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13) n Arbeit in Industrie, Gewerbe und Han
del. Bundesgesetz. Botschaft und Ge. 
setzesentwurf vom 30. 1960 
(BBl II, 909) über die 

N 

Gewerbe und Handel 

:M:eyer-Boller, ;u.1.irnir-,oe:rn. 
doz, Schmid 
Trottmann, 
Lenzburg, Wüthrich, 

S Obrecht, Bachmann, Bächtold, Barrelet, 
Bolla, Borcl, Buri, Christen, 
Clavadetscher, Giere, Darms, 
Dietschi, Dobler, Guntern, Heer, Herzog, 
Jeanneret, Lampert, Lusser, }fäder, Mü1-
ler-Baselland, }füller-Luzern, Odermatt, 
Oechslin, Roggo, Thens, Zellweger. ( Er
weiterte Kommission) (29) 

1962, 16. ltliirz. Der Nationalrat ha.t die Artikel 1 
bis 26 durohbera.ten. 

1962, 19. Juni. Der Nationalrat hat die Artikel 27 
bis 69 durohberaten, die Behandlung der 
Rückkommensanträge jedoch auf die Herbst. 
session verschoben. 

1962, 18. September. Beschluss des Nationalrates 
abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

1963, 14. llfärz. Beschluss des Stäpderates ab, 
weichend vom Beschluss des Nationalrates. 

1963, 17. Juni. Beschluss des Nationalrates ab
weichend vom Beschluss des Ständerates. 

1963, 18. September. nesebluss des Ständerates ab
weichend vom Beschluss des ~ationalrates. 

1963, ll. Dezember. Ues<>hluss des N,1tioualrateu 
Festhalten. Dieser Entscheid ist endgü1tig. 

1963, 18. Dezember. Uesehluss tles Ständerates: 
Festhalt~n. 

1964, 4. Jlärz. Beschluss des Sationa!rates: Die 
Vorschläge der Einigungskonferenz werden 
angenommen. 

1964, 5. März. Beschluss des Ständerates: Zu
stimmung. 

1964, 13. llii.rz. Besehluss des :'iationulrates: Das 
wird in der 8chlussabstim

n1ung a.ngonornrnon. 
lfi64, 13. März. Uescbluss des Stiinderiites: Das 

Bm1<.losgeimtz wird in der SchlusHabHtim
mung angenommen. 

Bundesblatt!, 556; Ahlauf,ter Rcfercmlumsfrfst: 
17. Juni 1064. 

(Amt.liebes Bulletin) 



Travail clans l'industrie 

Ul 13. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Hundesgese«z 

Travail dans l'industrie, l'arlisanat 
et le commerce. Loi 

Siehe 172 hiervor Voir 172 ci-<levant 

- Suite 

Art. 11, Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs. 2 
Mehrheit 

Die Überzeitarbeit darf für den einzelnen 
Arbeitnehmer zwei Stunden im Tag nicht über
schreiten, ausser an arbeitsfreien \Verktagen oder in 
.\'otfällen, und im Kalenderjahr insgesamt für den 
einzelnen Arbeitnehmer in industriellen Betrieben 
sowie für Büropersonal, technische und andere 
Angestellte nicht mehr als 220 Stunden und für alle 
übrigen Arbeitnehmer nicht mehr als 160 Stunden 
betragen. 

Jl ind erheit 
(Rutishauser, Burgdorfer, Conzett, I-Iäberlin, Hack· 

hofer, Hofstetter, Meyer-Zürich, Weibel) 
Nach Entwurf des Bundesrates. 

Art. 11, al. 1 et 2 
Proposition de la commission 

Al.1 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Al. 2 
Majorite 

Le travail supplementaire ne peut depasser pour 
aucun travailleur deux heures par jour, sauf pen
dant les jours chomes ou en cas de necessite, ni 220 
heures par annee civile et par travailleur dans !es 
entreprises industrielles ainsi que p0ur Je personnel 
de bureau, le personnel technique et !es autres 
employes, ni 160 heures pour tous Je,; autres 
travailleurs. 

l'v! inorite 
(Rutishauser, Burgdorfer, Conzett, lläherlin, Hack

hofer, Hofstetter, Meyer-Zurich, Weibel) 
Selon le projet du Conseil federal. 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: Im 
Artikel 11 ist die Frage der Überschreitung der 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit geregelt. 

Ziffer 1 schreibt im Detail vor, unter welchen 
Umständen die wöchentliche Höchstarbeitszeit aus· 
nahmsweise überschritten werden darf. Diese Ziffer 
war nicht bestritten. 

ln Ziffer 2 ist von der Kommissionsrnehrheit gp
miiss einem Antrag Wiithrich mit lti: I l. Sti111mr·n 
eine Ergänzung aufgenommen worden, di,: hcutn als 
Autrag der Mehl'l1eit priisf'nlit:rt ist. D(:r n11mlcsrat 
hat. Ynrgcs1:hen, dass die Über·zcit fii1· dt.'H 1:inz1dr11•11 
.\r-beitnehrrtt\l' ;rnrci Stunden im Tag nicht idwr-

IDS 15 mars 1962 

~chr!:itr:n nn~,;cr an arbeitsfreien \Verklagen 
od,·r in :\'nt fiillcn. 1111d im 
ui,·ht mehr als 220 :::,tunden het 
\le!trlwi will nun fiir allr: 

die 111i 

Zahl dieser freien 
Ynn 220 anf reduzieren. Ein \lindcrheitsant 
der im Verlaufe der das heisst 

ülH;r wüchentliehe 
worden ist, will an der 

festhalten. Als in der 
seinerzeit die 115 Stunden für die 

a der Arbeitnehmer beschlossen worden 
waren, hatte Herr Hofstetter einen Antrag ein-
gereicht auf 270 Stunden zum für die 
Kürzung um eine Stunde hei den 
der industriellen Betriebe und so weiter. Dieser 
Antrag ist heute nicht mehr fällig, da mit Mehrheit 
beschlossen wurde, Antrag des Bundesrates 
die ti6 Stunden festzulegen. 

.\I. Graedel, rapporteur de la majorite: L'artidc 
11 traite du travail supplementaire. Le prernier 
alinea n'est pas conteste. II ne fait l'objet d'aueune 
proposition de modification. 

Par contre, a l'alinea 2, relatif a Ja limitation des 
heures supplementaires, la commission vous propose 
en lieu et place de 220 heures au maximum par an
nee, de nuaneer quelque peu eette disposition en 
prevoyant 220 heures pour les ouvriers des entre· 
prises industrielles et 160 heures pour Ia deuxiemc 
categorie de travailleurs, soumis au regime des 
50 heures. 

Au sein de la commission, differentes proposi
tions furent presentees. L'une d'elles l'a ete par 
notre collegue Widmer; e!Ie tend a reduire la 
limite maximum des heures supplementaires a 180 
pour les ouvriers de Ia premiere categorie et a 120 
pour eeux de la deuxieme eategorie. 

M. Hofstetter a fait, au eontraire, la proposition 
d'augmenter d'une fa1,on generale Je nomhre des 
heurcs supplementaires autorisees et de !es porter 
de 220 a 270. 

Ces deux propositions furent repoussees par Ja 
majorite de Ja eommission tandis qu'une propo
sition Wüthrieh visant a departager ces deux pro
positions extremes a ete acceptee par 14 voix contre 
tL C'est eette proposition que la eommission vous 
presente aujourd'hui. 

Rutishauser, Berichterstatter der :\Iinderheit: 
Wir haben in Absatz 2 hier einen Minderheits· 

antrag, der sich der bundesrätlichen Fassung an· 
schliessen möehte und dahin tendiert, in Industrie 
und Gewerbe die gleiche Möglichkeit einzusehaltcn 
auf 220 Überstunden. Dieser Gedanke des Stellens 
des Minderheitsantrages ist nicht erst gestern ent· 
standen, sondern er ist einfach übersehen worden. 
Wir haben urspriinglich schon im Sinne gehabt, 
diesen Antrag zu stellen. 

füe haben gehört, dass die Mehrheit. nun einen 
t.: ntersehied machen will, in dem Sinn, dass die 
Industrie 220 Stunden Überstunden machen kann 
und dus Cewerbe nur HiO. fch muss Ihnen sagftrt, 
dass ich keine Gründe einsehe, die da irgendeine 
ffol'echtig11ng gelm11 würden, das (~ewel'be in di1iser 
\\'ei~fl z11 diskriminieren. [eh muss wieder darauf 
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15. März 1962 

a11fmcrk~a1n 111a<'ht·ll - wi,· a111ll'rr· l lerrr,n das allch 
schon getan haben-, llass Gewerbe und Handwerk 
mit ihren ungefahr 2/iO 000 Betrieben nun neu unter 
iiffentlichcs Hecht kommen und damit nen -, wenn 
das Gesetz in Kraft tritt - 50 Stunden wöchentliche 
Höchstarbeitszeit haben werden. Ich muss Ihnen 
sagen, dass eine ganze Heihe gewerbliche Berufe 
heute noch Arbeitszeiten von 52, 54 und mehr 
Stunden haben. Sie können daraus ermessen, dass 
es Pine gewisse Crnstellung brauchen wird, die nicht 
~o leicht gehen wird, bis man diesen gesetzlichen 
Zustand -, den ich persönlich begrüsse - erreichen 
wird. Darum sollte man hier eine gewisse Beweglich
keit, Flexibilität haben. Zudem ist es so, dass auch 
in Handwerk und Gewerbe nun Spitzenzeiten recht 
oft eine Tatsache sein werden. Ich denke an das 
Nahrungsmittelgewerbe, wo während 'Nochen vor 
hohen Festtagen nun ausserordentlich lange und 
viel gearbeitet werden muss. Ich denke auf der 
andern Seite auch an das Baugewerbe, das durch 
die Unbill der Witterung zeitweise stark behindert 
ist und sicher froh ist, wenn hier vielleicht nach
gedoppelt werden kann. 

In der Kommission hat man erklärt, ja, diese 
Differenz sei begründet, einerseits dadurch, dass 
man nun doch die Differenz habe, die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit bei der Industrie 46 und bei dem 
Gewerbe 50 Stunden. Das ist schon richtig. Aber 
ich möchte doch einmal deutlich sagen: Wenn man 
46 Stunden, wie das gestern beschlossen worden ist, 
in der Fabrik am Fliessband oder irgendwie an einer 
Maschine arbeiten muss in diesem Tempo, das nach 
meiner Meinung viel anstrengender und eintöniger 
ist, als wenn man 50 Stunden im Handwerk und 
Gewerbe arbeitet, wo man noch weitgehend persön
liche Freude an der Arbeit hat, wo viel mehr Ab
wechslung herrscht, wo vielleicht oft auch weniger 
intensiv gearbeitet wird. Es besteht hier also ein 
Unterschied. Ich möchte behaupten, dass diese 50 
Stunden beim Gewerbe nicht irgendwie strenger 
sind als die 46 Stunden bei der Industrie. Darum 
glaube ich, dass dieser Hinweis nicht seine Berech
tigung hat. Man hat dann auf Artikel 8, Absatz 2, 
hingewiesen, wo gesagt ist, dass die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit zeitweise um vier Stunden ver
längert werden könne. Es gilt dabei aber die Ein
schränkung, sofern sie im· Jahresdurchschnitt nicht 
überschritten werde, und eine Einschränkung be
sagt, dass dazu eine Verordnung geschaffen werden 
müsse für gewisse Betriebe und gewisse Betriebs
gruppen. So wird dieser Artikel 8, Absatz 2, in 
diesem Sinne - wie das immer wieder betont worden 
ist - sicher dem Gewerbe nicht viel nützen. Dazu 
kommt doch noch eines. Es geht nun hier auch nrn 
das Geld. Überzeitzuschlag von mindestens 2.5, 
eventuell 50% muss ja in diesem Fall ohne weiteres 
bezahlt werden, und das wird eine natürliche Bremse 
sein für den Arbeitgeber, von seinen Leuten nicht 
zu viel Überstunden zu fordern, also aus Unkosten
gründen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir zurzeit in 
Verhandlungen sind im Nahrungsmittelgewerbe 
über eine Revision des Gewmtarbeitsvcrtrages. Und 
da haben mir erst kürzlich prominente Arbeit
nehrner-Vt.'rtretcr, mit denen ich am Tisch sitzen 
muss, um diese Revision durchzuführen, erklärt, sie 
verstüll(le11 nicht, dass man nun im neuen Gesetz 
Unterschiede machen wolle, indem das Gewerbe 

Arbeit in Industrie 

\H11i;:,·r \lii.'.!lichk,·iten z11 f'ilH·r,t11nd,,11 hahPn sollte 
als die lndustricarlH·itcr. :-iie würden das nicht \'Cr· 
stehen und nicht begrr·ife11 und fänden das un
gerecht. 
- Das alles sind die Gründe, die mich veranlassen, 
Sie im >ianwn dt'r \linderhcit zn bittr,n, dPr bundes
rätlichen Fassung zuzustimmen, einheitlich auf 220 
Stunden zu gehe~. 

Wüthrich: Auch auf das Risiko hin, hier in 
Schönheit zu sterben, möchte ich Sie bitten, der 
Mehrheit zuzustimmen, und zwar aus folgenden 
Gründen: Schon in der Expertenkommission wurde 
von Arbeitgeberseite immer wieder der Wunsch ge
äussert, im neuen Arbeitsgesetz eine stärkere Flexi
bilität in der Arbeitszeit vorzusehen. Ich befürworte 
das; denn es hat nach meiner Meinung keinen Sinn, 
im Arbeitsgesetz Bestimmungen aufzunehmen, die 
den Realitäten und der Praxis zuwiderlaufen. Ich 
habe diese Auffassung schon in der Experten
kommission und dann auch in Ihrer Kommission 
zum Ausdruck gebracht und stehe auch heute noch 
dazu. Wenn trotzdem keine Übereinstimmung 
zustandekam, so liegt das in der unterschiedlichen 
Beurteilung, das heisst im Ermessen der Situation. 
Nach meiner Auffassung darf der Flexibilitätsbegriff 
nicht so weit gefasst werden, dass die Ordnung über
haupt wirkungslos bleibt. Die Kommissionsmehr
heit ist in Artikel 11, Absatz 2, der Staffelung der 
höchstzulässigen Überstundenzahl pro Kopf gefolgt, 
wie Sie sie in der Vorlage sehen können. Eine solche 
Staffelung scheint mir angezeigt; denn es ist ein 
Unterschied, ob wir von einer Höchstarbeitszeit von 
46, wie Sie nun mit einem Zufallsmehr beschlossen 
haben, ausgehen, oder von 50 Stunden, wie sie für 
die nichtindustriellen Betriebe gelten sollen. Nach 
heutigem Recht im Fabrikgesetz, Artikel 49, sind 
an 80 Tagen höchstens zwei Überstunden zulässig, 
also 160 Stunden pro Jahr, ausgehend von 48 
Stunden. Es wurde gestern hier im Saal gesagt, dass 
heute das Gewerbe etwa in der gleichen Situation 
sei wie vor 42 Jahren die Industrie. \Venn wir also 
im Gewerbe die 50-Stunden· Woche festsetzen gegen
über 48 Stunden vor 42 Jahren in der Industrie, 
dann steht das Gewerbe heute im allgemeinen um 
100 Stunden günstiger als vor nahezu einem halben 
Jahrhundert die Industrie. Die Flexibilität demon
striet sich jedoch nicht allein in der höchstzulässigen 
Zahl der Überstunden. Ich verweise auf Artikel 8, 
Absatz 2, wonach eine zeitweilige Verlängerung der 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit bis zu vier Stunden 
möglich ist, sofern im Jahresdurchschnitt die 50 
Stunden, also 2600 Stunden, nicht überschritten 
werden. Dann verweise ich auf Artikel 8, Absatz 3, 
wonach die wöchentliche Höchstarbeitszeit für be
stimmte Gruppen von Betrieben, das heisst für 
bestimmte Branchen oder für bestimmte einzelne 
Betriebe, bis zu vier Stunden verlängert werden 
kann, sofern und so lange zwingende Gründe es 
rechtfertigen. Ich glaube also, die Betriebe, die Herr 
Kollege Rutishauser im Auge hatte, die lassen sich 
über diesen Artikel 8, Absatz 2 und 3, sehr gut 
regeln. Sodann verweise ich auf Artikel 12 betref
fend die Hilfsarbeit, der ebenfalls eine wesentliche 
Bewegungsfreiheit Z11liisst; der Katalog in diesem 
Artikel ist ja, wie Sie sehen, nicht abschliessend. 
Es heisst hier, dass zwei Stunden pro Tag nur aus-

michael.tellenbach
Textfeld



Travail d:ms l'ind11stric 2{)() l:i mar:, l:lfi~ 
·-------------·-------------------------------

11;.J,1r1.,111·1·,1· 1dwr:,d11!1 l,·11 \\t·rd1·11 .,,ll,·11. l 11d 
,chlic,;,lid1 wird imiucr wi,:dcr ,\nikd '2:i \1·rgcssen. 
l [i1'.r ist yurgeselH'n, Sundcrregel,rngen z11 treffen, 
di1'. a11f \',·r;ibn·d11rq.r•·n zwis<'h!'t1 d1·11 Sozialpartnern 
lwr11fwn .. \uch dieser Katalog ist. wie Sie wi,,en, 
11i,·l,1. :d,,;dilie,su1d. 

Wir sclwn aus all dem, da,s die Flexibilitiit so 
wt>it. geht, dass das :-;chutzmotiv, das der Gesetzes
vorlage z11grunde liegt, sehr stark überschattet wird. 
HiO Cbcrstunden rPi~·hen bei Berücksichtigung allfT 
dieser Aspekte aus, und zwar - behaupte ich - in 
den allermeisten Fällen. Wir haben nämlich von der 
\Vochenzahl auszugehen, die der Arbeiter im Be
l rieb anwesend ist. In Abzug kommen durchschnitt
lich wenigstens zwei Wochen Ferien, durchschnitt
lich eine Woche Feiertage, zwei \Vochen Krankheits· 
1md L: nfallabsenzen und eine Woche im Militiir
dienst. Das gibt sechs \Vochen, wir haben auszu
gehen von 46 Wochen pro Jahr, und diese 160 
Stunden reichen somit aus für 3Yz Stunden pro 
Woche das ganze Jahr hindurch. Überzeit hat nun 
aber nicht den Charakter, die Arbeitszeit ganz· 
jührig zu verlängern, sondern sie hat den Charakter, 
Jen Sinn, gewisse Spitzen auszugleichen, so dass 
diese Spitzen, von denen Herr Rutishauser ge
sprochen hat, darunter sehr wohl Platz finden. 
\Vcnn man das nämlich auf das halbe Jahr zu
~amrnendrängt, so ergibt das nicht dreieinhalb 
Stunden pro Woche, sondern es er~ibt eine .Möglich
keit von sieben Stunden pro \Voche zu den übrigen 
50 Stunden. \Venn man die vier Stunden gemäss 
Absatz 2 im Austausch Sommer/Winter und wenn 
man für bestimmte Branchen die vier Stunden 
gemäss Absatz 3 hinzuzählt, dann behaupte ich, 
das,; das Gewerbe überhaupt keine Schwierigkeiten 
mehr bekommt. Bei einer einigermasscn guten 
Betriebsorganisation können mit diesen Besti m-
1111t ngen auch die extremsten Fälle überbrückt 
werden. Ich verstehe deshalb die Nervosität nicht, 
die man namentlich in gewerblichen Kreisen wegen 
dieser einschränkenden Bestimmung hat. Unser 
Antrag, dem sich die Mehrheit der Kommission 
angeschlossen hat, ist wohl überlegt. Ich bitte den 
Rat, diesem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. 

Meyer-Zürich: Ich möchte Sie ·ersuchen, dem 
Antrag der Kommissionsminderheit zuzustimmen. 
Einmal scheint es mir aus formellen Gründen nicht 
richtig zu sein, wenn wir in dieses Gesetz mehr 
Differenzierungen zwischen industriellen und nicht
illdustricllen Betrieben einbauen, als unbedingt not
Wt>ndig ist. Ich sehe die Notwendigkeit der Differen
zierung bei Absatz 3 nicht ein. In zweiter Linie ist 
zu ~ag~n, <lass diese Überzeit irn Ausmass von 220 
:Stunden zum Teil bewilligungspflich tig ist. Es 
dürfen nach dem Antrag des Bundesrates nur 60 
Stunden in eigener Kompetenz des Betriebes ver· 
fügt werden. Für den Rest muss eine Bewilligung 
bei der kantonalen Behörde verlangt werden. Das 
bildet doch sicher schon eine Carantie dafür, dass 
1nit dieser Überzeit keine .\li~~hra11ch gelrieb1rn 
w,,rden kann. Im iihrigeu ist ja at1d1 <lie Bremse 
nuturnatisch vorhanden, i11dem die Überzeit nicht 
n11r bewilligu11gspflichtig, ~nndern, wenigstens was 
di,, .\.rheiter anbelangt, von dPr ersten Stunde an 
zu,vhlagspflichtig ist. Auch von dieser Seite besteht 

·llt!tll f·i111• ~~1 \\ i-,--:,, t ::lr;111l ie'..~_;Tg('II f'·Iwri11:tt·c·J 11111 

i11 der li,:,llls('rtll:h1111g der ( lwrzt·it. 
. Sie ha_bP11 n1111 ge~tern lwi_ den lh11arlwi1„ 1,ri, d,1, 

hc1sst bei d,·n Bf'.trwhcn. die \·011 d,:r \\'it 1,.,. 111 , 

ahhiingig sind, die will'he11tlid1c l l<i„hstar!i .. ·11 1 '-
, " , ",f·ff 

vun ;/2 a11f ;1ll St llndPn n·.luzint. Damit i,t ,1,., 

Differenz zwisch,:n den indusl ridlen Bctrid 11, 0 11 l 
II . . II• 

a en ii br,gen Bel neben auf nur noch vie1· St ,111 cJ,.r, 
pro \Voche z11sammengedrii11gt worden, das 111 a,·ln 
auf den Tag umgerechnet liü \li11ulen au,. 1, 1, 
gl~ube, diese Differenz von liü_ \!in1ttt:!1 pro Ta~ hl 

kem Grund dafür, dass nun 111 der Cberzeit no('h 
einmal zwischen industriellen und nichtindist ri,'.1(,.1 

Betrieben differenziert werden muss. Die arb,,it/ 
intensiven Ge:vcrbe benötigen diese \löglichkeit der 
Heserve der Überzeit in genau gleichem Umfange 
wie sie den industriellen Betrieben zur Verfiigun~ 
stehen soll. Darum muss ich ~ie dringend bitt,:r~ 
dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der }linderheit 

Art. 11, Abs. 3 

51 Stirnrnen 
G5 Stirnrnen 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

.lrt. 11. al. 3 
Proposition de la commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adopte 

Art. 11, Abs. 4 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern für die 

Überzeitarbeit einen Lohnzuschlag von wenigstens 
25% auszurichten, dem Büropersonal sowie den 
technischen und andern Angestellten jedoch nur für 
Überzeitarbeit, die 12 Stunden im Kalenderquartal 
übersteigt. (Rest des Absatzes streichen.) 

Minderheit 
( Hackhofer, Burgdorfer, Conzett, Fischer, Guisan, 
Häberlin, Hofstetter, Meyer-Zürich, Rutishauser, 

Strahm, Weibel) 
Nach Entwurf des Bundesrates. 

Art. 11, al. 4 
Proposition de la commission 

Majorite 
Pour le trnvail supplemcntuire, l'employe11r ver· 

sera au travaillcur un supplcment de salaire d'au 
moins 25%, qui n'est toutefois du aux employes de 
bureau, aux techn,iciens et aux autres employes que 
si le travail supplernentaire excede <louze heures par 
trimestre civil. (Biffer Je reste de l'alinea.) 

,\1,:,writ1i 
( Haekhofer, Burgdorfer, Conzett, Fischer, <.;ui,au. 
Häberlin, Hofstetter, :\leyer-Zurich, Hutishau.,cr. 

Strnhm, \Veilwl) 
Selon le prnjet (!U Conseil fe<leral. 
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Scha!ler, 13.:ri,·hterslalt,,r d,,r ~!cl1r!H·i1: l„h 
rniiehte zum vnnrns darauf bi11wt>isi:n. dass die 
Kommission l1esehlnssen hat. den zw<:it1·n Teil des 
.\ lisa I zes 1t von Artik,•I 11 in einen lwsoudPri1 :\ b
:<alz ;\ z11 fa%1·n. ({'h rniiehr Ihnen heant 
wir bei der Beratung d,·rnenl n, 
das !wisst uns zuerst mit dem 1·rslen Teil r!Ps \h
satze;; /1 befassen. 

! {ier wird 
emen 

auszurichten hat, dem Büro-
smne und andern 

nur für , die 60 Stunden 
Mit den war die Kommission 

einverstanden; hingegen hat Kollege Widmer 
auf die 60 Stunden beim Büropersonal, hei 

· und andern Angestellten, die frei 
sein sollen, einen Antrag eingereicht. Er beantragt 
12 Stunden im Kalenderquartal, und die Mehrheit 
der Kommission ist Herrn \Vidmer mit 12 gegen 
U Stimmen gefolgt. Bei diesem .Mehrheitsantrag 
ist die '.\foinung die, dass der Rest des Absatzes 
gestrichen werden soll. Ich bitte nun zuerst über 
die Frage: 60 Stunden im Jahr oder 12 Stunden im 
Kalenderquartal, was 48 Stunden im Jahr aus
machen würde, zu entscheiden. 

.\L Graedel, rapportcur de Ja rnajorite: L 'alin['.a 4 
ri'gle trois questions. 

La premiere cst relative il la majoration de 25% 
accordee pour les heures supplementaires. Elle He 
donne pas lieu a divergenee. 

La deuxieme concerne la 1irnite a partir de la
quelle Jes employe,; ont droit a Uil Supplement de 
salaire. La majorite de Ja commission vom, propose 
une nouvelle redaction. 

Enfin, Ja troisieme concerne Ja possibilitc de 
compenser les heures supplementaires par un eonge. 
Cc!a fait l'objet d'un alinea 5 qui sera traite ulte
rieurement. 

Pour l'instant, nous examinons J'alinea 4. 
La eommission vous demande, selon proposition 

de .\L \\'idmer-Kunz, de reduire la limite a partir de 
laquelle !es heures supplementaires donnent droit a 
une majoration aux employes. Le projet prevoit que 
cette majoration <loit etre payee des la,61e heure 
par annee. La rnajorite de Ja commission propose 
que ce supplernent soit paye des Ia 13e heure par 
t rimestre civil. Dans ce ca;<, la derniere phrase de cet 
alinea serait biffce. 

Hackhofer, Berichterstatter der Minderheit: Wie 
Sie soeben vom Herrn Kommissionsprüsidenten ge
hört haben, besteht die Mehrheit der Kommi~sion 
aus 12 Mit.gliedern und die .\linderheit., die ich zu 
vertreten habe, aus :t1 Mitgliedern der Kommission. 
Die Situation ist so, dass die 60 Überstunden im 
Jahr ohne Bewilligung, wie sie in Absatz 3 dieses 
Artikels festgelegt sind, unbestritten sind. Unbe
stritten ist auch die Höhe des Lohnzuschlages von 
2f>% fiir Ülwrst11nden, wiP <)I' in diesem Absatz ', 
vorgesehen ist. 

Was umstritteu ist, lrnzieht sich auf eine A11s
iahmt•regelu11g fcir das Büropersonal, technisel1c 
md andere Ani:,;estellt.e in hez.\tg auf den Zeitpunkt, 
1011 dem an diese 25(}6 fiir· liberzeitarheit bezahlt 
Verden miissen. Es handdt sich also praktisch um 

NationalrAt -- ComH~il nati<rn31 10H:? 

Arbeit in lnduslriP 

,·in,·n L11h11ztI~l'lil:1;.:; fiir C lwrz1'.il arlwit fiir il!l .\1, 
11at,dnlrn IH·z:dilt<· .\rlwit1whm1:r. lkr Burnlesrat 
rniir:htc die c·b1·r,l11 di1• rnan ;rnordnen darf im 
.bl1r. fr1r di,· :\nge~t„Jltr·H ;weh vu11 1·11wm Lnhnzu-

, wiihrP11d , · l,,,1nrni<,1n11,11whr· 
: (:11t, /il) rtH'l'S11l!ll!PrJ im .fahr be-

·i .\IH·r für l. 

zwar wiederum von der 

· Dieser Kommissions-
mehrheitsantrag der in Betracht kom-
menden in keiner \Vci:;e Hech-

feh mache wieder auf das aufmerksam, was 
ich m der Eintretensdebatte gesagt habe: In sehr 
vielen Fällen gerade in hczug auf die Angestellten, 
die jetzt zur Diskussion stehen - besteht weniger 
ein Verhiiltnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer, als viel
mehr ein ;\litarbeiterverhältnis. Der Angestellte 
teilt in sehr -vielen Füllen seine Arbeit weitgehend 
selber ein. Ich bitte Sie, nieht immer nur wieder die 
Grosshetriebe vor Augen zu halten, sondern wirk
lich daran zu denken, was alles neu unter dieses Ge
setz füllt. Jede Situation, wo ein Arbeitgeber aueh 
nur vorübergehend einen Arbeitnehmer beschäftigt, 
fällt unter dieses Gesetz und wird gerade von diesem 
Artikel betroffen. Hier haben wir doch teilweise 
ganz persönliche Beziehungen und persönliche Ver
hiiltnisse. Es ist so, dass der Angestellte sogar sehr 
oft weitgehend den Hhythmus und die Gestaltung 
seiner Arbeit selber bestimmt, dass er persönlich 
sehr oft interessiert ist am Ergebnis seiner Arbeit 
rmd daran, dass die Arbeit, die er gerade leistet, zu 
einem bestimmten Zeitpunkt fertiggestellt werden 
kann. Dieser Tatsache wird ja an sich Heehnung ge
tragen dadurch, dass für den Angestellten nicht jede 
erste Überstunde schon zuschlagspflichtig sein soll; 
dieses Prinzip ist ja unbestritten. Hingegen wird 
das nun wieder beeinträchtigt durch den Antrag 
der Kommissionsmehrheit. 

Eine zweite Bemerkung: Der Antrag der Kom
missionsmehrheit missachtet die Bedürfnisse weite
ster Kreise, die neu von diesem Gesetz erfasst wer
den. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen - ich 
muss es wieder sagen -, dass sehr viele dieser nell 
erfassten „Betriebe" auf sehr stark wechselnde ört
liche Verhältnisse ausgerichtet sind; sie sind ausge
richtet auf die differenzierten Bedürfnisse der Kon
sumenten und auf die stündig wechselnden Erfor
dernisse der Saisons. Wenn Sie mir einige Beispiele 
gestattf:•n, weder aus dem industriellen Betrieb noch 
aus dem Gewerbe im üblichen Sinne: Es ist doch 
klar, dass Anwaltsbüros mit, Terminen arbeiten 
müssen, die eine ganz verschiedene zeitliche Bean
spruchung mit sich bringen können, dass Verbands
sekretariate ihre Aufgaben nicht so einteilen können 
nach Zeitplan, wie es ihnen passen würde, sondern 
dn~s es ZcitPn gibt. wo besonders dringliche Allf-
1,:(tlbcn sich hiiufen, da~!:l Architekturhi.iros n1it plötz
lichen Berechrnmg~auftriigen rechnen rniisscn. Aus 
dem geWt!rblichen S,·ktor: Der Det.aillrnndel kennt 
das ()stprgesehiift und das \Veihnacht~geschi.ift, 1111d 

das sind Zeiten, in dPnen die Arbeit sich ganz hP
so11der,; hü1tft. Es wird nieht. miiglieh sein, fiir das 
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( )stcrgeschdt nnJ rür das \Veihna,:hl,;g1·sc.l1:ift i111 

Dctailhandd - ich spreche jetzt nicht von den \Va
rcnhii11,sr-rn, sond,'.rn von den k!eirwn 11nd mittleren 
Betrieben im ganzen Lande hernm - mit 12 Über
stunden im Quartal auszukommen. Der Spielraum, 
dn mit GO bewilligungsfreien Cberst11uden pro Jahr 
gewährt wird, wird wieder eingeengt durch diese 
12 Stunden Lohnvorschrift pro Quartal. 

Eine dritte Bemerkung: Dieser Antrag der 
Kommissionsmehrheit verlangt schikanöse · Kon
trollen und administrative :\lehrarbeiten in den Be
trieben, nicht in jenen Betrieben, wo man bereits 
Pine persönliche Lohnbuchhaltung usw. und Kon
trolluhren hat; wo man beim Eingang die Uhr 
stempelt, wenn man hinausgeht wieder, womit die 
Arbeitszeit festgestellt ist. Ich spreche von den 
andern Tausenden von Betrieben. Es handelt sich 
hier durchwegs um Angestellte im Monatslohn. 
12 Stunden Überzeitarbeit pro Quartal sind natür· 
lich rascher erreicht als 60 Überstunden pro Jahr, 
abgesehen davon, dass ja die 12 Stunden im Quar
tal auch pro Jahr gesehen weniger ausmachen als 
die 60 Stunden, die bewilligungsfrei sind. Es ist 
doch eine Konsequenz davon, dass eine genauere 
Arbeitszeitkontrolle eingeführt werden muss, wenn 
die Überstunden besser und genauer kontrolliert 
werden müssen. Wie stellen Sie sich das vor: jede 
Überstunde oder jede halbe Stunde oder jede Vier
testunde Überzeitarbeit müsste kontrolliert werden, 
um feststellen zu können, dass man im ganzen nicht 
über die 12 Stunden pro Quartal hinauskommt. Ich 
weiss nicht, wie Sie sich das vorstellen, wie das in 
allen diesen Betrieben - ich habe jetzt wieder einige 
Beispiele genannt - möglich sein soll. 

Eine weitere Folge - ich habe schon gesagt, 
diese Angestellten sind im Monatslohn bezahlt -: 
Nun muss umgerechnet werden auf einen Stunden· 
lohn und es muss dann festgestellt werden: 'Wir 
haben also jetzt eine halbe Stunde mehr im Quartal 
oder zehn Stunden mehr im Quartal Überzeitarbeit 
geleistet. Das macht einen Lohnzuschlag von so und 
so viel aus. \Vie wollen Sie dann noch diesen Zu
schlag ausrechnen aus dem Monatslohn plus Prä
mien wie etwa im Detailhandel, wo man noch Ver
kaufsprämien gewährt? 

Und eine letzte Bemerkung: Maµ muss sich ganz 
klar sein, dass sich eine derartige Bestimmung auch 
für das Personal nachteilig auswirken wird. Eine 
genauere Kontrolle der Überzeitarbeit wird zwangs
läufig eine genauere Kontrolle der Arbeitszeit mit 
sich führen. Es ist dann nicht mehr jene individuelle 
Praxis möglich, wie sie heute in sehr vielen Betrie
ben noch gehandhabt wird. Die Arbeits- und Prä
senzzeit wird dann eben streng eingehalten werden 
müssen; wenn dann schon jede halbe Stunde Über
zeitarbeit kontrolliert werden muss, dann hält man 
:;eine Angestellten auch während der Arbeitszeit zu
sammen. Dann gibt es diese Möglichkeiten, zwi
schendurch einmal zum Zahnarzt oder zur Coiffeuse 
oder ohne Abzug an die Hochzeitsfeier eines Ver
wandten zu gehen, nicht mehr. Sie gestalten das 
Arbeitsverhältnis auch für den Angestellten ganz 
anders, wenn Sie dem Arbeitgeber derartige Vor
schriften auferlegen. Der Antrag dPs Bundesrates 
liisst einen Spielraum, der e:i ermöglichen wird, i111 
allgemeinen und unt:,r normalen Verhältnissen ohne 
zusvhlagspflichtige Überstunden auszukommen und 
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nlrnc die ~a11zc l,onl rolle, diese ganzen Schika11cr1. 
Es werden uns t!ur<'h die,en Antrag des Bundes
rates alle diPsc Zllsiitzliehcn Dinge. die rlie \lehrhrit 
verlangf'.11 wiirde, aspart. [eh miichtc Sie bitten, 
dem Antrag der Kümmissionsminderheit, das heisst 
dem Antrag des Bundesrates, zuzustimmen. 

Wldmer: Nach dieser etwas dramatischen Dar
stellung der Situation durch Herrn Kollege llack
hofer über die Überzeitarbeit für die Angestellten 
möchte ich versuchen, die Sachlage so darzustellen, 
wie ,;je sich wirklich zeigt. Es handelt sich hier - das 
ist richtig - um ein Anliegen der Angestelltenschaft. 
Cnd ich hatte in der Kommission eigentlich Freude, 
zu sehen, dass diesem Anliegen, diesem besonderen 
Anliegen, Rechnung getragen wurde. Denn mit die
ser Regelung wird endlich Klarheit in das heute be
stehende ~ebeneinander der Auffassungen betref
fend die Bewertung der zu leistenden Überzeitarbeit 
der Angestellten gebracht. \Venn behauptet wurde, 
dass die Angestellten mit diesem Antrag keinen 
Sinn für die realen V crhältnisse zwischen Angestell
ten und Betrieb hätten, so ist <las einfach nicht wahr. 
Ich stelle ganz eindeutig fest, dass diese wichtige 
Schicht unseres Wirtschaftslebens jederzeit bereit 
ist, Überstunden zu leisten, wenn sich die Notwen
digkeit aufdrängt. Sie leistet heute mehr denn je 
Überzeitarbeit auch dann, wenn diese vom Patron 
nicht angeordnet ist. Denn diese anvertraute Arbeit 
versuchen sie ganz einfach zu erledigen, weil sie ein
sehen, dass die Arbeit innert nützlicher Frist been
digt sein muss. Ist nun das, was mit dem Mehrheits
beschluss festgelegt wird, wirklich so abwegig? Ich 
glaube kaum, und ich bitte Sie zu berücksichtigen, 
dass diese Regelung bereits in verschiedenen V er· 
einbarungen zwischen der Angestelltenschaft und 
den Arbeitgebern besteht, so in der verbindlichen 
Vereinbarung von Winterthur, in den Vereinbarun
gen der Stadt Zürich, usw. Nach der vor_J_iegenden 
Fassung leisten die Angestellten total 48 Uberstun
den gratis, aufgeteilt auf die vier. Quartale des Jah
res. Das ist immerhin eine beachtliche Spanne Zeit 
Gratisarbeit, welche der Angestellte ohne weiteres 
auf sich nimmt. \Venn in der Kommission sogar An
träge über die vom Bundesrat vorgesehenen 60 
Stunden, mit 90 Stunden, verlangt wurden, dann 
zeigt das ganz bewusst eine Unterschätzung der 
Stellung dieser wichtigen Mitarbeiter im Betrieb. 
Die Fassung von 4 mal 12 Stunden _verunmöglicht ja 
keineswegs die Leistung weiterer Überstunden. Der 
Unterschied liegt. einzig darin, 9ass die über 12 
Stunden im Quartal geleistete Uberzeitarbeit be
zahlt werden muss oder mit entsprechender Frei· 
zeit kompensiert werden kann. Es wird von der 
.\Iinderheit geltend gemacht, dass die Angestellten 
bestimmte Privilegien besitzen, und Herr Hackhofer 
hat das heute auch wiederum hervorgehoben und 
festgestellt, dass man ihnen gegenüber bei Absenzen 
nicht knauserig sei. Dies trifft zum Teil zu, in h?· 
stimmten Betrieben aber gerade deshalb, weil (he 
Angestellten eben gratis Überzeitarbeit. leisten. Das 
bleibt ja auch weiter bestehen, weil 12 Überstunden 
pro Quartal ohne Entgelt gratis zu leisten sind. 
Grossbetriche können der Konsequenzen wegen 
kaum Privilegien gewiihren, sondern dort werden 
die Absenzcn ganz einfach von den Ferien in Abzug 
gebracht. 
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Ab wr,itcreg Argument wurde gelt<·nd gemacht, 
dnss es B<·!riebe welche nur auf die \Vr·ilinach1s· 
zeit hin tarbeit zu lei~tr,11 hiil ti·n. Will man 
dirnn die 4K oder GO Stundeu nach Bnnde,rat oder 
.\limlerheit · 

ist das 
~lügliehkeit im 
zu bieten, der aber 
nung schafft. 

Ich bitte Sie daher, dem .\fohrheitsantrag zuzu
stimmen und die Versicherung entgegenzunehmen, 
dass die Angestellten immer bereit sind, der H,,.,.,.,,r,. 
lichkeit und den Bedürfnissen des Betriebes das not· 
wendige Verständnis entgegenzubringen. 

Weiter: Ich möchte Sie ebenfalls bitten, den 
Antrag der ~Iinderheit, der durch Herrn Hackhofer 
vertreten wurde, abzulehnen. Sie haben vorhin von 
Herrn Meyer-Boiler gehört, dass im Gewerbe und in 
der Industrie mit Ausnahme der Angestellten von 
Anfang an jede Überstunde bezahlt werden muss. 
Nur die Angestellten ha bcn das ,. Privileg", dass sie 
Gratisüberzeitarbeit leisten müssen. Ich möchte 
sagen, es ist in der Praxis so, wenn ein Angestellter 
eine gewisse Freizeit beansprucht, dass er deswegen 
nicht ohne weiteres einen Lohnabzug in Kauf neh· 
men muss. Deshalb sind wir damit einverstanden, 
dass man hier eine gewisse ;\farge einbezieht, das 
heisst, dass die ::\ngestellten gewillt sind, eine ge· 
wisse Zahl von Uberstunden gratis zu leisten. Nun 
geht es um die Zahl der Überstunden, die gratis ge· 
leistet werden müssen. Die Differenz besteht darin, 
dass die Kommissionsmehrheit sagt: Es ist den An· 
gestellten zumutbar, 48 Stunden im Jahr gratis zu 
leisten. Die Minderheit erklärt: Man kann es den 
Angestellten zumuten, 60 Stunden im Jahr gratis zu 
leisten. In der Praxis hat sich diese Zahl von 
ft8 Stunden als Richtzahl weitgehend bewährt. Bei 
den Banken kennen wir die 48 Stunden Gratis
überzeitarbeit seit Jahrzehnten, und auch bei den 
Angestellten im Handel und im Gewerbe haben wir 
diese 12 Stunden im Quartal seit vielen Jahren und 
an vielen Orten. Es wäre nun eine Verschlechterung, 
wenn wir hier weitergehen und ßO Stunden verlan
gen würden. Es ist von Herrn Hackhofer irgendwie 
eine Verdrehung der Tatsachen erfolgt, wenn er er· 
klärt, das würde dann die Saisongeschäfte, das 
Ostergeschäft oder das Weihanchtsgeschäft, beein
trächtigen. Das hat doch damit gar nichts zu tun. 
Die Angestellten sind nach wie vor bereit, wenn es 
notwendig ist, auch mehr Überstunden zu leisten. 
Es geht einfach darum, dass jene Überstunden, die 
über 12 Stunden im Quartal hinausgehen, bezahlt 
werden. Darum geht es, um gar nichts anderes. 

Es ist auch davon gesprochen worden, man 
müsse deswegen die Stempeluhr einführen. Ich 
möchte sagen: Zehntausende von Betrieben haben 
bereits die Hegelung vnn !i8 Stunden im .Jahr oder 
12 Stunden im Quartal und hahen deswegen keine 
Stempeluhr anschaffen müssen. !eh glaube, es geht 
hier (!infach um den gnten \Villen, das richtige \fass 
1.u finden. Seien es nun Anwaltsbüros oder Va· 

Arbeit in Industrie 

bnndssPkrctariatP usw., auch hier ist es l'ine rranz 
einfache Sache zu not iPren, wieviel Cber,;t u~den 

hat. \\'enn diese 
unden im Quartal üher· 

lll 

Hrnss das nur nicht 
werden. \!an 

: es ist nämlich in 
der Praxis sehr einfach. 

Ich möchte Sie da:<s man hier im Gesetz 
nun nicht etwas fixiert. Herrn 

Hacklwfor möchte ich Wo ist denn 
der bei den ob 
tiO Stunden oder li8 Stunden hier dra· 
ma tisiert und hahen es sei ausserordentlich 
schwierig, bei 18 Stunden im Jahr oder bei 12 Stun· 
den im Quartal die nötigen Berechnungen auszu· 
stellen und die Auszahlung~.n zu vollziehen. Das ist 
doch genau dasselbe bei 60 Uberstunden. Da besteht 
doch gar kein Unterschied. Es handelt sich nur 
darum, ob wir nun den Angestellten 48 Gratisstun· 
den zumuten wollen oder 60 Gratisstunden. Ich 
möchte Ihnen empfehlen, bei den 48 Stunden zu 
bleiben, das heisst bei 12 Überstunden im Kalender· 
quartal, auch deswegen, weil es nicht richtig wäre, 
wie das Kollege Widmer bereits ausgeführt hat, 
wenn man beispielsweise in bezug auf das Oster· 
9,eschäft oder auf das Weihnachtsgeschäft diese 
lJberstunden kumulieren könnte und dann erst 
bezahlen müsste, wenn um Ostern oder um \Veih
nachten herum 48 Stunden überschritten werden. 
Es ist viel gerechter, wenn wir beim Quartal bleiben. 
Das ergibt auch eine einfachere Rechnung. Ich 
möchte Sie also dringend bitten, der Mehrheit der 
Kommission zuzustimmen. 

Abstimmung - V ote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 11, Abs. 5 
Antrag der Kommission 

it·f ehrheit 

66 Stimmen 
65 Stimmen 

Wird im Einverständnis mit dem einzelnen Ar
beitnehmer zum Ausgleich geleisteter Überzeit· 
arbeit die ihr entsprechende Freizeit innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes gewährt, so ist kein Lohn· 
zuschlag auszurichten. 

J;/ inderhcit 
I\Vüthrich, Berger-Ziirich, Düby, Eggenberger, 

Graedel, Leuenherger, Monfrini, Wyss) 

Überzeitarbeit kann im Einverständnis mit dem 
einzelnen Arheitnehmer innerhalb eines angemeRse· 
nen Zeitraumes durch die ihr entsprechende Freizeit 
ausgeglichen werden. Der Lohnzuschlag gemäss Ab· 
satz 4 ist jedoch in allen Fällen auszurichten. 

Art. 11, al. /i 
Proposition de la commission 

1vfojorite 

L'employenr cst dispense de payer un supple· 
ment de salairc lorsqu'il convient individ1wllement 
avec le travaille11r que le travail supplementairn 
sera eompense dans 1m didai convenable par 1111 

cong{: equivalent. 
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_\f;,11,rit/ 

l \Viil hrich, Lkrµ;cr-/,llrich, Uüby, Eggenlwrg•~r, 
(;raerlcl, Le11c11b,-rger, \lonfrini, \Vycs) 

Le tra\'ail st1pplen1cntaire pi,ut, d'entente cnlre 
l't:mplnycur et k travai!lf'11r, 1'lr1~ <'.<Hnpens/., dans 
1111 ddai ,·onvenal.l,;, par tlfl cn11gi'. t'q11i\ alent. To11te
fois lc suppli~nwnt de salairc prevu par l'alinee li 
:<era vcrsc dans tous lcs n1s. 

Schaller, Berichterstatter der \lehrhcit.: Es "cht 
mit den Abstimmungszahlen hier fast zu wie in\ier 
Kommission. Alinea 5 handelt vom Auso-leich der 
geleisteten Überzeitarbeit. Der Bundesrat hat vor
geschlagen: ,, Wird im Einverständnis mit dem ein
zelnen Arbeitnehmer zum Ausgleich geleisteter Über
zeit die ihr entsprechende Freizeit innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes gewährt, so ist kein Lohn
zuschlag auszurichten." Die Mehrheit der Korn· 
mission, die nun hier auf der linken Seite der Fahne 
plaziert ist - die ,\lehrheit und die ,\linderheit sind 
b~i diesen zwei einzelnen Sätzen verschoben -, ist 
emverstanden mit dem Bundesrat und will diese 
Lohnzuschlüge nicht ausrichten, während die Min
derheit, vertreten durch Herrn Wüthrich, den Lohn
zuschlag von 25% gemäss dem ersten Satz im Ab· 
schnitt 4 i1_1: allen Fällen ausrichten will, also auch, 
wenn die Uberzeit durch Freizeit ausgeglichen ist. 
Das ist der Sinn der Differenz zwischen ~-Iehrhcit 
und Minderheit. 

l\l. 6raedel, rapportcur de la majorite: L'alinea 5 
du texte de Ja majorite reprend simplement Ja 
phrase qui a ete biffee a l' alinea 4. Il prevoit que 
l'employeur est dispense de payer une majoration 
si Je travail supplernentaire a ete compense par un 
conge equivalent. 

La minorite, au con traire, voudrait quc meme 
lorsque ces heures supplementaires on t ete com
pensees par un conge equivalent, Je supplement de 
salaire de 25% prevu a l'alinea 4 de l'article 11 soit 
paye aux travailleurs. 

La minorite invoque que !es inconvenients qui 
resultent du travail supplementaire subsistent, 
meme si une compensation sous forme de conge a 
ete accordee. 

Personnellement, je me suis rallie au texte de 
la minorite de la commission, car' j 'es time qu' effec
tivement les heures supplementaires provoquent des 
inconvenients qui ne peuvent pas etre compenses 
sirnplement par un congc. 

Le president: La parole cst ü ,\!. Wüthrich au 
nom de Ja minorite. 

Wüthrich, Berichterstatter der Minderheit: Ich 
bitte Sie um Entschuldigung, dass ich schon wieder 
dastehe. Wenn wir hier einen \lindcrheitsantrag 
eingereicht haben, so geschah dies in der vollen 
Überzeugung, damit eine gerechte Sache zu ver· 
treten, die den Arbeiter, der gutwillig Überstunden 
macht, vor einer Obervorteilung bewahrt. 

.\rtikel J 1, .·\lisatz 5, lw,fo11tet auch nach dem 
Antrag der Minderheit g1~geniiber dem Fabrikgesetz 
eine sehr weitgehende Lockerun11. :\'ach Fabrik
geset~ gilt die \Vnche als \fassstab für die Bezahlung 
von Überstunden. Jede St.11nde \fehrarbcit, die die 
gesetzliche wöchentliche Höchstarbeitszeit über-
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slt'igt, gilt 11:1d1 Falirik:;e,.,'.!7. als Clwrzcit 11ml ist 
als solche rnit Pine111 t,u,;chlng von 25~~ zu vergüten. 
Das .\rbcitsgesetz will rnm die :\focrlichkeit schaffen 

••' b ' 
erstens dii~ l_.berst11ndf'n innerhalb eines angemesse-
nen Zeitra1H11cs mit entsprechender Freizeit kernt· 
pcn~ierr·n z11 können und zwt'if Pns damit auch «!eich 
den Chcrzeitzuschlag :~bzugelten, ohne dass "etwa 
z11m Beispiel für 1i .Cberstunden 5 Freistunden 
gewährt werden, allerdings unter der Voraussetzung, 
dass der betreffende Arbeitnehmer damit cinver· 
~tan<len ist. 

Ich kann mich im Prinzip auch mit dieser weiter· 
gehenden Flexibilität bei den Überzeitbestimmun
gen einverstafülen erklären, und ich kann mich auch 
einverstanden erklären mit der Kompensations
möglichkeit. Die Kompensation sollte jedoch beim 
Stundenlohnarheiter - das ist immer noch die 
Norm in unserer Industrie - nicht zu untraabaren 
Einkommensverschiebungen führen, zum Beispiel 
im einen Monat 50 Überstunden und im andern 
.Monat die Kompensation dieser 50 Überstunden, 
oder gar, wie ebenfalls erklärt wurde, eine viertel· 
jährliche Kompensation, das heisst den Verdienst 
auf das eine Vierteljahr zusammenzudrängen. Der 
angemessene Zeitraum, in dem kompensiert werden 
kann, soll deshalb nicht nur auf den Arbeitgeber, 
sondern auch auf den Arbeitnehmer im Stunden
lohn Rücksicht nehmen. Das wäre dann, wie Sie 
aus der Fahne sehen, eine Angelegenheit der Ver
ordnung. 

Ungerecht. ist die Bestimmung, dass der Arbeit
nehmer, der Überstunden kompensiert, den Lohn
zuschlag verliert. Dadurch missachtet der Gesetz· 
geber den Sinn des Überzeitzuschlages. Der Über
zeitzuschlag wurde unbestritten immer als ein Ent
gelt für die Bereitschaft des Arbeitnehmers zu einer 
~fehrleistung und für die Unannehmlichkeiten und 
Mehrkosten, die die Überzeit mit sich bringt, aner
kannt. Diese Zweckbestimmung kann nicht durch 
Zeitkompensation abgegolten werden. Die Unan
nehmlichkeiten und l\Iehrkosten für die Überzeit
arbeit treten dann auf, wenn diese Arbeit geleistet 
werden ITiuss. Ich sage deshalb: grössere Flexibilität 
bei der Überzeit ja, aber sie soll nicht zu Lasten des 
Arbeitnehmers gehen, wie das nach dem mehrheit
lichen Kommissionsbeschluss vorgesehen ist. Der 
Minderheitsantrag geht in dieser Richtung; er ist 
gerecht. Ich bitte Sie deshalb, demselben zuzu
stimmen. 

M. Jacquod: L'article 11, alinea 1, precise que 
la <luree maximale de la semaine de travail pourra 
ctre depassee a titre exceptionnel. L'urgence et le 
surcroit de travail seront des motifs valables pour 
autoriser Je depassement de Ja duree maximum 
hebdomadaire de travail. 

Quand on sait combien !es carnets de comman
des de nos chefs d'entreprises sont garnis aujour
d'hui, on peut supposer que le motif de surcroit 
extraordinaire de travail existera a l'etat quasi 
permanent. Les GO heures supplementaires qu'un 
cmployet1r po11rra faire accomplir sans autorisation 
speciale s'effect11ero11t dans la plupart des cas et 
il est aussi vraisemblable que les autorites canto· 
nales seront appelees i.l donner d'assez nombreuses 
autorisations de d{!passernent. des GO prernit~re,; 
heures supplernentaires. 
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Le supplt~r11ent de :.!5';/0 prf)VU dans Ct·s ca~ cons
titue, ainsi que vient de Je rappeler M. :\leyer, 
depute, un fr('in pour l'ernployeur, rnais c'cst aussi 
1111 attrait pour l'ouvrier, surtout po11r Ct'lui Jont 
la famille cst nornbreuse et auquel le salaire horaire 
ne pennet pas encore de couvrir les charges nonna
les de la famille. La pression economique provo
yuee par le salaire horaire insuffisant pese encore 
lourdcnwnt s11r l'ouvrier. C'est ce qui explique le 
phenomene dej a evoque a cette tribune, a ~avoir 
que l' ouvrier <lesire effectuer une duree de travail 
plus longue que ne Je prevoient Ja loi et !es conven
tions collectives. Je souhaite que, par suite du deve· 
loppement economique et de l'augmentation de Ja 
productivite, comme par l'action des syndicats, des 
salaires couvrant !es besoins d'une famille soient 
accordes a tous les ouvriers et que l'autorite soit 
severe dans l' octroi des autorisations pour le travail 
supplementaire. Une duree de travail trop longue 
porte en effet atteinte a l'integrite physique et 
morale du travailleur. 

J'estime aussi que le supplement <le 25% prevu 
il l'alinea 4 doit etre verse dans tous !es cas de tra
vail supplementaire, meme si celui-ci est compense 
dans un delai convenable par un conge equivalent. 
Si l'allongement de l'horaire journalier de travail 
rend service a l'employeur, ce service doit etre paye. 

D'autre part, le salarie qui doit faire des heures 
supplementaires subit une perturbation dans sa vie 
de travail et peut-etre aussi dans sa vie de famille. 
Peut-etre ne pourra-t-il pas utiliser pour rentrer 
chez lui le soir I' abonnement des transports publics 
qu'il aura deja paye? II devra egalement payer un 
casse-croilte supplementaire parce qu'il ne pourra 
pas prendre les repas aux heures habituelles avec sa 
farnille. Tout cela provoquera des frais au travail
leur. Il est aussi etabli qu'un ouvrier habitue a une 
duree reguliere de travail eprouve une fatigue beau• 
coup plus forte du fait de I' effort extraordinaire 
qu'il doit fournir au dela de la duree normale du 
travail a Iaquelle son organisme est habitue. C'est 
pourquoi le versement du supplement de 25% dans 
tous !es cas de travail supplementaire est en defini
tive une question d'equite et de justice. II s'impose 
d'autant plus que les salaires actuels sont encore 
insuffisants pour assurer aux travailleurs Ja couver
ture normale de leurs besoins famifiaux. 

C'est pourquoi je voterai, a l'alinea 4, Ja propo
sition de Ja minorite. 

Hofstetter: Ich hätte das vVort zu dieser Ange
legenheit nicht ergriffen, wenn nicht durch das 
Votum des Herrn Kollegen Wüthrich ein nach 
meiner Ansicht nicht ganz richtiger Eindruck er
weckt worden wäre. Er hat das Wort gebraucht: 
„Es ist eine gerechte Sache, was ich vertrete." Er 
hat weiter vom „Arbeiter, der gutwillig Über
stunden macht" gesprochen. Ich glaube, dass er 
zum Teil recht hat, zum Teil aber auch nicht. 

Die Angelegenheit ist doch so, der Arbeitgeber 
möchte, wenn Gründe für die Überzeitarbeit vor· 
banden sind, dass der Arbeiter Überzeit leistet. Aber 
viele Arbeiter, Herr Wüthrich, leisten gerne Über
zeitarbeit. Man kann nicht einfach sagen „gut
willig". Sie kennen das Berner Urteil. Der Präsident 
der Arheit.erkommission musste selbst zugeben, dass 
sich zahlreiche Arbeiter fiir die Lei~tuug vnn Obt•r· 

Arbeit in Industrie 

zeit liinzu1,2;<·dr:it1;!I lial,eo. [eh ki',nnlc [hnP11 llf>d1 

ande_r:c ß<·ispide ~agen, dass Leute fragen: ,, Dürf..11 
wir Uberzeitarl>f'it !Pisten?" fn <lie~ern Sinne habt\ 
ich einfach einr·n l•:indrnck, der falsche Vorstell1111· 
gen erwecken ki'mnte. richtig:stellcn wollen. 

Crn was g,·hL es gn1ndsiitzlid1, und Jas kun11111 

ja auch noch in andern Bestimmungen zum Aus
druck? Es geht doch grundsätzlich darum, oh, 
wenn ein :\rbeiter Cberzeit leistet und man ihm 
nachher entsprechende Freizeit gewiihrt, ihm dann 
der Zuschlag gleichwohl auszuzahlen ist oder nicht. 
Ich muss ehrlich aestehen, dass ich das nicht ganz 
gerecht finde. w"'enn der Arbeiter die Überzeit 
leistet, dann hat er den Zuschlag von 25% .. In 
seinem Einverständnis sage ich zu ihm: Du kannst 
diesen Überzeitzuschlag haben oder Du kannst 
kompensieren und kannst morgen oder die niichste 
\Voche Freizeit nehmen. Es wird vielleicht so sein, 
dass der Arbeitnehmer Überzeitstunden zusammen
legt und zum Beispiel eii:ien Tag freimachen will. 
.\Iuss ich ihm dann den Überzeitzuschlag bezahlen 
oder nicht? Ich glaube, das wäre doch nicht ganz 
gerecht. Und darum beantrage ich Ihnen, dt>m An
trag der Mehrheit zuzustimmen. 

Sehufer: Gerecht oder nicht gerecht - je nach
dem, wie man es sieht, sieht es offenbar anders aus. 
Bevor ich mich für die Minderheit in den Kampf 
stürze, habe ich eine Frage. Es ist mir nämlich von 
verschiedenen Unternehmern erklärt worden: ,,Wir 
sind ja bereit, für die Überzeit die entsprechende 
Freizeit zu geben." Ich habe nun gehofft, mein 
Vorredner hätte uns erklärt, was das sei: die ent
sprechende Freizeit! Wenn ein Arbeiter acht Über
stunden macht, erhält er dann als Kompensation 
nachher 10 Stunden frei? Wenn das der Fall ist, 
dann ist in dieser entsprechenden Freizeit der 
Zuschlag von 25% enthalten. Sofern die Arbeit
geber mir diese Interpretation bestätigen, dann 
mögen sie das, was ich zum Minderheitsantrag zu 
sagen habe, als nicht gesagt berachten. Da ich aber 
nicht ganz sicher bin, ob ich diese Bestätigung er
halte, muss ich auf folgendes hinweisen. \Venn 
Überzeitarbeit geleistet werden muss, war entweder 
in der Organisation etwas nicht in Ordnung, oder 
es liegt eine Summierung von Aufträgen vor, aus 
der eine Dringlichkeit entsteht. ·wenn es an der 
Organisation hapert und man im letzten Moment 
Überstunden machen muss, dann ist es sicher nicht 
richtig, dass der Arbeiter ~ie Kosten trägt, indem 
er die Inkonvenienzen der Uberzeit in Kauf nehmen 
na1ss. Das trifft zu, auch wenn er nur gleichviel an 
Freizeit einziehen kann. vVenn aber der Grund der 
Überzeit in einer Häufungsdringlichkeit liegt, ist 
doch darauf hinzuweisen, dass die Kosten in sehr 
vielen Fällen auf den Kunden abgewülzt werden. 
Wenn zum Beispiel die Konfektion infolge eines 
Ausverkaufes die Liefertermine einhalten muss, 
wird einfach Überzeit eingeschaltet; die Woche 
darauf heisst es dann zu den Arbeitern: ,,Heute 
kiinnt Ihr zuhause hleihen." Gut, ,,im Ein ver· 
stündnis", !wisst es weiter. Das Einve1·8liindnis od1.·r 
das I\ichteinverstündnis kundzutun, ist eben nicht. 
i111mcr so einfach für den Arbeiter. Die Sache wird 
111.1n noch schwieriger dadurch, dass anstelle der 
\Voehe, die bisher fiir Fabrikarbeiter galt, nun de1· 
elastische1·t\ vielleicht etwas zu Pla,tist'he - A11s· 
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drnck „innerhalb eines angcrne~senen Zeitraumes'· 
ist. \Vir hahen es xchon oft erlebt, 

wenn em Bauhandwerker ehe Arbeit nicht termin-

mu~ste. l,;t 
l:nternehmer seine Leute am 

machen vom Bauherrn 
einkassiert und den Arbeitern 

ahee eben nicht die cnt-
und praktisch den Zu

steckt? Wenn Sie die Sache 
nicht anders, als dem 

zuzustimmen. 

Berger-Zürich: Die Frage drängt sich doch hier 
auf: Wann wird Überzeit notwendig und zu wessen 
Gum;ten wird sie ? Aus der bisherigen 
Praxis und den uemachten Erfahrungen darf ich 
feststellen, dass Überzeit zugunsten des Bauvor
habens, des Produktionsablaufes erfüllt wird, bei 
unserem Gewerbe ganz besonders dann, wenn, wie 
das in den letzten Jahren sehr oft vorkommt, grosse 
Flächen betoniert werden müssen, sagen wir, dee 
Arbeitsvorgang eigentlich die Kontinuität der 
Arbeit verlangt. Für uns ist es in solchen Fällen 
ganz selbstverständlich, dass wir Überzeit leisten, 
dagegen - und das ist ebenso selbstverständlich 
verlangen wir für solche zusätzlichen Arbeiten den 
Zuschlag von 25%. Und nun in diesem Zusammen
hang die Kompensation. Man muss vielleicht vorher 
die Frage stellen: \Ver wird zu ausserordentlichen 
Leistungen ersucht? Ich glaube doch nur, der 
geeignete, mit der Arbeit, seinem Beruf vertraute 
Arbeiter. Ich kann mir vorstellen, dass nur im 
Zusammenhang mit ihm und bei weniger Personal 
die Arbeit fertiggestellt werden kann; ihm wollen 
wir doch den Überzeitzuschlag gönnen. Die Kom
pensation kommt in diesem Fall bei unserem 
Gewerbe nur in seltenen Fällen vor. vVir glauben 
aber, dass es absolut richtig ist, entsprechend seiner 
Leistung, entsprechend der ihm vom Arbeitgeber 
abverlangten Mehrleistung, ebenfalls nicht nur bei 
Abgeltung <lie 25% bezahlt werden müssen, sondern 
auch bei Kompensation. Dass es Arbeitnehmer gibt, 
die sich gutwillig für Überzeit anbieten, haben wir 
auch schon vernommen. \Vir wissen aber, dass es im 
andern Lager ja auch Unternehmer gibt, die ins
besondere auf die Einhaltung der Devis oder der 
Berechnung der Arbeiten ja vielleicht auch nicht 
gerade die Linien des Verbandes emhalten. Ich 
möchte mich hierüber nicht weiter äussern. Ich 
glaube aber, dass man davon nicht einfach ableiten 
darf, dass, wenn sich jemand zur Verfügung stellen 
will, ihm dann bei Abgeltung 25% bezahlt werden 
sollen, dagegen bei Kompensation ihm dies nicht 
ausgerichtet werden soll. Ich beantrage Ihnen daher, 
dem Antrag der Minderheit zuzustimmen, das heisst 
im Zusammenhang damit auch bei Kompensation 
der Überzeit daran festzuhalten, dass ein Zuschlag 
von 25% bezahlt werden muss. 

Meyer-Zürich: Ich beantrage Ihnen diesmal, 
dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. Ich möchte 
11ieht wiederholen, was Herr Kollega Hofotetter be
reits gesagt hat. [eh übernehme voll und ganz seine 
Argumentation. Wir dürfen dem Arbeitnehmer die 
Ausführung von Überzeitarbeit nicht unnötiger· 

weise besonders dann, wenn er sie 
wünscht. Aber ich möchte auf etwas anderes noch 
hinweisen. Di,:se der .\!inderheit kann in 
hcsondern Fällen ü nicht · des 
Arheitm,hmers in d,·r Praxis 

dass sehr oft auf \Vunseh des Arbeitneh
mers ausfallende Arbeitszeit 

Grund dieses \Vunsches des 
vielleicht den betrieblichen Interessen 
spricht, die Verpfliehung für 
als Kompensation einen Zuschlag zu bezahlen. Das 
wird dazu führen, dass man solchen \Vünschen in 
der Praxis nicht mehr Hechnung tragen 
und damit den Interessen des Arbeitnehmers 
sicher nicht gedient. Das scheint mir ein weiterer 
Grund mehr zu sein, um Sie zu ersuchen, dem An· 
trag der ;\lehrheit zuzustimmen. Ich glaube, das 
Wesentliche liegt doch darin, dass auch der Antrag 
der .\fehrheit den Ausgleich innerhalb eines an· 
gemessenen Zeitraumes verlangt, dass also nicht 
Ausgleiche erfolgen können, die sich auf eine sehr 
lange Dauer beziehen. Ich empfehle Ihnen, dem 
Antrag der .\[ehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger: Eine ganz kurze Frage, niimlich die 
Frage, was eigentlich in bezug auf die Rückerstat· 
tung der verrechneten Überzeit an den Kunden 
geschieht, wenn der Arbeitnehmer die Überzeit
arbeit mit Freizeit kompensiert? Ich glaube, es ist 
doch in der Praxis so, dass wenn Überzeitarbeit, sei 
es im Gewerbe oder in der Industrie, geleistet wer
den muss, das doch ganz selbstverständlich dem 
Verursacher der Cberzeitarbeit verrechnet wird, und 
zwar mit Zuschlag. Nun glaube ich, wenn alle die 
Argumente, die von Herrn \Vüthrich und andern 
gegen den Antrag der Kommission vorgebracht 
worden sind, nicht durchdringen würden, müsste 
doch eigentlich logischerweise von Seiten des 
Gewerbes und der Industrie die Erklärung abge
geben werden, dass in dem Fall auch dem Kunden, 
das heisst dem Verursacher der Überzeitarbeit, 
dieser Zuschlag zurilckerstattet würde. 

Abstimmung - V ole 

Für den Antrag der :Vlehrheit 
Fiir den Antrag der Minderheit 

Art. 12, Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

G8 Stimmen 
59 Stimmen 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs. 2 

1. Satz 
Als Hilfsarbeit gelten insbesondere folgende Vi•r

richtungen, sofern sie die ordentliche Dauer der 
tiiglichen Arbeit überschreiten oder an Sountagen 
oder an nnderu arbeitsfreien Tagen nusgeführt 
werden müssen: 

Lit. a bis e 

Zustimniuug zum Entwnrf des Bunde~rates. 
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Art. 12, aL 1 et 2 

Proposition de la commission 
Al.1 

Adherer au projet du 

Al. 2 
Jre 

federal. 

Les activites suivantes notamment, sont repu
tees travaux aecessoires s'exercent soit 
le dimanche ou d'autres jours chömes, soit en dehors 
de l'horaire journalier ordinaire de l' entreprise: 

Lettre a a !eure e 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Schaller, Berichterstatter: Wir kommen zur 
Behandlung der Hilfsarbeit. Ich möchte Sie bitten, 
insbesondere die Definition der Hilfsarbeit in Ziffer 2 
von Artikel 12 etwas genauer anzusehen. Die 
Kommission hat im wesentlichen den Anträgen des 
Bundesrates in bezug auf die Definition dessen, was 
Hilfsarbeit ist, zugestimmt. Sie hat aber gefunden, 
dass es unrichtig wäre, jene Arbeiten, welche als 
Hilfsarbeit im Sinne des Gesetzes zu gelten haben, 
hier quasi abschliessend aufzuführen. Es kann noch 
Hilfsarbeiten geben, die hier nicht näher definiert 
sind. Deshalb hat die Kommission beschlossen, in 
Ziffer 2 das \Vort „insbesondere" einzuführen. 
Somit: ,,Als Hilfsarbeit gelten insbesondere folgende 
Verrichtungen ... ", und dann käme die Definition. 
Damit wäre die Möglichkeit eröffnet, auch andere 
als die hier aufgezählten Arbeiten als Hilfsarbeiten 
im Sinne des Gesetzes zu qualifizieren. Ich bean
trage Ihnen Zustimmung. 

M. Graedel, rapporteur: II n'y a pas de diver
gences aux alineas 1 et 2. Toutefois, i1 l'alinea 2, 
Ja commission a estime qu'il ne convenait pas de 
definir les travaux accessoires d'une fat:;on definitive 
et exhaustive. C'est pourquoi, eile a ajoute le mot 
<<notamment>>. Le texte devient ainsi :'« Les activites 
suivantes, notamment, sont reputees travaux acces
soires ... >> 

Il n'y a pas d'autre modification a cet alinea 2. 

Angenommen Adopte 

Art. 12, Ab,Y. 3 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 

Die Hilfsarbeit ist möglichst zu beschränken und 
darf für den einzelnen Arbeitnehmer im Tag, abge
sehen von sonst arbeitsfreien Tagen, nur ausnahms· 
weise mehr als zwei St und cn betragen. Dauert sie 
länger als zwei Stunden, so ist die zwei Stunden 
überschreitende Arbeitszeit mit entsprechender 
Freizeit an anderen Tagen der laufenden oder fol
genden \Voche auszugleichen. Der Lohnzuschlag 
gemäss Artikel 11, Absatz 4, ist jedoch für alle ge· 
rniiss Absatz 2 hievor geleisteten Arbeitsstunden 
auszurichte11. 
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J,J irulerheit 
Conzctt, 
l Iofstet kr, 

Huti~hau,er. Strahm. 
Die Hilfsarbeit ist 

Arbeit in Industrie 

Dauert sie 
als zwei die zwei Stunden 

überschreitende Arbeitszeit mit entsprechender 
Freizeit an anderen der laufenden oder fol
genden Woche 

Antrag Düby 
Abs. 3, letzter Satz 

(nach Antrag der Kommissionsmehrheit) 
... Die Lohnzuschläge gemäss Artikel 11, Ab

satz 4, Artikel 15, Absatz 2, und Artikel 17, Ab
satz 2, sind jedoch auch für die gemäss Absatz 2 
hievor geleisteten Arbeitsstunden auszurichten. 

Art. 12, al. 3 
Proposition de la commissf on 

11'! ajorite 
Les travaux accessoires doivent ihre restreints 

autant que possible et, a moins de circonstances 
exceptionnelles, ils n'excederont pas deux heures 
par travailleur et par jour, abstraction faite des 
jours chomes. S'ils depassent deux heures, le depas
sement sera compense, avant la fin de Ja semaine 
suivante, par un conge de meme duree. Le supple· 
ment de salaire selon l'article 11, alinea 4, doit toute· 
fois etre paye pour toutes !es heures de travail exe-
cutees conformement a l'alinea 2. " 

:vlinorile 
(Burgdorfer, Conzett, Fischer, Häberlin, 

Hackhofer, Hofstetter, }feyer-Zurich, 
Hutishauser, Strahm, Weibel) 

Les travaux accessoires doivent etre restreints 
autant que possible et, a moins de circonstances 
exceptionnelles, ils n'excederont pas deux heures 
par travailleur et par jour, abstraction faite des 
jours chomes. S'ils depassent deux heures, le depas· 
sement sera compense, avant Ja fin de Ja semaine 
suivante, par un conge de meme duree. 

Proposition Düby 
Al. 3, demiere phrase 

(selon la proposition de la majorite de Ja commission) 
... Les supplements de salaire selon les articles 11, 

alinea 4, 15, alinea 2, et 17, alinea 2, doivent toute• 
fois etre payes pour toutes les heures de travail exe· 
cutees conformement a l'alinea 2. 

Schalter, Berichterstatter der Mehrheit: In Zif
fer 3 ist vorerst einmal der Grundsatz aufgestellt, 
dass die Hilfsarbeit möglichst 211 beschriinken sei. 
Dann folgen die Kautelen. ?\un hat die Kommission 
- und dies betrifft sowohl Mehrheit wie ;\finderheit -
gefunden, ns sfli richtig, ,iinern Antrag Hofstetter zu 
folgen, wonach es mm im ersten Satz heisst: ,, Die 
ll ilfsurbeit ist möglichst zu besc hri.i nken und darf 
für den einzdnen :\.rbeitnehrner im Tag, abgesehen 
von sonst arbeitsfreien Tngen, nur 1111sm1hmsweis1i 
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nwhr als zwei Stunden betragen." Diese Ergiinzung 
der Ziffer 3 ist in tlcr Kommission unbestritten ge
hlif'lwn und deshalb, wie gesagt, von \fehrheit u~1d 
\linderheit übernommen ,~orden. 

Slidann hat die Kommission eine Priizisienrng 
im zweiten Satz angebracht: ,,Dauert sie lünger als 
zwei Stunden, so ist die zwei Stunden überschrei
tende Arbeitszeit mit entsprechender Freizeit an 
anderen Tagen der laufenden oder folgenden \\'oche 
auszugleichen." Dieser Präzisierung haben sowohl 
die \lehrheit wie die Minderheit ihre Zustimmung 
gegeben. Ich glaube auch, dass sie gegenüber dem 
Text des Bundesrates zu empfehlen ist. 

Die Differenz zwischen Mehrheit und \finderheit 
besteht in der Festlegung der Mehrheit, dass der 
Lohnzuschlag gemäss Artikel 11, Absatz 4, nämlich 
die 25%, auch für die Hilfsarbeit auszurichten sei. 
Um diese Differenz sind die Mehrheit und die \lin
derheit voneinander geschieden. (Ausrichtung des 
Lohnzuschlages, über den Sie sich vor einiger Zeit 
unterhalten haben.) Der Antrag \Vüthrich, der hier 
als ~Jehrheitsantrag wiedergegeben ist, wurde in der 
Kornmission mit 14 : 12 Stimmen angenommen. 

M. Graedel, rapporteur de Ja majorite: Ici il 
existe une divergence entre la majorite et la mino
rite. 

La majorite propose sur trois points un texte 
different de celui du Conseil federal. 

Tout d'abord, Ja premiere phrase comporte deux 
precisions. La premiere a trait a l' abstraction des 
jours chumcs, qui ne figurent pas dans le texte du 
Conseil federal. La deuxieme precise que la compen
sation doit avoir lieu jusqu'a la fin de la semaine 
suivante. La commission a accepte ces deux preci
sions a l'unanimite. 

La divcrgence a trait uniquement au paiement 
(!'un supplement de 25% pour !es travaux acces
soires. La majorite estime que ce 25% est equi
table, alors que Ja minorite est d'avis qu'il ne devrait 
pas ctre paye. Nous nous sommes dej ä entretenus 
de cette question a l'article 11, de sorte qu'il me 
parait inutile de donner davantage de prccision a 
cet {·gard. 

Burgdorfer, Berichterstatter der Minderheit: Ge
statten Sie mir, dass ich Ihnen die Überlegungen der 
~linderheit begründe. 

Mit der Einführung der gesetzlichen Höchst
arbeitszeit für die Betriebe des Handels, des Ge
werbes, der liberalen Berufe und so fort bekommt 
im Gegensatz zu der heutigen Ordnung die Regelung 
der Hilfsarbeit auch für nicht industrielle Betriebe 
eine neue Bedeutung. Je stärker die Arbeitszeit ein
geschrünkt wird, desto mehr sind die Betriebe darauf 
:ingewiesen, die in Absatz 2 aufgeführten Verrich
tungen, auf die Herr Präsident Schaller heute im 
hesondern hingewiesen hat, die ja nicht direkt pro
duktive Arbeit darstellen, ausserhalb des engen 
gesetzlichen Rahmens leisten zu lassen. Das spielt 
in den kleinern und mittleren Betrieben eine um so 
griissere Holle, als verschiedene sogenannte Ililfs
arbeiten vor Beginn oder nach Beendigung der 
eigentlichen Arbeit von den gleichen Arbeitskräften 
ausgeführt werden müssen. Ich denke vor allem an 
die tiiglichen Verrichtungen, welche die eigentliche 
Arbeit. vorberniten oder beendigen, also zun, Bei-

spiel an H/Jl'lllalc Aufrii11mt111gsarheiten, an die Be
se1t1gu ng von A hfiillen, an die Reinigung von 
Hilfsmaschinen im 0/ahrungsmittelgewerbe usw. 
Dabei hin ich durchaus nicht der .\leinung, dass auf 
dem Umweg iiher die Ililfsarbeit. die (~renzen der 
normalen Arlieitszeit umgangen werden sollen. 

Andererseits dürfen wir aber die praktischen 
Bedürfnisse der vVirtschaft nicht einfach übersehen. 
Gerade für die Klein- und Mittelbetriebe wird es 
auch in Zukunft nicht möglich sein, für diese Hilfs
arbeiten noch besondere Leute einzustellen oder die 
fixen Kosten durch zusätzliche Forderungen noch 
mehr in die Höhe zu treiben. Der bundesrätliche 
Antrag in Absatz 3 ergibt zusammen mit Absatz 2 
ja schon wesentliche Einschränkungen. Im Prinzip 
darf danach diese Hilfsarbeit für den einzelnen 
Arbeitnehmer im Tag nicht mehr als 2 Stunden be
tragen, es sei denn, es handle sich um einen arbeits
freien Tag. 

Die Mehrheit der Kommission beantragt nun, in 
Abweichung des bundesrätlichen Vorschlages die 
gesamte Hilfsarbeit gemäss Absatz 2 lohnzuschlags
pflichtig zu erkliiren, und zwar auch dann, wenn 
die 2 Stunden pro Tag nicht überschritten werden. 
Damit würde aber die Grenze zwischen Hilfs- und 
Überzeitarbeit vollstündig verwischt, denn es ge
hört eben zum Begriff der Hilfsarbeit, dass ;;ie 
weder bewilligungs- noch zuschlagspflichtig ist. Aus 
diesem Grunde wird sie ja in Absatz 2 auch näher 
umschrieben. Der Antrag der Kommissionsmehrheit 
widerspricht also in jeder Beziehung den prakti
schen Bedürfnissen und muss auch aus wirtschaft
lichen Erwägungen abgelehnt werden. 

Bezüglich der Kompensation der 2 St1111den 
überschreitenden Hilfsarbeit kann die Minderheit 
der Fassung der Kommissionsmehrheit zustimmen. 
Die Differenz besteht somit nur in der Ausrichtung 
von Lohnzuschlägen. Namens der Kommissions
minderheit bitte ich Sie, den Antrag der Mehrheit 
abzulehnen und demjenigen der Minderheit zuzu
stimmen. 

Düby: i\Iein Zusatzantrag zu Absatz 3 betrifft 
den letzten Satz dieses Absatzes, und zwar ist im 
letzten Satz von der Mehrheit vorgeschlagen, dass 
der Loh11z11,;chlag von 25% gemäss Artikel 11 in 
allen Fiillen bei Ililfsarheit ausgerichtet werden 
lllUS,;. 

Nach nochmaliger Überprüfung des Gesetzes 
und auch im Vergleich mit bestehenden andern Ge
setzen und Verordnungen glaube ich nun, dass es 
nicht logisch ist, wenn man hier nur d.en 25 prozen
tigen Lohnzuschlag für geleistete Überzeitarbeit 
für Hilfsarbeit. vorsieht, sondern meiner Meinung 
nach sollte man ehe11falls die Möglichkeit schaffen, 
dass in di~sern letzten Absatz auch die Nachtarbeit 
gernäss Artikel 15, Absatz 2, oder die Sonntags
arbeit gemäss Artikel 17, Absatz 2, aufgenommen 
wird. Ich sehe nicht ein, weshalb die beispielsweise 
an einem Sonntag geleistete Hiirsarbeit nicht mit 
einem Lohnz11schbg vergütet werden soll. Das ist 
nicht einzu~1.:he11, wenn die normale Arbeit arn 
Sonntag ,nit einem Zuschlag gemä~s Artikel 17, 
Ah,;atz 2, ver·gi.il.t>t wird. Ich weiss schon, dass das 
wahrseheinlich nicht sehr viel vorkommt, aber 
111einer Meinung nach ist diese Priizisierung, 11ii111· 

lieh die Ergii nzu ng von Artikel t 1, Absatz li, von 
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Artikel 15, Al>sal.z 2, und von .\rtikel 
notwendig, dass niimlich auch 
;1rbcit in d1:n Ccrrnss der 
wnhl bei :\achtarbeit wie auch bei 
kommt. 

:'iun möchte ich aber dass 
meinem Zusatzantrag nicht etwa darum 
verschiedenen zu 
dcrn es würde einfach dies oder 
hat nicht die .\leinung, dass 
von 25% bezahlt wird und 
Lohnzuschlag von für 
also zusammen 
gänzung vornehmen sollte, um die Möglichkeit zu 
haben, diese Zuschläge je nach der geleisteten Ar
beit - sei es mm in der Nacht, am oder sei 
es Überzeitarbeit - vorzunehmen. In diesem Sinne 
möchte ich Sie bitten, dem Ergänzungsantrag zu 
Absatz 3, letzter Satz, der Mehrheit zuzustimmen. 

Wüthrich: Ich möchte zum voraus erklären, dass 
ich mich dem Ergänzungsantrag des Kollegen Dühy 
anschliesse. Bei der Hilfsarbeit im Sinne von Arti
kel 12 handelt es sich um jene Verrichtungen, die 
dem normalen Arbeitsablauf vor- oder nachgehen. 
Wie Sie sehen, ist die Aufzählung, wie sie uns der 
Abschnitt 2 gibt, nicht als abschliessend zu betrach
ten. Die Hilfsarbeit ist nicht im Sinne von Über
zeitarbeit bewilligungspfli~htig, und darin liegt der 
wesentliche Unterschied. Ubrigens lehnt sich das an 
die heutige Ordnung im Fabrikgesetz an. Nach dem 
bundesrätlichen Vorschlag, der von der :\Iinderheit 
der Kommission unterstützt wird, soll diese Hilfs
arbeit auch nicht zuschlagpflichtig sein, wie das 
heute gemäss Fabrikgesetz der Fall ist, das 1914 
konzipiert worden ist. \Vir wissen, dass unsere \Virt
schaft ohne diese Hilfsarheit nicht auskommt und 
stimmen deshalb sogar dem nicht abgeschlossenen 
Katalog in Absatz 2 zu. Wir entsprechen also dem 
von Herrn Burgdorfer erwähnten praktischen Be
dürfnis. 

Dagegen handelt es sich bei der Hilfsarbeit um 
Mehrarbeit, um Mehrarbeit analog der Überzeit
arbeit. Für den Arbeiter ist es gehupft wie gesprun
gen, ob er eine Mehrheit unter dem Titel „Hilfs
arbeit" oder unter dem Titel „ Überzeitarbeit" lei
stet. Es ist für ihn eine Mehrbeanspruchung. Es be
steht also absolut kein Grund, diese .\Iehrarbeit, die 
unter dem Titel „Hilfsarbeit" segelt, hinsichtlich 
Entschädigung anders zu behandeln als die Über
zeitarbeit. Im übrigen ist es so, dass die fortschritt
lichen Betriebe, wie eine Erhebung in der Maschi
nen- und Metallindustrie ergeben hat, den Zuschlag 
von 25% auch für Hilfsarbeit bezahlen; ich betone, 
die fortschrittlichen Betriebe. Diejenigen, die nicht 
bezahlen, auch solche gibt es noch in der Maschinen
industrie, bezahlen deswegen diesen Arbeitern kei
neswegs etwa höhere Löhne als Kompensation für 
den Oberzeitzuschlag. Auch das haben wir durch 
diese speziell fi.ir diese Frage durchgeführte Erhe
bung festgestellt. Es liegt also nicht eine Abgeltung 
in irgend einer anderen Form für diese Mehrarbeit 
vor. Die Kommission ist unserer AI'gumentation 
mehrheitlich gefolgt. Damit brachte sie mehrheit
lich zum Ausdruck, dass endlich dieser Stein des 
Anstosses weggeräumt und gleichzeitig eine ein
heitliche Praxis t!ingeführt werden sollte. 

Nationalrat - C:on~eil national 196!! 

Arbeit in Industrie 
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arbeit nicht kennen, trotzdem im Sinne des Ar
tikels Absatz 1, bei uns Hilfsarbeit wirri. 
vVenn nun dieser aus dem Fabrikgesetz stammende 
Begriff der Beschränkung der Höchstarbeits-
zeit auch Arbeitsgesetz eingeführt werden muss, 
so ist daran zu denken, dass die Verhältnisse im 
Gewerbe wesentlich uneinheitlicher sind als in der 
Industrie. Wir werden mit Rücksicht auf die gesetz
lichen Vorschriften bezüglich der Höchstarbeitszeit 
und der Überzeit in einigen Berufen des Gewerbes 
sehr stark auf diese Hilfsarbeit sein. 
'Wir können nicht zustimmen, dass dieses Hilfs
arbeitsproblem noch zusätzlich belastet werden 
muss. Dies widerspräche dem Charakter der Hilfs
arbeit, die nicht mit der Überzeit zu verweehseln 
ist. Ich erlaube mir, vielleicht ein Beispiel zu 
bringen, aus den Verhältnissen, die mir persönlich 
sehr vertraut sind. Bei der vVurstfabrikation gehört 
die Vorbereitung, das Bereitstellen der notwen
digen .\faschinen mit allem Drum und Dran eben
falls dazu. Ich denke an die tägliche Reinigung der 
Arbeitsräume und der .\faschinen, wobei es immer 
wieder der Stolz jedes Metzgereiangestellten ist, 
dass diese tadellos und blitzblank jederzeit bereit 
sind. Es sind unvermeidbare Hilfsarbeiten, aber 
das ist keine Überzeit. Ich bitte Sie deshalb, der 
Minderheit zuzustimmen. 

Heil: Ich habe in der Kommission mit der :\fehr
hcit gestimmt, und zwar deswegen, weil, wenn man 
diesem Problem d'<r Regelung der Hilfsarbeit auf 
den Grund geht, man doch wahrscheinlich zur Fest
stellung kommt, ganz gleichgültig, ob man auf der 
Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite steht, dass in 
der Definition der Hilfsarbeit irgend etwas Will
kürliches enthalten ist. Die Hilfsarbeit lässt sich ja 
praktisch eigentlich nur negativ umschreiben, in
dem man sagt, was nicht als normale Arbeit be
trachtet wird. Nun, wir, die wir ja alle in 
der Wirtschaft drin stehen, werden unsere Zweifel 
haben mit Bezug auf die Unterscheidung zwischen 
normaler und nicht normaler Arbeit, d. h. im Sinne 
dieser Vorlage von Hilfsarbeit. Tatsächlich ist es 
ja so, wenn wir die normale Arbeit als produktive 
Arbeit bezeichnen, dass jede produktive Arbeit 
auf irgendeine Art und Weise vorbereitet werden 
muss, sei das in der Industrie, im Gewerbe oder be· 
treffe das unsere eigene Arbeit als Mitglieder dieses 
Rates. \Venn ich da gerade anknüpfen darf, ist es 
doch 80: Als produktive Arbeit können wir be
zeichnen, allerdings nur in formellem Sinn, was wir 
in den Sitzungen, in den Kommissionen und hier in 
Bern beraten, und zu den Vorbereitungsarbeiten 
gehören doch wahrscheinlich unsere H,~isen. \fit 
diesen Reisen verhält es sich so, das8 wir ~ie vielfach, 
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im Ausmass 
werden. So 

und Kommission 
man nicht den Artikel 12 

überhaupt sollte. Die Diskussionen in der 
Expertenkommission waren zu diesem Punkt noch 
viel In der be-
stand vor die : Hilfsarbeit nach 

Diskussionen, aber möglichst en:1gesc11ränk 
Der Katalog, den wir nun hier in der 
Bundesrates haben, geht weiter als das, was der 
Expertenkommission diskutiert worden ist. Immer
hin, auch ich habe nieht die Meinung, dass man 
jetzt diesen Artikel 12 streichen sollte, sondern er 
soll so belassen werden, wie er ist, um damit der 
Industrie und auch dem Gewerbe die :\löglichkeit 
einer gewissen Beweglichkeit zu geben, respektive 
zu erhalten. Aber er soll ergänzt werden durch den 
:\lehrheitsantrag, wonach diese Hilfsarheitsst unden 
mit einem Zuschlag bezahlt werden sollen. Kollege 
Rutishauser, mein Vorredner, hat die Bemerkung 
fallen lassen, es ginge da um Arbeitsstunden, die 
doch zeitlich sehr limitiert wären. Ich habe eine 
etwas andere Meinung. Ein Arbeiter hat die :\Iög
lichkeit, pro Tag zwei Stunden Hilfsarbeit zu leisten, 
das macht bei einer 6-Tage-\Voche 12 Stunden. 
Zählen wir das zu der wöchentlichen Normalarbeits
zeit von 46, respektive 50 Stunden, dann kommen 
wir auf \Vochenstundenzahlen von 58 oder 62. Das 
gibt also Möglichkeiten, die man tatsächlich nicht 
unterschätzen darf. Sie haben ja selber festgestellt, 
dass es in Absatz 3 nicht heisst, dass nun absolut 
pro Tag nur zwei Stunden geleistet werden dürfen, 
sondern es heisst, dass im allgemeinen nur aus
nahmsweise mehr als zwei Stunden geleistet werden 
dürfen, mit andern vVorten: Sogar diese zwei Stun
den dürfen pro Tag noch überschr1tten werden. Ich 
möchte Sie auch meinerseits bitten, dem Antrag der 
Mehrheit zuzustimmen, und gleichzeitig mache ich 
Ihnen beliebt, sich auch dem Antrag Düby anzu-
sehliessen, und zwar weil es einfach nur 
die logisehe Konsequenz ist, 
wenn man hier diese Hilfsarbeit mit Bezug auf den 
Zuschlag praktisch gleich behandelt, wie die Über
zeit, es dann nur richtig ist, dass man diese Diffe
renzierung des Überzeitzuschlages, je nachdem, ob 
es sich um Nacht- ode1· Sonntagsarbeit handelt, auch 
beim Zuschlag für Hilfsarbeit anbringt. 

SchalJer, Berichterstatter der Mehrheit: Ich 
muss Herrn Kollega Düby in bezug auf seinen 
Antrag eine Frage stellen. Herr Düby hat hier cr
kliirt, dass es ihm nicht darauf ankomme, mit seinem 
Antrag den Zuschlag für Überzeit und die Zuschlüge 
für Sonntagsarbeit oder Nachtarbeit zu kumulieren, 
sondern er wolle das eine oder das andere. 

lliezu ist vorerst einmal zu sagen, dass in diesem 
Falle sein Antrag geiindert werden miisste. kh 

kaum, das~ man hier rinfach anf seiiw Er
abstellen kann. :\Inn solltrc einen 

Trxt zur l lantl halwn. 
leider 

geht es ja um eine 
einen über das bestehende 
hinaus bedeuten würde, denn im bestehenden 
gesetz ist für die Hilfsarheit in keiner Weise em 
Lohnzuschlag vorgesehen. 

:\L Graedel, rapporteur de Ja majorite: Lc presi
dent de la cornmission a estime deYoir poscrq11t'lque~ 
questions a :\L Düby relatives ii sa proposition qui 
modifierait Je texte de Ja majorite. 

La commission n' ayant pa,; eu l' occasion de dis
euter Ia proposition de M. Düby, il conviendrait que, 
sur deux points, '.\1. Dühy donne au Conseil quelques 
precisions quant a la porte de sa proposition. 

La premiere question concerne Je cumul eventuel 
des supplements. La declaration faite par :\L Düby 
a deja repondu a cette question. Il n'y aurait pas 
de cumul des supplements lorsque le travail accessoire 
a lieu de nuit ou Je dimanche. 

La deuxieme question eoncerne l'heure 11 partir de 
laquclle Je supplement pour travail de nuit devrait 
etre paye. Sera-ee ii partir de 20 heures, lirnite du 
travail de jour, ou a partir d'une heure differente? 
Ici un complement d'information de la part de 
:\I. Düby serait desirable. 

Düby: Ich glaube nicht, dass es nicht möglich 
ist, auch Artikel 15, Absatz 2, und Artikel 17, 
Absatz 2, hier zu nennen, denn wir erwähnen ja 
auch Artikel 11, Absatz 4. Das ist durchaus möglich. 
:\Ian könnte meinetwegen sagen „beziehungsweise", 
also zuerst Artikel 11, Absatz 4, dann „beziehungs
weise Artikel 15, Absatz 2, heziehungsweise Ar
tikel 17, Absatz 2". So gut wie man das bei Ar· 
tikel 11 kann man auch die Artikel 15 und 
Artikel 17 erwähnen. 

Ich möchte die Sache nicht komplizieren, aber 
wenn Sie glauben, dass dieser Text noch bereinigt 
werden muss, so könnten wir ja vielleicht in drr 
Kommission noch einmal darüber reden. Es wäre 
wohl gut, wenn man das tun würde; wir sollten 
also diesen Zusatzantrag jetzt nicht definitiv behan· 
dein, sondern ihn noch in der Kommission bespre· 
chen. 

Aber an sich müchte ich noch einmal bestätigen, 
dass ich eine Kumulation uieht verlange. Die Ver· 
sehiebung der Tagesarbeit auf 10 Uhr abend~ 
müehte ich genau gleich halten wie die normale 
Arbeitszeit. Ich möchte gar nichts S1wzielles fiir 
diese !Iilfsarbeit, sondern die Gleichbeha11dlung mit 
Bezug auf die Überzeitarbeit, den Sonntagsdienst 
und die Nachtdienstzulage. 
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Aber vielleicht überlegt man sich das, ob man 
nicht die Kommission für diese Frage noch f:inmal 
z usammcnnehmen könnte. 12.wisch,,nruf: Auch fiir 
andere Fragen!) Ich stelle e;1tspreche11Ll Antrag. 

Schaller, Berichterstatter der .\lehrheit: Ich 
glaube, mit dieser Präzisierung, die Herr 

hat, ist nun der Sinn seines klar. 
Sache könnte in der Verordnung wer-

den. Aber über die Tragweite seines be-
steht nun völlige Klarheit. Er kann also zur 
Abstimmung gebracht werden. 

Abstimmung Vote 
Für den Rückweisungsantrag Dühy 

Eventuell - Eventuellement: 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Düby 

39 Stimmen 
59 Stimmen 

49 Stimmen 
52 Stimmen 

Le president: Le Conseil federal a renonce a 
prendre Ja parole mais il a fait savoir qu'iJ est d'ac
cord avec le texte de la minorite. Je mets en opposi
tion Ja proposition de Ja majorite de Ja commission, 
amendee par Ja proposition Düby, et le texte de Ja 
proposition de la minorite. 

Abstimmung - Vote 
Definitiv - Definitivement: 

!Atre {; 

Une demi-heure, ,i la journfa, de travail d1Ire 
de heure~: 

Une 
neuf heures. 

SI fa de lravail dure 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal. 

de 

Schaller, Berichterstatter: Wir kommen zum 
Abschnitt über die Ruhezeit. In Artikel 13, Ab
satz 1, sind die Pausen, ihre 
Mindestdauer, festgelegt. 

In der Kommission wurde verschiedentlich dar
über diskutiert, ob diese hier in den Anträgen des 
Bundesrates vorgesehenen Pausen nicht zu kurz 
seien. Es wurde dem aber entgegengehalten: Je 
länger die bewilligten Pausen, desto länger der 
Arbeitstag. Deshalb hat man davon abgesehen, hier 
Änderungen zu beantragen. 

Ich beantrage Ihnen, den Absatz 1 so anzu
nehmen, wie er Ihnen von der Kommission des 
Nationalrates präsentiert wird. Wir haben lediglich 
eine Präzisierung angebracht, indem wii· Yon der 
,,täglichen" Arbeitszeit sprechen. 

}f. Graedel, rapporteur: La modification proposee 
par Ja commission est d'ordre purement redaction
nel. Nous vous prions de vous y rallier. Für den Antrag der Mehrheit 

(ergänzt durch den Antrag Düby) 
Für den Antrag der }finderheit 

59 Stimmen 
60 Stimmen Angenommen - Adopte 

Art. 13 
Antrag der Kommissf on 

Abs.1 
1. Satz 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Lit. a 
Eine Viertelstunde bei einer täglichen Arbeits

zeit von mehr als fünfeinhalb Stunden; 

Lit. b 
Eine halbe Stunde bei einer täglichen Arbeits· 

zeit von mehr als sieben Stunden; 

Lit. C 

Eine Stunde bei einer täglichen Arbeitszeit von 
mehr als neun Stunden. 

Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art.13 
Proposition de la commlssion 

Al.1 
Jer phrase 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Lettre a 
Un quart d'heure si la journee de travail dnre 

plus de cinq heures et demie; 

Art. 14 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adople 

Art. 15 
Antrag der Kommission 

Abs. 3 
Wird Nachtarbeit bewilligt, so darf die Arbeits

zeit für den einzelnen Arbeitnehmer neun Stunden 
innert 24 Stunden nicht überschreiten und muss, 
mit Einschluss der Pausen, innert eines Zeitraumes 
von zehn Stunden liegen. 

Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Mehrheit 

Abs.1 
Vorübergehende Nachtarbeit kann von der kan

tonalen Behörde bewilligt werden, wenn hiefiir ,:in 
dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dauernde 
oder regelmässig wiederkehrende Nach tarlH!i t kann, 
wenn sie aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen unentbehrlich ist, für ind11Btriellc Bctriehe 
vom Bundesamt und für andere Ifotriebe von der 
kantonalen Behörde bewilligt werden. 
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Abs. :! 
Der Arbeitgeber llarf die Arbeitnehmer rnr 

Nachtarbeit nur mit ihrem Einver~t~indnis h,~ran
ziehcn. Er hat für vorübergehende Nachtarbeit einen 
Lohnzuschlag von wenigstens SO% und für dauernde 
oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit einen 
Lohnzuschlag von wenigstens 25% zu bezahlen. 

Jf inderheit 
(\Veibel, Burgdorfer, Conzett, Fischer, Guinand, 
Guisan, Häberlin, Hackhofer, Ilofstetter, .Meyer

Zürich, Rutishauser, Strahm) 
Abs. 1 und 2 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 16 
Proposition de la commission 

Al. 3 
Lorsque des derogations a l'interdiction de tra

vailler Ja nuit ont ete autorisees, la duree du travail 
n' excedera pas neuf heures sur 24 par travailleur et 
elle sera comprise dans un espace de dix heures, 
pauses incluses. 

Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Majorite 
Al.1 

En eas de besoin urgent dument etabli, l'auto
rite cantonale peut autoriser temporairement Je 
travail de nuit. L' office federal peut autoriser les 
entreprises industrielles, et l'autorite cantonale les 
autres entreprises, a travailler regulierement ou 
periodiquement la nuit, lorsque des raisons tech
niques ou economiques le rendent indispensable. 

Al. 2 
Les travailleurs ne peuvent etre affectes au tra

vail de nuit que s'ils y consentent. L' employeur est 
tenu de leur verser un supplement de salaire d'au 
moins 50% pour le travail temporaire de nuit, et 
d'au moins 25% pour le travail de nuit regulier ou 
periodique. 

Minorite · 
(Weibel, Burgdorfer, Conzett, Fischer, Guinand, 
Guisan, Häberlin, Hackhofer, Hofstetter, Meyer

Zurich, Rutishauser, Strahm) 
Al. 1 et 2 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: Wir 
stehen bei den Ausnahmen vom Verbot der Nacht
arbeit. Ich hätte Ihnen gerne vorgeschlagen, die 
beiden Alinea 1 und 2 in der Behandlung zu trennen. 
Das ist wegen den Beschlüssen der Kommission 
leider nicht möglich. 

Die Kommissionsmehrheit hat in bezug auf das 
Bewilligungsverfahren, das in Alinea 1 vorgesehen 
ist, von den Vorschlägen des Bundesrates abwei
chende Beschlüsse gefasst. Sie hat einmal von der 
dauernden oder regelmüssig wiederkehrenden Nacht
arbeit, wenn sie aus technischen oder wirtschaft
lichen Gründen unentbehrlich ist, gesprochen. Diese 
Formulierung wurde an sich in der Kommission 
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uicht best r·it Len. l !in gegen kommL nun eine Diffe
renzienrng in der Gc11ehmigungsinstanz. Der Bun
desrat hat vor·gesehcn, dass die vorii hergehende 
:'iaehtarlwit von der kantonalen Bd1ürde hewil!iut. 
werden kann. Die \!ehrheit der Kommission sehlii~t 
für industrielle Betriebe eine Bewilligung d~s 
Bundesamtes für Industl'ie, Gewerbe und Arbeit vor 
und für andere Betriebe die kantonale Behönle. Der 
in Absatz 1 vom Bundesrat vorgesehlagene Zu
schlag von 25% soll nach Auffassung der jfelirheit 
der Kommission im Alinea 2 behandelt werden. 
Darum muss ieh jetzt gleich auch Alinea 2 kurz 
explizieren. 

Die Kommission hat hier einmal aufgenommen, 
dass der Arbeitgeber die Arbeitnehmer zur Nacht
arbeit nur mit ihrem Einverständnis heranziehen 
kann. Verlangt ist auch das Einverständnis für 
dauernde Nachtarbeit. Das war im Antrag des 
Bundesrates nicht vorgesehen. Sodann wurden von 
der Mehrheit der Kommission Entschädigungssätze 
festgelegt, für vorübergehende Nachtarbeit ein 
Lohnzuschlag von 50% (das ist das Doppelte dessen, 
was der Bundesrat vorschlägt) und für dauernde 
oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit ein 
Lohnzuschlag von wenigstens 25%. Es wird also 
hier ausdrücklich auch in der Honorierung unter
schieden zwischen dauernder und vorübergehender 
Nachtarbeit. Diese Beschlüsse in bezug auf die Ent
schädigung wurden mit 12: 11 Stimmen angenom
men. Der Mehrheitsantrag entspricht einem Antrag 
Berger. 

Eine Minderheit will für beide Abschnitte auf 
den Text des Bundesrates zurückgehen beziehungs
weise an ihm festhalten. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang betonen, 
dass der Kommission verschiedene Eingaben für das 
Bäckerei personal zugegangen sind; aueh die Mit
glieder des Rates haben eine solche Eingabe er~ 
halten. Aber um einen Antrag in dieser Richtung 
behandeln zu können, müsste ein solcher aus der 
Mittes des Rates gestellt werden. \Veder in der 
Kommission noch im Nationalrat hat bis jetzt je
mand das Anliegen des Bäckereipersonal-Verbandes 
aufgenommen. 

Ich beantrage Ihnen also, die Abschnitte 1 und 2 
des Artikels 15 miteinander zu behandeln. 

M. Graedel, rapporteur de Ja majorite: La 
majorite de la commission vous propose des modifi
cations qui sont en partie d' ordre redactionnel et 
en partie d' ordre materiel. 

Les premieres concernent l'alinea 1. La deuxieme 
phrase du projet est reportee a l' alinea 2 du texte 
de Ja commission, tandis que l'nlinea 2 du projet 
est in?lu.s dans l'alinea 1 du texte propose par la 
comm1ss10n. 

Les modifieations d'ordre materiel on trait a 
l'indemnite a payer pour le travail de nuit. La nou
velle redaction permet de faire la distinction entre 
!es entreprises qui travaillent regulierement Ja nuit 
et celles r1ui ne travaillent que tcmporairement, sur 
autorisation. Dans Je premier cas, la commissiou 
propose que les travailleurs soient tnis au benefi~e 
d'une majoration de salaire de 25%, ce qui n'eta1t 
pas prevu jusqu'a maint.enant. En revanche, pour 
les ouvriers travaillant temporairement de nuit, la 
majoration seruit de GO%, en raison des incon· 
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.\ rhc·it rwh nwr mit dieser d,nients entraln{'.s par le 
jrrnr <~n travail de 1pes. arlwit ,·inv„r,tnnden ,Pin rn11,,. 

nt ii la minuriti'. de la cnmmission. 
\·ous le vo:vez sur le n t . ..II,, 

11 t te par le 
.Je vous propose 

Weibel, Berichterstatter der Ich 
miichte 

dass 
wenn dafür wirtschaftlich oder eine 
Unentbehrlichkeit besteht. Es ist auch von unserer 
Seite so, dass wir die Nacht-
arbeit solle etwa irgendwie werden, ganz 
im Im übrigen aber beantrage ich Ihnen 
im Namen der Minderheit - einer übrigens recht 
ansehnlichen Minderheit, wie Sie aus der Fahne 
sehen-, den Text des Bundesrates zu übernehmen. 
Der bundesrätliche Text unterscheidet klar in Ab
satz 1 und in Absatz 2 zwischen vorübergehender 
Nachtarbeit und dauernder oder regelmässig wieder
kehrender Nachtarbeit. Diese Differenzierung, die 
in der Fassung der }lehrheit nun miteinander ver· 
mengt worden ist, entspricht durchaus einem Be
dürfnis, denn es besteht ein grundsätzlicher Cnter· 
schied zwischen dauernder Nachtarbeit und vor
übergehender. 

Nun die erste Differenz mit Bezug auf die vor· 
übergehende Nachtarbeit: :\fan muss sich klar sein, 
dass es sich hier um ausserorclentliche Situationen 
handelt. Das dringende Bedürfnis fnr diese vor
übergehende Nachtarbeit kann, insbesondere wenn 
Sie wieder daran denken, dass 240 000 Betriebe neu 
unterstellt werden, unter den allerverschiedensten 
Urnstiinden notwendig werden. Und diese ver
schiedenen Bedürfnisse und Urnstände können 
sicher die kantonalen Behörden besser beurteilen. 
Deshalb schlägt auch der Bundesrat vor, für die 
Bewilligung sei die kantonale Behörde zuständig. 
Die \fehrheit will nun, dass für die industriellen 
Betriebe das Bundesamt zuständig sei und für die 
anderen Betriebe die kantonale Behörde. Das ist 
eine Komplikation, die nach meiner Meinung nicht 
richtig ist, und die :\linderheit möchte es daher so 
belassen, wie der Bundesrat will, nämlich die Kom
petenz zur Bewilligung den kantonalen Behörden 
überlassen. 

Die z,veite Differenz besteht, wie schon die 
Berichterstatter crkliirt haben, in der Entschädi
gung im Lohnzuschlag. Dass bei dieser vorüber
gehenden Nachtarbeit ein Lohnzuschlag bezahlt 
werden soll, ist unbestritten, und zwar sollen, wie 
der Bundesrat dies will, wenigstens 25% bezahlt 
werden. Die Minderheit. ist mit dieser Auffassung 
einverstanden, dagegen will die Mehrheit, dass bei 
vorübergehender Nachtarbeit 50%, und zwar nicht 
nur 50%, sondern sogar wenigstens 50% bezahlt 
werden müssen. Das 11cheint uns nun doch im Hin
!iliek a11f die Vidfalt der Verhiiltnisse iibersctzt. 
Wenn 23(.Yo im eirn\n Fall ungenügend erscheinen, 
~o liisst. a11eh trnsfire Formulicirung mit wenigstens 
25~{) es durcha11s zu, daHs man weitergehrin kann. 
.\lier genr:rcll als Mindestschrift „wenigstens 50%" 
zu sehr·Piben, ist doch zu viel. Dabei rniissen wir ja 
lwaehten, dass nach :\lehrheit und Minderheit der 

welchem .'\li"shl'aud1 ,lurdrn11~ und 
dl'.r 

auf Ziffer 2 wird mrn nach dem 
bundesri.i tliehen V die da unnde orler 

wiederkehrende .\lachtarbeit 
kann - wie ich schon 
mit der 
technischen Gründen in verschiedenen 

so etwa in den oder in der 
Industrie oder in Glasfabriken, in 

Aluminiumfabriken usw., wo eben ein 
ununterbrochener Betrieb ist und wo diese Nacht· 
arbeit - von uns aus leider, wir hätten sie 
auch lieber nicht - absolut notwendig ist. 
Hier wird mit dem betreffenden Arbeitnehmer 
schon bei der Abmachung, ob er nun ein solcher 
Schichtarbeiter werden will oder nicht, im Lohn
ansatz geklärt: Du bist ein Nachtarbeiter, das 
gehört zum Arbeitsverhältnis. Und deshalb ist 
es unseres Erachtens nicht notwendig, dass, nach 
dem Vorschlag der Mehrheit, das Einverständnis 
des Arbeitnehmers verlangt wird; es ist ja klar, das 
gehört zum Arbeitsvertrag; wenn er nicht einver
standen wäre, dann würde es ja gar nicht zu diesem 
Arbeitsvertrag kommen. Auch mit Bezug auf den 
Lohn wird dieses erschwerende Verhältnis der 
:N'achtarbeit, berücksichtigt, der Lohn wird 
dementsprechend angesetzt. Nun frage ich: Auf was 
soll dann dieser Zuschlag von 25%, wie ihn die 
.\fehrheit auch für die dauernde Nachtarbeit haben 
will, berechnet werden, auf dem schon erhöhten 
Lohn, den dieser Nachtarbeiter an sich - auf Grund 
seines normalen Arbeitsverhältnisses - hat, oder 
worauf? Das konnte man mir nicht beantworten, 
und man hat einfach gesagt: Es gehört dazu auch 
noch ein Zuschlag von 25%. Das scheint uns nicht 
richtig zu sein. Die Lösung des Bundesrates lässt 
hier den Spielraum der Abmachung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ist sicher rich
tig. Ich hitte Sie daher, der bundesrätlichen Fassung 
zuzustimmen. 

Schuler: Die Formulierung, die hier für die Bewil
ligung der Nachtarbeit, dauernder oder regelmässig 
wiederkehrender Nachtarbeit gewählt wird, ist sicher 
nicht leicht zu verbessern. )1an hat sich ja in den 
verschiedensten Instanzen Mühe gegeben, hier eine 
Formel zu finden, die einerseits nicht zu elastisch 
und anderseits nicht zu eng ist. Ich möchte a her 
doch unterstreichen, dass es bei der relativ elasti
schen Formulierung - das bezieht sich vor allem 
auf die wirtschaftlichen Gründe, nämlich die tech-
11ischen Unentbehrlichkeiten, die leichter zu um
schreiben sind -, bei dieser relativen Elastizi
tät der wirtschaftlichen Gründe unentbehrlich ist, 
dass sich in bezug auf die Auslegung eine gewisse 
einheitliche Praxis durchsetzen kann. Und gerade 
unter diesem Gesichtspunkt scheint es mir von 
einer gewissen Bedeutung, dnss für solche Bewilli
gungen an industrielle Betriebe dwn eine Instanz 
tmd hni aller Hcvcrenz Wl(eniiber den Föderalisten 
ni<·ht 22 Instanzen die lnterpretntion in der Hand 
haben. Dann möchte ich sagen, dass bei der Naeht
arlwit ja wohl das Prnhlmn des Zugehlagt'S eine 
gewisse Bedeutung hat; es kommt darin zum Aus-
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drnck, da~s a1J..J1 diesbezüglich zwisdwn .\lehrhcil 
1111d \lillllerlwit eine Differenz besteht. !eh glaube, 
111indcstn1s so wichtig ist aber, dr1,;s man dort, wo 
man Nachtarlwit aus solchen wirtschaftlichen oder 
tPr' hnischcn {i ncntbchrlich kPi tcn heraus daunnd 
oder vorübergehend wiederkehrend bewilligt, auch 
darauf Rücksicht nimmt, dass dann eben eine 
gewisse Relation zwischen dem Ausmass der Nacht
arbeit und dem Ausma[;s der zu leistenden Arbeits
zeit insgesamt gewahrt bleibt, vor allem auch bei 
den nicht industriellen Betrieben, die Anspruch auf 
die Erteilung von Bewilligungen für immer wieder
kehrende Nachtarbeit erheben. Da sollte man 
dann nicht die SO-Stunden-Grenze, die wir nun 
festgelegt haben, unbedingt ausschöpfen wollen. 

Was die Zuschläge betrifft, stelle ich doch eine 
gewisse Unlogik fest. Auf der einen Seite ist vom 
Vertreter der Minderheit erklärt worden, den ~fann, 
den man für dauernde oder regelmässig wieder
kehrende Nachtarbeit einstelle, müsse man doch 
nicht um sein Einverständnis fragen, denn das wisse 
er ja bei der Einstellung und das werde in seinem 
Lohn berücksichtigt. Wenn dem aber so ist, dass 
man im Lohn des Arbeiters, der für dauernde oder 
regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit eingestellt 
wird, berücksichtigt, dass er eben solche Arbeit 
leisten muss, dann glaube ich, wäre es in einem 
gewissen Sinne logisch, das beim Nachtarbeitszu
schlag auch zu berücksichtigen. Das würde dann 
automatisch dazu führen, dass man sagen müsste, 
derjenige, in dessen Lohn Nachtarbeit nicht berück
sichtigt sei - nämlich der sie nur ausnahmsweise 
leisten muss -, müsse einen höheren Nachtarbeits
zuschlag haben als der, der dauernde oder regel
mässig wiederkehrende Nachtarbeit leistet. Aus die
sem Grunde unterstütze ich den Antrag der Mehrheit. 

Schürmann: Ich erlaube mir, eine Bemerkung 
mehr juristischer Natur anzubringen - ich würde 
mich sonst nicht getrauen, mich auf das Kampffeld 
nvischen die Fronten der Sozialpartner zu begeben! 
- eine Bemerkung nämlich zum Begriff der wirt
schaftlichen Unentbehrlichkeit. Dieser Begriff hat 
schon im geltenden Fabrikgesetz zu Diskussionen 
Anlass gegeben, zu rechtlichen Gutachten von ver
schiedener Seite, und er beschäftigt immer wieder 
auch die wissenschaftliche Literatur. Ich möchte 
zuhanden der Materialien dieses Gesetzes doch fest
halten, dass dieser Begriff der wirtschaftlichen Un
entbehrlichkeit nicht so !arge interpretiert werden 
sollte, wie das in der heutigen Praxis zu Artikel 53 
des Fabrikgesetzes der Fall ist. Das Problem betrifft 
- Herr Schaller hat darauf hingewiesen - haupt
sächlich auch die Brotfabrikation. Aber es geht mir 
um den juristischen Gehalt dieses Begriffes. 

In der Botschaft des Bundesrates steht, dass die 
Lösung der seit vielen Jahren zur Diskussion stehen· 
den Frage, in welchem Umfang die Nachtarbeit im 
Bäckereigewerbe notwendig sei und zugelassen 
werden müsse, von grosser Bedeutung sei. Das Ge
setz ~elbst enthält diese Lösung nicht. Es ist aller
dings schwer, diesen Begriff gesetzlich näher zu um
schreiben. Das hat nachher zu geschehen, in der 
Vollzugsverordnung, und zuhar1dcn dieser Aus
f iihrungsvcrordnung möchte ich eben darauf hin
weisen, dass man doch zuriickhal tcnd sein muss. 
fm Augenblick, wo man die wirtschaftliche Unent-

behrlichkeiL :<o versteht, dass blossc Hationalisic
rnngsbestrchungen, hlossc Zwcckmässigkeits- und 
Nützlichkcitserwiig11ngen die Nnchtarhcit recht
fertigen, öffnen wir Tür und Tor für eine fast unbe
schränkte :'llaehtarbcit. Auf Grnnd des ganzen 
.\Iaterials, das ja bekannt ist, aueh von medizini
scher Seite, steht fest, dass in vielen Branchen, 
gerade auch beim ßäckereigewcrbe, die ~acht
arbeit besonders gesundheitsschädlich ist. Ich er· 
blicke darin einen \Vidcrspruch, dass man einerseits 
aus öffentlichrechtlichen Gründen die Arbeiter
schutzbestimmungen ausbaut, auf der andern Seite 
dann wieder rein wirtschaftlichen, ich möchte fast 
sagen blassen Rentabilitätsüberlegungen so breiten 
Raum einräumt, wie das in der Praxis des Biga 
geschieht. Ich weise auf gewisse Ausführungen des 
Biga in einem Zirkularschreiben vom August 1950 
hin, wo eine Definition dieser wirtschaftlichen Un
entbehrlichkeit gegeben wird, die ich nicht akzep
tieren kann. Wenn ein Fabrikbetrieb ohne solche 
Arbeit nicht existenzfähig wäre und vom Stand
punkt des Arbeiterschutzes aus keine zwingenden 
Gründe dagegen sprechen, dann sei die Bewilligung 
zu erteilen. Das scheint mir eine Umkehrung der 
Beweislast zu sein. Ich darf Sie und die Herren 
vom Departement auf ein Gutachten von Professor 
Huber vom April 1958 verweisen, wo diese Auffas
sung widerlegt und der Meinung Ausdruck gegeben 
wird, dass die Unentbehrlichkeit nur zu anerkennen 
sei, wenn das Verhalten der Verbraucher, besonders 
in Fremdenorten, das notwendig erscheinen lasse, 
nicht aber einfach aus Gründen der Rationalisie
rung, auch nicht aus Gründen der Konzentration 
in einer bestimmten Branche. 

Alle diese Hinweise und Bemerkungen seien zu· 
handen der Materialien und der Ausführungsver
ordnungen hier festgestellt. 

Berger-Zürich: Zuerst erhalten wir hier im Hat 
die Bestätigung dessen, was wir im Verlaufe der 
Kommissionsverhandlungen sehr oft feststellen 
konnten. Im Verlaufe dieser Beratungen habe ich 
die \Vorte selbst vernehmen können, im Rat werde 
Verschiedenes noch geändert. I?.h muss Ihnen sagen, 
dass die bisher durchgeführten Anderungen für mich 
stark ins Gewicht fallen und ich sehr überrascht bin, 
wie die sorgfältige Arbeit, wie sie geleistet wurde, 
heute hier im Rat durch einzelne Kollegen beur
teilt wird. Nun aber insbesondere zu den Vorschlä
gen der Mehrheit. 

Ich möchte Ihnen beantragen, der Mehrheit zu
zustimmen und den Antrag der Minderheit abzu
lehnen, und zwar aus folgenden Gründen: Sehr oft 
kommt es vor, dass von der Arbeiterschaft vorüber
gehend zusätzliche Arbeit, Überzeit.. die dann in 
Nachtarbeit übergeht, verlangt wird. Für den ver
heirateten Arbeiter bedeutet das, dass er nicht zum 
Nachtessen nach Hause ·kommt, dass für ihn, wenn 
er um zehn oder elf Uhr seine Arbeit beenden kann, 
zusätzliche Lasten entstehen für die Heimfahrt in 
den Städten, aber auch zusiitzlichc Ko;;;ten für seine 
Verpflegung. Ich glaube daher, dass der Anspruch 
ganz gut verantwortet werden kann, dass ihm die 
zusätzlichen, aus ihm zumutbaren vermehrten 
Dienstleistungen entstehenden Kosten ausgegli· 
chen werden. Ich betrachte den Zuschlag von 50% 
als gerecht und absolut nicht übersetzt. 
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In auf die wicdcrl«·hrcndc :\aditarbeit 
anerkennen auch 
.\fnn kennt die 

man ;sich einrichtPn kann. 
und de~lrnlb sind auch 

Ich möchte Ihnen daher 
stens, wenn Sie zusätzliche Arbeit 
die zusätzlichen .\lehrkosten zu 
den Ausführungen und ru,,Lnu,c,u 

der .\lehrheit zu 

Wyss: Der Antrag der Mehrheit der Kommission, 
für dauernde oder regelmässig wiederkehrende 
:\;achtarbeit einen Lohnzuschlag von wenigstens 

zu bezahlen, auf einen Antrag, den ich in 
der Kommission gestellt habe, zurück. Ich 
dabei von folgenden Überlegungen aus: 

Der Lohnzuschlag, ob nun 25 oder 50% (wie 
Ihnen letzteres die .\1ehrheit der Kommission bean
tragt), sollte nicht davon abhängig gemacht werden, 
oh Nachtarbeit vorübergehend oder dauernd bewil
ligt ist. Es ist von jeher von der Arbeiterschaft als 
unbillig empfunden worden, dass der gesetzliche 
Nachtarbeiterzuschlag nicht in jedem Fall von 
Nachtarbeit gewährleistet ist. Der Bundesrat schlägt 
ja bekanntlich vor, dass für die vorübergehende 
Nachtarbeit ein Zuschlag von wenigstens 25% zu 
bezahlen sei. Die .\Iehrauslagen, welche die Nacht
arbeit mit sich bringt, entstehen auch dem Arbeit
nehmer, der dauernd Nachtarbeit leisten muss. 

Nun gebe ich ohne weiteres zu - und von Herrn 
Kollege Weibel ist darauf hingewiesen worden -, 
dass in vielen Gesamtarbeitsvertriigen Nachtzulagen 
ausgerichtet werden. Das schliesst meines Erachtens 
aber nicht aus, dass auch im Arbeitsgesetz ein Zu
schlag für dauernde Nachtarbeit vorgesehen wird. 
In der Botschaft des Bundesrates wird erklärt, ein 
Lohnzuschlag für die Inkonvenienzen der dauernden 
Nachtarbeit komme hiiufig in einem höheren Lohn 
zum Ausdruck. Eine Überprüfung dieser Behaup
tung ergab aber, dass die U1hne nicht in allen Fällen 
den Mehrauslagen bei ;\iachtarheit gerecht werden. 
.\lit der Annahme des .\lehrhcitsantrages ,vürde ein
fach <lcr Lohnzuschlag anstelle der bisher 
bezahlten Nachtschichtzulagen treten. Ich möchte 
mit aller Deutlichkeit sagen, dass die dauernde oder 
dauernd wiederkehrende Nachtarbeit in erster Linie 
für Schichtarbeit gilt und dass meistens Schichtzu
lagen hezahlt werden. Aber es gibt auch Fälle, wo 
für die dauernde Nachtarbeit keine zusätzlichen 
Entschädigungen bezahlt werden. Wenn Sie dem 
Mehrheitsantrag der Kommission zustimmen, haben 
wir also die Situation, dass diejenigen Arbeitgeber, 
die bereits jetzt Nachtschichtzulagen oder Nacht
zulagen bezahlen, einfach durch den 25% igen Zu
schlag abgegolten werden (sie Wt\rden angerechnet), 
und diejenigen Arbeitgeber, die his jetzt noch keine 
Zulagen für die dauernde oder wiederkehrende 
Nachtarbeit bezahlen, würden nach Antrag der 
.'\fohrhcit der l{ommission dazu verpflichtet. 
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.'\dH,1dlt'1 rni°wht,· ich n,,ch ci11rnal darauf 
dass 111 lllbert•m Lande auch noch sehr 

viPle Arlwi!rwf1mer hat. dif: kPi1wm Gcsamtarhcits
YCrt !lt ,ind. _\(ir sdwint, dass für Fiille 

\'achtarl1eit 

dem 
.\[ehrheit der Kommission zuzustimmen. 

der 

Schaller, Berichterstatter der .\lehrheit: Ich habe 
die ich bei meinem 

die Absätze 1 und 2 des 

gesprochen, es bestehe in bezug 
auf das Bewilligungsverfahren zwisehen .\fehrheit 
und Bundesrat eine Differenz. Diese Differenz be
steht nicht. Ich hin zu dieser irrtümlichen 

weil die Kompetenzen zur Bewilligungs· 
erteilung im Absatz 1 zusammengefasst sind. Die 
Differenzen zwischen .\[ehrheit und Bundesrat be
stehen also nur darin: Einverständnis des Arbeit
nehmers für vurühergchende, beziehungsweise für 
dauernde Nachtarbeit und beim Lohnzuschlag. 

Le president: Le Conseil federal renonce a 
prcndre la parole. II se rallie aux propositions de la 
minorite. Les rapporteurs proposent de voter !es 
alineas 1 et 2, car il y a des interversions de texte 
telles qu'il est necessaire de prendre les deux 
alineas en meme temps. Etes-vous d'accord de 
proceder de cette fai;on? (Approbation.) 

Abstimmung Vote 
Abs.1 und 2 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

62 Stimmen 
G4 Stimmen 

Schaller, Berichterstatter: Der Bundesrat hat in 
Absatz 3 vorgeschlagen, dass, wenn Nachtarbeit 
bewilligt wird, die Arbeitszeit für den einzelnen 
Arbeitnehmer 10 Stunden innert 24 Stunden nicht 
überschreiten dürfe, mit Einschluss der Pausen also 
einen Zeitraum von t 1 Stunden. 

T n der Kommission ist ein Antrag angenommen 
worden, der die zuliissigen Stunden innert 24 Stun
den auf 9 Stunden festlegt. 

T n der ganzen Diskussion in der Kommission hat 
vor allem die Frage der Anpassung dieser Bestim
nmngen an eine kommende 5-Tage-\Voche eine 
Holle Ich bitte Sie zu entscheiden. 

M. Graedel, rapporteur: La modification que Ia 
commission vous propose reprend !es dispositions de 
Ja loi actuelle sur !es fa briques. L'artide 53 de cette 
Ioi dit que lorsque des derogations a l'interruptiondu 
travail sont autorisees, la duree du travail n'excede
ra pas 9 heures et cela en l'espace de 10 heures. 

La commission vous propose de revenir a ce 
texte. 

Angenommen···· Adoptc 

Art. 16 
Antrag der Kommission 

ilbs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 
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Abs . . 3 ( nw) 

Uer ArlwitnehnHT ist. hereehtigt, an andern als 
an dl·n von den Eantonen bestimmten konfcssi()nel
len Feiertagen die :\rlwit au~zusetzen. Er hat jedoch 
sein \'orhaben dem Arbeitgeber spätestens bei Be
ginn der Arbeit am Vortag anzuzeigen. Artikel 10 
ist anwendbar. 

Antrag Meier-Baden 
Abs. 2 

Die Kantone bezeichnen die Feiertage, die den 
Sonntagen gleichgestellt sind. 

Art.16 
Proposition de la commission 

Al. 1 et 2 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Al. 3 {nouveau) 

Le travailleur peut suspendre le travail a J' ncca
sion de jours feries confessionnels autres que ceux 
designes par !es cantons. II doit cependant en aviser 
l'employeur, au plus tard la veille au debut du 
travail. 

Proposition Meier-Baden 
Al. 2 

Lcs cantons designent !es jours feries qm sont 
assimiles au dimanche. 

Schaller, Berichterstatter: Die Kommission hat 
einen Antrag Meier- Baden mit 15: 2 Stimmen an
genommen für einen neuen Absatz 3, wonach der 
Arbeitnehmer berechtigt ist, an andern als den von 
den Kantonen bestimmten konventionellen Feier
tagen die Arbeit auszusetzen. Er hätte jedoch sein 
Vorhaben dem Arbeitgeber spätestens bei Beginn 
der Arbeit am Vortag anzuzeigen. Artikel 10 wäre 
anwendbar. Dieser Artikel wurde beigefügt, um 
Angehörigen von Konfessionen, deren Feiertage in 
den kantonalen Gesetzen nicht als offizielle Feier
tage erklärt sind, die Möglichkeit zu bieten, an diesen 
Tagen die Kirche zu besuchen„ 

M. Graedel, rapporteur: La modification pro
posee par Ja cornmission a I' article t6, alinea 3, est 
assez claire. Elle donne la possibilite aux travail
leurs de demander 1111 conge pour !es jours feries 
religieux speciaux moyennant que l'employeur soit 
avise Ja veille. Votre commission vous recommande 
d'accepter cette modification. 

Meier- Baden: Nach der vom Bundesrat vor· 
geschlagenen Fassung von Absatz 2 des Artikels 16 
können die Kantone höchstens acht Feiertage im 
.Jahr den Sonntagen gleichstellen. Demgegenüber 
heantrage ich, mit der von mir vorgeschlagenen 
Formulierung, den Kantonen ganz allgemein und 
ohne Einschriinkung die Kompetenz einzuräumen, 
die Feiertage zu bezeichnen, die den Sonntagen 
glcichgrstellt sind. Dieser Antrag, bei dem übrigens 
die geistige Ud1cherschaft nicht dem Sprechenden, 
sondern Herrn Fa vre- Bulle zu komrn t, ist in der 
Ko,nmi;;sion sowohl bei der ersten wie bei der zwei-

15 mars 1962 

Lc11 Lesung der Gcsctze,worlage bereits eingehend 
diskutiert worden. Aus einer gewissen lln;;icherheit 
bera us ist ,b nn d ics<'r Antrag aber nach mehreren 
Eventnalabstimmungen mit einem knappen ~lehr 
rnn 10: 12 Stilllrnen abgelehnt worden. Jch glaube 
aber annehmen zu dürfen, dass sich dabei alle 
Kommissionsmitglieder bewusst waren, dass r11it 
diesem ablehnenden Entscheid die Sache noch 
keine befriedigende Lösung gefunden haben konntc. 
Herr Bundesrat Schaffner sah sich denn auch zu der 
Bemerkung veranlasst: ,,Mit dieser Bestimmung ist 
das Problem nicht gelöst. Es hat sich herausgestellt, 
dass die Zahl von acht Feiertagen für gewisse Kan
tone zu klein ist." Ich möchte Herrn Bundesrat 
Schaffner für diese wohlwollende und verständnis
volle Erklärung bei dieser Gelegenheit den ge
bührenden Dank aussprechen. Nach meinen per
sönlichen Feststellungen sind es mindestens acht 
Kantone, die auf Grund der kantonalen Gesetz
gebung mehr als acht allgemein anerkannte und 
eingehaltene Feiertage haben. Entsprechend un
serer föderalistischen Staatsstruktur war es bis 
anhin nicht Sache des Bundes, sondern der Kantone, 
in kulturellen und kirchlichen Angelegenheiten zu 
legiferieren. Es haben denn auch alle Kantone be
sondere Gesetze über die Sonntags- und Feiertags
ruhe erlassen. Dieser Grundsatz der klaren Auf
gabentrennung zwischen Bund und Kantonen ist 
dann allerdings mit dem Fabrikgesetz vom Jahre 
1914 etwas durchbrochen worden, indem dort in 
Artikel 58 bestimmt wurde, dass die Kantone acht 
Feiertage bestimmen können, die im Sinne des 
Gesetzes als Sonntage zu gelten haben. Dieser 
Einbruch war im allgemeinen nicht sehr schwer, 
weil sich in der Regel auch die industriellen Betriebe 
freiwillig an die weitergehenden kantonalen Gesetze 
und an den Ortsgebrauch hielten. Diese kantonalen 
Feiertagsgesetze werden nun aber wirkungslos, so
bald nach dem Vorschlag des Bundesrates die 
Kantone für alle dem neuen Arbeitsgesetz unter
stellten Betriebe nur noch höchstens acht Feiertage 
bestimmen können. Diese kantonalen Sonntags- und 
Feiertagsgesetze könnten somit höchstens noch für 
Nichterwerbstätige und für Betriebe ohne Arbeit
nehmer Geltung haben. Eine derartige Durch
löcherung althergebrachter Souveränitätsrechte der 
Kantone scheint mir einfach nicht tragbar zu sein. 
Die vom Bundesrat und der Kommissionsmehrheit 
vorgeschlagene Regelung müsste aber auch in ihrer 
praktischen Auswirkung zu unhaltbaren Zuständen 
führen. So könnte zum Beispiel ein kleiner Laden· 
besitzer, der keine fremden Arbeitskräfte beschäf· 
tigt, auf Grund der kantonalen Gesetzgebung ge· 
nötigt sein, an einem Feiertag seinen Laden schlies· 
sen zu müssen, während anderseits sein grösserer 
Konkurrent vis-a-vis nach eidgenössischem Recht 
sein Geschäft offenhalten könnte. Eine Hausfrau, 
die an einem solchen Feiertag, der nicht allgemein 
anerkannt ist, eine kleine Gartenarbeit verrichten 
wollte, würde strafbar, obwohl nebenan ein lärmen· 
de~ Gewerbe oder eine ratternde Baumaschinen die 
Feiertagsruhe ungestraft stören dürften. Zur Ver· 
meidung derartiger unhaltbarer Zustände und irn 
Interesse einer sauberen und klaren Rechtsordnung 
bitte ich Sie, dem von mir im Einvernehrner, mit 
ver·schiedenen anderen Hatskollegtm eingereichten 
Antrng [hre Zustin1mung zu geben. 
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Schaller, B,!richferstatter: lfrrr .\feier hat seinen 
.\ntrag schon in der Knmmis~ion t'llt. Es wi1rd,~ 
aber von d,,r VPrwaltun~ vor allel!l 

b df'n Kant,HH~n · 
,fon Sol!ll t 

Der erwülmte Zusatz bezeichnet 

sen 
stützt 
Arbeitet ein Betrieb an solchen 
darf er dafür keiner 
kel 17 der Das 
der den auf 
acht beschränken, vor allem damit der im Stunden-
lohn bezahlte Arbeitnehmer keine Lohn-
einbusse erleidet. Diese Überlegung bei den 
Arbeitnehmern im .Monatslohn keine Rolle, \Vas 
denn auch erklärt, warum der Antrag vor allem von 
Angestelltenseite unterstützt worden ist. Der An
trag Meier unterlag in der Kommission mit 6: 19 
Stimmen. 

M. Graedel, rapporteur: La proposition de 
;\f. Meyer-Bale, a ete discute au sein de Ia commis
sion. A Ja commission, notre collegue, YL Favre
Bnlle, avait propose une modification semblable. La 
eommission n' a pas pu se rallier ii leur argumen· 
tation pour les motifs suivants: 

Dans Je texte qui nous est presente par le Con· 
~eil federal et auquel la commission s'est ralliee, on 
fixe a huit le nombre des jours feries. M. Meyer 
voudrait supprirner cette indication pour la rempla
cer par une stipulation plus vague: les cantons 
dcsignent les jours feries ... etc. 

Cela signifie que les cantons pourraient aller au 
dela de ce qui est prevu par la loi. Or, Ja situation de 
droit est actueilernent la suivante. Les cantons ont 
dcj a Ja possibilite de designer plus de huit jours 
U!ries assimiles au dimanche, mais ces jours supple
mentaires peuvent, selon l'article 10, etre compenses 
avant Oll apres Je jour ferie par des heures supple
mentaires compensatoires. En revanche, les huit 
jours feries assimilablrs au dimanche ne peuvent 
pas ctre compenses. Dans ces conditions, si nous 
nous ralliions a Ja proposition de M. Meier-Baden, les 
ouvriers pourraient avoir un plus grand nombre de 
jours feries assimiles au dimanche et pour lesquels 
une cornpensation ne pourrait etre exigee. II 
s'ensuivrait une perte de salaire pour les ouvrier:<. 

Bundesrat Schaffner: Diese acht Feiertage des 
Artikels 16, Absatz 2, haben eine alte, ehrwürdige 
Geschichte. Sie sind nämlich bereits in dem bis
herigen Fabrikgesetz niedergelegt und haben nie zu 
den geringsten Schwierigkeiten geführt. Ich glaube, 
man sollte für die industrielle Arbeit auf diese acht 
Feiertage nicht zurückkommen und sieh dann mit 
dem von der Kommission in Absatz 3 eingefügten 
Palliativmittel zufrieden geben. 

\Venn Sie weitergehen wollen, weil neue, grosse 
Zweige dieser einheitlichen arbeitsrechtlichen Hegc
lung unterstellt werden sollen, nämlieh die nicht
industrielle Arbeit, die gewerbliche Arbeit, wenn 
Sie für diese, um mit Herrn Haekhofer zu reden, 
2!i0 000 neuen BetridJe, die wir da unterstelle11, 
et.was weitergdwn wollf:n, dann mii~ste das in 
einem besomforn Absatz getan werden und in einer 

N:tfionafrut - Con::u.>il national 1!)62 

\\' die ul!,; lH:i der imlu:,;triellen Arbeit kci11Pn 
Hiiekschritt z11 der Erfahrung 

rile. \!an kiinnte dann etwa 
nichtindns!rielle .\.rheit könnten die 
die aeht Das 

die Sie hier besonders in dem 
Votum Herrn \leicr· Baden 
Die Fabriken 
diese 

- Vote 
Für den der Kommission 53 Stimmen 

112 Stimmen Für den Antrag Jfeier-Baden 

llier wird die Beratung an,:1e:nrm:ne:n 

lci, le debat est interrompu 

Vormittagssitzung vom 16. März 1962 
Seance du 16 mars 1962, matin 

Vorsitz - Presidence: Herr Bringolf- Schaffhausen 

8ll3. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Arbeit. Bundesgesetz 

Travail daus l'industrie, l'artisanat 
et le commerce. Loi 

Siehe Seite 198 hiervor - Voir page 198 ci-devant 

Fortset~ung - SU,ite 

Art. 17 

Antrag der Kommission 
Abs.1 

Vorübergehende Sonntagsarbeit kann von der 
kantonalen Behörde bewilligt werden, wenn hiefür 
ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. 
Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonn· 
tagsarbeit kann, wenn sie aus technischen oder wirt
schaftlichen Gründen unentbehrlich ist, für indu
~trielle Betriebe vom Bundesamt und für andere 
Betriebe von der kantonalen Behörde bewilligt 
werden. 

Abs. 2 

Der Arbeitgeber darf die Arbeitnehmer ,::ur 
Sonntagirnrheit nur mit ihrem Einverstiindnis 
heranziehen. Er hat für vorübergehende Sonntags
arbeit einen Lohnzuschlag von wenigstens 50% zu 
bezahlen. 

Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 17 
Proposition de la commission 

Al. 1 
En cas de hesoin urgent dt1ment etabli, l'autorit{i 

<·anlonale peut a11toriscr temporairement Je travail 
du dimanche. L'office fcdcral peut autoriser les 

:,J 
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cantonnlc J,,s 

,1l. i 

Lcs tra vailleurs etre affectes au tra· 
vail du que consentenL L 

tenu de leur verser un 
pour le 

dimanche. 

Al. :J 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Schaller, Berichterstatter: Artikel 17 handelt 
von den Ausnahmen vom Verbot der Sonntags· 
arbeit. Ich behandle die Absätze 1 und 2 zusammen. 

Wie bei der Nachtarbeit unterscheidet die Vor
lage des Bundesrates zwischen vorübergehender 
Abs. 1) und dauernder oder regclmässig wieder
kehrender Sonntagsarbeit (Abs. 2). Der Vorschlag 
des Bundesrates verlangte das Einverständnis des 
Arbeitnehmers lediglich bei der Heranziehung zur 
Yorübergehen~en Sonntagsarbeit. Er ging dabei von 
der gleichen Uberzeugung aus wie bei der vorüber· 
gehenden Nachtarbeit. Der Arbeitnehmer in einem 
Betrieb, in dem die Leistung dauernder oder regel
mässig wiederkehrender Sonntagsarbeit aus tech
nischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehr
lich ist, hat mit dem Abschluss des Dienstvertrages 
das Einverständnis für Sonntagsarbeit bereits be
kundet, so dass sich eine besondere Zustimmung 
nach Ansicht des Bundesrates erübrigt. Herr \Vüth
rich beantragte dann, nicht nur für vorübergehende, 
sondern auch für die dauernde oder regelmässig 
wiederkehrende Sonntagsarbeit die Zustimmung 
der Arbeitnehmer vorzusehen, wobei er seinen An
trag mit den gleichen Argumenten wie bei der Be
ratung von Artikel 15 begründete. Er wies darauf 
hin, dass Artikel 51 des Fabrikgesetzes bei jeglicher 
Sonntagsarbeit die Zustimmung der Arbeitnehmer 
verlange. Die Kommission stimmte dem Antrag des 
Herrn Wüthrich mit H : 11 Stimrnen zu. 

Ich beantrage Ihnen Zustimmung zu Absatz l 
und Absatz 2 nach Kommissionsmehrheit. 

.\f. Graedel, rapporteur: La commission vous 
propose des modifications d'ordre redact.ionnel et 
materiel a l'article 17. 

La deuxiemc phrase du premier alinea a {\ti! reprisc 
i1 l'alinea 2. Lc texte de la cornmission pn\cise en 
011tre, a l'alinea 1, que l'Office fi!deral peut antori
ser les entreprises industrielles, et l' au torite ca nto
nale les autres entreprises, a travailler reguliere
ment ou periodiquernent le dimanche lorsque des 
rai~orn1 techniques ou economiques Je rendent indis
pe,n~able. A l'alinea 2, il precise q11e les travaille11rs 
n,~ peuvent ct.re affecti!s a11 travail du dimanche que 
s tls y consentent. 

N ous vous proposons de vous rallier il ces modi
fication;;. 

Angenommen - Adopte 

16 mars 1962 

Wird 

Art. 18 
Antrag der Kommission 

Ahs. 1 

\V ochen muss 
als 

werden. Vorbehalten bleibt Artikel 

Abs. 2 

der Yor-

Zustimmung zum Entwurf des Bunde;srates. 

Art. 18 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Lorsque le travail du dirnanche est autorise et 

empiete sur Je matin et l'apres-midi ou dure plus de 
cinq hcures, il sera compense, pendant la semaine 
precedente ou la suivante, par un repos d'au moins 
24 heures consecutives coincidant avec un jour de 
travail. Le jour de repos hebdomadairc doit coin
cider avec un dimanche une fois toutes les deux 
~e1naines au rnoins. L'article 23 est rCservC. 

.4l. 2 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Schaller, Berichterstatter: Artikel t8 regelt die 
Ersatzruhe bei Sonntagsarbeit. 

Absatz 1 sagt, dass, wenn Sonntagsarb1!it be
willigt wird, diese auf den Vormittag und den Nach
mittag fällt oder länger als 5 Stunden dauert, wäh
rend der vorhergehenden oder folgenden Woche 
eine auf einen Arbeitstag fallende Ersatzruhe von 
mindestens 24 aufeinanderfolgenden Stunden zu 
gewähren ist. Innert drei \Vochen muss wenigstens 
einmal ein ganzer Sonntag als wöchentlicher Ruhe
tag freigegeben werden; vorbehalten bleibt Arti
kel 23. 

In der Kommission hat Herr Wüthr1ch bean· 
tragt, dass statt innert drei \Vochen innert zwei 
\Vochen wenigstens einmal ein ganzer Sonntag als 
wöchentlicher Ruhetag freigegeben werde. Die 
Kommission hat diesem Antrag mit 15: 10 Stimmen 
die Zustimmung gegeben. Ich stelle Ihnen den An
trag, dem Beschluss der Kommission zuzustimmen. 

M. Graedel, rapporteur: L'article t8 traite du 
repos compensatoire en cas de travail du dimanche. 
Le texte du Conseil föderal modifie la !situation 
actuelle teile c1u'elle decoule de la loi ;;ur les fahri· 
ques en disposant que Ie jour de rcpos hebdoma
daire doit co'incider avec un dimanche une fois tou
tes !es trois semaines au moins. 

Sur proposition de notre collegue, M. Wiithrich, 
la cornmission a decide de revenir /1 la pratiq1rn 
actuelle et de modifier le texte du Conseil fodi:ral cn 
ce scns quc le jour de repos hebdomadaire doit 
coineider avec un dirnanche une fois toutes !es deux 
semaines au moins. Nous vous invitons h vous 
rallier a cette modificat.ion. 

Angenommen - Adopte 

cf 
bi 
li 
R 
B 
cl 

(' 
G 

d 
d 
r 
d 
!• 

d 

( 

:' 
b 
ll 

" I 
s 
r 

!, 

z 

michael.tellenbach
Textfeld



L 

16. März 1962 

,1rt. 19-22 
Antrag der Kommission 

Zustirnrn1rng :r.11111 Entwurf des Bundesrat.PS. 

Proposition de la commission 
A<lhi!rcr au du Conseil fcderal. 

Art. 2:J 

Antrag der Kommission 
Abs.1 

Zustimmung zum Entwurf des B1rndcsratcs. 

Abs. 2 
Mehrheit 

Durch Verordnung wird bestimmt, unter wel· 
chen Voraussetzungen und wie weit bei ununter
brochenem Betrieb die V crlängerung der wöchent
lichen Höchstarbeitszeit und die Y erkürzung der 
Ruhezeit zulässig sind, doch darf die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit im Durchschnitt von sechs Wo
chen nicht überschritten werden. 

Jf inclerheit 
(\Veibel, Burgdorfer, Conu~tt, Fischer, Guinand, 
Guisan, lfaberlin, Hackhof er, I Jofstetter, :\Ieyer

Zürich, Rutishauser, Strahm) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 23 

Proposition de la commission 
Al. l 

Adherer au projet du Conseil fcdcral. 

Al. 2 
l'v!ajorite 

L' ordonnance ctablira ä quell es conclitions et 
dans quelle mesure Ja duree maximum de Ja semaine 
de travail peut etre prolongce et Ja durce du repos 
raccourcie sous le regime du travail continu, Ja 
duree maximum de la semaine de travail devant 
tou tefois etre respectee cn moyenne et par periode 
de six semaines. 

1vlinorite 
(\Veibel, Burgdorfer, Conzett, Fischer, Guinand, 
Guisan, Häberlin, Hackhofer, Hofstetter, :\fcyer

Zurich, Hutishauser, Strahm) 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: Gemäss 
Absatz 2 wollte der Bundesrat durch Verordnung 
bestimmen lassen, unter welchen Voraussetzungen 
und wie weit bei ununterbrochenem Betrieb die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit verlängert und die 
Ruhezeit verkürzt werden darf. Herr Wüthrich 
stellte in der Kommission den Antrag, die Einzel
heiten zwar in der Verordnung zu regeln, aber be· 
reits im Gesetz fest.zulegen, dass die wöchentliche 
llöchst.arbeitszeit im Durchschnitt von 6 Wochen 
nicht überschritten werden dürfe; die nach der 
Fabrikgesetzgebung im ununterbrochenen Betrieb 
zuHissige wöchentliche Höchstarbeitszeit bis 56 
Stunden sei zu lang und diirfte nicht mehr zugelas· 
sen werden. 

Arbeit in Industrie 

Die Kommis~ion hat dem Antrag \Viithrich mit 
l'i: lO Stimmen ihre Zustimmung gegi~hen. Der 
.\ntrag des I!Nrn \Vüthrieh ist als \fehrheitsan!rag 
auf rler Fahne Die .\!inderheit, an

will dr·n Text des B,rn
zum (~e~etz erhehen. 

~I. Graedel, : A I' ar-
ticle la lüi 
dans !es 
le Conseil fedcral etablit dans 
dans mesures la maximum de Ja 
semaine de travail peut et.re prolongce et la duree de 
repos raceourcie sous le regime du travail continu. 
Actuellement la loi sur !es fabriques prcvoit que Ja 
duree maximum de la semaine de travail dans les 
entreprises ä travail continu et par rotations peut 
atteindre 56 heures. 

Notre collegue, .\1. Wüthrich, a fait une propo· 
~ition de modifier ce texte et de dire que dans Je 
regime du travail eontinu Ja duree maximum heb
domadaire doit ctre respectee en moyenne par periode 
de 6 semaines. Cela signifie t{Ue dans un eycle de 
6 semaines, la duree du travail fixee par Ja Ioi, en 
l' espece 46 heures selon votre decision, doit etre 
respectee dans cette periode. C'est incontestable
ment un progres par rapport a la situation actuelle. 

La majorite de Ja commission vous prie de 
suivre sa proposition. 

Par contre, vous avez une proposition minori
taire defendue par M. Weibel demanclant Ie retour 
au texte du Conseil federal. 

Weibel, Berichterstatter der Minderheit: Zum 
drittenmal ersuche ich Sie im Rahmen der Be
ratungen dieses Gesetzes, der Fassung des Bundes
rates zuzustimmen, und dies im Namen der gleichen 
Minderheit. Die Differenz zur :\Iehrheit der Kom· 
mission besteht darin, dass diese am letzten Teil 
des Satzes einen Teilsatz anhängt, des Inhaltes, 
,,doch darf die wöchentliche Höchstarbeit im Durch
schnitt von sechs \Vochen nicht überschritten 
werden." 

Dieser an sich harmlos klingende Satz hat für 
die Praxis sehr grosse Bedeutung. \Venn ich Ihnen 
diese Bedeutung im einzelnen darlegen wollte, 
müsste ich eine stündige Vorlesung über die Geheim
wissenschaft der Schichtenpläne halten. Das will ich 
Ihnen und mir ersparen. Ich möchte nur ganz kurz 
feststellen: Einigkeit besteht zwischen Mehrheit und 
.\finderheit darüber, dass der Bundesrat durch V er· 
ordnung bei ununterbrochenem Betrieb die Höchst· 
arbeitszeit verlängern kann. Die Differenz besteht 
dann aher fforin, dass im Durchschnitt von sechs 
\'1ochen nach der Mehrheit die wöchentliche Höchst· 
arbeitszeit nicht iiherschritten werden darf. Mit 
Recht hat die Mehrheit in den Kommissionsver
handlungen darauf hingewiesen, dass bei dreischich
t.igem Betrieb eine Belastung von 56 Stunden pro 
Arbeitswoche und einzelnen Arbeiter entfiillt und 
dass dies zu viel sei . .\!an hat dabei auf die Streik
f-ituation in der Alluminiumfabrik in Chippis hin
gewiesen. Ich bin damit abRolut einverstanden. 5ß 
Stunden sind zu viel. Der Bundesrat ist übrigens 
auch dieser .\feinung und schreibt auf Seite 72 seiner 
Botschaft: ,,Es besteht Einigkeit darüber, dass die 
5ßstü ndige Arbeitswoche l,ei dieser Arbeitsweise 
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nicht mehr in Frage ko111111e11 darf.'· Ich bille abo 
die Mehrheit, nicht damit zu argumentieren, wir 
oder der Bundesrat sei frir die 56-Stunden- \V oche. 
Darüber besteht absolut Einigkeit, dass dies nicht 
mehr der Fall sein solL Der Bnndesrat fährt dann 
fort in der Botschaft: ,,Auf dem Verordnungswege 
wird eine Lösung festzulegen sein, welche zum min
desten unter Einsatz von Hilfsschichten aus Arbeit
nehmern, die vorwiegend mit Tagesarbeit beschäf
tigt werden, den erforderlichen Schutz der Arbeit
nehmer sicherstellt." In den meisten Betrieben ist 
dies bis heute schon Praxis. Mehrheit und :\finderheit 
sind sich also in der Tendenz, eine übersetzte 
Arbeitszeit für Schichtarbeiter auszuschalten, abso
lut einig. Ich möchte das wirklich betonen. Die 
Mehrheit will nun aber, dass im Durchschnitt von 
sechs Wochen auch für Schichtarbeiter sich nicht 
mehr als 46 Wochenstunden ergeben, das heisst 
praktisch nicht mehr und nicht weniger, als dass 
der Vierschichtenbetrieb eingeführt werden muss. 
Denn bei einer durchschnittlichen Wochenarbeits
zeit von 46 Stunden gäbe es viel zu viele sogenannte 
Springerschichten, also Schichten, die aus Tages
arbeitern zusammengesetzt werden müssen, um die 
Schichtarbeiter zu entlasten. Es ist schon heute 
schwierig - und da habe ich Praxis - für diese 
Springerschichten Leute aus dem Tagesbetrieb 
herauszunehmen, wo jetzt noch verhältnismässig 
wenige Springerschichten sind. \Venn diese aber 
vermehrfacht werden müssen, wird das Problem in 
der Praxis einfach in vielen Fällen nicht mehr 
lösbar sein. 

Die Mehrheit könnte nun argumentieren, die 
vierte Schicht sei an sich für die Arbeitgeber gar 
kein Unglück. Ob nun an die Schichtarbeiter 50 
oder 52 Stunden, also mehr als normal bezahlt 
werden, oder ob diese Stunden an eine vierte Schicht 
bezahlt werden, kostet an sich den Arbeitgeber un
gefähr gleichviel. Theoretisch könnte man so argu
mentieren, aber in der Praxis ist es eben so, dass es 
heute insbesondere bei dieser Arbeitsmarktlage 
praktisch überhaupt nicht möglich sein wird in 
vielen Fällen, eine vierte Schicht zu finden. Sie 
würden manche Arbeitgeber in eine sehr schwierige 
Situation versetzen. 

Aber auch vom ArbeitnehIJ1er aus sieht das gar 
nicht so ideal aus. Die Schichtarbeiter - es gibt 
immer weniger, die es tun wollen - sind nicht zuletzt 
deshalb für diese Arbeitsweise zu haben, weil sie 
damit mehr verdienen, und dieser Mehrverdienst 
kommt zum Teil aus ihren Mehrstunden. Ich habe 
gerade vor 14 Tagen einen praktischen Fall erlebt. 
Ein Mann hat mir erklärt, er wolle nicht mehr 
Schicht arbeiten. Gut, wir haben ihn an einen andern 
Platz versetzt. Aber schon nach dem ersten Zahltag 
ist er zu mir gekommen und hat gesagt, er wolle 
wieder zurück auf die Schicht, er hätte ja einen 
wesentlichen Lohnverlust festzustellen. Das ergibt 
sich natürlich, wenn er nur noch 46 Stunden arbeitet 
anstatt 50 oder 52. Diesen Lohnausfall wollen diese 
Leute dann auch nicht. Der Vierschichtenbetrieb 
ergibt noch 1~2 Stunden; wir könnten ihnen nicht 
einmal die Minimalstunden von 46 Stunden garan
tieren. Sein Lohn wird also noch kleiner werden. 
Soll dieser ~form dann an einem andern Ort zu 
Schwarzarbeit gewungen werden, damit er an einem 
anderen ungewohnten Arbeitsplatz wenn möglich 
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z11 11icdrigercm Lohn sein Einkommen verdienen 
muss;> Ilcrr \Vüthrich ist ein Mann der Praxis. Er 
weiss, wie dit'se Verhältnisse sind und mllss mir 
sichrr z11geb<'n, dass da grossc Schwierigkeiten ent
stehen werden. Ich bin darum der .\[einung, dass 
man es der Verordnung überlassen soll, die prak
tischen Lösungen zu finden, betone aber nochmals, 
dass es mit der 56-Stunden- \V oche endgültig Schluss 
sein soll. Auf der andern Seite soll man auch nicht 
auf das andere Extrem von 1iti Stunden verfallen. 
Das wäre sicher ebenso unrichtig. Ich bitte Sie 
darum, dem Vorschlag des Bundesrates zuzustim
men. Er bringt weder eine extreme Lösung nach der 
einen, noch nach der anderen Richtung; er bringt 
ganz eindeutig die gute Lösung der Mitte. 

Hofstetter: Ich möchte die Ausführungen unseres 
Kollegen Weibel unterstützen. vVir haben in der 
Kommission verschiedentlich über diese Frage ge
sprochen. Es ist mir kein Betrieb bekannt, der 
ununterbrochenen Betrieb hat und noch 56 Stunden 
arbeitet. Herr Kollege Wüthrich weiss sehr wohl, 
dass man in der .\faschinenindustric bei der Frage 
der Arbeitszeitverkürzung immer erklärt hat, dass 
man bestrebt sei, die 56 Stunden zu reduzieren. Ich 
glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, 
dass wir heute ungefähr - bei den Betrieben, die 
ununterbrochenen Betrieb mit Sonntagsarbeit haben 
- bei 51, 50, vielleicht vereinzelt bei 53 oder 49 
Stunden im Durchschnitt angelangt sind. Es ist 
richtig: Die 56 Stunden sollen nicht mehr vor
kommen. Aber wenn man nun die Bestimmung in 
das Gesetz aufnimmt, dass im Zeitraum von sechs 
Wochen die wöchentliche Höchstarbeitszeit nicht 
überschritten werden darf, dann trägt man den 
einzelnen Betrieben und den verschiedenen Ver
hältnissen nicht genügend Rechnung. Ich habe 
bereits in der Kommission gesagt, man solle die 
Regelung d!eser Frage auf das Gebiet der Verord
nung verweisen. 

In der Tendenz sind wir also mit Kollege 
Wüthrich absolut einig. Ich hätte nichts gesagt, 
wenn Herr Wüthrich die sechs Wochen auf 16 oder 
auf 12 Wochen ausgedehnt hätte; dann hätte man 
wenigstens einen grösseren Ausgleichsraum gehabt. 
Ich kann Ihnen sagen, was verschiedene Firmen zu 
dieser Frage erklärt haben. Die eine Firma schreibt 
mir: Wir haben eine Schicht von sieben Mann. vVir 
müssen diese Schicht um einen Mann erhöhen. Eine 
andere Firma schreibt mir: Eine Personalvermeh
rung, und zwar überproportional, wird nicht zu um
gehen sein. Eine dritte Firma schreibt: Wir brauchen 
auf eine Schicht von elf Mann zusätzlich vier Mann. 
Herr Weibel hat darauf hingewiesen, dass man im 
Prinzip eine vierte Schicht braucht. Das steht auch 
in der Botschaft. Eine weitere Firma erklärt denn 
auch, dass sie die vierte Schicht haben müsse. Das 
braucht bei einem Bestand von elf oder 15 Mann 
eben dann elf oder 15 Mann mehr. Eine andere 
Abteilung muss sogar die ganze Überzeit beanspru: 
chen, wenn diese Bestimmung durchgeführt werden 
muss. Ich könnte Ihnen noch andere Angaben 
liefern. Was hat also diese Bestimmung zur Folge? 
Sie bat zur Folge, dass wir entweder eine ganze vierte 
Schicht. einführen oder dnss wir mit Springer
schichten arbeiten müssen. \Vir nehmen Tages
arbeiter, die dann auf die Schicht kommen, aher 
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daneben noch Tagesarbeit leisten, bezielwngswei,e 
man muss die ganze Oberzeit beanspruchen. Ich 
glaube, ich sage nichts Falsches: man muss im 
Durchschnitt mit einer Erhühung der Arbeiterzahl 
von ungefähr 15 bis 30% pi'!r Schicht (ich habe ein 
Beispiel hier mit 36cj"0 ) rechnen, ganz abgesehen tla
von, dass die Tendenz zur neduktion der freien 
Sonntage gefördert wird. Das Einzige, was die 
Minderheit in der Kommission wollte, war, dass 
man die Regelung der Verordnung überlässt. Und 
deshalb möchte ich Ihnen beantragen, den Minder· 
heitsantrag anzunehmen. Sie verschaffen mit dem 
Antrag Wüthrich den Schichtbetrieben mit ununter· 
hrochener Arbeit grosse Schwierigkeiten. 

Wüthrich: Ich möchte Sie dringend ersuchen, 
diesen Minderheitsantrag abzulehnen. \Venn irgend
wo, so müssen wir hier eine mutige Tat vollbringen 
und Gerechtigkeit schaffen; denn hier geht es nun 
offensichtlich um die Erhaltung des Arbeitsfriedens. 
Hier genügt es nicht, die Regelung an die Verord
nung oder an die Gesamtarbeitsverträge zu dele
gieren. \Vir müssen der Arbeitszeit im durchgehen
den Schichtbetrieb im Gesetz selbst die Grenzen 
setzen. 

Ich habe beim Eintreten darauf hingewiesen, 
und es wurde nicht widersprochen, dass bei diesem 
Gesetz der Mensch in den Mittelpunkt gestellt 
werden müsse. Ich habe ferner gesagt - auch dem 
wurde nicht widersprochen - dass dieses Gesetz nicht 
heute, sondern sehr wahrscheinlich erst auf den 
1. Januar 1965 in Kraft gesetzt werden könne. Ich 
bitte Sie deshalb, jetzt nicht auf die Argumente, die 
aus der Konjunkturüberhitzung kommen, zu hören, 
das heisst auf die Argumente, die auf den heutigen 
Mangel an Arbeitskräften hinweisen. 

Um was geht es bei dieser Bestimmung? Sie 
wissen ( oder Sie wissen es vielleicht auch nicht), 
dass nach dem Fabrikgesetz im ununterbrochenen 
Betrieb noch 56 Stunden möglich sind, und wenn 
Artikel 41 des Fabrikgesetzes zur Anwendung 
kommt, also die verlängerte Wochenarbeitszeit, 
dann sind sogar 60 Stunden möglich. Im Jahre 1956 
hat es daraus einen sehr ernsten Konflikt gegeben, 
als in Chippis ein Streik spontan ausgelöst wurde 
wegen der Beanspruchung der Leute während 56 
Stunden pro Woche. Beim Arbeitgeber-Verband, 
der sich damit zu befassen hatte - ich rechne das 
ganz besonders Herrn Kollege Häberlin sehr hoch 
an -, war man darüber erstaunt, dass diese Be
stimmung überhaupt praktisch noch zur Anwendung 
kam. Man hat sich denn auch bereit erklärt, zu einer 
Sanierung dieser Verhältnisse Hand zu bieten. 
Leider blieben aber frühere Vorstösse seitens der 
Arbeiterkommission und seitens der Gewerkschaft 
unbeachtet; ich muss das hier in aller Deutlichkeit 
feststellen und damit unterstreichen, dass schon 
vorher über diese Angelegenheit diskutiert worden 
ist; aber die Zugänglichkeit der Herren Arbeitgeber 
war damals nicht so, wie es heute aus den Dis
kussionsvoten hervorzugehen scheint. Das will 
heissen, dass es auch unter dem Schutze des Friedens
abkommens, das ich mit allen Fasern unterstütze, 
immer noch vereinzelte Arbeitgeber gibt, die Treu 
und Glauben einseitig auslegen. Treu und Glauben 
ist eine gegenseitige moralische Verpflichtung, die 
Verpflichtung nämlich, dass kein Vertragspartner 

Sf'.i11cn1 '.\litpartucr etwas V(lreathiilt, das Pr z11 

leisten in Jer Lagr~ ist, und dass keiner von seinem 
Mitpartner etwas- fordert, das er unter Berücksich
tigung aller Umstände von ihm billigerweise nicht 
fordern darf. fn dieser Verpflichtung liegt der 
Schlüssel zum A rheitsfricden, eine V erpflich tu ng. 
die auch unserem Parlament sehr gut anstehen 
würde. Es ist vielen unter Ihnen bekannt, dass der 
erwähnte wilde Streik den damaligen Ratskollegen 
Jacques Uhlmann (soz. Zürich) veranlasst hat, in 
diesem Rat eine Motion für eine Partialrevision des 
Fabrikgesetzes einzureichen, wodurch diese überhol
ten Bestimmungen ausgemerzt und durch Arbeits
zeitbestimmungen ersetzt werden sollten, die dem 
heutigen Stand der Technik und den modernen Auf
fassungen Rechnung tragen. 

Ich habe mich schon in der Expertenkommission 
für eine moderne Ordnung eingesetzt, in der vollen 
Überzeugung, dass diese Hypothek, die noch im 
Fabrikgesetz besteht, im Arbeitsgesetz selbst abge
tragen werden muss und nicht der Verordnung über
lassen werden darf. Die Mehrheit der Kommission 
- das haben Sie gehört - ist meinen Überlegungen 
gefolgt, und zwar mit 14: 10 Stimmen. \Vas will nun 
diese Mehrheit? Nichts mehr und nichts weniger als 
Gleichberechtigung auf dem Sektor der Arbeitszeit 
mit den Arbeitern im ein-, zwei- und dreischichtigen 
Betrieb, im Turnus von sechs Wochen! \Vir stellen 
dabei auf einen vierzehntägigen Schichtwechsel ab; 
solche gibt es noch. Also im Turnus von sechs 
Wochen soll der Arbeiter im durchgehenden Schicht
betrieb die gleiche Arbeitszeit haben wie die an
deren. Es scheint mir bei allen psychologischen und 
arbeitsrnedizinischen Überlegungen und Feststel
lungen widersprüchlich zu sein, wenn vorn Schicht
arbeiter im durchgehenden Betrieb eine längere 
Arbeitszeit verlangt wird als vorn Arbeiter im nor
malen Tagesbetrieb, und dies gesetzlich noch legali
siert wird. Ich bin mir bewusst, dass dieser Antrag die 
Einschaltung von Hilfsschichten erfordert. Das ist 
ein Erfodernis, das mit einigem guten Willen gelöst 
werden kann. Die zuständigen Sozialpartner werden 
bei solchen Lösungen Hand bieten und mithelfen. 
Im übrigen habe ich Vertrauen in unsere Arbeit
geber; diese haben schon schwierigere Probleme 
gelöst als das Problem des durchgehenden Schicht
betriebes. 

Ich habe hier einen Bericht der IG (Metall
industrie-Gewerkschaft) der Bundesrepublik 
Deutschland vom September 1958, in welchem es 
heisst: ,,Die Arbeitszeitverkürzungen in der Eisen
und Stahlindustrie haben sich wie folgt entwickelt: 
Hochofen-Betriebe und Hüttenkokereien" - ich be
tone, dass es sich um einen Bericht aus dem Jahre 
I958 handelt - ,, 1955 53 Stunden, 1958 42 Stunden; 
Stahlwerke 1955 53 Stunden, 1958 42 Stunden; 
Stahlwerke (vollkontinuierliche Arbeitsweise; das 
wäre jetzt der durchgehende Schichtbetrieb) 1955 
53 Stunden, 1958 45 Stunden. Ich habe einen wei
teren Bericht, der Aufschluss gibt darüber, dass 
dadurch diese Wirtschaft gar nicht tangiert wurde. 
Es heisst in diesem Bericht unter anderem: ,,Beim 
,Gute-Hoffnungs-Konzern', der zahlreiche Weiter
verarbeitungsbetriebe auf dem fnvestitionssektor 
(Metallwerke, Schiffbau, !-Iandelsgesellsehaften) um
fasst, hat der Umsatz im abgelaufenen Geschäfts
jahr fast 3 \lilliarden D-Mark erreicht. Die Ver-
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waltung, die erneut nach Verstärkung der Rück
lagen und stillen Reserven eine Dividendenaus
schüttung von 12% vorschlägt, weist in ihrem Be
richt ferner darauf hin, dass die inzwischen (also seit 
1958) bei allen Konzernwerken wirksam gewordene 
Arbeitszeitverkürzung auf li4 \Vod1enstunde11 die 
Erzeugung nicht beeinträchtigt hat." Das ist nicht 
ein Bericht von uns, sondern ein Bericht der Arbeit
geber. 

Ich glaube, was die Arbeitgeber in der Bundes
republik Deutschland können, sollten nach meiner 
Einschätzung auch die schweizerischen Unternehmer 
fertig bringen. Ich hoffe, dass der Rat gerade hier 
nicht nur von guten Herzen spricht, sondern in 
diesem Sinne handelt und damit der Kommissions· 
mehrheit zustimmt. 

Präsident: Die Herren Kommissionsreferenten 
und Herr Bundesrat Schaffner verzichten auf das 
Wort. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 24 

59 Stimmen 
73 Stimmen 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil fedcral. 

Angenommen - Adopte 

Art. 25 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, Abs. 2, Lit. a, b, c, d, f, g, h, i, k 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs. 2 
1. Satz 

Solche Sonderbestimmungen sind insbesondere 
zu erlassen für 

Lit. abis (.neu) 
Klein- und Mittelbetriebe des Detailhandels; 

Lit. e 
Betriebe zur Verarbeitung landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse sowie Gartenbaubetriebe, die nicht 
unter Artikel 2, Absatz 1, Buchstabe d bis fallen; 

Lit. gbis ( neu) 
Redaktionen von Zeitungen und Zeitschriften; 

Art. 25 
Proposition de la commfssfon 

Al. 1, al. 2, lettre a, b, c, d, f, g, h, i, k 
Adherer au projet du Conseil f ederal. 

Al. 2 
Premiere phrase 

De telles dispositions seront edictees nota!llment 
pour: 

Lettre a bis ( nouvelle) 
Les moyenncs et petites entreprises d, 

merce de detail; 

Lettre e 

Les entreprises qui transforment des p 
agricoles ainsi que !es entrepri:;es horticol 
visees par l'article 2, alinea 1, lettre dbis; 

Lettre g bis ( nouvelle) 
Les redactions de journaux et periodiqw 

Schaller, Berichterstatter: Artikel 25 entl 
Sonderbestimmungen für bestimmte Grupp 
Betrieben oder Arbeitnehmern. Die Vorsc 
über die Arbeits· und Ruhezeit in den Art 
bis 19 und 21 bis 23 und die entsprechend€ 
dervorschriften für Jugendliche und weiblic 
beitnehmer in den Artikeln 29, 32 und 34 sin 
gehend in Anlehnung an die geltende Fabrik 
gebung aufgestellt worden. Sie können jedocl 
durchwegs auf nichtindustrielle, besonders 1 

werbliche Betriebe und in solchen Betrieb 
schäftigte Arbeitnehmer angewendet werden. 
deshalb unerlässlich, für bestimmte Grupp< 
Betrieben oder Arbeitnehmern Sonderbestimn 
aufzustellen. Für diese Gruppen bleibt zwar 
sätzlich die allgemeine Ordnung der Arbeit 
Ruhezeit anwendbar. Aber es sollen Ausn 
von den Vorschriften zugelassen werden, 
dies trotz der Ausnützung aller nach den all 
nen Vorschriften, z.B. auch über die Überzei 
gebotenen Möglichkeiten, mit Rücksicht auf 
dere Verhältnisse notwendig ist, so in bezug 
Höchstarbeitszeit und auf die tägliche und wi 
liehe Ruhezeit. 

Absatz 2 enthält nun die Beschlüsse der 
mission, indem der Katalog ergänzt worden i 
hier für die Gruppen von Betrieben oder , 
nehmern vom Bundesrat aufgestellt wurd 
sehen unter abis die Klein- und Mittelbetrie 
Detailhandels - Sie werden sich an jene Dis~ 
erinnern - sowie Gartenbaubetriebe unter 
nicht unter Artikel 2, Absatz 1, Buchstab, 
fallen. Es handelt sich hier um die sogen. 
Landschaftsgärtnereien, die ganze Gartena 
projektieren und anlegen, und um die H, 
gärtnereien. Auch Redaktionen von Zeitung< 
Zeitschriften sind hier unter Buchstabe g b 
gefügt worden. 

Ich beantrage Ihnen Zustimmung zu d, 
schlüssen der Kommission. 

M. Graedel, rapporteur: L'article 25 trai 
dispositions speciales visant certaines cat, 
d'entreprises ou de travailleurs. II confere a1 
seil federal la possibilite de tenir compte des 
tions speciales. 

A l'alinea 2, nous trouvons une enumerati 
etablissements et entreprises en faveur desqt 
telles dispositions peuvent ~tre edictees. Li; 
mission y a ajoute une lettre abis ä sav, 
moyennes et petites entreprises du comme 
detail. 

Lors de Ja discussion de l'article 8, lett 
vous avez decide a la majorite de sournettre 
sonne! du commerce de detail au regime des 4 
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rcs. En admctfant il l'article '2;J q11c Jes moycnncs 
et petites entreprises du cornrnerce de detail soiPnt 
inclues dans la liste des entrepriscs pour lesquelles 
des dispositions spcciales peuvent etre edicti:es, nous 
donnons satisfaction /l r·ette branchc econornique. 

Sous lettre e nous dormons egalernent satisfac
tion aux interesses en precisant qu'il s'agit des ex
ploitations horticoles non visees par l'article 2, 
alinea 1, lettrc dbis. 

Enfin, nous avons ajoute une lettre gbis con
cernant !es redactions de journaux et periodiques. 
Le Conseil federal pourra egalement prendre des dis
positions speciales a leur egard pour tenir campte 
des necessites de Ja profession. 

La commission vous propose de vous rallier a 
ces modifica tions. 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 

Die zuständige Behörde ist ermächtigt, in ihren 
Arbeitszeitbewilligungen ausnahmsweise gering
fügige Abweichungen von den Vorschriften des 
Gesetzes oder einer Verordnung vorzusehen, soweit 
der Befolgung dieser Vorschriften ausserordentliche 
Schwierigkeiten entgegenstehen und das Einver
ständnis der Mehrheit der beteiligten Arbeitnehmer 
oder deren Vertretung im Betrieb vorliegt. 

Art. 26 
Proposition de Ja commisslon 

Dans les permis concernant Ja duref du travail, 
l'autorite peut, a titre exceptionnel, apporter de 
minimes derogations aux prescriptions de Ja loi et 
de l'ordonnance, avec le consentement de Ja majo
rite des travailleurs interesses ou de leurs represen
tants dans l'entreprise, lorsque l'application de ces 
pr:scriptions entrainerait des difficultes extraordi
na1res. 

Schaller, Berichterstatter: Nach Artikel 26 ist 
die zuständige Behörde - wie es so schön heisst -
ermächtigt, in ihren Arbeitszeitbewilligungen aus
nahmsweise geringfügige Abweichungen von den 
Vorschriften des Gesetzes oder einer Verordnung 
vorzusehen, soweit der Befolgung dieser V orschrif
ten ausserordentliche Schwierigkeiten entgegen
stehen und das Verständnis der beteiligten Arbeit
nehmer vorliegt. Nach Antrag des Herrn Kollegen 
Hofstetter hat die Kommission eine Ergänzung 
beschlossen, indem das Einverständnis der beteilig
ten Arbeitnehmer näher definiert und gesagt wird, 
das Einverständnis der Mehrheit der beteiligten 
Arbeitnehmer oder deren Vertretung im Betrieb sei 
notwendig. Ich beantrage Ihnen, dem Kommissions· 
antrag zuzustimmen. 

M. Graedel, rapporteur: Une legere modification 
a ete egalement apportee par Ja commission a l'arti
cle 26 concernant les permis de travail. Le texte de 
la commission precise que de minimes derogations 
peuvent etre apportees aux prescriptions legales 
<<avec le consentement de Ja majorite des travailleurs 
interesses ou de leurs representants dans l'entre
prise ... >>. Le texte du Contieil födbral prevoit sirnple-

mcnt <p1c lc conscntl't11cnt des travaill„1ir,, 
es t rcquis. 

~ous avons jugc utile d'apportn ces , 
cisions a ce tPxte, prccisions auxquPlles r 
prions de voulnir bien vous rallier. 

Angenommen - Adople 

Präsident: Ich danke Ihnen für Ihre 
und Ihre Geduld während der ersten beiden 
wochen. Das Arbeitsgesetz wird in diese, 
nicht mehr zur Behandlung kommen. Wi 
seine Beratung in der Junisession fortset 
zwar habe ich im Sinn, dann wiederum e1 
\Voche diesem Gesetz zu widmen, um d 
erste Lesung in unserem Rate abzuschliesc 

8320. Familienzulagen für landwirtsd 
Arbeitnehmer und Bergbaoer11 
Änderung des Bondesgesetzef 

Alloeations familiales aux travalll 
agricoles et aux paysans de Ja moo 

ModUication de la loi 

Siehe Seite 29 hiervor - Voir page 29 ci-, 

Beschluss des Ständerates vom 16. März 
Decision du Conseil des Etats du 16 mars 

Präsident: Hier möchte Herr Bienz ein, 
liehe Erklärung abgeben. 

Blenz: Anlässlich der Beratung dieses 
gesetzes wurde ich auf Anfrage hin orient1 
sich Artikel 1, Absatz 2, Litera a und b, 
Bauernsöhne und -töchter bzw. Schwiegers, 
Bauern beziehe, mit Rücksicht auf die 
gemäss ZGB, Artikel 620ff. Es wurde mir 
das sei eine Erbangelegenheit und beziehe s 
auf die Familienglieder von Pächtern, die J 
Betrieb zu vererben haben. Deshalb habe ic 
entsprechenden Antrag gestellt. 

Nun scheint man aber in dieser Auffasst 
überall klar zu sehen. Tatsächlich befinder. 
Familienglieder des Pächters in einer viel t 
geren Lage als diejenigen des Betriebsinha 
können also in der Frage der Familienzuh 
ander nicht gleichgestellt werden. Ich kann 
dem Bundesgesetz nur zustimmen in der l 
ten Erwartung, dass bei der Ausarbeitung , 
zugsverordnung der speziellen Lage der 
familien, die ja keinen Betrieb zu vererbe, 
Rechnung getragen wird. 

Schlussabstimmung - V ole final 

Fiir Annahme des Gesetzentwurfes 1/iß 
(Einstirn 

An den Bundesrat - Alt Conseil (ecler 
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Trav;ül dans l'industrie 

Vom1ittagssitzung vom 8. Juni 1962 
Seance du 8 juin 1962, matin 

Sdrnffha 

837:I. Nationalrat. Wahlgrundlage 
Conseil national. Base electorale 

Siehe Seite :!88 hiervor - Voir page 288 ei-devant 

Beschluss des Ständerates vom 6. Juni 1962 
Decision du Conseil des Etats du 6 juin 1962 

Differenzen -

Art. 72, Abs . .3 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 72, al. 3 
Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Häberlin, Berichterstatter: Ich kann Ihnen er
freuliche Kunde bringen: Ohne gros,;e Diskussion 
hat der Ständerat der Vorlage, wie sie aus unseren 
Beratungen hervorgegangen ist, in allen Haupt
punkten zugestimmt. Der Ständerat ist damit ein
verstanden, dass wir künftig ein Rat der 200 sind. 
Der Ständerat ist ebenfalls damit einverstanden, 
dass auch künftig als Grundlage für die Verteilung 
der Mandate die Gesamtbevölkerung und nicht 
etwa nur die schweizerische Bevölkerung gilt. Der 
Ständerat ist ferner damit einverstanden, dass die 
Einzelheiten, wie diese Verteilung unter die Kan
tone vorgenommen wird, nicht, wie es der Bundes
rat vorgeschlagen hat, in die Kompetenz der Bun
desversammlung gelegt, sondern durch einen refe
rendumspfliehtigen Erlass geregelt werden soll. Die 
einzige minimale Differenz ist die, dass wir im 
Nationalrat für diesen referendumspflichtigen Er
lass sowohl die Möglichkeit des Bundesgesetzes wie 
des allgerneinverbindlichen Bttndesbcschlusses vor
gesehen haben. Nun ist diese Frage inzwischen so
weit abgeklärt worden, dass praktisch nur ein Bun
desgesetz in Frage kommt. Der Ständerat hat dar
aus die Konsequenz gezogen, dass er im Alinea 3 
sagt, dass die Einzelheiten der \' ertcilung durch ein 
Bundesgesetz zu regeln seien, also die Möglichkeit 
des allgemein-verbindlichen Bundesbeschlusses aus
gemerzt werden soll. Ihre Kommission ist ohne 
weiteres mit dieser Vereinfachung einverstanden 
und schlägt Ihnen vor, durch Zustimmung zum 
Ständerat diese minimale Differenz zu bereinigen. 
Ich darf noch hinzufügen, dass als Abstimmungs
datum für diese Verfassungsrevision der 15. Oktober 
vorgesehen wird. Nachher erfolgt die Ausarbt:itung 
des Ausfiihrnng~gcsetzes. r)ie Vorbereitungen siHd 
so weit (redidwn, dass, wenn wir die llürde der V1!r
fassung;;1bslimm11r1g hinter uns haben, sofort an dit· 
Erledigung dieses Ausfiihrnngsgesetzes gesd1ritte11 
wt"rdeu kann. Ich ersuche Sie also, dem Stünderat 
z11Z1Jstimmen; es handdt sich, wie gesagt, um eine 
ganz minimale llifferenz. 

A11gen11,r1u11eri .-tdopt,: 

l~ uin 

Nachmittagssitzung vom 12. Juni 1962 
Seance tlu 12 juin 1962, apres-midi 

\'orsilz Pr-,!sidencc: Herr 

8Il3. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat 
et le commerce. Loi 

Siehe Seite 217 hiervor Voir page 217 ci-devant 

Fortsetzung - Suite 

Art. 27 
Antrag der Kommission 

Al,s. 2 

lt 

Uer Arbeitgeber hat auf die Gesundheit der 
Ju"endlichen <>ehührend Rücksicht zu nehmen und 
ru/\Jie \Vahm~w der Sittlichkeit zu sorgen. Er hat 
namentlich dara~1f zu achten, dass die J{;gendliehen 
nicht übPranstren<rt werden 11ml vnr schlechten 
Einflüssen bewahr[ bleiben. 

.Abs. 3 

Zum Schutz von Leben und Gesundheit oder 
zur \Vahruncr der Sittlichkeit kann die Verwendung 
Jugendliche; für bestimmte Arbeiten durch Ver
ordnung u ntcrsagt oder von besonderen \' oraus
setzungen abhängig gemacht werden. 

Aus. -l 
Znstimmung zum Entwm·f des ßundes1·at(0 s. 

Aus. 1 
Mehrheit 

Als .Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider 
Geschlechter bis zum vollendeten 19. Altersjahr 
und Lehrlinge bis zum vollendeten 20. Altersjahr. 

iH inderheit 
( lfockhofcr. Burgdorfer, Conzett, Fischer, Guisan. 

\leyer-Zürich, Rutishauser, Strahm. Weibel) 

>1ad1 Entwud de;; Bundesrates. 

Antrag Arnold-Zürich 
11 lis. l 

... l,is z11rn vollend,:ten 20. Altersjahr. 

Antrag Weiter 
A!Js. 4 

Bei der Eimtell1ing eines .Jugendlichen hat der 
Arlwitgdwr 1:int)ll .\ltcrsausw,:is 11nd 1•in iil'ztliehes 
Zt:11gnis z11 vcrla11ge11. 

.1l1s. :j 

V nr Ablauf des zweiten B,;sdii.i ft.igtrngsjahres lia t. 
sich dPr Arhi.:ilgt'.ber eine BcschPinigung eines Arztes 
dariih,:r vt1rl1:gc:n z11 la,s1:11, dass di·r .l11gPndlichc 
n:1ch1111f Pt's11cht wordf'11 ist. 
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12. Juni 1962 

Art. :27 
Proposition de Ja commission 

Jl. 2 
l,0 s 

et veiller it la 
vciller notamment il ne 

soicnt pas surmen{;s a dP mauva1;;es 
iufluences dans l'cn 

Al. 3 
Afin de la vie ou la sante ou de sauve· 

la l'emploi des jeunes 
tains travaux peut, par etre ou 
subordonne a des conditions 

Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Al. l 
Jlajorite 

Sont reputes jeunes gens !es travailleurs des deux 
sexes äges de moins de dix·neuf ans revolus et les 
apprentis jusqu' a l' age de vingt ans revolus. 

;v/inorite 
(Hackhofer, Burgdorfer, Conzett, Fischer, Guisan, 

.\leyer-Zurich, Rutishauser, Strahm, Weibel) 
Selon le projet du Conseil federal. 

Proposition Amold-Zurich 
Al. J 

ages de moins de vingt ans revolus. 

Proposition W elter 
Al. 4 

L'employeur qui engage des jeunes gens doit se 
faire presenter une attestation d' age et un certificat 
medical. 

Al. 5 
Avant l'expiration de la seconde annee d'occu

pation, l'employeur doit se faire delivrer une attes
tation medicale aux termes de laquelle Je jeune 
homme ou la jeune fille a ete examine. 

Schaller, Berichterstatter der :\lehrheit: Nicht 
nur die Berichterstatter der Kommission waren etwas 
betrübt, dass in der vorhergehenden Session die 
Beratung des Arbeitsgesetzes nur bis zum Artikel 
27 gedeihen konnte. Wir wollen hoffen, dass wir im 
Verlaufe der gegenwiirtigen Session die Vorlage 
einmal durchberaten können. Ich möchte immerhin 
darauf aufmerksam machen, dass wichtige Teile 
des Gesetzentwurfes bereits durchbera ten sind, so 
jener Teil, der von der wöchentlichen Höchstarbeits
zeit handelt, und jener Teil, der das schwierige 
Problem der Überstunden beschliigt. 

Die knappen Abstimmungsresultate hei beson
ders wichtigen Fragen haben die Atruosphiire der 
Unruhe und der Spannung um dieses Arbcit~g(~setz 
noch gesteigert. Sie alle werden verfolgt. haben, wie
viele Proklamationen, Stellungnahmen und Cl/111· 

muniques auf die verschiedensten Bcrufsschicht1in 
niedergegangen sind und welchen Anteil die Üffent
lid1keit am bisherigen Verlauf der Diskussionen irn 

Arbeit in 

:\'ationalrat. gcnotnl!H'!l hat. Es i~t (·me :\rt 
adium Pingf'!rden. And1 di1, lkrid!! 

dPr K<Jmmi%ion wPr.!1:n von iilwr:ill h,·1· 
.. \Vas wird mm d,·m :\rlwil Wir 
1 hnen mH· 
der :,; a tiona !rat 

sodann 
des 

Ihre Berichterstatter werden ihre rn 
sachlieher und objektiver Weise Es 
ist besonders dem Sprechenden in der Pre5se 

er habe keine 
tretung der Kommissionsmehrheit 
Ich möchte hier betonen, dass das wohl 
gabe der Berichterstatter sein kann. Wir haben irn 
Eintretensreferat darauf hingewiesen, wie sehr die 
;\lehrheiten in der personellen Zusammensetzung 
gewechselt haben, und es geht etwas Wf·it, zu ver-· 
langen, dass ein Kommissionspriisident begeistert 
fttr eine .\Iehrheit plädieren soll, der er nicht ange· 
hört hat, oder wenn er sich in der speziellen der 
Stimme enthalten hat. Es kamt wohl kaum von 
einer Pflichtverletzung in dieser Hinsicht, weder 
beim Sprechenden noch bei seinem Kollegen Grae
del, gesprochen werden. \Vir werden uns auch in 
Zukunft erlauben, wenn wir persönlich eine von der 
Mehrheit abweichende Meinung haben, diese aus
zusprechen, auch durch die Stimmabgabe. 

Die Auseinandersetzung um das Arbeitsgesetz 
ist besonderer Art. Es geht nicht um ein übliches, 
parteipolitisches Spiel. Es sind auch nicht Verhand
lungen, die den Verhandlungen über Gesamtarbeits
verträge gleichkommen. Es geht um die Kodifizie
rung des Arbeitsrechts; in dem gegenüber dem 
Fabrikgesetz ein neuer wichtiger Partner einbezogen 
werden soll, nämlich das Gewerbe mit sehr vielen 
kleineren und mittleren Betrieben im ganzen Lande 
herum. Durch das Arbeitsgesetz wird das Gewerbe 
in diese Kodifikation des Arbeitsrechts einbezogen. 
Gerade for das Gewerbe entstehen sehr viel neue Be
schränkungen in seiner Dispositionsfreiheit auf zahl
reichen Gebieten. Durch das Arbeitsgesetz wird also 
der Gesetzgeber vor eine neue, schwi1;rigc und heikle 
Aufgabe gestellt. Ieh mache darauf aufmerksam, 
dass sehr vieles, über das wir im Verlaufe der Bera
tungen diskutiert haben und noch diskutieren wer· 
den, bereits als rechtlicher Grundsatz vorhanden ist, 
vielleicht nur für die industriellen Betriebe und die 
Fabrikarbeiter als Rechtssatz mrnrkannt ist, dass 
um; aber noch die Abstimmtrng dieser Fordenmgcn 
oder Postulate, die in der Industrie bereits verwirk
licht sind, auf das Gewerbe bevorsteht. Die Kodi
fikation, die wir vorhaben, ist somit weitgehend 
eine Gleichgewichtsaufgabe und für jeden Einzelnen 
unter uns, vor allem in den heiklen Punkten dieser 
Gesetzgebung, eine Ern1ess,~nssache. f rnnrnr rni'1ssP n 
wir uns auch die Frage st.Pllen: \Vas crtrii~t die 
schW(::izei•ische \Virtschaft in L'.itwr Situatiun, wie sie 
sich lwute darbietet? 

Wir haben nun das Kapitel IV ,,:-;,mdPrschut.z der 
jugendlichen 111Hi weibliclwn Arli1:it1whn1,·r'' zu 
bchanddn. \Vir stelwn hei ArtikPI :.n, der von dPn 
jugendlichen Arbeitnehmern handelt und dt:n Son· 
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dcr~drnl7, d!i·~,·r 
will. !eh ll!Üt·ht 
dPr SondPrsch11t 

t en 
noch höhere Crenze 
Jahren. Dieser 
Jahre Jahre 

Kommis,;ion it 1 : ti Stimmen 
nommen. Eine )linderlwit, fiir die in t·r:stt·r L1me 
Herr Hackhofer will auf ,len Entwurf des 
Bundesrates wonach ab J 
Arbeitnehmer beider Gcschled1t,·r h1~ zum vollende
ten 18. Altersjahr 

.\un ist neu ein :\nt .\rwJ!d ei dn 
wünscht, dass man allgemein das Sdrntzalter auf 20 
Jahre festlegt. Dieser Antrag, · auf 20 
Jahre zu gehen, wurde sdwn in dt'l' Komrnission 
t·rürtert, und Z\Yar vor allem anf l;ruw! d„r Tat 
saehe, dass zum Beispiel der Kanton c;enf schon 
heute allgemein ein Schutzalkr von 2U Jahrt>ll 
kennt. Ich möchte l1ier den Hinweis machen, dass 
der .Bundesrat schon vorgesehen hat, die .\acht
a:·beit auch für Jt:gendliehe im ID. Altersjahr zu ver
bieten. Für Lehrlinge mag ein besomlerer Schutz bis 
Z\I 20 Jahren richtig sein. Cber die Ynlljührigkeit 
hmaus kann man den Schutz alwr wohl nicht aus
(lehnen. Auch dieses Problem wurde im Sehosse der 
Kommission reeht eingehend erürtert. Der Antrag 
Arnold geht im Hinblick auf die in Vorlage und 
Antrügen der Kommission vorcreschenen Sonder
bestimmungen für Jugendliche, <lie nicht Lehrlirwe 
sind, etwas zu weit; in bezug auf die Lehrlinge deekt 
sich ja der Antrag Arnold r;1it deu BesehJü~sen der 
Mehrheit der Kommission. \\'us di(: Arbeits- und 
Ruhezeit der Jugendlichen anbetrifft, geht es somit 
um die Frage, ob die Sonderregelung der türrlichen 
Arbeitszeit, gemüss Artikel 2~, Absalz l, da;~ heissl 
die Festsetzung einer täglichen Höd1$larbeitszeit 
von 9 Stunden und die Anrechnung all Cber
zeit- und Hilfsarbeit sowie des 
Unterrichts bis zum vollendeten 18. 
vollendeten 19. Jahr soll 

Ich glaube, dass aus diesen Ausführungen klar 
hervorgeht, dass man dem Beschlus,; der Mehrheit 
der KomrnisHion z11,.tim111tit1 kann: !D. Altt~rsjahr 
allgemein Schutzalter der .lug1~11dlidw11, 21) .Jalm: 
für die Lehrlinge, da;;s man aber dt·tt :\nt.ra.r Arnold 
der für alle Jugernllichen bis 20 Jahre da; Schutz'. 
alter postulieren will, ablehnen solltP. !eh stelle 
Ihnen in dieser Hinsicht Antrag. 

"L Graedel, rappo!'t,·ttr· ,1,. l.1 11,;,j,11iti'·: \011s 
l't'fH't•nons Ja disc11,sio11 d1: la loi ,11r 11: t rav.iil da11s 
f'industrie, !'artisn11at d !,: ,·<1111111,·t,·1·. !:,·II<' dis,·11.,
sion, intet'l'otnpue lors d1; la d,·rn1i·r1! ,,·s,i,,n tJ„ pri11-
tc1llf'.'• a donni: !'occasion il la pt·,•,,t! d i1 l'opinion 
p11hl1q11t• dP St; po,,:r 1111 ,·,:rl:1111 llilll!l1n· d,· q1wsfio11s 
Sill' lc ,ort 1·{:s1·rvt'.: i1 la loi. v11 1,·s 1,r,11'1,11d,·s div,:r
:.,,;1·11t·,.,; qui si~ ,w11t p1·t1duit1·s :1u ,·1>111·, d,• 111>, di·li:its. 

l!HiZ 

sur le travaiL II 

,anat et lc L'Ommcrce. 

Au I [ sont traitl'.s !es 
et de prevention des accidents du 

quc des div,·rgPnces profnndes se ,nient manifestt;,.,, 
au ,ein de 11otre Cnnseil. 

Par ,·na!rt>. au dwpitl'e 11 !, qui c11rl<'f'l'lle la 
duree du travail et du repos. des divngences de vues 
serieus,•,; ,e sunt prt'.sentees cornme vo.us Je san,z et 
nous _,wrnn,; prohahlement encor(· l'occa,i"n d'y 
reven11·. 

Au chapitre 1 \'. n,rns ahordon,; la protect ion 
speeiale pour !es jeunes gens et pour !es femrne,:, II 
s'agit d'une eodification de ce qui existe d{'.ja dans 
le cadre de Ja loi sur les fabriques (art. U5 il 
ninsi qu1• dans la loi sur J' minim.um des jeunes 
gens et des l'emmes dans !es entrept'ises artisanales. 

L'ai-ticlc 27, alinea 1. dnnne une definition du 
terrnc jeune,; gcns. Dans le projet du Cm1~eil fedfral 
sont r{,pules je11nes gcns le,; 1wrsonm·,; ,igees de 
·]8 ans reYolus. La rnajoriti, de Ja com111i%ion s'e,;t 
ralliee il une propositio11 fixant ect age ü lD ans 
revolus your !es jeunes gern; et ü 20 ans pour !es 
apprcn trn. La commi%ion a esl irne q u 'il convenait 
de faire une diHerence entre les jcune, gens qui font 
un apprentissage et ceux qui n'en fnnt pas. La 
majorite de Ja CO!lll!lission s'est J)l'O!l()IH;ee par 
15 voix ('11 faveur de cette modification. Par contre, 
une minoriti~ de 8 memhres e~t d'avis qu'il con
vient de s'cn tcnir au texte du Conseil fl:tli~ral. 

, Enfin. nrnrs sommes en prbenee tl'unc proposi
t1on lendant ;) ,,lever I' ü 20 ans d'unc facon 11T1i
forme. L'adoption d'une teile rwoposit1t1n' am·ait 
pour effet d'apporter de,; nwdifications dans Jp,; 

domaine:l ,;uivant::l: d'ab11nl, les trois "enwim:s de 
vacances seraient accord{ies a tow, !es jeHnes uen,; 
sans distinct ion, qu'il~ fassent un appt·entissag; 011 
11()11. II eil s,Tait de 111<,11lt! dans l'applit'alion d11 
111ax1111u111 dt,s hcurPs de lr·avail, d1:s lwurcs suppl1\
t11Pntai1·cs, de l'iot.cnliction d11 tl'avail de 11uit d du 
di11!:rnche, ainsi.que dans la lirnite de la duri'.~c jour
naliere du trava1l. Dans tous ces domaines, selon que 
vous vo11s prononcerez en faveur de l'une ou l'autre 
des propnsit.inns qui nous sont s0t1111ises, ll's jeunt~!-l 
gt:11s l':iisa11t. 1111 :q•fll'1•11tis,;11gi'. 1•1. t't'tlX 1111i 11·,·11 fl>nl 
pas St!l'Ollf S<llllllis Ü 1111 l't:gi111f: iilt•11l i'JIII' 011. ;\II l'Oll· 

l 1·air·1·. ;\ 1111 l l'ait.l'111e11t diff(•1·f'1wit'•, 

Au 110111 de 1a rnajorit/: d,· la ,·t1111111i,.,iu11, j,\ vo11s 
prnp,liw d" \'011s ralliN :'1 la pr·op11~i1 it1n dt\ fix1•r ü 
l!l ;in" fHJlll' !l's j(:l!llt'~ gP11~ PI :1 20 :111.s Jttllll' l1'.S 

:1pp1.'<'llfi~ l':\gp q11t~ I(• Con,1•il f,·il.'·r:tl av;1it. pr11pth,'! 
d,• ftXt'I' :t i~ :lll,, 
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12 . .Juni 1:Hl2 

Hackhofer, B,·i-ichler-,1:ill,T d,·r \lind,·r-lw11: !1,1 

\a11H·n d,·r h:on11ni,,11,nsmi11d,·rlwi1 lw11nl r,·li 
Ihnen. i11 di,·s,·tn .\rtik,·I 
ll1111d,·sra1,,, ZIIZIISI intlll<'II. 

11 1111' II, 1ils 

sch11!ze, IPilhaft · 

d1,r l,ommi,;sionsmchrhPi 1. 
1. \!an kann sich auf dr·n :-,f andp11n . r·s 

l,ei der das Ermessen eine 
. Es 1st zu ,agen. dass di,· 

s1,hon im V orsl adimn 
sehr 

worden ist. Es wurde in dieser Sadie auch 
arbeitsärztlichc Dienst des Biga konsultiert, und 

ferner w!lrdcn Vergleiche angestellt mit den Hege-
lirng-en im Ausland. Alle di,:se Studien schon im vor
bn~it1~ndl'n Stadium fiihrt1\n dazu. dass sowohl die 
Expertenkommission. wie die eidgenössisd1e Fabrik
kornmission, wie schliess!ich atH~h der Bundesrat 
dazu gekommen sind, Ihnen vorzuschlagen, als 
Altersgrenu das n1llendelc 18. Altersjahr festzu
sctzt.'n. 

Dcmgegeniilier ist z11 sagen. dass \Oll der Kom
missionsmehrheit keine sachlich .:tichhaltigen 
Gründe erwähnt wurden, durch die llherlegungcn 
aller Vorinstanzen als unrichtig erwiesen worden 
wären. Das heisst also, es ist nicht sachlich nachge
wiesen worden, dass als ,renerellc Grenze das 
18. Altersjahr r;icht zweckmiissig sei im llinblick 
auf Sondcrsdrntzhcstirnmungcn fi"ir J1,gendliche, 
oder gar, dass es notwendig sei, illl l lii;b!ick an!' 
Sonderschutzbestimmungen für Lehrlinge die Al
tersgrenze auf das 20. Altersjahr anzu~etzeu. Es 
sind hier einfach politische Cherlegungen mass
gebend gewesen. 

Im Hinblick auf die sachliche Situation emp
fehle ich Ihnen, dem B11nde,;rat zuzustimmen. 

2. Nach der Regelung der Kommissionsmehrheit 
und besonders auch nach dem Antrag Arnold könn
ten Arbeitnehmer zwischen dem 18. und dem 
19. Altersjahr und Lehrlii1ge Ins nach Vollendung 
ihrer Lehre nach dem Artikel W, der die I iiuliche 
Arbeitszeit„ der Jugendlichen regelt, pral~tisch 
keinerlei Uberzci t arbeit, keine Hilfsarbeit, keine 
Sonntagsarbeit mehr leisten: sie könnten a11ch nicht 
zum Arbeit.sausgleicli, wie er in Artikel lO vorge
sehen ist, herangezogen werden. Man kann sich 
sagen, dass für industrielle Betriebe derartige Kon
se11t1enz1'.n noch ii bernnn1m1in WPrden kih111 ten. i\ lwr 
ich erlaube mir, auf das hinzuweisen, was soeben die 
Korn rnissionsberich ters t a ttcr wieder erwähnt ha
ben: vVir stehen eben vor der Tatsache, dass das 
bisherige Fahrikgesctz nun einen grossen, neuen 
Geltungsbereich erhalten soll, dass die ßest.immun
gen, die wir jetzt aufstl\llen, nicht nur fnr ind11strielrc 
BetriPl,e, sondt~rn 1111eh fiir l\11•in- 1111d hleinsthe-
1 richf~ Gd11111g hnlnin werden. 1111d sie Wf'l'dPn a11elt 
Celr.11ng halwn fiir V1Twal1dl.t\, die in Pirn•m Fnmi
!ienbetrii+, arlwit.en; sie w1·rden fiir BHritd1e gelten, 
hei d,:n,~!l eine ki>rp1:rlid1e lleansprncl11rng in kei
m·m .\lasse vorhanden isl. wie el wa in i11d1Jslriell1!11 
Betrieben. 

') ~) < ) 

,I,).} 

/11d,·111 t11i"wh t 

\1<·1,,.1,: \!il dnn 
!zlwh ,1 

ki·,nnen. 

.\11s allen ,r 

des 

Arbeit in lnd11st ric 

fii r d i<' d i,~~,·s 
sei. leh mikhte :-,ie 

den Antrag Arnold wie den 
Antrag der .\lehrheit ahznlehnen und dem Vorschlag 
dt's Bundesrates zuzust i rnmen. 

Arnold-Ziirich: Es geht hier bei Artikel 27 1m1 

die Generalklausel des Begriffes des .Jugendlichen. 
Es geht also nicht um die Einzelbestimmungen. In 
einzelnen Bestimmungen kann das Gesetz, sofern 
wir es wollen. Yon der Generalklausel abweichen. Es 
gt·ht hier darurn, was ein sclrnlzwiirdiger .Jugend
licher i~t. \Vir wissen. was ein Erwaclrnener ist, 
11ämlich eiu Zwanzigjähriger. \Vir wissen, was man 
unter Kindern versteht; wenigstens wenn man auf 
Best.imrnuniren über rlie Kinderzulagen abstellt, ist 
in der Reg~! das 20. Altersjahr di~ Grenze. Der 
Jwrendliche Jierrt also zwisehen dem Kind und dem 
Er;achsencn, 1~nd hier ist, wie Sie das aus den drei 
Antriigen s1•hen, eine fliessendc Grenze. 

Entscheidend für meinen Antrag ,var, dass ich 
der .\leinung hin, das 18. Altersjahr ;ei bei den heu
tigen Belastungen, die das Wirtschaftsleben und die 
ganze Hetze unserer Zeit mit sieh bringen, zu tief 
angesetzt. Auf der andern Seite kann ich mich mit 
<lern .\fehrheitsantrag nicht befreunden, weil er 
meines Eraehr1,ns inkonsequent ist. Tch habe schon 
gesagt: Es gf't1t um den schutzwürdigen Jngend
liehen, und es ist ein juHger \lensch ein .Jugendlicher 
nicht deshalh. weil t•r Lehrling oder weil er Erwerbs
tii! i"cr ist, sondern weil er phvsisch rin bi;stimmtes 
_\Jt1~· erreicht hat oder nicht ~~Teicht hat. Natürlich 
werde ich dem .\Jehr!witsantrag zustimmen, wenn 
Sie meinen All!rag v<!rwerfen, weil er 
einem T1•il dPr .Jngendlichen den Schutz gewährt, 
auf den sie Antiprueh haben sollten. Aber ich möchte 
Sie doch hüten, in dieser Frage konsequent. zu sein 
und den Sdwtz so anz11setzr,n, dass es wirklich ein 
Schutz von .f11gcndlichcn ist, ohne Untersclwidung 
zwischen Lt:hrlingcn oder j11gcndlichcn Arlwitern. 
Diese A uftcilung erscheint. mir nicht angebruch t.. 
Die Botschaft orientiert rms auf Seite 107, dass in 
sieben Kantonen (Ziirich, Luzern, Glarus, Zug, 
Solothurn, Basel-Land und Neuenburg) alle Arbeit-
11d1mPr 11nler lD lwzi1•lrnngswi,isc 20 .Jahrr~n von d1,r 
Sondrrrt•gd11ng fiir .lngnndlichi: 1,rfas,;t wr>nl<'n, die 
durch di«: 11:antoric erl;1ssc11 IVl/l'dt·n sind. Dit>s ist 
a11d1 ein P1111kt, d1•11 wir bei der tl1Talung diPst·~ (;1,
sdzPs 11id1t v,•rg,•,si•n sollt,·11: r•ine l>1rndt,Sl'f~chtlidie 
Hq2;Pl 11ng sull I c 11ich t hin l.t\1' diP fortschri t tli1:h1·r1 
l1q.;1:lt111gt•t1 l'irwr· gi-ii~s,·r1'll Zahl von Kanloncn 
zu ri"r i: k gdw 11. 
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Travail dans l'mdustrie 

hat 
zu werden 

wie 
Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, dem 

Antrag zuzustimmen, dass in der Generalklausel bei 
Artikel 27 für J ugcndlichc gelten soll: Bis zum 
vollendeten 20. Altersjahr. 

Berger-Zürich: Durch unseren Kollegen Hack
hofer haben Sie soeben gehört, dass das Jugend
schutzalter für beide Geschlechter gcmäss Antrag 
des Bundesrates, also bis zum vollendeten 18. Alters
jahr, anzusetzen sei. Demgegenüber beschloss die 
Kommission mit 15:8 Stimmen, das Jugendschutz
alter für beide Geschlechter bis zum vollendeten 
19. Altersjahr zu erhöhen und zusätzlich für Lehr
linge bis zum vollendeten 20. Altersjahr auszu
dehnen. Dieser Beschluss der Kommissionsmehrheit 
ist zweifellos heute mehr als gerechtfertigt; insbe
sondere wenn man bedenkt, dass mit 18 Jahren die 
Entwicklung des jungen .\Ienschen nicht als abge
schlossen betrachtet werden kann. Diese Auffassung 
wird übrigens auch von verschiedenen kantonalen 
Behörden vertreten, kann doch unschwer festge
stellt werden, dass in verschiedenen Kantonen, ge
stützt auf die bestehenden Feriengesetze, Jugend
lichen bis zum vollendeten 19. oder 20. Altersjahr 
18 Arbeitstage Ferien gewährt werden müssen. 

Der Eintritt ins Erwerbsleben ist für den Schul
entlassenen mit einer gewaltigen Umstellung und 
Anstrengung verbunden. Froh, der Schule mit 
ihren tiiglichen Hausaufgaben entronnen zu sein, 
merken sie jedoch sehr bald, dass damit eine schöne, 
unbeschwerte Zeit ihren Abschluss gefunden hat. 
So mancher fühlt sehr dass der Ernst des 
Lehens nun wirk lieh sein fordert; wenn auch 
kürzere Arbeitszeit, mehr Ferien und bessere tech
nische Einrichtungen es dem Lehrling oder jungen 
Hilfsarbeit.er im Vergleich zu früheren Zeiten leich
ter machen, werden heute an die Leistungsfähigkeit 
des jungen Menschen doch erheblich grösscre An
forderungen gestellt als früher. Namentlich in der 
ersten Übergangszeit erscheint manchen die be
triebliche Tiitigkeit als empfindliche Härte, welche 
1rnzweifelhaft hei vielen die Sehnsucht nach der an
gcnchrncrett Schulz(iit aufkommen liisst. Leider 
gibt e~ für viele kein Zurück, sondern nur ein Vor
wiirts, 111ul das hci~st nichts andi>res als sich ein
schalten und auf die neue Tätigkeit ausrichten. 
Diesen jirngen :\lenschen, welche sich in Piner neuen 
L'mgebung tiiglieh <mtweder als Hilfsarbeiter oder 
LPhrling b,·tiiligen, rnöchll·n wir parallel znr kürpn· 
lidwn Entwicklung mehr Erholung durch das neue 
ArbeitsgPset.z Pinrii111ncn, inslwsomlere den Lehr-

hr vor 
st,·lwn nnd dadureh nicht nur 

he;;timmt nicht ab-
· und da \vei~z11maehen v,:r
,i n,l wir an Pirwrn 

wiesenen beruflichen .\adnvuchs · 
auf den Weltmürkten 

vermögen, beantrage ich Ihnen 
dem Beschluss der 

zu folgen und den Jugendschutz für beide Ge
schlechter bis zum vollendeten 19. Altersjahr, für 
Lehrlinge bis zum vollendeten 20. Altersjahr, aus
zudehnen. Den Antrag der :\linderhrit bitte ich Sie 
abzulehnen. 

Widmer: In der Kommission ist darüber sehr 
eingehend diskutiert worden. \Venn die Schutzbe
stimmungen für die Lehrlinge aus dem Berufsbil
dungsgesetz, das ja auch in Revision begriffen ist, 
herausgenommen werden, müssen wir hier unbe
dingt dem Antrag der .\lehrheit zustimmen. Man 
möchte ja im neuen Arbeitsgesetz den Schutz der 
Jugendlichen ausbauen, bis zum 19., für Lehrlinge 
bis zum vollendeten 20. Altersjahr. Es ist sicher 
richtig, wenn hier ein Unterschied gemacht wird. 
\Venn Sie bedenken, dass die Lehrlinge oft einen 
weiten Weg von zu Hause bis zur Arbeit haben und 
oft nicht einmal das Mittagessen zu Hause ein
nehmen können, dass sie die Berufsschule be
suchen müssen, sehr viele Hausaufgaben zu machen 
haben, dann glaube ich, dass es diese Mehrbean
spruchung rechtfertigt, dass diesen jungen Leuten 
im Entwicklungsalter eine \Voche Ferien mehr zu
dekretiert wird, das hcisst, eine \Voehe mehr Ferien 
bis zum vollendeten 20. Jahr jährlich gewährt wird. 
Die Schutzbestimmungen für die Jugendlichen sind 
sehr bedeutsam. Ich bitte Sie deshalb, nachdem 
diese grosse Beanspruchung der Lehrlinge feststeht 
und diese sehr wenig Zeit zur Verfügung haben, dem 
Antrag der .\lchrheit zuzustimmen. Er ist durchaus 
neuzeitlich und gerecht. 

Abstimmung - Vote 

Abs. 1 --· Al . .l 
Eventuell - Eventuellement: 

Für den An trag der Minderheit -
Für den Antrag Arnold-Zürich 

Definitiv - Definitivement: 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der ,\{inderheit 

70 Stimmen 
68 Stimmen 

91 Stimmen 
70 Stimmen 

Schalter, Bi>richterstatt.er: In den Absützen 2 
und ;3 hat die l<ormni;;sion eine redaktionelle Be
rPinig11ng vorgenommen. Es geht um die \Vahrung 
d<·r Sit.tliehkcit. Es handelt 8ich um eine auch vom 
Bundesrat. a1wrkan11te b;\ss1)re Formnlierung als ia 
der Botschaft. Ich ht)antrage Ihnen Zw,t.immung. 
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12. Juni [962 

\I. Graedel, ra ,·11r: l.a 
nne niodific:1 f • 

~ Pt :1 de l'arti..!10 '27. 1 
dairPrn,,nt le fH'l!Ji'ifH' 

arl ide. 1 c<,mmis~ion 
la noun•lip reJacti<ln. 

kunnte 
sundheitsschutz Jer 
tiert ,vorden ist, 
dische ärztliche 

den ich wie 
Bereits im Jahre W47 hat die Kommission 

schweizerischer Schulärzte dem eine Heihe von 
Postulaten unterbreitet, damals noch für das neue 
gewerbliche und die Hevision des 
Fahrikgesetzes. An erster Stelle standen folgende 
zwf;i Vorschläge, von denen gewün~cht wurde, dass 
sie eine gesetzliehe Verankerung finden sollten: 
a) Einführung der allgemeinen obligatorischen ärzt
lichen Untersuchung aller J ugcndlichfm heim Ein
tritt ins Erwerbslehen: b) vorläufo, wenirrstens eine 
i.irztliche Untersuchung der .Jugen°dlirhe~ im zwei
ten Lehr- oder Erwerbsjahr. Zur Begründung 
führten damals die Fachleute, also diese Xrzte, unter 
anderem folgendes aus: Da zur Zeit Beratungen 
über die Schaffung eines neuen gewerblichen 
Arbeitsgesetzes und über die Hevision des Fabrik
gesetzes stattfinden, ist die Gelegenheit günstig, iu 
diese Gesetze einige gesundheitliche Sdmtzbestim
mungen für unsere Jugendlichen (Lehrlinge und 
Nichtlehrlinge) einzufügen, denn diese Schutzbe
strebungen müssen einheitlich schweizerische Gel
tung liaben, wenn sie allgemein wirksam sein sollen. 
Mit einer kantonalen Regelung, sagen die Xrzte, ist 
es hier keinesfalls getan. Wenn die ärztliche Be
treuung der Schulentlassenen umfassende \Virkung 
haben soll, so muss ~ie, wie die Erfahrung lehrt, 
einen gesetzlichen Rückhalt haben, um sich rreaen 

• 0 ,.,, 

Hemtente durchsetzen zu können. Der Allgemein-
nutzen muss gegen Eigen.nutz und Uneinsichtigkeit 
das Feld erfolgreich behaupten können. Als Beispiel 
möge auf die schulärztlichc lnstitution verwiesen 
werden, die, ausgehend von wenigen fortschritt
lichen Städten, erst wirkungsvoll in der ganzen 
Schweiz Fuss Ia:,:sen konnte, als sie im eidgenös
sischen Tbc-Gesetz verankert wurde. Alle Gemein
den konnten nun dazu bewogen werden, der ärzt
lichen Betreuung ihrer Schulkinder die nötige Be
achtung zu schenken. Heute ist der schulärztliche 
Dienst längst zur Selbstverständlichkeit geworden, 
und das gleiche wird einmal der Fall sein mit der 
ärztlichen Betreuung der Schulentlassenen, wenn für 
sie ein gesetzlicher Rückhalt geschaffen werden kann. 

Ferner erklärte die Kommission schweizerischer 
SchuWrzte, der iirr.tliche Dienst fiir Sch11lc•ntlas~cne 
muss sinngerniiss schon heim Eintritt der Jugend· 
liehen ins Erwerbsleben mit der Erkliirnng der Be
rufsreife und der Arbeitsta11glichkt~it in Tiitigkeit 
treten. 

Es dürfte auch für Sie nicht 1111interessant sein 
:w vPrnehmen, dass sich die ?i.rzt.Pknrnmi~sion a11ch 
auf Pine fibert'inkunft tfpr !ntf'r·rwtionaltm Arbeits-

Arbeit in Industrie 

or;.::a11i~ation stützt. diP im Jahn: 1:Vifi in .\lnntreal 
1 rnffpn 

n inter· 
eine ärztliche 

unter l!J Jahren 
stattfinden." genau wissen, dass bei 
uns solche Postulate schwer durchzusetzen 
sagen sie nun: ,, \Vir wären aber schon zufrieden, 
wenn wenigstens vorläufig eine Untersuchung im 
zweiten Lehr- oder Erwerbsjahr allgemein obligato
risch erklärt würde." Und dann erklären sie mit aller 
Deutlirhkeit: uf dieser .\[inirnalforderung müssen 
die Schulärzte aber unbedingt beharren." Das war 
im Jahre 1!J47. Ich habe Veranlassung genommen, 
vor dem heutigen Sessionstag mich noch einmal mit 
diesen Xrzt.en in Verbindung zu setzen, und sie 
haben mir hc~tütigt, dass sie nach wie vor an die
ser Forderung festhalten. 

Gestatten Sie mir, aueh noch darauf hinzu
weisen, dass aneh die Pro Juventute, die wir ja alle 
als lobenswerte Institution voll anerkennen, in 
ihrem Programm „Aufgaben des Jugendschutzes" 
unter den Ziffern 52 und 53 erwähnt: ,,In bezug auf 
den Gesundheitsschutz der berufstätirren Jurrend 
vermissen wir in der Schweiz einheitlich; gesetzliche 
Bestimmungen. Die Untersuchung der Berufsan
wärter in bezug auf ihre körperliche und geistige 
Berufsreife ist unumgiinglich. Ebenso wichtig sind 
aber jährlich wiederkehrende obligatorische Kon
trollen des Gesundheitszustandes aller jugendlichen 
Arbeitnehmer." 

Schliesslich gestatte ich mir noch den Hinweis, 
dass die Bundesrepublik Deutschland im Gesetz 
zum Sehu tz der arbeitenden Jugend, das vorn 
!J. August 1960 datiert, das von mir angestrebte 
Obligatorium bezüglich der ärztlichen Kontrolle 
ebenfalls kennt. ~Ian komme mir also nicht mit der 
Ausrede, die Sache wäre zu kompliziert. \Venn das 
in Deutschland mit viel mehr Jugendlichen 
ist, sollte das auch bei uns möglich und 
wert sein. fn einem Kommentar dazu ist im Zentral
blatt für Arbeitswissenschaft und soziale Betriehs
praxis a1rngeföhrt. worden: ,, Ein Kernstück (fos 
neuen Gesetzes ist die gesundiwitliche Betreuung 
(h~r Jugendlichen in Form einer Untersuchung vo-r 
Beginn der Bcschiiftigung und einer N achunt.er
suchung bis zum Ablauf des ersten Beschäftigungs
jahres." Der Sinn dieser Vorschrift ist vor allem als 
yorbeugende Massnahme zu verstehen. 

A11f Crund rm'iner Au"fiihrungrm W(!!'dni Sif, 
v1•r,tehen, da;;s ich mich mit. riiner "'l vngPn Bestim
mung, wie sie im zweiten Snt.r. von :\rtikcf 27, 
Alinea 11, enthalten ist, nicht hdr1!1rnden kann. I,,h 
bitte Sir daher, meirwm Vorschlag beizupflichten. 
Da er scheinbar nicht überall a11~geteilt worden ist, 
g1\stnt t.e id1 mir, ihn vorzulesf:n. Er lautt"t. folgP.wl1ir· 
rnnssen: 
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d,: ,lr·s Bu ndt•sra ! nt,schied,•n. Ich 
,md 1ni\chtc l!l,i<'fWII. der 

der Internationalen 
tion zu ratifizieren. 

Schaller, Berichtcrstal 1 : LcidPr · dPr Antrag 
\Veltcr erst vor .\fomenten zur Kenntni,; der 
Berichterstatter der Kommission gekommen. Herr 
\Veltcr beantragt, Absatz 4 des Artikels zu 
dadurch, dass auch ein ärtzliches Zeugnis 
Einstellung eines Jugendlichen neben clem 
ausweis verlangt werden ,:o]L In der KPnrnii,:si,,n ist 
diese Frage sehr eingehend erörtert worden. Es ist 
zweifellos ein verständlicher Wunsch, dass bei Ein
stellung eines Jugendlichen neben dem Altersaus
weis auch ein ärztliches Zeugnis heizuhringen sei; 
aber schon die Expertenkommission, welehe (IPn 
Entwurf für ein Arheitsgesetz aufgestellt hat tf:, und 
auch die Fabrikkommission gaben sich dariiher 
Hechensehaft, dass eine ärztliche Bescheinigung 
iiher den Gesundheitszustand nicht in allen Fällen 
verlangt werden kann, we,-halb der Bundesrat vmi 
einer zwingenden Vorschrift abgesehen hat. Der 
Entwurf beschränkt sich nun auf die Ermächtigung, 
auf dem Verordnungs,vege zu bestimmen, dass ein 
ärztliches Zeugnis beizubringen sei. 

In der Kommission ist eine andere Fassung des 
Absatzes 4 durch Herrn Kollege Berger beantragt 
worden. Diese Fassung lautete: ,,Durch Verordnung 
kann bestimmt werden, dass eine ärztliche Unter
suchung vor Arbeitsantritt oder Antritt der Lehre 
und eine Kontrolluntersuchung während der Lehr
zeit durchgeführt wird." Anderseits hat Herr 
Kollege Hofstetter in der Sitzung der Kommission 
beantragt, den zweiten Satz des Ah;,atzes 4, nämlich 
den Satz wegen der Verordnung, zu streichen unter 
Hinweis auf den sehr ausgebauten Gesundheits
dienst in vielen l:nternehmungen. Zng11nsten des 
Antrages wurde damals geltend gemacht, 
dass oft im zweiten und dritten Lehrjahr 
die Lehre aus gesundheitlichen Gründen aufgeben 
müssten. Die damit verbundenen Enttäuschungen 
und andere Nachteile könnten durch eine recht
zeitige ärztliche Untersnchung vermie(fon werden. 
Auch könne es in vielen Füllen, heso1Hh1r~ wo der 
.Jugendliche mit Drittpersonen in Berührungkomrnt, 
zum Beispiel im Gastgewerbe, hei Bäckern und 
Coiffeuren, dem Arbeitgeber nicht gleichgültig sein, 
nb der .Jugendliche, den er anstellt, gesund ist oder 
nicht. Anderseits wunfo gdtrmd gemacht. dass Un
sicherheiten entstehen können, wenn das iirztlid11! 
Zeugnis nicht eindeutig positiv lanlet. 

Um die \VeittTentwickl11ng a11f dies1•111 (;ehit'l 
nicht zu vrrba11en, w11rde irn Lallfe d1·r Dislrnssinn 
der Streich11ngsantrag l lofstet ter zuriiclqi:ezogen. 
lli<~ l(ommission hat sich dn11n mit 1:1: 12 Stirnnwn 
(Pimnal rrwhr!) gPgt"fl dPn Antrag l!Pq.(1'.r ausµ·t•
sprodwn u11d hat sich dalllil fi'1r dit~ lh1H·ri \'orliegen-

dass der 
worden ist, hin ich der 

dass Pine Vorschrift zu weit 
in ländlichen Verhältnissen dürfte 

PS ausserordentlich sein, einer solchen 
Vorschrift 111 allen Fiillcn nachzuleben. 

man würde diese 
regeln lassen, m 

:\(einung, dass sich der Bundesrat die Angelegenheit 
merkt und sich der fortschrittlichen Entwicklung 
der ärztlichen Kontrolle von Arbeitnehmern an

. Tch beantrage also Ablehnung der Anträge 
von Herrn \Velter zu Absatz '± und neu Alinea 5 zu 
Artikel 27. 

.\1. Graedel, rapporteur: Si, tout il !'heure. !es 
rapporteurs n'ont pas pris Ja parnle Rll sujd ilc 
l'alinea 4 et de Ja proposition de .\1. Weiter. t'.'est que 
les rapporteurs n'en ont pris eonnaissance qu'au 
rnoment Oll 11. \Velter s'est presente a Ja trihune. 

L'alinea 4 regle la question des attestations d'agc 
et des certificats medieaux. Pour l'essentiel. la 
commission s'etait. ralliee a Ja proposition du Conseil 
federal, c'est-a-dire laisser a ce dernier le soin de 
regler, par voie d'ordonnance, la questinn de l'obli
gatinn de presenter eventuellement un certificat 
rnedical pour !es jeunes gens qui entrent. dans une 
entreprise. 

II cn est de meme en ce qui concerne Je certificat 
de controJe qui doit etre presente au cours de la 
deuxieme annee d'empJoi des jeunes gens ou avant 
la fin de cette periode. 

La commission a discute ces questions d'une 
fat;on approfondie. Elle etait en presence de deux 
propositinns presentees par ses membres, mais 
allant en sens oppose: l'une de M. rfofstetter qui 
estimait inutile de prevoir, meme par voie d'ordon
nance, Ja presentation d'un certificat medical pour 
!es jeunes gens en trant dans la vie professionnelle; 

l'autrc de .\L de Zurich, qui estimait 
necessaire de donner une forme plus precise et plus 
imperative 11 la disposition prevoya.nt la production 
d'nn certificat. ndJdical. 

En sornme, la proposition de :VL Welt.er reprend, 
srn1s une forme un peu differente, a l'alinea 4 et au 
nouvel alinea 5 qu'il propose, ee qui avait ete 
presente par notre collegue ~I. Berger a Ja eommis
sion et que celle-ci a repo11sse par 13 voix contre 12. 
II s'agit. d'unc qucstion d'appreciat.ion puisqu'il 
n 'y a cu q11'11ne voix de ma,jorit1\. Jene pense pas q11e 
l,:s arguments des uns et dr\s aulrPs soiPnt. dMinitifs. 
En t.out. lcs ca;;, il ne me semble pas q11t~ !Ps difficultes 
de l'artisanat. et du commerei· ,oiPnt ~i grandiis qu'il 
soit impossible d'imposer, par voit\ d'ordn11nance, !a 
prt'.St'.nlation d'1111 ct~rtificat rni·dical 011 1rn examen 
de contr1il1: a11 crnirs dm; dt!UX annf:Ps q11i snivro111 
l'engag1.i111ent deK je11ntis gPHs. 
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Präsident: fli" J,"111111i,,i"11,l,;·n1·litf'f'slatt,·r ,·111-
prf'hkn, d,·1n :\n1r:1g dl's U11ndf'S!'aks lici ;\l,,alz 11 

1,11;,:11sti1111111·11. l ll'rr \\'e·llcr ,·111pfiehl1 ;,:w,·i .\ h<il71' 
:;l:111 ,·i11,·11 .. \h,:1!1. 1, flfld 111'11 \!i-;;it,: :i. 

. \!,sti1111111111g l n/,• 

. t hs. I . 11. t 
Fi'1r dr·n Antrag der Ko111111ission 1'\;J StinHrH'll 

Fiir d"n .\ntrag \\'elli'r .\h,. 1r 1111d .-,, 1r7 S1ir11m1·11 

Art. 28 
Antrag der Kommission 

lustirmnung Zlllll Entwurf des B1111dcsraf Ps. 

Antrag Fore! 
,lt,8. 2 

Streichen. 

Art. 28 
Proposition de Ja commission 

Adherer au projet du Conseil fcderal. 

Proposition f orel 
Al. 2 

Biffer. 

Schaller, Rerichterstattcr: Alinea I des Artikels 
28 ist unbestritten, stellt aber einen wichtigen Teil 
der Jugendschutzgesetzgebung dar. Es wird be
stimmt, dass vor dem vollendeten 15. Altersjahr 
Jugendliche nicht beschäftigt werden. Durch Ver
ordnung kann bestimmt werden, für welche Gruppen 
von Betrieben oder Arbeitgebern Jugendliche von 
rnehr als 15 Jahren zu Botengängen und leichten 
.Arbeiten herangezogen werden dürfen. Dieser Ab
satz ist von keiner Seite bestritten. Herr Fore! 
beantragt aber, Alinea 2, in dem von Jugendlichen 
von mehr als 1/i Jahren die Rede ist, zu streichen. 

M. Fore(: L'alinea 2 de l'article 28 est en contra
tliction directe avee l'alinea 1 qui dit imperative
ment qu'il cst intcrdit d'cmploycr des jeunes 
gens de moins de riuinze ans revolus. 

Cet alinea 2 es t une porte laissee ouverte a cer
tains cantons, heureusement rarissimes, ou !es 
enfants sont autorises a quitter l'ecole a quatorze 
ans revolus. 

Quel aspect ont Ja pl11part de Cf'S enfants de 
quatorze ans revolus? Ont-ils l'al!ure d'enfants ou 
l'allure de jeunes gens? Pour notre part, no11s !es 
considerons le plus souvent plutot comme des 
enfants en pleine puberte, <lonc dans I' age Je plus 
difficile, physiquement et rnornlernent. 

Dernandcz aux rnedecins l'etat de ri;sistance de 
c:es adolesccnts. Considerez les justes et. sevi~res 
restrictions medico-sportives qui leur sont imposees. 
Examinez leur squelette encore en pleine croissance 
oit les epiphyses et autres condyles ne sont meme 
pas soudes. Songez qu'a cet. age Je passage de 
l'f'rtfont au j1·1111e hnrrnne 011 /1 In jeune fille est loin 
r.!'t)tre tfrntini:. lls sn1tt. encore en plcine p11bertc~ avec 
tnutes !es difficulti:s ()rganiques et rnorales q11e 
represente cet.te transformation s1 irnportante de 
l'et.re hurnain. 

En fnit, rnaintenir cet alin{•a 2, c;'pst assimiler, 
dam ,:Prt.ains cantons, l'adolesc1•nc1! 1'.t la puberte a 

·1·1-· 

Arfwit in lndqst ric ,h)' 

la 111>! i111t d1· .1cr1111•s gn1s df·firti,· da11s la loi :'1 f';,rf i.-1,· 
'.27, :ilin,··a 1. <>la revi1·11f ,~n f:iit :'1 adrnPttre rp1'1111 

f'11h111 ,Ir> •ffJ;ilur;,:t• :111s r,··\·<>l11s iw1it ,;11·;• ''"il'l'"
r·:il,/1• ;, 1111 j,•111w lwr11r11r· <>II ;, llll" j,•11111· fil/1· d,· 
'1 i ·,-h,1 it :111, 

.\rn1s ('flrtll:IISSl>llS bitn h difff•r,•1J!'C phYsiq,,.. 
•111i 1·:xistc Pntr,· ces de11x i\ges. mais avo11s-11011s \,. 
droit d'il!:norer les diffi·rPnces tnl'nta!Ps ·., 

\fainff'llir f'aJint•a !, de f'articfc '.28, (''Psi, i11dis-
1·11f:1ble111e1tt ,inon on lt(' J'arrrait pas i11scrc darn: 
la ]oi ~ :llltoriser des enfants de quatorze ans ri)volns 
;\ travailler comnw 11wn1Puvres ou comrne apprentis 
dans les usines, dans !es hureaux et sur !es chantiers. 
C'esf, cn fait, jeter des enfants dans u11c atmosphere 
d'adultes qui n'est pas faite pour eux et qui leur ,•st 
le phts souvent nuisible. 

Pcnsez, :\lessieurs, aux conditions farniliales q11i 
existent lorsque des jeunes gens de seize ans gagnent 
en usine plus que leur mere 1 Que font, bien souvent, 
ces jeunes gens trop tot livres a leurs seules forces? 
Et certains voudraient que cela commence dej a a 
quinze ans 1 Alors, a quoi servent nos lois et regle
mcnl~ de protection de l' enfance par lesquels 011 

cherche a preservcr notre jeunesse de l'influence des 
l'afos, de la plupart des films, de tout ce que la 
snciete a, helas, crec de nefastc a sa propre santi: 
rncnt.alc r 

ll ne s'a~it. pas 1c1 d,: differences que nous 
pourrwns admet.tre a l'interieur d'un pays peu 
hornogene du point de vue ethnique. II n'y a pas, 
medicalement ou psychologiquement parlant, de 
grosses differences entre l' age de la puberte d' un 
enfant des cant.ons primitifs et celui d'un enfant 
de Bale Oll de Geneve. S'il s'agissait de creer une loi 
uniforme sttr le travail po11r des ~ordiques et des 
Sud-Arnericains, par exernple, peut-etre la question 
pourrait-elle se poser, mais pas pour Ja Suisse. Elle 
ne se pose pour nous que sur Je plan de !' egalite 
entre Confedcres et, ce qui est plus important, sur 
Je plan de l'egalite pour des enfants qui subissent 
110s Jois et qui risquent de les subir a leur detrimen t 
physique et moral. 

Nous faisons donc appel a votre raison et a vos 
sentiments aussi pour ne pas entacher cette loi 
d'une exception qui ne peut etre que nuisible a nos 
enfants et au bon renom de notre pays. 

Schaller, Berichterstatter: Herr Fore! will den 
Antrag 2 streichen lassen. Leider hat sich die beim 
Erlass des Mindestaltersgesetzes gehegte Erwartung, 
dass die Kantone im Laufe der Jahre die Schul
pflicht bis und mit dem 15. Altersjahr verlängern 
würden, bisher nur zum Teil erfüllt. Nun können 
nach di!r Form11lier11ng der Vorlage, Abs:itz 2 des 
Artikels 28, die Kantone, i11 denen die Schulpflicht. 
vor dem vollendeten 15. Altersjahr abliiuft, durch 
Verordnung ermächtigt werden, für schulentlassene 
Jugendliche von mehr 11ls H Jahren unter beson
deren Voraussetzungen Ausnahmen bewilligen. Diese 
Vorschrift entspricht. so lange einem Bedürfnis, als 
ni<"ht alle Kanto1H~ die ohligntnrische Schulpflicht 
bis 211111 15. Altersjahr vt•r·liingert. haben. In ab;wh-
1).irer Zeit hest.eht wohl kaurn die 1Inffn1111g, dass 
tilwrall die Sd111lpflic:ht bis Z11r1t vollendeten 'ts. Al
tersjahr verliingert wird. Es wird aber Sache Piner 
Verordnt111g sein, dir Voraussetzungen zu 11m~chrei
twn, 1rntPr denen die ßesl'hiiftig1rng von schulertt-

1):i 
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:l d:ms l'industrie 

.\ 1-

bestimmte Grenzen 
befinden uns m emer 

J )ie die I lerr Fore! beanl 
eme des Schutzes der 
zwischen dem und 15. bedeuten. 
wollen al:<o dem ßnndesrat 
auf dem Verordnungswege 
ze dieses zu erlassen. 
Ablehnung von Herrn 
Fore!. 

.\l. Graedel, ra pporteur: .\ o tre collegue F orel a 
justifie lui-meme sa proposition. 

La eommission a diseute cette question et 
l'OFIA.\[T a exprime Je regrr:t q11'il existr: eneore des 
cantons 011 la lirnite de la ,colarite est inferieure il 
15 ans. Or la deterrnination de cette limite rst de la 
competence des cantons. Nous n'avons pas la possi
bilite de modifier les legislations cantonales sur la 
d11ree de la scolarite. La commission a pris acte dr 
cette situation. Le regret exprime par l'OFIAMT 
est partage par un certain nornbre des membres de 
la cornmission. On peut regretter que certains can
tons n' aient pas encore .i uge necessaire de modifier 
leur loi sur la scolarite pour l'adapter au eourant 
moderne et general dans les pays occidentaux, qui 
tend i1 prolonger la duree de la scolarite afin de 
donner aux jeunes gens Ja possibilite d'avoir une 
part egale a l'instruction et ii la <'nlture, et non pas 
une part variant non seulement rl'un pays a l'autre, 
mais d'un canton a l'autre. 

Abstimmung-· Vntc 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Fore! 

Art. 29 

Antrag der Kommission 
Abs. 1 und 3 

8/ic Stimmen 
10 Stimmen 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs. Z 
Die Tagesarbeit der Jugendlichen muss, mit 

Einschluss der Pausen, innert eines Zeitraumes von 
zwölf Stunden liegen. Die Grenzen der Tagesarbeit 
dürfen nur für .Jugendliche von mehr als 1.6 Jahren 
1rnd nur von 20 his 22 I:hr vprsdrnh(•n wrrden. 

,lbs. 4 
l.>cr Arhcitgdier darf .Jugendliche während der 

t\ac.ht und an Sonntagen nicht beschäftigen; Aus· 
nahmen künnen, insbesondere im Interesse der 
lwrnl'lidH·n Ausbildung, durch Verordnung vorge
,die11 wet·d,~n. 

12 juin 1962 

Antrag forel 
\h,. 2 

.1 
innert 

un,l darf sich 
Der .\rhcit 

S,mntag<'n nicht besd1ii 

Abs. J 

Das V 

20 

können 
nur 1m Interesse der beruflichen 

Art. 29 

Proposition de Ja commission 
Al. 1 et 3 

:\dhi,rer au projet du Conseil federal. 

Al. 2 

Le travail des jeunes gens doit ctre compris 
tlans un espace de douze heures, pauses incluses. Les 
limites n'cn peiwent etre deplacees que pour les jeu· 
nes gens de phis de :;eize ans, et seulement de 20 
heures a 22 heures. 

Al. 4 

L'employeur ne peut faire travailler des jeunes 
gens la nuit ni le dimanche. Des derogations peuvent 
etre prevues par ordonnance, notamment en faveur 
de la formation professionnelle. 

Proposition Forel 
Al. 2 

Lc tra vail des jeunes gens doit etre compris 
dans 1m cspace de 12 heures, pauses incluses, et 
devra cesser a 20 heures. L'employeur ne peut faire 
travailler des jeunes gens le dimanche. 

Al. 4 
Le travail de nuit est egalernent interdit pour 

les travailleurs de dix-huit a dix-neuf ans revolus. 
Des deroga tions ne peuvent 1\tre prevues par ordon
nance qu'en favcur de la formation professionnelle. 

Schall er, Berich tcrstatter: Artikel 2B ordnet die 
Arbeits· und Ruhezeit bei den Jugendlichen. Zu 
Alinea 1 haben die Berichterstatter keine Bemer
kung zu machen. In Alinea 2 schlägt Ihnen die 
Kommission einen Text vor, der nur scheinbar vom 
Text des Alineas 2 gemiiss bundesrätlicher Vorlage 
abweicht. Die beiden Sätze wurden verschoben. 
Praktisch sagt der Kommissionsantrag das gleiche 
wie der Antrag des Bundesrates: ,,Die Tagesarbeit 
der Jugendlichen muss mit Einschluss der Pause 
innert eines Zeitraumes vnn 12 Stunden liegen. Die 
Grenzen der Tagesarbeit. dürfen nur für die Jugend
lichen von mehr als lß Jahren und nur von 20 Uhr 
his 22 l :hr ver,;choben wi,rden." Der allgemeinn 
(;rundsatz ist einfach vorangestellt worden. 

Ich beantrage Ihnen Zust.imnrnng. Es liegt zu 
die~em Alinea i:in Antrag Fore! vor. Ich bitte, dieRen 
zuerst lH)griindc11 zn lassen. 

L 
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12 .. Juni 19fi2 Arb0it in Industril' 

\l. Graedel, rapportc11r: :\ l"alini'·a 2 de I rt ,cl„ 24 l hr mehr finden 
20. votre ,·ornmi~,c.ion vo11s 1rnP ri•daction 

q1w c,·llc du 
. la 

nwdifi,·a · 
son t d 'ordre rf,dact ionnel. 

Präsident: Herr Ford 
zu Absatz 2 und 'i. 

den. 

beiden 
zu 

\!. Fore!: que now, faisons i1 
l'alinea 2 de s'inspire de Ja seule sante des 

N otre proposition n 'a d · ailleurs rien 
son application par l'ensemble des cm

ployeurs ne provoquera aucune }iaisse d11 rendcrnent 
des salaries. 

Songcz en effet aux conserp1ences du manrpie 
de sommeil sur Je travail et Je remfemcnt des jeune~. 
Ce qui est vrai pour les enfants I' est plus encore pour 
!es jeunes gens. Le manque de sommeil cst non seu
lement rnauvais pour Je rend,~ment. mais il augmente 
lcs risques <faccidt'nl et de rnaladie. car il dirninue 
Ja re~istancc. 

II faut aussi tenir compte du fait que, :si Je tra
vail s'acheve a 20 hcures, nombre de jeunes gens 
travaillent loin de !cm domicile et mettent frequern
ment une heure pour rejoindre leur foyer. Fixer les 
lirnites du travail de jour a 22 heures ne fera que 
cornpliquer encore les difficultes domestiques et 
familiales. 

Quant a ma proposition relative ü l'alinea 1,, 

j'espere qu'elle ne sera pas combattue car elle se 
limite a preciser, sans exception possible, que Je 
travail de nuit des jeunes gens jusqu'a 19 ans revo
lus est interdit, saufen ce qui concerne Ja formation 
professionnelle. 

Schaller, Berichterstatter: Herr Forel beantragt, 
im Gegensatz zum Kommissionsantrag, bei Alinea·t 
dass die Tagesarbeit der Jugendlichen sich nicht 
über 20 Uhr hinaus erstrecken dürfe. Der Kommis
sionsantrag sieht die Zeit his 22 lJhr vor. Sodann 
wird beantragt, dass der Arbeitgeber Jugendliche 
an Sonntagen überhaupt nicht beschüftigen dürfe. 
Dies ist der zweite Satz des Antraar'.s Forel zu 
,\linea 2 des Artikels 29. :\'ach den; Antrag des 
Herrn Fore! soll die Möglichkeit der Verschiebung 
der Grenzen der Tagesarbeit für .Jugendliche von 
mehr als 1ß Jahren von 20 his 22 Uhr ausgeschlossen 
und überdies ein vollstiindiges Verbot der Sonntags
arbeit., anstelle der Hegelung in Absatz lt der Kom
missionsvorlage, treten. 

Die Kommission hat sich in ihrer dritten Sitzung 
mit einem Antrag Widmer-Kunz befasst, der die 
Verschiebung der Grenzen der Tage~arbeit fiir 
.Jugendliche statt bis 22 Chr hloss bis :.H Chr z11-
lassen wollte. Dieser Antrag wurde mit UJ: :3 Stim
men abgelehnt, vor allem deshalb, \veil die B1~gren· 
zung der Verschiebung auf 2:1 Uhr zur Folge hiitte, 
dass Jie Jugendlieben in der Textilindustrie, die be
kanntlich weitgehend in Schichten arlwitet, von 
di\rten die zweite Tagesschicht in der Her.;el e!'st 11m 

war 111 

nat1oi.alrätlichen Kommis:'ion Sie ent· 
den Vorschriften dPs von der Schweiz Plwn· 

ratifiziPrten Nr. 
wöchentlichen Huhetag in 
[n Anlehnung an dieses wird die 

V crordnung die 
umschreiben, wobei berücksichtigt werden 
dass im Fabrikgesetz keine Ausnahme vom Verbot 
der Sonntagsarbeit Für Jugendliche vorgesehen ist. 
Abgesehen von den :\'otwendigkeiten der beruflichen 
Ausbild11ng wird dem Umstand Rechnung zu tragen 
sein, das:; in verschiedenen \Virtschaftszweigen 
ausserhalb der Industrie die Sonntagsarbeit seit 
jeher iiblich war sowie bei nicht voraussehbaren, 
sich nicht periodisch wiederholenden Betriebsunter
brr~chnngen, die auf hiihere Gewalt zurückzuführen 
~iml. Demgegenüber triigt der Antrag Fore! sicher 
den tatsächlichen Bedürfnissen zu wenig Rechnung. 
Ich beantrage Ihnen Ablehnung des Antrages Fore! 
und Zustimmung zum Kommissionsantrag zu 
Alinea 2. 

Zu Absatz 4: Der erste Satz des Antrages des 
Herrn Forel „das Verbot der Nachtarbeit gilt auch 
für Arbeitnehmer im :19. Altersjahr" ist nach 1mse
rem Beschlusse zu Artikel 27, Absatz l, unnötig. 
\Vir haben dort das Alter auf :19 .Jahre hinaufge
setzt, mit Mchrhcitsbesehluss unseres Rates. Eigent
lich wird streng genommen im Antrag Fore! die 
Frage offen gelassen, in welchem Ausmass das vom 
Antragsteller zweifellos bejahte Nachtarbeitverbot 
für Jugendliche bis zum vollendeten :18. Altersjahr 
gelten soll. Aber ich glaube, Herr Forel könnte auf 
den 1. Satz seines Antrages ohnehin verzichten. 

Der zweite Satz des Antrages Forel entspricht 
dem Antrag, den Herr Wüthrich in der Kommission 
gestellt hat, der mit 13: 12 Stimmen abgelehnt 
wurde, da die Berücksichtigung von Betriebsunter
hrechullgen infolge höherer Gewalt, wie sie aueh in 
dem von der Schweiz ratifizierten Übereinkommen 
Nr. (i sind, nicht auszuschliessen ;;;ein 
wird. Aus dem gleichen Grund sollte der Antrag 
Fore! abgelehnt werden. Wir müssen die Möglichkeit 
offen hdwlten, h1.·i unvorhergesehenen Betriebs
unterhrechungen (höhere Gewalt usw.) die Sonn
tag~arbeit auch für Jugendliche z11 ermöglichen. 

M. Graedel, rapporteur: La proposition Fore! 
n'apporte une modification aux propositions de 
votre commission qu'en ce qui concerne la limite de 
la durt'.~e du travail h 20 111,ures po11r l1\s jcuncs gt)ns . 
Lm; autres modifications proposi•es il l'alinea /1 n"ap· 
portcnt pas de changement au ~ens d11 prnjet. E!les 
son t c!lordre d1dactionnel. 

La proposition de fixer la limite superieure i1 
1noins de 22 heure,; a et.e exarnin{ie pnr la 1:ommi~sion 
ü l'oecasion d'une proposition Widmer q11i avnit 
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\1. Graedel, ppur!Ptll': [,., !r-xte n',."t. 
l'as ,·onl I,•,- 1n,11lificatio11;; in!erv1'11m's i'·!ant 

11 d'nrdn· p11n·m,· ri'·da..iio11m·I. 

Für den 

- 1:ole 

Abs. 2 
der Kommission 
Fore! 

.1bs. J 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Fore! 

Art. 30 

u ne oit 
de diffi-

99 Stimmen 
8 Stimmen 

99 Stimmen 
8 Stimmen 

Antrag der Kommission 
Zustimnrnng zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de Ja commission 
Arlherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen Adoptti 

Arl. 31 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Der Arbeitgeber hat auf die Gesundheit der 

weiblichen Arbeitnehmer gebührend Rücksicht zu 
nehmen und für die \Vahrung der Sittlichkeit zu 
sorgen. 

Abs. 2 
Zum Schutz von Leben und Gesundheit oder 

zur \Vahrung der Sittlichkeit kann die Verwendung 
weiblicher Arbeitnehmer für bestimmte Arbeiten 
durch Verordnung untersagt oder von besonderen 
Voraussetzungen abhängig gemacht werden. 

Art. :J l 
Proposition de la commission 

Al.1 
L'i•111ployeur doit avnir les i~gards voulu, pour 

la rnntc des fornrnes et veillcr il la sauvcgardc de la 
rnoralit{:. 

Al. 2 
Afin de proteger la vie ou la santc ou de sauve

garder la rnoralitc, l'emploi des fommes a certains 
traValJX !IPllt, par ordonnanee, 1\tre in!f~1·dit 011 

s11bordonnr, /1 des eonditions spt\eiales. 

Schaller, B1·rid1terstat.ter: \Vil' kn111r11en z11n1 
.\hsclrnitt ülwr den Scholz der wi•ihlichcn .\rbeit
nehmer. Der Artikel :H hat sowohl .in Absatz I wie 
auch in Absatz 2 die IH,l't)its bekannte rPdaktionellti 
V Prht,sserung ii bm· diti \Vn hru ng de1· Si t tli..!,kci t 
<'rfahrcn. Wir b1,a11tragen Ihnen Zust.irnmung. 

.1 

lrt . . 'J-.; 
Antrag der Kommission 

A 
Entw11rf dP:- BnndPsral 

l 
.Hehrheit 

1 >ie der weiblichen .\rlwi t twh nwr 
mnss, mit der innert eines Zeit 
raumes von L3 Stunden Die GrenzPn der 
Tagesarbeit dürfen nur von bis 5 Uhr und von 
21) bis 22 Uhr verschoben werden. Wird die wöchent· 
liehe Arbeit~zPit mit dem Einverständnis der Arbeit
nehmer auf fünf Tage festgelegt, so darf die Grenze 
der Tagesarbeit bis 2:3 ljhr verschoben werden. 

Minderheit 
{\Viithrich. Berger-Zürich, Düb~·, Eggenherger, 

Graedel, Lenenberger, \lonfrini, \Vyss) 

Die Tagesarbeit der weiblichen Arbeit nehmcr 
muss, rnit Einschluss der Pansen, innert. eines Zeit
raumes von zwölf Stunden liegen. Die Grenzen der 
Tagesarbeit dürfen nur von G his 5 Uhr und von 
20 bis 22 Uhr verschoben werden. Wird die wöchent
liche Arbeitszeit mit dem Einverständnis der Arheit
rwhmer auf fünf Tage festgelegt., so darf die Grenze 
der Tagesarbeit bis 23 Uhr verschoben werden. 

Art. 32 
Proposition de la commission 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Al.1 
1Hajorite 

Pour !es femmcs, Je travail de jour doit 11tre 
compris llans un espace de treize heures, pauses 
induses. Les limites ne pe11vcnt en ctre dcplacees 
q11e de G heures il 5 heures et de 20 heures li 22 hcu
rcs. Lorsque Ja durec de la semaine de travail est 

s11r cinq jours avcc lc cnnsentcment des 
travailleurs, la limite supcrieure peut i:trc fixt'..,e il 
23 heures. 

.Hino,·itii 
(\Viithrich, Hergcr-Zurich, Diihy, Eggcnberger, 

Graedel, Leucnberger, Monfrini, Wyss) 

Pour les femmes, le travail de jour doit etre com
pris dans un espace de douze heures, pauses incluses. 
Lcs limites ne peuvent en Mre deplucees que de 
G heures i.l 5 heures et de 20 heures il 22 lwmes. 
Lorsque Ja dur{:e de Ja se111aine de travail est r{)partie 
s11r cinq jn11rs avcc le cnnsenl.nment (les travaillnurs, 
la limitc s11p{.,rie11re peut t•tre fixce il 2:l heure~. 

Schaller, Bcricliterslatter der Mehrheit.: Ilier 
legt Ihnen Ihre Kommis~ion in ihrer Mehrheit ('.im:n 
A11trng vnr, d1~r l,edeutend liing11r 1:1·seh1·i11t. als 
Alinea I in der lrnndesriitlichcn VorlagP. l>it'. sad1-

1 
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lieh<' 1 )ifr,•n•nz i,I alwr in \\ irkliddu·il a11f Pin1·n 
!'1rnkt lwsd1riinkt. niirnlich a11f d1·n. dass die l,om
nri,siunsnwhrlwil di1, ·, mit Einsd1h1ss 
d,·r P:i11se11 in Pinn1 ZPifraum \·011 Ll "l1rnd,·11 
\\ 1fl IJ!id die h.fll!lllliss111fl,llJ!IHi1Tiw1I in Pillf'll /,.j: · 
nlll111 n,n 12 :"llurnlen. Di1is ist fisch die ganz,, 
Diff..11,nz zwisl'lll·n .\Iimln!u·i t und B1rndcsra 1, lH:· 

\li•hrhe1t. 
dl'r Koll1l!lis~iu1isrnehrheit ist ,!,·r 

zweite Satz drr bwH[eHütlichen \' 
wordPn. Dies ist 

stritten. Der dritte Satz im An 
ohne Es fit II t 
der 

Vl)Il 20 bis 
Bundesrat nm 5 bis G l;hr spricht. \Venn inan sich 
die Sache aber im zeitlichen Ablauf des Tages über· 
legt, ist die Formulierung der \[ehrheit die richti
gere: Sie können a !so hie!' beruhigt zustirnmcn. 

In Lewg auf die Differrnz 1;3 oder 12 Stunden 
als Zeitraum, in dem öich die T,1tre;;arb1;it der weib
lichen Arbeitnehmer erstrecken ~rnss, ist zu sagen, 
dass bereits in der Kornrnissinn diese Differenz sehr 
eingehend behandelt wurde. Ccgenüber der Vorlage 
des Bundesrates wunle gellend gemaeht., dass die 
12 Stunden mehr zur Schor1ung der Frau beitragen, 
und auf den Einwand, dass die Einhaltung der 
Schichtenpläne gestört ,vürde, wurde behauptet, 
dass es wohl möglich sei, auch bei Schichtarbeit eine 
Sonderlösung für die Frauen zu finden. 

lch beantrage Ihnen hier Zustimrnung zur 
Komrnissionsmehrheit. Es geht weitgehend mn 
eine Ermessensfrage; aber es ist nicht zu übersehen, 
da;;s vor allem auch Fragen der Diensteinteilung 
eben bei Schichteinteilung usw. eher fiir einen Zeit
raum von 13 Stunden sprechen. 

M. GraedeJ, rapporteur de la majorite: L'article 
32 traite de Ia duree du travail et du repos pour les 
femmes. Au premicr alinea, nous sommcs en presence 
de deux propositions: l'une de la ma,jorite, l'autre 
de la rninorite de la e(Hllmission. 

Le prnjl't du Conseil fi:deral et la majorite de Ja 
commi,;sion fixent la limite du travail des frrnm1·s 
dans IUl espace de 13 hc'ures, pauses incluses. 

La minorite de la eornrnission a cstirne qu'il con
vicnt de restreindre cet espaee de temps et de le 
limiter a i2 heure,;. 

Les membres de la majorilt! 0111 eonsidere <p,'1rn 
cspace de 13 heur1:s constitue une forrnulc plus sot1ple 
pour l'in<lustrie. La minorit.c envisage le problt\me 
snus !'angle de Ja sa11t.i\ (!t~s fernmes. Ell1i estime qu'un 
espac1i dt, 12 ht!ttn,s est suffisant po1u· p,~1·111d.tre t11w 
nrganisation rntiorwelle du travail. 

Les autl'es modifications proposet!s par Ja com
mission sont d' ordre redactionnel ou logique et 
n'affectent pas le fond de Ja question. 

Person11elle111ent, je rrw rallie au texte de Ja rnino· 
r·it/•. 

Wüthrich, lkr·icliter·stattcr d,·r \li11del'l1cit: Sie 
halwn s<1tJ,en fi'1r dit• .l1rge11dlidwri i11 :\rt.iktd '.2D 
1nit !!!J:K Stirnrnen Pinem Pnralldfall zugestimmt., 
wo die Tagt•sa!'fH)it, das !wisst die Fri~t, innerhalb 
Wt,l('ht\l' die Tagesarb1•it liPgP11 11111ss, ,•lwnfalls auf 12 
St111l(l1i11 a11gt·SPIZI wil'd. 

Arbeit m Industrie 

l 1·s wi,· b,·i .J„n .1 
li,·li"rl 11111 ,•inett Snndcr,wh11t Ich lwtnrw · PiHPll 

S„n.!nsd111I dicsrnal l'i'!r die w,·dJlicl1<1n :\dicit· 
hrnn. lkr .\rl1k..! :;:.: .-ntliiilt · :--:.d111tule111,·11f,·. 

d,·, Z,·1 u 
l!l!H:l't dH' w,·ibli,·hi;n 

\ \' 
Die !Jifforenz zwischeH der Kommis,iün~nwlirheit 

und -minderheit be,-,teht beim er,;tlm :"thutzelement. 
Dei· BuHd,is1·at und tlie K,m111Jis,ion,1w,hrheit setzen 
d,·n Zeitraum, in w,·khen1 die soll 
oder muss, auf 1:3 Stunden an. Die 
miichte dies,,n Zeitraum auf L2 St1rnd1·n rrduzieren. 
In dt:r 1'r"t1:n der Komm1s,ion hat. dieselbe 
di1:,<f:r Hcdnktion l2 Stunden mit i2 :8 Stimmen 
zugestimmt. In der zweiten Lesung wurde, ganz 
offensiehtlich unter dem Einflus,; der angespannten 
Arbeitsmarkt- und Konj unkt urlag1\ einem H ück
kommensantrag mit 15 zu 12 Stimmen der Vorzug 
gegd1Pn. Ich bitte Sie, f'S nicht als Zwüngerei auf
zu fassen, wenn eine \Iin<lerheit diesen Antrag wieder 
aufgenommen hat. Die AbstimmuHg, namentlich 
in der ersten Lesung iu der Komruission, hat gc:zeigt, 
da,s die :\Iei1t1wgen anch in den bürgerlichen Frak
t innen s<'hr gett:ilt waren. \Vir haben den Antrag 
insbPsomlcre mit [tiicksieht auf folgende Tatsachen 
wieder aufaenommen: 

Erstent Im Zuge der industriellen EHtwiddung 
ist der \Veg von und z11r .\rbeit nicht kürzer, sundcr11 
liinger geworden, wotlun:h das, was man als 1sara11-
tiel'te .\'achtmhe bezeichnet - nach Buadl'srat und 
Kornmissionsrnehdwit 11 Stunden - in Tat ul!d 
\Vahrheit wesentlich reduziert wird. Es kommt dazu, 
dass eine grosse Zahl der weiblichen Arbeitnehmer 
m"ben ihrer industriellen oder gewerblichen Arbeit 
noch einen l !aushalt zu besorgen hat. 

Zweitens: Unsere Industrie ist im Zeichen der 
l loch- und Überkonjunktur uml angesichts der 
Hekru ticrungsschwierigkeiten in verstärktem Aus· 
mass auf weibliche Arbeitskrüfte angewiesen. Es 
cntsprüche deshalb einer volkswirtschaftlichen Klug· 
heit, i11 hezug auf diese Schutzbestimmungen an die 
Grenze des \foglichen zu gehen. 

Dritt.ens ist es unbestritten, dass gerade die 
nervliche Belastung l1eute mit Abstand 
als seinerzeit bei der Schaffung des F 
Die alarmir,rende Zunahme 1!es· Knns111n~ von allerlei 
Beruhigungspillen und -tabletten t hier eine 
deutliche ::,prachc, die man nicht einfach ignorieren 
soll. Vor solchen Tatsachen darf ,ler üesetzgeher 
dit~ A11gen ni<:ht nrschlies,;en. Da hat sich die 
,\drninist.rat.ion den .'fol.Wt!rtdigkeiten 1rntcrzuord-
1w11, das hci~st die Stundenplüne haben ~ich danach 
auszurichten. Das geht auch bei den Jugemllichen, 
er<ro wll es auch hei den weiblichen Arbeitskräften 
gehen. Mit andern Worten: Wir müssen auch hie1· 
den \Censchen, in diesem Fall die weiblichen Arh1~it-
11eh111r!l', d1•rien wir Pin1~11 Sond,·r·sclwtz ![t•lwn wollen, 
in den \lit.tt•lpunkt llll~tll'Cr' O!wl'i1\g1i'ng,·11 st.clltnl. 

Ich miidttc Sie na1m•ns d1·1· :\lind1i1·h,·it bit.11111, 
.lit>s :m t 1111 1111d 111it. trns fiit' di,·,t·rt l11·sdwid1•111·1t 
v,ir,ti'ir'kt1;11 Sch111z z11 slirnnwn. 

Hofstetter: lclr l'iihll' 111id1 nq,flichtd ··· schon 
dt·sh:dh, \Vt•il ich i11 dt·r· 1,;:nt11rnissi"11 dPt1 Hii,·klrn111· 
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den \lindn- "clllltz ~ichNz1istellc11. wi·rrn nicht t:ine ll11h1·z1~it von 
zu wdH·Prt. minde:<t,·ns 12 St.11nden [eh kann i:s nicht 

sondern ganz 1:infach 
in df'r Textilindustrie 

die vom Biga "'"'"·''"" 
sind, und die es nicht erlauben, t!ass 
auf L2 Stunden bemessen wird, sondern die erfor· 
dern, dass man 1~3 Stunden vorsieht. 

Es ist nicht bestritten, dass in der Tagesarbeit 
wie sie in Artikel 32, Ziffer 1, formuliert ist, auch 
die sogenannte Gruppenarbeit, der sogenannte zwei· 
schichtigc Tagesbetrieb, mitverstanden ist. Ginge 
es nur um <lcn einschichtigen TageslH)tri,·b, dann 
wäre die Sachlage ganz anders; es geht aber um 
einen üblichen, beliebten Schichtplan, namentlich 
in der Textilindustrie. \Venn die erste Schicht von 
1Iontag bi:; Freitag, von 5 his !) und 13 his 17.30 Chr 
arbeitet, haben Sie einen Zeitraum von 12Iz, Stun
den; wenn die zweite Schicht von \Iontag bis Frei
tag von 9 bis 13 Uhr und dann nach dem U n tcr
bruch der Arbeit wieder von 17.30 bis 22 Uhr arbei
tet, haben Sie 13 Stunden. \Vcnn Sie nun gemäss 
\Iinderheitsantrag 12 Stunden beschliesseu, können 
Sie diesen Stundenplan nicht mehr aufrechterhalten. 
Sie müssten bei der ersten Schicht 5 x lz> und bei der 
zweiten Schicht 5xl Stunde wegnehrr{e-n und in der 
Textilindustrie ganz einfach von diesem beliebten 
Schichtplan ( wie mir versichert wurde, ist er auch 
bei den weiblichen Arbeitskräften beliebt) abgehen. 
Die Einhaltung eines freien Samstags an jedem 
zweiten Samstag wäre, jedenfalls ohne zusätzliche 
Arbeitskräfte, kaum noch möglich. Mir scheint auch, 
das wäre gerade der Gegensatz dessen, was Herr 
Kollege Wüthrich ausgeführt hat, nämlich volks
wirtschaftlich absolut nicht klug. 

Im übrigen würde die Xnderung des Schicht
planes, wenn man 12 Stunden {vählt, bedingen, dass 
man insgesamt zu einer durchschnittlichen Arbeits
zeit von lediglich 42.5 Stunden käme. Letzten 
Endes entspricht der Vorschlag des Bundesrate:; 
und der Komrni,sionsmehrhcit dem .\rtikcl ßß, 
Absatz 1, des Fabrikgesetzes. kh möchte Sie de~
halb bitten, den Minderheitsantrag abzulehnen und 
der \fehrheit zuzustimmen. 

Schütz: ~aeh meiner ~1cinung geht es hier um 
eine grundsätzliche Frage, nämlich jene der Ruhe
zeit. Wenn Sie hier 13 Stunden einsetzen, dann 
heisst das mit andern Worten, dass die nachfolgende 
Ruhezeit gesamthaft noeh I t Stunden beträgt; also 
jP11e Huhezeit, in d1.>r sich die betreffende weibliche 
;\rbt!itskraft Prholcn ~ollte. In 1:incr ganzen Heilw 
vnn Branchen, auch in den (;esarntarlwitsvt:rtl'ägt·n. 
fi11dm1 wir Vor~chriftcn, die es unter allen Um~tiin
dt:n untt:r,ngtm, mdH' nls 11 oder dod1 mehr als 
maxirnal 12 Stunden zu arbeiten; vi1dleid1t in zwei 
Schichten, dies eirtfa<'h deshalb, weil man es als 
1111rniiglid1 Prachlt:t, dtnt w,:ihlidtt:n (~e~undlwits-

doch 
tridJC!l 
dt:l't 

es im Grunde genom· 
Indu~tricl!en 

warum er nach etwa 3 Stunden die Arbeit unter-
breche. Er hat mir ganz offen erklärt, das :;ei eine 

der Produktion; es sei doch bei diesem 
Tempo, das letztlich von 

wird), dass die Leute da fort-
Aufmerksamkeit zu der Arbeit 

schenken. 
:'\un wollen Sie im Zeitalter der Hati,malisierung 

und besonders aud1 der Automation Vorschriften 
aufstellen, die den weiLlid1t·n Arbeitskrüften nicht 
einmal 12 Stunden Arbeitsruhe gön11tm. Ich bitte 
Sie dringend, hier der jfimlerheit zuzustimmen. An
dernfalls wiire das ein Beschluss, der nach meiner 
\Ieinung in diesem Gesetz sicher einen ,rrossen 
schwarzen Fleck bedeuten würde; ja, es er:eheint 
mir unhaltbar, dass ein Arbeitsgesetz so etwas zu· 
lassen könnte. 

Es i:;t nieht in jeder Industrie gleich; das will ieh 
auch feststellen. \fan wird mir vielleicht jetzt erklä
ren, das erfolge mit Zustimmung der Arbeitnehmer
schaft. Es gibt Industrien ich sage das selber-, in 
denen auch die Arbeiterkommission etwa,; zu saaen 
hat; aber es gibt andere, in denen die Zustirnrn~ng 
der Arbeitnehmerschaft (vielleicht gerade auf die
sem Gebiet, von dem vorhin gesprochen wurde) 
nicht so selbstverständlich erscheint. Das sollte doch 
auch irgendwie berücksichtigt werden. Es besteht 
hier eine gewi:;se Pflicht zum Schutze der weiblichen 
Arbeitskraft, und das sollte im öffentlichen Recht 
verankert werden. 

Abstimmung- Vute 
Abs. 1 Al. 1 

Für den Antrag der \Ichrheit 
Für den Antrag der 1finderheit 

G7 Stimmen 
76 Stimmen 

Schuler: Die Bestimmung von Alinea 2, so kmz 
~ie ist, hat eine ziemliche Bedeutung. Bisher war 
in unseren Fabriken die Nacht- und Sonntagsarbeit 
für Frauen ohne Ausnahme grundsätzlich verboten. 
Mit dem Arbeitsges1!lz, das einen weiteren Geltungs
bereich hat, haben wir notwendigerweise Formu
lierungen wählen müssen, die nicht nur die Fabrik
betriebe, sondern auch die nichtindustriellen Be
triebe decken, die den Verhältnissen auch in diesen 
nichtindustriellcn Betrieben entsprechen. So ist Ab
:;atz 2, nehnrn ich an, entstanden, d1·r besagt, dass 
Nacht- und ~onntag~arbeit von w,•iblicheu Adwit
nehmern durch V1~rordm111g n11r untt:r bestimrntt•n 
Vm·ausHdzunµ:e11 bewilligt werden darf. Ich rniichle 
aber (;cwi:;sheit halH!ll, das~ d11:se Fonnulin1mg 
wirklich nur mit Hiicbicht a1if die nichtindustricl
len Betrid>e g1:wiihlt word,in ist und dass nach wie 
vor 1~indc11tig foslstl'l1t, dai;,; in Fabrikbetrieben 

i 
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FraucnarbPit wiihrn1d der '.\adit und :im ~onnlag
sein soll. Es sind Bed,·nkr•n laut 

di1: '.\acht· 

könnte, müssten wir uns 
ob von Artikel 32 nicht anders zu formu· 
lieren und ausdrücklich festzuhalten wäre, dass nur 
in nichtindustriellen Betrieben solche Ausnahme· 
bewilligungen möglich sind. Im Augenblick stelle 
ich keinen Abänderungsantrag, in der Hoffnung, 
der Bundesrat werde die gewünschte Zusicherung 
geben können. 

Bundesrat Schaffner: Wir gedenken nicht, in 
dieser V crordnung eine Lösung zu treffen, die hinter 
das zurückgeht, was bereits im Fabrikgesetz ent
halten ist. Da wir aber ein einheitliches Gesetz für 
alle drei Gruppen, für die gewerbliche Wirtschaft, 
für die Angestelltenschaft und für die Fabrik
arbeiterschaft, zu machen haben, miissen wir die 
notwendige Elastizität einfügen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 
Antrag der Kommission 

Abs.1 und 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs. 2 
Wöchnerinnen dürfen während acht Wochen 

nach ihrer Niederkunft nicht beschäftigt werden; 
<loch darf der Arbeitgeber auf ihr Verlangen diesen 
Zeitraum bis auf sechs 'Nochen verkürzen, sofern 
der Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit durch ärzt
liches Zeugnis ausgewiesen ist. 

Antrag F orel 
Abs. 2 

Schwanacre dürfen in den vier dem voraussicht
lichen Zeitpunkt ihrer Niederkunft vorangehenden 
\Vochen nicht beschäftigt werden. Sie dürfen ihre 
Arbeit erst acht Wochen nach ihrer Niederkunft 
wieder aufnehmen. 

Abs. 4 ( neu) 
Schwangere und stillende Frauen dürfen nicht 

entlassen werden. 

Art. 33 
Proposition de la commission 

Al.lct3 
Adherer au projet dn Conseil fod{:nd. 

Al. 2 
Les acco11chees ne peuvent t'.:tre occ11p{:1'.s pen· 

dant les huit semaines qui suivent l'aecouehem1mt; 
/1 leur dcma ntle, l' em ployeur pet1t tou tt·fois racco111Til' 

Arbeit ln Tndustrie 

<'Ct!1, pi:•rind(· .111squ'i1 ,ix ,t,ma1nes. po111· ;111!anl qm• 
1,, rt'.,tahli,,wmPnt ,ip Ja citf, de t \·ail !'st 
art,·sl pal' !!!! ,·1•rtificnt !. 

Proposition F orel 
A 2 

Al 4 
Une femme enceinte ou en ,wr1""" d'allaitement 

ne peut etre licenciee. 

Schaller, Berichterstatter: In Absatz 2 hat die 
Kommission eine Ergänzung zum Text, den der 
Bundesrat vorgeschlagen hat, angebracht, indem 
gesagt wird, dass \Vöchnerinnen während acht 
Wochen nach ihrer Niederkunft nicht beschäftigt 
weH1en dürfen. Doch darf der :hbcitgeber auf ihr 
Verlangen diesen Zeitraum bis auf sechs Wochen 
verkürzen. Die Kommission hat angefügt; ,,sofern 
der Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit durch ürzt
liches Zeugnis ausgewiesen ist." Die Kommission 
hat einem entsprechen.Jen Antrag mit l1: 5 Stim
men zugestimmt. Ich beantrage Ihnen ebenfalls 
zuzustimmen. 

M. Graedel, rapporteur: Cet alinea, dans le texte 
du projet, interdit Je travail aux accouchees dans !es 
huit semaines qui suivent l'accouchement, mais 
prevoit qu' a la demande des accouchees, la reprise 
du travail peut avoir lieu apres six semaines dej a. 

La commission vous presente une proposition qui 
amende celle du Conseil federal. Elle soumet Ja re
prise du travail apres six semaines a Ja eondition 
que la capacite de travail soit attestee par un 
medecin. 

Quant a la proposition Fore!, eile vise a suppri
mer la possibilite de reprise du travail apres six 
semaines deja. ~L Fore! voudrait que les huit sc· 
rnaines d'interdiction soient integrales pour les ac
couchees. 

M. Fore!: Je voudrais d'abord remerc1er 1a 
1:01Tirmsswn a un double titre: premieremcnt, 
parce qu' eile a, dans son nouveau texte, amelio!'e 
le sens meme de la loi et, sccomlement, parce 
fait confiance au corps medical cn un 
certificat de reprise de travail pour !es accouchees. 

A l'artiele aa, je vous fais !es propositiom; 
suivautes qui Otlt et.e resumees tout. il l'lwure: Les 
femmes cneeintes ne peuvent etre oceup{ies pendant 
[es quatre semaines qui precedent la date prevue de 
leur aecouchement et ne peuvent reprendre leur 
travail que huit semaines apres l'accouchement. 

Qu'y a-t·il de neuf dans ma proposition :' 
D'nhor<l un premi,~r point, tout it fait nouv1ia11, qui 
11e se trouve pas da11s la loi: Nm1s <kma1tdons qw~ 
lt-s fommes soi1~nt dispensees de fravuiller peudant 
le moiB q11i JH'i!,et'ide la date pri!v1.w de leur acco1Jt·lic· 
rrn~11t.. Certains d'entres vo11s se dernandcront 1wut· 
,'tre si eette dispn~ition est applienble .. Je vo11s forai 
remarquer que po11r !es cais~1is·maladie !es rni~d(it'ins 
sont appel{•l\ it <lnnrtt'l' !Ps dateg pri·v11es po11r 
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l'a,Tn1wh.:nwnt. Par 
lt>ctrniqnt, t:t prat1q1w, 
c11l 

w:nf, a11 point de \'tte 

aurnit pas lii d1, diffi-

.r 

raisons; d'a
en,;uite !es difficultes 

V 011s avez tous vu a quel point les 
ecllPs de 

femmcs qm subissent !Ps 
dernier wois 

en raison de 
qu' eprouvent !es enceintPS a la pcnsee 
q u' eltcs pcuvcnt accoucher d'un momcnt 1i l' au tre. 
Les aceouchernents 11 ncuf mois lunaircs, au jour 

sont assez exeeptionnels. Tres soun·rit les 
accouchements se produisent un peu avant ou un 
peu apres. Par consequent, Ie dernier rnois est 
toujours tres difficile pour !es femmes enccintes. 

J'aimerais d'autre part attirer vntre attention 
,;ur tm point qui a pcut-etre une importancc primor
dialc. Vous savez que les reglemcnts des caisses
maladie n'admettent pas le surmenage en tant que 
maladie. Les termes medicaux reconnus valables 
pour un certificat medical d'arret de travail ue 
comprennent pas le surmenage. En fait, les mfalt,cins 
sont tres souvent obliges de contourner ces reglc
ments en parlant de manque de pression, d'hyposys
tolie ou en se servant d'autres termes plus ou rnoins 
,;avants pour cacher ce qui est, en fait,du surmenage. 

Pour ma part, je dois dire qu'il est extr;\mement 
pt':nible, meme moralement, ponr un medecin d' etre 
appele dans une usine - cela m'est arrive, helas, 
plusieurs fois - parce qu'une femme dans !es der
niers rnoments de sa grossesse prenait mal a son 
atelier ou commem;;ait a sentir !es cont.ractiuns. 
Dans un monde moderne, c'est une doucc folie que 
de laisser des femmes enccintes travailler dans des 
conditions qui n'ont plus rien de eomrnun avee 
celle;: qui exist.aient il y a vingt ou trcnte ans, dans 
Je bruit et sous pression, et de !es laisser jusqu'au 
dernier moment dcvant leur etabli. 

Ponr des raisons medicales et 
lr,'.:s fortemcnt 11 introdu1re 11 l'artide 
cette notion du conge avant !es couches. 

La deuxierne proposition nouvelle q1111 je me 
pt•1·11H·ls de vo11s l'aire (cncorti urw fois jti r·ecorrnai,
que la pl'oposition de la co111111issio11 du Conseil 
11utionul est meilleure que le texte d11 Cons1\il 
federal) tend a maintenir lcs huit semaines upri)s 
l'accouchement, sans possibilite de reprendre le 
travail avant cette echeance. 

En dfet, la possibilitll de reprendre lc l ravail 
:q11·t':s si.x semai1ws dorrncra licu it lwat1co11p d',il,11s. 
.IP n1i crois pas qu1i hcaucoup dti ft:1111111·s d1·111nn· 
dPront 1f'etles-rnemes it 1·cpr1:nd1·1: !1~ l r·avail ~ix 
s1•1w1ines aprt'.is l'accouchimwnt.. .\lai~ il t,xi~t,~ d1'.~ 
11w1·is asst-z t)go'istcs pour les obligcr il lt.\ faii·c ,)1 po11r 
din': Vas chcrcher 1111 t:Prtifical. rllt)dical p,rnr r-c
prcrrdre Ion boulot.! C't:st lil 1111c ,:;ituation q111: 1'011 

1·1·11<·1111tr·e l'elativement souvt·nl et 1.'1·sl po111· 

!TS f<•Jl!llli'S '!III'. Jf'. !ll(' 

it ,,·marn,·s. ,ans 

,·tnq jours dt, 
a,;cou,·hPn1t,n t. 
ailleurs. ,H·c,rnclwment 

\. 

par Vous 
les promenades facilitent 

dt: VOllS 

de di-rn· 

bicn il est important de !es rccommander ä toutcs 
!Ps parturientes. 

Jene crois pas demander quel1p1e ehose tl'extra
ordinairc cn propo,ant d·nne part. t111 aYant 
!es couches et de l'autre l'ohligation de maintenir 
deux ,;emaincs supplementaires apres les couches. 

II v a une tendance tres nette dans la societe 
actuclie il laquellc, malheureusement, cedeut 
beaucoup de femmes il limiter le plus possible 
l'allaitemcnt. De nombreuses femmes, au moment 
d'accoucher, reclament des piqü.res pour ne pas 
avoir bcsoin d'allaiter. Cette conception de la 
physiologie n'est pas rationnelle et surtout eile est 
contraire a l'interet de la sante publique. Evidem
ment, pour l'aspect physique de la mere, le fait. de n1: 
pas allaiter offre peut-,Hre ccrtains avantages. 
mais, pour l'enfant, e'est lit un proc{:tle extreme
ment dangereux, qui risque de porter atteinte a sa 
sante et meme a sa vie. En rnaintcnant dcux rnois 
de conge apres l'aecouchement, on prolongcra 
autornatiquement Ia duree de l'allaitement et, de ce 
fait, 011 ameliorera la sante des nouveau-nes. 

Schaller, Berichterstatter: I!err Fore! hat über
sehen, dass die Vorlage den Schutz der Schwangeren 
in Absatz L des Artikels 33 ordnet. Ahsa tz 2 bezieht 
sich lediglich auf die Wöchnerinnen. Das ist übrigens 
auch im französischen Text genau umschrieben. Als 
.\rzt dürfte Herr Dr. Forel einverstanden sein, dass 
die :-:ichwanueren nach der :\'ied(,rkunft als \Viich
nerinnen be;eichnet werden. \Venn man also logisch 
wiire, müsste der vorgeschlagene Absatz v,m Herrn 
Fore! Ab,mtz t sein, der anstelle von Absatz L und 2 
der Vorlage tritt; Absatz :3 der Vorlage wiirde Ah
~atz 2 a ist von Herrn Fore! offrnbai; nicht hestrit· 
teu -, und der v01·geschlag,rne 11,,11e Ahsatz 11 wi.it-de 
zu Absatz :1. Ich miichte lh1w11 sehr bestimmt. be
liebt machen, dass Sie den Antrag Fore! zu Absatz 2 
ablehnen. Das Postulat des vollständigen Aus
schlusse,,; der Beschäftigung von Schwangeren 
wiihrend der letzten vier vVochen vor dem voraus
~icht.lichc11 ZPitp1111kt. der Nicdcrk11111't ist wt>dt\r i111 
l'rühere11 Vernehrnlasstmgsv1:rfahren fiir di1•se,; C:e
,etz, und diiises hat sehr lang11 gedau,:rt. ,ioeh in dt·I' 
riatio11Hlriitliclw11 Kn111rnissio11 von i1•gi,11dt:i11,,r S1:itP 
aufgest.t>llt wfmlen. Das Ahstdl11n auf dt·n vnraus· 
sichtlichen Zeitpunkt der Nieder·kunl't diidte :rndt 
von 1111:dizinischer Seite aus fiir ,·i11e CPst'lzi,s
lHlsl immung als proh!Prnatisd1 hi,11rt1:ilt w,·rdPn. 
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.\lle verfwiralf'tt~n l,ollcgcn. die Kinder lrnlw11, 
wissen, wie 11nbestimmt oft die Dauer der Schwan
ßf'rsdrnft ist, wie oft es hei,st, in dn,i oder vier 
\\'oclwa komme d;is Kiad, 11nd dann geht es um das 
Doppelte liingcr. \'ach m,,dizinischen ErkPn11tnisst>n 
wiire ührigeus der \ orl,d1altluse :\ussdtluss der 
Schwangeren von ihrer bernflichenTätigkeit psycho
logisch nicht unter allen Um~tänden zu lwgrüsser1. 
Die Regelung der bundesrätlichen Vorlage, rlie das 
Einverständnis der Schwangeren voraussetzt, die 
Beschäftigung über die ordentliche Dauer der täg
lichen Arbeitszeit hinaus zu untersagen, und die der 
Schwangeren überdies gestattet, auf blosse Anzeige 
hin von der Arbeit wegwbleiben oder diese zu 
verlassen, dürfte den Verhältnissen eher gerecht 
werden als der sicher gutgemeinte Antrag von 
Herrn Fore!, der aber in der Praxis auf grosse 
Schwierigkeiten stossen würde. Ich beantrage Ihnen 
Ablehnung. 

M. Graedel, rapporteur: Les deux propos1twns 
de notre collegue Fore! donnent lieu aux reflexions 
suivantes: 

L'obligation pour Ies accouchees de cesser le tra
vail pendant 8 scmaines, sans possibilite de le 
reprendre apres la sixieme semaine, selon I'etat de 
leur sante, me parait temoigner de mefiance a I'cgard 
du corps medical. 

La commission, au contraire, a fait confiancc au 
corps medical et considere que l'on empechait ainsi 
!es maris egoi:stes d'envoyer leur femme travailler 
si l'etat de leur saute ne Je leur pennet pas. 

La deuxieme partie de Ja proposition Forel 
introduit un element nouveau tres conteste: la 
cessation du travail 4 semaines avant l'accouche
ment. Nous vous demandons de la repousser et 
d'accepter Je texte de Ja majorite de Ja commission. 

Leuenberger: Herr Schaller hat darauf aufmerk
sam gemacht, dass bei der Beratung dieses Artikels 
in der Kommission keine weitergehenden Forderun
gen vertreten worden sind. Es stimmt, was er gesagt 
hat, aber ich fühle mich verpflichtet, weil ich die 
Argumente, die der Arzt Fore! vorgetragen hat, 
absolut respektiere, zu sagen, warum von unserer 
Seite (von Arbeitnehmerseile) aus gesehen keine 
Notwendigkeit bestand, weiterzugehen als der Ent
wurf für das Arbeitsgesetz vorsieht. Ich darf Sie vor
erst darauf aufmerksam machen, dass das, was die 
Kommission jetzt vorschlägt, ungefähr in Überein
stimmung steht mit Absatz 5 von Artikel 69 des 
bestehenden Fabrikgesetzes. Vielleicht verstehen 
Sie unseren Standpunkt etwas besser, wenn ich 
darauf aufmerksam rnache, dass wir nicht nur ein 
Fabrikgesetz haben, das bis jetzt diesbezüglich zu 
keinen Beanstandungen geführt hat, sondern dass 
auch zwei ausserordentlich interessante Interpreta
tionen des Bundesrates vorliegen. 

In seiner Botschaft zur Revision des Fabrik
gesetzes 1910 sagt der Bundesrat ganz tlt:utlich, wie 
schwangere Frauen zu bt>handeln sind. nnd dann 
haben wir die Botschaft iiber die Beschlüsse der 
[ n terna tionalen Arbcitskon ferenz vom .Jahre 1D20. 
!eh will nur die letztere zitieren, weil das fiir 1111sere 
Einstellung fast entscheidend war. Es wird diesbe
züglich in der Botschaft d1!S Bnnd1•,nitc•s wm 
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Fahr1k<_;<',1·f;,: ;.2,•·,agt: .. l>i,•,c llf'sfi11111111n:.( :d," 
:\rtikl'l ri\J, .\hsatz :'> dPs FabrikgP,etze:< - C'rlauht ,,s 
cirwr Frau, zu l,Pliebiger ZPit, nicht er,t ,wd1s 
\\'ocl1e11 vor der :":itcdPrkunft. dert'n genau,·r Zeit
punkt ,ehr oft. 6ar nicht i11t \'ora11s lwkannt ist, di,• 
:\rbr·it 11icdc-rzol,•g(•n. !)j„ Dau,·r ,k, \V1·:,!blPi!wt1, 
kann ,ich dabei, je nach d('l!l ge,undheilli;·hen Be
finden, ebenso nach Stunden wie nach Tagen und 
\Vochen bemessen, wenn auch nicht ein ununter
brochenes sechswüchentliehes FPrnbleiben al,- Heue! 
gedacht ist." Ich muss I Ierrn Fore! sagen, dass das 
bis jetzt anstandslos ge;;piclt hat. Ich wiederhole: 
Was die Kommission vorschlägt, steht mit der bis
herigen Praxis in Übereinstimmung. Im Grunde ge
nommen müsste man eigentlich über den Antrag 
Forel entscheiden, wenn wir wissen, wie es mit der 
Lohnzahlung st.eht. Stellen Sie sich vor: Ihr Antrag 
verlangt, dass eine schwangere Frau, eine Arbeiterin, 
vier Wochen vor der Niederkunft und acht Wochen 
nach der Niederkunft unter allen Umständen nicht 
arbeiten darf. Das bedeutet einen unerhörten Lohn
verlust, solange die Lohnzahlung bei Schwanger
schaft nicht geregelt ist. Ich glaube, man würde sehr 
viele Frauen und insbesondere schwangere arbei
tende Mütter in die grösste Verlegenheit bringen, 
solange wir die Frage der Lohnzahlung nicht ge
regelt haben. Darf ich darauf aufmerksam machen, 
<lass wir ein diesbezügliches Postulat gestellt haben; 
wir wünschen im Zusammenhang mit der Revision 
des Obligationenrechtes und im Zusammenhang 
mit der Revision des KUVG, dass wir darüber ent
scheiden, wie der Arbeitsunterbruch infolge Schwan
gerschaft honoriert werden muss. Bevor diese Frage 
nicht entschieden ist, halte ich es für sozial fast un
möglich, derartige Vorschriften zu erlassen, wie sie 
der Antrag Fore! beinhaltet. Ich gebe zu: Die 
Motive von Herrn Fore! sind absolut achtenswert, 
aber die Konsequenzen wären so, dass wir sie kaum 
verantworten könnten. 

M. Fore!: Je voudrais tout d'abord tranquilliser 
M. Leuenberger quant a Ja portee sociaJe de ma 
proposi tion. 

II est evident qu'une femme qui a accouche pcut 
difficiJement supporter de ne pas travailler pendant 
85 jours si eile n'est pas payec pendant cette periode. 
Mais je vous ferai remarquer qu' a I' article 60 j 'ai 
propose que l'employce ne perde pas son droit au 
salaire pendant Ja periode oü son travail lui est 
interdit en raison de Ja grossesse, de l'accouchement 
ou de I' allaitement. 

Ma proposition est donc logiquc. 
Je sais fort bien qu'il sera difficile d'obtenir ce 

que je Jemande, rnais nnus l'obtiendrons, Je suis 
st'ir que !'Union syndieale sttissc se battra - et 
qu'ellc dcvra se battre -· pour l'obtenir, car il s'agit 
d'une revendication normale - et elerncntaire - des 
tra vailleurs. 

Je voudrais encore souligner qu'il arrive parfois 
que l'on doivc faire le bonheur de~ g;em1 malgre eux. 
Si j'ai propost'.i qu'uw: fe1nrne eite•!inte 1w soit pas 
autorisee ü travailler pendant le d(·rnier rnui, de sa 
grossesse, c'est que 111al!ie11rriu~e1nt!nt. bea11cuup 
d'entre elles lc font, au dHri111i'1tt de leur ,;antc, et 
que ce n'est pas non~, m{~de,:i11s, '111i pouvons lt:s f'll 

t!mp~clwr actudlernent. 
,, .. , 
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et tous 

A hsti 1111,11111 g 

Jhs. :l 

tua tion des et 
j'en connais - le font. 

de certains 
trop a la 

Vous savez qu'il exi;;te des trim· 
meuhles locatifs qui refusent de des apparte· 
ments a des qui ont des enfants. Cette mentalite 
s~ retrouve certains employeur·s qui sav,:nt que, 
h1en souvent helas, le rendement d'unc ou 
tl'une ouvriere encE>inte - qu'il s'agi,-sE> travail 
manuel ou d' efforts physiquE>s est inferieur a celui 
<l'une femme dont l'etat est normal. 

Le fait qu'une femme est enceinte peut apporter 
t:ertaines perturbations dans le travail, tout t:ornrne 
l'_allaiternent, d'ailleurs, qui fait l'objet de dispo,-i
twns precises de Ia loi, laquelle prevoit de maniere 
tres. claire qu'une femme qui allaite peut aller 
allaiter son enfant quand cela est necessaire. 

Ma proposition tend donc a empecher toute possi
bilite d'abus par un eertain patronat qui, je l'espere, 
t>:lt rare en Suisse, mais qui n'en existe pas moins. 

Schaller, Berichterstatter: Beim Antrag des 
Herrn Forel handelt es sich um ein Postulat, das im 
Fabrikgesetz schon verwirklicht ist. ='lach geltendem 
Hecht besteht ein Kündigungsverbot zugunsten von 
Schwangeren und \Vöelmerinnen, die in Fabrikt·n 
beschäftigt ':erden (Artikel G9 des Fabrikgesetzes). 
Für alle übrigen Arheitneh1m:rinnen fehlt eine ent
sprechende gesetzliche Hegelnng. In den Entwürfen 
1945 und 1950 zum Arbeits(resetz wurde eiaentlich 
vorgesehen, diese Lücke aueh für die Arbeitnehme
rinnen in anderen Zweigen der Wirtschaft zu schlies
sen. Im Unterschied zum Vorentwurf 1945 wurde 
aber im Entwurf 1950 der Kündimrnasschutz nicht 
• b ~ 

1m Rahmen des öffentlich-rechtlichen Arbeitsae-
setzes, sondern in der vorgeschlagenen Er"iinzt~lf' 
des Obligationenrechtes 85) behandr~lt. Artf 
kel Ziffer dieses schlug die :\ uf-
nahme eines Artikels 351a OR vor, dessen ent
sprechende Bestimmung gelautet hätte: ,,Nach Ab· 
lauf der Probezeit i,;t die Kündigung des Dienstver
hältnisses durch den Dienstherrn nnzulii;;sig, wenn 
sie vorgenommcr1 wird in den acht 'Wochen vm· und 
nach der Niederkunft eines weiblichen Dienst· 
pflichtigen." Nun ist in der Botschaft zum Arbeits
gesetz auf Seite 12 ausgeführt, dass in <ler Vorlage 
grundsätzlich vnrzichtet werde uuf die Anfstellmw 
von zivilrt~chtliclwn V()!·selil'iften sowi,i auf di; 
Xndcrung dienst vcrtragsreeh tliclwr V1)rsd1rifte11 
des Obliga 1.ionenrccht ~. wt•il heim 1111 tlich dt:r Ti tel 
„L>ien~tvertrag" des Obligatiuncmechts Ceg,:nstand 
t~iner besond(:ren Hevisio1t uud ein,,r ht,~nnderen 
Vorlage bildet. Für deren Vorbcn!itung hat das 
Eidgenössi~dw Justiz· und PulizeidPpart,!mt•ttt eirw 
bt>HorHlert~ ExptT!PHko111mis~ion t>i11gPsdzt. Niwh 

,lt: rn I et 
~ull der 

1·11 Beschluss di,,ser 
n,·w· .\rtrkd :l:11 a 

ist ,r 

2 juin 1%2 

zum 
Vorschriften VPr· 

eine An~nahme nämlich hinsieht· 
lieh der Ferien. \Vir werden darauf noch zu 
kommen. Ferner liegt ein Antrag der Kommissinn 
vor, der eine weitere Ausnahme in Artikel l\l, Ziffer t, 
nämlich die Aufnahme eines Selnvarzarbeitvei·h,Jtes. 
.\rtikcl 328 des OH, vorsieht. Beide Ausnahmen be
zi,0lwn sich auf V · die im Entwurf lfl50 
als Bestandteil des Arbeitsgesetzes enthalten sind. 
Aus grundsätzli1.:hen Erwägungl·n sollte davon abge
sehen werden, die Vorwegnahme der Revision des 
Dienstv,:rtragsrcehtes de;; Obligationenrechtcs in 
Zusammenhang mit ,!er Beratung des Arbcitsge· 
setzes noch weiter zu fassen. Es scheint mtr richtiü' 
den Antrag F orel abzulehnen. Er wird, wenigste;~ 
seinem Sinne nach, bei der Revision des Dien;tver-
1 rag:;rechtes des Obliga tionenrechts seine Erfüllung 
finden. Im übrigen ist festzuhalten, dass nach Arti
kel 67 der Vorlage zum Arbeitsgesetz der in Artikel 
69, Absatz 2 und .5, voraesehene Kündiaunasschntz 
bis zur Revision des Die0 n,-tvertragsrechtcs ;ufreeht 
erhalten bleibt. Das Fabrikgesetz bleibt auch für 
diese Bestimmung bestehen bis zum Inkrafttreten 
tles neuen Arbeitsgesetzes. Ich beantrage, den Au
trag Forel abzulehnen. 

.\L Graedel, rapporteur: L'idee eontcnue dans 
la proposition Forel a ete diseutce au sein de la 
commission. Apres !es explications donnees par 
!'Office federal, la commission est arrivee a la con
elusion que cette qucstion doit etre reglce par Ie 
Code des obligations. 

La situation se presente de la fat;on suivante: Le 
drnpitre <<Contrat de traYailn du Code des obliga
tions est sur lc · d'etrc revise. Une t:ommission 

par le Conseil federal a discute la 
question du congediement des femmes enccintes tit 
des accouchees. Elle est arrivee a la conclusion qu'il 
convcnait d'introduire un article 351n dans Je Code 
de::i obligal.ions, prt\voyant que lcs aecouch(!cs 11e 

peuvenl. pa~ ,1tre cnngtidi{itis huit scrnaines apres 
l'accouchemcnt et, en cas d'occupation ticpuis 2 an,; 
h . . I' l · ' mt semamcs avant accouc 1ement, ce qm va au-
dela de la proposition Fore!. 

En effot, la protectio11 irait de S semaines avant 
it S scmai11P;; apn'.'.S l'accuud1cment. C'cst. JH>urq11oi 
nous vons prupusons dP n·p<111~st·I' la prnpositinn 
Fnr,•l. 

l•:nfin, signalo11s q1w lts dispositiuns at'lt1<'.ll1,~ dP 
la loi suc ltis falJ!'iq111:s, 1r11i a,;con!(mt cette protec
tinr1 H ,;n1nairies apl't!S l'accouchement, ~ero11t rnam· 
le!lttf'S j11squ'a11 1110111Pnt dP 1'1'.1ttr{:t: t:n vig1w11r dt:s 
rnodificatinns du CodP d,'., nbligations. 
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:I - Vote 
:l!Js. t Al. l 

Für den .Antrag d1,r Kommi,,ion JO:.l :-iti1nnw11 
Für den \ · · Fnrd 1 St1 

pause von 
währen. 

Art. 34 
Antrag der Kommission 

AIJS. l 

Abs. 2 

Buhez,,it 
die einen Haushalt 

Rücksicht zu 
cme 

Stunden zu ge-

Weibliche Arbeitnehmer, die einen Haushalt mit 
Familienangehörigen besoraen, dürfen nur mit ihrem 
Einverständnis zu Überzeitarbeit und in industriel
len Betrieben nicht zu Hilfsarbeit herangezogen 
werden. 

Art. 34 
Proposition de la commission 

Al.1 
En fixant Ies heures de travail et les repos, l' em

ployeur doit avoir des egards pour les femmes qui 
tiennent un menage ou elles vivent avee des proches. 
A leur demande, il leur accordera, vers midi, une 
pause d'au moins une heure et demie. 

.Al. 2 
Les femmes qui tiennent un mi~nage 011 elles vi

vent avec des proches ne peuvent etre occupees a 
du travail supplementaire que si elles y consentent, 
et il est interdit de les occuper /:t des travaux acces
soires dans les entreprises industrielles. 

Schaller, Berichterstatter: Im ersten Absatz des 
Artikel 34 hat die Kommission eine Streichung an
gebracht. Der Bundesrat schlug vor, bei der Fest
setzung der Arbeits- und Ruhezeit sei auf weibliche 
Arbeitnehmer, die einen Haushalt mit Familien
angehörigen besorgen, so weit als möglich Rück.
sieht zu nehmen. Auf einen Antrag Wüthrich, die 
engere Fassung zu wählen, nämlich einfach den 
Text „Rücksicht zu nehmen", statt „soweit als 
möglich", entfielen 12 Stimmen gegen 11 Stimmen, 
die bei der Fassung des Bundesrates bleiben wollten. 
Ich beantrage Ihnen, den Text so zu wie er 
nun von der Kommissionsmehrheit redigiert worden 
ist, also auf die largere Fassung „soweit als möglich" 
zu verzichten und die strikte Fassuna zu wählen 
,,die tiinen Haushalt mit Familienang;hörigen be
sorgen, Ilücksicht zu nehmen" . 

M. Graedel, rapporteur: La modification proposee 
par la eommission donne une redaction plus pre
cise. Le texte du Conseil federal dit a I'article 34: 

<< En fixant !es heures de travail et !es repoR, l'ern· 
p!oyeur doit avoir autant d'iigards que pos~il1le fH111r 
lt!S fernrnes 1p1i tienrwnt un menage ... •> C'e,t. UtH\ 

formulc t.1·,'.:s {;lastique. i\'otre colhigue Wüthrich a 

1,rnpos{~ de dire: << L'employeur dtlit avoir dt>s {,gards 
pour !es fommes qui tiennent un m{rnage.•> 

La eomrnission ~·est prononc{ie par 12 voix 1.•H 

faveur !fo ce texte contrn lt en favt,ur de ,·d11i il11 
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Co!l~<'il f,'.dt',ral. :\"ous '\'<Jtl~ prion~ .f,'. ,u~ ralli"r la 
iun dt: la COlllllliS~!Oll. 

nicht 
dass weder Artikel -14 

des OH für erwerbs-
tä l Frauen \Venn eine Hausfrau aus 
guten Gründen leisten und auf 
den zusätzlichen Verdienst dafür verzichten 
so soll man sie nicht zur Leistung Yon 
arbeit zwingen. Es wlll'de auf den Familienschutz 
hingewiesen, der mit einer solehen ßestimmung vrr
hunden sei. Ich beantrage Ihnen Zustimmung zur 
Formulierung der Kommissionsmehrheit. 

.\L Graedel, rapporteur: H s'agit ici des femmes 
tenant 1m menage et qui ne peuvent ,'tre obligces 
de faire des travaux accessoires. Sur proposition 
Heil, la commission a ajoute que !es femmes tenant 
un menage ne peuvent etre occupees a du travail 
supplementaire que si elles y consentent. 

De plus, le projet du Conseil fcd{,ral limitait 
l'application de l'alinea 2 aux enlreprises indus
trielles. La commission vous propose de l'appliquer 
il toutes !es entreprises, y eompris l'artisanat et Je 
commerce. 

En cela eile s'est inspiree de considcrations socia
les, relevant de Ja protection de la famille . .\'ous vous 
invitons a vous rallier au texte de la eomrnission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 35 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 4 und 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs.:~ 
T n dc-r Betriebsordnuna sind das Verhalten der 

Arbeitnehmer im Betrieb, 0 die 
und die Unfallverhütung. die Lohnperiode, die 
und der Ort der Lohnzahlung sowie die Kündigungs· 
termine zu regeln. Sie darf dem zwingenden Recht 
und rfrm für den Arbeitgeber verbindlichen Gesamt· 
arbeitsvertrügen nicht widersprechen. 

Abs. 3 
Die Betriebsordnung bedarf der Genehmigung 

der kantonalen Behörde; diese holt das Gutachten 
des EidgenöRsischen Arbeitsinspektnrats ein und 
1!rleilt diP (;t>nr>hrnignng, wenn die B1.\tri1,b,Mdni111g 
di,111 zwing,\ndPn Hceht nid1t. widerspricht. 

Art .. ;:; 
Proposition de la commisslon 

lll. 1, .Jet,; 
Adlit'!rer a11 pl'nj1~t d11 Co1h1:il f/,d{:ral. 
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Travail dans l'industrie 

"! /. :! 

Schütz: Ich müchte an den Bunde"ral un1l an 
die Referenten der Kommission Fracren rich
ten. Bei _\bsatz 1 steht: industrirlle Ilc•triebe 
ist eine Betriebsordnung aufzustellen. Sie wird zwi
schen dem Arbeitgeber.und einer von den Arbeit
nehmern frei gewählten Vel'trelung schriftlich wr
einbart, oder vom Arbeitgeber nach Anhören der 
Arbeitnehmer erlassen:' Das sind nach meiner 
,\foinung ganz ver;,chiedene Sachen. Vor all,'.m hin 
ich einverstanden mit dem f•rsten :-iat,: in di,,st·rn 
Abschnitt, wo rs klar und deutlid1 heisst. von 1,i1wr 
frei gewählten Vertretung müssen die Vereinbarun
gen mit dem Arbeitgeber in Ordnung gebracht wer
t!en. Aber wie wird die Vertretuncr frei trewählt ·> 

Ist das so zu verstehen, dass die WLJ1l eine; solchc;t 
Arbeiterkommission geheim vor sich geht'.) Dann 
die andere Frage: es heisst naehher: \\'enn bei
spiebweise die Arbeitervertreter m1d der .\rbeit
geber die V ereinbaruugen nie h t guncinscha ftlich 
aufstellen, vielleicht auf Grund von Differpnzeu. so 
erlässt der Arbeitgeber die Verordnung selbst. Und 
da frage ich mich: Gibt es dann auch noch eine 
Arbeitervertretung? Kann eine solche fiir die Dmch
setzung einer Betriebsordnung beibehalten werden? 
Ich frage noch allgemein folgendes: Bei Absatz L 
wird nur davon gesproehen, dass eine VerlreltHl" 
der ,~rbeitnehmer gewählt wird zur· Schaffung di,~se; 
Betriebsordnung. Besteht nachher diese Vertretuna 
der Arbeitnehmer weiter oder hat sie ihre Tätialwi~ 
beendigt, in dem Moment, da die BetriehsC!rd~ung 
zustande gekommen ist? Nach meiner _\foinung ist 
es ausserordentlich wichtig, dass wir nicht rrnr eiHe 
Arbeitnehmervertretung für die Betriebsortinunir 

sondern dass nachher auch die Betrieb~~ 
ordnung durchgesetzt wird. Das steht aber nicht 
in dieser Formulierung. Ich frage daher den Bun
dcsra t, ob er dit~se Frage mit einer VPrnrdn11ng 
t-rgänzcn will und in welchem Sinne. 

Bundesrat Schaffner: Diese Vor·lage übernim11ll 
die Regelung des Fabrikgesetzes in Artikel tt, 
Absatz L Dort ist allerdings dann das Oblic,atorium 
der ßetriebsordnung nur für industrielle 0 ffotriebe 
vorgesclwn. :'\en ist nun hier die Vorschrifl, na..11 
der in Betrieben, in dern,11 eine vo11 Ad)titndrn1,,rn 
frei gewühlte Vertretung besteht, die lktrit>l,~<.Jl·d
nung zwischen dieser und dr·m Arh1.•itg.•L,·r v,:1·,·in
bart wt•i·den kann, im Unte1·~chied zu d1'!' Fahrik
ordn11ng, die nicht durch die Ven:inbar11n.r ,:,·setzt 
Wt:l'd('!l darf. Fehlt eine Arlwitrwh111t:l'V!'t'lr·,~t11na i111 
Bt,tr·it>h ud,,r kommt eine vercinbar•te H1,1 l'icl>s7n·d· 
111111g nil'!it. zustand,•, so ist di1· Bl'l t·i..l)~ord1111ng 

12 j n: <lfi2 

n,wh \11hi,rn11~ d,·r Arl.1•itni:ln1n'I' YP!l1 ,\r\H,it:;:,·lwr 
b~idiiir 

t l 

das möchte ich 
sollte nun auch in der 
ankert werden. Zu der \Vahl der 
tretung wird ~ieh die \'erordnung selli:,t 
ehen. lch kann darüber jetzt noch keine verhmd
liche Erkliirnng Selbstverständlich wird 
dann diese auf die voebezeielrnete \Veise organisierte 
Belegschaft auch mithelfen, ,lass difl fü·trit·hsord
nung llurchgesetzt wird. Ich gfaube, das,; di,;s,; 
En11,uernng d11rehaus Cnadc finden sollt, .. 

Präsident: Ich frage Herrn Schütz an, uh fl' vnn 
'.lieser Auskunft des Bnnde~rates zufriedengestellt 
1st. 

Schütz: Teilweise. 

Schalter, Beridll,,rsttttier: In Absatz 2 wird 
gesagt, dass die Betriebsordnung Bestimmungen 
über das Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb 
usw. enthalten soll. Die Kommis,;ion hat Absatz 2 
anders formuliert. Es handelt sich vor allem um 
redaktionelle ;\nderungen. Der wichti~stc Punkt ist 
jedoch der, dass die Kündigungsfrist~n als ein vor
geschriebener Inhalt der Betriebsordnung nicht auf
rechterhalten wurden, übrigens im Einverständnis 
mit dem Bundesrat. Ferner ist aus der bundesrät
lichen V nrlage der Satz gestrichen worden: ,, In der 
vereinbarten Betriebsordnung künnen auch andere 
Bestimmungen aufgestellt werden, die das Arbeits
verhältnis betreffen." 1Ian wollte hier allzu weit
gehenden Auslegungen dieser Bestimrnnng den 
llicgel ~tossen. Ich beantrage Ihnen, Absatz -2 von 
.\rtikel ;35 so anzuHehmen, wie r-r von der Kmnrnis
sion fonnuliert wurde. 

M. Graedel, rapporteur: A l'alinea 2 de l'artiele 
:is, ks modifieatiom; proposi\es sont en partic, d'ordre 
rfalaetinnrwl et en partie d'ordre nHltt)riel. 

La lllodification rt'!dactionrwlle coHsiste i1 re111-
placer !es mots <<Le reglement d'entreprise doit eon
tenir des dispositions sur Je eomportement des tra
vailleurs ... » par « Le n\glement tl',-1ntreprise doit 
r{igler le comportement ... •>. 

En CP qui co111:e1·rH: le fnnd, la ,:01nmi~sion pr·o
P'lSt! de s11pprimf:r la deuxi,:-me phrast:, qui dit: << ( .1: 
r,\glemt·nt ,d'entreprise) t'.:tabii par ('ottVl'HLio11 pt:11t 
{:gal1:111t:llt contt!nir d'aulrt:s di~po~itions 1:ollcl'l'lllllll 
les r.ipports de tf'avail.)> 

Ct:I t.,: dispositiou laissait la p<H'tc 011\'t:!'11: ;'t 1a con· 
,·l11si1,11 de co!lll'als coll<:dit\ ,au~ l'i11!f'1·mt'.:diai1·e d'or
g:1rii"'1tinn,; <'0111pt:l,n11l1:,-, p1·,,ld,,.ttlf: q11i a (dt', l11ng111:· 
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15. Juni 1962 

fnt. i11l r,,d11i1,· la 101 ,111· !,·~ 
1 m iL Po11r r:vittT d'ouvrir ii 

no11v,·an ln11f 1·P dt'·li;;I. la ,·0111m· d1· 

Schaller, Iforichtcr;,t a 1 

desrates sah in Absatz :3 

rtid,· 

der kantoualen 
während die 

der 

1 

Nach sehr 
Diskussion hat sich die Kommission auf dm Stand-
punkt dass alle oh ver-
•:in hart oder vom Arbeitgeber erlassen. Geneh-
niigung d,:r kantonalen Behörde bcdiirfen. fch 
1•mpfehle Ihnen. dieser etwa;; restriktiYerPn Fassung 
ebenfalls Ihre ZustimmuHg zu 

'.\L Graedel, rapporteur: L'alinea 3 c011<:crnc la 
~numission du ri,glernent d'r•ntrcprise ü l'autorite 
cantonale. Le texte du Conseil föderal prevoyait que 
ce reglement serait simplement communique ü l'auto
rite cantonale s'il a ete etahli par convention. Votre 
commission propose qu'il soit soumis pour approba
tion a l'autorite eantonale, en lieu et place de «sim
plement communique>>. Je vo11s pric de Yous rallier 
au texte de Ja comrnission. 

Angenommen :ldopüi 

1/ier wird die Beralw1g abgebruc/u;n 

lci, le dehat est interrompn 

Vormittagssitzung vom 15. Juni 1962 
Seance du 15 juin 1962, matin 

Vorsitz Presidence: Herr Hringol/-Schaffhausen 

8375. Genossenschaft "Solidarifäfsfonds der 
Auslandsrhweizer". Ausfallgarantie 

Societe cooperafive « Fonds de solidarite des 
Soisses a l'efrauger». Garantie 

Siehe Seite 260 hiervor - Voir page 2(\0 ci·devant 

Beschluss des Ständerates vom 12 . .Juni 1962 
Decision du Conseil des Etats du 12 juin 1962 

Differenzen - Divergences 

Art. 1, Ab.~. 2 
Antrag der Kommission 

Z11stimmung zum Bt-schluss des Stiinderal('S. 

Articltc premier, 11!. :! 
Proposition de la commission 

:\dhcrer i1 la dccisinn du Co11s1·il d(·, !<'.tat:,. 

·Solid ritütsfonds der Auslandschweiz,,r, 

Conzett, Bnidit,·r~tatt,·r: fkn11 l\1111d,·,lw,,·hl11,,.: 
iilwr die ( ;nviihru :\ n~fo 

spruchsbereditigt sein 
also der Absatz 2 wie 

w1nl. 
der Genossenschafter 

sondern ein anderer an
In diesem Falle würde 

lauten: 

.,Die Ausfallgarantie umfasst den durch das ver-
fügbare Genossenschaftsvermügen nicht teu 
Teil der Entschädigungen, die von der 
schaft gernäss ihren Statuten den Anspruchberech
tigten im Palle unverschuldeten Existenzverlustes 
infolge von Krieg, inneren lJ nruhen oder sozial- und 
wirtschaftspolitischen Zvrnngsmassnahmen im Aus· 
land geschuldet werden." 

Die zweite kleine Differenz beschlägt nur den 
französischen Text. 

\Vir beantragen, dem Ständerat zuzustimmen 
1111d diese Differenzen aus der \V elt zu schaffen. 

M. Reverdin, rapporteur: Le Conseil des Etats 
a apporte deux modifieations au texte de l'arrete 
concernant l'octroi d'une garantie a Ja Societe 
coopera tive << Fonds de solidarite des Suisses a 
I' et rangen>. 

Ces modifications, qui sont de pure forme, 
harmonisent l'arrete av,:c le texte des statuts dn 
Fonds de solidarite. La premiere, qui concr,rne aussi 
liien le texte allemand que Je texte frarn,ais. eonsiste 
ii rcmplacer Je rnot <<assnci{:s>) par lc fermc <<ayants 
droif •>. La raison en est rptP, dans ccrtains cas, des 
Suisses domicilies au pay,; peuvent devenir associes 
nun pas prnll' cux·m11mcs mais en faveur de tiers 
domicilies i1 l'Hrnnger. c:'cst 1/1 un dement dont il 
faut tenir compte dans l'arr,~te: l'esprit d'acribic 
est · d'une honne tion. 

Ainsi, Ie memhre de phrase << pour verser aux 
associes !es indemnit.t~s auxquelles ils ont droit en 
vertu des statuts,> Pst reniplad: rar Ja formule 
suivaute: <<pour verser aux ayants droit !es indem
nites ryui leur reviennent en vertu des statuts,>. 

La deuxieme modification, qui n'affecte rpie le 
texte fraw;ais, est de m~me nature. Les statuts 
parlent de <<mesures crercitives de caractere social, 
~conomique ou politique>> (sozial- oder wirtschafts· 
politischen Zwangsrnassnahmen). l,r, text(: allc
mand de l'arrt:ti! reprenait. lc libtdli: dc5 statuts, c1) 

({lli n'etait. pa~ le cas du texte fran<;ais. En 1·ffot, 
ce dPrnier nc mentinnnait que lr,s nws11r1·~ ('G'rt:iti· 
n,s de caracfi'·re ~,wial ou ,;cono111iq11e. Lt• Conseil 
des Etats y a ajoul.t\ le mnt. <<politiq11e•>, !'(\tahlissant 
ninsi fa eor1cordarH·e 11v1•1: l,is stat.u!s. 
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3403. Viehabsatz. Bundesgesetz 
Placement du betail. Loi 

Siehe Seite 232 hiervor - Voir page 232 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 5. Juni 1962 
Decision du Conseil des Etats du 5 juin 1962 

Schlussabstimmung V ote final 
Fiir Annahme des Gesetzentwurfes 146 Stimmen 

( Einst immi gkei t) 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

337 4. Nationalrat. Wahlgrundlage 
Conseil national. Base electorale 

Siehe Seite 288 hiervor - Voir page 288 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 6. Juni 1962 
Decision du Conseil des Etats du 6 juin 1962 

Schlussabstimm1tng - V ole final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 141 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

An den Ständerat An Conseil des Etats 

3113. A1·beit in lndusb·ie, Gewe1·be und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail daus l'industrie, l'artisanat 
et le commerce. Loi 

Sirhn Seite 330 hiervor - Voir page 330 ci·(fovant 

Fortsetzung - Suite 

Art . .36 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
1.ustimm11ng zum Entwurf de~ B11ndt~~rates. 

Abs. :2 
Vor dr:m Erlass Ynn lli~st.immungen gemiiss Ab

satz 1, Buchstaben a und b sind die Kantone, die 
Fidgeniissische Arlwiblwn1mission 1t1Hl die zustiin
d ige~1 Organ i,a t ionrn d,•r \V irtsclw fl. anzu hiiren. 

:-t dass dir: 

Art. :m 
de la commission 
Al. l 

\Virt,;chaft vor llcm Erlass von 
mäss Ab,rntz 1 dieses Artikels cbenfall:- anzuhiiren 
seien. Dieser Zusatz war unbestritten; ich empfehle 
Ihnen, auch dem Absatz 2 zuzustimmen. 

.M. Graedel, rapporteur: Avec l'article 36, nous 
abordons le 6e chapitre Lle la Ioi, relatif anx 
tions d'execution. La commission vous propose nne 
modification a l'alinea 2. Elle estime en effet qu'il 
convient d'a!ler plus loin que ne le prevoit le Conseil 
foderal en precisant que les organisations econo
miques peuvent eire consultees. En consequence, 
eile vous propose de remplaccr l'alinea 2 du projet 
du Conseil federal par le texte suivant: «Avant 
d'edicter les dispositions prevues par l'alinea 1, 
lettres a et b. le Conseil federal consultera les can
tons, Ja com1;1issinn federale du travail et les organi
sa tions eeonomiques interessees )). 

'\(ms vous prions de vot1s rallicr ~1 la nouvelle 
rcdaction. 

Angenommen Jdopte 

Art. :>7 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de la commission 
Adhercr au projct du Conseil federn!. 

Angenommen Adopte 

Art. 38 
Antrag der Kommission 

Abs. l 
Der Bund übt die Oberaufsicht über den Vollzug 

des Gesetzes und der Verordnungen durch die Kan
t.one aus. Er kann den kantonalen Vollzugsbehörden 
Weisungen erteilen. ( Rest des Ab;.atzes streichen.) 

Abs. 1 bis {neu) 
Dem Bund obliegen ferner die Vollzugsmass

nahmen, für die ihn das Gesetz ausdrücklich als zu
~tändig erklärt, sowie der Vollzug des Gesetzes und 
dPr Vernrdnu ngen in rlen Betrieben dm; Bundes im 
Sinne vnn Artikel 2, Absatz :J. 

11 hs. Z 
Die Aufgahr\n des Bundes im Sinne von Absatz 1 

und t bis obliegen dem B11nd<.:8amt, S<)\nit sie nicht 
dt:111 B11ndesrat. odi!r dem Eidgr'.11Üssischcn Volks
wirtschaft,dcpartcmcnt Vt)dld1alten blt•ibcn. 
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. \hs . .'l 
Z11,t· m11n;;; ;:11:n l<:ntw11rf 

Proposition de la commission 
.ll. l 

. l l. 1 
La Confederation prend ,!n outre les nwsure;,; 

d'ex{:eutinn que Ja loi 
Pt elle a,sumc 

des ordonnances dans les 
l'article 2. alinea 3. 

.1/. 2 
L'office fedi•ral PXPrce lcs at.tributions de la Con

fed/.ration sclon les ulineas 1 et 1 bis en tant qu'dles 
ne sont pas cunfii:c,; exprcssemcnt au Conseil föderal 
ou au departemcnt de l'economie publiquc. 

1ll. 3 
Adh/,rer au pri>jet d" Cnnsf'il federal. 

Schall er, Berichterstatter: Sie können aus der 
Fahne ersehen, dass die Kommission in der Vorlage 
des Bundesrates den letzten Satz von Alirwa 1 dieses 
Artikels gestrichen hat und einen neuen Absatz 1 bis 
vorschliigt. Nach Artikel 38 iibt der Bund wie nach 
der gelt~~den Arbeitsschutzgesetzgebirng die Ober
a11fsicht iiher den Vollzug durch die Kantone aug. 
Um den einheitlichen Vollzug des Gesetzes zu ge
wiihrleistcn, soll der Bund den kantonalen \·ollzugs
behiirtlen \Veisungen erteilen können. Ein solche~ 
\Veis1rngsrecht, wie es bereits in Artikel 33 der Voll
zielrnngsverordnung zum Bundesgesetz über die 
wiichentliche Huhezcit und in Artikel 16 der Voll
zugsverordnung vom 24. Fehruar tnliO zum .\[in
dl:sta l tersgesetz vorgesehen ist, drängt sich ziemlich 
allgenlf'in auf. \fit dem blossen Antragsrecht der 
Arbeitsin:,:pektnrnte auf Einleitung f'ines \"erfahrens 
nach Artikel 117 und 48 bei Nichtbefolgung der Vor
~diriften wiire der Stellung des Bundes als Oberauf
sichtsinstanz wohl nicht genügend Rechnung ge
t.ragrn. Der Artikel :l8 gab m ffor Kommi;;sion bE"i 
der u,;ten der Vorlage zu keinen Bemerkun-
g,:rt ,\nla~,. niadite die von der Kommif~ion 
beschlossene Snderung- der jetzt auch der National
rnt zugest.irnmt hat -- von Artikel 2, Absatz t, Buch
.,t.abc a. und Ahsat7. :,, ühcr die Ahgrt'nzung des 
C:i>ltungsbereiehcs des GeRctzes in hezug auf difl 
iiffentliclw~ Verwaltungen und Betrieb.e naehtriig· 
lieh eine Anderung erforderlich. In Übereinstim
mung mit der heutigen fabrikgesetzlichen Praxis 
wurde vorgesehen, dass für den Vollzug des Ge
~etzes unrl drr Verordnungen in den auf Grund von 
Artikel 2. Absatz:,, hrzcichrwt.en B1111d,~sbetridwn 
,rns:'dili1:sslich der Bund zustiindig ist. \fassgcbmrd 
flir diesc11 \'orsdilag war nicht zuletzt die Übm·
lqs1111g, dass dii: meisten dieser Betriebe der La11dcs
v,:rteidig11ng diern:11. Gleichzeit.i1-; mit der ent.
~prcdwrnlen Eq.;-iinzung wurde beschlossen, Artilwl 
:1H, Al>~alz 1. a11fz11tPile11 in einen Absatz 1. der si,·h 

:i:11 Arbeit in Industrie 

a11~,:chlie"slid1 mit d,•r Olic1·a11fsil'ht h,•fa,,,1 1irnl in 

,·rnen dPr die \" 
B1J 

nel. 
etii hiffee d 

les attrihutions de la 
pour l' exeeution de la loi 

et des ordorrnanccs dans les 
selon rarticle 2, alinea :t 

Dans Ie premier texte, il etait 
la Confederation pouvait donner 
aux autorites cantonales d'execution. Le nouveau 
texte prevoit que Ja Confederation prend des mesu-
res d'execution que Ja loi plaee dans 
sa et qu'clle assume tion de Ja loi 
et des ordonnances dans !es entreprises federales. 

J ,a commission vous prie de vous rallier a Ja 
redaction qu'elle propose aussi bien a l'alinea 1 et 
l his qu' ü J'alini:a 2. 

Präsident: Wird das \V ort aus der }fitte des 
Rates gewünscht zu Artikel 38 und den Abände
rungsanträgen? Es ist das nicht der Fall. Herr 
Bundesrat Schaffner erklärt, er stimme den Vor
schlägf'n der Kommission zu. Damit ist Artikel ;3s 
in der abgeänderten Fassung genehmigt. ~·:, 

:l ngenommen - Adnpte 

Art. J[J 

Antrag der Kommission 
Abs.'1 

Der Bundesrat bestellt eine Eidgenössische 
Arbeitskommission aus Vertretern der Kantone unrl 
wi~scnsehaft liehen Sachverständigen, aus V ertre-
1 ern der Arlwitgeber- und Arbeitnehmerverbiinde in 
gleicher Zahl sowie aus Vertretern weiterer Orgaui
sa tionen. 

Abs. 2 
Die Arheitsknmrnission begutachte! 

der Bundesbehörden Fragen der Gese! 
d,,s V Si,, ist hefllgt, von · 

nrcg,rngi:n zu mnt·fv,n. 

Jrt. ,W 
Proposition de la commisslon 

Al. 1 

zuhanden 
und 

Le Conseil federal nomme une commission fede
rale du travail composee de representants des can· 
tons, d'hommes de science et de representants, en 
nombre egal, des associations d'employeurs et dn 
travnille11r!>, nin~i q11,) de reprc'.>sentants d'a11tr-1,s 
orga n isa tions. 

.ll. 2 
La com111ission du travail donne ~on avi,; aux 

autnr·itt'•s f{•dfrales sur dns rpiest.ions de U•gislation d, 

d't>x,'·(·11tio11. Ellf\ peut faire des propositio11s y rda-
1 ivt·s de son propre ,·hd. 

L ___________________ _ 

michael.tellenbach
Textfeld

michael.tellenbach
Textfeld



damit einvPr;;tanden. dass man 
vornimmt. Sodann 

immer in Alinea L dass die 
Arbeitskornmission nicht nur aus Vertretern der 

liehen Sachvcrst und 
und Arbeitnehmer

verbände werden sondern 
dass auch Vertreter ,veiterer Organisationen in diese 
Arbeitskornmission gewählt werden können. ~lan 
hat hiehei vor allem an Vertreter dn Frauenver
hände, der .Juf!endschutz-Organisationen usw. 
dacht. Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass Sie 
ser Ergänzung von Ab,;atz 1 des Artikels 3H ebcn
fnlls Ihre Zustimmung geben. 

In Absatz 2 hat die Kommission nach einem An
trag tlc5 Herrn Wüthrich eine Zufiigung 
dass die Arbeitskommission befugt sein soll. von 
sich aus entsprechende Anregungen zu machen, 
nämlich bei den Fragen der Gesetzgebung und des 
Vollzngs. Auch hier hat der Bundcsra t keine Oppo
sition gemacht. Es schien der Kommission selbst
verständlich, dass die künftige Arbeitskommission 
auch von sich aus zuhanden des Bundesrates Anre
gungen machen könne in Fragen der Gesetzgebung 
und des Vollzugs des Arbeitsgesetzes. Ich beantrage 
Ihnen auch hier Zustimmung. 

:\L Graedel, rapporteur: L'article 3!) traite de 
l'institution des commissions du travail. Votre c'om
mission vous propose trois modifica tions, il sa voir: 

L de rempJacer Je terme << Lc departcmcnt de 
l' economie publique )) par << Le Conseil fedcra I>>: 

2. d'a.iouter il ce meme alinea une disposition 
prcvoyant que Ja commission ,pcut eomprcndre. 
outre !es rcprcsentants des cantons, d'homrnes de 
science, des associations d'ernploycurs et de travail-
leurs, «des repdisentanrs d'autrcs · 
De cette maniere, par exemple, des associations 
feminines. de etc., <\tre 
tees au sein de Ja eommission; 

a. d'ajouter, a l'alinea 2, une phrase disant: 
<<Elle peut faire des propositions y relatives de son 
propre chef. •> Cette phrase et end le:- com pt'.l enccs 
de Ja commission du travail. 

Leuenberger: Ich möchte nur zwei kurze Bemer
kungen zu Artikel 39 anbringen. Einmal habe ich 
das Bedürfnis, dem Bundesrat zu danken, dass er 
den Kom111ission~nntriigcn zugestimrnt hat. insbe
sondere in der Frage. dass f~l' der kor:nmenden c•idge· 
nüssisclwn [(ommi~sion fiir cfon Vollzug tfos :\rhcits
gesdzes auch die \Wglichkeit lii,st, :\ureg11ngt•n z11 
machen, und dass sieh di1\se Kon1111is,ion nicht nur. 
wie das bei d1~r bisherigen Fabrikkomrnissi,)11 dPr 
Fall war, im Crundt: gt>nomnwn 1nit rPin,:11 l\r,utine· 
g1•sd1iiften ahz11g1·hen hat. 

Frauen bei dieser Kommission 
werden. Bei Bedeutung, die die 
in unserem Lande hat, in Industrie, 

Handel und Gewerbe, sollte es selhstverstiindlich 
dass die Frauen auch die :\[öglichkeit rrhalten, 

Komrnissinn mitzuwirken. 

Bundesrat Schaffner: Ich möchte erstens be
;;tätigen, dass der Bundesrat die Knrnmissions
fassung nrn Artikel 39 annimmt. Dann möchte ich 
in Chereinstimmung mit den beiden Hcfcrenten, 
die dies schon gesagt haben, Herrn Leucnbergcr 
ausdrücklich bestiitigen, dass wir die Organisationen 
der berufstätigen Frauen selbstverständlich für 
diese eidgenössische Arbeitskommission als :Vfit
glicder heranziehen. 

Angenommen Adopte 

Art. 40 
Antrag der Kommission 

Personen, die mit dem Vollzug oder der Aufsicht 
betraut sind oder dabei mitwirken, und die :Vlit
glieder der Eidgenössischen Arbeitskommission sind 
verpflichtet, (iber die ihnen bei ihrer Tiitigkeit zur 
Kenntnis gelangten Tatsachen das Amlsgeheimnis 
zu wahren. 

Art. 40 
Proposition de la commission 

Les pcrsonnes qui sont chargees de l'execution 
ou de Ja surveillance ou y participent, ain~i que les 
memhres de Ja commission federale du travail, sont 
tcnus de garder Je secret de fnnction s11r !es faits 

dans l'excrcic1• de leurs fonctinns. 

Schalter, Berichterstatter: Sie erkennen aus der 
Fahne, das:- die Kommission des Nationalrates den 
Ausdruck<< Verschwiegenheit zu bewahren•> in Arti
kel liO dnrch den Ausdruck « das Amtsgeheimnis zu 
wahren)> ersetzt hat. In der Kommission gab zu 
Diskussionen im besondern die Schweigepflicht der 
Mitglieder der Arbeitskommission Anlass. An der 
dritten Sitzung der Kommission hat Herr Wüthrich 
h~antragt, die Fa,;sung von Artikel 87, Absatz 2 des 
Fabrikgesetzes zu übernehmen, wonach die \lit
glieder ii her ihre \Vahrnehmungen, sow1)i t solche 
nicht den Vnllzug des Cesetzes betreffen. VerscliwiP
;2:enlwit z11 hewahr,rn hab1m. Im La11fc d1:r Diskus
sion wurde dann klargestellt, dass zwei c;ruppt:11 
vou P,•rsnrn~n z11 unt.crsd11\idnn siud, 11iillllid1 die 
Personen, die mit dem Vollzug rfos ( ;esetzes betraut 
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sind l!!ld ,lj,. \litglie(kr d1:1· \dwitskurn1 ,i,,i,,n I·'., 
w1l!'d<' fenH·r fpst iialt<'n, da:ss d' .\rlH· 1 

dPs C 
.\ l,,a 1 

1,-;f, Vill! dn 
Ich m;·,ch!P Ihnen 

wnhldurchdachl Y 
und der KormHission eben-

\L Graedel, rappnrteur: Votrc co!l11nission vous 
propose, a l'article 40, de donner une s11r 
l'ohligation de garder Je secret. 

Aprcs 11ne digcussion apprnfondie sur Ja nature 
de cc dernicr, eile estime u'il con\·ienl d," dist 
Pntrc !es personnes de l'cx/,n1tion d 

surveillance et celles qm sont membrcs de Ja corn-
1nission fcch;rale. Apres avoir pris c1nrnaissance d'un 
rapport du Departement de justice et pnlicP, la 
comrnission est arriv{'.e a la conclusion 1ru 'il con,·icnt 
de modifier lc texte du prnjet en precis,rnt q11'il 
,;'agit en l'oecurrence de <<cC<'l'Cfc' de fonction>>. 

Präsident: Herr Bundesrat Schaffner erklärt 
sieh mit der Ahiinderung ebenfalls einverstanden. 

.1ngenommen Arlophi 

„1 rt. II und -12 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

.:1rt. 41 et 42 
Proposition de la commission 

Adherer au projet du Conseil fcdcral. 

Angenommen . ldople 

Art. 13 
Antrag der Kommission 

,1 bs. l 

In industriellen BetridH'.ll mii~,en der ~l 1rnden
plan und die erteilten Arbeitszeit hewilligungen wiih
rend ihrer Cültigkeitsdau,~r im B,:trieh 
sein. Der Stundenplan ist der kantonalen Hehiirde 
rni tzu teilen. 

l1hs. 2 
Zustimmung zum Entwurf df.'s Bundesrate,. 

Art. 43 
Pro110sition de Ja commission 

Al. 1 
Dans i1's Prtfreprisi:s ind11stridlcs, 1'1•111pl1lycm 

doit afficher l'horaire de travail d. les permis de 
11t'·rogiition, aussi longtemp~ qu 'ils sont valrd,/.>s. II 
doit. n1 out re cumm1miq11t'r cpt. horaire ii l'antorit[~ 
t":l 1111>11Hh·. 

.. t l. >! 
Adld\rer an projct d11 Co11s,:i! f(!d(:rn!. 

Arbeit in lnd11s!1w 

\ f. Graedel, ra f'!l!'. l,a 1nod1r· 
vo! rc ,:ommis~i,;n e<mstitue unc 

. II .. ~t n ,,ffpt l'Pm 
affiche l'horaire de travail et 

.lrt. n 
Antrag der Kommission 

Der \dwif hat in den Fiillen der Artikel 10, 
11, :\hsatz ~), und 18, Absatz :2 vor der Anordnung 
von 1\ hwc ic hungen von (!er ordentlichen Ar bei t,zei t, 
die er vnn sich aus treffen darf, den heteiligtPn 
Arh<·itneh1w·rn oder ffeuebenenfalls deren Vf.'rlre-
1 trng im Betrieb Gf'leg;nheit z11r :\Ieirrnngsäussernng 
zu gehen und diese nach :\Iiigliehkeit zu berück
sichtigen. Diese Vorschrift gilt auch für die zeitliche 
Ansetzung der Pausen gemäss Artikel 13, Absatz L. 

:lrt. n 
Proposition de Ia commission 

:\vant d'ordonner !es dcrogations a Ja duree nor
male du traYail qu'il peut decider de son propre ehef 
en Yert u des articles 10, 11, alini'.a 3, et 18, alinea 2. 
l'employeur donnera aux travailleurs interesscs ou 
a leurs represcntants dans l'entreprise, l'oecasion de 
,:'exprimcr: dans Ja mesure du possible, il tiendra 
cornptc de le11r avis. Cetle prcscription vaut egale
ment quant it l'horaire des pauses prcvucs par l'ar· 
ticlc 1~, alinea 1. 

Schaller, Berichterstatter: Bei Artikel 't-'± hat die 
Kommission darauf gehalten, dass diese \'or"chrift 
üher die Anhörung der Arbeitnehmer nach unseri)H 
Beschlüssen zu Artikel 1:3, Absatz 1, aueh für die 
zeitliehe Ansetzung der Pausen zu gelten hahe. A11ch 
diese 7,n ist lngi;;ch und · · die 
des Art 

.\L Graedel, rapport.,~t1.r: La cornmission a ap
portt'.i dc11x mndifications il l'articfe .fift. Trn1t. d'ahord, 
cllc vous propose de s11pprirner Jes mots <de r:as 
{~cheant>>. D'autre part., eile a pri~eise rpie !es nouvel
les dispositions de l'artide 1*4 sont e.galement vala
bles en ce qui eoncerne la det.ermination des pauses 
prevues a l'art.icle 13. II s'agit des pauses important.es 
d'un quart d'heure a 11ne heure et. 11011 pas de petil.l'S 
pauses de tri)s court.e duri!e. 0/1)11s vu11s proposon,; 
de vo11s rallier il cel.tti rn1Jdificat.ion. 

Präsident: I le1T Bu 111ksra t Scha ff111•r· st.i 111111 t. dem 
Komrnissio!lsant.rng z11 . 
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Ad 
Proposition de Ja commission 

du Conseil fi,di:ral. 

Art. 4Jj 
Antrag der Kommission 

A l 
Die auf Grund des Gesetzes oder einer Verord-

y sind schriftlich zn 
durch ein Gesuch 

ganz oder teilweise wird, sind unter Hin
weis auf Beschwerderecht und Beschwerdefrist zu 
begründen. 

Abs. :J 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 46 
Proposition de la commission 

;J l. l 
Les decisions fond{,es snr la loi ou sur une on!on

nanee dnivent r\trc comrnuniq11ees µar ecrit. Lors
qu'il s'agit d'nn refus total ou partiel de donner suite 
a une requHe, elles doivent etre motivees et men
tionner le droit et le delai de recours. 

.Al. 2 
Adherer au projet du Conseil fedi:ral. 

Schaller, Berichterstatter: Die Kommission 
,ehlägt Ihnen eine Ergänzung des Ab,;atzes 1 von 
Artikel li6 vor, eine Ergiinzung. die praktisch auf 
Pine Präzisierumr hinauskommt. In der Kommission 
wurde darauf hingewiesen, dass es nicht nötig sei, 
alle Verwaltungsverfügungen zu begründen, es sei 
nur nötig, jene Verfügungen zu hegriindcn, durch 
die ein Gesuch ganz oder teilweise abgelehnt wiire. 
Dem Einwand, dass ein Dritter ein Interesse haben 
könnte, dass eine gutheissende Verfügung nicht er
lassen wird, wurde entgcgen,,.ehalten, dass solche 
Fälle änsserst selten sind 111~1 dass dann gerniiss 
Artikel 51 und Artikel f)2 der Vorlaae rlr·r Be
schwerdeweg offen;;tdwn wiirde. In tl~n meisten 
Fällen handle es sich um Arfwitszr-itbewillig11ngen, 
die auf C:rnnd des zes jiihrli..t1 1,11 Hun· 

und ;,war auf dem 
Die 

oder lt>ilwei,e unter 
Beschwerderecht und Beschwerdefrist za 
seien. Ich empfehle Ihnen ebenfalls 

ti 

„Ir!. I7 .j„j 

der Kommission 
wu ,h·~ B 

Proposition de la commission 
du Conseil 

J 

1 rl. c5ö 
Antrag der Kommission 

[kr Arlwitnehmer ist strafbar. w,•1m er 
schriften des Gesetzes oder einer V 

werden. 

und die 
. Die 

Personen 

Art .. ;6 

Proposition de la cornmission 
Est pu!li~:-able lc travaillenr qni rnfreint par ~a 

faute nne prescription de cette loi ou d'une ordon
nance sur l'hygiene ou la prevention des accidents. 
L'infraction par nrg-ligence n'est punissable que si 
rlle rnet. si:ricuscmcnt en danger Ja Yie ott Ja santi, 
d'autrui. 

Schalter, Berichterstatter: Artikel 56 gab in der 
Kommission zu liingeren Diskussionen Anlass. Es 
geht um die strafrechtliche Verantwortung des 
Arbeitnehmers. Die Kommission hat sehliesslich 
,,ine t\.nderung des vom Buridesrat vorgeschlagenen 
Textes dieses Artikels besehlossen. Es wurde vor 
allem die Beschränkung auf die vorsiitzliche \Vider
handlung des Arbeitnehmers beanstandet, die in 
Artikel 56 nach bundesrä tlicher Vorlage vorgesehen 
ist. während der Arheitgeber aueh bei fahrlässiger 
\Viderhandlun" strafbar ist. Damit im Zusammen
hana wurde a~f die Seh\vierig-keiten bei der Fest-e " 
stellung der Vorsätzlichkeit im konkreten Fall hin-
gewiesen. Ein Antrag des Herrn Kollegen Hofstetter, 
aueh die grobfahrlässigen \Viderhandlungen durch 
den Arheitnehmer stra[bar zn erklären, gab dann 
Anlass, diesen ganzen Fragenkomplex näher zu 
iiberpriifen. Zum Schluss ist man dann zur Auf
fa;:sung gekommen, wenn der Arbeitnehmer dureh 
seine Fahrlässigkeit nnr sieh selbst gefährde. sei 
Pinc Bestraforw nicht am Platze. dag<)g(•n lasse sich 
die "' dn;iurch Leh1m 
oder anden~r 
den. Auf Grund dieser 

über die 
Unfallverhütung schuldhaft 
beantragt ferner die Ergänzung, die fahrlässige 
Widerhandlung sei nur wenn dadurch 
Lehen oder r~esundheit anderer Personen erheblich 
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la com rn · 
la n•spol!~:tl,ilit 

Volre commi~sion vnus 
Je texte du „qui enfrcint 

: par <' Est 
le travaillPm 

unc preH:ri pt ion ... 
La eommi~sion vous propose 

rlans la deuxierne partie de ce meme alinea: 
fraction par negligence n 'est punissablc que 

faute 

met seric11semcnt en la vie et Ja sante 
d'autrui,>. 

Angenommen - Lldopte 

Art. 57 

Antrag der Kommission 
Abs. 1 und 3 

Zustimmung zum Entwurf des Bunde,:rates. 

Abs. 2 
Bei vorsätzlicher Widerhandlung kann in sehwe

ren Fällen auf Haft erkannt werden. Der Fall gilt 
insbesondere als schwer. wenn der Täter Vor$chrif
! en des Gesetzes oder einer Verordnung: 

Ut.u 
über die Gesundheitsvorsorge und Unfallver

hütung zuwiderhandelt und dadurch Leben oder 
Gesundheit von Arbeitnehmern oder anderen Per
sonen erheblich gefährdet; 

Lit. b 
iiber den ~onderschutz der jugendlichen nnd 

wrihlichen Arbeitnehmer zuwiderhandelt. 

.-1 rl. 57 

Proposition de la commission 
Al.1 et 3 

.\dhi>rf'l' a11 projet d11 Con~cil f{•dc·ral. 

lll. 2 
Si cllcs :rnnt inlc11tio1111dlcs, !es infractinns gra,·,,s 

peuvent Mn: punics des arrt't.s. II y a notammenl. 
infraction grave lorsque l'autcur: 

Lettre a 

:\let serieusement en da nger la vie ou Ja sante de 
trnvailleurs 011 d'autres pcrsonnes par l'inob~erva
tion di~ prr:scriptious de la loi 011 d'nne ordonnane,: 
c·o11cPrn1J11t l'hygiene rl la priwPntion des aer:idents: 

l,l'ltre b 

Enfrcint. des prescriptions de la loi 011 d'unc 
nrd011nn11,:1: concerriant la protet:t.ion ,p('.ciale di:s 
jc:u ni•, ric:ns et d,•s fomrne~. 

Arbeit in Industrie 

Schailer, Bcrichkr"tatfer: D„r Artil,Yl - , hat 111 

der h:ninmissinn zu ziendich wi·il .\11~fi'1h-
f iil I rt 

dt~~ 
l faft bt·straft 

Gutachten di;n 
Artikel 5,, Absatz 2. des Entwurfes entweder im 
Sinne einer Generalklausel für schwere Fälle, oder 
aber dann einem Antrag \Vüthrich zn er
gänzen. Den Schlussfolgerungen dieses Gutachtens 
hat dann Herr Wüthrieh heigepfliehtet, und hieraus 
i:;t die neue Formulierung des Absatzes 2 entstanden, 
wonach bei vorsiitzlicher \Viderhandlung in schwe
ren Fiillen auf Haft erkannt wnden kann. Die Cnter
ah;;;chnitte des Absatzes 2 sind dann in logischer und 
konsequenter \Veise f'benfalls geiindert worden. [eh 
empfehle Ihnen, dem Antl'ag der Kommis~ion zuzu
stimmen. 

.11 ngenom.men Adopte 

Art. 58 

Antrag der Kommission 
Zllstimmung zum Entwurf des Rnndesrates. 

Proposition de la commission 
Adhfrer au projct du Conseil federal. 

.\L Graedel, rapporteur: Comme je l'ai dit tnnt 
i1 !'heure, votrc commission a repris a l'artiele 5G la 
notion de l'infraction intentionnelle. 

Le texte qui vous est propose a l'article 58 com
plcte l'article 5/J en reprenant la notion des infrae
tions intentionnelles qui, lorsqu'elles sont gravc~. 
peuvcnt etrn punies des arrHs. Lc texte precise qu'il 
y a notamment infraction grave lorsqne l'auteur mct. 
sericusement cn danger la vic et la sante des travail
lcnrs. Etant. donne quc Ja nouvellc redaction prf•cise 
les notions de faute, de negligence et d'infraction 
intPntiomitcllc, la cnmmis~ion vous prie Pr 
ses propositions. 

Angenonunen - .'ldopl1i 

Art. :jfJ 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de la commission 
.\dhercr a11 pro.iet dn Con~eil federal. 

Schaller, Hrrid1terstattcr: Wir lrnrn111r11 zu111 
Abschnitt Vif, ;(ndaung von Bundcag<!sdzen. fch 
rnöchtH hir-r. bevor wir auf die Beratung (fo:; Ab
schnit.11:s Pintret<'n, einige allgemeine Bcmerkimg,•n 
v11rat1sscliickPn. Das Adwitsgesetz sid1t die X 1i'dn
r-1rng von Vorschriften einer ganztm lkilw von Bu11-
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über und 
vorgesehen, zn dem die Berichterstatter 
~onderen Bemerkungen zu machen haben. 

:\L Graedel, rapporteur: '.'\ous abordons 111 cha
pilre YlI rdatif aux di~positwns finales et transi
toires. 

La nouvelle loi rnr Je tran1il modifie certaines 
lnis federales en vigueur et cela dans une mesnre 
plus ou moins importante suinrnt !es cas. '.'\ous y 
rcviemlrons lors de Ja discussion des articles se refe
rant aux differentes lois en question. La commission 
n'a pas d'observations a formuler au sujet de l'ar· 
ticle 59 qui modifie Ja loi sur la poursuite pour dettes 
et la faillitc et eile vous proposc de vous rallier au 
texte du Conseil federal. 

Angenommen - Adoptc 

lI ier wird die Beratung abgebrochen 
1 ci, le de bat est interrom pu 

Nachmittagssitzung vom 18. Juni 1962 
Seance du 18 juin 1962, apres-midi 

Yorsitz Pregidence: l lerr Bringolf-Schaffham:en 

811:J. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat 
et le commerce. Loi 

Siehe Seite :150 hiervor - Voir page :350 ci-devHnt 

Fortsetzung -- Snilc 

Art. 60 
Antrag der Kommission 

lngress 
/,11sti111r111111g ZH!ll Entwurf drs n1rn<l<-oratr·,. 

Art. 328 bis (neu) 0 /? 
Ahs. 1 

Der Arbeit11ehn1t~r darf wiihrt>nd der Da11t·r d,:s 
.\ri"'itsv„1·l1iiltni~s1:~ lu·i11t\ c11lgeltlidw Arbt•it fiü· 
,·irn·n l>rill<'n !ei:;teu, sof,:rll dnd1m:h die bcl'l't'hi ig-
1,:11 lnl•·r1:sscn de~ Arbeitgdwrs verletzt wcrdr.•11. 

18 juin 1962 

. lbs. :! 
,,1 ,-r dws,: Arlwit. ni1·hl innert n,·r nrn1 

lzl"n Fnsl. s,J ·rnn das 
\ ,n, n,· 

• 1 rl. :u1 his 

, 1 :!- 5 
m Ent 

:\hs. 6 
Du rd1 Ccsa rn tarbei t,;ver! 

! kann eine von <lcn 
1-:3 alnn,ichcn<le 

den. wenn sie für die 
dc,stcns ist. 

Abs. 1 
~vlehrheit 

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnchmet· 
stens zwei \Vochen Ferien im Jahr zu gewähren, 
jugendlichen Arbeitnehmern his zum vollendeten 
!!). Altersjahr und Lehrlingen bis zum vollernlc!Pn 
20. Altersjahr wenigstens drei Wochen. 

M imlerheit 
(~leyer-Zürid1, Burgdorfcr, Conzet t, I lackhofer, 

Hofstetter, nutishauser, \Vcibel) 
Nach Entwurf des Bunde,;ra tes. 

Abs. 7 (neu) 
Minderheit 

1\Vidmer, Acbischer, Favre-Bulle, Guinand, Cnisan, 
l !eil, .Jacquod, :\leier-Baden, :\lonfrini, Schmid 

Ernst, V ontobel) 
Die Kantone sind befugt, die Dauer der Ferien 

bis zu drei \Vochen zu verlängern. 

Antrag Arnold-Zürich 
A rl. 341 bis (neu) 

Abs.1 
Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, deren 

regelmässige wöchentliche Arbeitszeit durchschnitt
lich 45 Stnnden übersteigt und den Jugendlieben 
bis zum zurückgelegten 20. Altersjahr wenigstens 
drei \Vochen, den übrigen Arbeitnehmern wenig
;;tens zwei \Vochen Ferien im Jahre zu gewiihrcri. 

Abs. 6 
Durch kantonale Vorschriften sowie durch t:e

~arntarbcitsvertrag ... llegdung getroffen werden, 
wenn sie für die Arbeitnehmer im ganzen minde
~tens gleichwertig ist. 

A/1.'/, 7 
Abmachungen, die einen Verzicht nuf Ferien· 

ansprüche gemäss den Bestimmungen der Absätze 1 
bis 6 bezwecken, sind nichtig. 

Antrag Forel 
Das s.:hwcizl)rische Ohligationenrecht vo111 

:\O. \liirz Wl.1 wird wie folgt geändert: 

Art. J,15, 11bs. 2 (neu) 
Wt>ibliche Dien:;tpflichtige hahcn aueh fiir dit

Zt·it, wiilmmd WPldwr sie weg1\t1 Sehwangerschaft, 
;\il'd11rk11nft und St.ill1!11s 11icht heschüftigt w,,rd,:11 
diide11, An~pruch a11f Lohnzahlung. 
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,},)/ Arbeit in [nduslriP 

\d 

. 1 rl. fj{) 

Proposition de la commission 
Pr,;,w1h11/i, 

pmjet du r 

eo 
:il. f 

Al. 2 
Lorsque le travailleur 

l'alinea l au-delh ,l'un 
ce dernier peu t se 
trat. 

Art. 341 bis {nouveau) 
Al.2tt5 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Al. 6 
II est permis de deroger aux alineas 1 a 3 soit 

par une convention collective de travail ou par un 
contrat-type de travail, ~i la r{,glementation ainsi 
instituee est dans l'ensernble a11 rnoins !'.·quivalente 
pour les travailleurs. 

Al. 1 
Jlajorite 

L'employeur est tenu de donner des vacances 
dont la duree rninimum scra de trois semaines par an 
pour !es jeunes travailleur,; j usqu' ä dix-neuf ans 
revolus et pour Ies apprentis jusqu'a vingt ans 
revolus, et de deux semaines pour !es autres travail
lcurs. 

1Winorite 
('.\feyer-Zurich, Burgdorfer, Conzett, Hackhofer. 

Ilofstetter. Hutishauser, Weihel) 

Selon le prnjet du Conseil fedi)raf. 

Al. 7 {nouveau) 
Minoriti 

(\Vidmer, Aebischer, Favre-13ulle, G11inand, 
IIeil, Jaequod, .\feier-Baden, .\fonfrini. 

Ernst, V nntobcl) 

Guisan. 
Schmid 

Les cantons pcuvent prolonger Ja duri~c des 
\·acances JUS<Ju·i1 concu1-rcnce de trnis ~eniai11es. 

Proposition Arnold-Zurich 
Art. :J41 bis (1to1we11u) 

Al. 1 
L'employeur est teuu de donner aux travailleurs 

pour lesquels Ja duree normale du travail excede en 
moycnne 45 heures et aux jeunes gens jusqu'll vingt 
ans revolus au moins trois scmaincs de vacances par 
.in l't aux autres emplo.v/:s au moins deux semai,ws. 

, 1 l. fJ 
11 e~t pcnuis de d{!l'oger a11x alin(•as I et :3 soit 

p:1r des dispositions cantonales, urie convention 
cnll1\ctivP dt\ t.ravail nu par tl!I contrat-typ1.' de t.ra
vail, ... 

\IX 

1). ,' 

,·.,nvc11tio11s qui ti-nd,·nl :·1 
rH·t·:,-.; pri'·Yu :1 a 

Proposition Fore! 

'rrn·r 1„ dr, 
:'1 11 Soll! 111illes. 

.{ !l ·:11 1!1:t !'•; ! 'JI 1 

En 
salaire 
l' ll ra ISO ll 

l'allnitPm,'nt. 

d '1 

in1trd1t 

Ihnen vor, hei Artikel GO 
: Zuerst behandeln wir 

die Absiitze 1 und 2 Kommissiorn;1uchrheit, 
also Al'tikel 328bis neu aus dem 
Zu diesem Antrag Jer Kommission liegt ein Zusatz
nntrag Fore! vor, den ich im Zusammenhange damit 
behandeln werde. l st dieser Absatz lineinigt, dann 
werden ,vir weitergehen zu den Fnienfrag-en, und 
zwar in erster Linie werden wir gemiiss ,\bsa tz 1 
der huntlesriitlichen Fassung und den entsprechen
den .\lehr- und '.\linderheits- um! weiteren Zw:atz
antriigen die Ferienfragen der jugendlichen Arbeit
nehmer behandeln und nst in zweitPr Linie die 
Ferinnfragen allgemein. ::iie sind ~o einY1,rstande11 

Schaller, Berichterstattu·: Unter Artikel 150 des 
Cesetzesentwudes ist Ihnen ein Artikel :328his OH 
neu vurgesehlagen. Es hanllelt sich hi,0 1· um deu 
Versuch, die Stchwarzarheit zu verbieten oder wenig
stens wesentlich ei11zudiimrnen. L'.nt,!r I linwcis auf 
die stets zunehmende Bedt·utung der Schwarz
arbeit beantragte Herr Kollege ,\leyer-Boller die 
Aufnahme eines Schwarzarbeitvcrhuts dureh diesen 
neuen Artikel 328 bis. Er schlug die Einführung 
eines Artikels im Obligationenreeht vor, also eine 
zivilrechtliche Lösung, wonach es dem Arbeitneh
mer untersagt sein soll, wiihreml der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses en tgelt liehe Bernfsarbei t für 
Dritte zu leisten. Unterlässt der Arbeitneh!ller diese 
Arbeit nicht innert einer vom Arbeitgeber ange
setzten Frist, so soll dic,;er nämlich der Arbeit
geber - das Arbeitsverhiiltnis fristlos auflDsen kün
nen. Es wird also ein Ent~chluss des Arbeitgehns, 
mit dieser Schwarzarbeit durch einen Angestellteu 
aufzuhören, vorausgesetzt. Dieser Artikd :J28his 
wäre im Grunde eine Ergiinzung de~ Artikels 31;1 bi,;. 
.\bsatz 5. Die,er Ahsatz 5 l'Pgelt die Schwarzarbeit 
während der Ferien. Gegen den Antrag des Herrn 
Meyer-Boiler wurden grundsätzlieh keine Einwiinde 
Prhohen; doch wurde vorgeschlagt\n, ihn in ,fo111 
Sinne zu ergänzen, dass entgeltliche Arh1:it füc 
einen Dritt.en nur dann verboten ist, wt:1111 dadurch 
die berechtigten Interessen des Arbeitgebers ver· 
letzt werden. Beide Bestimmungen, der vorge
schlagene neue Artikel 328 bis des Obligationen· 
rechtes und Absatz 5 von Artikel 3111 bis, wie wir ihn 
in (kr Vorlage lesen ki>IJ11t)11, hahcn nl'h,:n1:inand1•1· 
ei1wn Sinll. \Vie für das Sc,hwarzarh1:it.n,1·hot wiih
rend dC'r Ferien, kann and1 fiir das Schwarzal'l1t:it
verbt1t wiihrend d,~r Datli'I' d,•s A1·hnit,v1,rhiiltni~,,·, 
nur eine zivilrechtlidw V111·s,:h1·ift i11 Frnge lwr11111t,1t, 
wie a nch din F,,lgen Pi 111:r Ci hnt.r1>t,11 ng, logi,,·h 11111· 
zivilr1•cht.lid1t·r· Nat111• s1~in sollen. 
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industrie 

\achrl,·n1 im 1 111' 

.\L Graedel, 
,·on!1nuons l'exa 

existantt,~ c,·!lc tp1c n, 
discu t ons. 

:\ l'artide t!Ol!S UVOl1S . :1 !tHH)ifie la Joi fi'.de-
rale rnr Ja pour l!f'ttc>' et la faillite. Avee 
l'article GO, nous abordons l'introduction de. dcux 
nouvcaux articlcs du co,le des smt: un 
nouve\ article :328bis relatif au travail noir et im 
article 34 L bis relatif au droit aux vaeances; enfin 
une proposition faite .\1. Forel vise des modifi-
cations ü l'article du code des oldigations par 
adjonction d'un nouvel alinea. 

La proposition de la commiss!on mo<lifia1'.t r~r
ticle 328bis du CO vise l'interdict10n du travail n01r. 
Le textP propose devrait perrnettre de soumettre il 
sanctions !es travailleurs qui sP livreraiPnt it du 
travail professionnel retribue pour des tiers dans la 
mesure oü ce travail Ieserait !es interets legitimes de 
l'ernployeur. II ne s'agit donc pas de toute activite 
professionnelle executee en dehors des heures d~ 
travail normales, rnais uniquernent de eelles qm 
lescrait !es inte~ets de l'employeur. La sanction 
prevue permettrait a l'employeur de rornpre imme
diatement Je contrat de travail. II a <)le entendu au 
sein de Ja commission que !es petits travaux pour 
rendre service a des tiers ne lesant pas !es interHs de 
!' ernployeur ne seraient pas eonsideres l'.Omme tra
vail noir. 

La cornmission s' est prononcee par lß voix 
contre trois en faveur de l'introduction du nouvel 
article. ~ous vow, prions de vous rallier a sa de
c1s10n. 

Präsident: Wird zu Artikel, 328bis (neu), Ab
sätze 1 und 2, das Wort gewünscht? Das \Vort aus 
der .\litte des Hates wird nicht verlangt. Sie haben 
zucrpstimmt. 

"Herr Forel ist nicht anwesend. An seiner Stelle 
,;pricht Herr Vincent. 

,\{. Vincent: lJ ne tres breve explication en ce qui 
concerne la proposition qui est deva n t vous. Vous 
vous souvenez peut-etre que lors d'unc precedcnte 
seance, 110tre collegue Fore! avait propose une aug
rnentation des delais obligatoires de repos soit avant, 
soit apres l'accouchernent. On lui avait objecte que 
cela pouvait devenir une charge pour la f~mm~ en
ecinte ou pour la fernme accouchee. A quo1 .\f. F orel 
avnit 1'1\JJOrtd11 que 1,icn t~nt1:11du il propo_:,;era.it ;\ 
l'article tiO 111w modifi,:alion du crnfo de,; obl1gat1ons. 
Vuus l'avez füus lt:s vcux. Eilt' l'<.rnsi,terail ü intro
d11ire dans le t:ode tlt:~ nbligati,ms llll artide :ns, 
alini:a 2, di~ant: «En outre, l'crnployi:e ne penl pas 
son droit au salaire fH·ndant la pi:riodc oü so11 Plll

ploi cst intcrdit P!I rais,m de la gros,t:s,(:, d,· l'ac
L:01wlt,,1rwnt 011 de l'allaile111tint. •> 

18 juin 1962 

Schaller, Br>richterstatt,•r: 
Vi 

Fon•! sull 

dass weibliche Dienst
. wiihrend welcher ,;ie 

.\:i;:derkunft und Stille!! 

( über dl'n Lohn l,,,i der 
derung an der Arbeitsleistung durch einen Anspruch 
der Schwangeren, \Vöch11erinnen um! stillenden 
.\lütter auf Erwcrhsau~fallentschädignng ergänzt 
werden. Dieses Problem wird nun aber ebenfalls von 
<h•r Expertenkommission für die Hevision de,; 
Dienstvel'lragsrechte,; geprüft, die für l'inen neuen 
Artikel 3;37, tler den bisherigen Artikel 335 des 
Obliaationenrechts ersetzen soll, foltrende Fassung 
vorg~~chlagen hat. Ich lese die;;e ~-orgeschlageue 
Fassung für die interes~iertcn Herren Kol~egen V('.r: 
Abs.! . .,Ist der Arhe1tnehmer durch h.rankhe1t, 
Unfall, ;\'iederkunft oder aus ähnlichen Gründen 
schuldlos an der Arbeitsleistung verhindert, so hat 
der Arbeitgeber den Lohn für eine vcrbältni,;mässig 
kurze Zeit zu entrichten, sofern das Arbeitsverhältnis 
auf mehr als drei ..\lonate eingegangen ist oder mehr 
als drei .\Ionate gedauert hat." Absatz 2 dieses vur
<rcschlao·euen ne~ten Art ikds bei der Revision de~ 
Dienst';crtragsrechts sagt: .,Die Lohnzahlungs
pflicht besteht, soweit nicht etwas anderes durch 
Gesamtarbeitsvertracr oder Normalarbeitsvertrag be
stimmt, oder eine längere Frist verabredet ist, i11~er
halb einrs Jahres für zwei \Vochen und, wenn das 
Arbeitsverhältnis mehr als ein .Jahr gedauert hat, 
unter \Vürdiauna seiner Dauer und de'r besonderen 

ö "' •.• 'b Umstände für eine an<1ernessene län<1ere Zeit.'' ~" -
satz 3: ,,Durch Gesa;tarheitsvertr;g oder schrift
liche Einzelvereinbarung kann eine von den Be
stirnmunaen der Absütze 1 und 2 abweichende oder 
aleichwer~iae ReaclunO' r,etroffen ·werden." Dieses 
b o i::, e ~ 

sehr rrute Juristendeutsch kann man so deuten, dass 
auf j;den Fall bei der Revision des Dienstvertrags
rechtes alle Eventualitäten für Anspruch auf Lohn

voraesehen sind. \Yir sind unter diesen L rn
ständen der° Auffassung, dass auch dieses Problem, 
wie dasjenige des Kündigungsschutzes für Sehwan
gere, bei de;, Beratung lies Arbeitsgesetzes nicht he
iiandelt, sondern der Revision des Dienstvertrags
rechtes überlassen werden sollte. \Vir beantragen 
Ihnen also Ablehnung des Antrages Fore! im Hin
blick auf die bevorstehende Revision des Dienst
vertragsrechtes. 

\1. Graedel, rnpport.(·111·: La JH·orwsition Fore!, 
dMcmlue par \1. \'inccnt, intrndnit le dn,it au salairt~ 
de J'empl1,y{:1: dans la p{~rinde 011 son cmploi ,·,t inri;r
dit, 1w11dant 1a gn)s,w,.:se, l'accouchcrnent 11'.1 l'alh,i
temcnt. "'1ous dison;:; d'embl{:t~ quc cettc notwn nous 
est perwnndle11w11t sympatlt!q~ie., Le. fH'oblör111~ q11.i 
se po~e n'est pas de fond . .\la1e1 il s ag1t de s::,m11: u11 
,·c principt: doit tltn, anc1·t'· dans notr,i f{:g1~lat1011. 
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!B.Juni l!l62 

\'oti·c ,•nntr11i~sin11 a i'•U, 
dw 

infnrmi,c q11 '111w ,·,,rn
d'cx:nniner la t'P\'i

de !ravail 
te eon1mission 

raiwi,'ll arti,·l,, :i:::) 
l'artid,, 

travailleur a droit au ,alaire pour une 
relativcment courte, s'il est de 

travailler <[t1'il y ait faule de sa pour 
raison de maladie, d'accident, d'accollchement , 
est oll des rnotifs semhlahles. pour autanl 

ait dure plus de trois rnois. 
droit au salair,, existe pour autant que 

<l'alltres <lispositions ne soient pas priscs par voie de 
contrat collcctif oll de contrat-type ou qu'une plus 
longuc periodc ne soit convenue. Sinon, le droit au 
salaire sera de deux ~emaines par an lorsque I' em
ploi aur;i dure plus d'un an. Le drnit au saJaire sera 
fixe a une periode plus longue pour tenir eo1npte des 
circonstances et de Ja duree superieure de l'emploi 
lorsqu 'elle depasse une annee. 

De plus, il y aura lieu d'examiner dans quelle 
rnesure ]es dispositions mt"nies du Code des obliga
tions devront etre modifiees en faveur. de Ja futl!l't! 
loi sur I'assurance-maternite. 

En conclusion, la majorite de votre commission 
a cstime quc la question soulevee par Ja proposition 
Fore! doit trouver une solution non pas dans la loi 
sur Je travail, mais par la revisio11 t!u Code de,; 
ohJiga tions. Je vous prie en consequence de vous 
rallier a la proposition de votre comrnission. 

Leuenberger: \Vas der Antrag Forel will, scheint 
mir so bedeutsam zu sein, dass ieh ihm keine still
schweigende Beerdigung zuteil werden lassen 
möchte. Ich hitte Sie deshalb, von einigen Erklii-
rungen Kenntnis zu nehmen. · 

\fit seinem Antrag rückt Herr Fore! eine grosse 
und sehr bedanerliehe Lücke in unserer Arbeiter
schutz- und Sozialgesetzgebung ins Bliekfeld. Die 
Lücke besteht, wie \Vir gehört haben, darin, dass der 
Schutz der schwangeren Frau und der \Vöehnerin 
unvollständig ist. Arbeit~erleichterungen und ein 
Arbeitsverbot, wie wir es letzte \Voche unter Arti
kel ;33 des Arbeitsgesetzes beschlossen haben, wer
den ihren Zweck nicht richtig erfüllen, solange der 
Ersatz für den entstehenden Lohnausfall nicht ge
währleistet. i~t. In dieser Beziehung hat Herr Fore! 
d11rehaus recht. Seitdem das Fabrikgesetz besteht, 
i,t es immer wieder zur Durehbredrnng oder zur 
Umgehung dr.s Arbeitsverbots schwangerer Frauen 
gekommen. Ich mache darauf aufmerksam, dass 
aueh im jüngsten Bericht der Fabrikinspektoren 
wieder nber notwendig gewordene fnterventionen 
auf dieHem Gebiet zu lfü.cn ist. Wenn wir uns nieht 
bald ernsthaft anstrengen, diese Lticki! zu schliess,\n, 
wird a11ch der Vollzug d,:s Arbeitsgesetzes in dit'.S1:1· 
Frage dallernd z11 11eucn ::ichwierigkeitt•n fiihrcn. 

\lit d1•111 Arbeitsverbot, wie wir es in Artikt•l :i:; 
f,~~tgi;halten halwn, will man der \Vöchnnin ,·irn·n 
DiPnst crwci~e11. \Vcnn sie dt>swcgen aber in cirw 
finanzit•llc Notlage gniil, wcrHlet ,ie ~ieh Pinfach 
1·i tl('t' A rli,'.i r a usscrhalb des ( ;t•I tu ngsbcr,'.ichs dt•s 

IH'lll'!l .\rii<'tl 
I,eal,sicht · 
d;1!':ll1, ,! 

z11. 1 )al!rit 

illusorisd1. 

,-rsatzes TrMzdcm 1,t bi,: 
\Ve,;1,ntlichcs, Ja überhaupt nichts 

l 
it'H 

\lit meinem Postulat vnm 13. Juni - das ist ein 
zwi,iter Grund, warum ich das \\'ort v,,rlanrrt hahe -
habe ich bereits auf die~e mi~sliche SilUation auf
rnerk:,am gemacht. Ich w,hmc an, das,:; diPst'S 
Po~tulu t bei der Behandlung des zu revidierpnJeu 
,\bschnittcs des KlJ\'G begründet werden könne. 

Herr ForPl nimmt nun die bestehende Situation 
zum Anlass für seinen Antrag. Ich befürchte, das, 
Sie den .\ntrag Fore! ablehnen, vielleicht auch dr;
halb, weil er in gewissem Sinne insofern eine ungt•· 
rechte Situation schaffen wird, als Herr Fore! vorn 
so wichtigen Artikel 335 des Obligationenrechteii nur 
,·inen Teil und eist noeh einen neu zu scharfende11 
Teil ins öffentliche Hecht hinübernehmen ·möchte, 
während dic,;e gewi~s ebel!su wichtige Luhnzuhlung 
im Krankheitsfolie irn Ohligationenrecht Yerbleibcn 
würde. ~!it aller Deutlicl;J,cit möchte ich daher 
festhalten, dass Artikel 335 0 R in seiner heutigen 
Fassung die Frage absolut offen lässt, oh während 
des Arbeitsunterhruchs naeh einer Geburt der 
Lohn weiter bezahlt werden müsse. Es gibt Korn
men tarc, die das bejahen. Eine eindeutige Gerichb
praxis hat sich bis heute jedoch nicht entwickelt. 

Seit Jahrzehnten hat der Bl!ndesrn t unseren 
erwerbstätigen Frauen immer wieder in Aussicht 
gestellt, den notwendigen wirtschaftlichen Sehutz 
der Wöchnerin über eine eigentliche '.\Iutterschafts
versicherung herbeizuführen. \Ian glaubte auch 
lange Zeit, dass eine solche aus Gründen der Zweck

. t der Krankenversieherung 
wäre. aber im letzten Somnwr di~ 
Hcvi~i!)n des ersten Titels des KU\'G erschienen 
ist, sollte allmählich jedermann klar geworden sein, 
dass der \Veg über die Krankenversicherung nicht. 
beschritten wenlen kann. :\uf die diesheziiglichf'11 
Criindc werde ich in meiner Pnst11latshegrii111lung 
nuch zu sprechen kommen. Für heute stdl,-i ich 
einfach fest, dass die im K UVG enthaltenen \lass
nahmen zum Schutze der \Vöehnerinnen das Pro
blem des Lohnersatzes weder in der heutigen noch 
in der kiinftigen Gestalt werden liisi;n kiinu,•11. \Vir 
/i,i}ll'JI d,11'11111 :ill1\1l ( ;l'lll!d llrtd ia dii•S\,t· H,,zit•h1111µ: 
bin it·l1 rnit flr,nn Ford absolt1t t•inv.-r·,la11de11 ·, 
1r11s lli'll zu oricotiert~ll und 1iad1 and1!1·n \fii~lieh
k,·it,·n .\us~chau zu lrnli1·11, dies 11m so 11111hr, nls 
b,•rt,il, seit. l!Vi;:> die V1!rf.1ss1111g,mihsig1\ (:rundlaµ:P 
fiit· di1i \lutt(·rschafbv1'!',iclwnmg vorha11de11 ist. 
:\1rs di,·sPt· Si11wtion hPr:111,, ich wiPdt•l'lwle 1•s, h:il,f• 

michael.tellenbach
Textfeld

michael.tellenbach
Textfeld



i,·h am 1:l .. Juni 

mcim·s Po:-tulat 
,;,·hon im Oktober letzten Jahres 
.\ntrag, er Ihnen YOm 

auf die Revision df's Dienst 
w,H·dcn · hat. !)jp,;p1· 

lautet ähnlich wie der Beschluss der 
knmmission und dass die 
dPs l .oimes und nach der :'\iederkunft den Frau· 
en werden mus,;. 

Ich bitte Sie deshalb dringend, mit der all
fiilligen Ablehnunrr Jes Antrarres F orel kein Prii
j mli;, für die späte;e Behandlu;g der Angdegenheit 
zu schaffen. Vor allen Dingen sollte es nicht spiitet· 
lwiss,,n können, der Hat habe den Antrag Fnr,•I ah
gelehnt, um dann damit neue Schwieriukeiten zu 
machen, wenn man das, was Herr Fort'] j:tzt durch 
das Arbeits,resetz möchte, nachher durch di,• 
obligationenr:chtliche Hegelung erreichen will. !eh 
bedaure, dass Herr Fore! seirwn Antrag nicht 
zurückgezogen hat. kh habe ihn der Saeh,: zuliebe 
darum gebeten. 

\[. Forel: J' ai l'impression que M. Leuenbcrger 
a deja pre::iente les argumcnts essentie!s en faveur 
de la proposition tendant ;'i ajouter lln alinea 2 ~t 

l'article 335. Cet article est insufrisant Pt il n'est 
nullernent besoin d' insister sur ce poin t. 

L'argurnentation de \1. Leuenbergcr c,,;t excel
lente. Au fond, elle tend a inviter le conseil a adopter 
le principe du paiement du salaire pendant la 
periode de l'accouehement et de l' allai tcmcnt. 

\ia proposition est, avec d'autres article,; de la 
loi, une introduction a la future assuranee-maternite 
que le Conseil federal nous prornet depuis fort 
longtcmps. 

\[a proposition date du 9 mar,; l9G2. Sa portec 
a etc tres fortemcnt reduite. ,A l'origine, j'av:ii.~ 
l'espoir, singuJiercrnent det;U a Ja suite du Yote de 
l'article 33, que l'on accorderait au total avant et 
apres les eouehe,; 85 jours de 
depuis l'adoption de cet article 
Jours payes aux femmes en se trouvera 
reduit a li2. Dans la situation actuelle des salarii:~, 
e'est vraiment un rninimum, vom; l'avouerez. 

Je voudrais aussi dire a :\1. Leuenherg1-r 1!t ,\ se~ 
amis qu'il t:xiste nn vieux pl'overhe qui affirrne 
q11'un tiens vaut mieux que Üeux tu l':rnras. 

En terminant, je recommande vivement au 
eonseil d'introduire des maintenant dans le Code des 
ohliga tions eette nouvelle notion du paiemen t des 
salair-es aux femmes en c:ouches. 

Absti111111ung -· Vote 
Für df\ll ,\nt.rag Forr·l 
lhgiigen 

:_! 1 :-itilllllli'II 
711 ~tillllll1'll 

Schalter, BPrichtf·r,tal!Pr der .\!1:hrlieit: \\'ir 
ko111nie11 111t11 zu dein lwiss u111stril.l.t>n1,11 l~apil(·l d,·r 
Fn·i1•1t und d1•s Fe1·i1•nan:spr11thes (At'!. J1i l his / 11t·11: 

18 uin 1962 

:\bs. l ,. \'i•·lle1d1t ,Tlllllf'l'I1 ~i<'. "ich 1ttwh ,lt-r 
l!1<·r wunle d.1ra11f «ll 

d,·r lh!!d1·,rat mlsii zlid1 

l, 2, :3, '1 und 5 
tlen Absatz (j zusammen mit Artil«·l 

ebenso den \Vidmn 
nnd Knnsor!en auf einen .\hsatz 7. Zu den 
.\rnohl zu diesem Artikel Ibis milchte id1 Ihnen 
empfehlen, den Antrag zu Abatz 1 ebenfalls 
mit dem Absatz l zu behandeln, 

zu Absatz G auf die Beratung von 
zu ver,;ehieben und den neuen Absatz 7, den 
Arnold als d1·itten Vorschlag eingcbraeht hat, auch 
jetzt bei der Beratung des Artikels :Vtlhis zu be
handeln. Ieh nehme an, der Rat sei mit dieser 
Behandlungsv.;eise einverstanden und miiehte nun 
zuerst zum Absatz t dieses c\rtikcls J'i lbis kurz iiber 
das Ergebnis der Kommissionsarbeit b,;ric:hten. 

Artikel l setzt den An,-pruch des Arbeitnehrn,!rs 
auf wenigstens zwei \Vochen Ferien im Jahr fest, 
für jugendliche Arbeitnehmer bis zu1n zurück
gelegten 18. Altersjahr wenigstens drei \Vochen. 
Die .\Iehrheit der Kommission hat gefunden, dass, 
nachdem Sie das Schutzalter der .Jugendlichen in 
einem früheren Artikel neu geregelt haben, t!iesP 
Crund~ii tze, nach denen das Schutzalter ,t1'1· 
Jugendlichen festgelegt worden ist, auch auf die 
Bestimmungen über den Ft·rienanspruch zu über
tragen sind. So kommt nun dieser Antrag der 
\lehrheit zustande, Ller den jugendlichen Arbeit
nehmer bis zum vollendeten 19. Altersjahr und I .ehr
lingen bis zum vollendeten 20. Altersjahr wenigstens 
drei \V ochen Ferien gewähren will. 

Eine \Iinderheit beantnwt, der Fassun<r des 
ßundesrates zuzustimmen. lierr Arnold h;t zu 
diesem Absatz 1 einen Abänderungsantrag eirwe
reicht, df:r wie folrrt lautet: .. Der Arbeit<reher t7at 

~ .. n 
den A rbr:itnehmern, deren regelmfissige wüehent
liche Arhcillszeit durchschnittlich '15 Stunden ülicr

und den Jugendlichen bis zmn zurückgelcgtell 
· wenigstens drei \Vochen, den · 

wenig;;;tens zwei \Vochen Ferien 
Jahre zu gewiihren." Ich müchte dem Herrn 
Priisi<lenten vnrsehlagen, nachdem Herr Grnedel i1t 
fr,rnzüsi~dwr Sprache referiert hat, der Mindt~rheit 
für diti Vertretung ihres Antrages das \Vort zt1 

geben und ebenso I lerm Arnold für din V1:rtrt.'l1111g 
,;eines Antrages zu Absatz :l. · 

M. Graedel, rapporteur de la majorite: A l'article 
no, alin/)a l, le Conseil federal propose que Ja durr~e 
dl's vacanu,s ,oit fixee il trl!is s1•rnnirw~ pnur 1,·,; 
jcu111.•, lravaille111·, jusqu'ü l8 ans r1\v.-dlts r~t :'t d.:11x 
,;pmairn·s J><Hlr l,,s autres travaille11rs. 

\'oi.re commis,iun e,;t d'avis qu'il c:1111vi,•11t d,· 
r·,·pr·emlrn In notion de <<jeunes gtms>> fix{,r\ /1 l'artivl,· 
:27, ali11[•a 1, d. ~;t1r laquclle vow; vo11s ,\tt:, dt'~j it 
p1·011011ci·,, ü .,avoir ID ans r{ivolns, re,;p<!<'.livt,111,·111 
:.!tl ans r[,vol11s po11r lcs apprenlis. 
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·1w 1nirwriti) de la comrni~sion partagt: l'avis du 
Con~eil f,;dfral et. dt·ninnde le lllainri,:n du ti:xt,'. du 

lK ans corn11H: lirnif1'. d' pn11r 
~t'.maincs d1, vacanccg. 

En ou 11 • i,rn de notrc 
\fox Arnold rcprend rwtmn qu'il a ü 

/1 savoir J' limit,· 
1emies gens devrait t\tre ü ans de 
irniforrnP, sans distinction Pntre lr·s apprcnt1s les 

rcs Jeuncs gens. 
Les sont d'avis qu'il convient de 

traiter 
relative 

de JI. \lax Arnold 
a l'alinea L 

Meyer-Zürich, Berichterstatter der Minderheit: 
Bei der Beurteilung der ist einmal mehr 
darauf hinzuweisen, dass der Hegelung, 
wie sie durch das Arbeitsgesetz für die Ferien erfol
gen soll, und den übrigen Bestimmungen der Vorlage 
ein grundsätzlicher Unterschied besteht. Alle Vor
schriften dieses Arbeitsgesetzes, die wir bis anhin 
behandelt haben, sind mit Ausnahme von Artikel 
328bis OH, Verbot der Schwarzarbeit, ,;olche öffent
lich-rechtlicher Natur. Die Ferienregelung dagegen 
soll privatrechtlich, das lieisst im Rahmen des 
Obligationenrechtes, festgelegt werden. Die vor
heratenden Kommissionen, sowohl die Experten
kommission wie auch die Fabrikkommission, haben 
öffentlich-rechtliche Ferienbestimmungen mit gros
ser Mehrheit abgelehnt, und zwar aus folgenden 
Gründen: 

Die öffentlich-rechtliche Regelung der Ferien 
würde die diesem Arbeitsgesetz unterstellten Arbeit
nehmer erfassen. Die Festsetzung eines minimalen 
Ferienanspruches entspricht bestimmt einem wich
tigen öffentlichen Interesse. Daher soll nach \Iei
nnng der vorberatenden Kommissionen dieser An
spruch auf alle Arbeitnehmer ausgedehnt werden, 
auch dann, wenn sie diesem Gesetz nicht unterstellt 
sind, beispielsweise auch auf die Landwirtschaft. 
Diese Ausdehnung des Geltungsbereiches ist aber 
nur durch eine privat-rechtliche Regelung im Rah
men einer Revision des Obligationenrechtes möglich. 

Sodann wäre, vom praktischen Standpunkt aus 
betrachtet, eine öffentlich-rechtliche Regelung der 
Ferien ein zu starres System und daher in der 
Durchführung auch mit grössten Schwierigkeiten 
verbunden. Einmal könnte die Weiterführung der 
zum Teil differenzierten Ferienbestimmungen ich 
erwähne beispielsweise das System der Ferien
marken im Baugewerbe in Frage gestellt werden. 
Ebenso wäre eine sehr weitgehende Kontrolle über
all dort notwendig, wo der Arbeitsplatz oft gewech
selt wird. 

Eigentlich sollte die Regelung der Ferienfrage im 
Hahmen der bevorstehenden Revision des Obliga
tionenreehtes erfolgen. Nachdem aber die Ferien 
einen sehr wichtigen Bestandteil des Arbeits
verhältnisses bilden, kann eine Verschiebung dieser 
Frage schon aus politischen und psychologischen 
Gründen nicht erfolgen, bis die Hevision des Ohli
gatinnenrechtes zur parlamentarischen Behandlung 
herangereift ist. Der Einbau der Ferienbestim
mungen in das Obligationenrecht uud die damit 
verbundene Ausdehnung des Geltungsbereiehes er
fordert nun aber als Korrelat die Beschriinkung der 
g1;setzlich vorgeschriebenen Ferien sowohl bezüglich 
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des Ei111 ri fl Ps 1l!ld der ll;rn,-r 
d ie ta t:<ii,· hlichc \1 i ndPsl norni. 

Von di1:s1;r \11ffa,,u a , mii,·ht1, ich 
Absatz 1, Artik,•l 
lh•ha von 

llad.hufrr sehr Pmliiss
' die für dii~ Bt>ilwhal!1rng 

l1reHze für die Anwendung 

den :\ntra dPr 

d!'r SnnderhcstimmungPn j :\rhcit-
nchmer Der Hat hat der 

keine von 
fiir den 
führen. Die 
haben <las der Altershegrenzun<r der 
Jugendlichen, bezogen auf die ihnen ;ukomm~nden 
Sonderbestimmungen, in allen Details und unter 
Berücksichtigung aller Kriterien geprüft. lch erin
nere an die Gutachten <ler Schulärzte und Arheits
iirzte, an die Erfahrungen im Ausland und an die 
Vergleiche mit dem Hekrutenschulalter usw. Die 
Kommissionen haben nach sehr eingehender und 
nach objektiver Prüfung diese Grenze auf das 
vollendete 18. Altersjahr festgelegt. Es wiire nun 
wirklich nieht einzusehen, aus welchen Gründen 
unser Hat bei den Sonderbestimmungen über die 
Ferien, also im Bereiche der privaten Regelung, die 
ihren Geltungsbereich noch weiter spannt als das 
Spezialgesetz, den Antrag des Bundesrates einfach 
überschreiten wollte. Dieser Antrag entspricht näm
lich genau den Auffassungen der vorberatenden 
Kommissionen. \Venn derart einwandfrei festgestellt 
werden konnte, dass sich eine besondere Behandlung 
der Jugendlieben über das 18. Altersjahr hinaus 
auch bezüglich der Ferien nicht als notwendig er
weist, dann muss dem Grundsatz der Jiindestnorm 
entsprochen werden. Und es soll, ich wiederhole das 
auch hier wieder, dem Gesamtarbeitsvertrag und 
dem Einzeldienstvertrag überlassen bleiben, all
fällige ,veitergehende Regelungen zu treffen. 

Ich beantrage Ihnen daher zum Absatz 1, der 
Jlinderheit und dem Bundesrat zuzustimmen. und 
ich beantrage Ihnen auch, den Antrag des fierrn 
Kollegen Arnold abzulehnen. Auch er mag nicht zu 
befriedigen, denn er überschreitet ebenfalls die 
Grenze der J[indestnorm. Die Verkoppelung der 
FerienJauer mit der öffentlichen Höchstarbeitszeit 
muss zu neuen Ungerechtigkeiten und zu lJntc!'
schieden der Ansprüche führen, die nur schwer 
kontrollierbar sind. Aus allen diesen Erwägungen 
ersuche ich Sie, dem Antrag des Bundesrates und 
der Minderheit zuzustimmen. 

Hier wird die Beratung abgebrochen 

Ici, le debat est interrompu 
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Vormittagssitzung vom 19. Juni 1962 
Seance du 19 juin 1962, matin 

Vorsitz - Presidence: Herr Bringolf- Schaffhausen 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'induslrie, l'artisanat 
et le eommeree. Loi 

Siebe Seite 356 hiervor - Voir page 356 ci-devant 

Art. 60 
Fortsetzung - Suite 

Präsident: Nachdem zu Artikel 341bis (neu), 
Absatz 1, die Sprecher der Mehrheit und der Minder
heit ihren Standpunkt gestern noch vertreten haben, 
er!eile ich das Wort Herrn Arnold zur Begründung 
sernes Antrages zu Absatz 1. 

Arnold-Zürich: Mein Antrag zu Artikel 341, 
Absatz 1, sieht vor, den Ferienanspruch von drei 
Wochen allen Jugendlichen bis zum 20. Altersjahr 
zu gewähren. 

Unser Rat hat zwar bei Artikel 27 beschlossen, 
als Jugendliebe im Sinne dieses Gesetzes sollen 
Arbeitnehmer bis zum 19. und Lehrlinge bis zum 
20. Altersjahre gelten. Bei den Ferienansprüchen ist 
es aber sicher gerechtfertigt, von dieser in Artikel 27 
festgelegten Generalklausel abzuweichen und nicht 
zwischen Arbeitnehmern und Jugendlieben, die 
zwischen 19 und 20 Jahre alt sind, einen Unterschied 
zu machen. vVir können das um so eher, als es sich 
ja hier um eine zivilrechtliche Bestimmung des 
Obligationenrechtes handelt, während wir es bei 
Artikel 27 mit einer öffentlich-rechtlichen Bestim
mung des Arbeitsrechtes zu tun hatten. 

Mein Antrag zu Absatz 1 will aber noch einen 
weiteren Grundsatz im Gesetz verankern. Er will 
den durch Bundesrecht garantierten Minimal
Ferienanspruch mit der regelmiissigen durchschnitt
lichen Arbeitszeit in Beziehung bringen, das heisst 
er verlangt, dass Betriebe, deren Normalarbeitszeit 
45 Stunden pro Woche übersteigt, ihrem ganzen 
Personal - also nicht nur Jen Jugendlichen, aber 
gleich wie den Jugendlichen - wenigstens drei 
Wochen Ferien pro Jahr gewähren müssen. Dieser 
Antrag drängt sich aus zwei Gründen auf. Erstens 
wird damit dem Arbeitnehmer für die längere 
Arbeitszeit, Jie er im Jahresdurchschnitt leistet, ein 
Ausgleich bei der Feriendauer gewährt. Zweitens 
erwachsen mit dieser Bestimmung dem Arbeitgeber, 
der aus betrieblichen Gründen länger arbeitet, 
nicht gleichzeitig Vorteile gegenüber Konkurrenten, 
die auf eine kürzere Arbeitszeit verpflichtet sind, 
wenn die längere Arbeitszeit wenigstens teilweise 
durch längere Ferien<lauer kompensiert wird. Eine 
Stunde Arbeitszeit pro \Voche entspricht un 
Jahresdurchschnitt ungefiihr einer Ferienwoche. 

Bei der Behandlung der Arbeitszeit wurde in der 
Frühjahrssession aus Gewerbekreisen geltend ge
macht, Pine Verkürzung der täglichen Arbeitszeit 
stelle vor allem Kleinbetridie vor neue Schwierig
keiten. Ich möchte auf die~e Argumente jetzt nicht 

---------------------------------~:_j uin l '.11;~ 

znrückkornrnen. Es ist aber ~icher zutrcff,, 11 d d· 
die gleichen {;rün11P, die gr·gen ,•ine kür;:erp 'l':1<;.'.:~ 
oder \Voclwnarheihzt,it v"rgehracht w11rd1·n. "•·~,.. 

. l 1-, . h . ~ ~ 11 
Pmen iingeren 'er1cnanspr11c 111cht ~, i..J,ii,dt „ 

sind. Es ist mir klar, das,; di,, Frage dllrch 11 11 ,; 11 ,
1
1~ 

Antrag nur in dem sehr bescheidenen l{ahm,•n d,,, 
durch Bundesrecht garantierten Ferienmini 1111111 " 

gelöst werden knnn. Aber eine solche Besti1nn 1111,., 

die die Ferienan,:;prüche mit der "\rheihz,·it ;,; 
Beziehung bringt, könnte durch die V,,rtracrs. 
politik oder durch kantonale Vorschriften weit,•r 
entwickelt und ergänzt werden, wenn sie im Arbeit~
gesetz verankert wäre. 

Der Gedanke hat aber noch eine andere, in die 
Zukunft weisende Komponente. Vielleicht werden 
wir mit der Zeit, mindestens in einzelnen Wirtsehafts
zweigen, einer Verlängerung der Ferienansprüche 
über die heute üblichen Normen hinaus gegenüber 
einer weiteren Verkürzung der täglichen Arbeitszeit 
den Vorzug geben. Diese Entwicklung des Arh1•its
zeitproblems ist denkbar, wenn man sich vergegen
wärtigt, dass auch vorn sozialmedizinisehen r.,i
sichtspunkt aus eine Ferienzeit, die es erlaubt, zwei
mal pro Jahr, das heisst im Sommer und im Winter. 
die Arbeit längere Zeit auszusetzen, wichtiger wer
den könnt~. als die Verkürzung der Tagesarbeits
zeit. Die Arzte erklären heute schon, dass die 
Wiriterferienzeit der Erholung förderlicher sei; tat
sächlich stellen wir fest, dass, wer es sich leisten kann, 
im Sommer und im Winter Ferien macht. Das ist 
also heute kein Geheimnis mehr, und diese Erkennt
nis wird Allgemeingut werden, sobald die jährliche 
Feriendauer es erlaubt, sie auf den Sommer und 
den „Winter zu verteilen. Auf die wirtschaftlichen 
Vorteile, die damit auch unserem Gastgewerbe er
wachsen würden, möchte ich nur nebenbei hin
weisen. 

Machen wir wenigstens für die Jungen vernünf
tige Ferienbestimmungen, damit sie nicht schon vor 
ihrer Volljährigkeit von der hektischen Unruhe 
unserer Zeit körperlich und seelisch geschädigt 
werden! An die älteren Arbeitskräfte hat ja die 
Vorlage des Bundesrates überhaupt nicht gedacht 
in diesem Gesetz, abgesehen von den 14 Tagen 
Minimalferien. Aber darauf werden wir bei Artikel 
68 und bei Ziffer 6 dieses Artikels zurückkommen. 
vVenn der Bund nichts tut, um Altersjahre und 
Dienstjahre bei den Ferien mitzuberücksichtigen, 
müssen es wenigstens die Kantone tun können, wie 
sie es bisher schon getan haben. Ich glaube nicht 
daran, dass dieses Gesetz in Kraft treten wird. 
wenn es den Kantonen nicht das Recht lässt, 
bessere Ferienbestimmungen zu erlassen, als w_ir 
hier durch Bundesrecht vorsehen. Es wäre auch ein 
Beitrag zur Konjunkturdämpfung, wenn wir alle -
Arbeitnehmer und Arheit,reber - wieder lernen 
würden, vernünftig zu arbeiten und vernünftig 
Ferien zu machen. Heute ist der Herzinfarkt· 
Roboter der gefeierte Zeitgenosse. Und wer noc~ 
vernünftig arbeitet und zu leben versteht, ist bei· 
nahe ein 6ffent!iches Argerni~. Lassen wir daher ,kn 
Jugendlichen genügend Zeit. um zu erfahren. da,s 
das Leben noch mehr zu bieten hat als !!a~t. 
Hotation, Verkehrsliirm, Gestank und ra~t l,.,w 
Krampferei mit dem [ndziel Herzinfarkt! 

Daher ernfpehle id1 Ihnen, 111einem :\ntra~ 
ZllZUS tim I!Wll. 
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Eggenberger: Ich habe mi<'h in dn h:ornniis~iun 
auf dt1n Standpnnkt der \!1·hrh111l ,·!lt u11.d rnoeh-
11' daran auch · festhalten. Si,: lwn lw1 .\rl 1k1·I 
27 Sclmtzallcr der auf rn. der 
1 a r 20 Jahn· zt: d,·n \lindnh,·1 

1 ferrn l ladzhofe1· hal n Si,: 

I•:s schiene mir nun t'Pcht 
m·n11 Sie b„im Artikel :Vi l liis das 
.Tugemllidien wieder auf. 18 Jah.re, wie es di,i 
Kommissionsminderheit will, reduziertPn. kh wun-
ilere mich dass nach dem der 
Ahstimmung bei Artikel 27 l lerr an 
seinem Minderheitsantrag festgehalten . 
mich über das richtige Schutzalter für J uge:1dliche 
hier nicht weiter aussprechen. Es handelt sie? um 
eine Streitfrage, die weitgehend vom P.ersönhche.n 
Ermessen entschieden wird, eine Streitfrage, die 
auch auf individuellen Unterschieden beruhen mag. 
Ich will mich auch nicht lange dabei aufhalten, das,; 
heute an Lehrlinge immer hi.H1ere Anfordernngen in 
physischer und in psyehi.scher Hi:1sicht, g~stfdlt 
werden. Dagegen möchte 1.ch auf emen Ge.::nchts· 
punkt hinwei~en, ~ler m~mes Er~.chtens m der 
bishericren D1skuss10n mcht genugend hervor· 
"ehobe; worden ist, nämlich auf die Tatsache, dass 
G1 zahlreichen kan.tonalen Berufsbildungsgesetzen 
für die Lehrli1we im Alter von U) und 20 Jahren ein 
weitercrehender"' Schutz im Hinblick auf die Ferien 
enthalren ist, als wir ihn jetzt im Arbeitsgesetz fest
Jeaen ,vollen. Ich verweise auf die Tatsache, dass 
Zürich den Lehrlingen bis und mit dem rn. Alters
jahr drei Wochen, im 20. Jahr zw~i .Wochen .Ferien 
gesetzlich sichert, dass Luzern zwe1emhalb \\.ochen, 
Schwvz zweieinhalb Wochen, Glarus (seit der 
letzte;1 Landsgemeinde) für alle J ugendliche:1 d:ei 
volle Ferienwochen vorsehen, Solothurn drei Wo
chen bis und mit dem erfüllten 20. Altersjahr, 
Basel-Stadt drei Wochen, Basel-Land <lrei Wochen, 
Schaffhausen ebenfalls, St. Gallen seit Mai dieses 
Jahres auch drei Woehen, Waadt drei Wochen, 
Wallis zweieinhalb Wochen, Genf drei Wochen. Das 
sind zwölf Kantone, die in ihren Berufsbildungs· 
Gesetzen für Lehrlinge und Lehrtöchter heute 
schon das Schutzalter auf 20 Jahre angesetzt haben, 
also bis zu zwanzig Jalircn zweieinhalb oder drei 
\Vnchcn Ferien gewähren. Ich nehme an, I:rtum 
vorbehalten, dass mit der Annahme des Mmder
heilsantrages diese heute geltenden Fcr~cnrcge
lun<Ycn für Lehrlirwc und Lehrtöchter. die über 
18 ,., Jahre alt sind~ verschwinden mü;;sen. Das 
Bundesrecht wi.irde kantonales Recht aufheben. Ich 
glaube, das könnte nicht die Aufgabe des eidgenös· 
sischen Gesetzgebers sein. 

Man kann sich, so wie ich die Sache heute über
blicke auch nicht auf das in Revision stehende 
eidge~össische Berufsbildungsgesetz, bezie~e?. He~r 
Kollege Leuenberger hat in der Komm1ss1on .die 
Frage gestellt: werden die Jugendsc~utz-Bestun
nrnngen im Berufsbildun~sgesetz wie1e~k~hren, 
werden sie dort. fiir die Lehrlmge besser sern :> hr hat 
von Herrn DirPktor Holzer die Antwort erhalten 
(ich zitiere wiirtlich): ,,Da der Jugencllichenschut.z 
im Arbeit8gesetz illlsgebaut und auf alle .Jug(:nd
liche11 ausgedehnt werden soll, würde es zu erner 
Doppdspurigkeit führen, im rcvidierti,!1 Berufs
bild u ncrs1fesetz weiterhin Schutzvorschriften vnr· r, r,, 

Arbeit in Industrie· 

w,·,dial h d i11,c ins Arlwi t iil,ct·nnrn-
nwn wi'.f'df•n ... Damit scheint (·s l!lll' klar zu st;in. 
dass rnan un kornni1·11tl,·n lkruf,d,il,lii tz 
solch,: B,·,timnnrngcn nidit mehr aufneh!ll!'ll 

flinbl f kant<,n,il<' 
n,üsste man, be · in diesem P11nkte 
„s fw1m ·\ntraa der \!indt>t·heit bleiben ,ollt1:l lwim 

· 1~icht von einem Aushau dP,; 

t so11dern 
sich in I11indestcns zwülf Kantonen für 
von 19 und 20 Jahren um einen Abhau des heute 

tze:,; handeln. 
Vor allem auch aus diesen 

ich Ihnen Jen 
zulehncn und dem Antrag 
nwhrheit zuzustimmen. 

Weiter: Es ist eigentlich erstaunlich, dass der 
Bundesrat in seinem Vorschlag die Gewährung von 
drei \Vochcn Ferien an Jugendliche beschränkt, 
welche das 11:i. Altersjahr noch nicht vollendet 
haben. In der Botschaft selbst, auf den Seiten 106 
und 107. führt der Bundesrat eine Reihe von kan
tonalen Fericncrcsetzen auf, die weitergehen und 
JwYcndlichen bis zum vollendeten '19. oder gar bis 
zUJ71 vollendeten 20. Altersjahr drei \Vochcn Ferien 
zusprechen. Vor allem sind es die Lehrlinge, die in 
dic,-en kantonalen Gesetzen besser geschützt werden. 
Kollc1Yc Eaaenberger hat diese Gesetze der Kantone 
Luze~1, s:haffhausen, Zürich, Glarus, Solothurn, 
Basel-Stadt, Basel-Land namcntlieh aufgeführt. 

Es kommt nicht von ungefähr, da;;s in diesen 
kantonalen Gesetzen die Lehrlinge besser geschützt. 
werden. Das ist eine Forderung, die si<'h aus der 
Entwickluncr heraus ercreben hat. \Vir wissen alle, 
d-:iss die Lehrlinge im 3. und 4. Lehrjahr als vol.l
wcrti"e Arbeitskräfte eingesetzt werden, dass sie 
aber darüber hinaus aleichwohl mindestens während 
zwei Halbtagen in d~r \Vochc die Berufsschule be
suchen müssen. Dazu kommen die Hausaufgaben, 
die ihnen in der Berufsschule aufgebürdet werden, 
und dazu kommt dann auch noch die V nrbcreitnng 
auf die Lehrabschlussprüfung, die eben in dieses 
dritte oder vierte Lehrjahr fällt. Also der Besuch 
der Berufsschule, die Schulaufgaben, die Vorberc.i
tnng auf die Lchrlingsprüfu1:g Rind die Gründe, ~1e 
dazu führen, dass der Lehrhng, der dann auch 1m 
Beruf als vollwertig eingesctit wird, vermehrten 
Anspmch auf Ferien erheben darf. Ansscrdcm er
wartet man vom Lehrling in vielen Berufen, da:<s 
er in der Berufsschule nicl1t nur die obligatorischen 
Fächer belegt. Beispielsweise vom kaufmännischen 
Lehrling erwartet man, dass er auch noch rakulta
tive Fächer belege, eine zweite Fremdsprache lerne, 
also für seine berufliche Ausbildung noch verrneh1:t 
Zeit. aufwende. Das muss er alles neben der Arbeit 
im Büro leisten, wo er bereits als vollwertige 
Arbeitskraft eingesetzt ist. 

Meines Erachtens ist es in Ordnung, wenn man 
fiir die Lehrlinge eine Sonderregelung einfiihrt und 
fiir sie bis zum Hl. beziehungsweise 20. Altersjahr 
drei vVochen Ferien vorsieht. 

Ich bitk Sie, den Antrag <kr \fehrh1•it zu 
11 n tcrs t i't tZ(• 11. 

:Vf. Borel Georges: P1'.rmettez i:i mw voix ronia nd1: 
de vcnir appuyer la proposit.ion de nolre ':oW~gue, 
:vf. Arnold. ;'\om; pc11so11s que pour dt>~ ra1son;; dP 
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Travail l'industrie 19 juin Ul62 

,ante. lcs de \f. Arnold dcvraicnt ,\tre rnfüne 
t;,nm·s pour certaines. Je m'en 

· a cette trilmne par 
· je t 

devons nous rendre 
detacher d'une 

mais une sante 
eontraire pour les 
manuelles. 

destinent aux {:tudcs ont 
quc 

faible et que c'est le 
travaillcurs des nrnt'"'"'" 

qui a ete a de la ~election 
cn matiere d'etudcs, de dislocation vers !es disci

universitaires ou 
a pu faire des ""n""'"" 

ete demontre que souvent ce sont des qui 
sont deficients deja au point de vue sante et psy
chisme, quelquefois au point de vue de Ia resistance 
mentale, qui ne pcuvent pas suivre les etudcs, qui 
sont par consequent rejetes vers l'apprentissage 
comme si ce Llernier etait de qualite moindre. L11 
encore il y aura des notions a corriger. Mais il est 
certain que pour des raisons d'ordre economique, 
d'ordre hereditaire, d'ordre familial, on peut dire 
que ce n'est pas necessairement les plus vigoureux 
de nos jeunes qui se destinent au commerce mais 
surtout a l'industrie et a l'artisanat. 

Je pense que ces observations ont ete faites 
aussi dans le eanton de Vaud et dans le canton de 
Xeuchätel, Oll l'on a procede a des experiences de 
selection. 11 faut tenir compte tout de meme, au 
moment Oll l'on etablit une loi, de ce que cette loi 
sera dans l'avenir. 

Je rappelle ici les postulats nombreux venus de 
tous les horizons politiques, depuis les liberaux 
jusqu'aux socialistes, pour demander que l'on donne 
toutes facilites a Ja jeunesse suisse de poursuivre des 
etudes. Je rappelle en particulier la motion Graber. 
Or, a quoi tendons-nous? A ce que notre peuple 
devienne un peuple Je caJres, un peuple de tech
niciens qui rejettera sur une petite minorite, Ja 
moins bien lotie, comme je viens de le demontrer, 
!es activites professionnelles et artisanales. Je pense 
des lors que ces personnes ne ßevront pas etre de 
deuxieme qualite et qu'il y a, la aussi, des täches 
d' education Jans une societe plus evoluee et d'une 
structure plus precise, dans le sens qu'il faudra 
augmenter Je bagage d'instruction generale aussi 
bien dans les activites professionnelles et artisanales 
que dans !es etudes theoriques proprement dites. 

Aujourd'hui dej a, nous faisons cette constata
tion, c' est que !es jeunes gens, les jeunes apprentis, 
comme !es etudiants, ont souvent des journees de 
travail plus longues, aussi penibles, plus conside
rables que !es hommes qui vont a leur bureau, i1 
leur atelier, le matin et qui, a cinq ou six heures, ont 
definitivement termine leur journee, ce qui n'est 
pas Je cas pour les jeunes. Par consequent il faudrait 
tenir eornpte du fait que !es jeunes apprentis, comme 
!es jeunes travailleurs qui voudront suivre des cours 
de perfoctionnement, auront, a cote de leurs heure,; 
de travail, des heures d'{1tude et de preparation 
theorique pour ren forcer leurs connaissances pro
fessionnelles. 

Je ne vnis done pas pourquoi ees jeune~ n'au
raient pas tous truis semaines de vacances alors que 
les jeunes qui se destinent aux Hudes superieures et 

avons 
qni entrer da11s 

l'artisanat ont souvent ete des 
de vuc familial. On Lloit lls nnt eu 

des ou divorces. Il faut !es 
afin de lenr 

donner et de la vie en 
rnt:iete. Pour Je pense que trois semaim•s de 
vacance:! sont encore un rninimum. 

Je vom, dernande de vous en tenir et 
la proposition de notre collegue Arnold. 

Wüthrich: [eh habe das \Vort wegen den A11s
führungen unseres Kollegen \[eier-Boller verlangt. 
Er hat den bundesrätlichen V mit der Be
gründung unterstützt, dass die vorberatende Kom
mission das t8. Altersjahr als richtig erachtet habe. 
Demgegt)nübt!r erkläre ich, dass die 18 Jahre schon 
in der Expertenkommission sehr stark um,;tritten 
waren. Ich verweise auf die Diskussion gemäss 
Protokoll der Expertensitzung von \N engen, vom 
Januar 1959, worin vermerkt ist: ,,Professor Bug 
weist darauf hin, dass zahlreiche Verbände die Her
aufsetzung vorgeschlagen haben. \Venn Arbeitneh
merschutz betrieben werden soll, so ist hier anzu
setzen, um so mehr, als für die Jugendlichen ein 
gesamtarbeitsvertraglicher Schutz kaum besteht. 
Es könnte vielleicht in dem Sinne eine Kompromiss
lösung gefunden werden, dass die Altersgrenze auf 
19 Jahre hinaufgesetzt wird." 

Das gleiche Protokoll enthält ferner den Ab
schnitt: ,, Vizedirektor Riffel ( vom Bundesamt für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit) erwähnt in diesem 
Zusammenhang, in Deutschland sei von Ärzten und 
Pädagogen festgestellt worden, dass Jugendliche 
unter 20 Jahren den Anforderungen der modernen 
\Virtschaft nicht vollauf gewachsen seien." 

Ich möchte damit sagen, dass es nicht stimmt, 
wenn heute behauptet wird, man sei damals in Ller 
Expertenkommission einmütig der Meinung ge
wesen, die 18 Jahre seien richtig. Die 19 bzw. 20 
Jahre stellen einen guten eidgenössischen Kompro
miss dar. Es geht wohl nicht an, im öffentlichen 
Recht bei Artikel 27 das Jugendschutzalter auf 19 
bzw. 20 Jahre anzusetzen und dann bei den zivil
rechtlichen Ferienbestimmungen, die eine ausge
sprochene Schutzbestimmung darstellen, dieses Al
ter auf 18 Jahre zu reduzieren. - Ich bin zwar mit 
Kollege Meier-Boller einverstanden, dass die Ge
samtarbeitsverträge noch neben dem Gesetz Platz 
haben sollen. Aber hier spricht ja wohl weniger das 
Schutzalter als vielmehr das Ausmass der Ferien 
eine Holle. In bczug auf das Ferienausmas,; stimme 
ich, soweit es gesetzlich geregelt werden soll, zwar 
dem Bnnde~mt und der Kommissionsmehrheit, 
aber auch der Kornrnissionsrninderheit zu, weil sie 
hier miteinander übereinstimmen. Hingegen sollten 
wir das, was wir unter Artikf:l '27 beschlossen haben, 
aueh prak t.izieren, das heisst den .J ugendlichcn bei 
den Fcrienbe,;tirnmt.mgen einen cl'höhten Schutz ge-
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wiiliri·n. Nach dem l>1rnd1:sdtli,·lw11 Vor;whla 
hiittc t·in L,·hrling, der r,irw Lehre 
Yicrt. im 1•r,lcn imd ZWl'!lPn f drr\i \Vochen 

der 

P1ne 

man sollte hier dem .\tehrheits· 
zustimmen. 

Nun will ich noch \Vorte an Kollege 
Arnold richten. :-iein Antrag, die wöchentliche 
Normalarbeitszeit mit in die Ferienbemessung ein
zubeziehen, ist sicher gut gemeint; aber er führt zu 
grossen Unebenheiten, wenn man die Ferien naeh 
der normalen Arbeitszeit bemessen will. Nehmen 
wir zum Beispiel den \Valzwcrkarbciter, der vom 
niichsten Jahl' an die li/i-Stunden- \Voche haben 
wird, und die Vel'käuferin im kleinen Spczereiladen. 
Diese Verkäuferin wird eine längere Arbeitszeit 
haben; demzufolge hätte sie mehr Ferien als der 
Schwerarbeiter im \Valzwerk. Deshalb stimme ich 
dem Antrag Arnoltl nicht zu, ~ondern unterstütze 
den .\Iehrheitsantrag. 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: kh will 
mich nur noch zum Antrag Arnold äussern; ich 
habe mich ja gestern zum .\[ehrheitsantrag und zum 
.\linderheitsantrag bereits aussprechen können. Da
bei möchte ich nicht die Auffassung von Herrn 
Arnold über die vVünschbarkeit des Kampfes gegen 
die Gefahren des Herzinfarktes bekämpfen, sondern 
ich glaube, dass er mit seinen allgemeinen Erwä· 
gungen recht hat; aber wir müssen doch die zwei 
Fragen unterscheiden, die Herr Arnold mit seinem 
Antrag anschneidet. Er b1~antragt in erster Linie, 
dass Arbeitnehmern, deren regelmässige wöchent
liche Arbeitszeit durchschnittlich 45 Stunden über
steigt, generell wenigstens drei Ferienwochen zu ge
wiihren seien. Dieser Antrag kann aus verschiedenen 
Gründen nicht befriedigen . .\fein Herr Vorredner 
hat schon mit einem Beispiel drastisch dargestellt, 
wohin diese Bestimmung führen müsste. 

Der Lösung, die Herr Arnold vorschlägt, liegt 
offenbar der Gedanke zugrunde, den Ferienanspruch 
nach der zeitlichen Beanspruchung des Arbeitneh
mers abzustufen. Fiir eine solche Abstufung kann 
aber nicht lediglich auf die Dauer der Arbeitszeit 
abgestellt werden, da unter Umständen Arbeitneh
mer mit einer kiiru'.ren Arbeitszeit, aber höherer 
Beanspruchung, eher flingere Ferien benötigen als 
solche mit einer längeren Arbeitszeit. Es stellen 
sieh der Durchführung dieser Vorschrift aueh prak
tische Schwierigkeiten entgegen. Wie berechnet man 
diese durchschnitt.liehe Arbeitszeit von 45 Stunden? 
Welcher ZPi trau rn soll für die Berechnung der durch
sdmi t tliclwn Arbeitszeit., bei der wohl auch Üher
zeitn!'heit. 11nd llilfHnrheit zu beriicbichtig,m wiiren, 
massgebcnd sein, damit dif'ser Ansprnd1 a1d' die dritte 
Ferienwoche festgestellt werden ki,nntn? Der Ant.rag 
Arnold betrifft siclwr eine Frage, die zweekmiissi
gerwcise auf dem \,V1'.ge dt•s (;ps,w1t a rhei t.sv,,rtrag,~s 
in dim einzelnen Brandwn ger1'.gdt wird. 

Arbeit in Industrie 

l >er zwPi t e :\ nt rag des I lerrn .\rnol(l t darauf 
hinau~. den l ,Phrli · 
wodif' n hi,; z11 rn 

Kommission 
stimmt. Ich es dass wir 
diesen Umständen den Arnold ablehnen. 

foh empfehle Ihnen Ablehnung des 
Arnold. 

.\L Graedel, ra pporteur de la : A I' ar· 
ticle nous avons trois propositions: unc de la 
majorite de la commission, une autre de la minorite 
plus celle de notre collegue ,\1. Arnold. 

II s' agit de fixer I' age limitc au(ruel les jeunes gens 
beneficieront des dispositions protectrices de Ja loi 
sur le travail. Le Conseil foderal, appuye par la 
minorite de Ja commission, propose de fixer cette 
Jimite a 18 ans aJors que la majorite vous demande 
de la fixer a HI ans pour les jeunes travailleurs et a 
20 ans pour les apprentis. 

La proposition Arnold va plus loin encore et 
tend a fixer a 20 ans l'age auquel les jeunes traYail
leurs sans distinction ont droit a 3 semaines de 
vacances. 

Ce probJeme a deja ete discute quant au fond 
lorsque votre Conseil a examine l'article 27 de la 
presente loi. A cette occasion, il a decide que !es 
dispositions protectrices en faveur des jeunes gens 
seront applicables jusqu'a l'age de 19 ans, respec
tivement de 20 ans pour les apprentis. Cette decision 
a ete prise par 91 voix contre 70. Si nous admettions 
Ja thcse de la minorite de Ja commission, nous 
devrions revenir sur cette decision. Or, la reglemen
tation des vacances eonstitue incontestablement 
une import.ante disposition protectrice en faveur de 
Ja jeunesse. II ne serait pas logique, me semble-t-il, 
de revenir sur la decision prise a l'article 27. 

D'autre part, \l. Eggenberger vous a demontrc 
les inconvenients que eomporterait une teile dcci
sion. L'acceptation par votre Conseil de Ja these de 
Ja minorite annulerait des dispositions cantonales 
plus favorables aux jeunes travailleurs. :\'otre 
jeunesse, qu'on appelle au service du pays prcci
sement vers cet age, ne comprendrait pas une teile 
attitude du Iegislateur federal, d'autant plus que, 
dans nombre de cantons, tous les travailleurs ont 
deja droit a 3 semaines de vacances. 

Quant. a la question soulevcc par Ja proposition 
de notre col1egue M. Arnold, fixant. uniformimient. il 
20 ans la limite a laquelle les jeunes tra vailleurs 
auront droit a 3 semaincs de vacances, eile a egale· 
ment ete tranehee quant au fond a l'article 27. II ne 
rne parait pas logique de rcvenir sur notre decision. 
A vec la majorite de la cornmi~~ion, je vot1s invite i.1 
l'PfHJllsser les propo~itions de la 111innritli et de notre 
col l(\;ue Arnold. 

()uant a la deuxii\me propositinn d,~ \[. Arnold, 
t'.itahli;;sant. une distinction ha~ee sur !es prcstati11ns 
des travailleurs p<Hlr ddcrminer la duri)e des \·a· 
canee~ des adult.es, eile ne serait. pas lof.(iqm~. f .a 
cornmi;;sion a deji1 repnussi~ une proposition visant 
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sonl lri'.:' dil'ficdes 
vonlnir vous rallier 

>l!!!lli"S!Oll. 

,j(I d•'S ,'ll!idtf,' 

ltollS dt'' travaillenrs car P!lt>s 
Je pri,: d,, hicn 

au tn:.t de In majorite de la 

Bundesrat Schaffner: Ich l,edame 
1!ass die Diskussion über die A 
Ferien rechtes 
Artikel 68 über 
k,·l t\8 Klarheit hätten, wenn wir 
hier Pin modernes und vvohnlichcs 

abschlies;:;cnder Art errichten wür
den, könnte man üher all diese Dinge viel leichter 
:<prechen, als wenn man immer nod1- daran denken 
muss, dass wir noch barocke Türmchen und 
Erkerchen kantonalen Hechts anfügen sollen zu 
dieser eidgeniissischen I{egelung, ohne Hüeksicht 
darauf, dass ein so kleines Land wie die Schweiz 
wenigstens ein einheitliches Wirtschaftsgebiet dar
stellen sollte. 

Es ist im Zeitalter dPr Integration und der An· 
gleichung der sozialen :\ormen in vielen Liindern 
Europas ein wunderlicher Tatbestand. dass wir all 
diese kleinen verschiedenen kantonalen Erkerehen 
haben müssen, als ob das schweizerische \Virt
schaftsgebiet so willkürlieh unterteilt werden könnte, 
so dass man bald in Firmen. die in der aanzen 
Schweiz arbeiten, einen speziellen Beauftragten an
stellen muss, der Be:-cheid weiss über die :\ormen, 
die in Fribourg. in der Innerschweiz oder am Lcman 
Geltung haben. Es ist deshalb unerliisslich. sich ein
mal Klarheit darüber zu verschaffen. ob dieser 
neuen eidgenössischen Ordnuug im Prinzip wirklich 
eine abschliessende \Virkuno- zukommen soll. Dann 
kann man sicherlich auch Arrrurnenten trehör 
schenken, wie :<ie hier vorgetragen word,~n sind, 
namentlich von Herrn Nationalrat Eggenherger, 
der darauf hingewiesen hat, dass man in verschie
denen Kantonen eben bereits viel weiter O'C<ranrren n O ö 

ist. \\'enn man hierüber Klarheit hat, kann man mit 
Bezug auf den .Jugendlichensctmtz auch auf eidge
niis;:ischem Boden etwas weiter gehen, als es di~se 
Vorlage tut, die auch $(·hon ein his~chen „Patina" 
angesetzt hat und himichtlich der lr,tzten Erkennt
nis"c des Jugendlichen:'('hutzp,; nicht mehr das 
letzte \Vort in der Entwicklung darstellt. Ich könnte 
mir also vorstellen, dass Sie sich selber treu bleiben 
und wie ich nicht zwrifle logisch mit sich selber 
nun auch den Feri,~nanspruch der Jugendlichen in 
Analogie zu den Schutzgrenzen, die Sie in Artikel 27 
festgclt!gl haben, grossziigiger ordnen werden. D(!r 
Bundesrat würde also - glaube ich - eine Niederlage 
auch hier stoisch entgegennehmen, ohne damit 
allerdings diejenigen, die treu zu seiner Fahne 
haltPn. nllzu~chr cnttii11sch1)n z11 wollr~n. Abm· dann 
11tiisstm1 wir wissen, da~s ,•s sich 11rn eine al>
sddiP~SPllde Hcgeltmg handelt. \Vir rniis~l'n die; vor 
all1•rn auch wissen lwzi'1glich der li:tzten Differenz 
zwischen \fohrheit 1111d \linderheit, niimlich in Ab
satz G, wo 1·hPnfalls eine \liiglichkeit. besteht, zu 
1·i1wr· Ver,tii11digung zu kolllmt:n, dit\ nicht so weit 
von einer l<'.nniichtigu11g ,·ntf't·rnt ist, 1:ine dritte 
FPrit·nwm·lie zu vediigen. \Vir wollen z1q.:1.ihcn, dass 

1 !Hi2 

lll i t a11f die ng lwa-; 

l" t. 1 Ch W i !J d n ill 11 ll j t' 1 ll l lfl d t' ll 
lwkannt!il'h r-in lwrror 

:md,·n·. in1 
setzliehe Ent 

dankhar 

schliessendc 
ikd tiS eine ah

tlie Weiter
kollektiven entwicklung des in den 

Vprt im kollektivPn Arlwitsreeht 
kantonale die oft etwas 

lüst von der wirtschaftspolitischen 
mit der vor allem der Bund und die Sozialpartner 
vertraut sind. dekretiert werden. Die Sozialpartner. 
die die \Virtsehaft kennen. und der Bund. d1:r die 
wirtschaftspolitische Verantwortung triigt, rnüs~en 
zustündig sein, das festzuleg,·n. wa:< di,· \Viru,·lrnft 
tragen kann und was nicht. 

Abstimmung \ nte 

.:\ rt. 341 bis, ,:\ bs. 1 
Eventuell - Evcntuellt>n11~nt: 

Für den Antrag der :\tinderhcit 
Für dt'n Antrag Arnold 

Definitiv Definitiverncn t.: 

Für den Antrag der :\lehrheit 
Für den Antrag der :\linderheit 

72 ::,tirnmen 
G8 Stimmen 

112 Stimmen 
38 Stimmrn 

Präsident: Die Absä tzc 2-5 sind unbestritten. 
Absatz 6 wird bei Artikel 68 behandelt. Darüber 

haben wir uns gestern verständigt. \Vir gehen also 
über zu dem Antrag, neu einen Absatz 7 anzufügen. 
Dieser Antrag ist von Herrn Arnold-Zürich gestellt. 

Arnold-Zürich: Es ist für einen Laien oft schwer, 
juristische Formulierungen zu finden, die vot1 den 
.Juristen akzeptiert werden. fch hahe zum [h,ispiel 
in Absatz 1 gesagt: ,. ... regelmässige durchschnitt
liche wöchentliche Arbeitszeit. .. ''. eine Formulie
rung. die in allen Verfügungen des Bnndes, in 
Arbeiter- und Angestelltenordnungen usw, zu finden 
ist und unter der man nie die Überzeit versteht. Sie 
haben aber gehört, dass der Herr Kommission,;
präsident diese Forrrrnliernng als zu wenig 
hezeichnet hat; er hat aber keine präzisere nennen 
können. 

Bei Ziffer 7 handelt es sich 111111 eigentlich 
darum, die vorausgegangenen Ferienbestimrmmgen, 
die privatrechtlichen Charakter haben, zwingend zu 
formulieren. Ich habe meinen Antrag gestellt, weil 
mich bestimmte Erfahrungen dazu bewogen haben, 
die Sache hier doppelt zu nähen. [eh gebe zu, dass 
es schon in den vom B11ndcsrat vorgeschlagenen 
Artikeln heisst, der ArlwitrwlimPr hal,c Anspruch. 
\lan könnte also iilH:r dies,: Ziffor 7 eventuell noeh 
reden, wenn der Bu11dPsrat dazu eine Erldiir11ng ab· 
gäbe, dass die~e Formulierung als absolut zwingt~nd 
bezeiehrwt werde, und diet- im Protokoll vtirmPrkt 
wi.ire. Ich glaube aber, ns wiire auch in die,wrn Falle 
richtig, doppelt zu 11iilw11. ldr hin der :\ 11~il'!1t, dass 
ntt•in Antrag eine Form hat, die n·d1tlich ber1:i1,; in 
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Fnienhe,-t 
iiffentlichcn Hecht festhalten könnte dadurch. dass 
man m Artikel 55 die 

diese 
anwendet. Es hätte dann dort 

etwa lauten müssen: .,Die Strafbestim-
wcnn cm den Vor-

ionenrcd1tliche11 Artikels üher 
die Ferien vorsiitzlich oder fahrlässig zuwider-
handelt." Darüber habe ich verschiedene Juristen 
befragt. Diese Juristen sind aher nicht gleicher 
:\[einung gewesen. !'\un hat uns zwar letzte \Vochc 
Herr Btmdr:srat Schaffner darüber helehrt, dass. 
weun zwei Juristen gleicher .\[einung seien, ein 
frrt11m vorliegen müsse. Hier waren also die 
Juristen nicht gleicher :\frinung. Das würde dann 
eigentlich dafür sprechen, dass mein Antrag durch
au;, diskutabel wiir1!. 

Vor einigen .J ahrPn !tat <'ine Gemeinde im 
Kanton Zürich, die ein öffentlich-rechtliches Ferien
reglement für ihr Personal besitzt, zwei Arbeiter an
gestellt, mit denen sie schriftlich vereinbart hat, 
dass sie auf einen Teil ihrer Ferien verzichten. Die 
Gewerkschaft hat dann gegen diese Vereinbarung 
angekämpft und erreicht, dass der Regierungsrat sie 
aufgehoben hat. Die Gemeinde musste ihre eigenen 
Fericnhcstimmungen eben als zwingend auch diesen 
Arbeitnehmern gegenüber anwenden. 

.\fein Antrag sagt nun: ,,Abmachungen, die 
Pinen Verzicht auf Ferienansprüche gcmäss den Be
;;tim111ungen <ler Absätze t und 6 bezwecken, sind 
nichtig"; ich glaube, dass dainit jedermann ins Be
wusstsein gehen müsste, dass solche Bestimmungen 
nicht durch Sonderabmach11ngen mit dem Arbeit
geber beseitigt werden können. Das hätte den 
grossen Vorteil, dass der Arbeitnehmer viel weniger 
gezwungen würde, sein Recht auf dem Prozessweg 
durchzu~etzen nder es erst durchzusetzen, wenn das 
Arbeitsverhiiltnis bereits gekündigt ist. Der grosse 
:\achteil der privatrechtlichen Ordnung liegt ja 
darin, dass in der Hegel der Arbeitnehmer ~ein 
Hecht nicht durdrnetzen kann, solange er auf das 
Arbeitsverhältnis angewiesen ist, und dass dann 
diese Forderungen erst nach der Auflösung des 
Arbeitsverhiiltnisses w)stellt wi1rdPn. Ich habe also 
davon ahgPsehen, weiteri~ Anträge zu stellen, vor 
allem nicht bei den strafrechtlichen Bestimmungen. 
[eh stelle den Antrag, es sei festzuhalten, dass alle 
privaten Abmachungen, die den Ferienbestimmun
gfm des Ohligat.ionenrechtes widersprechen, nichtig 
~eien. Damit wiirc f:inde11tig im Gesetz festgehalten, 
dass es ~id1 11111 zwingende Htistin11nu11gen des 
()hligat.io1w11r1·chtcs handdt. 

Schaller, Berichterstatter der :\lchrheit: 1 lerr 
ArnoltI hat richtig herrwrkt., da8s sein Antrag z11 
<>inmn neuen Ahsat.z 7 praktisch eine Verdoppelung 
vou Bestimrurmgen hed,~11tim würde. In der Bot
schaft i~t dargelegt worden, dass d1!1· :\li11dest:feric11· 

rung cn 
für Industrie, Gewerbe und wurde. 
Der des Herrn Arnold kann also al,; über

hezc1chnet werden a nf Grund der Präzisie-
rung, Ihnen von den Berichterstattern 
wird. 

:\L Graedel, rapportenr de la majorite: La pro
position Arnold veut empecher qu'il soit possible de 
supprimer, par convention, le droit aux n1canees 
prevu aux alineas 1 a 6. Cettc qucstion se trouve 
pratiqucmcnt reglee par Je message dn Conseil 
federal lui-meme. A la page 115 de ce message, I101JS 

lisons: <, Le droit a des vacances, tel riu'il est con,::u. 
est un droit inalienable, c'est-a-dire 11u'il ne peut 
etre ecarte par eonvention. Ainsi est-il tou t aussi 
bien garanti que s'il decoulait d'une prescription de 
droit public. >> Cette garantie etant donnee, Ja pro
position de ~L Arnold cst superflue. 

Abstimmung Vote 

Für den Antrag Arnold-Zürich (Abs. 7) ;34 Stimmen 
Dagegen 71 Stimmen 

Art. 61 

Antrag der Kommission 
Ingress, Art. 60, Abs. 1, Ziff. 2 KUVG, Art. 60bis, 
Ziff. 3, Art. 6,5, Abs. 1 und ,1, Art. 65ter (neu), 

Abs. 1 nnd 3, Art. 1,12 (neu) 

Zm;timmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 6!5tcr (neu), Abs. 2 

Die Ver:<icherten haben insbesondere die Sicher
heits- und Gesundheitsvorkehren richtig anzuwen
den und dürfen sie ohne Erlaubnis des Betriebs
inhabers oder seines Stellvertreters weder entfernen 
noch abändern. 

Antrag Vincent 
Art. 60, Ab.v. 1, Ziff. 2 

Der in Artikel 1 des Bundesgesetzes vom ... 
über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 
aufgezählten und umschriebenen Betriehc; 

, lrt. fjj 

Proposition de la commission 
Pr1!amlmle, art. 60, al. !, duff. 2, art. 60his, chiff. ,1, 
art. 6/j, al. l et ,1, llrt. (J5ter ( now•em1), 11l. 1 et ,1, 

art. f,32 ( no11vea11) 

Adh{!rer au projet du Conseil f{1dfral. 
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cxtr,~mement 
rassurance 

1 rl. lj.jf{'r 11/. i 

Proposition Vincent 
Art. 11 l. f. 

l,n11m{~re,:s et t!Hinies i1 l'artidc 
du ... ,;ur le travail dans l'imlfötne. 

lc c,1mmerce. 

que je formule iei e:1t 
tend a soumelt re a 
de la Caisse nationale 

d'assurancc toutes !es enumerees et 
dHinies a l'article premier de la sur Je travail dans 
l'tnd11stric, l'artisanat et le cmnmcrce et non pas 
:;culement les employes des entrcprises tiualifiees 
plus loin d'cntrcprises industrielles. 

:\fa proposition est d'ailleurs d'une portee assez 
faible, semble-t-il, d'apres le Conseil federal lui
rneme. et on ne comprend pas pourquoi, d'emblee, 
on n'a pas prevu qne tous les travailleurs seraient 
soumis i1 l'assurance obligatoire. 

A sa page 120, le message dit en cffet qu'il 
n'existe, par rapport au nombre total des fabriques 
·- 12 750 fabriques cornptant 624 500 ouvriers -, que 
peu d 'en lrcprises ne ren trant pas sous la denomi
nation d',<entreprises industrielles)) au sens de Ja loi 
snr le travaiL Ces modifications, dit-il encore, <<ne 
revctent par consequent que peu d'importanee,>. 

Dans ccs eonditions, <de nombre des fa briques 
qui seront soustraites aux mesures de protection de 
l'assurancc obligatoire sera sensiblement plus faible 
cncore. >> 

Si vraiment ce chiffre est si faible, pourquoi donc 
n'accepte-t.-on pas, d'ores et deja et sans antre 
forme de proces, de soumettre tous !es travailleurs 
it l'assurance obligatoire, pour autant qu'ils tra
vaillent dans des entreprises definies par \'article 
prernier de la loi riue nons examinons :i 

Le Conseil fedi:ral essaie cn<:ore de nous rassurer 
en nous faisant la promesse <1ue, par une disposition 
transitoir<) un article 132 qu'on insererait darrn 
la loi sur l'assurance en eas de maladie et d'acciJcuts. 
il pomra. i1 l'cxpiration du delai de cinq ans. en 
invoquant l'article ehiffrc 1, lcttres a a de la 
loi sur l'assurance, declarer, par voie d'ordonnance, 
l'assuraiwe obligatoire pour ces entreprises. 

11 nous scrnbl1~rait bea11coup plus simpln et 
lwa11co11p plus logiq11e de faire figurer immediatc
mcnt toutcs les cntrepriscs ({l1i sont di:finies a 
l'article prernier de la loi parmi eelles dont !es 
ouvriers doivent beneficier de la loi sur l'assurance-
111alndie et accidents obligatoire. 

.I<: v,q1s signak ('n rws;;nnt qnc lc h1:~oin se fait 
scntir dP cdte assuran<:n geni:ralisee, taut et ~i bien 
q1w lc <'anlon de Ctrnöve, par extnnple, le 18 dect!lll· 
brc l!l:lU, a t':dict{! une loi cantonale par laquclle il 
olilign loulcs !es pt•1·sonrws physiqLws et morales 
q11i ne sont pas soumises h la loi ffalerale ,;ur la 
l ,A \IA /1 ass11rer l<:11rs ,;alaries dans des conditinns 
analog11c, /1 ,· .. lfcs de la loi f«\di:rale sur ['as,rnram:e
n1aladie PI accid,:nl~. 

19 juin l!Hi'.! 

SO!'!I', d,: rairP Sl!l' 

1„ l,·nai 
!PS 

J oi 

Schaller, BPrichterstaller: In der lfotschaft wird 
Entwurf fiir da:; 

Betriebs-
bei V crsi,·i1t,r· 

der Suva vf•rsicherten 
das Arbeit fallen. 

Es scheint 
der r1bligatorischen 
die nicht dem KUVG un 

grösseren Zusammenhang einer künftigen Revision 
!les 2. Titels des KlJVG cinaehend ahrnkliiren. Di9 
\nderung von Artikel Ab,mtz 2, Ziffer 2, des 
KlJVG, wie sie im Zusammenhang mit dem Arbeits
gesetz vorgenommen werden, ist somit rein redak
tioneller Natur, indem sie die bisherige Bezeichmmg
der Fabrik durch den neuen Begriff „ lndu~triclle 
Betriebe" nsctzt. Demgegenüber will der Antrag
steller durch eine kleine textliche \mlerun1r die 
obligatorische Unfallversicherung für alle ,-, vom 
Arbeitsgesetz erfassten, aber nicht bereits dem 
KUVG unterstehenden Betriebe einführen. was aus 
den dargelegten Gründen nicht in Frage ko~1mt. Wir 
wollen dieses Vorhaben bni der Revision des zweiten 
Titels des KUVG prüfen. Ich beantrage Ihnen also 
Ablehnung des Antrages Vincent. 

:\L Graedel, rapporteur: La propositinn de 
\L Vinccnt vise la rnodification de la loi sur l'assu
ra nce-maladie et accidents. Elle tend a ce que non 
sculement lcs entreprises industrielles (comme il est 
prevu dans le projet) mais toutcs les entrepriscs, y 
compris !es entreprises artisanales et comrnerciales, 
soient soumises a la loi federale sur l'assurance
maladie et accidnnts. 

Les entrcprise,; arti;-anales et cornmerciales 
n'etant pas soumises a la LAMA, la proposition 
Vincent tcnd donc ii combler une lacune incontes
table dans le regime de l'assurance. 

Votrc commission a loncruement examine cettc 
qucstion. eomme eile l'avait ete de maniere appro
fondie par la commission d'experts et anterieure
ment deja par Ja commission qui, en 1950, a etabli 
Je projet de loi federale sur le tra vaiL 

Or, contrairement il ce que pense M. Vincent, la 
rnod i fica tio n q 11 'il propose a u ne portee trcs vas te, 
puisqu'elle aura pour consequenee de soumettre a la 
LAMA toutes !es entreprises et tous les travailleurs 
qui actuellement n'y sont pas soumis. 

Votre commissiou a i~te d'avis qu'il convenait de 
etHnbler cctt1~ lacuni~ pnr 11ne r·evision de la loi 
fi!d{!rale s111· l'as~11ra11ee-maladie et accidents, dont 
1rne <·omrnissinn spöciale s 'occupe Pli ce momen t. 

1 )ans tPs cundit ions, votre commissinn voi1s 
propo~e dti vous ralli11r au texte du Conseil f{:dfaal 
Pl de d·glcr ,:ette quPstion lorsque le projd dP 
1·1,vision d1! la loi ff:dfaak ,t1r l'ass11r:H1t:e-111aladie et 
aceidnnts vo11s ~cra so11111is. 

l, 

l 
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19. Juni 1962 Arbeit in Industrie 
------------------ ----

Präsident: l[iilt !l1·1T \·i11<'<'1it 1111l<T di,·,1·11 Ein\·,·r~1ii1td11i, !ws..!1iiftig111,·1de11. /.11n1 ;"till,·,i i~t 
:m,tiinden st>inen .\ntrag a11frecht ·_, ih1lt'n die nntw,·ndige Zeit freiz11gcbcn. 

Vincent: .Je la maint irns 1 

, \/Jsli1111111wg - t'ote 

Fiir den Antrag drr Kommission 
Für den Antrag Vinrent 

87 Stimmen 
l l Stimlllen 

SchallerJ Berichterstatter: Die Kominissiun hat 
in Artikel ti5ter, Absatz 2, zwei Präzisierungen an
gebracht. 

Einmal soll der fü•griff .,besodere Erlaubnis" ge
strichen werden. Es geht einfach um eine Erlaubnis, 
die jeweils vom Betriebsinhaber gegeben werden 
muss. 

Sodann hat man die Person des Strellvertreters 
des Betriebsinhabers in den Gesetzestext eingeführt, 
um ganz sicher gehen zu können, dass diese Bewilli
gung immer eingeholt wird. 

Diesen Textänderungen ist von Seiten des 
Bundesrates keine Opposition gemacht worden. Ich 
empfehle Ihnen Zustimmung zum Text, wie ihn di(' 
Kommission formuliert hat. 

.\1. Graedel, rapporteur: Al' article 65ter, alinea 2, 
relatif aux ohligations des travailleurs, votrc com
mission Yous propose deux petites modifications. 
La premiere consiste a supprimer le rnot << speciale •> 

et a dire simplement <<sans autorisation de l'em
ployeur>>. D'autre part, on ajoutera les mots «ou de 
son rcprcsentant>>, ce qui donnera le texte suivant: 
<<sans autorisation de l'employeur ou de son re
presentant~. II arrivc en effet que le representant 
de l'employeur, cn l'absence de ce dernier, soit tenu 
de prendre une decision et de donner une autori
sation. 11 s'agit d'une precision a laquelle nous vous 
prions de bien vouloir vous rallier. 

Angenommen - Adopte 

Art. 62 
Antrag der Kommission 

Ingress 
Art. 1, Abs. 6 ( Arbeitszeitgesetz) 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 8 
Abs. 2 

Schwangere diirfen nur mit ihrem Einv('rständ
nis und keii1esfalls über die ordentliche Dauer der 
tiiglichen Arbeit hinaus beschäftigt werden. Sie 
dürfen auf blosse Anziege hin von der Arbeit weg
hlcihen oder diese verlassen. 

Abs. 3 
Wöchnerinnen dürfen während acht Wochen 

nach ihrer Niederkunft nicht beschäftigt werden; 
doch darf der Betriebsinhaber auf ihr Verlangen 
diesen Zeitra11m his auf sechs \Voehen verkiirzen, 
sofern der Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit d11r<'h 
iirztliches Zeugnis ausgewiesen ist. 

Abs. 4 
Stillende ;\fütter dürfen auch nach Ablauf von 

:1d1t \Vodwn seit ihrer Niederkunft nur mit ihrem 
Nationalrat - Conseil national tn62 

11rt. Jf)bis ( tll'II} 
.\larginale: Vcrhiiltnis zum BundesgPs,·tz iihcr 

dif'. Arbeit in ln,lustrie, Gewerbe und l landcl. 
Text: D11rd1 \"erordnung können einzelne Be

stimmungen des Bundesgesetzes vom ... 
iiber die Arbeit in fndustrie, Gewerbe und Handel 
anwendbar erkliirt werden, soweit dies z111r1 Schutz 
von Leben, Gesundheit oder Sittli,:hkeit von im 
Di<'n~t einer cliesem Ge~etz unterstellten Verkehrs
anstalt beschäftigten Personen erforderlich ist. 

Art. 62 
Proposition de la commission 

Preambule 
Article premier, al. 6 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Art. 8 
Al. 2 

Les femmes enceintes ne peuvent ctre occupees 
que si elles y consentent et jamais hors de l'horaire 
ordinaire de travail. Sur simple avis, elles peuvent 
se dispenser d'aller au travail ou le quitter. 

Al. 3 
Les accouchees ne peuvent etre occupees pendant 

les huit semaines qui suivent l'accouchement; a leur 
demande, l' ernployeur peut toutefois raccourcir 
cette periode jusqu'a six semaines, pour autant que 
Je retablissement de Ja capacite de travail est atteste 
par un certificat medical. 

Al. 4 
Meme apres huit semaines des l'accouchement.. 

les meres qui allaitent leur enfant ne peuvent etre 
occupees que si elles y consentent. L'ernployeur leur 
donnera le temps necessaire pour l'allaitement. 

Art. 19bis {nouveau) 
Titre marginal: Rapport avec la loi sur Je travail 

dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. 
Texte: Certaines dispositions de la loi du ... 

sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et Je com
rnerce peuvent, par ordonnancc, etre rendues a ppli
cables, si c'est necessaire pour proteger la vie, la 
sante ou la moralite de personnes au service d'entre
prises de transport ou de COfl\lnunications assujet
ties a Ja presente loi. 

Schallert Berichterstatter: Ich lege Wert darauf, 
Ihnen kurz zu erklären, warum Artikel 8, Ab
satz 2-4, durch die Kommission eingeführt wurde. 

Ziffer 2 des Artikels 62: Es geht hier um den 
Schutz der Schwangeren. Gemäss Artikel 8 des 
Arbeitszeitgesetzes dürfen Wöchnerinnen von ihrer 
Niederkunft hinweg wiihrend 6 Wochen nicht im 
Dienst einer diesen1 Gesetz unterstellten Verkehrs
anstalt beschäftigt werden. Dieser \Vi\clwerinnen
„chutz geht in lwzug auf die Datwr der Schutzuit 
weniger weit als die Vorschrift von Artikel (fü, 
Absatz 1, des Fabrikgesetzes, wonach auf Wunsch 
der \Viiehncrinnen die ('rwähnte Frist. his auf 8 

',7 
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dans l'mdustri~· 

der Schutzzeit. Damit Uaucr 
nnd im Arln,i ts
d er Schutz der 

Arbeit 

der 

des 
kel 33 lies vorliegenden Entwurfes die 
dem Arbeitszeitgesetz unterstehen. anwendbar er
klärt werden soll. In der Folge hat dann das EiLlge
nössische Amt für Verkehr darauf hingewie;;en. dass 
Schwantrere und \Vöchnninnen in iiffrntlidwn 
Transpo~thetrieben, insbesondere Billeteu:-en. wäh
rend der Fahrt Erschütterungen und Stössen aus
"esctzt sind und eines vermehrten Schutzes hf:
dürfen als Arbeitnehmerinnen an einem stabilen 
Arbeitsplatz. Dazu. kommen in den Verkd1rshe
trieben noch die Cnregelmässigkeit des Dienstes und 
die unvermeidlichen Früh- und Spätschichten. 

Um dieser Auffassung Rechnung zu tragen, be
schloss die Kommission, den Artikel 33 der Vorlage 
in das Arbeitszeitgesetz einzubauen durch Beifü
gung der Absätze 2, 3 und Ir !n "\rtikd 8 diese,; 
Gesetzes. Ich beantrage Ihnen Zust11nmung. 

\1. Graedel, rapporteur: A l'articlc ß2, votre 
commission vous propose quelques modifieations 
qui doivent etre apportees a Ja Joi SI!'. la duree du 
travail dans l'exploitation des chemms de_ fe~ et 
autres entreprises de transport et de comrnumcation. 
Votre commission a eonstatc qu'il y aurait manq11e 
de preeision dans cet.te loi si l'on se contentait 
d'abroger l'alinea 6 de l'article premier et l'alinea 2 
de l'article 8. Votre commission unanime vous pro
pose de bien vouloir vous rallier ~ ces rnodifications. 

Angenommen Adopte 

Antrag Düby 
Art. 62 his (neu) 

\iarginalc: Bundesgesetz über das Dienstvcr
hi.iltnis der Bundesbeamten. 

Text: Das 11unde:<g<:sctz vom ;io. J1111i l9~7 nh~r 
rlas Dienstverhältnis der Burnlesbeamtcn wird wie 
folgt geändert: 

Art. 62, Abs. 1, z1veiter Satz 
Die Bundesgesetzgebung über die Arbeitszeit 

beim Betriebe der Eisenbahnen und anderer Ver
kehrsnn:-trtlt(m sowie über die Arheit in Industrie, 
(;t'lwi:rbc und Handel (Arbeits14c~ctz) hlPibt vor
lwhaltfHL 

Proposition Düby 
,1rt. (j2/iis (nouvurn) 

Titre marginal: I.oi ,;ur le :;tatut dt's fonc
tiorrna ires. 

Ti\Xte: La loi du :;q j11i11 l!:l27 s11r IP ,tatttl dp;; 
fonction11aire;; est rnodifii>•t ,·om1111: s11it: 

HJ juin l!)ß2 

\ rl. 

,k Ct)lll!l!Ulll<'Hliun,; 

dan:< l'industri!t. l'artisanat e 
!et 

benmten" 
.. wird wie 
Z\Veiter Satz: 

les 

il 

Arbeitszeit heim Betriebe der Eisenbahnen 11ml an
derer Verkehrsanstalten sowie über ,lie Arheit in 

Gewerbe und Handel ( 
bleibt vorbehalten."' 

Ich mache die Feststellung, da~:,; bei der :-id1af
funa des Beamtengesetzes im Jahre Hl27 beidP Hüte 
eim'.'r Formuli,;rung zugestimmt habPn. wodurch der 
Bundesrat unter Vorbehalt der Bundesgesetzgebung 
über die Arbeit in Fabriken (das alte, jetzt zu revi
dierende Fabrikgesetz) und über die Arhcits7;eit 
beim Betriebe der Eisenbahnen und anderer \ er
kehrsanstalten das Dienstvcrhiiltnis <il·r Arbeits
kräfte ordnen kann, die nicht die Eigenseha ft von 
Beamten haben. Nun ist eigenartigerweise die 
Gründe, die dazu geführt haben, kenne i~h nich~ -
im deutschen Text des Beamtengesetzes dieser Ilm
weis auf die Bundesgesetzgebung über die Arbeit_ in 
den Fabriken ,vegaelassen worden; das heu t1ge 
Beamtengesetz spri;ht nur noch von ein~m V or::ie
halt über die Bundesgesetzgebung über fhe Arbeits
zeit heim Betrieb der Eisenbahnen und anderer 
Verkehrsanstalten, während der französi,;che Text 
( wir haben das kontrolliert) ,;ehern von Anfang an 
auch den Vorbehalt in bezug auf die Bundesgesetz
aebuna über die Arbeit in den Fabriken enthielt. Es 
i:-:, r, • • 

ist also einfach ein Irrtum passiert - wo er passierte, 
brauchen wir heute nicht festzuhalten -. indem die 
Aufnahme dieses Vorbehaltes unterblieb. Der fran
zösische Text lautet nämlich: <• StJus rescrve de Ja 
le"islation sur le travail dans les fahriques et la 
d;ree du travail dans l'exploitation des chcmins de 
fer et autres entreprises de tran,;port et de commu
nication ... •> usw. 

\fein Antrag ueht nun f'infach dahin, diese 
Korrektur jetzt v;rzunehmen. Sie ist notw<'ndig; 
wir müssen nun natürlich nicht nwhr tiJH'eehen von 
der „Bundesgesetzgebung über die Arbeit in c_len 
Fa brikcn", sondern von u nscrcm neuen Arb et ts-
gesetz das wir J0 etzt beraten. Ich bitte Sie, nachdem ' .. im Neudruck des Beamtengesetzes vor e1111gcn 
\Vochen diese Korrektur vorgenommen worden ist, 
diesen Antrag zu Artikel ß2 bis aufzunehmen. Die 
Bundesämter, die sich damit zu befassen hatten, 
~ind einverstanden. 

Präsident: Die llerrf'.tl hom111i~sion~berid1t1:r· 
statter sind einverstanden, ebenso Herr Bu1nlesrat 
Schaffner. 

Schallert BPricl1tcr~tatt.Pr: Ich 111iid1te doch kurz 
nkliirPn, weshalb die Komn1i~sio11 den Antr;'.g 
Diiby nicht behandelte 1ind lhnPn de~halh a11eh 111 

l 

d,·r 
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L 

l9 . .Juni Hlß2 

der BPrid1tcrstatlung \\Tdn· Z11slim1111111g noch Ah
l,·lrn1111g lwantrngtP. 

[)j(' r,;01rn11issior1 liat den Anl rng 11icht Wl'i!Pr 
lwhandf'IL n;u·hdern ,ich hal dass in dn 

mtlid11·n ~a111mlung- 1frr d1:11bchc nnd d,·r fran
TP:d dt'.'\ ArtikPb fi2. Absatz ! , de,; Bcam

lt:ngeset.zcs v,Hwinander abweichen. :\ach dem 
wird niimlieh a11ch die 

das l lerr 
dem deutschen Text da

stirnmigkeit zwischen den 
'in der \leinung, dass Herr 

fall:- auf Grnnd der AhkHirung 
Hat einen entsprechenden 

Die Kom
die Un-

werde. 
:'\un hat das Eidgenüssische Personalamt mitge

teilt, dass nach der Botschaft des Bundesrates vom 
18. Juli 1924 zum Beamtengesetz in der Tat neben 
dem Arbeitszeit- auch das Fabrikgesetz vorbehalten 
worden sei. Dieser doppelte Vorbehalt wurde auch 
in den cidgeniissischen Hiiten gutgehcissen. Infolge 
eines Versehens unterblieb jedoch der Hinweis auf 
das Fabrikgesetz hei der Verüffentliehung des 
deutschsprachigen \Vortlautes des Beamtengesetzes 
im Bundesblatt vom fi. Juli W27 (wir müssen 
i111111er wieder in der Geschichte naehgr;1hen). später 
sogar in der amtlichen Sammlung. Unter diesen 
Cmständen bedeutet der Antrag Düby im deutseh
,;prachigen Text des Beamtengesetzes die Sehlies
sung einer langjährigen Lücke, und man kann ihm 
ohlle weiteres zustimmen. 

Ich möchte aber doch darauf hinweisen, dass bei 
Gut heisstmg des Antrages Düby dnreh das Plenum 
die Aufziihlung der Verfassungsgrnndlagen im In
gress unserer Vorlage durch einen Hinweis auf 
Artikel 85. Ziffern 1-3; der Bundesverfassung, die 
auch im f ngress des Beamtengesetzes angerufen 
werden, zu ergänzen sein wird. 

~L Graedel, rapporteur: La propnsition de notre 
cullegue Düby tend i:t corriger le t<:xtc allemand de 
Ja loi sur Je statut des fonetionnaires. 

Votre commission avait eonstate quc !es textes 
allernand 1)t frarn;ais ne c1wrespondaient pas et 
pouvaient donner lieu 11 une divergence d'interpre
ta tion. L'OHice federal du personnel nous a con
firmc que lc texte frani:ais corrcspond bien l1 Ja 
volonte du legislateur. La divergence dceoule d'un 

qm ,'cst produit au moment de la traduetion 
du texte fran11ais en allemand. La proposition Düby 
t.end a reta hlir la concordance des deux textes et 
vntrc commission pe11t s'y rallicr. 

Präsident: Wird der Antrag aus der Mitte des 
Hates bekiimpft? Das ist nicht der Fall; er ist im 
Sinne der abgegebenen Erklärungen angenommen. 

,1ngenommen Adopte 

Art. (PJ 
Antrag der Kommission 

Ingress, Art. ,3, Abs. 1 (lleimarheitsgesetz), Art. 8, 
.\bs . .5, Art. 10, Ahs. 2, Art. l l, Art. 12, Abs. 1, 

:lrt. :!O, i\hs. 1, Bru·hstuhe c 
Zustin1111ung 1.1m1 Entwurf dPs B11ndesratcs. 

Arbeit in Industrie 

. lrt. Jfj, .lbs. 2 

l'1TStJl!Pt1. diP lllit d,·rn Vollzug oder d1,r A11fsicht. 
l,t:tr:111! sind r,der dalwi r11itwirk11n, 1md di,· :\lit-

d,·r I lcimarheitskornmission 

heirnnis zu 

id!lct. iib,T die ilrnen lwi ih1Tr 
Tatsad1t·11 das 

.1 rl. fj.J 

Proposition de ta commission 
art. -3, al. 1, art. 8, al. :'i, art. 10, al. 2 

orl. 11, rzrt. 12, al. 1. art. 20. al. 1, lettre c 

Adherer au projet du Conseil federaL 

Art. 16, al. 2 

Les personnes qui sunt chargees de rexccution 
ou de la surveillanee ou y partieipent, ainsi que les 
memhres de la commission federale du travail i:t 
domieile, son t tenns de garder le secret de fonction 
sur !es fnits qu'ils npprennent dans l'exereice de 
lcurs fonctions. 

Angenommen - Adopte 

, lrt. 64 und 65 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

"lrt. 64 et 65 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federaL 

.lngerwnwzen Adopte 

Art. 66 

Antrag der Kommission 
1 ngress, Lit. u und h 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Lit. abis (neu) 

Vorschriften des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden über das üffentlich-reehtliche Dienst
verhältnis. 

Antrag Arnold-Zürich 
!Eventualantrag, als Ergänzung für ,len Fall der 

Annahme des Kommissionsantrages a bis) 

[,it. abis 

. .. über das üHentlich-rechtliche Dienstverhält
nis, soweit sie für die Arbeitnehmer den Bestim
mungen dieses Gesetzeg mindestens gleichwertig 
sind. 

Art. 66 

Proposition de la commission 
Pr1fnmlmfo, lettres ii et b 

Adher1•r nu projet du Conseil federal. 

I ,i!ltre n bis ( no1tvcan) 

I .Ps prescriptions fod1~rales, cantonaleR et cnm
m11t1alcs sm· les rapports de service de droit puhlic. 
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Proposition Arnold· Zurich 
pr1,pns1I i,rn ,',,,,•11111„!IP 

lf!lll I d l!lll d,· 
propnsilu,n d,· Ja cnrnn1is,1011 :id ;i l1L\ 

/,eitre II l,is 

Schaller, Beriditcrslat . .'\ach den Bcsehlü,-scn 
nate:- Artikel .\h;;atz L Buchstahc a. 

unserer V sqll da,; l;e,etz auf V 
des Buntle,. Kantone und der Gem1~inden 
anwendbar ,,.in. ki·11rnen nach Artikel 2, 
.\b,cutz ;1_ Bt·trielic des Bu 1lcr Kantone und 
der Gemeinden durch \. dem (]esetz 
unter;;tellt werden. Für solche soll jedoch 
das Personalrecht dPs Bundes. der h:antone und der 
C da;; bereits gpgeniihn d,·111 geltpnden 
Arhcit,schu des B11ndes zum geltenden 
Fabrikgesetz den Vorrang vorbehalten 
werden. 

Um diesen Verhiiltui.;,;en Rechnung zu tragen, 
beschloss die Kommission. Ihnen die Einföhrnnir 
eines znsiitzlidie11 Vorhehalt,'.s a his zu lwantra<Yen~ 
«Vnrsd1riftPH des Burnles. der Kantone und '"'t!Pr 
Ccmeinden über das iiffontlich-rcchtlichc Dienst
verhältnis.,) Die Kommissionsberichterstatter bean
tragen Ihnen, diesem Zusatz zuzustimmen. machen 
aber darauf aufmerksam, dass für den Fall der 
Annahme dic:scr Einfügung l ferr Kolle"e :\rnold-
Zürich einen Antrag eingereicht hat. "' 

.\J. Graedel, ra pporteur: T: article GG mcntionne 
lcs dispföitions de droit public qui dc\Tont. Hre 
r{,servees. 

Votrc cnmrnissinn a estime qu'il convenait de 
lcs preciser davantage et d'ajoutcr un alinea abis 
ainsi con,;u: << Lcs prescript ions federales. can tonales 
et communales sur !es rnpports de service de droit 
public,>. 

L'article 2 de la loi pr{:cise que celle-ci n'est pas 
applicable aux administrations de la Confederation, 
des cantons et des communts. En revanche, eile 
dispose que !es cntrcprises de ccs eorporation,; de 
droit public pcuvent 1~tre sournises il la loi par 
ordonnance. \'otre coHirni~sion vous prie de hien 
vouloir votb rallier au texte qu'elle vous propose. 

Arnold-Zürich: l lerr Kommissi,rnspriisident 
Schaller hat mit Hecht darauf hingewiesen, dass 
wir h,~i d<:n B1istirnn111ngen iiber den Gelt11ngs
hercid1 dieses (;esetzes in Artikel 2, Ziffer :l, in 
bezug auf die i'>ffentli<'hen Verwaltungen und An
stalten folgende Bestimmungen angenommen haben: 

„Durch Verordnung werden · die öffentlichen 
Anstalten bezeichnet, die den Verwaltungen des 
Bundes, der Kantone und der Gemeinden gleich
z11st el11!t1 ,ind, sowi1: dici lktriehc ,ks B11nde~, der 
l\anl.one 11nd d1T Ce1111,inden, a11f die das (;eselz 
anwendbar ist.." 

Die Venn·drnrng wird also lwstimmte Betrit>he 
b,~zeich1w11, die tk111 .\rhPitsgesetz unttirstdlt sind. 
:'>i1111 lrn111mr·11 wir z11 den Sd1!11ss!1estimm1rng1·n, 
11iindid1 zu Artik1:I till:1 his. 1 fit'!' sdiliigt di1\ h':om-
1n1~s1ori vot\ z11 -...:nµ:Pn: 

,,Vol'iwhalt1·11 hl1•il, ·11 i11--lwsnnd1•re ... 

19 inin l91i2 

\'or,;chrift,·n des Bumles. d,·r Kant,,1w 1rnd 
d1:r ( ;,.11wind„n lwr das r,ff,·n! lich-n,,·ht li1·h,· 1 }i,·ns -
YIThiiJt ll!S ... 

1l ! iirlich 
den \',n·,chrift.-n für ihr PPrsonal 
iiffenllieh·n·ehtlichPn Charakter halwn. 

Bl'lriehe 

sein als sie das 
kann nicht der Zvveek dieser BP

sein. Jedenfalls sind wir der 
dass die Vorschriften, die die Kantone und 
Gemeinden für ihr Personal mindestPns 
inhaltlich den Charakter vo11 Ge~amtarbeitsvcr!rii
gen haben, nur der Form nach aber üffentlid1-
rechtlicher Art sind. 

\Venn wir nun schon bei den Bestimnrnngen über 
die Gesamtarbeitsverträge festhalten, dass die 
Vertrag~partner Bestimmungen erlas,:;en können, so
weit sie eben nicht schlechter sind als das Arbeib
ge;setz, so ,;ollte das auch für die öffentlich-recht
lichen Bestimmungen gelten, die die Kantone und 
Ce1m:inden nicht allgemein für die ganze Einwohner
,diaft, sondern nur als Arbeitsbedingungen für ihr 
Personal erlassen. 

Aus diesem Grunde habe ich die Litera a bis 
durch folgenden Nachsatz ergänzt.: ,,Vorschriften 
des Bundes, der Kantone und der Gemeinden über 
das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit 
sie für die Arbeitnehmer den Bestimmungen dieses 
Gesetzes mindestens gleichwertig sind." - ,\lit dieser 
Bestimmung soll erreicht werden, dass die Kantone 
für ihr eigenes Personal keine schlechteren Be
stimmungen erlassen können, als das Arbeitsgesetz 
es für die übrigen Arbeitnehmer vorsieht. Ich bitte 
Sie daher. diesem Zusatz zuzustimmen. 

Bundesrat Schaffner: Ich bedaure, dass ich voll 
llen vielen Anträgen, die Herr Nationalrat Arnold 
gestellt hat, auch diesen nicht annehmen kann. und 
zwar aus einem einfachen Grunde: Der Artikel 34ter 
der Bundesverfassung gibt dem Bund keine Befurr
nis, gesetzliche Vorschriften über das öffentlich
rechtliche Dienstverhältnis der Kantone und der 
Gemeinden aufzustellen. Wir würden damit einen 
verfassungswidrigen Beschluss fassen. Ich kann uut 
Yerstehen~ dass d'er Antragsteller gerne den Beis;tz 

gleichwertig" aufgenommen hiitte. 
Nun wird er sich, was Gemeinden und Kantone 
betrifft., angesichts der mangelnden Verfassunrrs
gr11ndlage damit trösten müssen, dass die Konk~r
renzverhiiltnisse ohnehin derart sind, dass, wer 
nicht mindestens diesen Vorschriften in Wirklich
keit nachkommt, in der Personalrekrutierung die 
allergrössten Sc hwierigkeit.en haben wird. Herr 
Nationalrat Arnold kennt ja diese Schwierigkeiten 
der r.ffentlichen Hand bestens, genügend quaiifizier· 
te .\litarlJeiter Ztl hckommcn 11nd 7.;I bdia]!Pll. 

Crnnd,iitzlieh gelten auch für dt:n Bund als 
:\rhi:itgr\her die Vur,;chriftcn diesi~s Gesetzes; sowPit. 
es sid1 11 m Pt•rsonalord n11ngPn des B11 ndes ha nd1·! t. 
(PigPntliches Bundc,;pprsonal), sind diese Vor;;ehrif
lf•n ja nnd1 lws,1:r als die dieses Ccsetzes. Ich glau!Jt·, 
1·, gt·nii~t. in diesem Z11,a111111er1hung mit Bezug n11f 
den Bund, dass dnr Bund ein heispielhafter Arbeit-
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•1-•) . , / ,) Arbvit in Industrie 

i:-t und hlPiht. !eh hiil lt: es g,·r·np ges,·ln·n, 
wenn 1 [Nr :'-:ationalral Arnold s,,im·n wohlgPrrn,in
lell, sid1alich nieht u fertigt,,n Antrng nn· 

ts dPr reeh1lid1e11 l' 
,liP V 

stütz,·n, nicht aufrechterhalten hii!te. ist schadl,. 
mit Piner Ah,stirnmung ein ·udiz ülit·r den 
materiellen lnhnlt dieses a11 und sich durchaus 

hischen Postulate:< z11 

Arnold-Zürich: Ich hin , da~s Herr 
BundP:;rat Schaffner in diesem recht hat. 
denn die· kommunalen und kantonalen \Vl'rke waren 

bisher dem auch unterstellt, und das 
tritt jetzt an dessen Stelle. Die Ge
Kantone und der Bund konnten bei 

Betrieben, die dem Fabrikgesetz unter
waren, keine öffentlich-rechtlichen Bestim

mungen erlassen, die für die Arbeitnehmer ungiin· 
stiger gewesen wären als die des Fabrikgesetzes. 
Deshalb ist der von mir beantra!,!te Vorbehalt in 
bezug auf eigene Betriebe der ·-Gemeinden und 
Kantone richtig und ich halte den Antrag aufrecht. 

Abstimmung Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Arnold-Zürich 

Art. 67 

72 Stimmen 
28 Stimmen 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adopte 

Art. 68 
Antrag der Kommission 

Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs.1 
il.f ehrheit 

.\Iit dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die 
kantonalen Vorschriften, die vom Gesetz geregelte 
Sachgebiete betreffen, sowie die kantonalen Vor
schriften über die Ferien aufgehoben. Die im Zeit
punkt der Veröffentlichung dieses Gesetzes gelten
den kantnnalen Ferienvorschriften bleiben, soweit 
sie für die Arbeitnehmer günstiger als diejenigen 
dieses Gesetzes sind und im Durchschnitt drei 
Wochen Ferien im Jahr nicht überschreiten, weiter
hin in Kraft. 

Minderheit 
(Meyer-Zürich, Burgdorfer, Conzett, Hackhofer, 

Hofstetter, Rutishauser, Weibel) 

Nach Entwurf des Bundesrates. 

Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs. Ibis 

Vorbehalten bleiben kantonale Vorschriften ülwr 
die ürztliche Untersuchung der Jugendlichen, soweit 
d1~r Bund von seiner Befugnis i.;emüss Artikel 27, 
Absatz li, keinen Cebrauch maeht. 

\1 i t d.-1 

Antrag Arnold-Ziirich 
lhs. / 

l !l!zI':l ft f !'tli P!l d 

/,lt 
1 >i,· kantonallln \'nrscliriftl'n, die V•Jlll t · 

lwt rdf,· 

Ut. 11 

Die kantonalen Vorschriften iiher die 
~ow,,it sie für die _\rbeitnehnwr. d,,u im ( 

z 

neurPch t ,·nt hal tenen Best im 1111rn~t'rl nie h t mm-
dest ehs sind. 

Antrag Bore! Alfred 
Abs. Ibis 

\'orbehalteu bleiben die von den Kantonen im 
Interesse der Gesundheit. Sittlichkeit und Sieher
heit der .\Iinderjährigen, insbe~ondere der minder
jährigen Lehrlinge, erlassenen · Bestim
mungen. 

Antrag Herzog 
Abs. 1 

... , ,veiterhin in Kraft. Ebenso bleiben die im 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Gesetzes bc
stehi·nden kantonalen Vorschriften betreffend Ar
beits- und Huhezeit, soweit sie für die Arbeitnehmer 
günstiger sind, in Kraft. 

Art. 68 
Proposition de la commission 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Al.1 
Alajorite 

L'entree en vigueur de la pr{'.sente loi rend ca
duques les prescriptions cantonales se rapportant 
aux domaines qu'elle r{•git, ainsi_ que !es prescrip
tions cantonales sur les vacances. Cependant, !es 
prescriptions cantonales concernant les vacances et 
entr{,es en force a la date de promulgation de la 
presente loi restent en vigueur, pour autant qn'elles 
sont plus favorables aux travailleurs que celle-ci, 
mais a Ja eondition qu' elles ne prcvoient pas plus de 
trois semaines de vacances par a1u1{'.e et en rnoyenne. 

J!inorite 
(Meyer-Zurich, Burgdorfer, Conzett, Hackhofer, 

Hofstetter, Rutishauser, Weibel) 
Selon Je projet du Conseil ffaU~ral. 

Nouvelle proposition du Conseil federal 
Al. Ibis 

Sont reservees !es prescriptions cantonales con
cernant l'examen medical des jennes gem1 dans Ja 
mesure mi Ja Conffaleration n'a pas fait usage de la 
comp(,tenee que lui confore l'article 27, alirn'.\a li. 

Proposition Arnold-Zurich 
Al. 1 

L'entr{)e en vigueur de la pri~stmtP loi r1:mi 
eaduq1ws: 
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Travail dans l'industrie 

Lcltre n 

Lt·s prescriptions eantunalPs se rapportant aux 
domaines qu'elle ri:gil.. 

Lcttre h 

Les prescriptions eantonales sur les vaeanees, en 
tant qu'clles ne sont pas au moins {'.quivalentes a 
celles du Code des ohligations pour !es travailleurs. 

Proposition Bore! Alfred 
Al. lbis 

Demeurent reservees les dispositions plus favo
rables edictees par !es eantons dans l'interet de la 
sante, de Ja moralite et de Ja securite des mineurs et 
notamment des apprentis rnineurs. 

Proposition Herzog 
Al.1 

... par annee et en moyenne. Les dispositions 
eantonales sur Je tra vail et Je repos qui existent au 
moment de I' entree en vigueur de la pre,ente loi 
demeurent egalement en vigueur si elles sont plus 
favorables aux travailleurs. 

Anträge zu Art. 60, Abs. 6, siehe Seite 356 hiervor 
Proposition a l' article 60, al. 6, voir page 356 ci-devant 

Präsident: Hier bemerke ich zum voraus, dass 
der Artikel 10, Absatz 6, mit zur Diskussion steht. 
Zuerst werden die Kommissionsanträge begründet. 
Dann wird Herr Widmer seinen Minderheitsantrag 
zu Artikel 60, Absatz 6, begründen. Hernach erhält 
Herr Arbold-Zürich das \Vort für seine verschie
denen Anträge, dann die Herren Herzog und Bore! 
Alfred für ihre Anträge, und schliesslich erhalten die 
eingeschriebenen Redner in der Reihenfolge ihrer 
Anmeldung das Wort. 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: Ich will 
versuchen, Ihnen zuerst einen Überblick über die zu 
behandelnden Anträge zu geben. Auf Seite 24 der 
Fahne sehen Sie zunächst einmal den Antrag des 
Bundesrates, der praktisch auf eine abschliessende 
Kompetenz des Bundes in allen vom Gesetz ge
regelten Sachgebieten hinausläuft. Ferner haben Sie 
den Antrag der Kommissionsminderheit zu Artikel 
68, der identisch ist mit der Vorlage des Bundes
rates. Die Kommissionsmehrheit präsentiert Ihnen 
einen Vorschlag, der die im Zeitpunkt der Veröffent
lichung dieses Gesetzes geltenden kantonalen Fe
rienvorschriften vorbehalten will (Besitzstandgaran
tie), soweit sie für die Arbeitnehmer günstiger sind 
als diejenigen des Gesetzes. Dieser Mehrheitsantrag 
spricht sodann vom Durchschnitt der drei \Vochen 
Ferien im Jahr. Das geschah im Hinblick auf die 
bereits beschlossene vierte Ferienwoche im Kanton 
Basel-Stadt. Die Ferienordnung im Kanton Basel
Stadt bringt eine abgestufte Regelung je nach 
Dienstalter. 

Sodann liegt ein sehr wichtiger Antrag erner 
Minderheit bei Artikel 60, neu, Ziffer 7, vor. Diese 
.\linderheit wird von Herrn Widmer angeführt. Der 
Antrag dieser Minderheit betrifft das grundsätzliche 
Problem: abschliessende Kompetenz des Bundes 
oder Vorbehalt für Kompetenzen der Kantone bis 
zu erner gewissen Grenze. Diese Minderheit schlägt 

19 juin l'.Hi2 

vor: .. Die h:antone sind bd1Jgt, die Ua11cr der 
Ferif•n bis zu drei \Voeht~U zu verliingern." :-,chon 
aus dieser Cegeniiberstellung ers,,hen :-,ie, dass rfpr 
\linderheitsantrag \Vidmer g1·genül1Pr der \lehrho>it 
die Hauptdifferenz der Beratung sein wird. 

\Veiter haben wir dtn . .\utrag vnn l lerm l lerzog 
zu behandeln, der erst im Verlaufe dieser Session 
eingereicht wurde, der aber praktisch fiir die Kan
tone fast das gesamte vorn Arbeitsgesetz h,~sehlagene 
Rechtsgebiet reservieren will, wenn die Vorschriften 
dort günstiger sind. 

Ausserdem liegt ein Antrag Arnold zu Artikel GS, 
Absatz 1, vor, <ler vorsieht, dass mit dem Inkraft
treten des Gesetzes aufgehoben sind: ,,b) die kan
tonalen Vorschriften über die Ferien, soweit sie für 
die Arbeitnehmer den im Obligationenrecht enthal
tenen Bestimmungen nicht mindestens gleichwertig 
sind." 

Ferner ist im Verlaufe unserer Beratungen der 
Antrag zu Absatz 6 von Artikel 60 zu behandeln, 
den wir zurückgestellt haben, und zwar deshalb, 
weil zu diesem Absatz 6 von Artikel 60 Herr Arnold 
einen Antrag eingereicht hat, der ebenfalls kan
tonale Vorschriften vorbehalten will. 

Es sind aber noch Zusatzanträge zu Artikel 68, 
Absatz 1, gestellt, einer von Herrn Alfred Bore! und 
einer vom Bundesrat. Ich möchte Ihnen jedoch be
liebt machen, diese Anträge getrennt von den An
trägen betreffend Ferienanspruch usw. zu behandeln. 

Nun will ich ganz kurz auf die Hauptprobleme 
eingehen, die mit Artikel 68 und den Anträgen, die 
hierzu gestellt wurden, verbunden sind. Nach A_rti
kel 68, Absatz 1, der Vorlage des Bundesrates smd 
mit dem Inkrafttreten des Gesetzes die kantonalen 
Vorschriften, die vom Gesetz geregelte Sachgebiete 
betreffen, sowie die kantonalen Vorschriften über 
die Ferien aufgehoben (Antrag Bundesrat und 
Minderheit). Das künftige Arbeitsgesetz soll grund
sätzlich eine abschliessende Ordnung bringen und 
den Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer ein
heitlich für das ganze Land ordnen, da auch die zu 
bekämpfenden Gefahren nach Meinung des Bundes
rates nicht von einem Landesteil zum andern ver
schieden sind, sondern höchstens von Beruf zu 
Beruf. Schon das geltende Arbeitsschutzrecht des 
Bundes hat abschliessenden Charakter. Bereits das 
Fabrikgesetz von 1877 brachte eine abschliessende 
Regelung, mit welcher die kantonale Gesetz
gebungskompetenz über den Fabrikarbeiterschutz 
dahinfiel. Die gleichen Bestimmungen enthält das 
geltende Fabrikgesetz. Abschliessenden Charakter 
haben auch das Bundesgesetz über die Beschäfti
gung der jugendlichen und weiblichen Personen in 
den Gewerben, das Bundesgesetz über die wöchent
liche Ruhezeit und, abgesehen von einzelnen unter
geordneten Punkten, das Mindestal tergt>setz von 
1938. In keinem dieser Gesetze wurde eine Besitz
standgarantie zugunsten weitergehender bestehen
der Vorschriften der Kantone aufgestellt. Nach der 
Vorlage des Bundesrates gilt der abschliessende 
Charakter des Arbeitsgesetzes ~owohl in liezug a11f 
die Arbeitsschutzgesetzgebung wie auch in lwz11g 
auf die Feriengesetzgebung. \Vühre11d die Anwen
dung dieses Grundsatzes auf die kantonale Arlwits
s,~hutzgesetzgebung im allgemeinen zu keinen gro,;
sen Diskussionen Anlass gab, war die Aufhebung der 
kantonalen Ferienvorschriften in der Kommission 
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s1·hr 11111,I r,I !!'11. Ich rnii„htP aber darauf hinwi:isPn, 
dass der Antrag Herzog auch auf die andern Gebiete 
d1·r kantona!Pn Ges,•t;gdrnng ühl'rgreift. Ruhezeit 
usw., will aber auf dieses Thema kantonaler 
Arheitssch11tzgesctzgcb11ng jetzt nicht nüher ein
lretP!l, soDJern nod1 Pin \Vort sagen :iu den kan
tonalen F1~riP11vorsehriften. Hier gestaltet sich die 
Frage vid schwieriger, die Frage der kantonalen 
Vorbehalte fwi der FPrit>ngesetzgebung hat in der 
Diskussion Jer Kommission einPn sehr hrPiten 
Raum eingenommen. Eine Reihe von Kantonen 
haben f,:,riengesetze erlassen, die einen weiter
gPhenden Ferienanspruch als in der Vorlage vor
gPsPhen ptinimalan~pruch auf zwei Wochen) fest
legen. Es handelt sich dabei um eine öffentlich
rechtliche Ferienegelung, da den Kantonen infolae 
Vereinheitlichung des Zivilrechts die Aufstell11;g 
zivilrechtlicher Ferienvorschriften verwehrt war. 
In einzelnen der kantonalen Ferienregelungen be
st~ht für alle Arbeitnehmer von Anfang an ein 
.\hndestarn,pruch auf drei Wochen Ferien so im 
Tessin, in der Waadt, in Neuenburg und i~ Genf. 
T n andern Kantonen wird der Anspruch auf drei 
Wochen Ferien erst bei einer bestimmten Anzahl 
von Alters- und Dienstjahren erreicht, so in Zürich, 
Glarus, Schaffhausen. Die neueste Ferienregelung 
v?n Basel-Stadt sieht eine Abstufung von zwei bis 
vier \Vochen vor. Weitere Kantone kennen 15 Taae 
Ferien nach längerer Dienstdauer, so zum Beisp~l 
Schwyz, Zug und Basel-Land. 

Die Kommission suchte einen Weg, um solche 
weitergehenden Ferienansprüche zu wahren. Es wur
den verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorge
schlagen, die dann schliesslich in den Mehrheits
~ntrag zu Artikel 68, Absatz 1, ausgemündet sind, 
m dem vorgeschlagen wird, dass zwar mit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes die kantonalen Vor
schriften, die vom Gesetz geregtle Sachgebiete be
treffen, sowie die kantonalen Vorschriften über die 
Ferien aufgehoben sind; die im Zeitpunkt der Ver
öffentlichung dieses Gesetzes geltenden kantonalen 
Ferienvorschriften bleiben aber, soweit sie für den 
Arbeitnehmer günstiger sind als diejeniaen dieses 
Gesetzes und im Durchschnitt drei \Vochen Ferien 
im Jahr nicht überschreiten, weiterhin in Kraft. 

Ich empfehle Ihnen im Namen der Kommissions
mehrheit Zustimmung zu diesem )fehrheitsantrag 
der Kommission. 

11. Graedel, rapporteur de Ja majorite: Nous 
abordons probablement ici l'article Je plus delicat 
que nous ayons traite au cours de cette session. II 
s' agit de Ja caducite des prescriptions cantonales 
relatives a la matiere traitee par Ia Ioi federale. 

Le projet du Conseil fcderal prevoit une caducite 
complete. En effet, des l'entree en vigueur de Ia Ioi 
toutes les prescriptions cantonales se rapportant a~ 
domaine qu'elle regit ainsi que !es prescriptions 
cantonales sur !es vacances perdront toute validite. 
La minorite de Ja commission se rallie a ce texte 
tandis que Ja majorite voudrait reserver les situa
tions acquises, en ce qui concerne Ja reglementa tion 
des vacances, dans differents cantons. 
.. De plu_s, no11s sornmes en presence des propo

srtwns smvan tes: Une proposition \Vidmer vou
drait reserver !es droits de tous !es cantons en leur 
donnant lu possibilite de rnodifier u l'avenir Ja 
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du~{·e d<'S. vacances et dt' porter cl'lles-ci jl!sq11'i1 

1 ro1s s,·11ia mt,s. 

Une proposition IIPrzog va plus loin t·rtcore. Elle 
t end h rc-server le~ d is posi tio ns ,·an tona !Ps sur le 
travail et le repos. A11trernent dit. Ja sitllation 
~er,?it co_nqildPment n•11versee pal' rapport i1 ee que 
ll' Comr·1l federal a pri~vu en rnatit'-rt~ de caduciti~ des 
Jois cantonales. 

l'. ne propo,itiun Arnold q ui tPnd i1 1·eserver 
i·~alentent Ia competencP des cantons, 1me proposi
t~on .~lf:e~ Bor:! et, enfin, une proposition du 
Conseil federal l111-m11 me pour un nouvel alinea lbis. 

Si nous reprenons I' essentiel du probleme, nous 
constatons que Je Conseil federal tient a rendre 
caduques !es legisla tions cantonales, comme ce Cut 
1~ c~s lors \Ir l'i~1troduction de Ja loi sur les fabriques. 
Lec1 const1tue rncontestablement un precedent. En 
effet, lors de l'entree en vigueur de Ja loi federale 
sur. l~s fabriques, to~ites !es Jois cantonales qui 
tra1ta1ent du meme ob Jet ont ete declarees caduques. 

. ~?urtant votre cornrnission a estime qu'il etait 
d1fficile, dans la sit11ation aetuelle, de rendre 
caduques_ toutes les reglementations cantonales, 
tout specrnlernent eelles qui portent sur !es vacances. 
En effet, toute une serie de cantons de Suisse 
romande - Gcneve, Vaud, Neuchatei - ainsi que Je 
Tessin et Bäle-Ville ont adopte des reglementations 
de vacances qui accordent - pour Ja Suisse rornande 
et le Tessin - trois semaines a tous !es travailleurs. 
Dans le canton de Bäle-Ville, on a prevu un eche
lonnement qui va jusqu' a quatre semaines de 
vacances, selon la d urce de I' emploi et selon l' äge 
du travailleur. 

V ~tre cor~1mission a e~time qu'il etait politiquc
rnent 1mposs1ble de revernr a Ja situation anterieure 
e~ .qu' on ne pourrait pas dcclarer null es des dispo
s1t10ns accordant trois semaines de vacances a tous 
!es travailleurs et !es remplacer par des dispositions 
ne prevoyant que deux semaines. C'est Ia raison 
pour Ja quelle eile a chcrche un cornpromis et I' a 
trouve dans_ la formule qui figure dans Je deplian t, 
p~ge 23, so1t: « L · entree en vigueur de la presente 
101 rend caduques !es prescriptions cantonales se 
rappo~ta?t aux domaines qu'elle regit, ainsi que !es 
prescr1pt10ns cantonales sur !es vacances. Cepen
dant, !es prescriptions cantonales concernant !es 
vac_ances et entrees en force a la date de promul
gat10n de la presente loi restent en vigueur, pour 
autant qu'elles sont plus favorables aux travailleurs 
qu~ celle-ci, mais a Ia condition qu'elles ne pre
vo1ent pas plus de trois semaines de vacances par 
annee et en moyenne. » 

. Ce texte permettrait a tous !es cantons ~ y com
pn~ le. canton de B ale- Ville -- <rui Oll t dej a une 
I~g.1slat1on, sur !es vacances de maintenir !es dispo
s1t10ns qu elles ont adoptees. 

Il appartient a votre conseil de trouver une 
formule donnant satisfaction aux cantons qui ont 
deja une legislation prevoyant plus de deux sernaines 
pour tous les travailleurs et de preciser la situation 
juridique faite aux eantons qui n'ont pas de loi 
allant au dela des deux semaines de vacances. 

Votre eommission, dans sa majorite, ·s·est pro
noncee en faveur d'un ttixte de compromis et, en 
son 110m, je vous prie de bien vouloir approuver ce 
texte. 
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Meyer-Zürich. Bn·iditerslattcr der '.lind<>rlwit: 
!,·h halw ben•its bei d,·r l ng- des '.lindcr-
ht>if ntr:n.(c:-: ~-\b~. 1~ () die 
llu 11de~ra t uPr 

iitzt. Ich habe al!c 
abweiclwn,IPn lh•sehlüssc sowohl rechtlich 

tabiü-hlich nicht z11 
Ich ,•inmal lllit aller Deurlich-

ki·it aueh die Kommissionsminder· 
heit für crne V crhiiltnissen 
dwnde Feriendauer eintritt. Es aber um die 

ob der in Artikel ar+lbis OH 

zum 
auch in der Eintretensdebatte wiederholt 

darauf dass der Bundesrat den Erlass 
eines allgemeinen Arbeit;:gesetzes mit der Notwen
digkeit einheitlicher .\lindestnormen zum Schutze 
der Arbeitnehmer begründet hat. Es wurde auch 
heute wieder von Herrn Bundesrat Schaffner er· 
klärt und wir stimmen diesen Ausführungeu 
sicher zu -, dass die Schweiz ein einheitliches ·wirt
:<ehaftsgebiet bilde: demzufolge sei eine Differen
zierung der Arbeitsbedingungen zwischen den ein
zelnen Kantonen abzulehnen. Die Konsequenz dieser 
Konzeption kommt ,re<1enüber früheren Ent,vürfen 
in der Festsetzung"' d;r Höchstarbeitszeiten, der 
Ruhezeiten usw. klar zum Ausdruck. 

In Übereinstimmung mit den vorberatenden 
Kommissionen schlägt "nun der Bundesrat auch 
bezüglich der Ferien in Artikel 68 konsequenter· 
weise eine abschliessede Regelung vor. Die Zustim
mung der Arbeitgebervertreter in den vorberaten
den Kommissionen zu zwei Wochen Mindestferien 
erfolgte unter der Bedingung, dass die gesetzliche 
Ordnung abschliessend sei und dass weitergehende 
Ferienansprüche den vertraglichen Abmachungen 
zu überlassen seien. Ich zitiere aus der Botschaft 
folgenden Passus: ,, Dabei hielt die Fabrikkommis
sion ausdrücklich fest, dass ihr Vorschlag von der 
Aufhebung der kantonalen Ferienerlasse abhängig 
sei und dass er gegenstandslos werde, wenn die 
kantonalen Ferienvorschriften nicht aufgehoben 
werden. Im besondern wiesen die Arbeitgeber
vertreter darauf hin, dass sie der vorgesehenen 
Ferienregelung nur dann zu;:;timmen könnten, wenn 
Gewähr dafür <1eboten dass sie eine abschliessen
de Ordnung (iarstellt, die nicht vom kantonalen 
Recht überboten werden kann. Anderseits betonten 
die Arbeitnehmervertreter, dass die Aufhebung des 
kantonalen Ferienrechts nur dann in Betracht falle, 
wenn die eidgenössische Regelung vom gesamt· 
schweizerischen Standpunkt aus gc,;ehen als an· 
gemessen zu betrachten sei." Das war die Auf
fassung der Fabrikkommission. In dieser Kommis
sion waren neben den Vertretern der Wirtschaft, 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auch die 
Kantone vertreten. 

'vVenn nun t\inzdnc Knntone eine weitergehende 
gesetzliche Hegelung besitzen, darf trotzdem der 
vom Bundesrat durch das ganze Gesetz zur Anwen· 
dung gebrachte Grundsatz ,ler einheitlichen und 
ab~chlir:ssenden ()rdnung nicht durchbrochen wer· 
den. Es ist nicht einzusehen, warmn die Bürger 
Piniger Kantone eirwn weitergehenden g!~Betzlichen 
Mindestansprueh haben sollen als andere. DaR würde 

l9 uin UiG:~ 

en l'iilm·n. Ich bin aber auch 
i·1herzP11 
in tlPr Praxi,; nicht r,·duziert 
d1vid1H'il wird der ne;;ilzstnn<I 
1 )afür 

der 
Bundesrates, der eine abschlie,-sende 
ser Gesetzgebung vorsieht. zuzustimmen 
andern Anträge abzulehnen. 

Widmer, Berichterstatter der .\linderheit: Ein 
allgemeines Arbeitsgesetz, wie dies jetzt zur Bera-
tung steht, würde sicherlich eine Lücke · 
wenn nicht gleichzeitig versucht würde, eine ver
bindliche Hegelung- der Ferien vorzusehen. In der 
Botschaft des Bundesrates wird auf Seite 104 ff. 
eine Darstellung der Entwicklung der Ferien ge
geben und gleich zu Beginn festgehalten, dass in den 
letzten Jahrzehnten sich in zunehmendem '.lasse 
die Überzeugung verbreitet habe, dass es im öffent· 
liehen Interesse liege, allen Arbeitnehmern in aus
reichendem Masse Ferien zu gewühren. Begründet 
man vermehrte Ferien der Jugendlichen mit ge
sundheitlichen Erwiigungen, dann kann diese Tat
sache auch beim Erwachsenen Gültigkeit haben. 
Hinzu kommen für ihn der beschleunigte Arbeits
rhythmus, die fortschreitende Spezialisierung der 
Arbeitsfunktionen und nicht zuletzt die Einflüsse 
der heutigen Lebensbedingungen. Kurz, auf einen 
::'\enner gebracht, die Hast in unserer täglichen 
Arbeit verlangt immer deutlicher ein ausreichendes 
Ausspannen, eine Herausnahme aus dem täglichen 
Arbeitsgebiet, um die Arbeitskraft und die Arbeits
freude zu erhalten. Diese Notwendigkeit sehen vor 
allem der Bund, die Kantone und die Gemeinden 
ein, welche seit einigen Jahren fortschrittliche und 
zeitgemässe Ferienregelungen für ihr Personal be
sitzen. Es wird Rücksieht auf die Dienstdauer und 
auf das Alter genommen, und Ferien werden bis f+ 
\Vochcn gewährt. Ich betone ganz eindrücklich, 
dass in verschiedenen Kantonen die Stimmbürger 
diesen neuen Ferienregelungen zugestimmt haben, 
weil sie ausreichende Ferien als notwendig und 
wichtig erachten. Einzelne Kantone haben immer, 
in Erwartung des seit Jahrzehnten geplanten 
Arbeitsgesetzes, mit dem Ausbau der sozialen Ein
richtungen und namentlich mit der Schaffung eines 
eigenen kantonalen Feriengesetzes zugewartet. Wir 
haben also heute schon den durchaus unbefriedi
genden Zustand der Ungleichheit für die Ferien
regelung von Kanton zu Kanton. In einem Kantnn 
sind die Ferien iifft•n tlich-rech tlich, im andern 
wiedemm privat-rt~chtlid1 geregelt. Das :\'ebcnein· 
ander privat.rechtlicher Vorschrifti:n des Bundes 
und öfffmt.lich·rPchtlidu~r Ft:rienvorschriften wiire 
mit erheblichen Nachteilen verbunden, da die An
rechnung von Ndwn!wziigen, wi1~ Teuerung~-, Fa· 
milien- und Kinderzulagen sowie die Abgdt.ung des 
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\aturallohm1s. W<'llll die Fnicn i111 ll!'IIPll Adwih· 
z rnit 2 \Vochcn !'Psi zt sid1 n:wh 

na..!1 
,1,·rn nt,malt·ll üi'fentlidwn lfrcht bestimmen wilr· 
l,·11. \!an 

immer wieder 
weshalb unse1·e Kr1~ise 

müssen, im neuen die 
nach Vorschlag des Bundesrates zu 

Antrag zu Artikel :HtOH im 
neuen Absatz 7 lautet: ,,Die Kantone sind 
die Dauer der Ferien bis zu 3 Wochen zu ver
längern." Ich habe diesen Antrag, welcher eigent
lich vom Biga stammt und von Kollege Ernst .\leicr 
vertreten wurde, wieder aufgenommen, weil vorge
sehen wird, nach Artikel !58 die bestehenden kanto
nalen Feriengesetze aufzuheben. Eine Mehrheit will, 
dass die im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
Gesetzes geltenden kantonalen Ferienvorschriften 
bleiben. so,veit sie im Durchschnitt 3 \Vochen 
Ferien im Jahr nicht überschreiten. Es ist an sieh 
verständlich, dass man mit Minimalvorschriften Jes 
eidgenössischen Gesetzes heute kaurn die kanto
nalen, weiter gehenden Feriengesetze ausser Kraft 
setzen kann. Das Had zurückdrehen, würde eine 
Hückstündigkeit sondergleichen bedeuten. Aber die 
Gewährung der Besitzstandgarantie käme einer 
Privilegierung derjenigen Kantone, welche kantonal 
fortschrittlich legiferiert und einer Bestrafung der
jenigen Kantone, welche in Erwartung des immer in 
Aussicht gestellten schweizerischen Arbeitsgesetzes 
mit der Vorlage kantonaler Feriengesetze zuge
wartet haben, gleich. \Venn nun die Besitzstand
garantie von unserem Rat akzeptiert würde, müss
ten einzelne Kantone versuehen, noch rasch ein 
Ferienrresetz zu erlassen oder ein bestehendes Ge
~etz al~zuändern und zu verbessern, da nach dem 
Inkrafttreten der Vorlage der Erlass von kantonalen 
Vorschriften ein für allemal verunmöglicht würde. 
Dass die Bemühungen einzelner Kantone in dieser 
Biehtung laufen, mag beweisen, dass der Grosse 
Hat des Kantons Aargau im April dieses Jahres 
t,ine Motion gut hiess, laut welcher der Hegierungs
rat beauftragt wurde, vor Inkrafttreten des Bun

über die Arbeit in Industrie, Gewerbe 
Handel und fortschrittliches 

Der 
des Kantons Solothurn unterbr('.it.ete 

Kantonsrat eine Botsdrnft vom 10. April IDC2 be
treffend die Anderung des bestehenden 
setzes und schlägt vor, dass Arbeitnehmern bis zu 
10 Dienstjahren oder nach dem 30. Altersjahr, oder 
nach 5 Dienstjahren, wenn das 50. Altersjahr er· 
n•i,·ht ist, ~~ \Voclwn F,·rien sind. Die 

L 

Arbeit in fndus\1 ie 

d1T F.is,11 nµ: d,,s ;\ rl ikcls :Vi I his .. \ l ,sa I z 1. D 1 "11 l.,·r· 
zidwn hiil t,.•n. laut wdch<'m der :\rlwil di,n 
Arh1,i1 m·hnwrn w•·niµ:sl,•ns 2 \Yn,·lwn ,m 
.fahr hat. DiPses .\dw11Pinand,·1· 

die l,antone die Daw,r der F,-rien 
ki\nnen. Das Nebeneinander pnvat-

V orschriften des BuIHh·s II nd lich-
r1•ch1 lid1er Vor,;chriften der l{antone würde dahin· 
fallen. Dahinfallen würde auch die Gefahr des Wet 
laufes unter den Kantonen im Bereich der Feri,m-

\Venn schon der ahschliessemle Cha
rak!t•r der ln11Hlesreehtlichen 
,ehen werden soll, mem vom 
ausgearbeitet wurde, bestehenden Verhältnissen 
am besten Redmung. In unserer Kommission ver
einigte mein Antrag t:3 Stimmen, 13 Stimmen 
sprachen sich dagegen aus, und nur mit Stiehent
seheid .!es Priisidenten wurde mein An I rag 
lehnt. Es ist verständlich, dass Herr Kommissions
präsident Sehaller, der ja da::; hohe Amt eines Basler 
Regierungsrates innehat, nicht anders stirnmen 
konnte. Hachdem im Basler Arbeitsgesetz berr:its bis 
4 \Vochen Ferien vorgesehen sind. ich hitte Sie des
halb, meinem Antrag zuzustimmen, ller eine Ver
einfachung und doch eine bessere Übersieht und 
Klarheit schafft. 

Arnold-Zürich: Herr Bundesrat Sehaffner hat 
uns bei dieser Beratung gesagt, die kantonalen Vor
schriften, die mit haroeken Erkerehen und Tiirm
ehen zu vergleichen seien, müssen hier ausgesehieden 
werden. Ich wäre mit Herrn Bundesrat Sehaffner 
einverstanden, wenn die Ferienregelung, die der 
Bund hier treffen will, ein weithin ~ichtbarer 
grosser Turm wäre. Aber ich bezeichne diest,n Bun
desturm als ein barockes Türmchen und möchte da
her vorläufig nicht auf die kantonalen Geset zgc
bungskompetenzen verzichten. \Iein Antrag zu 
Artikel 341 hiR, Ziffer 6, sieht vor, dass sowohl 
durch kantonale Vorschriften wie auch dureh Ce
sarntarheitsvertriige gleichwertige oder bessere Fe
rienbestimmungen erlassen werden können, als es 
das revidierte Obligationenreeht vorsieht. Das Obli
'Ta tionenrech! würde nach der Fassuna des Bundes
~ates dieses Hecht nur den Gesarntarlieitsvertrags

des Bundesrates will 

der Bund in ein Gebiet das einzelne Kantone 
bisher vorbildlich haben, ohne aber 
Gleiehwertiges zu Es ist klar, dass damit in 
verschiedenen Kantonen wesentliche Verschlechte

und dafür wird der 
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nicht zu hPfried1gen. lkr Pine A11swt·g wurdt'. lwrPits 
d11rd1 l [Prrn \Vidmer i111 :\arnPn einPr Knmmi:-:~ion~-

ndct. ~,·m Y will d,·n Kan-
lkcht 

19 juin 19/i'.l. 

g11t,·n IJ,~1m12:,·11. 1,:~ ar i,i~lwr da~ \·1'!T1ThL d,T 

Kant<>!H'. ini <'dl,·n \V,•t.hl rPit 
li,•s;;1T z11 ~,·i11 al;; d,·r 
dPs Pinzeliwn 

·rcrit•r,,.11. 1 da~ 
haben. alle Kan- di(• 

bislwr ~ie 
hätte feint,· n 

zur alwr· 
alle bisher erlassenen kantonalen Gc;;etze in 

ihrer materiellen Auswirkung zn umfassen :Bei
Kanton 

Die Kommissionsmehrheit hat daher hPi den 
;:,chluss- und Übergangsbestimmungen noch einen 
weiteren Ausweg gesucht, der Ihnen von den Kom
lllissionsrcferenten be,,ründet wurde. Dieser Aus,veg 
besteht (h1rin, dass si; in Artikel ß8 vorschlägt, fü~ 
diejenigen Kantone, die schon bisher Feriengesetze 
erlassen hatten, eine Art Besitzstandgarantie einzu
führen, die ,m lange wirksam wäre, bis die Bundes
ordnung später einmal ebenso gut oder besser sein 
wird wie die besten kantonalen Gesetze, die wir 
heute kennen. 

Wenn dieser Antrag mit dem Antrag \Vidmer 
kombiniert werden könnte, ergäbe das zusammen 
sicher eine tragbare Lösung. Für sich allein be
trachtet, hat dieser Besitzstandsantra" aber den 
grossen Nachteil, dass er ungleiches I1unde;;recht 
schafft. Damit würden alle jene Kantone benach
teiligt, die von dem Recht, Ferienvorschriften zu 
erlassen, bisher gar nicht oder nur ungenügend Ge
brauch machten, die es sich aber vielleicht vorbe
hielten. später solche Vorschriften zu erlassen. 
Diese Beschränkung der kantonalen Gesetzge
bungskompetenzen wird viele Bürger verärgern, 
auch dann, wenn sie unmittelbar und materiell 
durch das neue Bundesrecht nichts verlieren. 

Ich glaube daher, es sollte eine einfache und 
klare Lösung beschlossen werden, eine Lösung, wo
nach der Bund über die Ferien :\linimalvorschriften 
erlässt, die sowohl durch kantonale Vorschriften als 
auch durch Gesamtarbeitsverträge verbessert wer
den können. Daher habe ich meinen Antrag zu 
Artikel 341 bis OR gestellt. Dieser Vorschlag will 
nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass das 
Recht der Kantone gewahrt bleibe, bessere oder 
gleichwertige Ferienbestimmungen zu erlassen wie 
der Bund, so wie das die Vorlage des Bundesrates 
den Gesamtarbeitsverträgen einräumt. 

Es ist wirklich nieht verständlich, dass den Kan
tonen dieses Recht genommen werden soll, und 
dann erst noch in einer Art, die die bisherigen Er
rungenschaften der Kantone einfach ignoriert. Diese 
in harten Kämpfen erstrittenen sozialen Errungen
sehaften wird sich der Kantonsbiirger eben::10 wenig 
nehmen lassen wie sein bisheriges Hecht, das ihm 
ermöglichte, in den Kantonen für solche sozialen 
Fortschritte zu kämpfen. Entweder übernimmt der 
ßund fiir das ganze Land die fortschrittlichen Er
rn ngcnschaft.en der Kantone. Oder wenn er das 
11icht will oder kt'.inc Volksmd1rhcit dafür finden 
kann, dann soll er Minimalvorschriften erlassen und 
PS den Kantonen fN\ist.ellcn, ob sie noch weitlir· 
geh1mde Vorschriften erlassen wollen. l .üsung,\n 
aber, die die „gleitigeren" oder rt-ieheren Kantone 
gegt\11über den b11diichtigi;r1~n und iirrneren Kan· 
turwn auf Bundesebene privilegiert, sind keine 

kratie 
besser 
in den 
fernten 

\Venn der Bund den Kantonen 
sere Lösungen zu treffen, als er selbst es tun 

l,cs-

dann durchschneidet Pr eine I .elwnsadcr dPr fii,!e
ralistischen Demokra ohne da,; \\'erk vii·ler Kan
tone erhalten zu kü1men. Teh mih:hte a11ch hier 
wieder sagen: Die barocken Erkerchen und Türm
chen gefallen mir besser als der kleine Turm, dn 
hier in der Vorlage des Bunde,;rates gc·lrnten wird. 
Allen Respekt verdienen Gesamtarbeit 
die das Bundesrecht übnbieten. Das i~t in Ord11unir. 
Nicht in Ordnung aber ist, dass die kantonale (.;;_ 
setzgcbungskompetenz gleichzeitig und auf dem 
gleichen Gebiete beseitigt wird. 

\Vir befinden uns noch nicht in einem Korpo· 
rationenstaat. Wir haben Lijsung1'.n für rinen fiide
rativen Staat zu treffen. Nach dem Vorschlag des 
Bundesrates gibt es zwar eine Abstufung bzw. einen 
besonderen Schutz für Jugendliche bei den Ferien
ansprüehen. Hühere Fericnanspriiche für ältere 
Arbeitnehmer aber, sei es nach Lebensalter oder 
nach Dienstalter abgestuft, wie die kantonale Ge
setzgebungskompetenz sie kennt, hat der Bundesrat 
nicht vorgesehen. Solche Vmschriften sind aber 
ebenso wichtig wie Sonderbestimmungen für J u
gendliche. Der Bund nimmt den Kantonen gerade 
in diesem Punkte ein Recht weg, ohne dass er sich 
selbst bemüht, das Problem zu lösen, und er tut das 
sogar in einer Zeit, in der es besonders wichtig i!:<t, 
die Arbeitskraft der älteren Arbeitnehmer vor vor
zeitiger Erschijpfung zu bewahren. Das gerade ver
suchten bisher kantonale Feriengesetze zu tun. 

\Venn schon der Bund diese Frage nicht lösen 
will, so soll er doch wenigstens die Kantone nicht 
daran hindern, es zu tun. Ich bitte Sie daher, 
meinem Antrag zu Ziffer 6 des Artikels GO zu
zustimmen. 

Zu Artikel (i8 habe ich einen Vorsehlag einge
reicht, der eine Aufteilun" des hrin,Yt, 
den der Bundesrat schon ~orgesehen hat. Er ergilJt 
sich logisch aus dem Antrag, den ich zu Ziffer G von 
Artikel GO gestellt habe. ~lein Antrag lautet: ,)vfit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes sind auf,reholH\11: 
a) die kantonalen Vorschriften, die vom c:isetz ge
regelte Sachgebiete betreffen."' So weit ist mein 
Antrag identisch mit dem Antrag des Bundesrates. 

Mein Antrag zu Litera b ist eine logische Ergän
zung meiner iihrigen Antriige: ,,Die kantonalen Vor
schriften iiber die Feri!•n, sowPit sil' fiir die :\rlwit
rwhmer den im Obligationenredit 1•11lhalt.P1wn Be
stimmungen nicht 111i11dPstt~11s gl,:i<'hwPrt.ig sind." 
Das wiirlle also !wissen, da~s 11111· solche kantnnalP 
Vurschriften aufgd1ofwn wcrdt:n kiinr1t•11, diP schln:h
ter ~ind als die a11f Bundeselwne vorges,:lwn,: 11,·g;c-
lung. 
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Präsident: Ich hab1· ll('!Tll .\rnold gf·lwtc11. ,f'ine 
1,.•idn1 :\nt zu VPrtn·!t'n. 1rnd rnaehc Si1'. darauf 
a11f 1nk,arn. da:<, wir ja den z11 .\rtikel fi{I, .\h-

!i, !Pn Antra;2; ,·!lt hat!YH, 

11111 ili nd„ln.· :'\1rn .\rnl)ld 
z11 .\rtihl liH In 

wir di1· Sache 

Arbeit in Industrie 

hiiltJ 11i„fit :Jll,c; ,·i11„1· Tnr,dilu,,p:111ik ,·1!1,la11d"n i,I. 
sondern ,ic 1,t in all,·r !(1dw ninnal odPr j:dH·,·l:rng 
vnrbcrPilf't word,·n. 

Et 
( ;e;;dz l,d rdf,·nd 

ausPi nandernehmen. 
'-:im hat llnr [ ndllng dt·ncn 

seine,; Ant 

Herzog: Ich habe weder gegen noch für ewen 
in der Fahne enthaltenen Antrag zu Ich 
habe mir erlaubt, einen persünlit:hen einzu-

. und z,var als Zusatz zum .\fehrheitsantrag 
zu Artikel Absatz L In diesem .\lehrheitsantrag 

wie Sie 11un wiederholt die 
der Ferienregelung, sie in den schon 

bestehenden kantonalen Feriengesetzen festgehalten 
ist, umschrieben. 

Gleichzeitig mi'ichte ich erkliircn, dass es mir 
nicht darum geht, für die Kantone eine KompPlf'nz 
auch für die Zukunft vorzubehalten. sondern es 
geht darum, die sogenannte „Besitz;tandkla usel" 
zu umschreiben. Es scheint nun, dass mein Antrag 
nicht ganz richtig verstanden worden sei. [eh hatte 
angenommen, er spreehe für sich und brauche gar 
nicht lange begründet zu werdi·n . .\Iir scheint die 
Sache klar zu sein, wenn ich sage, dass das, was in 
den Kantonen heute auf dem Gebiet an Arbeitszeit
und Huhetagsbestimmungen vorhanden ist, für die 
Zukunft bestehen bleiben solle, soweit es besser sei 
als das im vorliegenden Gesetzentwurf Enthaltene. 
Ich habe aber nicht beantragt, dass die Kantone 
auch in Zukunft neu sollten legiferieren können. 

I eh befinde mich cla eigentlich in guter Gesell
sdiaft verschiedener Vorredner. Herr 1Iever-ßoller 
zum Beispiel hat in bezug auf die Ferie;1regelung 
gegen clen Mehrheitsantrag gesprochen; er hat sich 
für den Antrag des Bundesrates eingesetzt und 
dann erklärt, er sei überzeugt, dass bessere Bestim
mungen nicht reduziert werden müssten, auch wenn 
Sie dem Antrag des Bundesrates in bezug auf die 
Ferien zustimmen; er sei also iiherzeugt, dass der 
heutige ßesitzstand belassen würde. Gerade das will 
id1 ja mit meinem Antrag regeln; indem ich sage, 
der Besitzstand sei zu wahren 1111d bestehende 
bessere Bestimmungen nicht zu reduzieren. 

Cestatten Sie mir, bei dieser Gelegenheit fol
gendes zu erklären: }fein Antrag ist nicht etwa 
darum cntshrndcn, weil man im Kanton Basel
Stadt von einer Art. Torsehlusspanik ergriffen wäre. 
Das mag um <las Herrn \Vidmer aus dem Aargau, 
111Pi1H~nt lifiben Heimatkanton, Zll sagen··· vielleicht 
fiir den Aargau zutreffen, ich weiss das nicht. Bei 
1rns bestand aber keine Torschlusspanik, als man 
das Arbeitszeitgesetz geschaffen und später revi
diert hat, sowenig diese Panik bei Schaffung des 
Feriengesetzes bestand. Das Arbeitszeitgesetz des 
!(an t,ms Basel-Stadt datiert aus dem Jahre I D20, 
die lct.zte Hevision, die auch wii!mmd einiger .fahre 
vnrl,ereitet worden ist., datie1·t. vorn 1. Januar l.!ifiO. 
1)1:r Entwurf des BuncleHrate~ zum uns unter
lireitel.cn Arbeitsgesetz ,tarmnt vorn :w. St\pte1nher 
! !)GO. D:is zeigt Ihnen, dass die Hevision des hasel
stiid t.ischen Ar bei t.s;.:eitge8etzes ( weldHis bessere He
gcl11 ngc11 al: das eidgeniissisdw Arbt.•itsgcset,: t•nt-

die im 
sehPn da~s trnl'h das nicht aus 1·rner Torsrhluss-

herans entstanden i:<t. l~enau dasselbe fiir 
unser baslerischi•s Es stammt dPm 
Jahre 1931 und wurde revidiert WGL _\her 
die Revision von LD6t wurde durch .\foti,rnen. 
Initiativen und im (;rn-:,wn nat l..:an-
tons Basel- Stadt di,\ bis wr Hevision 
ein Alter von 5 bis 7 Jahren aufwiesen . .\Ian hat 
also auch diese Vorbereitungen bedächtig getroffPn, 
um die HeYision dann lD(il abzuschliesgen. Das 
möchte ich bei dieser Gelegenheit doch festgestellt 
haben. 

Ich verweise auch auf die Initiative des Kantons 
Basel-Stadt (zu der wir anschliessend noch einiges 
zu ,sagen haben werden), das Arbeits- und Ferien
gesetz solle nur .\[inimalbestimmungen (·nthalten. 
Auch hier würden wir uns auf gleichem \Vcge be
gegnen mit IlPrrn .\Ieycr-Boller, der erklärte, das 
Gesetz solle einheitliche .\Iindestnormen schaffen. 
Damit sind wir einverstanden. Aber es sollen nicht 
.\Iindestnormen, die in einzelnen Kantonen schon 
seit Jahren oder Jahrzehnten bestanden, mit einer 
einfachen Handbewe<runrr besei f icrt ,verden; viel
mehr soll die .\fiiglicl;keit geschaf~n werden, diese 
.Normen bestehen bleiben zu lassen. Deshalh mein 
Antrag zu Artikel 68. Ich sah keine andere )·Iög
lichkeit, ihn unterzubringen, als hier bei den Uber
gangsbestimrnungen. Falls Sie den .\Iehrheitsantrag 
annehmen. möchte ich Sie hi tl en. z11 ~agen: 
,,Ebenso bleiben die im Zeitpunkt der Vcriiffent
lichung dieses Gesetzes bestehenden kantonalen 
Vorschriften betreffend Arbeits- und H 11hezei t. so
weit sie fiir die Arbeitnehmer günstiger sind, in 
Kraft." Ich muss mir vorbehalten, falls mein Zu
satzantrag in dieser Form im .\fehrheitsantrag 
keinen Baum hätte, zu Artikel ß8, Absatz l (Antrag 
des Bundesrates), einen neuen Antrag e:inzurr·iehen, 
der als Zusatz lauten würde: , .... mit Ausnahme 
der bestehenden kantonalen Vorschriften betrtffend 
Arbeits- und Ruhezeit, soweit sie fiir den Arheit-
nehmer günstiger sind." Das will ich gleich 
fiigen, damit das angemeldet ist. Hicht.iger aber 
gehört mein Antrag zu Absatz 1. des Mehrheits
antruges. Ich nehme an, dass Sie diesem Antrag zu
stimmen wollen, es sei denn, dass Sie einen andern 
Gedanken vertreten, der auch in die Diskw;sion ge
worfen worden ist, wonach die kantonalen Vor
schriften generell beibehalten werden sollen, soweit 
sie frtr den Arbeitnehmer günstiger sind. Das (mt· 
spriiche eigentlich dem föderativen Cedanlrnn. wie 
er von !ll<'inem Fr·eund Arnold in diP f)j~lrnssion g;·
worfen worden ist. Aber ich sehe 1'i11, dass das z11 
verwirklichen vielleicht in Z11!rnnft nicht. miiglich 
sein wird; rnan will mit diesem (;;:setz eirw (•inlwit
liche .\faterie schaffen. .\!an soll jt•dod1 11icht 
Besser1!s, das bereits .Jah1·1~ zm·ückliPgl, 111it dit>s1·111 
Cesetz bes(:itigt:n wollt'.11. Damit rwh1111: lt'h dP11 Ct\· 

.. ·----~,·-----------------------
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\verkschaften für die Bearbeitung dP,;;;t:n. was noch 
zu tim 1,;t und,·:< lilPibt noch einigt>;; zn tun, ;;f'lh~t 
WPnt1 Sie meinen annelll!icn ·-. nichts w,·g. 

nur was 
Cesctze und auch 
wurde. Damit bitte 
sätzlich zuzu;;timmen. 

Präsident: Der 
den Absatz 1 de;; 
hat aber die 
ähnlichen 

offen 
zum Absatz 1 des 

die;; für den Fall der 
seines jetzigen Ich mache darauf 

dass sein letzter Antrag materiell mit dem 
Antrag Arnold übereinstimmt. Es ·wäre wünschens
wert, ·~venn die Anträge bereinigt würden. 

Meyer-Zürich: Ich möchte Ihnen beantragen, 
den Antrag der Minderheit (Abs. 7 zu Art. 34 lbis 
OR) abzulehnen und dem Antrag des Bundesrates 
und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Ich 
hin mit Herrn Kollega \Vidmer durchaus einig, dass 
die Gewährung von ausreichenden Ferien für alle im 
Arbeitsprozess stehenden :.lenschen heute eine 
unbedingte und unbestrittene Notwendigkeit dar
stellt. Ich bin auch ausnahmsweise mit Herrn 
Kollega Arnold einverstanden, dass Ferien für die 
Erholung des arbeitenden Menschen wichtiger sind 
als Verkürzungen der Arbeitszeit. Die Frage der 
Feriendauer muss aber im vorliegenden Gesetz im 
Rahmen seiner Gesamtkonzeption gelöst werden. 
\Vir sind nicht hier, um miteinander einen grossen 
eidgenössischen Gesamtarbeitsvertrag im Lichte der 
guten Konjunkturjahre auszuhandeln. \Vir haben 
absolute Mindestnormen festzulegen, das heisst das 
im öffentlichen Interesse liegende Minimum an 
jährlichen Ferien zu bestimmen. Dieses )'1inimum 
soll für alle Arbeitnehmer, auch dann, wenn sie dem 
Arbeitsgesetz nicht unterstellt sind, zum Beispiel in 
der Landwirtschaft, im Hausdienst und so weiter, 
verbindlich sein. \Veitergehende privatrechtliche 
Regelungen sind ohne weiteres möglich. Sie werden 
in den Gesamtarbeitsverträgen zum Ausdruck 
kommen. Dagegen könnten gesetzliche Bestim
mungen der Kantone nicht mehr erfolgen. 

Bei der Beurteilung de~. wichtigen Ferienfrage 
müssen wir von folgenden Uherlegungen : 
Es geht mit diesen Bestimmungen nun darum, je
dem Arbeitnehmer einen minimalen unabdingbaren 
Ferienanspruch von zwei \Vochen zu garantieren. 
Dieser Anspruch liegt im öffentlichen Interesse, das 
heisst im Interesse der Wahrung der Volksgesund
heit, und er liegt auch im subjektiven Interesse des 
einzelnen Arbeitnehmers. Die gesetzliche Vorschrift, 
als Mindestnorm betrachtet, wird für viele Arbeit
nehmer einen grossen Fortschritt bedeuten. Diese 
Feststellung bezieht sich vielleicht weniger auf den 
gesamten Ferienan,;prud1, als auf die Tatsache, dass 
die zwei \Voehen \lirHli~stferien schon ab drm ersten 
Dienstjahr verbindlich zu gewiihren sind. Über diese 
Mindestnorm hinaus ist die w,~iteri.:ntwicklung des 
Ferienanspruches dn v1:rt ragliehen Hegelung zu 
überlassen und nil'ht di;n kantonalen Gesetzen. \Vir 
können feststellen, dass in der Ferienfrage die 

! ;Psan!larlwit,-v,·rl 
Eim:eld it•n,-1 v,,rt rii 

,f'lhstvnsliindlid1 auch di<: 
s<'hr t t wordPn 

n;H!lt'ntli,·h d,•n .\rlwitiwhrrnTn im 
:\ 1 dil' 

müsste eine 
dritte F,:rienwoche aber 
Hecht der Kantone 
müsste durch kantonale 
werden. 

Aus allen diesen Gründen empfehle ieh Ihnen, 
die der \linderheiten zum Artikel 3'.lhis, 
Absatz 7, OH, abzulehnen und dem de~ 
Bundesrates und der Konunission,;mchrhcit zuzu
stimmen. 

M. Primborgne: L'introduction de cet artide öü 
n'est pas sans a,;surer un recl progres dans la legis
lation federale. En effet, a part trois textes legis
latifs, la loi sur Ia du!'ee du travail dans les entre
prises de transports, celle sur Ja formation profcs
sionnelle et. enfin, le statut des fonctionnaires, on 
ne connait pas de dispositions sur les vaeanees des 
travailleurs dans notre legisla tion federale. 

Nous appuyons Ja minorite qui demande, par 
un alinea 7, que <des cantons puissent prolonger la 
duree des vacances j usqu' a concurrence de trois 
semainest. 

En efiet, s'il faut se souvenir ici des difficultes 
reneontrees par les diverses instances interessees ü 
I'elahoration du texte qui nous est soumis, il n'est 
nullernent deplacede faire remarquerque les travaux 
furent longs, trop Iongs pour que l'opinion publique 
ne s'en soit pas f!InUC et qu'ici OU la, elle ait reclarne 
des legislations cantonales dans certains domaines 
de la vie sociale. Ces legislations cantonales sont 
nees. Nous ne pourrions ni comprendre, ni admettre 
qu'une regression soeiale aussi deplaeee que celle 
~I~i voudrait nous obliger a lcs annuler, soit admise 
lCl. 

Ces lt)gislations sont votees, elles exercent leurs 
effets. Employeurs et salaries sont rallies. Nos 
habitudes politiques, sociales et economi<pws s'en 
sont impregnees. 

On doit aussi rappeler la position du Tribunal 
federal en cette affaire. Par deux fois, il a sanctionne 
!eil Jois votees dans les cantons de Geniwe et de 
Vaud. 

Le Conseil Uideral connait le point de vue de
fen<lu par le Conseil d' Etat genevois: 

Ce dernier eerivait ces lignes le 7 octobre 1960 au 
Departement federal de l'eeonomie publique: 

« Sans doute, Je pouvoir legislatif est. competent 
pour modifier le droit Pxistant. C1!pendant, lorsqu'il 
rnodifie ce lfroit sans que la ni\cessitii du changement 
s1! soit fait sentir, <!t alors que le pouvoir judii:~iail'e 
vient de recormaitre, co1111tie dans le cm, de la loi 
gtrnevuise du (; j11illet ID58, la l{~gitimit{\ (:onstitu· 
t.ionnelle du droit existant, une interv,~11tion du 
po11voir liiµ:islntif doit ,\tri: cnusid{!r{w comme 1111c 

prise de positiun particulit'!rn. La loi 111odifiaut le 

d 

p 

\ 

l' 
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droit 1·xi,t;111l ,c pri•s1,nl1: alors ,·ornn1t· 11rw lni 
,.,. q11i 1·sf conlrairP aux prin,·ipPs 11x 

roit. el IP pO!l\'rlll' · tif rr·· 
11' n,ir t'fll !\ SlJ!' la sph/:rP de 
\'ni1· j1uli,·ia1re f'I ,l'avoir mi'.c,,nnu !,, princip1; 

rat ion dPs po11vnirs. ,> 

nd on lit Ja formule P11phfoniqm' «une prise 
· loucr IP gouv1\rne-

des 1·xprrssions n11and•,·s 
tion. 

aussi que les gnuvernements canto
naux avaient €!lt' consultes en l!J52 sur la 

de loi. Cctte ver,.;ion ne 
du dnmaine des vacances du 

pas plus qu'elle ne traitait de 
cantonali,s existantes. Bien au 

premier marquait sa ;;ympathie 
pour le maintien competences eantonales, 

artide 29, alinea 3, projete disait: « Les 
nrntons ont la competcnce d'edicter, en rnatiere de 
vacances, des presaiptions plus favorables aux 
t ravailleurs ,1. 

Plus tard, en l~l59, une nouvelle redaction pro
jctee abrogeait les preseriptions eantonales, a J'ex
cept ion toutefois de celles <<qui reglent la duree 
maximum du travnil Pt !es vacances et <p1i sont 
plus avantageuc:es pour le fravailleur>>. On note en 
outrc que cc prnjet de l!J59 contenait un article 5(i 
qui aurait permis i1 notre Conseil d'Etat de deman
dcr au Conseil federal le maintien de notre loi can
tonale sur !es vacances. 

Or, les cxpcrts se sont engages dans une nou
vellc voie ! Ccla nous vaut, d'une part, Je transfert 
de la f{~gislat.ion sur les vaeanees dans Je Code des 
ohligations qu'il est vain de combattre et, d'autre 
part. la tentative de supprimer nos legislations 
eanlonales. Xous ne voulons pas que cela se fasse. 

Hegrettons lout d'ahord que cette orienta tion ~e 
Sr)it faite sans que les cantons aient ete consultes. II 
est i\ presumer qu'ils ne le seront plus, sur cet 
article 341bis. merne ii l'occasion de l'examen du 
projet de modification du Code des obligations, ceei 
par suite de son insertion dans Ja loi qui nous 
ou:upe. 

Cette solution de derniere h9m·e est defendue par 
le Conseil fedfa·al, entre aut.res par cette affirrnation: 
,,Cel te solution perrnct d'{)viter Je contri'ile et l'exe
c11tion par !'Etat, toujours prohlematiques dans 1rn 
pareil dornaine; or, il est evident (1ue les difficultes 
de cnntr,ilP et d'('xecut ion rrn :;ont pas faites pour 
rehausser l'autorite des organes etatiqueS.)) 

Le professeur Berenstein eerit a ce sujet: 
<<Point n 't·s t besoin, sem ble-t-il, d'insister longuement 
s111• cctte affinnatiort qui, a notre cnnnais;;ance, 
n'cst gui.:re lranspos{ifl dans d'a11t.rcs dornaines que 
celui du droit du t.ravail.>> 

Mais sur ce point, les jeux etant faits, arretons
nous s11r cet autre aspect du probleme qu'est la 
prnpositinn d'ahrogat.ion des lcgislations cantnnales 
s11r la d11t·r'.:1: des ,·acanc<•s! :\fous npp11yons la rnino
rit{: ,p1i d,:niande l'insertion d'un chiffre 7 i'I I'article 
:Vi lhis no11vPa11 du Code des ohligations. Sol11tio11 
d'rlrdrr: gr!ni:rnl, cP!a nous 1~ngnge en!'uit.e i1 dcfondrc 
Ja position d1\ Ja majoritr de la eornmission i1 
l'artidf: (;H, ('hiffre 1, solutinn de caracU:re frngrnen
tair .. ,i ci't alin/.\a 7 i:st repouss{•. 

(.,, prol ili· 1111' ,,. 

Pt sirnph· a,pf·<·t 
nwnt:; j · 

mainti<·n d'1rnc 
Prnir!ant Ir'. 

(< Färberei- und 
1!)45, il 

Arlwit in Industrie 

ft'. :1 llOIIS l't'\'t'-fll d'11n 
: II n'y a pas ,fo 

iwrrnet tant de /11ppns1-r ,111 
1 ion n1ntonale sur l,,s va,·anc,·s. 

motifs. On frnUVI' 

ca atonales sur 
la collaboration 

vacances ne saurait 
des diffi:rentcs 

parties du pays ! >) 

\-fessieurs ! Les consequences economiques des 
vacances ne sont pas mises en question a Geneve. 
Quel cmployeur, quelle association patronale se 
risquerait a cautionner cette position du Conseil 
fi·deral de H)f;() qui n'est pas la meme que celle de 
1945? Or. l'evolution de l'economie est telle, non 
;;eulement chez nous, mais autour de nous, qu'il est 
regrettable et paradoxal de trouver l'autorite plus 
reticente sur ce sujet en l!J(iü qu'en 1!)45. C'est le 
contraire qni serait dans le sens de l'evolution des 
choses! 

Quant a la possibilite pour !es eantons d' arreter 
des prescriptions de droit puhlic, eile est aussi com
hattue dans Je message qui voit non seulement en 
cette affaire des considerations d'ordre politique, 
mais egalernent des motifs juridiques. Ces derniers, 
dit-il, rnilitent en faveur de l'abrogation de Ja 
competenee des cantons et d'une reglementation 
exhaustive de la part de Ja Confederation (message 
118). Cette appreciation est faite sur la base d'une 
jurisprudence du Tribunal federal, relative a la 
force dhoga toire du droit federal. 

Cette jusriprudence prevoit que !es <fcaritons 
peuvent edicter des prescriptions qui, dans leur 
but comme lenr esprit, ressortissent au droit public, 
ne restreignent le droit civil que pour des motifs 
soutenables de droit public et ne sont pas contraircs 
il l'esprit ou au but du droit civil, ni le rendent sans 
objet >>. 

Or, poursuit le messagc, si le legislateur federal 
etablit une reglementation des vacanees, !es pres
criptions cantonales de droit public en la maticre 
heurteraient. certainement Je droit civil federal. Du 
moment que la Confederation etablit une riiglernen
t.atiou des vacanees, les cantons perdent leur compe
tence d'arr~ter des prescriptions de droit public dans 
ce domaine. Si la loi ne definit pas Je rapport entre 
le droit civil federal et Je droit puhlic cantonal dans 
le domaine des vacances en disposant expressement 
que le droit federal est seul valable, il faudrait que 
Je Tribunal federal dise, en cas de contestation, si Je 
rlroit public cantonal est compatible avec le droit. 
civil fi~d,~ral. D'apr1':s la j11ri~prudence s11ivie ju~q11'ii 
rnaintcnanl, nn nc sa11rait. douter q11c le Trilmnal 
fi:düal di•nie toute compat.ibilite. 

C'ti~t 1/i un langage r.pt'un autre juriste, ,pw no11s 
citiuns t.out il l'hf~ll!'e, qualifie de pur sophisn11!. En 
effet, on fit. da ns le num(:ro de jauvier l !JH I d11 
Trw•ail 1•t Securitfi sociale ce cornrnentaire: << ••• La 
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· ,n1d,·11,·" ,·il,-·P ,·sl ,·,•llc ~!'Ion la111wllt·, it ,li·fa1il 
·1ion ,·xprt·s,r• d11 droit fi·d{·raL 11· Tril>1rnal 

d,,it int !,•r ,,,, drnil d(·tPl'!llitwl' ,i 
la · 1 [, ,! · ll 

Tnlrnnal 

puhlii, sur l1·s 
bsolmnent lil.rc 
la j 

'\nus pensons rinne pouvoir affirnwr quc 
lrandions un 1q11e. 

En ttTminant. voyons hrievement et• 1p1'a dit 
Tribunal fi,deral en mai 1959. Le messagc du 
:IO lflfiO n'aurait pas dü ; encore 

sacltions les (!., rwtrP 
il nous !es e1msi.!e-

ra11ts par haute rnstance judieiairc 
de notre pays s 'est exprimee s11r ce sujet ! 

Concerwrnt Je pouvoir des eantons de legiferer en 
matir,re de droit public. le Tribunal federal constate 
que. sans t'tre illimitee. cette faculte cst accordee 
s1.rns eerlaiue,; comlitions. II faul l{llC l,'.s 
{>dictee,; par Je legisklateur cantonal res,;ortissent au 
droit public. qu'elles visent a sauvcgarder ou ü 
promouvr,ir l'int{:n~t gt'.:r1i,ral, qu'elles se justifient 
par des motifs plausibles et pntinent,; d'inten't 
puhlic, enfin. qu'elles ne cnntrcdisent pas la lettre 
Oll J'esprit du droit federn!. 

Considerant !es cireonstanccs locales - ce qui cst 
cn Opposition avec Ja these defendue dans Je mcssage, 
lcquel prevoit « qu 'il n 'existe en ma tierc de vaeances 
aucun hcsoin d' eta blir des reglernenta tion,; variant 
selon !es regions•> - le Tribunal federal n·a nnllcment 
dit quc notrc legislation cantonale est sur un point 
quclconquc cn opposition avec !es conditions posecs. 
(, Le l!lOV('n tire de Ja foree derouatoire du droit fede
ral doit clone l'tre rejete. » (Juant aux charges 
l·connrniqncs, Je Tribunal a constate <•qu'il n'est pas 
{,!ahli q11c l'accroissernent de chargcs resnltant de 
l'augmentation des vacanees sera tel qn'il entrainera 
Ja disparit.ion de certaincs branehes de l'activit{, 
economique du canton de Gencve; il ne saurait 
donc l'tre considl!re cornme prohihitif. •> 

Oserai-jc, )lessieurs, vo11s rappeler qu·on a defini 
avec raison notre cantou comme ctant Je plus 
helvi,tique? Considerez quc lcs salaries originaires 
de tous les cantons que vum, representez y gagrwnt 
ll'.UI' vie. lls bi,neficicnt d'imc legislation bicnfaisanle 
assumee par le patronat et clefcndue les anlori-
1{:s. LaissPz-nous la ,fagir ns Je ;;en,; de 
l'artide 7. Nous avons 1ci la faculte de legiferer, 
rnais nous pensons qu'il n'est pas juste de le faire 
,·11 revenant sur 11n progriis social qui ,~st admi~ non 
S(·11le111ent iI Gen1)ve, rnais dans !es l:antons de 
Vaud. Neuchiitel, Tcs~in d Bllie-Ville. 

~L Jacquod: Au sein de la eomrnission, J a1 
appuye Ja proposition \.Yidmer. Perrnettez-moi de 
rnotiver hrit':vement ma prosit.ion. 

1.c· prnj,,t du Con,eil fi·d{iral fixP it d,·11x ,1:rnni111•,< 
par an la dud\e des vncam,es po111· lt:" lravailkurs 
:111tres •JHC ,·Pux qw: la loi l'onsidi.,re l'.Olllmc je11I11:s 
1 n1vaill1·11r,. CP[wndanl, puisque eertairn•s l{~gi,;
l:11inns canlo11a!Ps /l('l'or·dent trois ~er11aincs dP 
vn,·ancPs il lous !Ps travailleurs, la com1nissinn dans 
~a 11rnjoriU! a c,ti111(1, it j11st,, titrP it 1110n avis, qu'il 

!lt: !Hllt!T:!11 :: '1Yllil' d1• l'!'l'lti l'll III' 

par 1·:,rticl,· 1;x. le Con,1·il ft'·dfr:il 
,·:1d1 ! fH·l'siTipti1J11, 1·;i11l,1nale;; 

!,·III' d' ·1inn, ,i 1·lh, ,·lait 
it ll 

UJ .iuin l!lH2 

11,:i!ii·n·. t )r. 
\ ,·u t rendr,· 

lni resteront f'l1 viguenr 
sont favorable;; anx 

mais a condition toutefois que ion,; 
ne prevoient pa,; de trois semaine,; de vaeanees 
par anrn~e et en moyenne. 

Cette proposition de la majorite de !a 
sanvcgarde les troi,; ,;pmaines acqui,;es 
dans eert ain;;; cantons. Je mt· suis rallic :\ e,•1 te 
mojorite non pas paree que sa propositi,rn mc donne 
satisfaction, mais tont simplcment. pnrce que celle 
de )1. \\'idmer n'avait pas rei:;u son agrt;ment. 

Or. si l'on met ces deux propo,-iti,m.~ f•n p:irrnl
li·lc. on doit eonstater: 

1. que Je texte de la majorite de la cummissiou, 
ii L1rticle G8, rnaintient des droits ac<p1is par cer
tains <'.antons, cc qui est equitable. ~ocialement 
padant, mais qu'il cree un droit diffcrentiel entre 
!es travailleurs des divers eantons, cc rp1i est 
inadmissible ü rnon sens. Une teile me511rc hcurtc cn 
cffct le principe genernlcment admis de l'egalite des 
eitovcns devant Ja loi. 

2. quc Ja proposition \Vidmer mainticnt au~si les 
droits aequis par les travailleurs de ccrtains can
tnn:-, ee q11i cst e;;;;entiel, mais qu 'eJJt, lai%c aux 
ca nton=> oü les lrois semaines ne son t pas encnre 
gl·m~ralisees la possibilite de proJonger la durec des 
vacances jusqu'au rnaxirnum de trois SPrnaines. 

II faut. il mon avis, eviter de consacrer 1m droit 
differentiel dans la loi, ce qui serait Je cas si nous 
devions rejeter Ja proposition \Vidmer et acccptcr 
cnsuite celle de Ja niajorite de la commis:<inn. En 
adrnettant Ja propo:-ition \Vidmer, au contraire, 
nou;; maintenons lcs droils acquis, tnais donnnns 
aussi des chanccs i1 tou,; les cantons d'arrivPr 
aux trois semaine,; sans attendre. pour attcindrc ee 
hut. unc nouvelle revision de la loi. La propn;sition 
vVidmer repond aux imperatifs d'une saine justice 
soeiale. Elle ne porte pas atteintc aux principes de 
l'~galite des citoyens devant Ja lni et lai%e momen
lanemcnt aux cantons la COlllfH'.:tencc d'l:voluer, sur 
le plan des vacances, en tenant enmptc de lcurs 
possibilites economiques et de la maturite civique 
et sociale de leurs cit.oyens. Pour ees rai:c;ons, je 
voterai la proposition Widrncr et vous iuvite il faire 
de rneme. 

Häberlin: X ach der Arheil.szeit ~ind wn· nu11 111it. 
den Ferien beim zweiten neuralgischen P11nkt unsc
r·,•1· lforatungen angelangt. Ich halte P~ deshalb fiir 
zweckrniissig, noch 1'.inrnal kurz daran 1.11 Pri1111,•r11, 
nach welchen Crundprinzipil~n die (.;ps,•!z,~svnrlagt~ 
a11fgPhaut. i~t. Als erstes l'ri11zip a111'.rlu·1111Pll wir. <'s 
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,li,, kantq11,de :-,;ouvcrii11iliil aur d,·n (;,,}iil'ten. 
Bu kt. Ich hal,,, 

,('hnn i11 der Einln·l,·n,,kbalt,· 
11,it :, nd,·n 

.\ii'h ,·i11!rPl,·11 auf ,!il's,·s Bu z lwantnig,·n, 
!llll die fn,i,· KnnkmT<'flZ l!nti:r dt'n I,antniwn 

zn lassen. \Ven11 :-,;ic ahn 1·in BundPs

in materieller llinsieht 
hcschriinken. da:; heisst das Bu 
dass auf anderem 

werden 
d' KaH!orw. ,rrndern die 

ihm eirw 

liehen :\bmaehunu:en zw1sdien Arbeitgebern u 
Arbeitnehmern. \'/ir haben uns für die,;e Zweiteilung 
in der Arbeit entschieden und lehnen die Dreiteilung, 
die Herr Kollege ;\rnold vornehmen will, ab. näm
lieh: Bundesge,Ptz plus freie Bahn den Kantonen 
plus Gesamtarbeit:sverträge zwischen Arbeitgebern 
11nd Arbeitnehmern. Eine solehc Dreiteilung ist für 
uns unannehmbar. \V enn Sie die verschiedenen vor
liegenden Antriige nach dem .\lassstah dieser 
Gr1111dsiitze messen, so ist ammcrkennen. da,;s der 
.\ntrag des Bundesralt's ihnen in vollkommener Art 
t·11tspricht. 

Der Bundesrat beantragt eine ab,;chliesscnde 
Wirkung in dem Sinne, dass mit dem Erlass dieses 
Bundesgesetzes die legislatorische Kompetenz der 
Kantone auf dem Gebiete der Ferien sistiert ist. 
Er schliigt uns zwei \Vochen vor, für Jugendliche 
drei \Voehen. \Vir anerkennen, dass dieser Vorsehlag 
den Forderungen einer .\linimalbestimmung cnt
sprid1t. Ich habe dem Antrag des Bundesrates nur 
den einen Vorwurf z11 machen. dass er sich etwas im 
luftleeren Hanm bewegt, dass er keinerlei Rücksicht 
nimmt auf das Bestelwnde. auf das Gewordene, das 
man nicht einfach iiherschen kann. Dieses Geworde
ne sind die legislatorischen Vorkehrungen der 
Kantone, die sie unternommen haben, bevor der 
Bundesgesetzgeber in Aktion getreten ist. Ieh habe 
es schon in der Eintretensdebatte als etwas StoSt\en
des bezeiehnet, dass ein Bundesgesetz, dessen Ziel 
ist, den Arbeitsschutz zu fördern und zu stiirken, in 
einzelnen l{antoncn die gegenteilige \Virkung haben 
sollte. das l1eisst dass der gesetzliche Schutz des 
Arbeiters in einem wichtigen Punkte, in den Ferien, 
z11rückrcvidiert wnden mii:'se. Diesen Schönheits
fehler worniiglich ,rnsz11merzen oder z11 
mildern, hat sich die Kommission in redlichem 
Bcrniihen abgerackert. Die Mehrheit ist dabei auf 
die Lüsnng der sogenannt,:n Bcsitzstandgarantit: 
verfallen, diir ich in der Komrnis~ion zugestimmt 
habe und der ich a11eh heule zustimmt·n werde. 
Überschiitzcn Sie die Bedeutung dieser Besitz· 
standgarantic nicht. Die Entwicklung wird unwei
gerlich dazn führen, dass die Ferien aueh in andern 
1\antoncn mit der Zeit 1111~gedehnt und sn auf 
natiirlidwr11 \Vegn die [;11rcr~chi(·dc ,111sgq.;liclwn 
werden. Vergessen Siti nicht, dass von den 111a~s
gehendeu ,\rlH'itgchi'rvnbiindrn die Erkliirnng vor
liegt, dass sie. auch Wi'nn dit; fk,itzstandgarantie 
nicht vorliegen wiird1·, trotzdP1n nicht daran denken, 
die Fcri,~n zu verki'lrzPn. ,rn dass eine Ahldinung tfor 
lksitzstandgarantic nil'hl lwi:<s<·n ki>nllfP. dass di(; 

i\r!wit in I ndusl1:ie 

( "11IP!'Sd1i,,d1: zwis,·h;,11 til'I! l,,111!011,•n ,lllr 
wiird,·n; di,~ l ntPr•whit>dP ,, iird,·n , j.,]11wh1· zw1-
sch"11 j"rwn .\ dw ,i,·h an ie ,·,·rt 
lidu·n Ahma,·llllng,,n halt 1rnd l 111:,idnn. 
di„ sich ni1·ht n •11 ,·lwn. 

h·h habe di1,sPrn Antraf..( ni<'ht lei,·ht 11„rzPn,; 
zngPstimrnt Ich ancrk<'nne durchaus, da,,; aiwh 
dicsn nicht vollkornnwn ist. 1,:, ist 
Pin sPhr Vorb,·hait 
verschiedPn t lieh von den 
wurde: Es sieht aus, 
Kantonen verschie(!er1t·s 
V Sie 

heute schon bes 
von ihrer legislatorischen 
machten, haben die Feri+-n gar nicht einheitlich 
geregelt. Z,vischen der F 
ßasel-Stadt und derjenigen des 
auch kein hinterwiildleriseher Kantmi 
sehr grosse Unterschiede, :<o dass unter dem 
wärtigen Hegime schon untersehiedliehc V 
nisse von Kanton zu Kanton vorhanden sind. Ich 
wiire an sich durchaus bereit. ,·irrem Antrag zuzu
stimmen. der diese Unebenheit ausmerzt. An diesem 
schwachen Punkt setzt nun der Antrag \Viumer ein. 
Herr \Vidmcr möchte den Kantonen weiterhin die 
Gelegenheit geben. auf ihrem Gebiet die Ferien bis zu 
drei \Vochen zu verlängern. Ich muss jedoch geste
hen, dass ich die Vorteile, die dieser Antrag bringt, 
weit weniger hoch einschätze als die ganz gewich
tigen Nachteile, die mit ihm verb11nden sind. 
Aehtcn Sie schon auf eine \nsserliehkeit. Den An
trag Widmer finden Sie in Artikel GO dieses Gesetzes, 
das heisst. er kommt, sofern er angenommen 
wird, in das schweizerische Ohligationenrccht hinein 
und hat dort einen dauernden Platz. Die Besitz
standgarantie dagegen ~teht unter den Sehluss- und 
Übergangsbestimmungen 11nd wird schon dadurch 
nicht als eine dauernde Institution charakterisiert. 
\Vir nehmen ,·ielmehr an. da~s e,; sieh um eine 
Übergangsbestimmung handle, die im Zuge der Ent
wieklung gleichsam obsolet wird. Nun muss ich dem 
Antrag \Vidmer den schwerwiegenden Vorwurf 
machen, die absehliessende \Virkung, die der 
Gesetzgeber wünscht, de facto aufzuheben. Der An
trag \Vidmer Leschriinkt diese legislatorische Kom
petenz materiell (die Kantone dürfen höeh,-tens auf 
drei Wochen gehen), aher er beschränkt ~ic nicht 
zeitlich. Diese -Kompetenz lebt his der letzte 
Kanton in seinem kantonalen auch 
noch auf drei \Vochen Ferien gr·gangen 1st. 

Noch mehr befürchte ich, dass einer solchc11 
Bestimmung im Obligationcnrccht eine gewisse 
latente Virulenz innewohnen kiinnte. \Vir wollen 
den Kantonen das Hecht. geben, bis auf drei 
Wochen zu gehen. Sie wissen vielleicht, wie leicht es 
ist, in einem Hevisionsvedahren eine Zahl zu 
ändern, von drei auf vier Wochen zu gehen. Nachher 
sagen die Kantone: Das hat sich sehr schön bewährt, 
wir wollen jetzt Gelegenheit geben, auch noch auf 
vier \Vochen zu gehen. lt:!1 fiirchtn mich vor solchen 
Kom;equenzcn 1uHI ka 1111 deshalb de 1t1 A II t.rag 
\Vidmer, weil er meirrnr gr1rndsiitzlicht:n l(onzeption 
von dPr absd1lit\ss(mdt:n \Virkung des (;c,t'lzes zu 
weit entfernt ist, nicht z11stim11wn. Ich lica11fragt1 
Ihnen, dem Antrag dt-r l\0111missio11smchrlrnit z11-
z11stirnmnn, dieser BcsifztisstandgarantiP, diti das 
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T:avail dans l'indu;;\ 

ti,·rl. i,t. alwr dann d,·n :-,;d1l1Hs,1rid1 
!'ii1· di,· K1111qwlenz d1T 1\. nto1w. l,·h lwha1q.t,·. 

da~s v,;n all!·n .\ t d .\nl d„11 tat 
:'ii,·ldwlwn \",,rhid rn n;ichsl<'H ,1,·hl und 
du,;,; ,·r ,;ich dt·n lwid,·n ( ,rundprinz1pi1·n. a11[ u 

hnt. 

et nous en faisant 
ahstraction. si ll est 
hien dair ,·eux auront votc dans un ,wns ou dan,:; 
l'autre ne ,wront pas autant de mauvais 

Les deux qui nous sont prnpo-
st'.,es sont, en effet, possibles. Elles , 
l'une et rautre. des et des inconvenients. 

Si je pen('he ncanmoins pour Ja ,-olutmn prt,
eonis(.e par .\L \V' e't•st pour des raisotls rpie 
je vais essayer de vous exposer tres brievement, 
{;tant hien entellllu que je m'interdirai de dire iei ee 
que \'(HIS 1n'<'z dt'·jil, il plusieurs reprise;s et de 
plusieurs ma11i1~res, entendu. En effet. il (·,t peu de 
sujets qui aient etc si ahondamment trait{'.;;. Quoi 
qu'il en soit, il est un phcnomene, regl'ettable peut-
1\tre aux yeux de certains, reconforlant peut-ctre 
anx yeux d'autres, mais qui, en tous !es cas, doit 
,\tre pris en considera tion: c · est l'uctage qu' ont fait 
la plupart des cantons rornands, et d'a11tres cantons 
aussi, de la faeulte qui leur est laissee de legif(.rer 
sur le plan du droit puhlic (art. ß du Code eivil) et 
de r/,glcmenter Ja matiere des vacanees sm1s !'angle 
de ce droit publie. Je note en passant que eette 
facultc est. juridiquement <<lout-a-fait en ordre,>. si 
je puis me pnmettre cette expression. Le Tribunal 
fhlcral a eu l'occasion de dire, a plusieurs reprises 
ivnir nolarnment arrt't. dit genevois du 20 mai Hl5f) 
et arr!\t dit vaudoi,; du H juin IDljl) que, dans Ja 
mesure 01'1 ils faisai<·nt usage de Ja faeulte tp1e le11r 
garantit l'artiele li du Code civil, Je,; cantons 
J(,gifcraient valahlernent ~'ils Je fai,-aient en re,;tant 
dans le cadre du droit publ~e. 

Le Trilmnal fhlcral a d{,clare aussi que. dans la 
rnesurc oü le,; eant.ons ne di,passaient pas la norme 
de lrois ~enwines t'.n maticre de vaeanees, on pouvait 
con„iderer q u 'ils · dans lc cadrc des 

qui l1>ur sont laissi:es par l'artiele ti du 
Code eivil. Cette opinion se fonde sur J'idee :;elnn 
laquelle l1i canton qui liigifere en matiere devaeances, 
:'t t out 1c moins s'il ne d{:passe pas In nornrn de 
lrois "cmaines, agit po11r des 11101:ifs de earaett'.)re 
ghihal, inspiri:s du souci de prot:i:ger la sant{1 
publi'lue; que, darn; ces eonditions et sous la r{rnerve 
susindiqu{!e, il reste dans le cadre des competences 
qui lui sont. laissees. II n'y a aucun doute, des lors, 
cp1e les cantons qui ont lrgifr.re en la mat.iere l'ont 
fnit valahlt>rncnt. 

\1:iis c'1:sl 111oins l'aspcct j11ridiqw: q1H: l'a,pPcl. 
polit.iqm\, l'a,;pc:C'! rh,l dci~ dio~cs, qui ncms inl1\1·cssc 
a11jo11rd'hui. A ,·1: s11_j,•t, nu11s dcvons fnirc dcu:x 
<·onslatati!Jll~ indi~c·1itahles: tout. cl'abord que des 
canton,; 011! di•jii l{:giffr1~ d di:pass1\ t'll quelque 
snrt1•, IP l/•gislntc•11r f(:dbr·,tl. Et nous devons fairf\ 
d':111trc pal'I, 11rH\ sc•c·ondc 1·onstatatio11, qui peu! so 

19 j uin l\lfi} 

,·nrn11H' s11it · II i::<t ,·xdn d'ir1q1u:s1·1· ;\ <TcZ 

,p11 "' 111,',m,· 11n p,·11 

n!nns d,· •·nir ,·n 

il refuser t oul 
definitive. Seuls 

rnntom; qui aurout :\ la date de l'entree en 
· de la loi f{:derale seront autori:1i1s i1 mainte-

mr lcur li:gislation en la alors 
autres devront ~ur Ja loi fetl{orale. , 
de tres bonne foi, i\tre partisan de l'nne ou l'autre 
,olu titll1. J 'en veux pour prell ve qu' a la Gom 1rn,-sion 
meme, Ja YOtation definitive. SUr eet olJjel a reuni 
douzf' parti,rnns de la premii>re solution et donze de 
la secom!e solution. ll a fallu que notre di,vo1111 
pr{,sident departage les voix. J'en veux aus:;i pour 
preuvP le fait que Je Conseil f{,deral s'est rallie ü la 
:<olution de la majoriti, de la commission, alors que 
!'Office f{,dfaal de l'indu:-:lrie. des arts et mctiers et 
du travail, de son d,te, ,,t avec beaneoup de perti
nenee, avait dcfendu a la eommission unc propo
sition correspondant il Ja solution vVidmer. C'est 
vous tlire, eneore une fois, que la question est 
diffieile. 

Malgrc tout ee qui a etc dit contre eette solution 
vVidmer, je Ja preferG eepcndant pour une raison 
majeure: eile pennet une certaine evolution, 
incvitable eomme l'a dit tont a !'heure M. Iläberlin. 
alors que Ja proposition de la majoritc de la eom
mission l'empt1che ou veut l'empeeher. 

Existe-t-il 1m interet a ee que eette evolution se 
poursuive? Je pose Ja question et j'y rcponds 
affirmativernent. Le travailleur lui-meme, dans 
l'immfaliat dt''.ja, a avantage ü ce que tel soit le cas. 
Il est certainement dcsirable pour lui que !es cantons 
qui n'ont pas encore legifere portent il trois 1c 
nornbre des semaines de vacanees . .\lais et c'est lh 
que je veux en vcnir - je ne erois pas que eet 
avantnge existe se1denwnt pour les travailleurs. Je 
pretends qu'il existe {·galement pour !es en!reprises. 
Au eours des diseu;;sions que nous avons eues a la 
1·n1nmission et au cours des travaux prcparatoires, 
il a ete sonvent parli: du principe de l'cgali;;ation des 
conditions de concurrenee. II est capital, nous a-t-on 
repete l\ plusieurs reprises, s'agissant de la det.er
rnination de lcurs frais g1\:nh-a11:x cle production, que 
!es t:nt.repriges p11is;;ent t.ravailler sur d1!s bases 
eqnivalentes et doivent ,mpport.er !es rn<'mes sacri
fices sur le plan social. 

Je pense que la solution Widmer anra pour 
effet que, dans un avenir relativernent proehe, on 
arrivera et M. l liiber-lin le prc'.1tend trös justement
ii 1me snrte de plafomwmenl. des l{'.gi;;lations can
tonales C!f /1 une fixatiort q11nsi-gt)nerale des Yacann~s 
it t rois scmaincs. Ce ph{•nomime aura pr{~t:isi:mcnt 
l'avantage pour 11:s tmtrtprises de c.r(11r P1ür11 elln,: 
une {igalisation des cn1tclit.ions de eone,uTenc:ti. Cela 
n'Pst pas n(.rdigPahle d jP p1~ns11 q,w, dnns IP cadre 
d1: ,:et.lt: di.~rnssion, il {•tnit l{•gilimn d'Pn parlcr. 
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:-;11r 11n plan pl11s g:,'·11,·ral. j,: \·.,,s :111"i 1m 
:ivanl,q!P i1 ('t~ftc (·vol1itio11 progr<'ssivP. On 111'a 
lonjo11rs dil, quand j'Hais sur !es haru·s d,• l'11ni
,crsi1,·· ~· il a y bien l<Htgte111ps, hi·las - '(t1'1rne 
.-!tose particuli,\rerncnt Lh·lwusc dans l'1~1·t11rnn1ic 
/:faif. ('C qw: l',m appd\c (';\-('Oll(l, soit le passage 
bru,-que d'un dat. ii un autrc. Cctte vicille ri:gle a 
toujn11rs sa valcur et ,i l'nn vcut ,•viter precis(•mpnt 
quc notre 1;eonnmie subisse certains a-co11ps re
;..(rdtables, il esl preft~rablc <le s·,,n tenir i1 la s,ilution 
\\'idrncr. 

Cne dernierc consideration enfin, riui n'emane 
pas de moi, mais du rcpresentant d'une trcs impor
t ante industrie vaudoise, parlant recemrnent sur 
cette question a Ja television. Cet industriel a dit en 
su bstance qu' il etait souhaitable que !es trois 
semaines Je vaeances sc generalisent le plus rapide
ment possible sur l'ensemhle du territoire de Ja 
Confederation pour les diverses raisons que je viens 
d'exposer et pour une autre encore, qui n'est pas 
negligeable: c'est que, tllt ou tard, nous devrons 
pouvoir entrer cn discussion avec certains pays, dans 
Je ea<lre notamment de Ja collaboration economiquc 
europeenne. Or la possibilite d'avoir avec ces pays 
un veritable dialogue dependra pour beaucoup d'une 
certaine egalisation prealable des conditions de base 
cn matii.·re de modalites de travail et de prestations 
sociales. 

II est d'ailleurs evident que, si nous devons 
nous presenter les mains vides lors des discussions 
relatives a notre eventuelle association au Marche 
<"'.Ommun, c' cst-a-dire avec une legisla tion en retard 
sur celle de nos interlocuteurs, nous nous trouverons 
dans unc situation defavorable. 

II y a clone interet a CC que I' evolution inevitable 
clont on a parlc ait lieu progressivement, par le 
rno:-,·en de Ja proposition de notre collegue \Vidmer, 
plutöt que brutalement et d'un seul coup, sous Ja 
pression des circonstances. 

Ce sont la !es raisons, tres rapidcment esquissecs, 
pour lesquelles, tout en reconnaissant une fois encore 
l'intb·et des propos tenus cn faveur de Ja solution 
de la majorite de Ja cornmission - solution en faveur 
de laquelle je voterai naturcllement si la proposition 
de 1\1. \Vidmer cst repoussee - je pense malgre tou t 
que la solution proposee pa~ notrc collegue Widmer 
est preferahle. 

Heil: Ich möchte mich zu der wahrscheinlich in 
der gegcnwiirtigen Diskussion wichtigsten Frage, 
derjenigen der Ferien, äussern. \Vie die Voten be
reits gezeigt haben, geht es in diesem Punkt nicht 
eigentlich darum, die Dauer der Ferien zu bemessen, 
sondern ein V1\rhiiltnis zwischen der zu schaffenden 
Bunde~ge~etzgehung und Jen bestehenden kanto
nalen Ferir.ngesetzen zu finden. Die Schwierigkeit. 
entsteht deswegen, weil der bundesrätliehc Arbeits
gesetzentwurf auf der Konzeption beruht, auch mit 
Bezug auf die Ferien solle eine einheitliche, ab
schliessende Hegelung getroffen werden, ahschlies
send mit lliicksid1t auf die kantonale Gesetzge
l1ung, nicht mit Bezug auf das kollektive Arbeits
ri•c-h t. .\lit andern \Vnrten: Die kantonale Geset7.
geb11ngsk„rnpetPn7. arbeit.s- un<l ferienrechtlicher 
1\iatur soll a11fgebohen werden. \Vas wir jetzt disku
tieren, ist an sich nicht einmal eine echte Schwierig
keit. W,,rrn niinilich der Bundesrat vorschlagen 

Natio11alrat - Cnnfidl national 1!lG2 
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\\1ll'lk. ,., .,,·i im .\rlwihg.,,,·lz. das hcisst l'raklisdt 
i111 ()liligatio111·nr1·.d1t, 1·inc \li11dest.ferienda111·r Vllll 

\'ier \\'och1,n vorz11selw11 1111d die h:0111111is,io11 das 
;.;•·11,·h111igt lriil ll'. dann hra1ichlf:n wir all,• di1'.se Ex
k11r,,. nid1t, w,·il, wenn dPr Bund vier \\'qchen f,·sl
l1·gcn \\ iirdc. n iil){'r all das hina11sgi1q2r. \\as in deu 
Kan!um·n lwreits mit Bezug auf die F,·ri1•n !Pf.6-
fniert W1Jrde11 isl. Aber Sie wissen: Es ist 1:ben 
anders. Der Bundf'srat hat in seinem Entwurf den 
\'or-schlag geniai'ht, man solle generell zwei \\'ochen 
festlq~t'.rt und dieser Lösung abschlil'ssendP.n Cha
rakter gdrnn, mit der Konsequenz, dass die ganze 
lwstehende kantonale Gesetzgebung aufgehoben 
wiire. wiihrenddcm die kantonale Gesetzgebung, wie 
wir mehrmals gehört haben, nun vielfach ,~eiter 
geht als das, w~s unser Arbeitsgesetzentwurf vor
schlägt. !n die:,;er Situation gibt. es an sich vier 
Lösungsmöglichkeiten: den Vorschlag des ßundes
ra tes oder dann aber den Vorschlag von Kollega 
Arnold, von dem ich sagen möchte: Er sieht das 
Gegenteil dessen vor, was der Bundesrat bezweckt. 
( wohl ein Bundesferienminimum, aber die Kantone 
sollen weiterhin absolute Freiheit hahen). Dann gibt 
es den Vorschlag unseres Kollegen \Vi<lmer, der 
sagt: Bundesferienminimum zwei Wochen; die 
Kantone sollen aber auf diesem Gebiet in be
schriinktcm \lasse kompetent bleiben und Ferien
"csetze schaffen können, die bis zu drei \Vochen 
gehen. Dann haben wir noch den letzten Antrag der 
Mehrheit zu Artikel 68 (Einfrieren des im Moment 
des Inkrafttretens des Arbeitsgesetzes geltenden 
Zustandes in der kantonalen Feriengesetzgebung). 

Ich teile die Meinung, die Kollega Häberlin 
vorhin hier vorgetragen hat. Der bundesrätliche 
Entwurf ist politisch nicht praktikabel. Diese Auf
fassung ist von der überwiegenden Mehrheit unserer 
nationalrätlichen Kommission geteilt worden des
wegen, weil die Differenz zwischen dem, was der 
Bundesrat mit seinen zwei \Vochen vorschlägt, im 
Verhältnis zu dem, was in den Kantonen im Laufe 
der Zeit herangewachsen ist, einfach zu gross ist. 

Es gibt aber noch eine andere Begründung dafür, 
dass sich der bundesriitliehe Vorschlag nicht reali
sieren lässt. Wenn die Kantone gehandelt, wenn sie 
mit Bezug auf die Ferien legiferiert haben, dann 
stellt sich heute heraus, dass das sehr richtig war; 
denn der Bund zieht jetzt auch nach. Es wäre nun 
nicht ganz verständlich, wenn der Bund jetzt, da 
endlich auch er gemerkt hat, dass auf diesem Gebiet 
etwas geschehe1~ sollte, mit dieser Bundesferien
liisung ~on zwei \Vochen die kantonalen Gesetzge
bungen praktisch ausschalten und damit diesen 
Kantonen mit Bezug auf ihr bisheriges Vorgehen 
eine Ohrfeige versetzen würde. Persönlich stehe ich 
auf dem Standpunkt., das gesetzliche Ferit~nrecht 
sollte nun im Zusammenhang mit. dem Erlass des 
Arbeitsgesetzes vereinheitlicht werden. Darum lehne 
ich den An trag des Kollegen Arnold ab; denn er 
liegt vollständig auf einer anderen Linie. Ich gebe 
aber zu, dass man politisch natürlich den andern 
Standpunkt durchaus auch vertreten kann. Für 
111id1 hlcilien nur zwei Lüsungen praktikabel: Die 
eine ist die Besit.zcs~t:mdgarantie, die andere ist 
j„n1•, die ihren ;'i;iednrschlag im Antrag des l\ollcgcn 
\\'idnwr gdunden hat. 

Pt,rsiinlich kann ich die Liisung der Besitzstand
gnrarrtic nicht befürworten, untl zwar aus zwei 
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( ,ri'111dP11, Erst ist 

,nln1. da:,s 1111n I rol 

lf,·n wird. lllld 

l\:1 

isdwr Hnn in den 
heute war das nicht der Fall. Ich möchte 

mchl d1in Propheten 1rnd sagen, dass das 
gcgebcucnfalls bei <ler Annahme der Besitzsland
gara n I ie- Liisu ng so sein wird. Aber u n tcr den vcr
ii ndcrt en Verhältnissen, die wir im AugPnhlick, da 
diese Löstmg zum Gesetz erhoben wird, haiwn, i,t 
Ps dnrchaus möglich, dass es so weit kommt. Dann 
kommt aber noch etwas anderes dazu. Ich wciss 
nicht, ob es richtig ist, nur einseitig die positiven 
Seiten dieser Be,;itzstanduarantie gegenüber der 
[,i',,:ung nach Antrag \ViJrner hPrausz11streidwn, 
Ich gPbe zu, im Prinzip wi'mle diP Annahme des 
Antrages \Yidnwr lwdeutPn, dass wir die kantonakn 
Kompetenzen limitiert weiterführen würden. Aber 
kommt dieser Überlegung wirklich ein grundsätz
licher Charakter zu? [eh glaube nein. wenigstens 
was die Auswirkungen anbetrifft. Herr Kollege 
Hiiberlin hat als Vorteil der Besitzstan<luarantie
Lösung und als ;'1/aehtcil der Lösung nad~ Antra[!: 
\Vidrner angeführt, nur zu leicht könne dann im 
Obligatione;1recht die Zahl von drei Wochen als 
Kon;pctenz der Kantone geändert werden. Aber 
das gleiche, darüber muss man sich klar ,ein, gilt 
für alle Zahlen, die wir in das Ohligatim1enrccht 
hineinstellen, auch im Zusammenhang mit der 
Liirnng der Besitzstandgarantie. Mit anderen \Vor
t en: es ist gehupft ,vie ge~prungen, ob wir das eine 
machen ode>' das andere. Aber sauberer scheint es 
rnir, dass der heutige Z11stand in bezug auf die 
kantonale Feriengesetzgebungskompetenz bestehen 
bleibt, <lass die Kantone die ,Freiheit haben, inner
halb eine,; gewissen, vom Bundesgesetzgeber vorge
,schriebenen Hahmens doeh etwas zu machen. 
l mrnerhin sollte das nieht nach der Konz<:ption 
schchen, dass gar keine Grenzen vorhanden gem 

~ondPrn im '\laxi111um dn;i \Vnchcn 
legt werden. 

Zum Schluss noch folgendes: Die Frage, die wir 
jd.zt ;-nt~cheidcn rnüssen, nwss grossziigig gdüst. 
werden, 11nd zwar - wie das Ilerr lliiberliu ange
fiihrt bat,. um die Gefahr baldiger und 111iiglicher
weise sich oft wiederholender Revisionen von ar
hcitsrcch t lichen Bestimmungen zu vermeiden. Ich 
glaube, wir revidieren unsere Bunde,;geset.ze im all
genwinen schon oft genug und sollten d,·~halb ver-
111cidcn. dirscs llcnncn a11d1 a111' das arbei1srr:cht
li1·hP Cdiict ztt übertragen. Ich crirn1erc an dt:11 Zll
~, and im Zusamm,inhang 111it dem Fahrik:i;e~i:lz. 
Uies1:s wurde in alle11 s,~inen Best.i1111111rnge11 selt,)n 
n:vid icrt. 11 nd id1 gla ll lw. dass das r•i II gH tcr Zu
stand gt'wes1•n i,,1, \Inn sollt<: auch in liezug auf das 
,\rh,:ilsgcs!'tz l'iir eirw W1:i!" Hube hal>1m ki\nrwn. 
\V,•1111 hi11gcg1·11 di,: l\,.r,·i:-dwl't zu gn,ssziigig,:11 

! .iistrng<'n 
fra . 1 

w,·nd"n 

19 .i l!JG2 

1Jid1! \·orhandi,n ist, k.111n 111:rn ,i('h 
,I' :sa,·lw lwi!l! tlt'ttlit:t'll Z11,t:rnd ihr BP-

11'11 

'\I. Vincent: "Ions 
',[. 1 liilwrlin 

1h: la 

et cc n'est d'ailleurs pas. je m'em· 
prcs;;e de le dirc. une mcnace. ni meme im an:rtis,c· 
nwnt. est 1me · constatation de bon 
Selon la manit~re dont Hous allons lc 
des vacances et selon la dont sera finalemcnl 
ri>gle l'horaire de travail, Je sort de la loi sera 
d{:termine. 

:\'cms allons avoir il nous prononcer entre le plu,; 
et le mnins. Ccux qni v!'ulent !,, plns adopteront la 
propo;:;ition de M. \Vidmcr et de nos collegucs, qui 
proposent q11e le drnit, la faeulte de legifi•rer reste 
,·onfi>re nux cantons. Ceux qui veulent Je mnins 
vo t c•ron t a vcc la maj ori tf! pour r{)servcr !Ps ~i l Ila t ion,; 
aequises. Et la. alors, jene comprends pas tr,\s hien 
Ja position qu'a developpee tout it !'heure notre 
collegue, ,\L Häberlin, qui pourtant d'hahitude 
llOUs frappe par la logique de son raisonnement. 
S'il se plaint que le simple mainticn des positions 
aequises est deja une solution qui, je nc dis pas lni 
repugne, mais en tout cas qu'il a des hesitations ü 
acccpter, alors il devrait aller jusqu'a admettre la 
sol11tion proposee par M. \Vidmer, paree que, si I' on 
adrnet Ja proposition de M. Widmer et de nos autres 
col!t~gues, on arrivera de nouvcau a une reunifi
cation du droit federal, c'est-1t-<lire quc, dans divers 
cantons, on passera aux 3 semaines de vaeances et 
quc petit il pctit 011 s'alignera sur les 3 sernaines de 
vaeanccs. Est-ce peut-etre preciscment cc que 
craindrait ',(. Häberlin, notre eollegue? 

Nous avions depose il y a plusieurs annees un 
postulat qui avait etc adoptc par :VI. Huhauel, eon
,seiller federal, et dans lequel il ctait bien dit que Ja 
Confederation etudicrait la possibilite de donner L'~ 
jours de vacanees payees ii tous !es salaries, mais 
dans h:qud il dait aussi imme<liatement ajout{~ 
1,cantons et profcssions pouvant aller an-dPlil dP 
cctte norme minimum,1. Et lä, nous faisnns ce! 11! 

double exeeption que M. Häbcrlin paraissait t.ellc
rnent eraindre tout i1 !'heure, except.ion d'abord 
pour !es cantons, f)Xccption ensuite pour lcs pro
l'ession1<, tous deux pouvant aller au-ddil dec; 
normcs fixecs. 

V ous savez quc dans !es cantons 1p1i on t con
sacre deja les 3 semaines de vacances (on vous l'a 
dit tout a !'heure abondamment a cette tribunc), 
il nous parait absolument exclu, imprn,siblc de re
venir en arrii':re. Ces cantons sont r{~solus lt dt'fi:ndrc 
l'aro11,·lrnme1lt lenr l{•gislation t·a11tonnlP. Cette li·gis
lation t:ol'respond ü un besoin trt'is viv<!t11cnt ressenti: 
le lrnsoin des loisirs, le hesoin d'1111 horair·e r,•dnit .!11 

travail, le hcsoin des vacances. <)11a11d noi1s avo11s 
disc11t{: ce probll:rne, d{ijü /1 propos de Ja dur(ic du 
travail. 110!.re colli'.~gue '.\L Brot:!1011 s',:st t\tonnc'~ d,: 
,·c q11e 1:c hesoin soit. si vif et il 11011~ a dit: «.J':ii 
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l<JIJjo11rs ('()IJsid,'·r(· 'I"'' r1i„n1rtl<' 1 ra,·ail/;1i1 fl<>II 

s,·1dc111n!I po11r gag11er son pai11 q11ol i.Ji„n. rnais 
a11ssi [>illlr 1a joie d,, vivrP. l't. ,:,.,t pu111·q11oi je 
111'i·t,q1111, 11n p1·u dP l'acharrwnwnl q1w c,·rtains 
1neltcnt i1 vo11l11ir li111ilPr la d1l!'c1· d11 lravail 1·,m11nc 
si ,·e d1·1·nier i•tait 11rtc 111ali:dictio11. ,) Bil'n ,;,)r q11e 
nun, .\fessieurs, lc travail n'est p;is 1111e nrnlfalietion, 
eomrne Je p•·nse notre l'olli·gtw .\f. Brochor1, c'Pst au 
cnntraire une hen1•dictio11 ! \fais ron1nw to11tPs !Ps 

l,t~ni:dictions, pas trop n'en raut lout tfr n11~111e t't le 
hesoin du repo,;, le besoin du loisir cst maintenant 
1rnivPrsellement constate. 

:\fous ne som mes plus a l' epoque oii le gendre de 
Karl .\farx, Lafargue, intitulait d'unc maniüe 
provocante SOil parnphlet: « Le droit a la paresse >). 
\Iais, nous sommes a un mornent oü on cornrnence, 
rneme dans une presse tn•s eapitaliste. a examiner 
cette question des loisirs cn l'expliquant par la 
lourdeur. Ja pesanteur du travail industriel. M. Pierre 
Drouin ecrivait dans le Jfonde, 1' autre jour: « Dans 
la mesure ou la satisfaction est de rnoins en moins 
ressentie dans Je travail industriel. cornme le 
prouYent !es enqu1\tes sociologiques, il est normal 
que toute J'attcntion du salarie se reporte sur lcs 
heures qu'il passe cn dehors de l'usine et qu'il 
chcrche t, !es augmenter au maximu1n. >> Et .\f. Pierre 
Drouin ajoutait ectte formule asscz frappante, mais 
tout a fait juste ü notrc avis: <<Legitirnernent. les 
salaries s'inquietent <l'une meilleurc repartition des 
fruits du travail.>> L'un des fruits !es plus precieux 
du travail n'est-il pas precisement aujourd'hui lc 
Joisir et il demandait de <<consacrer !es droits du 
p1\eheur ;1 Ja ligne >>. 

Eh hien, ü Geneve, on l'a trcs vivement ressenti 
ce hesoin de loisir et de dctente. On l'a si vivernent 
ressenti que Jorsqu'nn premier projet parlcmentaire 
a i~te repousse par le Grand Conseil, il y eut !'initia
tive popuJaire; la ganche ouvriere a vote pour cette 
initiative populaire; Je peuple l'a appuyee et il faut 
le dire, le gouvernement, I11i, s'est incJinc. ll s'est 
ineline tres loyaJement devant le verdict du peuple; 
il a defendu la loi devant le Tribunal federal: il l'a 
defendue a deux reprises: il l'a defend ue d, abord 
pour !es 11t jours de vacances, il l'a defendue cnsuite 
pour !es 3 semaines de Yaeanccs. Eton vous l'a dit 
et rcpete i1 cette tribunc, \f. \lonfrini, notamment, 
y a insiste, lc Tribunal federal a parfaitcment con
saere le droit des cantons a lcgiferer cn vertu de 
considerations sur !'ordre publie, d'une part. et ,ur 
Ja sante publique, d'autre part. 

Dans une lettre qu'il a adressee ;1 tous !es rcpre
sentants aux Chambres du canton de Gencve, lc 
Conseil d'Etat de la Hepublique et canton de 
Geniwe -- nous l'avion~ cit{i dans le debat ;;ur 
J'c11trcc Ctl rnatiere -- ll011S rencf at.tentif;; aux (!trcs 
grav,:s ineonvenients>> qui resulteraient de l'abolition 
et Je l'abrogation des lois cantonalcs, du fait qu'elles 
seraient declarees caduques. Les salaries, dit-il, 
<<s'cleveraient avec vehemencc contre une teile de
cision fcderale >). 

« Nnus avons la convietion q1re ce11x q11i ont cn
virn~e la rnd11ciU, des Jois canlonales s11r l,~s va
ennces n'ont rias mesure !es eonsequ,~nces d'une 
teile decision, ni les rernous pouvant t!II rt'~sulter. •> 

D'a11tre part, le Co11seil d'Etat de C~en,\ve rele
vait qu'ü part les li, eantons tp1i connaissent dejü 
!es .J se111aines de vacances g{~.ni'.ralisi•e:, i1 l't>nse111blc 
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d,·, s«lari/·s, il y a des lois pr(·fi·rahlc·s dans Jps <'a11-

1„11s d,• IL11c-Vilk Glaris, ß,1le-Carnpagne, Schwvz, 
Z11ri..f1 l't J ,111·pr·rw. Par consi~q11ent. nnrnhre d,'. ,·a11-
t1111s ,nrit inti·r,·sses i1 t-e q111: l'on puiss(' aligni;r lf's 
\';ICilrllTS s11r la ,nfut inll preforahJe J"llll' lcs I ra
q1iJJ1•11rs, c'est-;'t-dire a11x :J :<emairn·s. 

To11I ii l'hf'lll'f' a11ssi, pl11sie11rs orate11rs nnt par11 

soucieux de ce qu'on introduise dans 11: Code des 
ohli~at ion,; des excqitions et de ce qu'on fHTtnel tc 
aux ca11to11s de rnodifier certaines dispusitions du 
Code dt·s ohligations. Est-ce que le CodP des obli
gations serait un uuvrage sacro saint? Est-ee 11u'il 
sprait une <PUvre intangible? Est-.:e r1ue !es cantons 
ne pomraicnt pas intervenir ~ Tl y a pourtant bien 
dans Je Code civil ,misse, je prends un exernple, 
l'article 472 sur la r{·serve hereditaire des frt'!res et 
s,rurs, oi't il est dit que les cantnns sont autorises a 
supprimer Ja reserve des freres et S(Plll'S 011 11 etendre 
cettc reserve aux descendants de freres et smurs. 
Hien ne s'oppose a ce que, en matii:re de fixation 
des vacances, on introduise jusque dans lc Code des 
obligations des dispositions qui laisscnt une certaine 
Jatit udc aux cantom. C'est d'un sain federalisme, 
dirons-nous. On s'etonne d'ailleurs de ne pas voir 
figurn parmi les cosignataires de la ~iroposition 
\Vidmer II n certain nombre de svndicahstcs mem
hres de ce cnnseil; par contre, ~n sc rassure en y 
vovant !es noms de radicaux, de socialistes, Je 
eh~etiens-sociaux, J'independants et de liberaux, 
c'est-a-dire un front federaliste du meilleur aloi, 
parce qu'en meme temps c'cst un front progressiste 
t't que lc federalisme cn l'occurrence permet d'ame
liorer une loi federale et, merne mieux, eomme l'a 
dit M. Monfrini, en permet l'amelioration cor.tinue. 

Cela pourrait peut-efre egalement rassurer 
,\(. Schaffner, conseiller federal, qui nous a depeint 
l'edifice de la loi comme manquant d'unite, comme 
flanque de divers clochetons, donjons et tourellcs 
baroq11es qui cn deparent la ligne. Que !es cantons 
~'alignent tous, sur !es 3 semaines de vacanees et 
l'unite architecturale sera retahlie ! 

Du reste, :\L le representant du Conseil federal 
nous a laissi) cntendre, et plusieurs nrateurs l'ont 
fait aprcs lui, que nous serons hien contraints d'y 
venir un jour. En un tcmps oü l'on parle tellement 
d'integration europeenne - que cett.e intf'.gration 
s'op1•re d'une maniere ou d'une autre ou memc 
qu'cllc ne s'opcre pas du tout - nous nc pouvons 
ignorer que les lois des pays qui nous entourent ont 
institue lcs 3 semaines de vacanccs commc 1m 
!Tl l l1l lll ll lll . 

Lorsqu'elles ont ete instituees a Gcneve, Oll 

avait fait !es plus sombres predictions et dit entre 
autres ,pl'elles compromettraient gravemcnt la 
capacite de concurrence de notre canton. C'etait lc 
langage tenu par certains milieux pa trona ux. En 
realit.e, on n'a eu a deplorer aucune catastrophc 
t'.iconomique ni aucun ralentisscment des affaires; 
on a constatc au contraire qne !es 3 semaines de 
vacance;; avaient hrureusernent influ/., sur le deve
!oppement t!Conor11ique du 1·anton. En cffot, si 
paradoxal que cela puisse parnitre au prt'.rnicr 
ahonl, Ia 1/•gis!ation ~ol'iale tr1'>s progrt•ssiste d11 
ca nt on de Ceru\ve a eu pour con~eq llf'IH'P (f a t t irt>r 
la rnain-rt'wuvre qualifit'.C sur so11 territoire. Les 
imlustrids conviennent aujo11rtl'h11i q11e 111<'.:trw si, 
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,·a11l1111:il,·s ,11r J,,s Fcri,·ns,·ktor nur die 1,anlone haben, wnr 
il~ m:.i11t 1e11drniPnt 1rndPnkhar. mit Piri,•r ~kala „inc ab

lil II. 

q11 'ilc; 
dP 

En di~finit ive et en 
nnllement qm~ la loi ri,clamee et 

lt t:ndue consarre rrn1 me ilans ,;a 
v,·rsmn In modeste. outdnis. 1Hms pensnns 

ne pns Hre · it n' im
et en tnut cas pas au pnx de saeri

snciales qui ont cte foites 
dans plusieurs cantons. II reste tre,; 
emHJll•~t,•s i·I n't,nt,·1HI :, n·noiwer en 

aucune maniere et en auenn cas. 

llier wird die Ba11/.u11u ttli;!f•brochen 
lci, 1c ,{,;/)(lt esl i11tcrro111p11 

Nachmittagssitzung vom 19. Juni 1962 
Seance tlu 19 juin 1962, apres-midi 

Vorsitz - Presidenee: Herr JJringoli-Schaffhausen 

3113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat 
et le commerce. Loi 

Siehe Seite :l62 hiervor - V oir page 362 ci-devant 

Art. 68 unrl fiO (lrt. :rflhis, Ahs. 6) 
Art. 68 et(;(} (Art. ,HI · al. 6) 

-- Suile 

Wüthrich: [ t:h miid1 t P mi,-h ~owqhf Zll Artikel tJO 
wie auch zu Artikel ,;~ ii11sscrn. leh glaube, es wäre 
gut, wenn wir uns von dm1 sozialpolitischen lföhen
fliigcn wieder auf den harten Boden der Wirklich
keit zuriickbq~ebcn würdc:n. Vurwcg möchte ich 
festhalt.cn, das,; es in diesem Hat nicht darum geht, 
die effektiven Ferienansprüche der Arbeitnehmer 
festzulegen, sondern es geht darum, bestirnmte 
Minimas festzusetzen. Ich miiehtc das meinen Aus
führungen voranstellen. 

Si1: halH'II in ,\rl ikcl liO d1i111 .\11·hl'l1eitsa11trag 
z11g1\sti111111t. und da111it. \linirnalforinn von 12 bzw. 
1H Tagen fostgesclzt. l<'.s ist. viPlleidit gul., sich daran 
zu f~rinncrn. dass 11rsprii11glid1 vorn Hu11dti~nint eine 
dreistufige Skala von ti, !l und 1'2 Tagen als ab
sdiliPssf:nde flpr•;;·lurq, vot\;cschlagen worden wnr. 
,\ ngt\~ichts dPr T:itsa,·lw. ,hss mit Amrnahmc der 
ll1·g1dui1g fifr d;;s H1:11il .. ,:" 1·so1rnl bislwr auf dem 

rwn. 
:n di,. 

! :; h.an toiH:n F 
und inzwischen ~ind 

In ,lcr 

zu nehmen hat tc, wieder und 
dort unter dem Vorbehalt der Ord· 
nung mehrheitlich beschlo,.;sen. Ich habe mieh per· 
sönlich der Konzeption der ahschliessenden Onlmmg 
grundsiitzlich angeschlossen, und ieh stehe auch 
heute noch dazu. 

[eh kann de,;halh dem Antrag \Vidmcr/Kunz 
nicht zustimmen. Es ist ,;o, wie das Herr Kollege 
l Iiiberlin gesagt hat, dass dadurch nicht eine Privi
legierung bestimmter Kantone festgelegt wird. Die 
Cnterschiede bestanden schon bis .ietzt; aber ich 
sehe darin ein gefährliche,; Priijudiz für die Zukunft, 
nämlich darin, dass dann neben der Bundesordnuno
die kantonale Ordnung auf ewige Zeiten bestehe~ 
bleibt und dadurch die Verträge tangiert werden. 
\Venn die Angestelltenorganisationen sich immer 
darüber beklagen, dass die Unternehmer keine 
Vertrüge mit ihnen abschliessen, so wäre hier nun 
eine ~löglichkeit dazu; aber es geht nicht wohl an. 
dass man beim Gesetz auf ein ~Iaximum gehen 
will und dann glaubt, man könne noeh Vertrüge ab
schliessen. Das hat mit Korporationenstaat gar 
nichts zu tun, um das \Vort von Kollege Max Arnold 
zu gebrauchen. Das Gesetz soll nach meiner Auf
fassung den Minimalanspruch ordnen, \vährend die 
Verträge die weitergehenden Ansprüche nach Dienst
oder Alter,;jahren regeln sollen. In Absatz 6 des 
Artikels 60 ist das ja aui_:h ausdrücklich vorgesehen. 
\Vas wir nicht wollen und nicht wiinsehen, ist, dass 
uns der Gesetzgeber die sinnvolle Regelung bezie
hungs,veise Staffelung der Ferienansprüche ver
barrikadiert oder mindestens erschwert. Ich fürchte 
niimlieh, dass, wenn dem Antrag \Vidmer/Kunz zu
gP:<timmt ,vürde, dann die !i. Ferienwoche auf ver
traglicher C für iiltere Arbeitnehmer für 
längere Zeit verunmöglicht wird. Ich stimme also 
dem Artikel 60, wie er aus der Beratung der Korn· 
mission hervorgegangen ist, in ;,,einem vollen Um
fang zu. 

Wir befinden uns damit in recht w1ter Gesell
schaft. In der Bundesrepublik haben wir :\linimal
ferien von 12 Tagen, in den Niederlanden ebenfalls 
von 12 Tagen, in Belgien 12 Tage, in Italien 12 Tage, 
in Luxemburg 8 Tage. Wir sehen daraus, dass wir 
nicht etwa hint.erwiildlerisch sind, wenn wir uns im 
Bundc~gesctz mit. 12 Tagen ~!inimaHt-\l'ien begnügen. 

De11 l h~rrcn von der Partei der Arbeit miichte 
il'h sagPn, dass ich hier einen Ausz11g aus dem 
A rhei t ~gesetzlrnch d,~r De111 sch,\ll l )1m1okra tisehen 
H1:pnblik a11s dt\ll1 Jahre (HI)() habe. In dessen 
Paragraph 71) lwis~t f•s: ,,.J,•d1•r \Vm·ktiitige hat An
spmd1 a11f Pillen (;rn11durlaob von 12 \Verktagnn. 
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w„rktiitigc, die ii 
s,·hw,·rnissr·n 111!1,r :\r!H·itslwlast1rnt2:1:n allsg,,s,·tzt 
sind. rnlel' ,·i1w he,<Jnders \'1Tantwortlielw Tiit' ! 

a11siil11·n. ,·rhaltcn ,0 irwn arlwi cn Z11satz-
11rlaub von bis 12 \\'crktaoe11." Lnd , kornrnt 
das \\'escntlich,:: .. Die Dam,7- dPs ZusatzurlaulH·s' 

in !bhnwn
ihrer (;rund-

ist die Daucr des Zusa bes · \\' 
des Br·triebes in einer zwischen dem 

Betriebsleiter 1rnd der betrichlichen 
(' abzuschliessenden Urlaubs-
vereinbaru zu Sie wir befin-
den uns hier absolut im Hahmen was 
man im Osten tut: haben wir unsere Auf

dieser Gesetzesent-
wnrf war. 

Ieh stimme auch Artikel 68, wie er aus den Be
ratungen hervorgegangen ist, zu. Für mieh ist es klar, 
dass durch die eid"eniissische Gesetzgebung bis
herige bessere Ans1~rüche auf Grund -kantonaler 
Cesctze nicht einfach wegdckretiert werden dürfen. 
Ich würde es als einen Verstoss gegen Treu m1d 
Glauben betrachten. wenn das, was in Ermange· 
lung einer eidgenössischen Ordnung - in den Kan
tonen im Laufe von Jahrzehnten gewachsen ist, ein
fad1 aufgehoben werden sollte. Deshalb glaube ich, 
dass die Kommission in ihrem \lehrheitsheschluss 
in bezug auf Artikel 68 das Richtige und Vertretbare 
getroffen habe. Dieser Beschluss bringt die ah
schliessende Garantie des im Zeitpunkt der Ver
iiffentliehung des Gesetzes Bestehenden; er nimmt 
l'licrnandem etwas weg, ermöglieht aber den Ver
tragspartnern in der \Virtschaft, auf vertraglichem 
Boden besser legiferieren zu können, als wenn an der 
Basis das Bundesgesetz ist, dazwisehen die kanto
m1len \foglichkeiten und darüber dann noch der 
sehmale Streifen der Gesamtarbeitsverträge. Lang· 
fristi,r iresehen ist zweifelsohne dieser \Iehrheitsbe-

"' CO 
schluss der sozialste. Dureh diesen Besehluss be-
kommen die Verträi,e Luft und man kann in der 
Ferienfrarre frei leaiferieren, so dass in dieser Be
ziehung l?ortschritte zu erwarten sind. 

Ieh stimme also auch diesem Mehrheitsbeschluss 
zu und bitte Sie, dasselbe zu tun. 

Wyss: In zntreffender \Veise hat heute vor
rnittag Herr Kollege ffäherlin festgestellt, die 
Ferienregelung sei neben der Regelung der Arbeits
zeit der zweite neuralgische Punkt der Vorlage. Jch 
müchte noch weiter gehen und behaupten, dass von 
der des Verhältnisses zwischen dem neuen 

und 
l 

Schicksal dieser V 
\Vir haben heute über drei zu cnt-

scheiden. 
L Soll dem Arbeitsgesetz abschliessender Cha-

rakter zukormnen oder soll kantonales 
lh·d1t vorbdialtPn hl,·ihen. 

Soll Pin all Vorbehalt 

Arbeit 

dass diP h,lIIIHIH' IHilnliin Zl!Slii 

iilwr di" \Jinim:ilh,•sl irn11111ngi,n i111 
sr•in s,,!l,·n, 

:\ rh,, i 1 

hina ;lllf d,·111 LPbiel d,,r F,·ri,,n MI 

In d"r \, 

stimmt 
kraft!n;!pn kantonale V Ce"et z 

sowie die kanto-!1t·treffen. 
über Ferien werden. 

Von dieser Bestim Kanton 
Basel-Stadt besonders hart : denn es wür· 
den durch diesen ahsehliessentlen Charakh0 1\ wie er 
vom Bundesrat Ge
setze des kantonalen Arbeitnehmerschutzes in Basel 
ausser Kraft gesetzt: L Das Gesetz betreffend den 
Schutz der Arbeiterinnen. das aus dem Jahre 1905 
stammt; 2. das kantonale Arbeitszeit aus dem 
Jahre 1\)20, das letztmals im Jahre %9 revidiert 
wurde, und 3. das Gesetz betreffend die Gewährung 
jährlieher Ferien, das im Jahre 1931 als erstes kan
tonales Feriengesetz in unserem Lande geschaffen 
und das 1961 letztmals revidiert worden ist. Das 
kantonale Arbeitszeitgesetz hraeh!e auf den 1. Ja
nuar HJG2 den meisten ihm unterstellten Arbeit
nehmern im Gewerbe und im Handel die wöchent
liche Arbeitszeit von 44 Stunden. Artikel 8, wie er 
in der vergangenen Session von Ihnen beschlossen 
worden ist, sieht hingegen für die Arbeitnehmer in 
industriellen Betrieben sowie für die Angestellten 
und das Büropersonal die /iß-Stunden- \Voche vor, 
für alle übri"en Arbeit nehrner eine wüchentliche 
lfochstarbeit~eit von 50 Stunden. N aeh Einfüh
rung der Bundesvorschrif;ten würde lediglich das 
dem kantonalen Arbeitszeitgesetz nicht unterstellte 
Fabrikpersonal in den Genuss einer gesctzliehen 
Verkürzung der Arbeitszeit um 2 Stunden in der 
\Voche kommen, wiihrend alle lihrigen Arbeit
nehmer. besonders aber die im Gewerbe beschäf
tigten, die ab L Januar 1DG2 die 1111-Stunden-Woche 
haben. erhebliche Nachteile in Kauf nehmen 
müssten. Eine beträchtliche Verschlechterung würde 
ferner für die Basler Arbeitnehmer auch bezüglich 
der Ferien eintreten. Das neue Basler Feriengesetz 
aus dem Jahre 19Gl sieht zwei \\'ochcn Ferien vom 
ersten bis zehnten, drei \\'oehen vorn elften his 

und vier \Voehen ab 

Ztl 

\Vir hatten in Basel bei der Revision dieses kan
tonalen Feriengesetzes aueh eine Initiative für die 

von drei \Vochen wie das in den 
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:2. zur l•:rhalt11 d,•r (;t'strndh,·it ll!ld der .\r-
i,.-itskraft ~ul!,:n d1,: Fni,·n na<'h dPnt .\lt,·r 

1! 

rr,·lt \\t'J'd,·n: 

mit d,·r 
r,·nt· m B,·trt,·1, ! 

d,·r mPincs ErachtPns 

Di,·sP drPi !~ru 
kan t 01t:d,·H 

des Bundesrates mit ah-
schfü,,;sender würden für die Arhei!
nPhmt•r in vielen Kantonen auf dem Gebiete d,·r 
Ferien im Kanton Basel-Stadt aber nicht nur auf 
dem Gebiete der Ferien, sondern auch auf dem Ge
biete der Arbeits- und Huhneit ~ ganz we,;entliehe 
\' eintreten. 

Den · Bemühungen der Arheit-
nehmerorganisationen Kanton Basel-Stadt ui:id 
der aufoesehlossenen Haltung der Basler Arbeit-

ist es zu verdanken, dass in Basel-Stadt die 
a usgerlehn teste und fortschrJttlichs te A rbei tnehn:er
sc h u t aller h.antone hat ffen 
werden können. 

Diese vorbildliche Gesetzgebung hat meines Er
ad1 t Pns nicht unwesentlich zur Erhaltung des 
Arbeitsfriedens in unserem Kanton und daher zur 
erfreulichen Prosperität der Basler \Virt.schaft bei
getragen. Ein Rückschrit~, wie ihn das. eidgenös
~ische Arbeitsgesetz vorsieht, könnte ,ach, wenn 
auch nicht heute in der Zeit der Hochkonjunktur 
oder Cberkonjunktur, wohl aber später, wenn even
tuell die v,irtschaftlichen Verhältnisse weniger 
,rünstic, sind als das heute der Fall ist, auf das 
l"") • t", r • ' • T " • 

soziale Kl11na m unserem hanton ungunst1g aus-
wirken und daher zu einer Verschärfung der Gegen
sätze führen. 

[m Kanton Basel-Stadt wird die abschliesscnde 
einheitliche bundesrechtliche Qualifikation des Ar
heitnehrnerschu tzes abgelehnt. Das beweist !hnen 
die motivierte Tagesordnung, der der Rasier Grosse 
Hat in seiner Sitzung vom 10. November lDGO mit 
·dien rre<ren nur weni"e Stimmen ziwestimmt hat 
~md die ~vie folgt laut:t: " 

„Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat 
davon Kenntnis uenommen, da.ss der Entwurf des 
Bundesrates für ;in Bundesgesetz über die Arbeit 
in Industrie. Gewerbe und liandel die Gesetzge
bungskornpe,tcnz in Fragen des Arbeitsschutz?s auf 
den Bund besehriinken will. Das hätte den Wegfall 
d,:s in Basel-Stadt schon weiter entwickelten Ar
beitsrechtes zur Folge. Der Grosse Hat des Kantons 
Basel-Stadt ist der Meinung, dass wie bisher die 
Bundesvorschriften in Fragen der Arheitszeit.v,~r
kiirzung und der Ferien den Charakter von ~linimal
norrnen haben sollen, die ein weitergehendes lrnnto
nales Hecht nicht ausschliessen, Er ersucht die eid
genössischen Räte, in diesem Sinne den bundesrät
lichen Entwurf zu ändern." 

Diese eindeutige Willenskundgebung des Gros:;en 
Hat,~:,; ist vom Hegierungsrat des Kantons Bas!'l
Stadt d,•n eidgenössischen fliiten zugestellt worden. 

In di:r Kommission ist eine ganze Heil1t'. von An
lriige11 ,:ingereicht worden, die sich alle gegen den 
abschli,,ssc11d,,n Charakter des Bundesrechtes wand
t,•n und die für giinstigercs kantonales Hecht Ha11m 
lassen wollten. 

19 juin 1%2 

.\11..!1 il'h hatte i111 Sinne der rnotivi,·rt,;n T 
nrdrntn" d!:s Kantons Bnscl-:-itadt einen .\ntrau: ,,in

. ~. dt'!' \·orsah. da,.:s di,, Kanlom· w,·it,·rh1n 
auf dem (' d,·r 

. t 

ßPtriP!H, lwtrifft. s,;wie 
,whrift,·n. als im 
zu erlassPn. ',[ein 
',!indnh,•it 11nd weil 1,·h 

der Annahme hier im Hat 
ich darauf ihn wieder a11fzunchnwn. 

Abz11lehnen ist meines Erad11 der 
sd1liesscnde Charakter der Vorlage in dem :-,iniw. 
wie er !ln der Kommissinn zu 
Artikel ß8 zum Ausdruck 
l leute vorrnittag wurde von 

ist. 

zeugend dargestellt. warum man der 
Karitone eine Konzession machen müsse, wenn man 
das Zustandekommen der Vorlage nicht 
wolle. 

Ich habe bereits erwähnt, dass ich meinen An
trarr hier im Rate nicht mehr aufgenommen habe 
und deshalb ,i priori darauf verzichte, das:; nach 
Inkrafttreten des eidgenössischen Arbeitsgesetzes 
die Kantone auf dem Gebiet der Arbeits- nnd Huhe
zPit noch lecriferieren können. feh hin aber der ',[ei
nung, dass ~rnf dem Gebiet der Ferien den Kan
t(rnen eine Konzession gemacht werden muss. Ich 
wehre mich an dieser Stelle dagegen, dass man 
immer wieder gegenüber einer derartigen Kon
zession der Kantone erklärt, in den letzten Jahren 
hiitte es ein \Vettrennen um die kantonalen Ferien
gcsetzregelungen gegeben, und infol~edessen m~issc 
man jetzt dieser Vorlage den abschhessenden Cha
rakter geben. Ich habe bereits erwiihnt, dass der 
Kanton Basel-Stadt ein Feriengesetz schon anfangs 
der dreissiger Jahre geschaffen hat und dass es 
damals kein \Vettrennen mit dem eidgenössischen 
Arbeitsgesetz gab, obwohl man sei~er~eit, . also 
schon vor mehr als 30 Jahren, über <he ::icl:wlfuHg 
eines derartigen Gesetzes diskutiert hatte. Es Pnt
sprach dem \Villen des kantonalen Souveriins m ver
schiedenen Kantonen, wie Genf, \Vaadt, aber auch 
Basel-Stadt, die Feriengesetzregelung verbessern zu 
wollen. Das mag auch im Blick darauf geschehen 
sein, dass die vorgeschlagenen Be,;timmungen 1m 
eidgenüssischen Arbeitsgesetz betreffend die Ferien 
nicht zu befriedigen vermögen. 

Ilel'r Kollege .\leyer- Boiler als Sprecher für den 
.\1inderheitsantrag zu Artikel GS hat heute erkliirt, 
die Arbeitueber seien durchaus bereit, nach A11fhe
hung der kantonalen Feriengesetze de1_1 Besitzst,'..nd 
zu garantieren. Es soll also. nach s~1men A1.1sfuh
rnngen über die Gesamtarbeitsvertrage verhmdert 
werden, dass mit dem Wegfall des kantonale_n 
Ferienrechts dessen günstigere Bedingungen 1n1t. 
Berufung auf das eidgenössisehe Arbeitsgesetz ver
schlechtert würden. Ich habe bereits erklärt, dass 
dies sicher so lange der Fall sein dürfte, als wir eine 
gute Konjunktur haben. Da aber d_ie c_;esamt.ar
f,ei tsvPrtriige ihre Bewiihmngsprobe 111 tiuwr w1rl -
sehaft lich wenig guten Zeit noch nicht bestanden 
haben, wi~sen wir. gar nicht, ob diP Arbeit.gd>tr in 

·<·iner Zeit der abklingenden Konju11kt.11r noch ,o z11 
den Ce,;amtarbeitsvcrtriigen stehen würd,rn, wiP das 
h1mt.e der Fall ist. Sei dem wie ihm wolle, so 111iicht1\ 
id1 doch fcst.sl.elle11, dass mau imnwr 1111r v,rn ( ;('-
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,a1111 ari1cit s\·,·rt 
;1u1·h n1wh Pine 

t und i'dwrsicl1t, das;-; 
\Li,;se von .\rbeit nehrrwrn 

in 11ns1•r;,111 L:rnd,, kr,i1w111 (;p,;rn1 

11ntn,tdl ist. Ich habe 

würde 
des Herrn Kollegen Arnold am entsprechen· 
ich stehe jedoch zum Mehrheitsantrag zu Artikel 
da dieser Beschluss einem Antrag von uns ent
springt. Die \lehrheit der Kommission es war 
allerdings eine knappe \lehrheit - wollte der Rege
Jung im des Kantons Basel-Stadt 
Rechnung tragen. Wenn ich nun zwischen dem An
trag des Herrn Kollegen \Vidmer-Kunz und dem 
\[ehrheitsantrag der Kommission entscheiden muss, 
so stehe ich zum Kommissionsbeschluss, und zwar 
ausschliesslich deshalb, weil der Antrag Widmer
Kunz den Verhältnissen im Kanton Basel-Stadt 
nicht Rechnung trägt, wir aber im Kanton Basel
Stadt ohnehin erhebliche Opfer hringen müssen, 
wenn dieses eidgeniissisehe Arbeitsgesetz in Kraft 
tritt. \Vürde der Antrag \Vidmer-Kunz so lauten, 
dass von durchschnittlich drei vVochen gesprochen 
würde, hätte ich mir noeh überlegen müssen, oh ich 
n'icht diesem oder dem andern Antrag zustimmen 
würde. Herr \Vidmer-Kunz hat in der Begründung 
seines Antrages erklärt, dass man mit der Besitz
standklausel eine Privilegierung der Besitzenden 
festlegen wolle. Bis zu einem gewissen Grad mag das 
zutreffen; aber auf der anderen Seite würde mit der 
Annahme seines Antrages mindestens in einem 
Kanton, der auf diesem Gebiet wie auf andern Ge
bieten des Arbeitnehmerschutzes Pionierarbeit ge
leistet hat, ein Rückschritt eintreten, indem die 
vierte Ferienwoche gestri1,hen würde. Ich verstehe, 
dass die Vertreter der Kantone \Vaadt und Genf 
dem Antrag \Vidmer-Kunz durchaus zustimmen 
künnen, denn ihre Gesetze für generell drei \Voehen 
Ferien werden mit dem Antrag \Vidmer-Kunz ge
rettet. Das ist für sie sicher die Hauptsache; die 
andern, beispielsweise der Kanton Basel-Stadt, 
sollen dann sehen, wie sie zu ihrem Hecht kommen. 
fch will das Problem der Hecht.sgleichheit nicht 
bagatellisieren; immerhin hat his jetzt schon eine 
Hechtsungleichheit bestanden, indem die einen Kan
tone Feriengesetze haben, die andern nieht. Auch 
gibt es Kantone, <lie ein Feriengesetz schaffen 
wollten, ohne zum Ziel zu gelangen, so zum Beispiel 
der Kanton St. Gallen un<l der Heimatkanton von 
1 forrn Widm,'.r-Kunz sei her. Ich habe zu fiillig von 
,•inern .\litglied des Hegier11ngsrates erfahren, dass 
vor einigen Jahren die Schaffung eines kantonalen 
Feriengesetzes schon im Hegierungsrat abgelehnt 
wllrde. Würde man dem Antrag \Vidmer-Kunz zu
sl.irnmen, nachdem unbestritten ist, dass 1/i ·Tage 
Ferien hereit.s im Arbeit:-1ge~etz fe,;t.gelegt wcr-<le11 

Arbeit in Industrie 

s11llen, so wi'i!·de t'S dar:lllf lii11a11slauf,·n. das,.; dw 
Kantone, die \'Oll die,1•r l{o111p1:! 11z (;el1nu1d1 
mad1tPn, a11f drPi \Voehen Ft'riPn 
1 fi,,r muss ich nun schon h1•mprlu·n oh 
wi,, h'.anton Bas1•l-:,;,1adt h,·lle L1d11 
zn wollen l 

die Ferien 

niiher im Sirrne dPm 
'.\Iehrheitsantrag der Kommission ;mzustimmen. Ich 
weiss, dass mit diesem nicht das Ei 
des Kolumbns wird; wohl ahn wPist er 
einen \Veg, dem die Kantone noch für 
Zeit auf dem Gebiet der Ferien künnen; 
denn wir dürfen annehmen. dass dieses 
sische Arbeitsgesetz nicht heute und nicht rnorcren 

"' oder übermorgen, sondern, wenn die Beratungen im 
ungdiihr gleichen Bhythmus weitergehen wie bis 
jetzt, erst in einigen Jahren in Kraft treten wird. 
In der Zwi;;chenzeit kann man dort, wo tatsächlich 
eine Not,vendigkeit für eine Hevision eines kanto
nalen Feriengesetzes vorliegt, diese noch vornehmen. 
Ich bitte Sie also, dem Mehrheitsantrag der Kom
mission zu Artikel G8 zuzustimmen. 

Rutishauser: Ieh habe mich erst im letzten 
Augenblick entschlossen, doch noch hier ein \Vort zu 
sagen und bin eigentlich nicht vorbereitet. Es haben 
nun den ganzen Morgen die eigentlichen Spezia
listen in dieser Materie gesprochen. Es handelt sich 
um eine nicht leichte \1aterie. Gestatten Sie nun 
einem Laien noch zwei oder drei wenige Bemer
kungen. 

leh stehe auf dem Standpunkt, dass wir ein 
Gesetz schaffen sollten, das wirklich abschliessende 
Wirkung hat. Die Begründung brauche ich nicht 
zu geben. Das ist von verschiedener Seite getan 
worden. Ich bin mit mir selber im Zwiespalt ge
wesen, was jetzt hier das richtige sei. Ich bin der 
Meiuung, dass der Antrag der '.\lehrheit doeh irrrend
wie einen Verstoss gegen die Hechtsgleichheii" dar
stellt. Die Besitzstandwahruncr ist in Ordnung· aber 
die andern Kantone, die auf,..,diesem Gebiet ~iehts 
mehr iindern können, miissen sieh benachteiligt 
fühlen. Das scheint mir irgendwie nicht ganz 
richtig zu sein. Dann hat aber der Antrag der \[ehr
heit noch einen Pfordefuss, wenn ich das recht 
verstehe. Der Pferdefuss besteht darin, dass man 
dort sagt: ,,im Durchscnitt drei Wochen." Wenn 
man sieh das näher iiberlegt, kommt man zur Über
zeugung, dass man ohne weiteres, je nach dem, wie 
man das rechnet und wie die Situation ist, a1n 
Schlusse auf fünf Wochen kommen kann. Das 
scheint mir nun reichlich übertrieben zu sein. 

Der Antrag Widmer - er ist hier auch behandelt 
und besprochen worden ·- scheint mir rechtlich 
nicht gerade erfreulich zu sein. l)iese Tatsadw ist 
dargelegt worden. [eh habe seinerzeit in der Korn
mission versucht, einen V,•rrnit tlu11grnnl.rag zu 
bringen und habe g1:sagt, wir sollten 7.w,ii \Vochen 
fest.legen, aber drei \Vochen allen jencu Arbeit
nehmern zubilligen, die /iO Jahre alt und iilt.er sind 
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1md di(· i·iIH'. gewiss,: ZPit irn lh,nsti, dPs .\rlwit
and1·n halwn. Bei di1:s1·r Liis1J11g hiitl1·11 

nach 1rns,·r1:n Beschliiss,·n von 
F,,ricn ,·rhal!Pn 

~o .lalll'l:il an 

zu ihrem 
!l ll l 

im terlassen. d iescn erneut zu 
stPllen. In dieser · drin 1m1ss ich Ihnen 

trete. Ich 
Fehler in 

dass ich für den em-
,,hne weitc•res zu, dass er den grossen 
:Sinne dass dann die 

.\rt ikel :Vi l hi,s des ( 

l u: 
würden zwar 

auf 

Arnold. 
Aus 

HJ juin UJfi:2 

tionP1H'c1·ht,,s rnind„st,·ns 
da:' kantonalt' Ferit·m·t)cht 

llil'hl alwr I Ji·whst 

n 
Ahlehnngn dPs 

::,;j rm,· 

.\ u t 

die bereits zuriicklesen müssten. in sieh 
Es ist mir selbstverstiindlieh dass man das verbunden sind. 
nicht tun kann. 

Ich sage mit Herrn Kollega Wyss: Das Ei des 
Kolumbus ist noch nicht gefunden worden. Ich 
stimme dem '.\linderheitsantrag zu, in der '.\Jeimmg, 
dass es entweder in der Kommission oder dann 
rnindestens im Ständerat möglich sein ~ollte, Pine 
wohlfundierte Lösung zu finden. Daher meine 
Stellungnahme. 

Präsident: \Vir gehen nun folgend(,rmassen vor: 
Die BerichtPrstatter und Herr Bundesrat Schaffner 
haben in erster Linie das \Vort zur Bereinignng von 
Artikel 60, Absatz 6, im Zusammenhang mit den 
Anträgen Widmer und Arnold. Dann gehen wir 
iiber zu Artikel 68 und bereinigen auch diesen 
Artikel svstematisch. Wir erhalten dadurch eine 
bessere Üher!:'icht bei den Abstimmungen. (Zustim
mung Atlhesion) 

Schaller, Berichterstatter: Wir haben Artikel 60, 
Absatz 6, noch in seiner Gänze zu behandeln. \Venn 
Sie die Fahne auf Seite 20 aufschlagen, sehen Sie, 
dass die Kommission eine Priizisierung getroffen 
hat in dem Sinne, dass durch Gesamtarbeitsvertrag 
oder :'-Jormalarbeitsvertrag eine von den Bestim
mungen der Absätze 1 bis :3 dieses gleichen Artikels 
abweichende Regelung getroffen werden soll, wenn 
sie für die Arbeitnehmer im ganzen mindestens 
gleichwertig ist. Der Gesamtarbeitsvertrag wird 
hier ausgeschlossen, und zwar offensichtlieh mit 
Hecht. Auf jeden Fall hat sich der Bundesrat dieser 
neuen Formulierung nieh t widersetzt.. Ieh empfehle 
Ihnen im Namen der Kommission, dieser }\nderung 
des Alineas ß Ihre Zus tim rnung zu geben. 

~un hat Herr Arnold einen Antrag zu 
diesem Absatz 6 eingereicht, in welchem gesagt 
wird, dass durch kantonale Vorschriften sowie durch 
Gesarntarbeitttvertrag oder Normalarbeitsv,~rtrag 
eine von den Bestimmungen der Absätze t bis :I 
abweichende Regelung getroffen werden kann, wenn 
sie für die Arbeitnehmer im ganzen mindestens 
gleichwertig ist. Ich bitte Sie, den Antrag Arnold 
abzulehnen. Der Antrag Arnold geht sehr weit. Er 
würde im Gegensatz zu den Anträgen der Kommis
:;ionsnwhrheit zu Artikel fü~ und der Kornmissio11s
rninderheit zu Artikel HO, Absatz 7 (also Antrag 
'vVidmer), di11 originiire Kompetenz der Kantone zum 
Erlass von üffentlich-reehtlichen Vorschriften bei
bdialtfm und würde sie !Pdiglich insofern ein
schränken, als die Kantone nur noch die Mi\glichket 
hiit.ten, Feri1mrcgelungen aufzu1>tcllcn, die dem 

'.\I. Graedel, rapporteur: Nous revenons a l'ar
ticle 60, alinea 6, dont nous avions Ja 
discussion pour pouvoir J'pxaminer conjointcment 
avec l'article fi8. 

La comrni;,,:ion vnus propost' une rnodification du 
texte du projet. sous forme d'unc adjonction a 
l'alinea 6 de l'article :31i1bis du Code des obligations. 
Elle tend a permettre une derogation aux articles 
premier il :3 lorsquc la ri:glementa tion non seulement 
des contrats eollectifs, mais ,~ncore des contrats
types de travail est, dans l'ensemhle, au moins 
equivalente pour les travailleurs. La commission 
s'est ralliee, dans sa grande majorite, il ce nouveau 
texte. 

Notre colli\gue '.\I. Arnold voudrait aller plus 
loin et mettre i:galement !es dispo~itions eantonales 
au benefice de la derogation, eontrairement ;1 l'avis 
de la majorite de la eommission qui vous propose, a 
l'article 68, de deeider que la reglcmentation fede
rale sera exhaustivc et que les cantons n'auront plus 
Ja possihilite de legiferer en matiere (le vacances. 

C'est pourquoi je vous invite a vous rallier an 
texte de la rnajorit{, de Ja commission et de repoHs::<er 
l'amendcment Arnold. 

Präsident: Herr Bundesrat Schaffner schliesst 
sieh der Auffassung der Berichterstatter, was den 
Absatz 6 der Fassun<r der Kommission betrifft, an. 
Somit stehen sich ir~ Absatz 6 von Artikel HO die 
Fassung der Kommis;;ion und der Antrag Arnold 
gegenüber. 

,1hstimmung - Vote 

Art. 60, (Art. :]41 · 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Arnold 

,lhs. 6) 

tot Stimmen 
25 Stimmen 

Schalter, Berichterstatter: \Vie Ihnen schon 
bereits dargelegt worden ist, haben die Vorschliige, 
die in der Kommission auf Einbau einer Besitzstand
garantie gegenüber der absehliesscnden Wirksam
keit, die der Bundesrat vorschliigt, eingereicht 
wurden und der Antrag ii her die zivilrechtliche 
Befugnis der Kantorw, MindPrhcit Widrn,!r, z11r 
Folge, dass die bisherige Bef11g11is der Kantorin zu111 
Erlass iiffentlich-rechtlichcr F(!rienvorschrifU·n da
hinfiillt. Die Besitzstandgarantie, :\fohrheit, ist (•ine 
Vorschrift üffentlich-reditliclwr Natur und bedingt 
also einen en tsprt>chenden Z11sa tz zu Artikel GH, 
Ab~atz 1, der Vorlage, wie Sie aus dn Fahne t!rsP!wn 
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künnni. Die El!lrii11 
· an di,) J,,rnt,me 

:\ rt ihls ~l'i l hi, 
h 1rnz. 1 n der 

eine Ergiinzung des 
:\n f r;ig \Iinderlwit \Yidmcr-
. diPs dürftp vi<'Jleid1t 

:-iii· ,•ntsdii,,d lll:tfl ,ich 
nach Ui,;klls~ion für die 
also :\n \f,0 hrlwit. und zwar mit W: 7 

die des l3 u ndesra tcs. 
\[indcrheit \[eier-Boll,,r a11 

die 
in der Kommission und i,t e~ jetzt 

einer et was Situation im Hat 
Ich glaube, brauche meinen Stich-

entscheid hier nicht noch besonders zu motivieren. 
I lcrr \Yidmer hat schon in ausserordentlich freund
licher und verständnisvoller Art auf meine letztliche 
Erwiigung hingewiesen. Ich danke ihm dafür. 

:'\ un möchte ich nur noch kurz resümieren und 
$Hgen und dabei meine Auffassung vertreten -, 
dass der Antrag des Bundesrates, der von der 
.\!inderheit aufgenommen wurde, den bestehenden 
Verhältnis,wn und vor allem der Entwicklung auch 
in der jüngsten Zeit in bezug auf die Ferien zu wenig 
Rechnung trägt. Der Antrag Widmer/\Iinderheit 
brächte die zivilrechtliche Lösung, die jedoch in 
starkem \Viderspruch zur Konzeption des Bundc~
rates auf abschliessende \Virkung steht und - ich 
muss das hier wiederholen - Basel-Stadt würde aus
geklammert, das heisst würde in die Zwangslage 
versetzt, sein Feriengesetz zurückzurevidieren, ein 
Vorgang, den man sich in Wirklichkeit kaum vor
stellen kann. Der Antrag der Mehrheit mit der 
Besitzstandgarantie trägt sicher den bestehenden 
Verhältnissen am ehesten Rechnung. Er hält im 
Prinzip die abschliessen<le Wirksamkeit des Arbeits
gesetzes aufrecht. Freilich spricht er im Durch· 
schnitt von drei Wochen. Damit wäre die \[öglich· 
keit eingeschlossen, die baselstädtische Ferien
ordnung, die ja stufennüissig auf vier \Vochen geht, 
aufrechtzuerhalten, und damit dürfte diesem Antrag 
der .\Iehrheit doch die grössere S011plesse inne
wohnen. Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass dieser 
Antrag der .\[ehrheit nicht das Ei des Kolumbus 
darstellt. Aber der Antrag der \[ehrheit bietet doch 
nach unserer die beste \Iöglid1keit für 
eine bessere Formel, die Ja in der Kommission noch 
gefunden werden kann, wenn die Dinge mit den 
Hiickkommensantri.igcn und so weiter sich so ent
wickeln, wie man dies nun allgemein im Hate anzu
nehmen scheint. Ich bin überzeugt, dass die Kom
mission noch eine bessere Lösung finden kann, wenn 
der Nationalrat heute dem Antrag der Mehrheit den 
Vorzug gibt. 

Ich möchte zum Antrag des Herrn Kollegen 
1 !erzog noch zwei \Vorti\ ~agen. Nneh meiner 
~leinung und ich sage dies als Kommissionspriisi
dent ---, sollte steh die Besitz,;tnndgarantie auf die 
Fm·ii!ngesetzgebung der Kantone heschriink1.:11. ,\lit 
der Auswi\itung auf die Arbeits- und HuhezE'it 
würde die beabsichtigte absehliessende Wirlrnng 
doch ~dir IH\eintriichtigt, auch WPnn ich gerne 

:":otiona!rat -Cotl'iwil national 101~2 

Arbeit in Industric:-

anr·rkP11ne. das~ d,·r .\nt 1u11· 
di,, lH';;f,,lwnden V l\;rntont' l,P-
schlii . !d1 di,'.s al!S nieinc>r 
Korn t lwran,;. nicht 

~tadt. Ieh kr-n 

anzunehmen und 
abzulehnen. 

\l. Graedel, 
comme membre 
sur l'article ß8 n'ont pas rwuv,·aux, 
par a Ja diseussion qui a eu lieu au sein Je la 

Celle-ci a exarnine tous !es 
de;: r{;percussions qu'entrainera la cadncite de,; lois 
cantonales, c'est-a-dire sur Je foml du 
relatif a l'article G8. Toutes les reserves 
en foveur des dispositiun,; cantonales en de 
vaeances, de repos, de duree du travail, de protection 
de Ja sante et de Ja moralite des jeunes gens ont 
ete etudiees par votre commission au cours de deux 
lectures. 

Les deux theses qui se sont affrontees out 
montre qu'il etait extremement difficile comme il 
Je sera probablement ici - de trouver une solution 
de compromis. 

D'un c6te, nous avons !es partisans du pro_jet 
du Conseil federal qui n'admettent pas Je maintien 
de la competence cantonale, ni des dispositions de 
Jois cantonales quelconques, en quelque matiere que 
ce soit (vaeanees, duree du travail et de repos, 
protection de Ja sante des jeunes gens ou de leur 
rnoralite, peu importe). Ils ne sont prets i1 aucunc 
concession en faveur des cantons qui, en l'absence 
d'une legislation fcderale, ont edicte des Jois de 
protcction des travailleurg. Ayant fixe une regle de 
droit, ils entendent s'y tenir sans aucune conside
ra tion de raisons politiques ou d 'equite soeiale qui 
pourraient rniliter en favcur d'une solution pratique 
de compromis. 

A l'autre extremite de l'cventail des opinions 
exprimces a la commission et au conseil, se trouvent 
ceux qui entcndcnt donner a la loi fedl,rale Je 
caractere d'une reglemcntatiun minimum, laissant 
aux cantons Ja pos~ihiliti! de dans le 
d'une arncliora tion de:; 110r11rns par la Con-
federa tion. 

Votre comrnission est finalement arriv{ie II untl 
formule de compromis qui vous est sourni;;e dans le 
tl'epliant. La rnajoritti reeonnait le pri11cipe de la 
ca<lucite des Jois cantonales en vigueur au rnoment de 
l'entree en force de Ja presente loi. Elle prevoit 
cependant une reserve pour !es dispositions can
tonales en vigueur en rnatiiire de vacances jusqu'i1 
conc11rrenct\ de tn1is sernaines en moyenne, afin de 
ne pas privl:I' ;\ l'avenir lt:s travaillm.ll's du hf.•ndicP 
des vacnncPs dunt ils jouissent aujourd'h11i. 

En r{:s1nnt'·. la eornmission, dans sa 1najoriU!, 
vo11s proposn le main t.inn des ~it11a t.ions acq11i~es lm 
matii·re d1: vac:uH:es, rnais ne va pas jus,p1'r1 adopter 
la proposition de .\1. / ll'rzog q11i voudrait {~tendre !es 
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r,,seryes a11x ·1ions canton:i rPlativP, l:1 d.-11. Dies,: l,i1s11ng hat d,·n ,dir lwachtlidH·n \'.,rt,·il. 
d11 du trnvail e! d11 r\'pos. 

Votn1 vous dPrnandr, d(• 
dP '{II 

vont 

B11nd1,o:rat Schaffner: !eh 
Ver! reter des 

Sommer HJ50 den 
sehes Gesetz zu schaffen. 
fast den Eindruck 
kantonalen Grossen über eine 

\Vir nehmen diesen tlen Sie 
haben - Sie haben ihn die Annahme 

Motion im Sommer Hl59 erteilt -, ein um· 
fassendes, t·idgenössisehes, abschliessendes und 
modernes Arbeitsgesetz zu schaffen, Prnst. :zwi
schenruf Herzog: Eben ein modernes!) 

Ich gehe nun zu, das~ die Entwicklung sicher 
nicht stillgestanden hat. Ich will auch so weit m 
Rechnung stellen, dass wir sicherlich auf dem Ge
biete Jes Ferienrechtes kantonale Pionierleistungen 
haben, und dass wir nun probieren müssen, auf 
welche \Veise wir den „eidgenü~sisclwn Geleitzug·· 
einigermassen harmonisch abfertigen können, oh;1e 
dass <lie allzuschnellen Schiffe am Horizont vet· 
schwinden, währenddem die andern völli" ins 
Hintertreffen kommen mit einem :'\achholb:darf. 
der nicht mehr aufgeholt werden kaHn. 

Ich stelle fest, dass der Bundesrat E,igentlich vor 
die Frage gestellt ist, auf welche Art er sich mit 
Bezug auf die Konzessionen, die man den Kantonen 
in der Ferienordnung einräumen will, in '.linderheit 
versetzen lassen will. Ich unterziehe mich dieser 
„Niederlage" mit der stoischen Ruhe, die an diesem 
Pult nötig ist. Ich möchte nur versuchen, einiger· 
massen die Vor· und Nachteile abzuwägen: Soll man 
bei Artikel 60 der Jlinderheit fo!g~n und dem 
eidgenössischen Ohligationenrecht eine zusätzliche 
kantonale Ermächtigung mit Bezug auf die Ferien· 
urdnung einbauen, so dass eine dritte Ferienwoche 
in den kantonalen Einführu,ngsgesetzen vorge· 
schrieben werden kann. Das hätte den grossen Vorteil 
- ieh spreche also von der Lösung \Vidmer --, dass 
wir gleiches Recht für alle schaffen würden, 11nd 
dass wir nicht ein Gedränge vor dem Tor des kan· 
tonalen mdem vor 
dem Inkrafttreten des eidgenössischen Arbeits· 
gesetzes noch schnell ein besserer Besitzstand in 
Form irgendeines Feriengesetzes mit 1!iner dritten 
Ferienwoche durchgepeitscht wird. Wir hätten mit 
der Lösung vVidmer vor allem auch den gros~fll 
Vorteil der Rechtsgleichheit. Selbstverständlich hat 
auch dieser Weg gewisse Nachteile; sie sind sehr 
eindrücklich von Herrn Nationalrat Häberlin dar· 
gelegt worden. 

Dann haben wir die andere Liisungsn1iiglichk,•it, 
die Sie bei Artikel G8 finden, den Vorschlag also dct· 
Kommissionsmehrlwit, nach welchem dit! in I< rn ft 
stt>henden kantonalen Crsctze mit Bezug uuf di,~ 
Fe1·ienvnrschriften, soweit sie giinstigt:r ,ind als ;fos 
Pidgenüssische Arbeitsgesetz, weitf•rhin in Kraft 
bleihen sollen, wenn dlll'ch si1~ drt•i vV01·lien F1!ri(111 
irn .Jnhr im Dul'chsdmiu nicht überschl'il LPn w1·r·· 

d;1ss nff,.;1sich lieh d„11 
ll:Il'h 

Dt•r :'\aditeil ist. wie 

Yersetzen wollen! 

Präsident: Ich Ihnen Yor. Absatz l des 
Artikels G8, eingeschlos,;en den Antrag des Herrn 
\Vidmer. wie folgt zu bereinigen: 

In einer ersten eventuellen Abstimmung stellen 
wir Jen Antrag der Jlehrheit der Kommission, ohne 
den Antrag Herzog, dem Zusatzantrag Herzog 
gegenüber, denn Herr Herzog will ja seinen Antrag 
dem Ab~atz l der Kommis;;ion beifügen. :\icht 
wahr, Herr II erzog? (Herzog: Ja~) 

In der zweiten eventuellen Abstimmung wird der 
Antrag Arnold-Zürich dem Antrag Widmer gegen· 
übergestcllt. 

In einer dritten eventuellen Abstimmung wird 
der Antrag der Mehrheit der Kommission ( Ergebnis 
der erstt,n Eventualabstimmung) dem Resultat aus 
der zweiten Eventualahstirnmung gegenübergestellt. 

\Vas in der dritten Abstimmung herauskommt. 
stellen wir in der Hauptabstimmung, also in der 
definitiven Abstimmung, dem Antrag von \lind,,r
heit/Bundesrat gegenüber. 

Zustimmung - Adhesion 

Abstimmung- T'ote 

Abs. L - Al. 1 

Eventuell -- Eventuellernent: 
Für den Antrag der xlehrheit 
Für den Z11satzantrag Herzog 

Eventudl - Eventuel!r,ment: 

Für den \Vid111er 
Fnr den Antrag Arnold-Zürich 

Eventuell .... Eventuellement: 

Fn1· dPn ,\ntl'ilg der \lehrlu•it 
Fiir de11 Ant!'ag \Vidmer 

Defi11i tiv - Defi ni ti vemen t: 

Für den Antrag der l\fohrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

HVi Stimmen 
~;t Stimmen 

l lf'1 Stimnien 
;J:l Stimmen 

~G St.i1t1r11t;n 
71i Stimnll'll 

113 Stimmen 
li3 Stimnw11 

\1. Borcl Alfred: La propo~ition qtw j'ai l'hon· 
11t•11r d,, vou,; faire d'un ali11{~a I his supplirn1entail'1: 
i1 l'int icl11 i;x e~t. !{~git.i1n{!e !\ss,,11t.iell1·riH,nt. par 1„ 
d{,~ir de sanv11grmler Je so1·t. d,~ di~positiow; 1·anto· 
rialPs s11t1vtnt int{,rn~sanles I!! const.it.,rnnt 11n pffort 
pilot.c p1,m a rn{•liorn la si I ua tion de:-; a ppre11 t i~. 
.\ tn'P11 tenir 1111 seul eas d,i mnn c:.111fon, j(: t:onstate 
q11,, la ,·ad1l<'iti: dl's l{;gislations 1·,rntonales 1·ntra1· 
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nerait 
de la 
rnoms 
a USSI t'll 

!es cantons 

snns aucune compcnsation 
le a,:corde1· aux mincllrs de 

ivPm,'nt 20 uns .. fo rdi',ve 
rarticle 

15 ans revolus a :; 
alors q ue tous !es efforts 

Ja scolarite. 

sur cct 
tcnd1,nt actuellement l1 

La nouvelle loi 
cufü,res 

meme 
de la 
ticle 6, alinea 3). 

Des rlispositions plus favorables quant a la 
duree du au travail de nuit et du dimanche, 
sont egalement annulees. 

La loi a introduit, il y a plusieurs 
nnnees dej en application des conventions inter-
nationales nos 77 et 78 non ratifiees par la Suisse, 
non seulement !' examen medical obligatoire a l' en
gagement, mais aussi l'examen rnedical amrnel des 
apprentis. Vous trouverez a la page 26 du rnessage 
!es references aux cinq conventions internationales 

je dis bien cinq que notre pays ne peut pas 
ratifier et qui sont relatives au seul dornaine de Ja 
proteetion speciale des jeuncs gens. Lc projet actuel 
a le singulier rnerite, sur ce point, de supprirner 
l'effort fait par certains cantons pour appliquer !es 
recornrnanda tions du BIT et ses conventions inter
nationales, alors que notre legislation federaJe 
devrait saisir eette occasion pour s'aligner sur !es 
cantons les plus progressistes. Si eile ne Je peu t 
pour des raisons eventuellement va!ables, qu'elle 
laisse du rnoins aux eantons leur liberte d'action sur 
ee point. 

Seraient annulees egalernent toutes !es dispo
sitions plus avantageuses pour !es rnineurs en 
matiere de travaux interdits, de protection de la 
sante et de la moralite des rnineurs vivant en corn
rnunau te dornestique, notarnment en matiere d'ob
servation des devoirs religieux, d'assurance-maladie 
et aecidents; et j 'en passe. 

Est-iJ vraiment necessaire de sacrifier tant 
d'utiles dispositions, qui ont fait leurs preuves sur 
Je plan cantonaJ, sur l'autel d'une legislation uni
taire, et par Ja force des choses moins liberale et 
beaucoup moins progressiste? J' ai encore Jans 
l'oreille l'echo de nombreux discours dominicaux, au 
eours desquels nos plus hauts mngistrats ont vante 
notre organisation federaliste et Jefen<lu Je principe 
de subsidiarite. Comment ne pas enregistrer avee 
regret le fait que ces proclamations de prineipe ne 
passent pas toujours Jans !es faits et que la futnre 
loi sur Ie travail ne les respecte pas? 

Par surcroit - il faut le dire en passant 
l'OFIAMT ne nous a pas habitues dans ce domaine 
particulier a une application des dispositions fede
rales, liberale et souple, tenant compte des diver
sites rt\gionales. 

En un mot comme en eent, l'unification !{~gi~la
tive ne doit pas se faire au detriment des efforts 
progressist.es et sur le dos de nos jenne~ travaillPurs. 
Ceci d'autnnt plus que cette unification ne s'inlf>O:;e 
nullement dans Je dornaine de Ja prote1:tion du 
trnvail des mineurs, partie inti!grante df: l'{idueation 
de 11otre jeuncsse. 
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En 
n:ra nde 

le travail de;- mineur,; a 
de son anewn 

ex1gcnces de 
s'elevcnt et l'inflnenee 
sionnel ne 
funrn,nt 

et Ja formatinn sont deux t'i{,ments 
,:essus. L'apprenti l'observe en 

· ü n une 
l ,a ,colarit 

pas U!l syndique Sera Ull e!eve et de 
moins en moins un lit-on 
dictionnaire des scienees de 

«La situation juridique des apprentis est deter
minee premiere ligne par leur formation pro
fessionnelle et en seconde ligne et par voic de eonse
quence seulement, par leur qualite de travaillcurs 
mineurs... Le prineipe essentiel qui gouverne !es 
rapports juridiques rclatifs aux apprentis, reside 
dans les principes de droit puhlic d · une bonne for
rnation professionnelle dans. l'interet de l'economie 
et de l'industrie.•> 

Par ailleurs, nous nous effor(;'ons Je faire en 
sorte qu'une proportion toujour,; plus grande de nos 
travailleurs mineurs fasse un apprentissage. 

En consequence, Ja protection du travail des 
mineurs devient toujours plus une tiiche d'edu
cation, domaine dans lequel !es competenees des 
eantons sont prioritaircs. C'est pr[·cisement le 
moment que nous ehoisirions pour privcr ees rn,1 nrns 
cantons des cornpetences que leur ,mt permis de 
faire des experiences heureuses et utiles, voire 
pilotes, et pour confier ces competences a !'Etat 
central. Celui-ci, par la force des choses, se contente 
de prescriptions minimums tout a fait t!ispt'opor
tionnees avec !'enorme effort que nnus devons faire 
dans ce domaine. 

En ce qui eoneerne l'intervr,ntion de notre 
collegue M. Häberlin, qui marquait, cc matin, que 
Ja Ioi actuellcment en discussion ne doit prevoir que 
deux ordres de competences, a ~avoir edle du legis
lateur federal et celle de~ eontrat,; collectifs, et ex· 
dure par consequent une troisieme competence, 
celle des eantons, je voudrais sirnplernent faire re
marquer que ees observations, fort judicieuses 
peut-etre sur l'ensernble de la loi, ne s'appliquent 
pns au domaine de la fonnation des travail

_leurs, oü nous nous trouvons en presenee d'1me 
tache beaucoup plus educative que de protection 
du travail. 

Sur ce point, je voudrais iigalernent faire allu~ion 
il Ja declaration que uous a faite tout il !'heure notre 
collegue M. Wyss, qui a iudique que 2G% des tra
vailleurs de son canton, Bale-Ville, ne sont soumis 
dans ce domaine qu' a des dispositions lt!gislatives 
cnntonales, a l'exception de toutes di~posit.ions de 
contrnts collectifs. 

En dl!fir1itive, ina propoHit.inn, toul. en l'csp,:cta11l. 
!es t•xigences de la centralisation dnns le domaine 
{•cono,;1ique Pl. l.out en laissant i't cd. dfot i1 !'Etat 
l't>ntrnl une compdence g{mi!rale, pi,rmeflrait ,im· 
pl<'rwrnt aux cantons de poursuivrc 1111 effort prn,itif 
PI de cuntrib1ie1· ainsi il l'arn,clioration r:fficacr\ d1: la 
situation de nolre jeune:,~t·, t'll ,n1bsti! unnt. 1111 
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j'aimcrais, ne ft'it-cc que pnur de;; rnisons de prm
eipe, recomman<ler 1t nouveau i1 vos 
amemlement. qui couvre l'cnsemblc de 
si irnportant d,i la pruleelion des lllim·urs. 

Bundesrat Schaffner: DPr Antrag Borel ent
spricht ungdähr jenem Antrag, der in Ihrer Kom
mission hneits Yon I !errn H(·,·aclin und 1,ad1her 
von Herrn Guinand gestellt worden war, der aber 
in dt·r vierten Tagung Ihrer K,Humissinn aus .\h
:<chied und Traktanden gdallt:n i,;t. Für die indu
striellen Betriebe wird der Sonderschutz 1\cr jugend
lichen Arbeitnehmer bereits seit. dem Jahre 1878 
durch die Fabrikgesetzgc lrnug a bschlies,;end ge
ordnet, während für die in den iihrigen Betrieben 
beschäftigten Jugendlichen von Bundes wegen zur 
Zeit lediglich das Verbot der Sonntagsarbeit, das 
Verbot, gewi~se Verriehtungen auszuführen, sowie 
die V orsehriften über das )1 indestalter tler Arbeit
nehmer gelten. Diese Vorschriften, die im Bundf•s
gesetz von UJ22 über die Beschäftigung j ugend
licher und weiblicher Personen in den Gewerben und 
im Mindestaltergesetz von 1tfl8 enthalten sind, be
anspruchen keine abschliessende (_; eil u ng, wcshalh 
die Kantone für niehtindustrielle Betriebe gewisse 
weitergehende Schutzvorschriften fiir .Jugendliche 
erlassen haben. , 

Nun wüscht Hen Bore!, <lass wir - iihnlich wie 
für die Ferienordnung - auch auf dem Cebicte der 
Sondervorschriften für die Jugendlichen kantonales 
Recht vorbehalten. Ich glaube, sein würde 
einem Bedürfnis entspr~~dwn, wenn Ihre Kom
mission - und nun auch der Hat - in der E11tschei
dung in bezug auf die Altersgrenze nicht bereits 
praktisch den westschweizerischcn Kantonen ent· 
gegengekorumen wiire. Die Differenz ist heute nicht 
rnehr gross. In den Kantonen \Vaadt urnl Genf ist 
das Schutzalter für Jugendliche beider Geschlecliter 
auf 20 Jahre festgesetzt, während wir jetzt durch 
Ihren Entscheid für den Jungai·beiter die Grenze 
von 18 auf 19 Jahre erhöht haben; für den 
,,apprcnti", von dem Herr Bore! so eingehend ge
sprochen hat, ist praktisch tliri r ,i.istrng durd1 Ihren 
EntschPid auf 20 .Jahni, in Cbereinstim111trnc1 mit 
den west schwcizerischt>n 1 { .. gt:l u ngcn, gc brnch t wor
den. Es ist al~o nicht ni')tig, wegen dieser kleinen 
Differenz eine \veitvre Dmchlöelu,nmg der eidgc
nüssi8chen NornHill vurz111whrncn und de11 ah
,;chliessenden CharaktPr dP, ( ;<'.~PIZ\'S noch nwhr ,:u 
schwiichen. Ich hiit tc also. wie g1\sagl, Pi11t·11 and,:rcn 

l Vti2 

m Heihe Kantonen im Hahnwn de,; 
,elmliirr.t lidwn Dien,;tt•,;. im 
den Gewerb,\schulen oder im nahmen anderer 

Bundes wegen 
Aber wir können 
~ehr 

Art· 27. 
SPIil, lll 

aueh vnn 
Veron! nung ym·zu,,,hr,•i ben. 

nicht alle die;;e i\;nrnwn. teilweisP 
Inhalts", in einem Gesetz er-

lassen: ich glaube, man ,,ollte auch der 
gPscl · 11nch etwas überlassen. In je1w11 
<>Hlnungen w,·rdPn wir die PionierleistungN1 
westschweizerisd1er {'.an tolle a11f .!Prn ( ;,.l,i,·t 
Jugemllichen,ehutzes uns sehr gerne als \[odell 
dienen lassPIL Für heute 1nüchte ieh noch sagen, 
das,; \\ir bereit wiiren, an :-;teile d,:, Antragt·s ·~·on 
llerrn Burt·l, um eine Lücke auszurül!e11, einen Ab
satz Ibis lwizufünen, !nutend: .,Vorbeha]tt,n bleiben 
kantonale Vor:<chrihen über die iirztliche Lnter
snehung Jugendlicher, soweit der Bund von seiner 
Befugnis gemiiss Artikel 27, Absatz 4, keinen L:e
hraueh rnad1t." Dann ist diöe l ,Licke geschlossen. 
\Vas dann Hoch bleibt, kann auf dem \Vege der Au,-
gestaltung der Verordnung geliist werde;1. 

Präsident: Herr Alrred Bore! ist bereit, SClllCll 

Antrag zugunsten dPsjc·nig(•n des Bund,·sratc·s zu
rückznziehen. 

,1 ngenonimen - Adopt,; 

Art. G!J 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des B1mdesratr·s. 

Proposition de la commission 
Adherer au projet tln Conseil l't':1leraL 

A 11genomme11 

Präsident: \\'ir sind am Ende der Deralun1t des 
Gesetzes, vorbehalten die Frage des Hückkomr7iens. 
llerr Leuenherger hat sieh zum \Vort gemeldet, um 
das Hückko111men auf einige Artikel zu hea11trage11; 
Jfon ll(!il hat sich im gleichen Sinne zum \\'urt ge
meldt\L ··- Der Artikel rn ,ks Beglcrnenlcs lautd: 
„Nach Schluss der artikel- oder abllehnittweisen 
Beratung kann jedes Mitglied beantragen, auf ein
zelne bestimmt zu bezeiehnende Artikel oder Ab
schnitte zurückzukommen." (Ich wied('rhole: lw
stimrnt Zll ln·z1:i,:hnend,•.) ., Eirw lu1rz<i Begrr111d11ng 
de~ \Vieder,:nviigungsanl l'agi\s 1rnd ('.ines c;Pgen
antrages i!<t gestattet. Df'r Hat r:ntsdwi,fot ohrw 
wuikre Di~kussion. \Vinl dt'I' :\11trng a11genoinrrw.n, 
so winl üher dnn het1·effe11de11 :\rtikl'l odn Ah
schnit t nochmals beraten.'' Fi'lr dnn Fall, da~~ dt>r 
Bat ohne 111atcriPlle 1 )i~lrns,ion lli't,·kk11111111e11 auf 
<"irwn od1\r 11whr1ire Artilu•l lwsdiliPs,t, i;mpfPhlc ich, 

michael.tellenbach
Textfeld



·n 

in 

,it 
Pr 
7. 
rn 
,n 

·r-

·r-

n, 
HI 

b-

·r-
,cr 

n. 
1::,-

l' ll 

11-

s. 
II 

1; 

ll 

1-

:m, Arbeit in Industrie 

die,e ,\ rt ikPI dann d"r l,n1nrni,si"11 z1r iihenn·is,·11. 
ll;is h"d"uld . .!i,s, \\il' h,·111,• die (' mt;il 11n-
1111111g nid1t \'flr!WhHJl'fl. >llfldl·l'II da, fl,•sultat der 
l\"mrni,,in11,d I d lwr-

lwlw11, ilhn di1· 
1,nm missions:i r ,:rn lH·r
Scssion die 1;,,,,rnt1ahstim1111mg \'Onwhnien kiinrH'.fL 
l>ann ,•rst w11td<' das ( 11 dP!l :,,t nd,-rat 

Leuenberger: Wie der llcrr Priisi1k11 mit-
;:;eteilt hat, Iwan! ich im :\amen d,•r suzial-
dPlllnkratischen aber ,rn,·h mit \\'is,rn 

. Hiickknmnwn auf 
e1mgc auf Artilu·l 2. Litera 
!,c I rdfend di,~ (~:1rtPn ha 1ilwt riPbf'. Artikf•I 8. .\ h
~a tz 1, betreffend die wiichcntliche IIiidi,;tarheitszeit, 
Artikel 1 '..:, Absatz betreffend die Hilf;;arbcit, 
Artikel 15, Absätze hetreffend die Ausnahmen 
vom VHbot der Nacht;irbeit, und Artikel 23, Ab
~atz ~1, betreffend den 1rn11nterhrod1encn Betrieb. 
{;estatten Sie, dass ich den Hückkommensantrag 
k mz begründe. 

Nach einer sehr aosgiPhigen, aber einer der Be
deutung der \'orlagc durchaus agernessenen Debatte 
hat unser Hat am l!i. \liirz dieses Jahres ohne 
Cegenstimrnc heschlo%en, auf die Detailberatung 
des Arbeitsgesetzes einzutreten. Dass das Hesultat 
der BeratungPn nicht allen l~nrnrtungen und Wün
schen entsprechen werde, konnte sehr leicht vor
au,gesehen werden. Nieht umsonst war schon in 
der Eintretensdebatte von neuralgischen Punkten 
die Hede und wurden Yielerlei Vorhehalte ange
meldet. 

Zum Hesulfat der Beratung schrieb Holf Eber
hard unter anderem: .. \Vcr111 der letztP Artikel be
reinigt sein wird, wird es nach dem alten Scherz
wort gehen: ,,.\feister. die Arbeit ist fertig. ~oll ich sie 
gleich flicken?" - Tatsüchlich kann man die Lage 
so betrachten. Hört man im Hate herum, stellt man 
fest, dass niemand rnit dem Resultat unserer Arbeit 
zufrieden ist. Erst recht nicht zufriedPn ist man 
ausserhalb umeres Saales. Fest sieht, dms «erade 
die wesentlichsten Entscheide der Vorlage nieht mit 
imponierenden .\f Phrheite11 gefüllt. worden sind. Der 
wichtige Entscheid über d~c wöchentliche Höchst
nrbeitszeit ist hekanntlich rnit ;-ll: 7f) Stimmen 
zustandegekommen. :\'icht weil ,vir besonders an 
diesem Entscheid keine Freude hart.en. lwzeidme 
ieh ihn als zufällig zustandegekommen. Die g-leiche 
Charakterisierung ·wiire auch dann am Platze, wenn 
mit 8:1:7!J Stimmen für die !iS-Stumlen-Woche ent
schieden worden würe. ;\hnliehes liesse ~ich über eine 
ganze Heihe anderer Entscheide sag,rn. Ich crwiihne 
als Beispiel nur den !3esclduss h1\!rdfend die 
Nichtunterstellung vo11 Betrieben mit vorwiegend 
gartenbaulicher Produktion unter das Arbeits
gesetz. Da handelt es sich ja nicht um einen neural~ 
gischen Punkt. Nach bisherigem Recht wurde der 
produzierende Gartenbau als Gewerbe betrachtet 
nnd daher Pr~tcns detll Bundc~ge~l'tz iihPr die he
rnflic!w Ausbildung und zweitens dem Bundes
gesetz iibcr das '.\liwlestalt.t•r (kt' A rb1"itnd1mer, 
drittens dern B11ndc~g-<·8e.lz iiher die wi',clwntliche 
Huh1:Z<!it unf1'.r,tellt. Unser HatshPs<'hlu~s in der 
zitierten Frage wird zur Folge hahtn . .lass 1for 
f ,PhrJing~scl!llfZ im (;al'fPllhttll 11icht lll<'hr Zlll' 

Anwend1rng kiint('. de,gl1:id1,,n d;1s Bnndr·~w:;:;dz 

iihn· dil! lwl'llflidw -\mhildirng. 1,·h fr;i'.2'1' Sie: \Var 
l!l<lll ,i..f1 iil11•r di1· h:1>ll:'l'ifllC!lZl'!l ,j' 
11t1,,T1·, Hat m, lar,·n .' \\'.,llten 
(' r! n„i-f,,.rll ill d,·n .\ 'lf.:l'fl der 
Bdii'mlen 1dJwe!'t1:n ,' 

Ich 1Twiihn,• das n11r 
wir wahrsdwinlich 
uhne 
w,·rden. 

bereits 
nnser !fotspriisident der 
kommensant "ollten 
die an den :,,tiimlcrat 
d1~m Prpiisidcnten lllld auch dem Kommissio 
priisidenten, der die gleiche .\Ieimrng vertritt, dank· 
bar. \Vir sind dem Bundesrat dankbar. wenn er sich 
der Auffassung anschliesscn wird. 

Für uns war es sehr schwer verständlich. dass 
;;ich schon vor BeenJigung tkr Detailbera t II ng 
\Vidcrstand gegen die Zulassung von Rückknm
mensan triigen geltend gemaeht haben soll. So 
wurde 1ms wenigstens berichtet. \Vir geben aher 
g-t·rne zu, da~s die Beratung,•n des ArbeitsgesetzPs 
viel Zeit in Anspruch genommen haben, mehr Zeit 
vielleicht, als in den Augen zahlreicher Ratskollegen 
notwendig gewesen wiire. fst das aber nicht auch 
schon bei anderenGesetzesvorlagender Fall gewesen? 
\Vie oft schon ist unser Hat bei Gesetzesberatungen 
auf Hückkommensantriige eingetreten. \Varum soll
te oder könnte das nicht bei einer so wichtigen 
Vorlage gcsehehcn, wie sie das Arbeitsgesetz cfar
stellt? Sind solche llückkommensantriige nieht 
möglich, so hiitte unser Hat keine Gelegenheit, 
nochmals über die umstrittensten Artikel zu disku
tieren. In diesem Falle würde der Hat die ,\[öglich
keit verhindern, noeh einmal zu verhandeln, noch 
einmal cine Verstiindigung zu suehen. ~iemand 
könnte wohl ernsthaft daran interessiert sein, das 
:,:n verhindern, cs sei denn, dass man kein Arheits
gc:-:ctz will und demzufolge das Zustandekommen 
verhimlem möchte. Diesen Bedenken gegenüber 
stellt sieh die Frage, ob wir um, den L11x11s leisten 
kiin 111!11, :-ehern durch trn:scr Paria nwn t das Z11stande
ko1mn1·;1 eines Arl,eit z11 erschweren. [eh 
will nicht zitir,ren, was rn d<'r Bot~ehaft des Bllndes-
rates über die .\ und Dringlichkeit 
('ines .\rlwitsgcsetz,·~ a i~L [eh will nicht 
cinrnal die dicsbezl'iglichen Ausführungen unseres 
Kommissiouspriisidenten in ErinnPrung rufen; aber 
Pines lnss1\11 Sie n1id1 mit all1.•r Deutlichlrnit. fest· 
stellen und hervorhclH,11, die Tatsache niirnlich, dass 
nicht nur die Arheit.nchmcr, sondern auch die ge
samte Wirtschaft unseres Landes daran intercs~iert 
ist oder daran interessiert sein sollte, dass eine 
Arbeiterschutz-Gesetzgebung kommt, dass die Über
schneidungen vieler Gesetzesbestimmungen dureh 
eirw Kndifikal int1 zum Versc.hwinden gebracht wird, 
da~;; eille separate llevision df:s Fal>rikgPsetzes ver
miPdnn werden kann. und dass Pinn ;il1~diliesst:1Hle 
lrnnd1·sred1tlichn llq.;t)lun::; d(,r Arb1,it,d,ndi11g1mgen 
('r1niiglid1 t wird. 

Ein lt!t.zte~ \Vn!'I zur Frngt\ ob di·r \'i:rsl!d1 eirwr 
Ve!'sti\ndigm1g ermiiglicht. W(·rdP11 soll: Im Laufe 
dieses rr,~rbst,1•, ,olll'lr die lnt<•gratio11sgcspriid1f' 
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anfgenornrncn werdrn. Seien Sie versichert, dass die 
Frage des Deitrair•'s drr Sehwi·iz zur sozialen 
Harmonisierung l~urnpas aufgeworfen 1rnd zur 
Diskussion ~estcllt \Yird. Ich weiss natürlich. dass 
der Gehalt unserer vielen p1'ivatrcchtlichen Unl
nung-swPrke - ich meifle die Gesamtarbcitsvertrüge -
den \·,:r~kich mit ,len Verhältnissen im integrierten 
Europa bestehen ki'jnnte. ~fan darf aber nicht iibcr
s,,lwn, <lass sich der Blick dieses intt:grinten 
Europas vorwiegend auf gesetzliche Bestimmungen 
richtet. Aus dieser Sicht gesehen, haben "ir leider 
nur ein antiquiertes Fabrikge!Setz. Wir haben nur 
auf Teilgebieten einen gesetzlichen Arbeiterschutz. 
Ich wäre dankbar, wenn man auch daran denken 
könnte, hin$ichtlich der sozialen Harmonisierung 
nicht mit leeren Händen an den Verhandlungstisch 
zu gehen, sondern uns über das Zustandekommen 
eines Arbeitsgesetzes ausweisen zu können und so 
das Zeugnis der sozialen Aufgeschlossenheit und der 
Verständigungsbereitschaft <ler Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer neben den bestehenden Gesamt
arbcitsverträrren unter Beweis zu stellen. Auch des
halb bitte iZh Sie, die Behandlung der Rüek
kommensanträge zu gestatten. Ich bin mit unserem 
Ratspräsidenten einverstanden, dass wir Ihnen 
nicht zumuten können, jetzt anschliessend an die 
Detailberatung die l1ückkommensantrüge materiell 
noch in dieser Session zu behandeln. Dafür bestände 
auch gar keine i\otwendigkeit. \Vir stimmen der 
Auffassung des Ratspräsidenten zu, dass die Rats
komrnission die Gelegenheit erhält, die von mir 
genannten und weitere Rückkommensanträge noch 
einmal zu behandeln und uns im Herbst die Möglich
keit geboten wird, zu entscheiden. Aus diesen 
Gründen bitte ich Sie dringend, zu beschliessen, 
dass die Stellung von Rückkommensanträgen er
möglicht wird. 

Präsident: Nach dem Reglement hat jeder Red
ner, der einen Rückkommensantrag stellt, genau zu 
sagen, auf welchen Artikel sich dieser Rückkom
mensantrag bezieht. vVenn schon ein Rückkommens
antrag gestellt wird, ist es nicht gestattet, eine 
Repetition des Gesagten vorzunehmen. 

Hell: Fünf Rückkommensantrage, die ich mir 
notiert habe, hat. bereits Herr Leuenberger gestellt. 
Dazu muss ich nicht mehr reden. Ich habe aber noch 
einen sechsten. Es handelt sich um Artikel GO, 
Artikel 341bis, Absatz 7. Der Antrag beschlägt in 
Zusammenhang mit den Ferien die Frage, ob die 
Kantone nicht doch entgegen dem heute nachmittag 
gefassten Beschluss bereL'htigt sein sollen, über 
drei Wochen Ferien zu legiferieren. 

Gestatten Sie mir, nicht in materieller, aber 
grundsätzlicher Hinsicht ein paar· Gedanken vorzu
tragen. In der Frühjahrs-Session hatten wir in die
sem Rat zum ersten Mal Gelegenheit, uns im Ple
num mit dem Arbeitsgesetz w beschiiftigen. Alle nn
wesenden Kollegen hatten wohl damals den Ein
druck, dass die Verhandll!ngsatmosphäre alles andere 
als erfreulich wnr. Ich j1:denfalls verliess die Session 
mit dem Eindruck, dass wir uns, wenn es so weiter
gehen sollte, nicht vid Gutes V('rsprechen könnten. 
Allnding~ w11r1len zn den aufgngriffenen Fragen 
Argunwnte rlafiir 11nd dng1.•g1m vorgetragen, 11nd 
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diwh Jtlllssl ,•. mau sag,·n: Ein,: saclilichc Dislrnssiun 
war es nicht. Es ging vii;ltnd1r, wenn man \'Ort zwei 
La~crn r1·dcn Wt>lllt·, di,· sich i1rt Hat.,, lwra11s
gcbil(let hat t,,n, darum, rnaximale oder 111inimale 
Lös111q.;cn dur..!1z11b1·ingcn, al,er j,,.Icnhlb ni,·ht 
politis~lw Optima. \Varum ! kh 1niichte dt·n 
Griindcn nicht nachgehr:11. fch wiirr, daz1t a11ch nicht 
imstan<lc; aber vielleicht hing es doch ein bisschen 
damit znsarnmen, dass nwn glaubte. drr h111tdl's
rätliche Entwurf vväre ein Hül~-r-mich-nicht-an, und 
es sollte nach .\löglichkeit niemals etwas daran 
geündert werden. Ich glaube, bei unseren Gesetzen 
ist man nie so sehr auf den hundesrütlichcn Entwurf 
eingeschworen gewesen wie gerade bei diesem 
Arbeitsgesetz. 

In diesem Zusammenhang noch etwas anderes: 
Sie wissen, dass ich als C~ewerkschaftssekrctür 
hauptberuflich nicht Politiker bin, sondern ich stehe 
im sozialpolitischen Raum drin. Was hier im Rat 
aber in sozialpolitischer Richtung geschieht, wirkt 
ganz zwangsläufig in diesen sozialpolitischen Raum 
zurück, bc<,influsst ganz zwangsläufig das Verhält
nis der Sozialpartner untereinander. foh glaube, es 
ist nicht gleichgültig, wie im Parlament sozial
politische Fragen behandelt werden, eben mit 
Rücksicht auf die Rückwirkungen in den viel 
weiteren Raum der Sozialpolitik. .\Iit Rücksicht 
auch darauf, meine ich, wäre es richtig, dass jetzt 
diese Differenzen, die sich materiell herausgebildet 
haben, formal aber bereits entschieden sind, noch 
einmal in der Kommission des nüchternsten sollten 
besprochen werden können, um so noch nach 
Lösungen zu suchen und eventuell Gelegenheit zu 
erhalten, solche zu finden. Aus diesen Gründen 
bitte ich Sie, dem Rückkommensantrag mit Bezug 
auf die zitierten Artikel zuzustimmen. 

Bühler-vVinterthur: Da es offenbar üblich ist, 
dass man einen Rückkommensantrag stellt, wenn 
einem eine einzelne Abstimmung zu einem Para
graphen nicht passt, gestatte ich mir, mieh auch in 
diese Gesellschaft einzureihen. Ich bin allerdings 
viel bescheidener als Herr Leucnberger, denn ich 
will nur auf einen Artikel zurückkommen und nicht 
auf deren fünf. Es handelt sich um Artikel 32 auf 
Seite 12, der die Grenzen der Tagesarbeit für 
,veibliche Arbeitnehmer beschlägt. Sie haben hier 
einem \Iinderheitsantrag zugestimmt und den 
.\lehrhcitsantrag mit dem BHndesrat in die Minder
heit versetzt. Es geht hier um die Schichtarbeit 
weiblicher Arbeitnehmer. Ich muss Ihnen erklären, 
dass mit der Reduktion des Zeitraumes um eine 
Stunde, in dem Schicht gearbeitet werden kann, es 
für die Textilindustrie unmöglich ist, diese Art von 
Schichtarbeit auszuführen. Es ist unbedingt not
wend:g, dass die Kommission auch nachher mit 
Tabellen zeigt, was man eigentlich meint. Ich bin 
überzeugt, dass sehr viele Herren das technische 
Geschehen, wie die Aufteilung der Schicht ab
läuft, nicht. verstehen. Das ist nämlich ziernli1•h 
kompliziert. Ich mu~s hier aber erklären, dass die 
Textilindustrie diese Art von Schicht nicht mehr 
h~isten kanu, wi,nn der betreffende \tindt:'rheits
antrag, den Sie angenomrncn haben, im Gesetz 
verbleiben sollte. Ich bitte Sie daher, wenn Sie schon 
Hückkornrncnsantriige gent\hrnigen, auch meinen 
Antrag im Sinmi der 8f:chtsgleid1heit anzutH!hmen. 
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Hofstetter: Ich mikhtP „m1·n liiicklrnmmcns-
antr.ig stt>llen ;r,11 ,\rtik,·1 1 f \lisnlz ~ 1111d 3. d1·r 
\' .\rt ikr·I 1 ! . _\ 1 z :2 1rnd :{. 1 di„ 1Pf-

d!'n 
bitte 

1rnd1·nzahlen !l n.J ,r liewilli-
1. 

müssen, t1nd 

\Vidmer: kh miichte Hückkommens-
stdlr:n zn den eben Bt:schlüssen 

zu Artikel 6l, bzw. Artikel (neu), Absatz 7. 
.\(an muss sich nämlich fragen, ob die Abstimmung 
richtig vorgenommen wordPn sei . .\[ein Antrag t 
auf Artikel til iiber die Andcrung im Obligationen
recht znrü,:k. Artikel n8 will die HegPlung fiir dns 
Gesetz festhalten, so dass also beide Anträge ein
ander nicht ausgeschlossen hätten. Deshalb glaube 
ich, sollte die l(ommission nochmals Gelegenheit 
erhalten, diese Fragen eingehend zu he:::prechen, 
zumal ja ganz allgemein die neue Fnss11ng eigentlich 
niemand recht befriedigt. [eh bitte Sie daher, auch 
für diesen Artikel Rückkomrnen zu hesehliessen. 

Präsident: Es ist der Antrag gestellt worden, auf 
folgende Artikel zurückzukommen: 2, ~, 1 L 12, 15, 
23, 32, 60, 61. Diese Antrlige sind nicht bestritten. 
Sie haben Rückkommen auf diese Artikel beschlos
sen. 

Ich habe vorhin schon mitgeteilt, dass alle 
Hückkommensantriige an die Kommission gehen. 
Die Antragsteller ~ind gebeten, der Kommission, 
das heisst dem Kommissionspriisidenten, auf die 
nächste Kommissionssitzung hin schriftlich genau 
mitzuteilen, \Vas sie im besondern wieder behandelt 
haben wollen (also die Absiitze usw„ usw.). Im 
übrigen bitte ic:h die Kommission im Interesse der 
Beratung dieses Gesetzes, zwischen den heiden 
Sessionen zu tagen, damit wir in der September
Session das Gesetz zu Eiide beraten und die 
r.esamtahstimmung dnrchführen können. 

Ich habe nur noch eine Bemerknng zu machen, 
1111d zwar nicht im Sinne einer Polemik. Es tut mir 
leid, dass IIerr Widmer nicht befriedigt ist. Aber das 
liegt vielleicht auch an ihm. Vielleicht überlegt er 
sich auch noch einmal ganz genau, wie er hätte 
vorgehen sollen, damit er in der Abstimmung etwas 
besser plaziert gewesen wiire. Schliesslich konnte 
ich nur so abstimmen lassen, wie das jetzt geschehen 
ist. Ich finde die Abstimmung und das Vorgehen als 
absolut korrekt und in Ordnung. Jeder konnte sich 
einmal für oder gegen den Antrag des Herrn 
\Vidmer-K1mz entscheiden. 

Schaller: l(·h zweifle nicht daran. dass sir:h dit) 
l,omrnission, di1\ ich auf 11iid1sten Donrwrstag zur 
Festsdzung des Sitzungstermins Pinh1\rtifen werd1), 
der Ar·beit. ,·iner neuen ßprat ung der zitiertt:n 
Artikel u11tr:rziehen wird. Ich 111üchte nur zwei 
Bernerkung,m machen. Die eine ist die und gdit. an 
die Adre:-;;p rntincs l(oll1igt)II Widrrwr-l<11nz: In der 

Kon1rnission kiiirnen Sie nicht 1:lwa noch ,·i11mal das 
Ab,tim1r11rnirsvPrfahrPn di:-;kutit·ren. Das hiilt hier r 

tuell auch noch 
in Betracht ziehen 

V 

!,l'it 
(r 

nur, damit Sir nicht i1herra,,:eht 
werden wir die Arbeiten 

dass wir Ihnen tatsächlich auf 
:-;teilen 

in der das,; wir dann wirklich m der 
ersten \Voche der fertig werden; 
denn das Gesetz nun vom :\'ationalrat 
liehst bald verabschiedet werden. 

II ier wird die Beratung 

!ci, le debat est interrompu 

Vormittagssitzung vom 20. Juni 1962 
Seance du 20 juin 1962, matin 

Vorsitz - Presidencc: Herr Bringolf-Schaffhausen 

7950. Filmgesetz 
Loi sur Je cinema 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 28. November 1961 
(BBI II, 1029) 

Message et projet de loi du 28 nuvemhre 1961 (FF II, 1029) 

Beschluss des Ständerates vom 8. :.Iärz 1962 
Decision dn Conseil des Etats du 8 mars 1962 

Antrag der Kommission 
Eintreten. 

Proposition de la commisslon 
Pas~er it Ja diseussion des artieles. 

Hrtpport 

Wiek, Berichterstatter: Die Grundlage für das 
Ihnen jetzt zur Beratung unterbreitete Filmgesetz 
bildet der Verfass11ngsartikel 27 ter, der vom Na
tionalrat in der Abstimmung vorn 12. ~lärz lf)57 mit 
77: 27 Stimmen gutgcheissen und vom Schwcizer
volk am 6. Juli 1958 mit 362 000: 229 000 Stimmen 
und mit 20~: lY:i Standesstimmen angenommen 
wurde. Die grundsätzlichen Auseinandersetzungen, 
di11 ~ich nnliisslich der Beratungen iiher den Ver
fassungsartikel in 1msercrn Hate und nrilii~,lich der 
Volksabstimmung über diesen Verfassirngsartikel 
n1tzii11det.en, tauchten wiederum ht!i den Vorar· 
beiten iih1!r das jetzt zu1· Behandlung ~telwnde B1rn· 
dcs<resetz iib1~r das Filmwesen auf und warfen ihrP 
\V1-i1cn aueh in die l)islrnssionen dr•r von lhnPn fw
stcllten nationnlriitlidwn !,rm1missio11, di1; das C(·· 
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Vormittagssitzung vom 
Scance du rn 

Vorsitz - Pn'sidence: Herr 

UH:t Arbeit in lmlustric-, Gcwea·be 
Handel. Bundesgesetz 

Tra,·ail dans l'industrie, l'arlisanat 
et le commeree. Loi 

- Suite 
Siehe Seite :!99 hiervr;r - Voir paise ci-Jevant 

Propositions de revenir s11r certains articles 

Schaller, Berichterstatter: Nach der ersten Be
ratung des Entwurfes zum Arbeitsgesetz hat das 
Plenum des Nationalrates eine Reihe von Rück
kommensanträgen gutgeheissen. Die Antrüge betra
fen die Artikel 2: Gartenbau, Artikel 8: wödient
liche Höchstarbeitszeit, Artikel l l: Cberzeitarb1:it, 
Artikel t2: Hilfsarbeit, Artikel 15: Nachtarbeit, 
Artikel 23: Ununterbrochener Betrieb, Artikel 32: 
Über die Arbeitszeit der weiblichen Arbeitnehmer 
und Artikel 60: Verhältnis des Arbeitsgesetzes zum 
kantonalen Ferienrecht. Für die Behandlung in der 
Kommission war somit eine klare Grundlage gege
ben. Bereits der Rat hat Rückkommen beschlossen, 
so dass in der Kommission nicht zuerst beim einzel
nen Artikel noch diskutiert werden musste, ob man 
Rückkornmen beantragen solle oder nicht. 

Sie haben durch die Presse erfahren, dass an der 
Sitzung Ihrer Kommission in Lugano eine soge· 
nannte Verständigungslösung gefunden worden ist. 
Diese Verständigungslösung besteht in einem Korn· 
promiss im umstrittensten und heikelsten Problem
kreis des Arbeitsgesetzes, nämlich bei der IIöchs t· 
arbeitszeit, bei der Überzeit und in der Frage eines 
allfälligen Rückzuges der Initiative des Schweizeri
schen Gewerkschaftsbundes und der Vereinigung 
schweizerischer Angestelltenverbände über Ver
kürzung der Arbeitszeit. 

Jn Lugano wurde bereits zu Beginn der Sitzuug 
Ihrer Kommission dass ziemlich all-
~eitig ein Bedürfnis für eine 
auf dieser Problemebene bestand. Warum wohl 
Einmal weil die knappen Hesultate verschiedener 
:\bstimrn1mgen im Nationalrat über einzelne Artikel 
niemand recht befriedigt hatten, zum andern, weil 
doch deutlieh erken11bar war, dass durch die Zu· 
stimmung des Hutsplenums zum Hückkommen auf 
verschiedene Artikel der Nationalrat das Gesetz in 
wichtigen Elementen mit tragfähigen Beschlüssen 
verabschieden sollte. Eine Versteifung der Fronten 
gt•rade in Fragen der I Iüchst arbei tszei t und der 
f":l,erzeit bis in das Differenzbcreinigu11gsverl"almi11 
hi11eiu erschien nicht als wünschbar, rni11desle11s 
nicht in Fl'Hgen, in denen ein Kompromiss sachlid1 
miiglif'h ist. llt:r Kompromiss von L11ga110 ist poli
tisch-parlamcntaris<'her Natur. Er ist ni<'hl das 
lleS1Jltat eines i\ushand1d11s von Positiorwn wi1\ 

l,ei Gesa mtarbeitsvertrngsvcrhandlunge11. ,\la terit!ll 

·,1;11 13 

tlll!l 

Botschaft des Bundesrates zum 
! lande! und ( datiert 

lDt>O und Ihre Kommission und 
das des Hat.es sich nun t 

lied,•11-

soll, ist dies nur denkbar, wenn über die 
die gesetzgeberisch werden 

eine Ycrstümligung unter den wichtigsten Sozial
partnern stattfindet. fn diese Frage der Kompro
missrwrettsdiaft hat auch die Tatsache hi11einge
s1J1elt, dass schon in der Botschaft des Bunde:'rates 
eine Beziehung zwischen dem Entwurf des Arbeits
gi•setze,; llnd der bereits zitiel'ten Initiative des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und der Ver
einigung schweizerischer Angestelltenverbände auf 
Yerkürzung der Arbeitszeit hergestellt wurde. 

Es wurde in der Kommission ziemlich allseitig 
anerkannt, dass die .\[öglic:hkeit eines Rückzuges 
beziehungsweise die Schaffung einer Möglichkeit des 
Itückzuges dieser fnitiative für das soziale Klima in 
der Schweiz von Vorteil wiire. Jedermann war bc
kturnt, dass Chancenbewertungen über das Schick
sal dieser Initiative in einer Volksabstimmung sehr 
unter,;chiedlich vorgenommen werden können. Es 
gibt Kollegen, die der Cberzeugung sind, diese 
fnitiativc würde auf alle Fälle durch die Stände ver
worfen, und es gibt sicher auch Kollegen, die selbst 
zu den Vertretern der Initiative gehören, welche an
nehmen, dass ein Durchbringen dieser Initiative in 
der Yolksahstimmung nicht so leicht wäre. Aber 
eine Yulksabs tirnmung üher diese Initiative, sei es 
vor oder nach dem Entscheid über das Arbeitsuesetz 
brächte ziemlich sicher soziale Spannungc;;', die 
bes:c:er vermieden werden, wenn eine Rückzugsmög
liehkeit in der Form etwa des Kompromisses Ynn 

wird. 
alb die Beratungen über das Arbeitsgesetz im 

Nationalrat und im Ständerat, eventuell dazu das 
Differenzbereinigungsverfahren noch lange dauern, 
muss die Abstimmung über die Initiative des Ge
wcrk~chaftsbundes und der Angestelltenverbiinde 
dem Entscheid über das Arheitsgesetz vorangehen. 
Die Initiative ist 1!)60 eingereicht worden. Wie 
sollte nach Durchführung dieser Abstimmung über 
die Initiative nachher das Klima für ein Arbeitsge
sr:tz günstig sein? In Lugano ist also V1'.rstiinduis 
fiir dii~ \Viinschlrnrkeil t>incr solchen Verstü11di
g1111g~liis1111g vorhanden gcwc:<en. Ich wiederhole, 
das:; d:is Bedürfnis uach einer s11lchen Verstii11di
g1111gsliisung ganz allgimwin empf1111d,·n wurde. 

Die l•:n tsdwide von l ,llgano erfolgten ver·s tünd
l idw1'\His1•, ohne da~s viellt'il'!it Exponenten von 
Bernfsverbümlen erst zuhause bei ihren Verbünden 
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wurde der 
Litera a, von der wöchentlichen 
zeit handelt, DMt wurde die Hrnen ja 
bereits bekannte Formel dass die Yom 
;\ationalrat mit knappem \Vöchent-
liche Höchstarbeitszeit von 1G 
wird, dass aber ab 1. Januar 1!)67 /i5 Stunden gelten 
sollen. In diese Verstiindigungslüsung ist sodann der 
Artikel l l, Absatz 2, einbezogen, der vm1 den maxi
malen C"hcrstunden handdt, die im Laufe eines 
.Jahres bewilligt werden künnen. Dic~e Überstunden 
wurden gegenüber dem ursprünglichen Beschlusse 
des ::'\ationalrates von 220 auf 2GO Stunden erhöht. 
Sodann ist einbezogen .htikel 11, Absatz 3, der vu11 
den Cber:stumlen hamlel t, die nicht behördlich be
willigt werden müssen. Diese C berstunden wurden 
von 60 auf 90 Stunden fixiert. Im ferneren ist das 
dritte Element dieser Kompromisslösung die Be
reitschaftserklärung der Vertreter oder Exponenten 
der Initiative über Verkürzung der Arbeitszeit, diese 
Initiative zurückzuziehen, falfs die Verstiindigungs
lüsung bei den .Artikeln 8 und l l akzeptiert bezie
hungsweise Gesetz wird. 

Ich möchte nun dem Herrn Präsidenten den 
Antrag stellen, zuerst diese zwei Artikel (8 und t1) 
zu behandeln und nachher über diese Kompromiss
lösung als Ganzem abzustimmen. Die Aufnnhme der 
Verständigungslösung war kolltro\·ers, wir wissen 
das; aber ich möchte doch iwch eine Hichtigstellung 
gegenüber einer der ersten Presseüusserimgen an
bringen: Das Commnnique, das von der in Lugano 
gefundenen Lösung gesprochen hat, war nicht ein 
Communique oder ein Versuch;;bal!on des Biga, son
dern es war vom Priisidenten und von den Herren 
des Biga verfasst und von einzelnen Kollegen, die 
nach der Sitzung noch erreichbar waren, gebilligt. 
Ich möchte nur betonen, dass in der Kommission 
iiher die Formulierung ,,in der :\[einung, (lass die 
Initiative dann zurückgezogen wcr<len könne, falls 
die Kompromissvorschläge genehm sind" gespro
chen und diese arq:c;enommen wurde. Damit besteht, 
glaube ich, über dieses Communiqul: Klarheit. 

Ich mii<'hte mm der Hoffnung Ausdruck geben, 
dass sieh der Hat den Empfehlungen der in Lugano 
von allen Seiten gutgeheissencn Kompromisslösung 
anschliessen könne. Ich schlage Ihnen vor, dass nun 
llerr Kollega Gracdel zum Worte kommt nnd die 
lwidcn Berichtcrstntter nnchlwr 211 dN1 Artikeln S 
11nd 11 das \Yort. zu niilicrcr Bcgriindung dnr l<om
r11issio11snntriigc erlrnltn1. 

:\L Graedel, rapporte11r: \'utre cornrni:-~ion s'Pst 
r,··11nie i.1 Lugano les :H :w,it et t1•r sept.embre pour 
donner suite au 111,rndat •111e vuus l11i avez donn{: de 
pr·ocfaler i1 un nouvel c:xamen dl's articlcs '[lli 

swn t!ll 

Articlc H, rclatif 
m11 du 

Artide 11, travail 
:\rtiele 12, travaux 
Art icle l 5, travail de nuit; 
Article travail continu; 

l"f'fH'lSC (:ll ('O!l;;id{;

dr-enicl'. 

:\i-ticle duree du tl'avail et du repos des fern-
mes: 

Article relations le droit ,·antona! en 
ma tiere de vacances. 

Des la reprise de ses travaux, votre commis~ion 
etait consciente qu' en acceptant de revenir sur ces 
divers articles votre Conseil s' etait parfoitement 
rendu compte que sur deux points au moins, a 
savoir la duree maxirnum du travail hebdomadaire 
et Ie maximum des heures supplementaires autori
sees, les textes qui avaient ete acceptes i1 une tres 
faible majorite lors de la session de mars et de juin 
n' etaient pas satisfaisants. Deux camps irri,ducti
bles s'etaient affrontes et ce n'est que par une 
majorite de deux voix, soit par 8 l voix con tre 79, 
que le Conseil avait tranehe la question de la duree 
du travail hebdomadaire, en fixant celle-ci a lic6 heu
res au lieu des 45 heures proposees par Ja majorite 
de la commission. 

Renvover Ia loi devant le Conseil des Etats dans 
ces conditions, alors qu'il s'agit d'un point considere 
comme l'un des plus importants de la loi par la 
grande majorite du Conseil national et de l' opinion 
publirprn, aurait ete certainement interprete comme 
une faiblesse. 

Votre commission s' est donc mise i, Ja reeherehc 
d'un compromis qui n'avait pas ete trouve ante
rieurement par les parties in lfressees, qui s' etaien t 
reunies a plusieurs occasions avant que Ja 11uestion 
ne soit traitee au parlement. Ce compromis devait 
ctre capable de reunir sinon l'unanimite, du moins 
une large majorite non seulement au sein de la eom
mission, mais surtout au sein de notre Conseil et 
ulterieurement au Conseil des Etats. 

::,j un tel compromis etait possihle sur les deux 
points principaux qui fol!t l'objet des contest.ations 
majeures entre le monde ouvrier et le monde 
nnl, il ne devrait pas i1 tre llifficile trouvcr 
une solution et de riisoudre les autres articles liti
gieux. C'est dans cet csprit que votre commission 
s'est mise a l'o,>,uvre en esp{irant, par un t·omprorni;; 
acceptable, pouvoir rompre lu rigidite des dimx 
fronts en presence et eviter si pot,,;jble d'interrnina
bles polemiques ou de nouveaux delais qui ne man
queraient pas d' entrainer une degradation du climat 
social. 

Un tel compromis contribuernit 1:ertainement a 
la solution d'un autre probU~111e crt s11sr11)11s: celui de 
!'initiative de !'Union syndicale s11isse d 1k,; so.:id{:s 
d'employ{)s. Dans l'csprit de la 111ajoritr de Ja com
mission, Je comprornis en question df!vrait facilit.cr ii 
leurs auteurs le rctrnit de !'initiative sur la semaiuc 
de fifi heures. 

Votre cornrnission croit avoir tr·o11vi: une wlu· 
tion et vous propose d'exarni11er er1scrnble Je:,; deux 
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Travail d:rns l'inciustrie 

art iclt>s c~s1·11ti,ds, il sav1,1r l'art icl,· "-. 1,·f tn· 11. ,·I 
l'articlt, 11, ali11t'·a,.; 2 d J. q11i r„111 l'l)l,j,·t dll '\llll-
['1'<>111 r[·ali,(: l .11 iw. 

:"i atH'Oilf' l'occasinn de re,;enir h:s ddails 
de ces dcux articles au eours de la disenssion par 
articles. 

Pour terminer. encnre qu'nne 
petite polemique autnur du commu-
nique de presse. Le president de la commission vicnt 
de remettre !es drnscs au point cn ce qui coneer11e le 
texte allemand. II semble que le texte frani;ais {:tait 
plus clair et qu'il n'a pas pr{•sente !es conclusions de 
la cornrnission et tou t ;;pecialemen t celles relatives 
au retrait i:ventuel de !'initiative comme une ,·nn
dition sine qua non du comprom1s. IJ a imlique que, 
dans l'esprit de Ja commission et dans celui du com
promis realise, !es auteurs de !'initiative devraient 
reconsiderer leur position et en envisager Je retrait. 

Le texte frarn;ais etait donc sans amhigu'ite et 
n'a pas donne lieu au meme malentendu que Je 
texte allemand. 

Präsident: Die Herren Berichterstatter schlagen 
vor, unter den Rückkomrnensantriigen zuerst die 
Artikel 8 und 11 zu behandeln, und zwar gemeinsam. 

Zustimnwn§: - _tlJhesion 

Art. 8, Abs. 1, Lit. a, und Art. 11, Al1s. 2 und ,3 

Antrag der Kommission 

Art. 8, Abs. 1, l,it. a 

46 Stunden und vom 1 . .Januar 1!)67 an 115 Stun
den für Arbeitnehmer in i11Justriellen Betrieben 
sowie für Büropersonal, technische und andere An
gestellte, mit Einschluss des Yerkaufapersonals i11 
Grossbetrieben des Del ailhandels; 

Art. 11, Abs. 2 

Die Überzeitarbeit darf fiir den einzelnen Arheit· 
nehmcr zwei Stunden im Tag nicht iil.H,rschreiten, 
ausser an arbeitsfreien \Verktagen oder in NotLillen, 
und im Kalenderjahr insgesamt nicht mehr als 
220 Stunden betragen. Vom 1. Januar t!J67 an kann 
sie ausnahmsweise insgeBamt 260 Stunden im Ka
lenderjahr hetragen. 

Art. 11, A!,s. 3 

Der Arbeitgeber darf l,is UO CIH·r,t1111d1:n 1m 
Kalenderjahr ohne l>Phiirdli, lw B,,willigung an
or·dnen. Fiir weitere C'lli·rst.1HHl1•11 b,:darf 1:r 1:irH:r 
Bewilligu 11g der ka 11 tuna l1:1t l ld1iird1·. 

i8 

.111. 'i, ul. 1. lettr,· 11, d url. ll. ,il. :! ,•/ :; 
de la commission 

11,ul.:! 

Art. 11, al. 3 
L'employeur peut faire aeeomplir sans aut.m·isa

tion q11atre-Yingt-dix heures de travail supplemen
taire par anni,e eivile .. \u-delil de cette limite, il 
demandera im perrnis :'1 l'autoritt' cantonnle. 

Schal1er, Berichterstatter: Wir berichten nun 
kurz zu den Ergebnis"en der Knmmis~ionsarbeit1'n 
za den Artikeln 8 und 11, einbezogen die Bereitschaft 
z111n lhi..kzug der Initiative üb.er Verkürzung der 
Arhei bzei t. 

Zu Artikel 8, Absatz 1, Litera a: Die Festsetzung 
der ,vöehentlichen Höchstarbeitszeit für Arbeit
nehmer in industriellen Betrieben und für Ange
stellte hat von Anfang an eine der umstrittensten 
Fragen des neuen Arbeitsgesetzes gebildet. Nach
dem sieh die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer im 
Schosse der ausserparlarnentarischen Experten
kommission nicht verständigen konnten, schlug der 
Bundesrat in der Botschaft vor, die ,-vöehentliehe 
Höchstarbeitszeit 3stufig zu gestalten: 4ß Stunden 
für Arbeitnehmer in industriellen Betrieben sowie 
für Büropersonal, technische und andere Angestellte, 
52 Stunden für das Baugewerbe und andere Grup
pen von Betrieben oder Arbeitnehmern mit witte
rungsbedingtern Arbeitsausfall und 50 Stunden für 
alle übrigen Arbeitnehmer. Die .\Iehrheit der Kom
mission des :"ia tionalra tes beantragte, die Kategorie 
der 52-Stunden-\Voche fallen zu lassen und die 
ArbPitszeit für Arbeitnehmer in industriellen Be
trieben sowie für die Angestellten auf 15 Stunden, 
für alle übrigen Arbeitnehmer auf 50 Stunden in der 
\Voehe festzusetzen. Sie werden sich erinnern, dass 
t!FmgegeHiiber 2 .\[inderhe1tsantriige 
nürnlich ein Minderheitsantrag auf Festhalten an 
der Vorlage des Bundesrates, also 46, 52 und 50 
St1111den, und eine 2. Minderheit die Herabsetzung 
der l löchsturbeit8zeit für die beiden von der Mehr
heit vorges1:hlagenert A!'beit.skategorien auf 44 Stun
den und t.8 Stunden vorsah. fn der Märzsession hat 
dann der Nationalrat beschlossen, die wöchentliche 
lli1d1~tarheits2eit fiir Arheitnehmer in indu"tr;,.llt>n 
Betrieben sowie fiir die Angestellten auf 40 Stunden 
fostz11,.;1'lzen. Di1:s1'r B1:sdil11ss \\11rde mit der krwp
pPn .\lehrht!it von i'.'I 1 :-it.i1n111Pn gPgPrt 7!1 Stim111en 
gdnsst. Die 7!) Stimrnt·n t:nlfiPlt~n a11f die lifi Stun
den. Fiir alle iil11·ige11 .\rh,~it.ndmwr wurde mit 
!l:3. :,K :-it imrni:n ,:in,' .. inlwitliclw lliichstarbcit"znit 
von ;i() :-it1111dcn hesdtlosse11. Damit l)ntfiPI die Kate
gorie r)'.2 Stunden. l)a der l•:ntsebeid in der I laupt--
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0 't', /li 11il{'J' "1:) ~l \l!Hlcn !l!H' kn:t!'P :dJi,11 \\ ;,1 

1111,l im 11:it Pin Hi·wkko111.nwnsanle;1g L,•11enl«Tc::,·r· 
i11 d1·1· .l1111ise,~ion \111rdi·, ,·s :d,o 

zu dem Kompromissvorschlag 
der eine zeitliche Staffelung der :\rbeits

zeitverk und 1,in bestimmtes Datnm auf In-
krafttreten der 1i;i-Stundcn- \Voche als wöchentliche 
Ifikhstarhritszcit und nicht die Verknppelnng mit 
<lern Termin des Inkrafttreten,; vorsieht. kh wieder
hole nun diesen Vorschlag: Die wöchentliche Höchst
arlwi tszeit für Arbeitnehmer in industriellen B„trie-
1,en sowie für Bi·1ropersnnaL technische und andere 
:\ngest1:llte soll beim Inkrafttreten des Ceselzcs auf 
,;r; Stunden, vorn 1 Januar 1!11;7 darre,ren auf 
1i5 Stunden festgesetzt werden. Demenh<1;echeml 
wird die Höchst;,ahl der Üherstunden auf 220 und 
ab 1. Januar HJß7 ausnahmsweise auf 260 Stunden 
festgelegt. Ferner wird die Zahl der bewilligungs
freien Cherstunden auf DO erhöht. Diese letzteren 
beiden Vorschriften gehören zum .\rtikel 1 l. 

Dieser Kompromiss kam zustande in der .\!ei
nung, dass die Arheitszcitverkürzungsinitiative zu· 
riiekgezogen werde. \Vir beantragen Ihnen Zustim
mung zum A ntrng der Kommission zu Artikel 8, 
.\bsatz 1, möehten aber hiezu noch ergiinzende Be
merkungen machen. Bei der Bereinigung von Arti
kel 8, Absatz 1, Litera a, alicr ausserhalb des Kom
promisses, wurde gemäss Antrag des Herrn Kollegeu 
Hackhnfer auch die Frage der Höchstnrbeitszeit 
des Verkaufspersonals überprüft. In den Beratungen 
der seinerzeit eingesetzten Expertenkommissi()fl fiir 
das Arbeitsgesetz wurde die· Frage der Ifiiehst
arbeitszeit des Verkaufsper$onnls überhaupt nieht, 
aufgeworfen, weil man damals stillschweigend 
daYon das Verkaufspersonal gehiire in die 
Kat der iihrigen Arbeitnehmer, fiir welche 
die Stunden-Woche ist. Diese Hege-
Jung wurde, iibereinstimmend mit den geltenden 
kantonalen Gesetzen und den bestehenden Gesamt.
arbeil.svertriigen, die fiir das Verkauf,-persnnnl im 
n II gemeinen Jüngere f löchstarbei tszei ten festlegen 
als fiir die andern Gmppen, vorangestellt. Nachtfom 
in der nationalriitlichen Kommission die Frage der 
Einreihung des Verkaufspersonals in aller Fonn ge
stellt wurde, schlug das Biga - immer vor der Be
rntung im PIPnum - der Kommission zur Kla1·stel
lllng vor, d:ts Vnrka11f;;pcrsonal in Arlikel S, ,\J1salz l, 
l .itera n, :111sdri'lcldich au~zirnehmen. Dieser Vor
schlag w11rdn jedoC'h dnrnals yon der h'.nmmissinn 
al1gdd1nt, was bedculd, dass sieh die l\ornmissio11 
f'iir die /.11qrd11ung des Verkaufspersonals zu T.ilna :i, 
das heisst für liH lwzidrnngsweisc li5 St11nd1'11, ,:nt-

Arbeit in Industrie 

, i,·1, li: ik l>,·r \111 d,,r .\li11derhei1. 
d,·I d11n·li 11,·rrn I lacld1oft.r. der auf .\u'."nahrne d1:s 

der l liichstarbcitszPi t fiir 

der Aus
durch Umsatz

werden kann. Vor 
würde sich die 
der Betriebe auf 

als Ganzes oder auf die einzelnen 
werden soll. Ferner ist zu berück

in zahlreichen Fällen von Klein- und 
.\littt:lbetriehen des Gewerhehandels 
.\rbeitndnner zum Teil m der Produktion und zum 
Teil im Yerkauf besehüftigt was ,viedermn 
zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen müsste. Das 
Biga hatte denn auch entsprechend grossen Kum
mer, diese Definitionen spüter vornehmen zu müs
'.'en. Den :\ntriigen der ersten Kommissionsminder
heit, lwzu·tmngsweise der Kommissionsmehrheit 
gegenüber, in Artikel 8, Absatz 1, Litera a, das ge
samte Verkaufs personal des Detailhandels entweder 
auszunehmen oder einzubeziehen, stellte dann in 
Lugano Ucrr Heil den Vermittlungsantrag gegen
über, in Litera a des Artikels 8, Absatz 1, das Ver
kaufspersonal im Detailhandel einzuschliessen, so
weit es in Grossbetrieben beschäftigt wird. Der An
trag Heil hat die einstimmige Gutheissung der 
Kommission gefunden, in der Meinung, dass es 
wesentlich lciehter sein wird, auf dem Verordnungs
weg den Grosshetrieb zu umschreiben, als eine 
brauchbare Definition des Klein- und Mittelbetrie
bes für entsprechende Sonderbestimmungen zu 
finden. 

Die Gleichstellung des Verkaufspersonals in 
Grossbetrieben mit den Arbeitnehmern in indu
striellen ßettiehen erscheint Yor allem deshalb auch 
gereehtfertigt, weil das Verkaufspersonal in Gross
hctriebcn, insbesondere in den \Varenhäusern, 
wesentlich stiirker in Anspruch genommen wird als 
Vcrkiiufcr in mittleren und Kleinbetrieben, die 
unter C m,;tünden einen erheblichen Anteil blosser 
Priisenzz;;it aufweisen. Es sich somit 
Antrag Heil, der zum Antrag der Kommission 
erhoben worden ist, für die Betriebe des Detail· 
handds folgende Arheitszcitrt:gelungcn: !i6 und 
spiiter !i5 Stunden für die. Grossbetriebe, 50 Stunden 
für die iibrigen Betriebe; liingcre Arbeitszeiten 
gemi.iss Artikel 25, Absatz 2, Litera b, für Betriebe, 
die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs oder der 
Iandwirtscha ftlicheu Bevölkerung dienen. 

fch lrnrnme zu Artikel 11, Absatz 2: Höchstzahl 
der C:1ier~1"11d1·11, dil' wicdi)r <;egenstand des I(on,
prornisscs liil(fon. !11 der ~liirzsession hat; der ~atio
nalrnt mit. (i:i ::ll Stirnrrw11 gemiiss Antrag des H,m
dc,rates 1111d dt·r Kommissionsminderfwit die nher· 
1.,•il. l'iir ;dl1: A1fo•i11whmer ,\i11heitlich auf 220 St11n· 
dc,n im 1, ale11dt,rjahr zu begrenzen beschlossen. Die 
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\l,·/,,.l;:·:I 1 ,,tr,,:_:i•·, di,·,,·11 \nlr;, 1111r hl ·1 
11d111H·r in ill(l11,trwll1·u 11,·lrieb('ll ,nwte ftir :\ngc· 
._.,,dlte Yllrz11,1·h1·n. fi'1r 111· ii .\rh1·itrwhmer 

di,, Cl<t·rz<'if auf 11;0 :-:.11n1d,·11 im .hhr 
d,·r l,nmmis,iqn,;sitz1rng ,·on l .ogano 

,ddll;L<'!l Pr d,·r .\ dJr•i 
lh1ckknrn11H·nsant Yor, 

mit dem zur StundPn· 
\\'odu, für Arheitnehrner in mdustriellen Betrieben 

! die l !iid1stzahl der 

diesen Scparatbespreehungen 
dem Artikel 11, Absatz 2, in der 

des tionalrates einen zweiten Satz bei-
zufügen, wonaeh die Cberzeitarbeit, die grnndsiitz
lieh nicht me}1r als 220 Stunden betragen darf, vom 
L Januar Hlff1 im Kalenderjahr ausnahm,meise 
insgesamt 260 Stunden betragen kann. Mit der Ver
selbstündigung dieser Ausnahme in einem eigenen 
Satz wird der kantonalen Behörde ein Fingerzeig 
gegeben, dnss sie die Gesuche um Bewilligung von 
Ühcrzeitarbeit, die über 220 Stunden im Jahr hinaus 
geht, besoH<lers sorgfältig zu prüfen habe. 

Wir beantragen Ihnen Zustimmung zum Antrag 
der Kommission. 

Ich komme zum Artikel 11, Absatz 3, der von 
den bewilligungsfreien Überstunden handelt. Der 
Natioualrat hat in der Märzsession diskussionslos 
dem An lrag des Bundesrates und der Kommi~sion 
zugestimmt, wonach der Arbeitgeber bis 60 Über
stunden im Kalenderjahr ohne behördliche Bewilli
gung anordnen darf und lediglieh für die darüber 
hinausgehende Überzeitarbeit eine Bewilligung bei 
der kantonalen Behörde einholen muss. In der Juni
~ession wurde dnnn ein Hüekkommensantrag Hof
stetter gutgeheissen. Herr Hofstetter beantragte 
für den Fall, dass in der spü tcren Beratung des Ge
setzes in Artikel 8, Absatz 1, Litera a, die wöchent
liche Höchstarbeitszeit auf 15 Stunden festgelegt 
würde, neben der Gesamtzahl der zulässigen Über
stunden nach Artikel 11, Absatz 2, auch die Zahl 
der hewilligungsfreien Überstunden zu erhöhen 
wäre. und 7.War Yon GO auf HO Stunden im Kalender
jahr. Die \'1•rtreter der Arbeitnehmer hielten zu· 
niichst an den GO fest, später an 75 bewilligungs
freien Cberstunden. Die Kommission hat sich dann 
für die Lösung !10 entschieden, nachdem man zuerst 
c;inc Evcntualabstimmung durchgefohrt hat, die 
ll S1immc11 fiir HO und 1.0 Stimmen für GO Über
stunden ergeben hat. In der Hauptabstimmung 
wurde dann mit 15 :9 Stimmen für 90 entschieden. 
Dabei einigte man sieh im Sinne einer Entlastung 
der Kleinbetriebe von .administrativen Umtrieben 
dahin, dass diese Erhöhung von 60 auf 90 bewilli
;.rrrngsl'rnien Stunden nicht wie die ArbeitszeitvM· 
kiir;'1,1_11g 1md die airnnahmsweise Erhöhung der Zahl 
dtr lJherst1rnden erst vom Januar Hlß7, sondern 
l1ert•its !it•.im [nkrafttreten des Gesetzes gelten soll. 

Wir Iwan! ragen Ihnen also auch hier Z11~tim-
11111ng z11rn Antrag der Kommission, und sl'hlagen 

1H l :Hi2 

\ ol'. !,, : d 11.-,-11 l,,,r11pr,,1ni,, .\rl ik,·I ,..; 111!d 
J I rnci11,,;irn 1,b,.11-;I i111111,·ri. 

1, 1 '"rff·11 r: \ .,,1-; a J l, 
;..\_ :ili11i·a l. i:I l'art' 

J ,,. prt·1111er 
senrni11e de !rnvaiL 

tou;; !es autres. 

ll!H'l' 

L'article l l, alint'~as 2 
maxirnum d'hcures 

et 3, a l.rait au nombre 
an n uellemen t 

ad missililc. 
Je 1ie ferat pa,; de ce;; deux 

ni des discussions 11ui ont eu licu dans ce Conseil et 
au sein de la commissinn. II ne me pas que 
des principes nouveaux aient 6te inv(><1ui,s; Ja seule 
nouveaute r{:side dans l'esprit qui a an sein de 
b commission, lcs parties scmhlant rfocidees i't 
recheJ'l'her sincerement un comprumis. 

Je me bornerai i, resumer !es arguments avances 
de part et d' autre. 

Les representants du rnonde ouvrier ont foit 
valoir nne l'entri~e i,n vitr11e11r de Ja loi etant prevue 
pour Je '1er janvier IOG5 a~1 plus töt - si l'on s'en tii,nt 
aux declarations des representants de l'offiee fede
ral - il ne para1t pas nccessaire de prevoir encore 11ne 
pcriode d' a ttente avant d'introduire Ja semaine de 
'!5 heures. Selon eux, Ja periode de deux ans ( W63/ 
1H64) necessaire i't In preparation des dispositions 
d'application de Ja loi devrait suffire. Ils ont fait 
remnrquer que, d'iei en 106fi, Ja plupart des branehes 
industrielles auront reduit la duree du travail a 
15 heures, voire, dans certains cas, a 4/j. heures, de 
sorte qu'on ne comprendrait pns que la loi prevoie 
encore un delai de deux ans avant de fixer la durce 
rnaxirnum de Ja semaine de travail a 45 heures. lls 
ont fait ohserver que Ja surchauffe eeouomique, in
voquee contre l'introduction des 45 heurcs, ne 
durerait ccrtainement pas jusqu'cn Hl67, ccrtains 
symptomes laissant deja percer 1111 ralentissement 
du rythme de !' expansion cconomique. Ainsi une 
partie des arguments invoques pnr Ie monde patro
nal nc seraient plus guere valables d'iei 1DG5. 
D'autre pnrt, la mise en vigueur de la semaine de 
!j5 heures cn !9ß7 est en opposition avee !es efforts 
tendant i1 l'harmonisat;on des conditions de travail 
sur le plan eumpi,en. La Suisse cherche r1 nwiutenir 
Je contact, sur Je plan economique, avec Ja Com
munaute cconomique europeenne. Elle devrait 
dnnc, dr~,; maintnrnnt, veiller /1 harmoniser sa li\gis
lation, au moins en partie, avec ee qui sera fait sur 
Je plan europi:en. E11fi11, si J'on estime necessaire 
d'inscrire dans Ja loi !es quarante-six et !es quarante
einq heures, il conviendrait de fixer tout d'abord !es 
quarante-c.inq heures et, transitoirement, les qua
rante-six heures. C'est li1 une Rimple question rlc 
11ri')scntation. 

Les repr{:sentant,; patronaux ont rappele rpie I,•. 
Conseil nati,rnal s'pst prnnom:e, t\!l mnr;.; dcr11ier, c11 
fave11r dl's q,rnrnntr'.-,ix hem·es. Par C<ltl~t''fllPrtt, si 
l'on vnrdait tro11vc1· 1m comprnmis, il eonviendrait 
de maintPriir ci) ('hiffre au premier chef dans le tn;.tc 
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d,: la loi ,,t ,·11stJil<' ~,·11!enp·11I c,:1111 d,· '111;,1·;i11l,·-,·ill'! 

)l'al!lre parl, h: di'·lai de dell a11s po11r 
i,·al ion de la sl'mail!P dP q11arant,:-,·inq lw11n·s 
l'P1lt de la it 

comm1ssrnn vnus prnpose, 
,idtTer rar!ieJe ;",, alim:•a 
mum du lravail 
ter janvier 1967 

bien que cela ne fasse pas 
que Ja disposition für les 
ment quarante-cinq heures est 
au persunnel de vente des 
commerce de detail. 

Si vous aceeptez cetle prnposttwu, il e,mviendra 
de modifier aussi l'artiele '.!5, alin(:a 2, et de suppri
mer Ja lettre a · q11i vise 1c per:-:ound des · tes 
eutreprises de detail. CPI tc nwdificatioll a l'avmdage 
de simplifier l'application de la loi a11 personnel tles 
entrcprises de detnil. En effct, il est plus facile de 
determiner quelles sont les gran<les entreprises du 
commerce de detail que de fixer des criteres ponr 
!es pcti tcs entrepriscs. 

Votre commission vous propnsc dow: d'ac,:epter 
les modifieations proposees il l'article 8. 

Quant a l' article :11, aux alini,as 2 et 3, il s' agit, 
comme je l'ai deja indiquc, de Ja limite maximum 
des heures supplementaires dans les entreprises 
industrielles. Rappelons qu' a la session de mars, Je 
Conseil national avait fixe cette limite maximnm a 
220 heures par an, alors que les representants des 
travaillcurs proposaient rno hemcs et lcs represen
t ants du mnnde patronal 270 heures. 

Apres que !es groupes represent{is au sein de Ja 
commission eurent etc consnltes, un comprnmis fut 
trouve par l'ad.jonction d'une nouvelle phrase a 
l'alinea 2 de l'article t I disant: <<A partir du terjan
vier 1!)67, il (le nnmbre des heures supplt:mcntair<'s) 
peut s' clever cxceptionncl!emcn t a 2fi0 henrcs par 
annee üvtle. 

D'autre part, au nu1mc a l'alin,~a 3, la 
('Ol1l!!li:lsinn propose de di) no it DO heures par 
annee Je nombre maximum des heures supplcmen· 
taires que !es employeurs ont Ja possibiliU\ de faire 
cxbcuter sam; demander U!le aulorisation p1·(,alablc. 

Au nom de Ja comm i,;sion, je vo11s propose 
d'appronver le texte qui vous est propose. 

Ainsi, sur ces deux points, quel que soit le 
systeme de vote que prcconisera votre presi1lent, 
nous vom; proposous de vous rallier an texte qui 
vo11s est soumis par la co111r11ission a11x arti('ll's R et !1. 

Häberlin: Von allem Anfang u11 hild1·lt> die l•'pst
sntzung der wi.ichcntlil'hen Arheitsz.1·iL d1,i1 .\n;;d· 
p11nkt der ganzen C:esetzesbernturig .. \IPirws \\'is
sens war dieser Pu11kt. der t:inzige, lwi dem 1\s sd1011 

im vorpal'!ament.arisdrcn Stadi11m, dns licissl i11 d1·1· 

Arbeit m r ncluslri,; 

'\ ,:11ku111rni~:;ion ni„ht war. zu 1·111er-
1·in ·1lichen \lcinun:..; zn lrnmmell. und di,:,;er 
Pllnkt bildet nun bis in die uns,,rcr 

n tssen 
denen ieh in 
deshalb habe 
den-\Vochc 

eme 
V erhiil tnisscn 

den tatsäehlrchen 
Das 

\lasse 
ich nn frühern der -16-Stun· 

Im Laufe der Kom· 
kam für mich ein weiteres 
ich eine ausscrordcntliehe 

Bedeutung beimass: Die Rücksichtnahme auf die 
heutigen wirtschaftlichen Gegebenheiten, charak
terisiert durch die beiden Stichworte: steigende 
Tcnerung, ungewöhnlich hoher Bestand an Fremd· 
:irlwitcrn. Ich habe in meinem früheren Votum 
als widersinnig bezeichnet, dass wir Massnahmen 
zustimmen sollten, die nicht nur dieser von allen 
Seiten als geführlich, ja bedrohlich bezeichneten 
Entwicklung entgegenwirken, sondern dieser Ent· 
\\iddung noch Vorschub leisten. Tch gestehe offen: 
wenn ich heute vor der gleichen Situation stünde, 
einfach zwischen ,rn und l5 Stunden entscheiden zu 
müssen, so wiirde ich mich wieder für -16 entsehei
den. 

Xnn scheint mir das \Vichtigste am Kompro· 
miss, der vorgeschlagen wird, ,die .\Iittellösung, die 
in Lugano für die stufenweise Verkürzung der 
Arbeitszeit gefunden worden ist. Sie wissen, es ist 
beiden Auffassungen optisch Hechnung getragen 
- im Gesetzestext ;;ind 4G und 45 Stunden enthal· 
ten -, nnd das Inkrafttreten der 45- Stunden-\Voehe 
ist hinausaeschohen worden auf den L Januar 1967. 
\Vas hede:tet das nun praktiseh? Der Bundesrat 
hat seine \Veisung im September Hl60 verfasst, und 
damals in seiner Botschaft geschrieben, er glaube, 
dass die 4G- Stunden-\Voche ungefähr den wirt· 
schaftlichcn Gegebenheiten entspreche. Ich halte 
es !lieht für ausgeschlossen, dass am 1. Januar l967 
die 'i5-Stunden-\Voche im gleichen Sinne ungefähr 
den dannzuma\icren wirtschaftlichen f;cgcbenhciten 
entsprechen werde. Das ist die erste Cberlegung. die 
mich für rliesc eintreten li\sst. 
Die z,veite ist Dnrch das 
Hinausschieben den 
unerwünsehte Rückwirkungen auf die heutigen 
ernst.haften und nötigen Bestrebungen zur Dfimp
fung der K1Jnjunktur, ,lie dureh eine forcierte und 
vorzeitige Verkürzung der Arbei t8zei t. offensid1 t.lich 
gelühmt worden wären. Aber ich nehme an, die 
Situation werde sieh in lt Jahren soweit entwickelt. 
haben, class wir hoffen dürfen, dannzumal werde 
der gesetzliehe Schritt von der !iß- auf die 'i5-Stun
den-\Voche zurück k,\inen entsdwidenden Einfluss 
mehr anf die Konjunkturgestaltung haben. Ich will 
ohrw wcit..•res zugdrnn, dass in dies,ir ArgurJH\llta· 
1io11 Pin spduilatives Flcnrcnf 1:nthaltcu ist. :\!,er 
sc•it. der 5. AI-IV-llwvision ~ind wir ja irgt\ndwie an 
diP,ws Spekulieren gewöhnt. .\11f die damals ~ti

wagli\ Spekulation kiinnen wir heute ~chon rnit. 
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1·11hi;_:·1-r1•r11 (' \\ i 
,d,s 11ir de11 llb„hl11ss 

lllit'h c(l'f'III' dm· l lofr1lll 
\'!III d,-r i..!1t·11 ~1 i- z II r 

d :111 W 

~~,-:-;! 1111d1•n

ni,·li! 

l)i,; Z11,tirnm1111 z11 dies1·r \!ittPlliisung wird 
k()1J11nr·n d1,r 11ns Prleiditcrt durch rhis 

Frhii-

Kommission 
\Vie itit die
., Es 

.\ m Kraft zu 
setzen am L Januar I am 1. Januar 1!)67 und 
am l. Januar 1flß8. Ich stelle fest, dass kein 
gestellt worden ist, schon ab 1. Januar l!lfl5 Lliese 
Reduktion eintreten zu lassen, und anch die Formel 
„mit Inkrafttreten des Cesetzes" oder „x Jahre 
nach Inkrafttreten des Gesetzes" ist von allen :Sei
ten en tsehieden abgelehnt worden. In der Haupt
abstimmu11g, wo es zwischen l. Januar 10flö und 
l. Januar wm ging, betrug die :\lehrheit fiir !%7 
2 t : 5. fch möchte behaupten, dass eine solche Vier
Fiinftel-:\iehrheit durchaus nls Grundlage für einen 
tragfähigen Kompromiss betrachtet werden darf. 
kh hoffe lediglich, dass diese :\Iehrheit auch hei
sammen bleiben wird. 

Nun zur ebensoviel diskutierten Frage der Ini
tiative des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 
und der Angestelltenverbände. Das offizielle Com
muniqni>. das davon sprach, dass der Kompromiss 
zustande gekommen sei in der :\Ieinung, dass diese 
f ni tia tive zurückgezogen werde, entspricht voll
~ Uindig den Tatsachen. Am Kompromiss von 
Lugano sind der Schweizerische Gewerkschafts
bund und die Vereinigung schweizerischer Ange
stell1 enverbiinde so wenig oder so stark beteiligt \\-ie 
der Zentralverband schweizerischer Arheitg-eber
organisationen oder der Schweizerische Ge,~erbe
verband. Aber die einzelnen Parlamentarier, die z11 
diesem Kompromiss stunden, taten das in der :\(ei
nung, dass dieser Rückzug der Initiative ein wesent
liches Element des Kompromisses bedeute. Es liegt 
nun also heim lnitiativkornitee, die :\leinung jener, 
die den Kompromiss gezimmert haben, entwedn zu 
honorieren oder zu desavouieren. Las;;en Sie mich 
diese beiden .Y[öglichkeiten kurz streifen. 

1. Die Initiative wird nicht zurückgezogen. Was 
geschieht dann? Zuniiehst wird das zur Folge haben, 
dass wir die Berat 1,ng des Arheitsgcsetzes :wB· 
setzen und die Behandlung dieser fnitiative in Dis
lrn,sion ziehen müssen, weil die dreijiihrige Frist, die 
uns verfassungsmässig zu der,rn Behandlung gesetzt 
ist., irn kommenden Frühjahr abläuft. Und dann 
folgt der Abstimmungskampf um diese Initiative: 
Dem Ausgang dieses Kampfes um die 44-Stunden
\\'ocl11i i,11 z,~idH\11 der Knnjunkturdiimpfung- 1111d 

df'r Jl,,strdrnngtin zur Stabifüiernng oder sogar zur 
Bcdriktion des Fremdarbciterb,·~tandcH s1;Jw ich mit 
\'l,llkommenn Huhe P1ttgi'gt'n, z1m1al nach der puli
tischen !,onstdlarion, dit> sich a11f Cmnd ,ks l,0111-
promisscs von Lugano el'gebP11 hat. .Ta, wiir!: ich 

-------------.-···-·---.. 

1ll 

11„..f1 ,,, \: 11 i ,. ,l,T I l1·,·i,si;:;,•rj:d1ve, "" 11iird„ i..!1 111il 
l lridi \>HI l l11l len. dn ii der :-ilrn,,e, 11n der 
ich in Zi'1rid1 \\iihn,·, rJ„n :\anH'll hat. a!ls

dann 
11111·'1 ,·in,·rn ,oldwn l,am die 

·1 :1m .\rlwit w,1it,·rzu-
d11•ill'n 1111d 1111s da ,·inzus,·tz,;H. das miichtc id1 

il11 
n 11 alwr iilwr das Alt1,r dP, ~t 

l lr I Hs Lin. lwffo ich zun·rsi,:ht 
!"am w1·rde 11ns d11rch den 

1 in· 1·rspart b!Pi!H'!L \'achdcm 
,·iel gute!' \\'die wr V 
Prwartf,n wir ,lamit nm den ianten nich 
Unzumutbares. :\uf · Fall sind wir bereit, zum 

von zu stehen. und ich darf 
dass die Hadikal-demokratische Frak-

tion mit einer an Einstimmigkeit \fehr· 
heit diese :\11ffassung teilt. 

Heil: In Kreisen der am Arbeitsge,etz direkt 
fnteressinten und vor allem auf Arbeitnehmer,-Pite 
st;ind bereit, in der Friihjahrsses~ion fe:<t. dass nach 
Beratung der Vorlage Hückkornmensanträge ein
gereicht wiirdcn. So geschah es denn auch in der 
:-iommcrsession, und meines Ernd1tem; war es sei
trns 11n~ncs Kommis~ionspräsidenten, Herrn Knl-

:-ichallcr, al!sserurdentlich weise, dem Hate 
\·orzuschlagcn, zuerst solle sich nochmals die Kom
mission mit den eingereichten HUckkornmensanträ
gen befassen. So kam es dann zur Kommissions
sitzung in Lugano und in der Sache selber zum 
Kompromiss von Lugano .. \leines Erachtens han
delt es sich hci diesem Kompromiss um einen echten 
Kompromiss. '.'iieht zuletzt spricht daflir, dass sach
lich von diPser vermittelnden Lösung, wie sie in 
Lugano gefunden wurde, niemand ganz befriedigt 
ist. Das gilt vornehmlich fiir die Arbeitnehmer- und 
die Arheitgeberseite. Aber ich gfaube politisch ist 
dieser Kompromiss durchaus vertretbar, und zwar 
deswegen. weil, so wie ich die Dinge betrachte, die 
grö~sten Konzessionen nicht in Lugano gemacht 
worden sind, sornlcrn im Zusammenhang mit dem 
Eintretensbeschluss in der Frühjahrssession. Da
mals ging es ja grundsiitzlich damm, oh man zu 
einer Hevision des Fabrikgesetzes im Hahmen des 
zu behandelnden Arbeitsgesetzes und zur Schaffung 
einer Arbeitsschutzordnung für die übrigen Er
werbszweige j;i sagen will oder nicht. Dies mussten 
sich vor allem die :\ rheitgeber überlt>gen. Für die 
Arbeitnehmer stellte sich die ob sie sich YOr 
allem mit d11n in .\ussieht genonuncuen Yerbes:se
rungen im Vergleich zum Fabrikgesetz zufrieden 
geben wollen. Was hernach bPi der Det.nilheratung 
des ArlH·itsge,nfzcr1t.w11rfes zur Diskll8sion stand, 
war wohl fiir die Arbeitgeber- wie för die Arbeit
nchrnerseite wichtig; aber 11m sachlich begründete, 
kapitale Fragen handelt es sich nicht niehr. Ich 
möchte damit die Bedeutung vor allem der Frage 
der geset.zliclwn wöchentlichen I Wd1starbeitszeit in 
Jwiner \Veiirn 11111.erschiit.zen. Ab1•r Ps müsste rlod1 
,•ig1•nnrtig z>.igchf'11, 11·t•nn 1:~ nid1t. wdä11ge, aot'.11 
;1:erad,~ in dii\ser Frag,: z111:i11er verrrrittelnd1·n f.üs1nw 
1.11 kon11ncn. ,., 

D<'r Kornpm111i:-s v1)11 Lug,1110 v1:nlicnt 1111dnricll, 
nod1 vid 11wlir aber gnrnthiitzlich, gcwiinligt z11 
w1•rdt'r1. E~ gilt nii111lid1 nidlt zu i."1b1•rsdien, dass Pr 
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Pl!l ~ichfindPn d,T :\rhPit rwhnH'l'· lllld der .\rhPit
ln in der 1,;:n11,rnissio11 darsr„JI . :-,;,,zial-

11nd irn llinldi,·k 11f di,· ,z1al,· :-:1111nlion 
1111SiT1·s Landes ist das alles 
1· T!wnr,·fi.s,·h nd r,·in 
lwit slH:S!'hliisse unsPres 1 
wi.-11 

m u nsercrn 

Der Kompromiss von Lugano hat allcrding,; 
darauf ist bereits · · word,·11 crn;:11 

kleinen Schünhcitsfehler. \Vie Presscnr-
lautbarungen deutlich erkenneu , wird die in 
Lugano gefundene Einigung l1•diglid1 als solche 
einzelner Personen hingestellt. dtJrch di„ sunst l!l<'· 

n1and gelmndcn sein soll. \Vas es dalwi auf sich hat, 
möchte ich dahingestellt sein las,-en. \\'as die ehrist· 
lieh organisierte Arbeiterschaft anbetrifft, darf ich 
festhalten, dass die ehristliehen Gewerkschaften his 
heute und sie werden es auch in der Zukunft nicht 
tun uns als ihre Vertreter in die,er Sache nicht 
desavouiert hahen und wir uns ermiichtigt fühlen. 
<lern Kompromiss von Lugano zuzustimnwn. Auch 
unsere konservativ-ehristlichsoziale Fraktion id1 
bin ermüchtigt, das Ihnen mitzuteilen - wird dem 
Kompromiss von Lugano ihre L'nterstützung leihen 
und die übrigen Beschlüsse nicht anfechten, mit 
Ausnahme von Artikel 15. zu dem. wie Sie nuf der 
Fahne sehen, ein 1finde~heitsantrag der Arbeit
geber vorliegt. ,\fit mir rnüehten auch meine Frak
tionskollegen, die in Lugano dal,ei waren, zu dt'm 
dort gegebenen \Vortc stehen. Das gegebene \Vort 
ist ja nicht der Laune eines Augenblicks entsprun
gen, sondern war durch den Ber;1tungsstand dPs 
Gesetzes und durch ein~ stundenlange Aussprache 
vorgebildet und geformt worden. 

Ich bitte Sie, im Namen der kon:<ervativ-christ· 
liehsozialen Fraktion, dem 1( omprnmiss zuzust im
rnen sowie den weiteren Beschlüssen ,for Komrnis
sion in Lugano keine Opposition zu machen. 

Schmid Philipp: Wir stehen he11te v11r ci11cm 
ausserordentlich wichtigen Entscheid, de11I1 ich 
glaube, dass gerade die gesamte Arbeiterschaft dar· 
über wachen wird, ob es nun gelingt, nach mehr als 
50 Jahren auch in der Schweiz ein Arbeitsgesetz zu· 
sta11dezubringen. Vor einigen Jahren noch hii tte man 
gemeint, dass man einen Kranz niederlegen 1111d ~.i

gen ki.)Jlllt'.: ::-ieit. r,() .Jahren WHl'll\11 wir :wf Pill.\!'· 

heitsgesetz. :\11n hat di11 l<ornmission grossc Arh,,it 
geleistet. l inter der auss<>ror(knt.lid1 gew;1nd!l!n 1111d 

intelligenlt'.ll Leit1111g ei11es l<ulltiger; Sdrnllm· war 
ja nichts and1!res zu erwa1·te11, ;ds dass man Zlllll 
Schluss doch nnch das Ei des l{ol11rnhus 1·s ist 
zwar nicht ganz das Ei d1:s l(ol11111IH1s --- fi11dt•11 

Arbeit m Industrie 

wiirdP .. \lwr \\'tr kiinllt'll doch ,lllch i>l!lt'.l!l hraneh· 
!'!'II Ko111pro111iss zusl imm,,n. 

1 )i,· .\rh, ill1!'hlllerschar1 - id1 
t f' !I 

Es wiire schön 
w,•11n wir llns ffiindel anf 

Stundt•n hütten einigen können in der 
dass sie nicht erst im Jahre W67 sondern 
Phen jetzt schon. Aber ich ,;agc nochmals: Die Korn· 

· die ja sieben Se,:sionen abgehalten hat, hat 
sich nveif..lsohne µ:rosse 1lühe doch ein 
Cesetz zust andezn bringen, das die Gmnd-

hilden kann zu Hoch sozialeren Bestimmungen. 
Die demokratische und die evangelische Frak

tion hat si,·h gestern abend des längcrn mit diesem 
CPse1z abgegeben. Ihr Vertreter in der Kommission, 
Kollege Ernst Schmid, hat uns sehr gründlich oricn· 
ticrt und anch gewisse Lichter aufgesetzt für die
jenigen, die nicht in der Kommission waren. Es war 
dies ja auch dringend nötig. \Vir sind zum Schluss 
µ:cknmmen, ebenfalls zn erklären, dass wir diesem 
Kompromiss beipflichten, nicht mit Hurra und 
Fahnen und Trommelgetöse, aber dass wir sagen: 
Damit haben wir wahrscheinlich doch erreicht. dass 
nun endlich das Arbeitsgesetz fiir die Schweiz 
kommt. \Vir miichten also die Kompromisse eben· 
falls unterstützen. 

Meyer-Zürich: fch bin mir durchaus bewusst, 
dass es in einer Heferendurnsdemokratie dann und 
\\·ann notwendig ist, den \Villen zur Verständigung 
auf einer mittleren Linie aufzubringen, um wichtige 
\Verke der Gcsetzgclrnng realisieren zu können. Ich 
konnte an der Sitzung unserer Komrnission in 
Lugano IPider nicht teilnehmen. Ich muss aber hier 
in aller Offenheit znm Ausdruck bringen, dass ich 
die~cr sogc11annten Verstiindigungslös1mg nicht 
hiit te zustimmen können, weil sie die für den echten 
l..:ompromiss notwendige \Iittellinie ,veit über· 
schreitet. 

l·:inBrnl müehte ich dass 
gewissim Pressemeldungen dieser Kompromiss oder 
diese Verstiindigungslösung, nicht auf einem sehr 
,olidcin Bnd1m steht. Ich zitiere lediglich einige Siitze 
aus der „Berner Tagwacht", wo es lrnisst: .,Es ist 
einmal zu betonen, dass die , Verstiindigungslösung' 
weil ziemlich einseitig konzipiert, keineswegs ein
st.immig gutgeheissen wurde: Die Vertreter der 
Arbeiterschaft haben znm grossen Teil gegen den 
f(omprorniss gestimmt.. Denn die vorgeschlngem~ 
l li11a11szüg1:rnng dnr 11:,-St111Hle11-\Voche auf das 
.lrilir 1!167 stPllt. 1\ine hüchst einseitige Lösung der 
.\rlwitsZt)it.l'rage dar. Schnn heute hahen si('h iu 
1111sercm Lande di1) 'i~,- und ;\l1-Stundnn-\Voch11 weit· 
h1•rnm Bahn gdn·oclrn!I und 1!s ist 11nzH11chmen, dass 
di,• 1,:,-St 1111de11· \Vot'lw lange vor 1Dfi7 t>ine gesnrnt· 
,,·liw1!i1.Nisl'!w S(•!li~tvcrst.iindli('hlrnil ,ein wir·d und 
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trt ;) .lahrc'll di1' '1II-S11111d„11-\\n.-lw d' 111i,·rl 11n

dr>11 diirf!c. BPfn,indlich ist wcil"r di1: .\11,id1t d, r 
h:1Jn11nissions111..!1rlwil. da;;s :wf 
lii 

:\rhcitszcit an:wstrPben. 
In diesem 

ihres eventuellen 
betradite das als einen 

ein Parlament. \Ve11n dieses 
weiter Schule machen wird die Cescl 
in der weitern Zukunft für unser Parlament keine 
leichte Aufgabe sein. 

[eh darf aber aucb darauf hinweiseu, dass nwte
riell gesehen durch diese V erst 
der Arbeitgeberseite sehr wei 
gclllacht worden sind. Der gesetzlichen Verankerung 
von 45 Stunden als wöchentliche Höchstarbeitszeit 
wurde zugestimmt, allerdings mit einem Aufschub 
von 2 Jahren nach Inkraftsetzung des Gesetzes. Ich 
möchte anerkennen, dass auch gewisse Gegenlei
stungen der Arbeitnehmer erbracht worden sind. 
Die Erhöhung der bewilligungsfreien Cberzeit
stunden von GO auf total DO ist wohl materiell nicht 
von grosser Bedeutung, aber eine gewisse admini
strative Erleichteruug, besonders für die kleineren 
und mittleren Betriebe, indem ihnen damit Forma
litäten erspart werden. Ebenso ist es nun gelungen, 
das Verkaufspersonal entsprechend seinen Funk tio
nen richtig Ulld schon im Gesetz und nicht erst in 
der Verordnung einzustufen. Dagegen scheint mir 
die mögliche Erhöhung um 40 Überstunden pro Jahr 
stark verklausuliert zu sein. Nicht weniger als zwei
mal kommt im gleichen Artikel das \Vort ausnahms
weise vor. fch glaube daher nicht recht an die tat
sächliche \Virbamkeit dieser Bestimmung. Sn muss 
ich feststellen, auch von der nrntcriellen Seite 
her betrachtet, die die zu dieser Verstii ndi-
gung geführt haben, sehr ungleich hfmiesse,i sind. 

\Va:; mich aher besonders veranlasst. das \Vort 
ist die · dieser 

zu 
Ein Gesetz 

normen enthalten, die im öffentlichen Interesse not
die dann durch die 

dnreh (!if: Einzeldi,·n,l 

;111f, s11: hwr 1\in!,·rl1<dP11 
!wha1qdt't1 k,i1111c11, dass di!' 
\V,wtH' ;i \""rnwlarbt·itsst,mde 

Fusse bleiben 
für die l)urch diesen \Vctt-
Lrnf Z\\·ischen Gesetz und Vertrau oder Vert 
Gesetz wird die Grenze des wirlsc1wftlich 
einfach durchbrochen. 

fch will keine .\lutrmissungen darüber anstellen, 
welcher Situation wir im Jahre IH07 
stehen werden. \Vir wissen alle nicht, ob 
die Probleme der Teuerung, die un~ heute so sehr 
beschäftigen, noch weiter bestehen werden, ob es 
auch dann noch notwendig sein wird, konjunktur
diimpfende Massnahmen zu finden oder die Produk
tivitiH zu steigern. Wir wissen nicht, wie sich die 
Frage der ausländischen Arhci tskrii fte gestalten 
wird; oder ob das Personalvroblem der Landwirt
schaft gelöst sein wird. \Vir können auch noch nicht 
erkennen, ob in den kommenden .Jahren eiu ver
schärfter Konkurrenzkampf auf Grund strukturel
ler und politischer ;\nderungen im Zusammenhange 
mit der europäischen Wirtschaftsintegration ein
treten wird. \Vir wissen nur eines, dass· uns die rre
setzliche Normierung der IIöchstarbeitszcit ;uf 
45 Stunden für die industriellen Betriebe die Lösung 
aller dieser Probleme JJieht erleichtern wird. Und 
wenn ich so gegenüberstelle die materiellen Ver
bessernngen, die· ich hestreite das nicht - in die:;em 
Kompromissvorschlag enthalten sind, und auf rler 
andern Seite mir die· erwähnten [~ntwic!dungsten
denzen vor Augen halte, dann muss ich . dass 
nach meiner Auffassung die im [(omprom1ss 
sehene 45-Stunden-Woche die 

ter·iellen 

Eggenberger: Zu dem jetzt in Diskussion stehen
den Problem der wiichentliehen Höchstarbeitszeit 

id1 
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liisu11.L'. in dic"Cll ZPlil r,il,·11 I· liil,1,·11 k„1,11,1. Ich 
,stehe auch h<'11!c zu di1·~(·m h.rn1,pr•<111· 
'..(ano. darf al,.~r hi,·r aiwh rn1f teilcl!., 
dem„kratische Frnkl io11 111 ihi ... r 

viel von 
Xun es 1111 \Vesen eines 
dass er niemanden Yoll und ganz 
sonst wäre er wahrscheinlich kein 
Jeder Partner hat hei einer V 
Opfer zu bringen. \\iir glauben, 
Opfrr reichlich dargebracht zu haben. Die 4fl-Stun
den-Woche bleibt noch bis Ende Wßii. Die Cherzeit
bestimmungen gehen wesentlich iiher tlas Au~rnass 
dessen hinaus, was wir in frühere11 Stadien der Be
ratung als tragbar betrachtet haben. Ich \\·ill mirlcr
seits um der OhjektiYiti\t willen alwr zug(•hen. ch1gs 
auch die Arbeitgeherseite durch die Z11;:timnnrng 
zur 45- Stunden- \Voehe eine erhe h liehe Konzession 
gemacht hat. 

Für mich per,;önlich geht es hei der Rellrteilung 
dieses Kompromisses seit einiger Zeit um die Frage: 
Will man endlich nach jahrzehntelangem !Tin und 
Her eiu Arbeitsgesetz, oder rnllen wir am Schlusse 
der Beratungen Yor einem Seherhenha ufen s! ehcn :i 
Wir wollen ein Arbeitsgesetz. Das gilt auch for die 
sozialdemokratische Fraktion. \Vir wollen ein Ar
beitsgesetz, auch wenn ihm vom Stnndp11nkt unse
rer Beurteilung aus verschiedene .\Iüngel anhaften, 
ein Arbeitsgesetz, das aber doch ,·iclcn Arbeitnf'h
mern gegeniibn der heutigen Hcchtslage wesent
liche Fortschritte hringen ,, in!. Wenn Politik die 
Kunst des Möglichen darstellt, dann glaube ich, dass 
im konkreten Falle dieses .\foglielw einzig und allein 
im vorgeschlagenen Kompromisse liegt. Tch habe 
die Hoffnung, dass dann, ~vcnn der :-:ationalrat die
sem Kompromis~e zustimmt, ihm mit beachtlicher 
.\fehrheit zustimmt, auch anzunehmen sein wird, 
dass im Stünderat dafür eine .\lehrheit zu finden 
sein wird. Aus diesen Gründen möchte ich Sie bitten, 
dem von den Herren KornmissionsrC'fr.renten erör
terten Kompromiss in Artikel 8 und 11 zuzustim
men. 

Arnold-Zürich: Jch hin nicht .\litglicd des lnitia
tivkomitees, das heisst ich habe keinen Einflus~ dar
auf, ob eine Unterschrift zurückgezogen wird oder 
nicht. Ich bin auch nicht Mitglied der Kommission. 
Aber nach dieser Diskussion habe ich ein Bedürfnis, 
meine persönliche Stimmabgabe zu hegriinden. 
Denn es sdwint rnir, dass ci nig(· .\1 i,svers l ii nd nissc 
ii bcr den Chara k tcr d11~ Korn pmmisses, von dem 
gesprocht)n wird, hcstduir1. Dari'lhcr 1·i11igc gr1111d
sii tzlichc Yo1·hcrrHirlumgcn l 

Es gibt zwei \Vcgn in 11nsercn1 l .andc, eine Ce
sctzPshcstirnrnung zu erreichen. Den 1•i11en \V1.~g bc-

Arbeit in [ndustrie 

zPit lwl nfft. 1n friiliercu /.,·ilcn nicht zu d'"ill /.ii:IP 
l1rt. da~ ~i,·h die l tiankn. di,; di., \rlwil ·,. 

Initianten. die die 
wird. 

Arbeitszeit 

,·llt halwn .. \11s di1:,t'lll 

r;me 
15 Stunden. Die 

H dem 
.\ntrat.; 1les ßundPsratcs könnte man 

wurde ja verschiedentlich aueh zum Aus
druck - eme Arbeitszeit im Ge,etz von 
'i5 Stunden als einen in der ~litte liegenden Kom
promiss hetraehten. l\un habe ich von Herrn 
Kollege ~leyer-Zürich mit IntPresse gehört, dass 
,,,_ ein unwiir<liger Zustand sei. dass das Parlament 
m1ter dem Druck einer Initiative stehe. Ich habe 
aus der Di,;kussion aber viel eher den Eindruck ge
wonnen, dass durch die letzte Phase dieser Gesetze,;
heratung die Initianten einem miwiirdigen Druck 
au:<gese!zt werden sollen. Denn verges;;en wir doch 
11ieht. das:s das Parlament ehen einen ci<tenen \Veg 
der Gesetzgebung geht und dass wir da;;'eben noch 
die direkte Demokratie haben. Das Parlament soll 
eine Lösung finden, die es unabhüngig von der ein
gereic h teu Initiative vertreten kann, das heiss t der 
Kompromiss soll nicht an Bedingungen auf einen 
lhit:kzug der I11itiative geknüpft sein. :"Inn, diese 
Bedingungen wurden in st,hr subtiler Art formuliert, 
vorn Herrn Kommissionspräsidenten am schärfsten, 
von anderen Kollegen etwas weniger scharf. Aber 
es ist doch immerhin so das habe ich erst heute 
morgen erfahren; in der Fraktion, die gestern mit 
g-rosser Mehrheit dem sogenannten Kompromiss zu
gestimmt lrnt, hörte ich davon nichts -, dass niim
lich dieser Kompromiss tatsüchlich an tlic Bedin
gung gebunden ist, dass die Initiative zurückgezo
gen wird. Das wurde ja noch viel deutlicher ausge· 
s prnchen von Herrn l<ollega Häberlin, der der :\lei
n u n g ist, dass die Beratungen sofort ausgesetzt 
werden rniissten, wenn das nicht so gemeint wäre. 
Das bezeichne ich als eine Vorbereitung des Ab
stimmungskampfes für den Fall, dass die Initiative 
aufrechterhalten werden denn in diesem Falle 
,Yird (·S so sein, dass Sie jedem, der hiC'r in diesem 
Hate diesem Kompromiss mit dieser Bedingung zu
gestimmt hat, Unehrlichkeit vorwerfen werden, das 
heis;;t dass wir mit gebundenen Winden dastehen 
11n<l nicht mehr frei sind, über das Schicksal <lcr 
r nitia tive zu entscheiden. 

f n einem solchen Zusn mmenhan~ m11ss ich 
Ihnen gestehen, dass ich einem solchen Kompromiss 
mit diesen Auflagen ehrlicherweise nicht zustimmen 
kann, damit 11iimlich der Gewerkschaftshund und 
die für ihn handdmlen Pt!rsunen, wenn sie dann 
rtbel' die Frage zu entscheiden haben, 11b die Initia
tive ,rnfredit erhalti.•n werden soll oder nicht, vüllig 
frei ~im!. fch gebe zu, dass 1°i11e Zusti1111n1111g zum 
l<o111pro111i:.;s, also z11 di(ise11 Vorsl'liliigcn zu .\rt.ikel 
8 11nd l !. der f<ommission, ma tt·riell ihre 1!1'.dcu t.ung 
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hin· die l,n111111i,,;inn 
1rnd nnt'hlu,r 111:il,•l'i,·II 

l:"li Lin H:il 1J1'n1. \\ ;1"' 

• t·ir1\'1'1';;f :111,k11, 

11: .\ !H·r ich l,in 

und 
handelnden lnitiatid;nmitee 

unter 
stehen; es ist vielmehr so, 
Stadium der Beratungen n,r,rncht 
tiativkomitee Pincm 11 · Druck 
Die;;en Absichten kann ich nicht 

auszusetzen. 
Ich ,n·rdt• 

also diesem sogcnaunte11 Kumprorniss nicht zu
stimmen. 

Ein \Vorl noch üher das im Bclidle11 dPs Cnter
nehmers s tehcnde Hecht der ·, a11ord1rnncr 
ohne hdiiirdliche Frla11hnis. Diese !){) St11nden. di; 
jetzt in die hinei11gebradit wurden, flllt

sprechen immerhin einem Durchschnitt von 2 Ar
beitsstunden wöchentlich; der Unternehmer kann 
also bis zu 2 Stunden die gesetzliche Arbeitszeit er
höhen. Das ist keine besondere Empfehlung für das 
Gesetz, auch wenn mm1 zugeben nrnss, dass die 
Kommission diese Zahl nur um einen Drittel er
hiiht hat. 

Ich stelle keinen AHtra,r, ich habe ledirrlich ver
sucht, hier meine Stimmcr~thaltung zu h;griinden. 

Bächtold: \Venn ein abgeschlossener Pr1Jzess 
wieder aufgerollt, ein gefälltes Urteil revidiert wer
den soll, so muss etwas.wesentlich Neues cing-ctreten 
sein. \Vas hat sich nun seit der Friihjahrsses:;ion 1re
iindert, dass man auf jenen Beschluss der /i6-St17n
den-\Voche zurückkommt? Ich glauhe, es hnt sich 
11ige11tlieh nicht:; \Ve:'entliches !,'!eiindert. Aber es ist 
zweifellos in unserem Volke di'e E,'kenntnis durch
gedrungen, dass es mit der Anfblühung unserer 
\Virtschaft so nicht wt,itergehen kann. Jlehr fndu
strialisierung, mehr Fremdarbeiter, uder Gast
arbeiter, mehr \Vohnramri, mehr VerkehrsmittrL 
mehr nnd \Vns~1:rverhrauch. das ist Pin 
richtiger Teufelskreis, und damit verbunden eine 
11mrntiirliche Bevölkerungszunnhme und eir1 ver
mehrter Sog rwl'h de11 lndmtrif•z1\t1lr1'.n. Dic~e Ent· 
wicklung ist hedenklidi, ist gemde:1.11 lwimat.;,;ersUi
rnnd. .\li\rrniglich 1rnr bis jetzt fosziuicrt vom 
sehweizerisehen Wirtsehaftswunder und niemand 
wollte die negativen Seiteu dieses zweifelhaften 
Wunders sehen, ohschon zum Beispiel in Deutsch· 
land schon seit einiger Z,•it nrnhnN1dc Slirnmen la111. 
\\"l'rtlt111. \'un P11dli"h liilll. t•,; n11rl1 h1•i 1ins: \',11·sidi1 
Vorsif'ht. mit <·i1111r m•itercn A1ifhlii/111ng 1rns,•rc;. 
Wirtschaft! 

\V,inn t111se1·1! Frai 1;011111,•hd11•itlid1 Z11stim11n111tt 
1.11111 h:ompromi·ss, w ,. 1•r 1.!1r1 Vt1l'liev;1, h,1,whlossP~ 
liat, ~o möchte ,:i1, :, H 1· '.Yi1·i,·lizt1itig dot'h aJJfruf,•n, 

1/l ,;ept.emb,·,. i !lli'.~ 

lilllZJtfwiJ,,11, d. ( 1 

1,t s1..f1 IH'W11sst,, dass d11, \'t'rkiirzl 
hl'lll nwht ii!H·r:ill ridlf. 

barn 
Woche mit aller 

wasdwn un<l 
kommt mir jene 
der Priisident der Schweizerischen 
Schule und Elternhaus erziihlt hat: Fin Vater 
un<l polierte seinen wobei ihm 
sein Buh l1ehilf!il'h war. Der Knahe hatte am Vnr
;i hPnd vergeblich n·rsucht. d,~rn Vater sr,iIH· rH·11c·s tr, 
Bastelarbeit zu zeigen und zu erkliiren; der Vater 
hatte keine Zeit. \Viihrend des Autowaschens stellte 
mm der Knabe plötzlich die verfängliche Frage: 
\'ater, warum verwenden wir eigentlich sn viel Zeit 
a11f unsern Wagen? Der Vater: ·Da steckt viel Geld 
drin, das ist eine eigentliche Kapitalanlage, zu der 
müssen wir also Sorge tragen. Der Buh: Gell Vater, 
ich bin eben keine Kapitalanlage! - \Veun einmal 
die Freizeit vermehrt für die Familie, für die Kinder 
verwendet wird, so dass es keine Sehlüsselkinder 
mehr gibt, denen man den Hau~schliissel an einer 
Schnur au den Hals hängt, dann wird es auch bald 
keine Halbstarken mehr geben, dann erst wird die 
Freizeit zum Segen, statt zn einer nervösen ph:,;si
schen und finanziellen }fehrhelastung. Deshalb eben 
unsere Hoffnun[!, das5 alle mithelfen, Arbeitrreher, 
Arbeitnehmer, Gewerkschaften, alle, die die 1\Iög
lichkeit haben, für die vermehrte Freizeit, die uns 
der technische Fortschritt beschert hat und norh 
weiter bescheren soll, im erwiihnten Sinn Verwen
dung zu finden. ~ur so kommen wir aus diesem ver
hängnisvollen Teufelskreise hera11s, der da heisst: 
\fehrverdienst, }Iehranspriiche, \faterialisieru ng und 
noch mehr verdienen, noch mehr Arbeit. alles auf 
Kosten des Lebensstiles. Es würde hier zu weit füh
ren, auf die Auswirkungen einer weiteren Arheits
zei tverkürzung in der Indu:itrie, auf die c\uswirkun
;2;cn in der Landwirtschaft hinzuweisen. Aher ich 
möchte das immf'.rhin erwühnen. \\'ir wissen 
in welcher Situation die Landwirtschaft sieh befin
det bezüglich Arbeitskriifte, und es heisst. auch 
in dieser· Hinsicht vorsichtig sei11. Deshalh hat. 
1111sere Fraktion dem Kornpromiss in ihrer Frnk
tionssit.;,;ung zugestimmt in der .\lt>i111111g, dass die 
Zeit, die nun noch fiir eine weitere Arbeits;,;eitver
kürzung zur Verfügung steht, sich doch in dem 
Sinne auswirken wird, dass das Gleichgewieht in der 
Entwicklung gcfundm1 11nd dass man atwh daz11 
lu,mnw11 wird, die vernrnhrte Fr,•iz1•it l11•ss1\r 1.11 vrn·
wnnden. 

Leuenberger: Ich m,iss, da,, 1na11 vorn derz<>it i
g1in Priisid1~11!\!ll des Sc.liwcizm·is1·ltf't1 ( ;,~w1:rk
sdrnftsbm1dns eine Erkliil'llllg' ,·rw:irtc!, Pine I•:rklii· 

michael.tellenbach
Textfeld



lH. Ulti2 

nrng in 1,n:ug a1d dit· B1·d,·11l 1111;2:, dii' di.- 1 nil ial i 
d,·s Ce\\t'l'k·whaftsh11udi·s und der Ange,tt'llt 11\tol'· 

liii11de in di,,~,·r I J..ln1f tt' liat. llc\·1,1· ich 
lh1w11 die 1-:rkliirn J·lll 

pa:,r BPrnerku 

zur 
wie sie nn nach Abschluss gros-

Debatte in der Junisession bestanden hat, im 
zu der damaligen Situation eine Klima

eingetreten ist. Es ist eine Bereitschaft 
entstanden, auf beiden Seiten doch den Versuch zu 

das zu retten und die 
nannten neuralgischen Punkte, die grossen 
punkte zu überwinden. Ich möchte nur etwas deut
licher, als es mein Freund Eggenberger getan hat, 
erklüren, warum auch auf ufüerer Seite die Bereit
schaft vorhanden war, zu einer Verständigung zu 
kommen. Für uns war in Lugano, nachdem man uns 
gesagt hat, dass ein Kompromiss auf dieser und 
jener Linie gefunden werden könnte, die entschei
dende Frage: \Vnllen wir ein Arbeitsgesetz, oder 
wollen wir kein Arbeitsgesetz? \\'ill man ein Arbeits
gesetz und will man ein Arbeitsgesetz zum Schutze 
all der Arbeitnehmer unseres Landes, die keinem 
Gesamtarbeitsvertrag unterstehen? Vielleicht ge
statten Sie mir, das wieder einmal sehr deutlich zu 
sagen, um auch die Verdiichtigungen an unsere 
Adresse zurückzuweisen: \\'ir haben, wenn wir um 
das Arbeitsgesetz und um den Inhalt des Arbeits
gesetzes gekiimpft haben, nie für unsere Mitglieder 
gekiimpft. Der grösste Teil der gewerkschaftlich 
organisierten Arbeiter unseres Landes ist vertrag
lich geschützt. \Venn wir für das Arbeitsgesetz eir~
getreten sind, dann in erster Linie für alle die Arbeit
nehmer, die nicht den S~gen und den Schutz eines 
Gesamtarbeitsvertrages kennen, sondern die auf 
einen minimalen gesetzlichen Schutz angewiesen 
sind. '.Inn soll uns also nicht sagen, wir hätten 
egoistische oder verbandsegoistische, gewerkschafts-

. Ziele verfolgt, sondern wir haben das 
davon , 

Aber wenn man ein Arbeitsgesetz will - und Max 
Arnold soll gestatten, dass ich das ganz deutlich aus
sprel'he -, da1111 wird dieses Arbeitsgesetz hier im 
Parlnment vorbereitet und das Ergebnis der Parla
men tsarheit daun, wenn das Heferendum ergriffen 
wird, dem Volk unterbreitet. Hier im Parlament, 
hier im Nationalrat und im Ständerat, wird über 
den Inhalt eines Gesetzes entschieden. '\\'enu man 

i<'h wi1•derlwle es - z11 einem Arbeitsg1)setz knm-
111en will, dann wn.,st1rn wir zum voraus- ich erin11Pn! 
~ie a11 1,in diesbeziigliches Votum rneinei·,Hiits in der 
l<:i11tr1:l(•nsddlatt1, -·, da~s wir nicht. mit allcn uuscr·Pn 
A nli1•gf·n, Forder1J 11ge11 11nd \Vünschen <lt1rchdring1m 
werd1,11, uud wir wussten, dass das auch i11 dm· Frage 
,kr .\rbeit,z1,it. dt>r Fall ~11in werde. \Venn rnan das 

,\rht·it in Industrie• 

.\tlwii 11: 1\ II! 1rnd 11·,·nn 111;i1t d 
>·I IPil wollte. ,L.1111 111!1,sl,· llli:l! \"('l'SIJl'!11·11. III d,-r 

Fl':1 d"r .\riH'ihzt·it z11 t·t Y 
1~11tfll!H'li. 

s,·hö-
1wu1 nid1t su 

hiitte und wenn man nicht 
hätte, dass <ler Geset nicht 

nicht der Sehrittmacher der 
sein dürfe. Das ist er 

\\.ir wissen jetzt, da5s frühestens mit dem l. Januar 
l!Hi;i da~ Gc,etz in Kraft treten wird. Da, Biga hat 
Jetzt gerade den „Stand der Arbeitszeit in der Indu
strie" veriiffentlicht. \Vir sind also jetzt schon bald 
so weit, dass durchwegs in der Industrie nicht mehr 
als 15 Stunden gearbeitet wird. :\iieh~tes .Jahr wird 
ein Cro,~teil der Industrie auf Grund pri\'atrecht
lidier Verstündigung bei der .'i'J-Stunden-Woche 
angelangt sein. Der Gesetzgeber wird also für die Ar
beitszeitverkürzung keine Pionierarbeit und keine 
Schrittmacherarheit leisten. Begründen Sie den 
Kompromi,s mit jedem anderen Argument, aber 
begründen Sie diesen Kompromiss nicht damit, dass 
der Gesetzmacher keine Schrittmachenlienste lei
sten dürfe. Er leistet keine Schri ttmacherdienste; 
denn die Arbeitszeit wird in der Industrie am 
1. Januar 1HG5 um! erst. recht am L Januar !DG7 
11icht nur bei der !f5-Stunden-\Voche, sondern bei 
der 'i4-Stunden- \V oche angelangt sein. 

Trotzdem mussten wir und müssen Wll' zu emer 
Verstündigung kommen, und darum wurde nun 
diese Verstiindigungslösung getroffen. Aber wenn 
man von einem einseitigen Kompromiss redet, ja 
wenn man so weit geht wie die ,,~\rheitgeber-Zei
tung", die überhaupt in Frage stellt, ob die Bezeich
nung „ Kompromiss" augebracht sei, oder wenn ich 
an die Erklärung des Zentralverbandes schweizeri
scher Arhcitgebernrganisationen denke oder wenn 
ich daran · wie die „Handelszeitung" wieder 
von tik, von gcwerksehaftlicher Er-
pressung, YUH Mis:;brauch des Initiativrechtes und 
von allem möglichen im Zusammenhang mit dem 
Lugnner Kompromiss quasselt, dann lassen Sie sit'h 
doch ,·011 mir zwei Dinge sagti11, zwei ganz wesent
liche Konzessionen aufziihlen, die der Arbeitgeber
seite gemacht worden sind. Es ist vor allem die 
Frage der Überzeitarbeit. In der Frage der Überzeit
arbeit - ich muss es Ihnen sagen - ist das Entgegen
kommen beinahe schlimmer als in der Frage der 
At'IH)itszeitv1\rkiirzrn1g. Dass wir 220 St1111denCiher
zeit:irlH:it. :ikzept.ieren rnib;:en, '.2'.W StundP11 z11-
st.il!lrnen rniissen, im Au,mah111efall sogar :.WO St.un
dcn im .Jahr, ist. ,1u,s,irordentlich vid. \Venn wir 
zu,timrntll rnusstf111 1 11rn den Kompromiss zu;;ta11de
z11b1·i11gf~11, dass !10 Stunden oluw B1:willig1111g durch 
die l~ehi.irden \'(1111 Arhf~itgd1er als Olnir·zeit. vedaHgl. 
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Tr;l\':t i I d;i ns l'industric 

w,·nlen d:nrn llil fe i..!1 ;-;i,. .!t>dl z1i !w:1,·hl,•11, 
das br·de11t,•I, ,1·•·11n 1;,·l\'Pl'ksl'lial'le1· d,·1 

Y„rs,·hlii 

zu 
allen C ms!il nd1,n 
Limitierung der 
kriifte. \Vir mtw,ti•n der 
dem Gewerbe die Konze%ion 

auf dem 
werden 

ich in dieser nach-
und viel weniger darum, um Ihre Zustim

mung zu erhalten, die wöchentliche llikhstarlieits-
zeit mit Inkrafttreten des Gesetzes auf 'ili und zwei 
Jahre später auf ft5 Stunden zu ermöglichen. 

:\un die zweite Frage, die jetzt plötzlich ghr 
keine Holle mehr spielt: \Vührend anfiinglich die 
absdiliessetl(le Ordnung in der Ferienl'rnge \till su 
grusser Wichtigkeit war, wird sie heute ba;.::atelli
siert. Die \Virtsdwft war einmal aussernnlentlich 
interessiert daran, dass dem \Vettrennen der Kan
tone um die Feriengesetzgebung ei11 Ende bereitet 
wird. Sie haben jetzt im Arheitsgesetz die abschlies
sende Ordnung unter Beibehaltung des stalus quo. 
Aber sagen Sie nicht, dass dies keine Konzession an 
die \Virtschaft sei. Ich miichte es, Herr Bundesrat, 
als eine grosse Konzession bezeichnen, dass die ab
schliessende Ordnung in der Frage der Feriengesetz
gebung gekomme11 ist und dass an einer solchen 
ahschliessenden Ordnung niemand anders als die 
IIenen Arheitgeber, die \Virtschaft des Landes, 
interessiert ist - wir jedenfalls nicht! 

\Verm der Kompromiss so gewesen \väre, dass 
die '15-Stunden-\Vuche mit Inkrafttreten des Ge
setzes verwirklicht würde, hätte ich jetzt eine ganz 
saubere Erklärung ahgeben können, die Erkliiru 
dass die beiden zustiindigen Gremien der Arbeit
nehmer also die Träger der [nitiative - der Ans
,;chuss des Schweizerischen Gewerksehaftslnrndes 
und die Kammer der VereiHigung Schweizerischer 
A nges teil tenverbiinde hesehlossen haben, 
vvenn mit Inkrafttreten des Gesetzes die 45-Stun
tlen- \\i uche kommt, die Initiative zuriickgezogen 
werde. In diesem Foll hätten wir nicht mehr darüber 
diskutiere11 müssen, ob es zu einem Volksabstim
mungskampf lrnmrncn müsse oder 11icht. \Vcrm ieh 
die Erklärung jetzt nicht abgeben ka11n, die [nitia
tive werde zurückgezogen, so einfach deshalb, weil 
eine neue Situation entstanden ist. \Vir bekommen 
nach dem Antrag der Mehrheit der Kommission -
ich vermute, dass der Hat diesen Antrag gutheisse11 
wird -·· diP !iS-St1rnden-vVnche nicht mit liduaft-
1 rP!e11 des ( ;i•setzes, sondern erst zwei .lalire spiit1-r, 
l•:s war dnrnrn, vo11 1111s z11 verlaHgt!n, dass wir ZUJ11 

voraus 1·i1ie bindende ,\bkliirung al>gtd1e11 sollen, .!i11 

Initiative werde ,.uri."wkg«~zoge11. \lan kann erst dnr· 
i'dwr diskuLicreu, wenn der Hat 1'.ine neue Situation 
:_,;PsehaffPn lwt. Bis zur Stunde hat Pr dn, aber 11oeh 
nicht gdan. Es !.Jesteht iml!ler noch di:r Beseh/11,s 

:111!' ',1; ;-;1undP11. 1><-r Hai lllll"S a 
,,·li:,ffPll, \\' rlll 

1 

tive 
die I!,·1Te1t im Stümlerat 

hahen :> \\"ir wissen ja nicht, was der Stünderat tun 
wird. Darum · dod1 etwas zu 

von uns, f'ine der 
da:<s die !nitiatii·e unter allen 

wird. So ist die Situation. 
Ich bedaure, dieser Debatte mehr von 

der Initiative des Gewerkschaftsbundes und dn :\n
gestelltenverbiinde als von der Sachvorlage gespro
dwn wol'den isL [eh hin sogar überhaupt erstaun!, 
Jass soviel von der Initiative des Gewerksehaf ts
lrnndes geo1proehen wird. [eh bin beinahe stolz ge
worden. Es f..!:ab nämlich eine Zeit, wo man unsen: 
lnitiatin· li'.,;h,,rlich gemacht hat. Scheinbar i"t sii: 
duch llieht so hit'herli~·h, ~onderu ,wheint ,,ine u;ros,w, 
Holle zu spi„lcu. 

Schaller, Berichterstatter: Naeh den Ausführ1m
gen von Herrn Leuenberger möehte ich doch wieder
holen, wie die Situation ist. Sie ist genau so, wie sie 
im Comrnuniqui, üher die Kommissionsverh.::ndlu11-
ge11 in Lugano wiedergegeben wurde. Die Zustim
nrnng zu diese11 Antrügen bei Artikel 8 und l l gc
,;chieht in der 1feinung - das hat Herr Leuenherger 
nicht bestritten -, dass, wenn diese Kompromiss
Wsung Gesetz wird, die Initiative zurückgezogerr 
wird. Das müchte ich hier als wesentliche Grund
lage des Kompromissvorschlages der Kommission 
bezeichuen. 

Präsident: Die Artikel 8 und 11, gemüss den ße 
schlüssen der Kommission, also gemiiss dem Kom
promis,; von Lngano, sind von keiner Seite bestritten. 

Es ist kein Antrag gestellt, diesem Kompromiss 
nicht zuzustimmen. Damit ist der Kompromiss an
!!fonomrnen. 

Art. 2, Abs. 1, Lit. ilbis 
Antrag der Kommission 

Gartenbaubetriebe, soweit die Arbeitnehmer 
vorwiegend im Gemüsebau oder fi'rr den Selbsth1:
d:id l11•q·hiift igl werden; 

Antrag Strahm 
Festhnlten am ßesehluss des Nationalrates. 

Art. 2, al. l, lettre il bis 
Proposition de la commission 

.\ux PntrPpri~1,s hnrti1:llles dont !es t.ravaillt:111·s 
,n11L oc,·11p(·s ,111·tn1Jt i1 la c1Jlt111·p rna1·alcht':r1~ n11 p11111· 

li:~ prnpn·:; l1c,ni11, (fo l'exploitatio11; 

Proposition Strahrn 
\larnl,·1,ir la ,U,ci,ion du Cons1•il nat.ionaL 
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:n. 

lkrr,·l,1,:rs!:llt..rr lli,· 
Komnii,:siun. d 1m in dP1' F„fc:e dmnH 
liai!ddt w,·r, hildP11 11i,·ht (' nd d1·s 

\ 

des 
de!' \liirzst:s,1011 hat die Kornm1~"ion~mchrhcit be

vom Gesetz die (:artenbauhetriebe au,;zu
nehmen unter der Voraussetzung, dass die Arbeit
nehmer dieser Betriebe vorwiegend im Gemüsrbau 
oder für <len Selbstbedarf beschäftigt werden. Eine 
\li11<lerheit, angeführt von Herrn Strahm, hat da
mals ciw·n :\ntraa · die CarteHbnub,·
triebe mit vorwiegend gartenbaulicher Produktion 
aununehn1t•r1. Das Plenum des Hates hat dann mit 
8H: 36 Stimmen den Antrag der Kommissionsmin
derheit Strahm gutgeheisscr;. 

Gemiiss Rückkommensantrag J ,euenberger 
wurde daun die Frage dieser Formulierung, in v;el
cher \\'eise der Gartenbau ausgenommen werden solle, 
von der Kommission erneut behandelt mit dem Er
gch11is, dass die Kommission Hunmehr mit 15 :!l 
Stimmen Zustimmung zum Antrag der seinerzeiti
gen Kommissionsmehrheit beantragt. Nach der Auf
fassung der Kommissionsmehrheit ist davon auszu
gehen, dass schon nach der geltenden Gesetzgebung 
auf den Gebieten des Arbeitsrechtes und der Be
rufsbildung die meisten Zweige des Gartenbaues 
nicht der Landwirtschaft, sondern dem Gewerbe zu
gerechnet werden. Sie sind mit Ausnahme des gärtne
rischen Obst-, Gemüse- urnl Beerenbaues den Bun
desgesetzen über die wöchentliche Huhezeit und 
iiber das Mindestalter der Arbeitnehmer unterstellt. 
Im weiteren gelten die Norrnalarbeilsvertrüge, die 
gernäss Artikel !Jti des Landwirtschaftsgesetzes von 
den Kantonen zu erlas,;en, sind, nur für den Land
wirtschaftsbetrieb und die landwirtschaftliche Haus
haltung, während die Arbeitsbedingungen im Gar
tenbau wiederum mit Ausnahme des Gemüsebaues 
rn erster Linie durch Gesamtarbeitsverträge ge-

t werden. 
Sodann untersteht in bezug auf die heruflid1e 

Ausbildung der Gartenbau, ebenfalls mit Ausnahme 
des giirtnerischen Gemüsebaues, nicht dem Land
wirtschaftsgesetz, sondern dem Bundcsgi)sctz vom 
2H . .Juni 1 D:30 iiber die bcrn fliehe A ushildung. 
Sehliesslich sind der landwirtsdrnftlichen Unfall
versicherung, was den Gartenbau anbetrifft, ledig
lich die Freilandgärtnereien unterstellt, die sich aus
schliesslich oder überwiegend mit dem Gemüse- und 
( >l,s tha 11 befassen. 

Die Befreiung des Cart,mlrnues vom .\l'heilsge
~dz wiirde daher µ;egeniiber dt)lll geltenden Hecht 
Pi1w11 ltiicksl'hritt bedeuten. \'aeh den gcltc11di>n 
( ;(;sn ni larbei t sverl rii gen fiir dm; ( ;ii rt.11Prgcwerb1; 
siml neben d,iu Bet.riebP11 des reinen (;emihPba1ws 
a11d1 die .\rbeil.t·n, dir• a11sschlip;;,;]jch für df•n Sdh~t-

~onderen 
d,,n Bedür·fois~ert 
dwml 

Die 

,\rlwil rn Industrie 

er
Hück,;idit auf ihn· bc

Dadurch kann 
p1wn ausre1-

_\rtikel 25 
werden eine Hegelung tler Arbeits- und Ruhezeit 
auf8tellen, die materiell den heute 
!enden Gesamtarbeitsvertrügen entspricht. 
Re,relunir wird in Zusammenarbeit mit den 
( lr•~aois.~ ion,•n der 1md der Arbeit-
nehmer ausgearbeitet, ,;o dass nach Auffassung des 
Bundesrates keine Gdahr besteht, dass die Sonder
bestimmungen den Betrieben zu enge Fesseln aule
<ren würde. ls t es möglich, den differenzierten Ver
hiil tnisseu im Castg~werbe und in der Kranken
pflege auf dem \Vege von Sollderbestimmungen ge
recht zu wt;rden, so erscheint diese Lösung auch für 
den Gartenbau als gangbar. Dies ist ungefähr die 
Auffassung der Kornrnissiou;;mehd1eit. 

Herr Kollege Strahm beantragt als Vertreter 
der Kommissionsminderheit Festhalten am Bc
schlnss des :'iationalrates. 

Im Namen der Kommissionsmehrheit beantrage 
ich Ihnen Zustimmung zum Antrag der Kommis
sionsmehrheit. Den Text finden Sie auf der Fahne. 

\L Graedel, rapportenr: L' aliuea J, lettrc d bis, 
ne constitue pas une partie int{'.grnnte du compro
mis relatif aux articles 8 et 1 L Cependaut, Ia eom
mis,;ion s'est penehee d'une fai;on tres appr(Jfondie 
sur ce probleme. II s' agit de Ja sournission ou de 
l'exdusion des entreprises hnrticoles du champ 
d'applicalion de Ja loi. Le texte que vous avez 
accepte en mars dernicr excluait !es entreprises dont 
Ja production est surtout horticole. Or, un examen 
approfondi de Ja situation dans cette hranche a 
montre 1p1e toute une serie d'entreprises horticoles 
sont d{~jil a~sujetties h Ja lf·gislation sur la formation 
professionnelle des categories de merne 
qu'a des eontrats colleetifs de travnil, cc qui les 
assimile davantage /i des entrnprise;:; dt\ 1:arad11re 
artisanaL 

Exccpter ces entrepri~es de la loi constit.uerait 
pour les travailleurs qu'elles occupent un recul par 
rapport lt leur situation nctuelle. Pour t'.~viter cet in
convt'mient, la commission vous propose une nouvelle 
rcdaction qui limite l'exelusion de la loi aux entre
prist)s dont !es t.ravailleurs snnt surtout occ11pfo; h 
la cnlture marnieht'ire ou :111x proprns l,esoins de 
l'Pxploitation. Ai11si, tout e11 fai,rnnt <froit a11x dP;;i
dera t a di~s mil ieu x agricolt:s, nous ,;au vegardons la 
,ituation acquise dn;, travaitleurs qui hh1{•Jici!'11t 
des disposition;; de !a loi ;;ur 1a formation profes;;ion· 
m•lte et des t·ontrats collectifs ea vigueur. 
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'J'n'!ail d:ins J'industric> 

\011s v,,11~ l'l'l'l'''""llS d„nc d';q,pn>ll\ er IP le.-,1,• 
:idrni-; p:ir la ,·un11ni,;ci"11 p:1 ! \ oi ""nl 1P :J :w-
1·, i1 la ,,iti<111 d,· \L :--1 r:tlnn q11i d,·l11;i11df' 
le llJ:tinti,111 l,·,lt: \<ll en 111111 d,·r:ii,·r. 

Strahm: \\ i1.' :--ie df'11 
HeferP!lff'I! 1 norn n halw11 

tiorrnlriitiiehc Korn!llls,io11 an 
h„ i,,1· n rn ,·rt 1 

wit !J. Li'> :--1.irnmen bei Ent hal t1mueo. d1·11 B,·scldus, 
des \atimwlrntes wieder fzuheli,,ri nd dem al PH 

_\n der l\omHns,;ionsmehrhei ! , wie 
hrt ist, z11zustimm,·11. 

1st der der Komm1ssinns-
minderheit nicht auf der Fnhne worden. 
Er ist Ihnen a als Im!! 
wonlcu. Die Kommis,ionsrninderheit · iJcantragt 
lhnen, am Besd1luss des \ationalrates 
festzuhalten und in Artikel 2, Absatz 1, ein Litera 
d bis aufzunehmen, wona('h die Betriebe mit \'Or
wiegend gartenbaulicher Produktion den Bl·stim
mungen des Arbeitsgesetzes nicht unterstellt wer
den sollen. 

In der Sitzung vom 14. :\lürz hat unser Hat. wie 
worden ist, mit erdrückender Deutlichkeit 

nachher Herr Kollege Leuenbergcr na('h (lcm 
,,Stenographischen Bulletin'' ,t:ll>er f1'.slstel!tc -
niimlieh rnit 1<-!.l: :in Stimrnen, diesrn Bcschlu,;; ge
fasst. Ein derart eindeutiger Entscheid soll um! 
darf nicht ohne zwingeude :\'otwendigkeit umge
worfen werden. Es darf doeh füglich angenommen 
werden, dass man genau wusste, um was es ging. 
Es wurde dann behauµtet, es würden sozusagen alle 
Betriebe und alle im Gartenbau beschiiftigten Arbeit
nehmer den Schutzbestimmungen des Arbeitsge
setzes nicht mehr unterstellt. :\Ian hat es in der 
Folge mit einem gewissen Erfolg zum mindesten in 
der KommissionssitzuHg in Lugano verstanden, mit 
dem fachteehnisehen Begriff „gartenbauliche Pro
duktion" Verwirrung anzustellen .. \ber wie Jii;<st doch 
Goethe in seinem „ Faust" den Theaterdirektor im 
Vorspiel sagen: ,, [eh sag' euch, gebt nur immer, 
gebt !lur mehr, und immer, immer mehr, so könHt 
ihr Euch vom Ziele nie verirren. Sucht nur die \[en
schen zu Yerwirren, sie zu befriedigen, ist schwer." 
Es scheint, dass die Taktik der Verwirrung, zum 
Teil wenigstens, geglückt ist. 

Zur Begründung des Antrages der Kommi;;sions
minderheit crlauhe ich mir, n11r einige wenige Punkte 
anzuführen. Der Begriff „ produzierender Carten
hau" ist in Fachkreisen durchaus gelüufig-, es ist em 
fachteehnischer Begriff. Die Verbültnisse im pro
duzierenden Gartenbau sind weitgehend die gleichen 
wie in der Landwirtschaft. \lnssgebi,nd ist in (for 
Definition a11ch hier die Bet>.influssung und die s.vsr.e
rna tisebe Bewirtschaftung des pflanzlichen Keimt•s. 
Die Grundlage ist der Boden, und so entsteht durch 
die Bewirtschaftung die gart.enbauliche oder, wenn 
Sie sagen wollen, die pflanzenbauliche Prodnkt.ion. 
Diese Produktion wiederum wird beeinflusst d11rch 
1 ·mweltfakt.or1•11, durch die \\'it.t(•r1111g. !>iese .\r·
heitshedi11gu11gen im pruduzien·rHlt.:11 (;artenba11 
- das ist ent.sdwidend ·- sind sd1r stark von dPn 
\Vit.ttTu11gsei11flüssen abhüngig, und zwar, wie ich 
1,r·wiihnt. habe, irn (;arl1•nhu11 z,,·1,ifcllos mwh mehr 
als im Gemüselrnu, ganz einfal'li d1~sw,~grn, W(·il dort. 
(:mpfindlid1ere Pflanzen g,:zog:1•11 w1~!'de11, die c111p-

1, 1 1H 

li11d!i,·li,'I' :111f pliiL-:li,·h11 hihw·inliriid1t: «d1,r auf 
Fn J,·i 1,irk1rn;.::en l'l'a;.(i,-r,·11. In dic~P11 l;iirl11e1·eieri 
111 T;, lllld :\achl jet11a11d :1111' l'ik!'.1 f ,;;Jll, 

li dispon· 
\; lll l 

,ii,: 

lll emem l;esetz 
wP!.-he uder Branchen 

mm nieht dem ( ;e,etz imterstellt werden st)llc11. Zur 
V dass im Cegen

Beha11 pt u1H2;e11 auch nach 
· Betriebe m1terstellt 

mit der und 
von Garten- und Parkanlagen be

\\ ie Lanrlschaftsgilrtrwreien, die aartentre
:-;taltenden Betriebe, die Ülumen- und Kr;nzbin<le-
reien nnd die grossen Betriehe der Ha11dch,gärtne
reien. \ach der Betriebs~tatistik es im Jahre 
1!)55 rnnd 11500 Betriebe des Erwerbsgartenbaues. 
Dnvon wird \·ielleicht die :\lehrzahl der Betriebe 
nach 1111sert'm Antrag nicht unter~tellt, ganz einfach 
dt•swegt'II, weil es im Erw,·rbsgartenhau viele Klein
und Kleinstbetriebe gibt. \ach der gleichen Stati
stik sind 22 000 bis 25 000 Personen im Erwerbs
gartenbau beschüftigt. Davon werden nun aber 
mehr als die Ilülfte den Bestimmungen des Arbeits
gesetzes tlll ters teilt werden, ganz einfach de,.;wegen, 
weil in griissercn Betl'iebcn eben auch mehr Arbeiter 
heschüftigt sind, die den ßestirnmungen des Arbeits
gesetzes unterstellt werden müssen. 

\Vir habe-n seinerzeit. schon darauf hingewiesen, 
dass in allen E\\'G-Ländcrn, in allen Ländern Euro
pas iiberhaupt der Gartenbau gesetzgeberisch der 
Urproduktion gleichgestellt wird. In Westdeutsch
land zum Beispiel wird der produzierende Garten
bau nicht den Bestimmungen des Gewerbeschutz
;.(f!Setzes un tcrstcllt. C nserc Gärtner befürchten 
daher mit Hecht. da,,; dadurch die Konkurrenz· 
fühigkeit noch mehr erschwert wür<le, weil gerade 
in den EWG-Lilndern man nieht durch Gesetz
gebung die Spiessc noeh zu verkürzen versucht. 

:'loch ein \Vort zum Antrag der Kommissions
mehrheit. Dieser Antrag wiirde in der Praxis grossc 
l;ngleichh"iten und L tigkeiten hringen. Ieh 
kenne zwei Betriehe in emem Dorfe in der :\'ähe von 

Der eine Betrieb 1,nHluziert im Frühjahr viel 
Gemüse, im Sommer geht er über zur Produktion 
von Schnittblumen. Er wiirde nach dem Antrag der 
f{ornmissiornrn1d1l'heit dem Ceset.ze nicht unter
stellt. D1!r nndere lfotricb ist mehr eingerichtet auf 
die Produktion von Sdrnittblumen und Topfpflan· 
zen, produziert dann im Verlaufe des Spätsommers 
und Herbstes ebenfalls Gemüse. Dieser Betrieb 
würde unterst.eilt. So würden im gleichen Dorfe 
gleiche Betriebe 1111t.er gleichen Verhi.ilt.nissen durch 
diPsc ( ;espf;,,esb1:sl.irn1111rng: vnllsti.indig 1rngleich be
handPlt. Aber 110/'h Pin a11dt.•res B1~ispicl: In der 
:-.liihe nwim·s \VohnnrlPs f,pfi11det sich ein arosser 
A11slaltslidrid> mit l .ar1dwirtschaftshetrieG und 
angcschloss!:m,t 1;iirlru:r1Ji. l>iese (;iil'tnerei besorg-t 
diP S.-lhstv1'l'~org1111:,>; mit Cerniisn von :-lOO Anstalts· 
i 11sas,wn. :-ii1: prod IIZl!'!'t daneben auch 110d1 gart.eil-

L 

michael.tellenbach
Textfeld



II 

l!' 

l-

h 
lt 
1d 
e-

e-
e-
1·e 

be 
·h 
11-

t i-

,er 
ts-

·n, 
!er 
ts-

·n, 
ro
ler 
:h
:n
tz
ten 
llZ· 

1de 
·tz-

!lS-

lch 
/Oll 

,iel 
!Oll 

der 
1 er· 
au r 
a B

ICrS 

cieb 
">rfe 
1reh 
hc
der 

11nd 
H'!.(t 

il ts-
1 e 11-

1H. Dß2 
r-
lJ,> Arbeit in Industrie 

bauiidw l'rodu t,._ T 
men. Im Ycrhültnis zur 
t r·iebe,; ist das nn ver,chwind1:nd 

ll!ld :->"1,11i1 i iil 
ktion d,•,; llc

klri 11er Tl'il; der 

von denen der Herr Kommissio11;:;referent g:e· 
können den besonderen Verhältnissen 

Gartenbau 
Es bleiben noch die 

der beruflichen die vom 
in der Kommission erhoben worden 
wendungen sind auf Grund des 
und auf Grund der 
ist, nicht stichhaltig. Aber über diese wird 
Sie Herr Kolle"e Dr. Bürgi orientieren und auf
klären; er hat diese Spart~ übernommen, und es 
wäre unfair, wenn ich Herrn Kollege Bürgi zum 
voraus die besten Rosinen aus seinem Konzept her
ausnehmen würde. Ich bin überzeugt, dass er Sie 
mit grösster Sachlichkeit und ohne dass es bei ihm 
um ein Prestige geht, orientieren wird, währenddem 
ich in Lugano, nach den leidenschaftlichen Ausfüh
rungen vonseiten der Verwaltung, so die Auffassung 
bekam, dass es dort nun fast mehr um eine Prestige
frage geht. Bei uns geht es darum, eine Gesetzesbe
stimmung zu formulieren, die in der Praxis Anwen
dung finden kann und die dem Volksganzen dienen 
soll. Es sind - und damit komme ich zum Schluss -
die wirtschaftlichen Überlegungen, die seinerzeit 
zum eindeutigen Beschluss des J:\ationalrates ge
führt haben. Keine neuen Gründe konnten geltend 
gemacht werden, die zwingend wären, diesen ein
deutigen Beschluss des Nationalrates aufzuheben. 

Die Kommissionsminderheit bittet Sie, am Be
schluss des Nationalrates festzuhalten. 

M. Grandjean: Je suis certain que la majorite 
des membres de ce Conseil a ete surprise que l'on 
revienne sur l'article 2 et 'qu'on nous propose d'en 
Jiscuter a nouveau. Nous avons tres bien compris 
que l' on reprenne !' article 8, qui a ete adopte par 
notre Conseil a une seule voix de majorite, ce qui 
~ignifie qu'il aurait suffi que l'un ou l'autre d'entre 
nous soit appele au tMephone pour que soit modifie 
Je resultat du vote. Mais il n'en est pas du tout de 
mcme de l'article 2 qui, il ne faut pas l'oub]ier, arte 
adnptü par SH voix contre ~IG. 

Nous sommes surpris que l'horticulture ne puisse 
(\tre r{)gie par la loi sur la formation professionnelle 
que si elle est assujettie a Ja loi federale sur le 
travail, faute de quoi il en resulterait pour eile un 
grave prejudice. Cette opinion ne tient pas compte 
des vmux exprimes par !es premiers interesB{is qui 
unt exarnin{: longuement cet aspect de 1a question. 
D'autre part, cette opinion n'cst pas pertinente, car 
la future loi ff,dfrale sui· la formation professiormellti 
e,t t'ncore loin d'tltre terrnin{e et il est po%ible de 
\' a m.'.,nager de teile sorte q ue I' horticul ture, memc 
1:xclne du ehamp d'applieation de la loi fod{:rale ~ur 

Natfonalrnt - Conseil national t Uti~ 

;1 pu,; 
n··g,1e par les 
l'.< l!l<'l'l'Ila Il t la 
fort 

,it ""lliti>t'. '.'i la l,Ji le I ra\ ail ue 
i1 rlu,rtil:ultare. celle-i:i ~,,ra alors 

de la lui 

que la loi sur le 
que les conventions eol-

aetuellement en A 
que le contrat collectif Je 

peut nueux tenir compte des neeessites specifiques 
des difü:rentes branches de l'horticulture et de leurs 
ra pports particuliers, alors que la loi sur le travail 
est un instrument contraignant, qui s'applique a 
tou t le terri toire de la Confederation et du contenu 
duquel les autorites sont seules responsables. II est 
certain que !es plus petites exploitations qui n' ont 
r1ue peu de personnel de mt1me que celles situees 
dans !es regions r:Jevees, Oll la periode de Vegetation 
est courte, en souffriront particulierement. Le fae
teur nature (lumiere, soleil, tempera ture, sol) est 
determinant pour une exploitation horticole, ear la 
production horticole, plus encore que la production 
agricole, depend du temps. 

ll arrive souvent que le personnel des exploita
tions horticoles, comme celui des exploitations agri· 
coles, soit contraint de travailler en dehors de 
l'horaire normal, tandis qu'il peut se reposer pen
dant les periodes de froid et de pluie ou pendant les 
grosscs chaleurs, comme ce fut le cas cet ete, alors 
qu'il etai t impossible de travailler pendant certaines 
heures de la journee. 

C'est pourquoi nous vous proposons de main
tenir la deci,;ion prise par le Conseil national le 
19 juin ecoule. Je vous rappelle une fois encore que 
cette decision a ete prise par 89 voix contre 36. 
J' es time donc que nous ne pouvons pas revenir sur 
unc decision aussi nette. 

Bürgi: Ich bin mir darüber im klaren, dass diese 
Frage für Sie nicht von brennendem Interesse ist 
und Sie vielleicht eine gewisse Ungehaltenheit über 
eine weitere Wortmeldung empfinden. Ich möchte 
Sie aber bitten zu bedenken, Jass die Frage für die 
betroffene Berufsgruppe von grosser Tragweite ist. 
Weil sie keine Stimme hier im Rat hat, ist sie auf 
Fürsprecher angewiesen. In diesem Sinne appelliere 
ich an Ihr Verständnis. 

[eh möchte die Frage auCwerfen: Welche neuen 
Tatsachen sind seit dem letzten Beschluss des 
Nationalrates eingetreten? Die Launen der Natur, 
welehe den Gartenbau bedrohen, sind gleich ge· 
blieben. Hingegen ist eine krüftige Intervention des 
Biga im Schosse der Kommission erfolgt, und zwar 
folgender Art: Das neue Berufsbildungsgesetz, das, 
wie wir gestern gehört haben, vorn Bundesrat 
soeben verab:schiedet wurde und demnächst den 
eidgeniissischen Hiiten zugeleitet wird, verweist in 
bezug auf die Schutzhestimmnngen fiir Lehrlinge 
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z. \!an k,,11111<'. d .. ,;t1;dh J'.'lr 
ngPn: \Ver ni..!11 d,·m .\rlwit 

er~tl'!1t, kann a11eh 11i, ht .Jp111 l\,•rnf,hd
z tl!llerstdlt WPrdc11. In die~n· 1 
der ( :a rt•·n brn1 

masse11 m den luftleeren liaum 
wentation darf nicht auf die 
nommen werden und bedarf 

und ieh 
den 

auszufüllen. Es ist 
Gesetz eine Schlussbestimmung 
etwa so lauten könnte: ,,Der Bundesrat 
dem die Anwendung der 
bestimmungen · fi'ir den produ-
zierenden Gartenbau." Lösung könnte aueh 
anders lauten; die Hauptsache ist, das,; es eine 
Lösung gibt. 

Ich wage zu sagen, <lass der Chef des Eidgeniis
sischen Volkswirtsehaftsdepartemen tes, der für 
diese Frage zuständig ist, in seiner verdienstvollen 
Karriere für die Schweizerische EidgenosseHsehaft 
schon mit viel schwierigeren Situatiol!en fertig ge
worden ist. Ich wage auch zu prophezeien, dass das 
Biga, wenn es seinen gewohnten Scharfsinn mobili
siert, uns einen guten Vorschlag zur Regelung dieses 
Problems unterbreiten wird. \Vir müssen davon aus
gehen, dass es sich hier um ein Grenzgebiet zwischen 
Gewerbe und Landwirtschaft handelt und dass eine 
gewisse gesetzespolitische Beweglichkeit an den Tag 
gelegt werden sollte. 

Ich darf Ihnen bei dieser Gelegenheit mitteilen, 
dass die radikal-demokratische Fraktion gestern 
abend mit üherwiegender Mehrheit beschlossen hat, 
am seinerzeitigen Beschluss des Nationalrates fest
zuhalten. 

Abschliessend möchte ich Sie bitten, sich vor 
allem den wirtschaftlichen Hintergrund vor Augen 
zu halten. Es geht um eine Gruppe, welche wie der 
Landwirt der i\"atur seinen Ertrag abringen muss 
und von den Unbilden der \Vitterung (Frost, Hitze, 
Sturm und Hagel) bedroht ist. Eine solche Gruppe 
der \Virtschaft verdient Ihr Verstündnis. Ich möchte 
Sie deshalb bitten, dem Antrag Strahm zuzu
stimmen. 

Leuenberger: Es tut mir lei<l, dass auch ich Ihre 
Zeit nochmals in Anspruch nehmen muss. [eh er
kläre aber, dass ich das Wort nicht verlangt hätte, 
wenn jetzt nicht eine Debatte entstanden wäre. 

Herr Kollege Strahm hat in liebenswürdiger 
Weise vou der Verwirrung gesprochen, die im Zu· 
,ammeuhnng mit der Behandlung von cit1igPt1 
Artikeln entstanden ist. Er hat durchaus recht. Die 
Frage ist. nur, wer die Verwirrung angestellt hat: ol, 
er im Fall des zur Diskussion stehenden ,\rt.ikels, 
oder oh wir das getan hnben. Ich glauhe, "ir ver
stehen unter dem Begriff „gnrtenbuuliehe Produk
tion" nicht das gleiche. Das scheint. mir niimlich das 

ganz Erit lwidclld,· zu ,ciu .. \u<'h die l{edit,llt'ld1-
r1rn:.2"cll Yon I lnrn · lwhi:n mi,·h m 

· in kPitH'l' Art 1rnd \\',·i~e 
auch nicht in da~, d,·r H t 

\(,.hrh,·it fiir 
t,•nb11nlid1c!I PruduktioH 

Strahm he· 
nieht wollten. nicht zur Dis· 

die Gürtnerei zur Landwirtschaft 
dem Landwirtschaftsgesetz unter-

müsse. Es nicht um die -volks· 
wil'tsehaftlichen Probleme. Es geht im Grunde 
nomrm·n einfach darum, ob ein Gewerbe 
Gürt -, das bis jetzt als Gürtnereige
werhe anerkannt wurde und anerkannt werden 
wollte, und es geht darum, oh die Arbeitnehmer 
dieses Gewerbes, die bis jetzt einen minimalen ae• 

setzlid1{'.n Sehu tz genossen haben, ob dieses Ge
werbe und die Arbeitnehmer in diesem Gewerbe um 
diesen Schutz kommen sollen. Cnd da möchte ich 
doch darauf aufmerksam machen, dass das Biga in 
überzeugender \Veise darauf hingewiesen hat, was 
in der Konsequenz der Antrag Strahm, das heisst 
Kommissionsminderheit, bedeuten würde. Es würde 
hedeuten, dass die bisherigen Schutzbestimmmwen 
für die Arbeitnehmer im Gärtnereigewerbe dah0 in
fallen würden. Alle Argumente, die Herr Strahm 
und andere Kollegen für die Schwierigkeiten, die 
die Unterstellung des Gärtnereigewerhes unter das 
Gesetz zur Folge haben werden, vorbringen, wird 
jede Gewerbebranche in irgendeiner Art und \Veise 
für sich in Anspruch nehmen können. Die Frage ist 
einfach so. ob man das nicht der V ollziehun<1sver
ordnung liberlassen sollte und ob der Artikel 25 des 
Gesetzes nicht genug Bewegungsfreiheit geben wird, 
um alle diese Unzukömmlichkeiten, Schwierigkei
ten, Grenzfälle in deu Betrieben irgendwie in einer 
befriedigenden Art und \V eise aus der \Vel t zu 
schaffen. Aber mit der Streichung, mit der :\icht
unterstellung der gartenbaulichen Produktion, und 
ich maehe darauf aufmerksam, dass nicht von der 
gartenhaulichen Crproduktion gesprochen wird, 
sondern von der <rartenbaulichen Produktion mit 
der Streichung u~d Nichtunterstellung unte; das 
Gesetz würden Sie erstens alle die Arbeitnehmer 
,trafen, die bis jetzt einen gesetzlichen Schutz ge
nossen haben, und zweitens würden Sie einen gan· 
zen Beruf deklassieren. Ich könnte mir nicht vor· 
stellen, dass der Gärtnerberuf überhaupt noch 
attraktiv wäre, wenn ihm der minimalste Schutz, 
auch was das Berufsbildungsgesetz anbetrifft, ent· 
zog1)t1 würde. fch mi\cht.c Sie deshalb hitten, fhren 
sei1wruitigc11 Bn,dil11ss z11 revidieren und dem .\n
trng der l(;>mmi,siommd1rheit Ihre Z.11stimn11rn:.; zu 
gt> IH~r1. 

Ahstimmunr: -· Vote 

Für dt\11 Antrag der \lehrheit 
Fiir dt·n Antrag St.r,.1hrn 

70 Stimmen 
(Vi Stimmen 
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18. i962 ,--
11 / Arbeit in Industrie 

Art. /'.!, . ll,s. 3 
Antrag der Kommission 

Die !!ilfsnrbeit i:;t :rn be~chriinkcn und 

emen 
auszurichten. 

die nicht 
hat der Arbeit
Artikel 11, Ab-

Art. 12, al. J 
Proposition de Ja commission 

Les travaux accessoires doivcnt t'·tre restreiuts 
et, a moins de circonstances 

ils n' excederont pas deux heures 
par travailleur et par jour, abstraction faite des 
jours ordinairement chöml'.s. S'ils depassent deux 
heures, le depassement sera compense, avant la fin 
de Ja semaine suivante, par un conge de im1me dur{,e. 
Pour !es travaux accessoires qui ne sont pas com
penses par un conge, l' employeur versera un supple
ment de salaire selon l'article 11, alinea ft. 

Schaller, Berichterstatter der Kommission: Arti
kel L2 handelt von der Hilfsarbeit. In der März
session hat das Plenum unseres Rates sehr knapp -
mit 60: 59 Stimmen Zustimmung zum Antrag der 
Kommissionsminderheit beschlossen, der im wesent
lichen demjenigen des Bundesrates entsprach und 
vorsah, dass die z,,ei Stunden im Tag überschrei
tende Hilfsarbeit mit entsprechender Freizeit an 
andern Tagen der laufenden oder folgenden \Voche 
auszugleichen sei. Die Kommissionsmehrheit von 
damals wollte darüber hinaus für alle Hilfsarbeit, 
durch welche die wöchentliche Höchstarbeitszeit 
übersehritten wird, den gleichen Lohnzuschlag wie 
für die Überzeitarbeit einführen. Gemäss Rüek
kommensantrag des Herrn Leuenberger hat die 
Kommission den Artikel 12, Absatz 3, nochmals 
sehr eingehend überlegt und geprüft und dann mit 
16: 9 Stimmen beschlossen, den Beschluss des 
Nationalrates in dem Sin.qe zu ergänzen, dass der 
Arbeitgeber den Lohnzuschlag von wenigstens 25% 
nur dann auszurichten hat, wenn die Hilfsarbeit 
nicht durch Freizeit ausgeglichen wird . .\fan kann 
zu diesem Vorschlag auch sagen, er habe den 
Charakter eines Komprnmisses oder einer Verstän
digung. Ich beantrage Ihnen zum An
trag der Kommission. 

.\[. Graedel, rapporteur: La comm1sswn vom, 
propose egalement de revoir Ja redaction de l'ar
ticle 12, alinea 3, relatif au travail accessoire que les 
t.ravailleurs peuvent etre appeles a executer au-dela 
de la duree normale du travail. Le texte aeeepte 
lors de la derniere session etablit que les heures de 
travail aecessoire peuvent etre compensees par des 
!'Ongcs de durce approprice, Sa!lS ofiJiger J'em• 
ployeur l1 payer un suppUiment. 

Apri:s avoir entcndu les tht\ses des rcpri•sent.a11t.s 
pa t.ronaux et uuvriers, no11s avous trouv{J 1rn com
prornis {~quitahle daus une formule pr{ivoyant que 
lt\s heures de travail accessoire non compPnst\es par 
trn cong{! ~ercmt retribui'.:es avec un s11ppl1•me11t. de 

,alair;: de Lei qu'il csL prcvu u l'artide 11, 

nur 
Freizeit 
hätte 
verständlich. 
emes 

au travail 

man sich vorerst etwas mit dem \Vesen 

dP VOIIS 

arbeit auseinandersetzen. Diese darf nicht allge
mein als eine leichte Tätigkeit betraehtet werden, 
welche mehr nur repräsentativen Charakter auf
weist. '.'iein, sie muss in der Regel der normalen 
Arbeit gleichgestellt werden. Oft erfordert sie sogar 
mehr physische Anstrengungen als die normale 
Arbeit Gewiss gibt es auch leichte Formen von 
Hilfsarbeit, so zum Beispiel das Inbetriebsetzen 
einer Anlaae oder Maschine eine bis zwei Stunden 
vor dem allgemeinen Arbeitsbeginn. Das ist unter 
Cmständen mit einigen Handgriffen möglich. Aber 
es liegt in einem solchen Falle doch das Ausseror
dentliche vor: der Mann muss früher als üblich von 
zu Hanse weg, muss sieh ausserhalb des Familien
kreises verköstigen, kann oft nicht die üblichen Ver
kehrsmittel zur Arbeitsstätte benutzen, was alles 
mit vermehrten Kosten und Umtrieben verbunden 
i,;t. Auf alle Fälle liegt Hilfsarbeit ausserhalb der 
normalen Arbeitszeit vor. \Vieder eine andere Form 
von I Iilfsarbeit ist das Umstellen von :Maschinen oder 
Anlagen ausserhalb der normalen Arbeitszeit. Sie 
hat oft für den Arbeitnehmer die gleichen Konse· 
quenzen, wie ich sie soeben erwähnt habe. \Vohl die 
meisten zur Anwendung kommenden Formen von 
Hilfsarbeiten sind Vorbereitungs- und Reinigungs
arbeiten, im ersteren Falle das Heranbringen oder 
Einordnen von xiaterial zur Fabrikation oder zum 
Verkauf, im zweiten Fall das Reinigen von Ma· 
schinen und Geräten, die aus organisatorischen 
Gründen und solchen des Fabrikationsablaufes 
nicht während der ordentlichen Arbeitszeit ausser 
Betrieb gesetzt werden können. Auch bei den Auf
räumungs- und Reinigungsarbeiten von \Verkstatt, 
Verkaufsraum usw. crilt wiederum das Ausserordent
liche, so dass zweif;llos aueh hier die Begründung 
für einen Lohnzuschlag gegeben ist. Denn vielerorts 
werden diese Arbeiten während der ordentlichen 
Arbeitszeit ausgeführt. Manchmal, sogar oft, wird 
es schwierig sein, festzustellen, ob es sich· um Hilfs
oder um Überzeitarbeit handelt, so dass es auch in 
dieser Hinsicht wünschenswert ist, durch eine 
Gleichstellung hinsichtlich eines Zuschlages unlieb
same Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer zu vermeiden. Ich möchte des
halb den vorliegenden neuen Vorschlag der Kom
mission unterstützen. Er muss als gut überlegt be· 
zeichnet werden. Entgegen der Regelung über die 
Ferien ist hier zweifellos das Ei des Kolumbus ge
funden worden. 

Angenommen - Adopte 

michael.tellenbach
Textfeld



Travail dans l'industrie 

alrl. /:j, .lhs. 1 11nil i 
Antrag der Kommission 

Jhlirheil 
1 

der kan· 
hidür ein 

wenn sie aus tedmi,;dwn udcr wirt"ehaftlidwn 
Gründen unentbehrlich für industrielle Betriehe 
vom Btrntfosarnt und für andere Betridw von d,~r 
kantonalen Bdiörde werden. 

Abs. 2 
Der 

Nachtarbeit nur 
ziehen. Er hat 

darf die Arbeitnehmer zur 
ihrem Einverständnis heran

emen 
dauernde oder 

Nachtacbeit 
und für 

Nacht-
arbeit einen Lohnzuschlag von 
bezahlen. 

.H inderheit 

Zll 

(\Veibel, Burgdorfer, Bürgi, Conzett, Fischer, Gui
nand, Guisan, Hüberlin, Ilackhofer, Ilofstetter, 

Strahrn) 

Festhalten am Beschluss des :'\atinnalrntcs. 

Art. 15, al. 1 et 2 
Proposition de la commission 

J4ajorite 
Al.1 

En cas de besoin urgent dilment etahli, l'autorite 
cantonale peut autoris~r ternporairement Je travail 
de nuit. L'office federal peut autoriser les entre
prises industrielles, et l'autorit{~ eantouale !es autres 
entreprises, a travailler regulierernent ou p{:riodi
quement Ja nuit, lorsque des raisons fechniques ou 
economiques Je rendcnt indispensable. 

Al. 2 
Les travailleurs ne peuvent etre affectes au 

travail de nuit que s'ils y consentent. L'employeur 
est tcnu de ]eur verser un sup1:lernent de salaire d'au 
moins 50~~ pour le travail ternporaire de nuit, et 
d'au rnoins 25% pour le travail de nuit r{:gulier ou 
periodique. 

Minorite 
(\Veihel, Burgdorfer, Rürgi, ConzeU., Fischer, Gui
nand, Guisan, Häherlin, IIackhofer, IIofstetter, 

Strahm) 

Maintenir la decision du Conseil national. 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: Arti
kel 15 handelt von der Nachtarbeit. In der März
session hat unser Rat mit G!i: G2 Stimmen den An
trag des Bundesrates und der Kommissionsminder
heit gutgeheissen. Demgegeniiher beantragte eine 
Kommissionsrnchrhcit in drei Punkten eine ab
weichende Hegelung. ErHtens soll t.e das Einver· 
stündnis der Arheitnehnwr nicht nur fiir die vor
iibergehende, sondern auch für die daucmde oder 
regelmiissig wiedt>rkehrende NaclitnrhPit vorge
schrieben werden. Zweitens wiire der I,ohnz11scltlag 
fi'1r die voriih1~rgehe11de \fai:htarbeit von wenigstens 

2:/;., ;11d' 

sollte in .\ 

18 septembre 1962 

tPns ;Jil'',. zu erhiilit>n, 1rnd drittens 
vnn der \' ,!es B1rndP"-

rat a1ich fi11· die da11ernde 
wiednkehrendc :'\achtarhcit ein 

II 

.\achdPrn Hflcklrnrnrncn besddossen war. hat sieh 
die Komrnis~ioH ,·n1t'11t rnit der ,1 he-

1rnd :sie entfchied sich mit l!i: 1 
r;;cht des 

m issi,, n,mehrhei t. 
ja nun auch ein :\[inderheitsan-

lerrr1 \\'eihel vertreten vur, 
i.\atio1rnlrates be-

wollte Ihnen Kenn! nis 
schlusse,situation im Hahmen 

von dieser Be-

.\L Graedel, rappoi-teur de la rnajorite: Cet artiele 
concerne le travail de nui t et le de 
salaire v relatif. 

Lor; de Ja dernii,re session, le texte de la minorite 
avait ete aJopte par {3ft Y<JiX contre 62 a eeJui de Ja 
majorite. :'\011s avons enteudu a rwuveau les argu
ments des deux parties et constate que !es diver
gences portent sur trois poiuts. 

Le premier n trait 1l l'iutroduction d'une dispo
sition prevoyaut que r cmployeur doit rechercher Je 
consentement de:i travailleurs pour le travail de 
nuit, aussi bieu temporaire que regulier. 

Le second porte sur le taux de majoration de 
salaire pour les heures de travail temporaire de nuit. 
La reglementation actuelle prevoit 25%, alors que 
Ja majorite de la eornmission proposait 50%. 

Le troisieme est relatif au travail de nuit regu
lier. La majorite de Ja cornmission propose de fixer 
un supplement de 25%. Actuellement, aucune majo
ration n'est prevue. 

Votre eomrnission, par llf voix contre 12, vous 
propose de revenir au texte de la majorite qui vous 
avait ete deja soumis au mois de juin. 

Weibel, Berichterstatter der 1Iinderheit: Es füllt 
mir die Aufgabe zu, den einzigen Differenzpunkt auf 
dieser Friedensfahne vor Ihnen zu vertreten. Es 
geht um einen sogenannten Nebenpunkt, der nicht 
ins Kompromisspaket eingebaut worden ist; er ist 
aber trotzdem von Bedeutung. Es fällt mir nicht 
besonders schwer, vor diesem Hat diesen Antrag zu 
vertreten, weil ich mich ja in guter Gesellschaft be
finde, nicht nur auf der Fahne als .\Iinderheit, son
dern durch Ihren Beschluss in der als 
Sie - genau die gleiche .\linderheit habe ich damals 
schon vertreten - uns zugestimmt haben. Tch bitte 
Sie, daRselbe hcut.e auch zu tun. 

Ganz kurz nochmals die Situation. Wenn Sie die 
beiden Texte einander gegenüberstellen, so sehen 
Sie, dass die Fassung des Bundesrates in zwei klaren 
A hsätzen unterscheidet zwischen vorübergehender 
Nachtarbeit und dauernd oder regelmässig wieder
kehrender Nachtarbeit. Das ~ind in der Praxis zwei 
ganz verschiedene Dinge, 1111,I 1:s ist falsch, wenn 
mm die .\lehdieit der l<om111ission in ihrer Fassung 
diese Trennung nicht rnd1r klar vornirnn1t, sondPrn 
im Text. IH,ides miteinandt,r VPrnwngt. 

~adilich red11zi,•rt sich din Difforcnz im we~e11t

li!:lte11 auf die Z11sddiigi~. Die .\frhrlwit wii11scht 
nirn~n Zwwhlag vo11 WP11igst1;ns C)tl'/, bei dn vor-
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ich v,•rtrr-lc, von wPnigstr·ns :!.;/l E, ist t•inc C'lH'!'· 
1 rcilllt na,·h \lern 

für 

lässt 
kann, und es 

ist, das 
In unserem Betrieb 

machen wir das auch, dort, wo nach 
der normalen Arbeitszeit noch his weit in die Nacht 
hinein eine zusätzliche Nachtarbeit notwendig wird. 
Aber es ist auch nicht dass das Entgegen
kommen auf dem Lohnsektor ist; es ist in vielen 
Betriebeu so, dass dann ein einfaches Nachtessen 
vom Betrieb aus serviert wird, dass allfällige 
Trarn,portkostcn entschii<ligt werden usw. Da findet 
man im Einzelfall in der Praxis die Lösung sicher. 
\fan darf sich aber auch nicht auf diese FÜile kon
zentrieren, dass es sich immer um zusätzliche Nacht
arbeit handelt. Es kann ohne weiteres auch vor
übergehende Nachtarbeit geben, die dann am Tag 
kompensiert wird, das heisst dass dann am Tag 
nicht gearbeitet wird. Es gäbe noch viele Beispiele. 
Ich will das alles übergehen. Ich möeh te nur sagen: 
Die Verhältnisse sind sehr verschieden, und die F or
mulierung der Minderheit lässt auch zu, weiterzu· 
gehen als 25%: aber zum vornherein 50% für alle 
Fälle im mindesten festzulegen, geht nach unserer 
:\leinung zu weit. 

Nun der zweite Punkt. Die bundesrlitliche Vor
lage will für die dauernd oder regelmässig ,vieder
kehrende Nachtarbeit keinen Zuschlag zum vorn
herein verlangen und will auch nicht, dass die Zu
stimmung des Arbeitnehmers ausdrücklich im Ge
setz geregelt werden muss. Hier haben wir es doch 
um Verhältnisse zu tun, wo der Arbeitnehmer beim 
Abschluss des Arbeitsvertrages weiss, dass es um 
dauernde Nachtarbeit geht.- Dementsprechend -
wenn er ja sagt ist es nicht notwendig, dass das 
Gesetz noch verlangt, dass wir hier besonders die 
Zustimmung des Arbeitnehmers stipulieren müssen; 
diese ist ja sowieso gegeben, sonst würde es zu 
diesem Arbeitsvertrag gar nicht kommen. Mit Bezug 
auf den Lohn ist ohne weiteres zuzugeben, dass ein 
höherer Loh11 für die Erschwerni~ der Nachtarbeit 
verlangt werden kann. Aber das ist. ja auch ein Teil 
der Abmachung zwischen Arbeitnehmer und Arbeit
geber für den Arbeitsvertrag, der Nachtarbeit anbe
langt. Da stellt sich nun die Frage: Wenn ein Zu
schlag von 25% vorgesehen werden muss, auf was 
soll derrn dieser Zuschlag von 25% errechnet. wer
den, auf dem ohnehin seh,on erhöhten i'\nchtarbeits
lohn oder auf irgendeinem fiktiven Grundlohn? Das 
wiinle zu Schwierigkeiten führen, die es zu ver· 
rneidcn gilt. Wir sind 1111,i in :\lindcrhcit. und Mehr
heit einig, <lass der Arbeitnehmer zu der Sache 
~,dbcr sprechen soll. Tm Gesetz ist au~driicklich vor
gPsP!ten, dass bei vm·übcrgchender i\achtarl,cit die 

Arbeit in Industrie 

Zus l i 1n 1rnrng des .\rbei trwhmcrs vorliegen mns~. 
Bt>i d„r dauernden es zur .\hmachung des 
.\rlH'I ~vcrhültnisscs auch auf ,lie Zu-

d. 

Berger-Zürich: :\[it Botschaft vom 30. 
1 !HiO schlägt der Bundesrat zu Artikel 
für ·· .'\achtarbeit einen 
von vor. Heute beantragt Ihnen die 
der Kommission zum zweitenmal, den Lohnzuschlag 
für Nachtarbeit von 25 auf 
erhöhen für dauernd oder regelmässig 
kehrende Naehtarbeit einen solchen von 25% fest
zusetzen. 

Gestatten Sie mir über die voraussichtlich sich 
ergebenden praktischen Auswirkungen dieser An
trüge noch einige Bemerkungen. Nach dem in der 
„Yolk~wirtschaft" vom Oktober veröffentlichten 
Durchschnittslohn von Fr. 4.27 für gelernte Arbeiter 
ergibt sich bei einem Lohnzuschlag von 25% pro 
Stunde eine Lohnerhöhung von Fr. 1.06, was bei 
weitem nicht ausreicht, um die dem Arbeiter zu
folge der Leistung der Nachtarbeit entstandenen 
:\Iehrkosten zu kompensieren. Diese setzen sieh zu
sammen aus der Einnahme einer Zwischenverpfle
gung im Betrieb nach Beendigung der normalen 
Arbeitszeit, aus der separaten Verpflegung seiner 
Familie zu Hause und aus den eventuell eintre
tenden Reisespesen vom Arbeitsplatz nach Hause. 
Wie rasch ein Betrag von Fr. 1.06 bei diesen nun er
wähnten :\Iehrkosten verbraucht ist, glaube ich, 
muss ich nicht speziell hier betonen. Diese Überle
gungen veranlassen die Mehrheit Ihrer Kommission, 
Ihnen für vorübergehende Nachtarbeit einen Lohn
zuschlag von 50% zu veranschlagen. 

Gleichzeitig beantragt Ihnen die :\Iehrheit der 
Kommission, für dauernde oder regelmässig wieder
kehrende Nachtarbeit einen Lohnzuschlag von we
nigstens 25~10 frstzusetzen. Der Argumentation in 
der Frühjahrssession von Herrn Kollega \Veibel, 
nach welcher mit den betreffenden Arbeitnehmern 
bei der Abmachung seines Anstellungsverhältnisses 
die ob Schichtarbeit und ob ein Zuschlag be
zahlt werden solle, abgeklärt werde, vermag ich 
nicht zu folgen. Nach meiner Auffassung ist das Ein
verständnis des Arbeitnehmers fiir Nachtarbeit ab· 
solut notwendig. Soviel wir feststellen können in 
Industrie und im Gewerbe, ist die Nachtschicht
arbeit ganz allgemein vom Arbeiter aus unbeliebt. 
Sehr oft verlangt die Schicht den Schichtwechsel, 
und es wird diesem Begehren insbesondere in In
dustriekreisen von der Arbeitgeberschaft sehr oft 
entsprochen. Wie llerr Kollega \Veibel heute ange
führt hat., konnte auch ich fest.&tellen, dass dem 
Arbeit.er die aus der Nachtschicht. eintretenden 
i\'lehrkns!Pn teilweise durch einen erhöhten Lohnzu
schlag a11sgcgliclwn werd1rn. In den weitaus meisten 
Füllen ah(ir wird für Schichtarbeit prozentual ent
schüdigt. 
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Wir haben heule al~o die :-iituatin11, dass cinlllal 
durch einen erhiihten Lohn, dann wieder durch prn
zen tu alt; Z11schliige die dem Arbeiter 1:u f 1,henden 
'.\!ehrkostcn in f!cn Rctriehen werden. 
Diese 1mtcrsrhi,~dliche dPm .\ r-
1,eiter entstehenden '.\[ehrkostcn einmal durch er
hühten Lohn, ein anderes 11al wir·dernm durch 
zentuale 
lid1en. Die 

.':ad1tschichtarbeit einen .\ tz von 
in das Gesetz aufzunehmen. Fiir diese Absicht 

· zühle ich bei Ihnen auf 
Ihnen heute, dem '.\Iehr

zum zweitenmal in der Kom
wurde, zuzustimmen. 

Hofstetter: Ich möchte Ihnen in 
mung mit dem Antrag des Herrn Kollegen Weibel 
beantragen, dem Antrage der Minderheit zuzu
stimmen. 

Ich glaube, Herr Kollege Berger macht einen 
gruudsützlichen Fehler, wenn er die Nad1tarheit 
vergleicht mit der Schichtarbeit, zum Beispiel mit 
dem zweischichtigen oder dreischichtigen Betrieb. 
Ich mache darauf aufmerksam, dass der Schichtbe
trieb in Artikel 21 ff. des Gesetzes geregelt wird. Es 
geht hier nicht um die Frage einer Schichtarbeit, 
sondern um die Hegelung der vorübergehenden und 
dauernden Nachtarbeit. Die vorübergehende Nacht
arbeit kommt dann in Frage, wenn der Arbeiter 
zum Beispiel Tagesarbeit leistet und nun der Be
trieb einmal vorübergehend für einen, zwei oder 
drei Tage Nachtarbeit leisten muss. Dann wird 
dieser Arbeiter sicher nicht Tagesarbeit leisten. Bei 
der dauernden regelmässigen Nachtarbeit geht es 
um Leute, wie Herr Kollege \Vcibel gesagt hat, die 
ich für diese Arbeit anstelle, zum Beispiel als 
Bäcker, als Nachtwüchter, als Nachtportier. Dann 
schliesse ich mit diesem Arbeiter einen Dienstvertrag 
ab. Ja wollen Sie dann, Herr Kollege Berger, dass 
der Arbeitgeber heim Abschluss dieses Einzeldienst
vertrages sagt: Hör mal, ich zahle dir diesen und 
diesen Lohn, und dieser Lohn setzt sich zusammen 
aus einem fiktiven Lohn und einem Zuschlag von 
25%? Ein Zuschlag ist doch einfach unlogisch, -wen11 
ic? den Mann anstelle für regelmüssige, dauernd 
wiederkehrende Nachtarbeit. Dann mache ich mit 
ihm einen Lohn ab, der dieser Nachtarbeit ent
spricht. Hichtig ist, dass man bei der vnrüherge· 
henden l'iachtarbcit einen Lohnzuschlag giht. Hnr 
Kollege Weibel hat die Verhältnisse geschildert. Ich 
frage mich, oh es aber richtig iijt, dass man diese vor
ii bergehende Nachtarbeit auders, besser bezahlt als 
die Überzeitarbeit. Der Bundesrat hat einen gauz 
klaren t Tnterschied zwischen vorübergehender Nacht
arbeit mit 25% Zuschlag und dauernder, wieder
kehrender Nachtarbeit, bei der eben nach seiner 
Auffassung die Entschiidigung im Lohn inbegriffen 
ist, gemacht. Das ist eine klare Situation. Die Auf
fassung der Mehrheit if'it unlogisch und meines Er
achtens auch nicht gereeht.fertigt. 

ilhstimnwng Vote 

Fiir den Antrag der Mehrheit 
Fiir den Antrag der ~lindcrheit 

(ilj St.imnrnn 
W) Stirnmen 

18 .septembn: 1962 

,lrl. 23, Abs.:! 

Antrag der Kommission 
wird bestimmt, 111tter wel.-lH,n 
wie wt,it bei tmu11terhrn,·he

wiidicnt I iehc l löd1starhe1tszei t ver
und die lluhezeit verkürzt werden darf. Da· 

hei darf iu tler die wöchentliche Höd1;-;t-
arlwitszeit im 'tt von 1 \Vochen nicht 
üher~r hri t tcn m·rdeu . 

Art. al. 2 

Proposition de la commission 

L' ordonmrnce etablira a quelles conditions et 
dans mesure la duree maximum de la semaine 
de travail rtre et la duree du repos 

du travail continu. Toute
fois, en regle la duree maximum de Ja 
semaine de travail devra etre respectee en moyenne 
et par periode de seize semaines. 

Schaller, Berichterstatter: Artikel 23, Absatz 2, 
handelt von der Höchstarbeitszeit im ununt.er· 
brochenen Betrieb. In der )förzsession hat das 
Plenum unseres Hates mit 73: 59 Stimmen be
schlossen, und zwar gemüss Antrag des Bundesrates 
und einer Kommissionsminderheit, dass durch Ver
ordnung bestimmt wird, unter welchen Voraus
setzungen und wieweit bei ununterbrochenem Be
trieb die wöchentliche Höchstarbeitszeit verlänaert 
und die fluhezeit verkürzt werden darf. Dem«e<~en
über beantragt die Kommissionsmehrheit di; ~us
drückliche \Veisung des Gesetzgebers an den Bun
desrat, dass die wöchentliche Höchstarbeitszeit im 
Durchschnitt von 6 \Vochen nicht überschritten 
werden darf. Es wurde in der Junisession be
schlossen, auf Antrag von Herrn Leuenberger auf 
diese Vorschrift zurückzukommen. Herr \Vüthrich 
hat dann in der Kommission beantragt, die Dauer 
des Zeitraumes, innerhalb welchem die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit nicht überschritten werden darf 
zu verdoppeln, das heisst von 6 \Vochen auf 3 .\Io~ 
nate zu verliingern . .\fit Rücksicht auf diejenigen 
I3etriebe, in denen es auch bei einer Verlängerung 
der .\usweichpcriode nicht möglich ist, die normale 
wöchentliche Höchstarbeitszeit einzuhalten, hat 
sich dann die Kommission schliesslich auf foltrende 
Formulierung geeinigt, die als zweiter Satz de; Be
schluss des :'-iationalrates beizufügen wäre: ,,Dabei 
darf in der Regel die wöchentliche Hiichstarheitszeit 
im Durchsch;iitt von 16 Wochen nicht über
schritten werden." Ich beantrage Ihnen Zustim
mung z11 diesem Antrag der Kommission, der das 
Wohlgefallen aller gefunden hat. 

M. Graedel, rapporteur: Le deuxieme alinea de 
l'article 23 reglcmente la duree du travail dans lfls 
entreprises a travail continu. 

Au cours de la scssion de mars, le Conseil 
1Jatinnal a repo11,se un texte dispmmnt quc, dans ccs 
cutrepri8t'S, la dur1':e maximum du travail hebdorna· 
rlairc doit Mre respectiie eu mnyenne par pfa·iodc de 
six ~emaines. A la suite d'u1w demandc de reprise en 
(:nnsidf~ration de notrn colli!g11e Leuenherger, la 
commi,sion s'cst pcnch{~e /1 nouvenu 1mr ce pro
blt'~rne. f•'.lle a ent.endu ,r. Wnr.hrich propo~er 

l 
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d' Mei_id!'e cettc p{·riode de six scniai111::S :'i d,,11ze 
scmmnes. 

Apr1\s discus;;iou. vntre comrnission es! urrivi:e ii 
Ja conclusio11 qu'il convicmlrait de fixer la 

uelle la duree du lravail nnrmal ,loit 
i1 1 G cn mo;1te11ne. 

Votrc conunission Ytms propos,), ii 
de vous y rallicr. 

:irt. Abs. 2, lit. rtl,is 

Antrag der Kommission 
Streichen. 

Art. al. 2, letlre a bis 
Proposition de la commission 

Biffer. 

Schaller, Berichterstatter: Dies ist der einzige 
Artikel, bei dem die Kommission von sich aus Hück· 
kommen beantragen musste, und zwar im Zusam· 
menhang mit der Behandlung ,les Artikels 8, Ab
satz 1. Die Neuerung ist sehr einfach. Sie haben 
heute morgen mit der Zustimmung zur hean!ragten 
Fassung des Artikels 8, Absatz 1, das Personal der 
Grossbetriebe im Detailhandel der 'iö-, hzw. '15-
Stunden· \Voche unterstellt. Damit ent [ällt die ~ot· 
wendigkeit, in Artikel 25 für das Verkaufspersonal 
in Klein- und Mittelbetrieben des Detailhandels 
eine Sonderbestimmung Yorzusehen. Ich stelle 
Ihnen den entsprechenden Streichungsantrag. 

M. 6raedel, rapportenr: La modification pro
posee par votre eommission a l'article 25, ali
nea 2abis, resulte de la decision que vous avez prise 
a l'article 8, de soumettre le personnel des grandes 
entreprises de eommerce de detail au rcgime de la 
semaine de travail de 46 heures, rcspectivement de 
45 heures. 

En eonsequence, il convien t de supprimer 
l'alinca 2abis de l'article 25. 

Nous vous proposons clone de supprimer cet 
alinea. 

Angenommen Arlopte , 

Art. 82, Abs. 1 
Antrag der Kommission 

Die Tagesarbeit der weiblichen Arbeitnehmer 
muss, mit Einschluss der Pausen, innert eines Zeit
raumes von 12 Stunden liegen. Die Grenzen der 
Tagesarbeit dürlen nur von 6 bis 5 Uhr und von 20 
his 22 Uhr verschoben werden. Wird die wih;hent
liche Arbeitszeit mit dem Einverständnis der Ar· 
beitnehmer ganz oder teilweise auf fünf Tage feHt· 
gelegt, so darf die Grenze der Tagesarbeit bis 23 Uhr 
verschoben und die Tagesarbeit darf bei schicht
ähnlichem Gruppenbetrieb mit Einschluss der Ar· 
beitsunterbrechungen innert eines Zeitraumes von 
13 Stunden liegen. 

Art. 32, al . .1 
Proposition de Ja commission 

Pour les femmes, le travail de .iour dnit. t:tre 
eornpris dnns un espace de douze heur·e~, pa11scs in-

Arbeit in Industrie 

du~,·~. Lt:s li1nit1•s llP penvcnl c11 ,'tre q11c 
de G lwurcs ii 5 heures et de :w hcurcs li 22 heures. 
Lnrs1p1e !a <lur{:e de la semaine de travail cst re-

te cn tierc1nen t ou PH · ,mr t·inq jourt avee 
,!es Ja limite 

hcnres et en cas de travail 
le travail de 

daus an espace de treize 
travail incluses. 

Schalter, Berichterstatter: Artikel 32 der Vor· 
handelt von der Arbeit und Ruhezeit der weib

Arbeitnehmer. Der :fationalrat hat zu Arti-
Absatz 1, in der Junisession mit 67 

einer Kommissionsminder
innert welchem die 

der weiblichen Arbeitnehmer 
muss, anf 12 Stunden zu begrenzen, während 
Bunde;:;rat und die Kommissionsmehrheit einen 
Zeitrnum von 13 Stunden Herr 
Bühler· \Vin terthur, für den dann in Kom-
mission Herr Hofatetter sprach, befürwortete im 
Anschluss an seinen im Hat · Vermitt· 
lungsvorsehlag eine Lösung, nach welcher bei der 
ganzen oder teilweisen 5-Tage-vVoehe im schieht
ühnlichen Gruppenbetrieb die Tagesarbeit für weib
liche Arbeitnehmer mit Einschluss der Pausen 
innert eines Zeitraumes von 13 Stunden liegen darf, 
i1n übrigen aber diese auf 12 Stunden begrenzt wird. 
Zur Begründung dieses Antrages wurde auf Stun· 
denpläne hingewiesen, die vor allem auf die Bedürf
nisse arbeitender Hausfrauen zugeschnitten sind. 
Darnach wird die Tagesarbeit zweier oder mehrerer 
~chichtähnlieher, sich gegenseitig ablösender Ar
beitsgruppen in zwei Teilen geleistet, zwischen 
denen ein mehrstündiger Unterbrueh liegt. So wird 
zum Beispiel von 9 bis 13 Uhr und am gleichen Tag 
von 17.30 bis 22 Uhr gearbeitet. Eine solche Arbeits
zeitgestaltung setzt aber bei der 5-Tage-\Voehe vor· 
aus, dass der Beginn des ersten Teils der Tagesarbeit 
und das Ende des zweiten Teils weiter auseinander· 
liegen, als dies normalerweise der Fall ist. Für 
schichtähnlichen Gruppenbetrieb muss die Zeit
spanne von 12 auf 13 Stunden verlängert werden, 
wobei aber die effektive tägliche Arbeitszeit 9 Stun
den nicht überschreitet. Im Sinne des Vorschlages 
von Herrn Bühler-\Vinterthur hat sich die Kom
mission auch hier auf eine Fassung von Artikel 32, 
Absatz 1, geeinigt; Sie finden diese auf der Fahne: 
„Die Tagesarbeit der weiblichen Arbeitnehmer 
muss, mit Einsehluss der Pausen, innert eines Zeit
raumes von 12 Stunden liegen. Die Grenzen der 
Tagesarbeit dürfen nur von 6 bis 5 Uhr und von 20 
bis 22 Uhr verschoben werden. Wird die wöchent
liche Arbeitszeit mit dem Einverständnis des Arheit.
nehmers auf 5 Tage festgelegt, so darf die Grenze 
der Tagesarbeit bis 23 Uhr verschohen werden und 
die Tagesarbeit darf bei schichtähnlichem Gruppen
betrieb mit Einschluss der Arbeitsunterbrechungen 
innert eines Zeitraumes von 13 Stunden liegen." Mit 
dieser Formulierung wurde eine Lösung erreicht, die 
den hesnnderen I3edürfnissen einer bei verschie
denen Wirtschaftszweigen anzutreffenden Arbeits· 
zeitgestaltnn.g für weibliche Arh1\it:nehmer ange· 
messen Hechnung t.riigt.. !eh beantrage Ihnen Zu
stimmuni; zu dieser Verst:ündigungsformel der 
Kommission. 
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Travail dans l'industrie 

.\1. Graedel, ellr: L'artid,: :r2 ,·"tl!'t'l'm: !a 
duri'.e du travail et lt, r,ipos des fcmrnes. 

A l'alird,a premier, le Conseil natio-
nal, il e:<t · qm-, 11: travai! de 

doit ,•trc 

pour 
l'industrie textile 

longues que les autres 
de 1a heures tera l'r~ta-

blissement des horaires de travail pour le 
feminin, saus que la duree effective du travail soit 
modifiee. 

Votre eommission vous propose a l'unanimite de 
vous rallier a ce nouveau texte. 

Angenommen - Adopte 

Art. 68, Abs. 1 
Antrag der Kommission 

Festhalten. 

Art. 68, al. 1 
Proposition de la commission 

Main tenir. 

Schaller, Berichterstatter: Ich muss noch auf 
etwas Formelles aufmerksam machen. Es wurde 
vom Nationalrat in der Junisession Rückkommen 
auf Artikel 60 beschlossen. Nun hat aber damals der 
Rat beschlossen, die Ferienregelung nicht iu Arti
kel 60 aufzunehmen, sondern in Artikel G8. Da die 
Kommission des Nationalrates nach reiflicher Dis
kussion dazu kommt, Ihnen zu beantragen, am Be
schluss des Nationalrates festzuhalten, Hiusste ill der 
Ihnen vorliegenden Fahne das Rückkommen prak
tisch auf Artikel 68 behandelt werden. Es geht um 

. eine rein formale Frage. 
In der Frage des Verhältn'isses der bundesrecht

lichen Ferienregelung zum kantonalen Feriemecht 
hat sich der Nationalrat gemiiss Antrag der Kom
missionsmehrheit mit 86: 7'1 Stimmen nach breiter 
Aussprache für eine Bcsitzstamfg-arantie 
der für die Arbeitnehmer günstigeren kantonalen 
Ferienvorschriften entschieden, soweit diese im 
Durchschnitt 3 Wochen Ferien im Jahr nicht über
schreiten (Art. 68, Abs. J). Nach dem Antrag t~irwr 
Kommissionsminderheit, vor allem vcl'lreteu da· 
mals durch Herrn Kollege Widmer, sollte die Besitz· 
standgarantie zugunsten der bestehenden öffentlich· 
rechtlichen Vorschriften der Kantone ergetzt wer· 
den durch eine Ermächtigung an die Kantoue auf 
dem 'Wege ihres Einfiihrungsgesetzes z11m Zivil
gesetzbuch die Dauer der Ferien bis z11 ;~ \Vodien im 
Jahr zu verlüngern (Art. 3/i bis, Abs. 7, ( )I{). 111 di:r 
Kommission stand dann eine Forrnulicnrng zur Dis
lrnssion, welche auf meinen \V,msch vom Biga aus
gearbeitet wurde. Sie hiess: ., Die h'.:111ton1• sind be
fugt, über die Dauer der Fcrii•n fiir dm1 Arlicit-

18 1Dß~ 

,wiinwr 
,ie im I hi 

\'.,r~cl,rirtt:ll aufz11sl1>llt·11, s11,\1•i1 

itt :1 \\'oehc11 F,:ricn lll! J;ihr nicht 
iihcr,chrcilcn." 

l l,:1T 1 !,,it un,l I !crr \\'idnwr halicn 
\n! 

nalra! 

.\:L Graedel, article traite de la 
des vac::rnces. 

Lors de la derniere scss1011, vous avez 
une de en consideration de 
ticle comme vous aviez aussi decide de 
resoudre Ja question des legislations cantonales en la 
matiere a l'article 68, le depliant que vous avez en 
main ne mentionne pas l'article ßO. Cependant, 
votre eommission s'est penchee ä nouveau sur l'en
semble du probleme, en particulier sur !es aneiennes 
propositions Widmer et Heil, qui tendaient a 
menter Je droit eantonal en matiere de vacances par 
l'introduction d'un artiele 341 bis, alinea 7, dans Je 
Code des obligations. 

Votre commission a repousse une propos1 lwn 
faite d'abord par l'OFIAMT, puis reprise par 
.\L Heil, prevoyant l'introduction de 1a disposition 
suivante a l'article 60: 

<< Les cantons peuvent edicter des prescriptions 
plus favorables aux travailleurs, concernant la durce 
des vacances, a la condition qu'elles ne prevoient 
pas plus de 3 semaines de vacanees par annce et 
en moyenne. >> 

La· commission a repousse cette proposition par 
17 voix con tre 9, reprenant ainsi l' article 68, qui 
garantit le stalu qua pour les prescriptions cantonales 
en matiere de vacances. 

La cnmmission vous propose donc, dans sa ma
jorite, de vous en tenir au texte du depliant. 

Widmer: In der Kommission ist sehr eindring· 
lieh und sehr deutlich zum zweiten .\fale die Besitz
standgarantie zum Beschluss erhoben worden, so 
dass ich darauf verzichte, heute, bei der vorliegenden 
Situation, mwhmals den Antrag zu begründen, diese 
Besitzstandgarantie wegzudekretieren. Gestatten 
Sie mir aber doch als Mitglied dieser 
eine Erklürung zur Ferienfrage abzugeben, weil die 
nun getroffene Lösung mit der Besitzstandgarantie 
het.reffond die Gewährung der Ferien iu keiner 
\Veise befriedigen kann. Die angestrebte Hcgel1111g 
mit der Einriiumung einer zivilrechtlichen Befugnis 
an die Kantone, die Feriendauer bis zu ;J \Vochen zu 
verlängern, hii tte es ausgeschlossen, dass nun von 
Bundes wegen einzelne Kantoue begiinstigt oder be
nachteiligt werden. Die Kommi5sion und offenbar 
auch der Rat hahen 1111n die Besit.zstanrlgarnntic hc· 
schlossen, welche keine einheitlidie eidg1rniissische 
llegelirng bringt, sondern eine heaclttliche Heehts-
1rngleichheit in einem C,•setzP schafft, wclchern a11~
ger:echnet nachgeriihmt witd, dass e,; einbcit!iclws 
Hecht schaffe. Einer solchen offonsicht:lichc11 n,~d1t.s-
1l!lg!Pichbeit karn1 ich nicht. z11.~timrnen, wnil dPm 

·-- ,,,.,_,,,,_, ____ , ___ . __ ,,,, _________________ _ L 
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19. September 1D62 

l ;nrnihatz llllsPrer Bnndp,;verl'a""1111g. das;; jPdt:t· 

vor dem l;c,sclzc gleid1 i;;t. mit der BP"itzsland 
garantic bct rdfcnd die FPrien ni('h t \' adiach t ung 
versehafft wird. ld1 enthalte lllteh be11te der 
Stimme. weil i1·h dor·h die l loffn11ng das:< dPr 
Stiinderat diese ·1 dann 111Jch 

Angenommen 

Präsident: Durch die:sen Beschl11s:1 ha hen Si 1: 

materiell Ihren Entsdwid ühcr die 
Kantnns Basel-Stadt und die Petition 

sur l' enseml,[e 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 100 Stimmen 
Dagegen 2 Stimmen 

An den Ständerat A 11 Conseil rles Etats 

Korrektur Corredion 

Seite 373: Votum .\rnold-Zürith rn[l wie folgt 
beginnen: ,, kh hin nicht überzeugt ... " 

Vormittagssitzung vom 19. September 1962 
Seance du 19 septembre 1962, matin 

Vorsitz - Presidencc: Herr Bringolf-Schaffhauscn 

3432. !Jildtwirtschaftsbeschluss 1962 
Arrete sur l'economie laitiere 1962 

8520. Postulat Leu. 
l'örderung des Absatzes von 

Emmentaler Käse 
Amelioration du placement du f romage 

d'Emmental 

Botschaft un<l Beschlussentwurf vom 1 .. Juni 19t;2 
(BBl I, 1157) 

Message et projet il'arrete du 1 er juin 1962 {FF I, 1197} 

Text des Postulates siehe Seite t,86 hiernach 
Texte du postulat voir page t,86 ci-aprcs 

Antrag der Kommission 
Eint.reten. 

Proposition de la commission 
Passer a la discussion des articles. 

/Jerichterstattrmg - Rapports giiru'r,m.i, 

Kurmann, Berichtiir-statter: Canz 1mcn\·artct i~t 
mir die Ehre zugefallen, im Namen Ihrer Kom
mission ühcr diesen neuen Bundesbeschluss Berieht 
zu erstatten. !eh tue e.~ in Ytirtretung des verun
fallten Kon1missionspriisidcnt.eu, 1rnsP~e~ !,ollt•gett 
Kämpfen. Darf id1 Sie in A11hctrncht die,-.cr 1:111· 

N'ationalrat - Cons<!il national 1 !IG:J 

l.\.1 ilch wir!scha ftsbcschl uss Hlfi2 

,liind(' 11111 Ihre .\ad1:-id11 1111d 11111 11,r \\,,ld ,il1,11 

l,j I t cn ll 111! \'it>lleidit a11l'h darn lll. d:is:-; :-,ic m i1·h 
ni,·hl allzu lange hi,•r drobel! auf die:it:r F„ltPrha11k 
!wl:1,,1·11 '.' 

l);i,-. Th,·nia. mil dnn wir 1111, hier zu !w.,diiif-
t' i 1 11n ml 
kann!. :-,il' ,iwl ihm ,eit l'.(i7 i1nnwr wieder 

.\lit !lrn1,n hin unterhrci 
,oll an die j1,lzt 
wt:rdPn. deren 

.lahri~s dahinfällt. l:11,;er 
Be,eh!uss sollte ah I. \'ovember diese;; .Jahres m 
\Virk,amkeit treten. \Vir haben also nurmehr 
Zeit zur \' dass diese neue 

Ses,ion von heidc11 Häten 
von hciden Iliiten als 

erklärt werden muss. Das hedeutct <las 
Mehr in beiden Häten. Eine rückwir

Inkraftsetzung des Beschlus,;cs entfällt des· 
halb, weil eine ganze Reihe von ~Iassnahmen, die 
;.rctroffen werden müssten, gar nicht rückwirkend in 
Kraft [!f~setzt werden können - ich erinnere an <lie 
Prciszll:<<'hliige, :m die Straf~anktionen u,;w. Im In
tere;:sc der Sache müssen wir al,;o dafür sorgen, dass 
die 'Wirksamkeit dieses neuen Resehlusses unmittcl
har an die \Virksarnkcit der jetzt g-cltcnden Onl
n11ng, die am :n. Uktolwr ahlüufl. anschliessen 
kann. 

Dic,;cr neue Bc-;dilu,,:,; hringt nichts gnmdsiitz
lich Neues. Man hat zwar hei der Beratung der 
jetzigen Ordnung im Jahre IDS!1 darnn gesprochen, 
eine liingcrfristige Lösung zu treffen, um in der 
Zwischenzeit die :\foglichkei t zu haben, die Dinge 
von Grund auf zu überprüfen und die Land\virl· 
schaftspolitik einer '.°'{euorienticrung entgegenzu
führen. Die Probleme haben sich jedoch als weit 
komplexer erwiesen; üherdics wird es so lange nicht 
möglich sein, zu einer grundsätzlichen Neuorien
tierung zu kommen, als wir hci uns darauf ver
zichten, neben der rein betriehswirtschaftlichen 
Grundlagenforschung auch zugleich eine systcma· 
t ische agrarwirtschaftliche Grundlageuforschung zu 
betreiben. Die hetricbswirtsehaftliche Grundlagen
forschung ist selbstverstä11dlich notwcmlig. Sie 
muss ja die Grundlage hilden für die Beurteilung 
der Auswirkungen von ~[assnah1nen auf den ein
zelnen Betrieb. Aher ebenso notwendig ist eine 
agrn1·wirtschnftlid1c Grundlagenforschung, die die 
G~undlage zu liefern hat für die Beurteilung der 
Auswirkungen yon .\Ias,mahmen auf die übrige 
\Vil'tschaft einerseits und anderseits der Hücbvir
kungcn von '.\fassuahmen bei der übrigen \Virtschaft 
auf die Landwirtschaft. So bringt also dieser neue 
Beschlu,-.s nichts grundsätzlich Neues, sondern he
dcutct eine Fort,et.zung dm· bisherigen Be,;chlüssc 
aus den .Jahren !D57, Hlf>tl 11ml 1%9. Wie damals 
geht es aueh heute darum, die defizitäre eidgenös
sische Milchrechnung zu sanieren. Es geht also im 
wesentliche11 um einen reinen Finanzierungshe
sehluss, wohei selbstverständlich bestimmte Frage11, 
die am Hantle di<\ser Finanzierung liegen und vom 
Hantle her in den Finanziernng~plan hin('i11spicle11, 
mit in die Begelung einbezogen werden müssen. 

Ei1H! g,:wisse Cewichtsverlagerung p:t>geniiber der 
jetzt. gelt.enden Ordnung ist allerdings eingetreten. 
:-ichon dPr Be;.clil11,;s ID:'i8, 1wmentlieh aher der Be
,dt!11:-;s lWiD, ist. zentral von der prodnktionslenkcn· 

lit 
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13. März 1963 

Vormittag~sii.zung vom 8 • .\Iärz 1963 

Sfance du 8 mars 1963, matin 

Vorsitz - Presidenee: \f. 

8509. Ausrüstung der schweizerischen Armee 
mit Atomwaffen. 

Bericht des Bundesrates zum Volksbegehren 
Equipement de l'armee suisse en armes 

atomiques. Rapport du Conseil f ederal relatif 
a !'initiative populaire 

Siehe Seite 7 hiervor - Voir page 7 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 8. März 1963 
Decision du Conseil national du 8 mars 1963 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 34 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

8560. Wahl des Nationalrates. 
Bundesgesetz 

Election du Conseil national. Loi 

Siehe Seite l hiervor Voir page l ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 8. März 1963 
Decision du Conseil national du 8 mars t 963 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Bundesrat - Au C<;nseil federal 

I 5 

"""""L·""' rnm 1.3. 7, liirz; 

Sfancc du 13 mars 1963, matin 

8113. Arbeit in Industrie, 
Handel. Bundesgesetz 

Trnvail dans Pindustrie, 
et le commerce. Loi 

und 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 30. September ! 
(BB! II, 909) 

et prcjet de loi du 30 septembre 1960 {FF II, 885) 

Beschluss des Nationalrates vom 18. September ! 962 
Decision du Conseil national du 18 septembre l 

Antrag der Kommission 
Eintreten. 

Proposition de !a commission 
Passer a la discussion des articles. 

Berichterstattung - Rapport general 

Obrecht, Berichterstatter: Der Bundesrat hat den 
gesetzgebenden Räten mit Botschaft vom 30. September 
1960 den Entwurf zu einem umfassenden Arbeitsgesetz 
unterbreitet. Die nationalrätliche Kommission hat in 
zahlreichen Sitzungen den Entwurf eingehend geprüft 
und annähernd 200 Abänderungs- und Rückkommens
anträge behandelt. Sie nahm mit ihren Beratungen mehr 
als ein Jahr in Anspruch. Der Nationalrat wies nach 
der ersten Behandlung in der Junisession letzten Jahres 
auf dem Wege von Rückkommensanträgen verschie
dene, knapp gutgeheissene Fragen an die Kommission 
zurück und bereinigte schliesslich die Vorlage in der 
Herbstsession. Die Kommission des Ständerates nahm 
für sich das Recht in Anspruch, die Vorlage ebenfalls 
mit der erforderlichen Ruhe und der genügenden Zeit 
zu behandeln. Sie hielt ihre erste Session von drei Tagen 
erst im Januar ab, weil zwischen Herbst- und Winterses
sion ein einlässliches Studium der Materialien kaum 
möglich gewesen wäre. Sie beendigte ihre Arbeiten in 
einer zweiten, halbtägigen Sitzung am 28. Februar. 

Ist man vor eine neue Gesetzesvorlage gestellt, so er
gibt sich zunächst die Frage nach ihrer Notwendigkeit. 
Wer unbefangen diese Vorlage durchliest, muss sich die 
Frage stellen, die ihm aber auch schon bei der Lektüre 
des Fabrikgesetzes oder ausländischer auf
gestossen wäre: «Ist die Arbeit ein Segen oder ist sie ein 
P!uch? fst es wirklich notwendig, sie mit allen mögli
chen Kautelen zu umgeben und gar von Gesetzes wegen 
ihre Dauer zu begrenzen und ihre zeitliche Festlegung 
zu umschreiben, als müsste die Menschheit vor ihren 
verhängnisvollen Folgen geschützt werden? Sollte man 
nicht vielmehr dankbar sein über jeden, der arbeitsam 
ist, und ist dem Ganzen nicht am besten gedient, wenn 
alle arbeitswillig und strebsam ~intl? Soll man wirklich 
die Arbeit in eine Schablone pressen, in die der Streb
same und der Faulpelz passen sollen'? Kann man die Re
gelung des Arbeitsverhältnisses nicht den Stizialpartnern 
überlassen, und sollte man in einem liberalen Staat und 
einer liberalen Wirtschaft nicht auch die Kdfte der Ar· 
beit frei ~pielen lassen?» 
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1·rav,ul d:ins l'indu,tne 

Es ist wot1l heih:.1111, ,iclt alle dic,e Fragc:n zu ,teilen, 
um ,ich wenigstens klar zu werden. dass eine gesetzliche 
Ordnung der Arbeit nicht selbstverständlich ist. und 
da,s ,ie jedenfalls nicht ein edler Selbstzweck. sondern 
hiich,kns ein notwen(!iges Uebel ~ein kann. Es i,t nnt
wendig, ,ich die Frage 1u stellen: <<Aus welchen Grün
Lkn und vor wem muss der Arbeitnehmer gesetzlich ge
,chützt werden? Aus sozialpolitischen oder gesundheit
lichen Gründen? V ür dem Arbeit~eber o,kr vor ,ich 
selber, das heisst vor einer freiwilligen Uebernutzung 
,einer Arbeitskraft?» 

Wir haben in der Schweiz die Arbeit in den Fabriken 
seit 1877 gesetzlich geregelt. Damals mochten die sozial
politischen und volksgesundheitlichen Notwendigkeiten 
im Vordergrund stehen. Seit damals hat sich viel gewan
delt. Die Hygiene im Betrieb hat, zum Teil sicher dank 
der gesetzlichen Regelung, zum andern Teil aber infolge 
der wachsenden Einsicht der Arbeitgeber. riesige Fort
schritte gemacht. Wo noch ungesunde Arbeitsplätze aus 
der Natur des Betriebes heraus bestehen, sind Prophylaxe 
und Therapie in bestmöglichem Masse ausgebaut wor
den. Eine Notwendigkeit, den Arbeitnehmer vor der 
Willkür des Arbeitgebers zu schützen, besteht im Ge
gensatz zu damals kaum mehr, auch dann nicht, wenn 
wir vom heutigen Arbeitsmarkt absehen, auf dem ja 
der Arbeitnehmer regiert und die Bedingungen stellt. 
Der Herr-im-Hause-Standpunkt der ersten Unternehmer
jahrzehnte ist abgelöst worden durch die Betriebs- und 
Berufsgemeinschaft. Was früher nicht denkbar ,var, ist 
heute selbstverständlich: Die Vertretung der Arbeitneh
merschaft bespricht mit dem Arbeitgeber die betriebli
chen Arbeitsbedingungen und die Arbeitgeber- und Ar· 
beitnehmer-Organisationen regeln gemeinsam die gene
rellen Bedingungen des Arbeitsverhältnisses. 

Löhne und soziale Ordnung müssen kaum mehr von 
oben befohlen oder überwacht werden. Das Wort von 
der Ausbeutung der Arbeitskraft, das in den Anfängen 
unserer Industrialisierung eine gewisse Berechtigung ha
ben mochte, hat seinen Sinn verloren, auch wenn es sich 
in gewissen Vokabularien immer noch einer nachwir
kenden Beliebtheit erfreut. Es muss anerkannt werden, 
dass der Arbeitnehmer heute einen viel grösseren und 
gerechteren Anteil am Sozialprodukt geniesst als in den 
Anfängen der industriellen Entwicklung. Der Arbeit 
kommt heute in bezug auf die Verteilung des Wirt
schaftsertrages eindeutig das Primat zu. Die gesamte Ar
beitnehmerschaft hat denn auch in einer stetigen gesun
den Entwicklung, und in den letzten Jahren begünstigt 
durch die gute Wirtschaftslage, ihre Lebensbedingungen 
in einem Ausmasse verbessern können, wie es sich selbst 
die Gewerkschaftsführer vor Jahrzehnten kaum hätten 
vorstellen können. Es ist dies die Folge einer gesunden 
Wirtschaftspolitik, aber auch einer aufgeschlossenen so
zialen Ordnung. 

Wo bleibt denn hier noch die Begründung für eine 
gesetzliche Ordnung? Sie liegt in erster Linie in der Kom
pliziertheit und Differenziertheit des Wirtschaftsappara
tes und in der Tat5ache, dass hinter der privaten Rege-
1 ung des Arbeitsverhältnisses, die ja nur auf dem Boden 
der Freiwilligkeit wächst. eine subsidiäre öffentliche 
Ordnung stehen muss, die in die Lücken springen kann. 
wo die private Ordnung versagt, und die richtunggebend 
und regulierend wirken kann. Regulierend auch im Sinne 
eines gewissen Ausgleichs; der Konkurrenzbedingungen 
und zur Erhaltung eines unerlässlichen Gleicl1gewichts 
in der Gesamtwirtschaft. Es gibt zudem gewisse Schutz
m:l',snahmen, vor allem jene technischer Natur. die kaum 
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auf dem WL"ge prt\ater Vereinbarungen geregelt und 
durchge-cetzt werden körrnt~n. Uebed1aupt kiime mit 
dem Volllug der Schutzmas•;nahmcn eine au,<;chliess
lich privatrechtliche Ordnung mit rein privatrechtlichen 
\littcln kaum aus. oder sie könnte dann leicht zu Ar
hcitsk,1nfliktcn führen, bc:i denen Vorbeugen ir.1rner bt:, 
,er ist als Heilen. 

So \,J.re es wohl undenkbar, etwa unser Fabrikgesetz 
oder die ge~etz!iche Arheit,ordnung bei den Verkehrs
betrieben kurzerhand aufzuheben. Ihre Berechtigung i,t 
nie bestritten wordcn. Sie erheischen nur, zumal unser 
-W Jahre altes Fabrikgesetz, eine Anpassung an die mo
dernen Verhältnisse. Nun hat aber in unserer Wirtschaft 
immer ein Gefalle bestanden, indem die andern Ar
beitnehmer eines Schutzes, wie ihn das Fabrikgesetz für 
die Fabrikarbeiter enthielt, entbehren mussten. Dass ge
rade die Arbeitnehmer der kleineren, nicht-industriellen 
Betriebe, für welche auch die kollektiv-vertragliche Re
gelung der Arbeitsbedingungen viel schwieriger ist, seit 
langem einen ähnlichen gesetzlichen Schutz wünschten. 
ist ihnen nicht zu verargen. Wohl entstand mit der Zeit 
eine Reihe besonderer Schutzgesetze, die auch für die 
nicht dem Fabrikgesetz unterstellten Betriebe Geltung 
haben. aber sie betrafen nur ausgesprochene Teilgebiete 
wie etwa das Mindestalter oder den Schutz der weibli
chen und jugendlichen Arbeitnehmer, oder sie galten 
nur für besondere Betriebe wie etwa das Zündhölzchen
gesetz. Man kann kaum dem grossen Heer der Arbeit
nehmer in den Betrieben, die nicht dem Fabrikgesetz 
unterstehen, auf die Dauer einen umfassenden Arbeits
schutz versagen. Man hat ihnen diesen Schutz auch seit 
Jahrzehnten versprochen, und dieses Versprechen ist 
einzulösen. 

Der bundesrätliche Entwurf will es einlösen. Ob er 
aber mit dem Geltungsbereich gerade das beste Mass 
getroffen hat, mag und wird eine strittige Frage bleiben. 
Ob beispielsweise der «Betrieb» eines Arztes, eines Zahn
arztes. eines Anwaltes, eines Treuhandbüros unbedingt 
in den Aktionsbereich einer staatlichen Arbeitsschutzge
setzgebung einbezogen werden muss. mag besonders 
fraglich bleiben. Anderseits bleibt dem Gesetz, auch 
wenn es neben dem Fabrikgesetz, das in ihm aufgeht, 
noch Tausende neuer Betriebe der gesetzlichen Ordnung 
unterstellt, der umfassende Geltungsbereich versagt. 
Der Katalog der Ausnahmen, den Sie in Artikel 2 fin
den, hat bedeutenden Umfang. Es ist die Befürchtung 
nicht von der Hand zu weisen, dass damit das Gefälle, 
das bisher neben dem Fabrikgesetz bestand, nun nur 
verschoben wird, und dass den Berufsgruppen, die nicht 
des umfassenden Arbeitsschutzes teilhaftig werden, die 
Konkurrenzfähigkeit auf dem ohnehin bedrängten Ar
beitsmarkt noch weiter erschwert wird. Es ist hier vor 
allem an die Landwirtschaft zu denken. 

Der Gesetzesentwurf ist auch inhaltlich nicht um
fassend. Er muss leider einige Fragen offen lassen, so 
etwa die Frage der obligatorischen Unfallversicherung, 
die doch als soziale Leistung eine überragende Bedeu
tung hat und deren Ausdehnung auf alle dem Gesetz un
terstellten Betriebe und Personen wichtiger gewesen wäre 
als manche andere Gesetzesvorschrift. Man hat diese 
Frage nun auf die Revision de-; KUVG verschohen, und 
bis dahin bleibt die mit einem gewissen Recht als un
gerecht empfundene ungleiche Behandlung der dem Ge
setz unter,tellten Pers,men be,tehen. Umfassend ist der 
Entwurf auch in·wfrm nicht, als die private Arbeitsord
nung, d. h. der Abschnitt üher den Dienstvertrag irn OR, 
nicht im Rahmen de~ Arbeitsgesetzes revidiert werden 
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kunntt:. Eine gleichzeitige Or<lnung Jes privaten und 
des öffentlich-rechtlichen Arbeitsrechts hätte seine Vor
teile gehabt. Nun wird uns die Revision des Dienstvcr
t ragsrechts wahrscheinlich erst beschäftigen, wenn die 
Beratung des Arbeitsgesetzes abge,chlossen sein wird. 

Welche Anforderungen muss eine zwingende gesetz
liche Ordnung des Arbeitsverhältnisses erfüllen? 

Sie muss das Primat der Wirtschaft anerkennen. Das 
will besagen, sie müsse davon ausgehen, dass die Wirt
schaft und ihr Ertrag auch für den Arbeitnehmer die 
wichtigsten Faktoren sind, denn sie allein garantieren 
ihm ein genügendes und angemessenes Entgelt für seine 
Arbeit und die Teilnahme an den sozialen Errungen
schaften. Die Arbeitsschutzvorschriften müssen demnach 
auf die Wirtschaft Rücksicht nehmen. Sie dürfen ihr 
normales Funktionieren, die Anpassung an die verän
derten Verhältnisse, ihre Leistungsfähigkeit im Konkur
renzkampf nicht behindern. Eine Sozialgesetzgebung 
wäre falsch beraten. wenn sie der Wirtschaft Fesseln und 
Fussangeln legen wollte. 

Die gesetzliche Ordnung muss in einem liberalen 
Staat das Prinzip der Subsidiarität beachten. Sie soll nur 
dort mit zwingenden Vorschriften eingreifen, wo die 
Ordnung des Arbeitsverhältnisses nicht durch das Pri
vatrecht oder durch die Sozialpartner selbst getroffen 
werden kann. Sie soll den Vertrag, den Einzelvertrag wie 
den Gesamtarbeitsvertrag, als das freiere, das bewegli
chere, das anpassungsfähigere, aber auch als das sittlich 
wertvollere Instrument zur Regelung des Arbeitsverhält
nisses betrachten. Da, wo sie dem Vertrag Grenzen 
setzt, sollen diese Grenzen so weitmaschig gezogen wer
den, dass der Vertrag nicht seinen Sinn und seinen Anreiz 
verliert. 

Ein Arbeitsgesetz wird immer weitgehend ein Polizei
gesetz sein. Aber wir dürfen die Anforderung steHen, 
dass es den Polizeigeist auf das mögliche Minimum re
duziert und dass es nur regle, was nach sachlicher Ueber
legung zwingend einer Regelung bedarf. Vorschriften, 
die einer zwingenden inneren Notwendigkeit entbehren, 
sind nichts anderes als ein Gesslerhut, und für dieses 
Symbol haben die Schweizer aller Wirtschaftsgruppen 
nie eine sonderliche Sympathie empfunden. Es sollen 
auch nur Regelungen getroffen werden, deren Vollzug 
sich ohne eine übermarchende Aufblähung der Voll
zugsbürokratie kontrollieren lässt. Vorschriften, deren 
Einhaltung sich nicht überprüfen lässt und die daher auf 
dem Papier bleiben, untergraben die Achtung vor dem 
Gesetz und der staatlichen Autorität. Wir erreichen 
mehr, wenn wir im Zweifel auf sie verzichten. 

Die gesetzliche Ordnung des Arbeitsverhältnisses soll 
auch darauf bedacht nehmen, dass sie die Arbeit nicht zu 
einer suspekten Lebensform macht. Unser Nachwuchs 
im Arbeitsprozess, der bisher nur die Konjunktur
Euphorie kennen gelernt hat, ist ohnehin in der Gefahr, 
den guten Lohn als selbstverständlicher zu betrachten 
denn die Arbeitsleistung. Der Staat darf nicht mitverant
wortlich werden, dass die Achtung vor der Arbeit sich 
verringert und dass im Rausch der Hochkonjunktur die 
alte Wahrheit vergessen wird, dass die Grundlage jeden 
Wohlstandes die Arbeit und das ehrliche Bemühen 
sind. 

Der Staat muss aber auch die Grenzen erkennen, die 
ihm die Verteidigung der Aufgaben innerhalb des Ar· 
beitsprozesses setzt. Hier besteht ein bedenklicher, ja ge
fährlicher Riss zwischen den Bataillonen der Führungs
krlifte der Wirtschaft und dem übrigen grossen Heer der 
Arbeitnehmer. Die Führungskräfte, die kaufmännischen 
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und dte tc:chnischen, die den Verlauf der Wirtschafts
und Ertra:;skurse entscheidend mitbestimmen, haben wir 
nicht in unbeschränkter Zahl zur Verfügung, und wir 
können ,ic: auch nur in den seltensten Fällen aus dem 
Ausland hereinholen. Mit der Steigerung der Produktivi
tat, :.iher :weh in dc:r Folge der Verkürzung der Arbeits
zeit sind diese Führungskräfte einer Anspan:rnng ausge
setzt, die kaum mehr überboten werden kann und die 
täglich mehrere von ihnen auf dem Felde der Arbeit fal
len lis,t. Das mag eine Randbemerkung sein, aber der 
Gesetzgeber darf auch nicht übersehen, dass man nicht 
weiter das grosse Heer entlasten und die Führung zu. 
sätzlich belasten kann. Es wäre zum grossen Schaden 
unserer Wirtschaft und damit auch des grossen Heeres 
der Arbeitnehmer, wenn sich bewahrheiten sollte, was 
Kollege Rudolf Meier einmal prägnant mit den Worten 
ausgesprochen hat: «Unten wird es immer mehr ein Pro
blem der Freizeitbeschäftigung und oben immer mehr 
ein Problem des Herzinfarktes.» 

Eine letzte Anforderung, die ich an eine schweizeri
sche Arbeitsgesetzgebung stellen möchte, wäre die, dass 
sie sich jeder Schematisierung enthalten sollte. Die Dif
ferenziertheit unserer Wirtschaft und ihrer Bedingungen 
lassen es nicht zu, alles über den gleichen Leisten zu 
schlagen. Sonst wird es unvermeidlich so, dass man die 
einzelnen Wirtschaftsgruppen knebelt und sie in der Er
füllung ihrer primären Aufgabe behindert. 

Mes,;en wir nun unseren praktischen Entwurf an die
sen theoretischen Anforderungen an ein den schweizei
schen Verhältnissen und Auffassungen Rechnung tra
gendes Arbeitsgesetz, so dürfen wir dankbar anerkennen, 
dass er diesen Erfordernissen so gut wie möglich gerecht 
wird. Fast 30 Jahre lang ist an diesem Gesetz gearbeitet 
worden. Nicht weniger als 3 amtliche Entwürfe wurden 
erstellt, und dreimal wurde das Vernehmlassungsverfah
ren durchgeführt. Expertenkommissionen, in denen die 
Wirtschaft und die Wissenschaft mit besten Köpfen ver
treten waren, haben über ihm gebrütet. Diese Erdauerung 
ist dem Gesetz aber gut bekommen. Der Entwurf hat 
einmal, wie im Nationalrat gesagt wurde, eine Schlank
heitskur durchgemacht, indem die Ordnung mit der Zeit 
immer einfacher und kürzer wurde. Man darf heute den 
Bundesrat geradezu beglückwünschen, dass es ihm ge
lungen ist, diese weitschichtige Materie in weniger als 70 
Artikeln unterzubringen. Es ist dies auch eine Folge der 
Beachtung anderer Anforderungen, die wir aufgestellt 
haben, nämlich der Beschränkung auf die Grundsätze 
und des Verzichts auf eine Schematisierung. 

Wir müssen dabei allerdings in Kauf nehmen, dass 
das Gesetz nur den Rahmen bilden wird und dass ein 
Grossteil des Arbeitsrechts in den Verordnungen liegen 
wird. Die Auswertung der Verordnungskompetenz, die 
der Bundesrat beispielsweise in den Artikeln 24 und 25 
erhält, wird uns eine Legion zusätzlicher Bestimmungen 
bescheren. Aber das ist die Konsequenz der Forderung, 
dass besonderen Verhältnissen Rechnung getragen wer
den soll. Zu sagen ist allerdings, dass das Gesetz immer 
die Grundsätze umschreibt und dass der materielle Spiel
raum des Verordnungsrechts nicht ein sehr grosser sein 
wird. 

Wir dürfen auch anerkennen, dass der Gesetzesent
wurf sich auf das Notwendige beschränkt und sehr be
müht ist. die Wirtschaft nicht in Fesseln zu legen, dem 
Vertrag den nötigen Spielraum zu lassen und nicht in 
eine kleinliche polizeistaatliche Kasuistik zu verfallen. 
Ihre Kommission ist der Auffassung, dass die Beschlüsse 
des Nationalrates in einzelnen Fragen diesen Erforder-
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:1i,,en nicht im gkichen Masse Rechnung tragen. So 
würde man mit der Arbeitszeitordnung nach Besch\u,, 
des Nation;ilrate, wcnig:,kns für den Augenblick nahe 
an die Grenzen des Vertrages herangehen und diesem 
in der wichtigsten Fr:lge nicht mehr ·;iel Spielraum las
sen. 

Schliesslich darf auch der Jurist zugestehen, dass der 
Entwurf klar, übersichtlich und leicht lesbar gestaltet 
ist. Es ist nur zu hoffen. das~ der gleiche Geist auch den 
vielen Verordnungen zu Gevatter stehen wird. Ob wir 
ein klares, einfaches, liberales Arbeitsrecht besitzen, 
werden wir erst wissen, wenn auch die Legion der Aus
führungsverordnungen vorliegen wird. 

Erfreulich ist schliesslich, dass der Bundesgesetz. 
geber die abschliessende Kompetenz für sich in An
spruch nimmt. Dass die Kantone auf dem Gebiete des 
Arbeitsschutzes, vor allem auch auf dem Gebiete der 
Ferien, tätig wurden, ist verständlich, solange der Bund 
in diesem Rechtsgebiet so grosse Lücken gelassen hat. 
Es gibt aber heute keine kantonalen Volkswirtschaften 
mehr, und wir können das kleine Wirtschaftsgebiet 
Schweiz nicht noch regional unterteilen. Eine einheit
liche Ordnung ist zeitgemäss und notwendig, auch wenn 
es an sich bedauerlich ist, dass den Kantonen wieder 
eine Domäne eigener Gestaltung weggenommen wird. 
Wir lehnen mit dieser Auffassung die baselstädtische 
Standesinitiative ab, wenn diese formlose Anregung des 
Grossen Rates von Basel-Stadt überhaupt diesen grossen 
Namen verdient. Der Grosse Rat von Basel-Stadt gab in 
seiner motivierten Tagesordnung vom 10. November 1960 
der Meinung Ausdruck, dass wie bisher die Bundesvor
schriften in Fragen der Arbeitszeitverkürzung und der 
Ferien den Charakter von Minimalnormen haben sollten, 
die ein weitergehendes kantonales Recht nicht ausschlies
sen. Wir können dieser Auffassung grundsätzlich nicht zu
stimmen, machen indessen eine Konzession auf dem Ge
biete der Ferienregelung, wo wir dem Bundesrat nicht 
ganz folgen, sondern eine beschränkte Kompetenz der 
Kantone vorbehalten wollen. 

Zu den Kommissionsarbeiten wäre noch zu sagen, 
dass sie in einer sehr sachlichen und leidenschaftslosen 
Atmosphäre geführt worden sind und dass sie von einer 
grossen Verständigungsbereitschaft getragen waren. Der 
Kommissionspräsident anerkennt dankbar, dass er nicht 
genötigt war, wie der Präsident der nationalrätlichen 
Kommission, über 200 Einzelanträge abstimmen zu las
sen! Die Verständigungsbereitschaft in der Kommission 
ging so weit, dass es eine zeitlang den Anschein hatte, 
als würde kein einziger Minderheitsantrag im Rate ge
stellt. Hätte sich die Kommission in der Ferienfrage, 
über die sie weitaus am längsten diskutiert hat, auf eine 
Linie einigen können, was sich leider letzten Endes als 
unmöglich erwies, so wäre dieses seltene Resultat der 
Verständigung tatsächlich erreicht worden. Ich möchte 
meinen Kommissionsmitgliedern für ihre aufgeschlossene 
und sachliche .Mitarbeit danken, aber auch für ihre Be
reitwilligkeit, alle Kommissionsstrapazen auf sich zu 
nehmen, die nicht immer durch die Arbeitszeitvorschrif
ten gedeckt gewesen wären! 

Der freisinnige Solothurner Nationalrat Adrian von 
Arx, der jüngere, der für eine gerechte Sozialordnung 
nicht nur in der Politik, sondern auch in seinen heute 
noch lesenswerten Dichtungen gekämpft hat, hat einmal 
die folgenden edlen Worte geschrieben: «Was \Vir heute 
schon für den Arbeiter verlangen, ist, dass er einen Lohn 
erhält, der ausreicht, ihn und die Seinen kräftig zu er
nähren. Er soll auch Zeit haben, Zeit zur Ruhe und Er-
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it"lung, Le1t i\ir seine Familie. Er ,,1ll aber auch tt:il· 
haftig werden der besten freuden des Lcbens, des Se
gens d~r Kunst und der Wisst:mchaft. Dann erst ist er 
ein ganzer .\Iensch. 

Der Arkiter mu~s auch für die Z.:it gesichert ,ein, 
da er nicht mehr arbeiten kann. Wer sein Leben l:lng 
ri;:dlich gearbeitet hat, darf im Alter nicht auf die Stra,sc 
gestellt werden. Es soll ihm auch nicht das Gn:i.denbrot 
~egeben werden, sondern durch ,eine Arbeit soll er sich 
ein Recht auf Unterhalt auch in den Tagen des Alters er
worben haben. Für die Abnutzung der !vfaschinen wer
den jährlich zur Abschreibung grosse Summen auf die 
Seite gelegt. In gleicher Weise muss auch die Abnutzung 
des menschlichen Lebens amortisiert werden. Die 
Summe, die sich daraus ergibt, hat der Fürsorge für den 
alten Arbeiter zu dienen. 

Dem Arbeiter muss auch seine Ehre zuteil werden. 
Er soll geschützt sein gegen rohe und verächtliche Be
handlung. Nicht wie ein Lasttier soll er seine Arbeit ver
richten, sondern als ein freier Mensch.» 

Vieles von dem, was der aufgeschlossene Sozialpoli
tiker Adrian von Arx vor 50 Jahren als Postulat aufge
stellt hat, ist heute verwirklicht. Dass wir es verwirkli
chen konnten, verdanken wir wohl einer aufgeschlosse
nen Gesetzgebung, in erster Linie aber einer freien, von 
staatlichen Fesseln unbeengten Wirtschaft und dem so
zialen Sinn der Wirtschaftspartner. Sehen wir zu, dass 
wir die Henne, die diese goldenen Eier legt, bei guter 
Gesundheit erhalten können! Ordnen wir weise, was 
einer Ordnung wirklich bedarf, aber vergessen wir nicht, 
dass auch für den Arbeitnehmer das ungestörte Spielen 
und die Produktivität unserer Wirtschaft ungleich wich
tiger sind als alle Schutzvorschriften, die ein Gesetz auf
zustellen vermöchte. Vergessen wir das zutiefst wahre 
Wort von Bundesrat Stampfli nicht, dass eine gesunde 
Wirtschaftspolitik die beste Sozialpolitik ist. 

In diesem Sinne beantrage ich Ihnen namens der 
Kommission, nicht gerade mit der flatternden Fahne der 
Begeisterung, sondern eher mit gedämpftem Trommel
klang, Eintreten auf dieses mehr notwendige als sympa
thische Gesetz. Der Eintretensantrag der Kommission 
erfolgt einstimmig. 

Allgemeine Beratung - Discussion generale 

Ackermann: Nach dem gründlichen Referat unseres 
Kommissionspräsidenten kann ich mich kurz fassen. 

Das vorliegende Bundesgesetz über die Arbeit in In
dustrie, Gewerbe und Handel ist in jahrelanger Arbeit 
und auf Grund langer und gründlicher Ueberlegungen 
der damit betrauten Amtsstellen des Bundes, der Kan
tone und verschiedener Verbände, insbesondere auch 
einer sorgfältig ausgewählten Expertenkommission, in 
der auch die Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertreten 
waren, zustande gekommen, 

Es ist zu begrüssen, dass die Arbeiterschutzgesetz
gebung mit ihrer Ausdehnung auf die Betriebe von Han
del und Gewerbe zusammengefasst wird, soweit sie den 
im öffentlichen Interesse liegenden Schutz der Arbeit
nehmer betrifft und im übrigen den Gesamtarbeitsver
trägen die nötige Bewegungsfreiheit belässt. 

Das Arbeitsgesetz trifft neben Handel und lndu,trie 
insbesondere das Gewerbe, Jas mit seinen ca. 250 000 
Betrieben und ca. einer Million von Arbeitnehmern 
grösstenteils gegen seinen Willen diesem neuen Gesetz 
unterstellt wird. Das Gewerbe befürchtet aus dieser Un· 
terstellung eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen 
Position und wehrt sich daher gegen zu weit gehende 
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Gebiet 

rnr allem auch die Kaufkraft des ,,•,nvH71'rr 

unseren Lebensstand:ird halten wollen, müssen wir uns 
mit unseren Arbeits- und den Konkur· 

auf den Weltmärkten anpassen können 
und im Interesse des gesamten Schweizervolkes den un

Wettlauf der Löhne und Preise 
und Interessen der Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber werden in den Gesamtarbeitsverträgen 
denen auch unter dem neuen ge-

nügend Spielraum bleiben soll. Die bundesrätliche Vor
lage des stellt mit ihren Mindestvor
schriften eine Vermittlung zwischen den Standpunkten 
der Sozialpartner dar. 

Als Kompromisslösungen sind insbesondere die bei
den Hauptfragen, nämlich die Reduktion der wöchent
lichen Arbeitszeit von bisher 48 auf 46 Stunden. sowie 
die gesetzliche Verordnung der Ferien zu werten. Die 
auf Grund des Kompromisses im Nationalrat beschlos
sene Reduktion der Höchstarbeitszeit auf 45 Stunden. 
die allerdings erst 1967 in Kraft treten soll, wird auf die 
vielen Gesamtarbeitsverträge, die heute noch höhere Ar
beitszeiten aufweisen, präjudizierend wirken und zu 
einem vorzeitigen Abbau der bisherigen vertraglichen 
Höchstarbeitszeit führen. Jede Arbeitszeitreduktion 
brachte aber stets wieder eine Heraufsetzung der Zahl 
der ausländischen Arbeitnehmer, die letztes Jahr 650 000 
Aufenthalter umfasste und einschliesslich der Niederge
lassenen und Nichtangemeldeten auf 750 000 bis 800 000 
Personen anstieg, mit der entsprechenden Ueberfrem
dungsgefahr. Eine Stunde Arbeitszeit entspricht in un
serer Industrie einer iährlichen Arbeitsleistung von ca. 
15 000 Arbeitskräften. Wie sich die vom Bundesrat für 
die Dauer eines Jahres beschlossene Begrenzung des Zu
stromes der Fremdarbeiter auswirken wird, steht noch 
offen. Wir wissen heute auch noch nicht. welche Folgen 
die bereits eingetretenen Erschwerungen unserer Exporte 
durch die Zolldiskriminierung der EWG für unsere 
Volkswirtschaft haben werden und wie nach einer even
tuell später erfolgten Assoziierung unser Wettbewerbs
verhältnis zu den EWG-Staaten sich weiter gestalten 
wird. dieser sollten 
wir die Arbeitszeit im neuen Arbeitsgesetz nicht schon 
heute auf unter 46 Stunden herabsetzen. Wenn in der Zu
kunft die Verhältnisse sich für uns günstiger au~wirken, 
als wir das heute voraussehen können, dann ist eine Ge
setzesrevision, wie das ja schon bisher bei anderen Ge
setzen, speziell auch bei Sozialgesetzen, der Fall war, im
mer wieder möglich. Der Rückzug der 44-Stunden·Jni
tiative, der als Hauptbestandteil des Kompromisses von 
Lugano gilt, ist bis jetzt nicht erfolgt. -

Vor die Frage gestellt, ob mehr innenpolitische Ge] 
sichtspunkte. wie sie für den nationalriitlichen Kompro
mi,s den Ausschlag gaben, uns leiten sollten, oder aber 
die gesamtwirtschaftlichen Ueberlegungen und die 
Rücksichtnahme auf die weniger konjunkturbegünstig
ten Industriegruppen, sowie auf das Gewerbe und die 
Landwirtschaft, überwiegen müssen, möchte ich in der 
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Differenzen für 
oder dann für die neuen 

Ich betrachte die 
wogen und für unsere 
Sinne bin ich für Eintreten. 

wie ,ie <ler 

als gut 
In diesem 

M. de Coulon: Notre president, M. Obrecht, vous 
a exprime d'une fa~on tres pertinente Je resultat des dis
cussions de votre commission. 

Nous sommes appeles a statuer sur un projet du Con
seil federn! concern:rnt Ja loi sur Je travail, a 
ete amende dans plusieurs de ses articles par nos collegues 
du Conseil national. 

Permettez que je vous fasse part de quelques remar
ques. Je suis frappe de constater que toute la question 
repose sur des e!ements plus politiques qu'economiques. 
II semble pourtant que, sans contredit, une loi traitant du 
travail dans votre pays devrait serrer d'aussi pres que 
possible Ja realite economique. 

En effet, Ja plus grande partie de la production 
realisee en Suisse dans nos industries est destinee a l'ex
portation, d'ou Ja necessite de pouvoir nous presenter ii. 
l'etranger en concurrents serieux, techniquement aussi 
bien que commercialement. Or, si un texte legislatif li
mite ces possibilites. est-il pensable qu'il ait ete con~u 
dans l'interet meme du pays? 

Nous avons ces dernieres annees. d'un commun ac
cord, travaille en collaboration avec les syndicats de nos 
ouvriers, pour maintenir la paix, en ameliorant les con
ditions sociales. 

Les difficultes n'ont pas ete grandes, en ce sens que 
nous avions Je champ libre pour ameliorer nos possibi
lites de productivite. Mais, depuis trois ans, Ja fabrication 
a du elle-meme prendre ii. sa charge aussi bien !es frais 
d'amelioration technique que de productivite, d'augmen
tation de salaires et de diminution des heures de travail. 
Aujourd'hui, nous sommes arrives ii. un point ou il n'y a 
plus possibilite de compenser l'un par !'autre et nous de
nms nous demander si !'entente patronale 
peut maintenant se montrer ä. Ja hauteur pour servir le 
bien et l'avenir du pays ou alors si, politiquement, eile 
ecarte Ies necessites naturelles pour r6aliser 1m pro
gramme theorique. 

La loi est un cadre dont !es Iimites doivent etre assez 
souples et assez !arges et qui doit Iaisser Ia primaute, 
dans certains cas, ä. la convention collective de travail. 
Dans cette optique, j'attire votre attention sur Ie fait que 
Ja loi föderale sur Je travail ne devrait pas etre ii l'avant· 
garde dans le domaine de Ia duree du travail; son röle 
est plutöt de consolider et fixer un rnaxirnum acceptable 
pour tous tel que l'a propose le Con~eil feueral. 

II n'est pas dans Je röle de la Joi, surtout dans la si
tuation de surchauffe economique actuelle, de provoquer 
une reduction de la durce du travail qui soit plu~ favo
rable que certains contrats collectifs. 
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Si ron se preoccupe de l'integraüon europcenne, on 
constate que l'Allemar;ne, la Belgique. le Lux.embourg, 
l'lt1lie d lt:~ Pays-B:is. ont une duree !t:,;ak de \'horaire 
de trnvail de 48 heure-;; b France a :idmis 40 heures, 
mais ia duree effrcüvc Jt.: tra·:a:! e~t bien „up0rit.:ur:c. 

Je me permets donc d'insister sur le fait que ta loi 
devra tenir compte des realites et permettre a l'industrie 
de travailler sur !es bases economiques actuelles. L'in
dmtrie horlo6ere qui exporte 95 ~1) de ,a production n·a 
plus la possibilite d'augmenter ses prix de vente, la con
currence etrangere se manifestant toujours plus vivement. 
Des Iors, comment resoudre le probleme de la reduc
tion du travail et de l'augmentation du sa!aire horaire 
qu'elle comporte? 

r D'autre part, nous avons ete amenes par l'evolution 
sociale a accorder des conges plus longs et payes; le 
droit aux vacances est de trois semaines pour l'ouvrier 
horJoger. Certains cantons l'accordent a tous leurs sa
laries. De l'autre cöte de nos frontieres, des entreprises 
franc;aises accordent deja quatre semaines a. leur per
sonnel. Faire marche arriere en rendant caducs les avan
tages accordes par !es lois cantona!es dans ce domaine 
ne creerait qu'un climat de mecontentemenl Je pense 
que Ja nouvelle loi devra s'adapter a Ja situation actuelle 
et permettre aux cantons d'echelonner Ja duree des va-

L cances entre deux et trois semaines. 
Je souhaite, une fois encore, que I'ensemble des pro

blemes soit examine en tenant cornpte essentiellement 
des necessites economiques du pays et, a. cet effet, j'ose 
esperer que les propositions de la majorite de Ja com
mission rallient, dans tous les cas, vos suffrages. 

M. Jeanneret: Je m'associe pleinement aux paroles 
prononcees par notre collegue M. de Coulon et me per
mets d'ajouter !es quelques remarques suivantes: 

C'est donc apres 25 ans d'etudes et de travaux que 
le Conseil federal nous propose un projet de Joi sur Je 
travail. C'est une oeuvre de grande envergure qui s'impo
sait. Je remercie le Conseil federal de l'avoir menee a 
bonne fin. 

Le champ d'application en est tres vaste et englobe 
tous les rapports de travail dans differents secteurs de 
notre economie. 

Nos entreprises industrielles, en tant que fabriques, 
etaient dejä. soumises a. une loi federale; eHes continuent 
a devoir observer des dispositions assez rigides dans dif
ferents domaines. 

A l'origine Je patronat a approuve une codification 
de Ja Jegislation sur Ie travail etendue aux entreprises de 
l'artisanat et du commerce, et cela dans une Joi-cadre. 

En qualite d'industriel je declare tres franchement 
que !es resultats des deliberations du Conseil national 
sont decevants. L'on parle d'un compromis; cela n'en 
est pas un car ce terme suppose des negociations et une 
conciliation. En l'occurrence on a simplem.ent cede 
a certaines pressions de caractere essentiellement poli
tique, et l'on s'est eloigne de la pensee du legislateur et 
du resultat obtenu apres de multiples enquetes dans de 
nombreux milieux et autorites. Permettez-moi la lecture 
de quelques !ignes tirees d'un article de journal: 

«Lorsque !es conditions de travail .sont definies sur 
Je plan professionnel, par la convention collective, il 
s'agit d'un veritable compromis au meilleur sens du 
terme. Les normes adoptees resultent de la confrontation 
entre les revendications du syndicat et la position des 
n:presentants patronaux ,oucieux de la honne conduite 
des entreprises. Les deux partenaires considerent l'interet 
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gen~rnl de l::t prnfcs,ion, rnais chacun d'un point de vue 
different, celui du salarie et celui du patron. L'accord 
cons:icrt.: le~ normes !es meilleures qui puissent etre con
venues, rour un metier donne, au momcnt de Ia con
clusion. 

<<AU contraire, si \es conditions de trava1l sont fix.::es 
,ur le plan politique, rar la loi, !es decisions sont prises 
par des hommes qui n'ont pas tous un interet prof~,;
,ionnel ;\ defendre mais qui tous partagent une meme 
prfoccupation: leur ree!ection. Ce seul fait explique l'ar· 
deur demagogique des uns, l'inertie des autres et !'ab· 
sence de tout contrepoids.» 

Chers collegues, !es politiciens n'ont pas pour lache 
de regir dans le detail !es relations des employes et des 
salaries. Si tel devait etre le cas, les organisations patro
nales renonceraient bientöt a toutes negociations avec 
!es representants de leurs ouvriers car dies seraient 
inutiles. Cela serait infiniment regrettable. 

J'estime que notre tache est de repenser tout Je pro
bleme et de tenir compte des realites de la position de 
nos industries_ 

Ainsi que vient de le declarer M. de CouJon, iJ y a 
des limites que nos industries ne peuvent depasser si elles 
veulent rester competitives. 

Dans l'industrie horlogere la cote d'alarme est atteinte, 
et si les responsables veulent pouvoir continuer la lutte 
contre Ja concurrence etrangere, ils doivent agir avec 
une grande prudence, et ils n'agiraient pas dans l'interet 
de leurs ouvriers en compromettant un certain equilibre. 

En conclusion, j'approuve l'entree en matiere, espe
rant que notre Conseil exarninera avec objectivite les 
modifications apportees par Je Conseil national et re· 
viendra dans bien des cas au texte original propose par 
Je Conseil federal ou aux nouvelles suggestions propo· 
sees par notre commission. 

Danioth: Die Botschaft des Bundesrates zum Ent
wurf über das Arbeitsgesetz gibt uns u. a. auch Aus
kunft über die gründliche und lange Vorbereitung, die 
dieser wichtigen Gesetzgebung vorausging. Zahlreiche 
Männer von Rang und Sachkenntnis haben sich mit die
ser sehr komplexen Materie befasst, und mehrere Ex
pertenkommissionen waren diesbezüglich tätig. Der Herr 
Kommissionspräsident hat die Vorbereitungen bereits 
geschildert. 

M. E. hat man aber einen Mann nicht beigezogen, 
der sich viel mit dem Arbeiterschutz seiner Zeit beschäf
tigt hat. Es soll das allerdings kein Vorwurf an den Bun
desrat sein, denn der Mann konnte nicht beigezogen 
werden, weil er längst gestorben ist. Ich meine Jeremias 
Gotthelf. Ich würde viel dafür geben, wenn es mir ge
länge, den Geist dieses Mannes für einige Stunden in 
unseren Saal zu zaubern. Was würde er wohl sagen zu 
dem heutigen Arbeitsgesetz der «gnädigen Obern» von 
Bern? Ich kenne seine Werke keineswegs gründlich. Aber 
wir sind doch alle tief beeindruckt gewesen, wenn wir die 
damaligen Arbeitsverhältnisse aus seinen Schriften zur 
Kenntnis genommen haben. Wie kämpfte er damals, lei
der mit wenig Erfolg, gegen die allzulange Arbeitszeit 
der Erwachsenen in den Webkellern auf dem Lande! 
Wie kämpfte er gegen die geradezu unvernünftige Aus
nützung und Ausbeutung der Kinder durch lange und 
ungesunde Arbeitszeit, die für den jungen Organismus 
verheerend sein musste! 

Und wie war damals die Arbeit des Lehrers, der Er
zieher sein sollte, missachtet und ,chlecht bezahlt! Und 
was wurde der Bauer~frau zugemutet, von Morgen früh 
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his ahends ,pät! Gewiss handelt es sich um Romane eines 
Schriftstellers, aber zweifeJ<;ohne auch um echte Schil
derungen der damaligen Zeitverhältnisse. Sicher war e, 
1.u jener Zeit nicht nur im Kanton Bern so, sondern auch 
i11 den ande,n Kantonen. Jeremias Gotthelf kommt da, 
Verdienst zu. die damaligen Mis,tände aufgezeigt und 
den Weg zu einer modernen Arbeit,gesetzgebung ge
wiesen zu haben. 

Ich frage mich aber. ob er dem vorliegenden Ge~etz 
wohl zustimmen würde. Er wäre wohl höchst erstaunt 
über die gründliche, ja revolutionäre Wandlung. die sich 
auf diesem Gebiet vollzogen hat. Gotthelf war ein Mann 
der Arbeit, und nirgends habe ich gelesen. dass er lieber 
auf der faulen Haut liegen würde. Ich glaube darum, 
dass er nicht nur erstaunt, sondern sogar erschrocken 
wäre über die Wandlung. Bestimmt würde er sagen: 
«Das geht zu weit; so habe ich es nicht gemeint.» 

Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel 
zum Fluge, und ich kann mir einen gesunden Menschen 
nicht vorstellen, der glücklich ist im Nicht5tun. Es spricht 
zwar niemand davon, die Arbeit abzuschaffen, und ich 
weiss, dass auch eine nur achtstündige Arbeitszeit müde 
machen kann. Ich frage mich aber, ob die Entwicklung, 
die wir anbahnen, nicht zu weit gehen kann. Kennen 
wir nicht Forderungen in andern Ländern, die jedes ver
nünftige Mass vermissen lassen? Würde Gotthelf nicht 
ausrufen: «Ihr missachtet ein von Gott gegebenes Ge
setz, das lautet: ,6 Tage sollst Du arbeiten und am 7. 
sollst Du ruhen!', 

Ich bin keineswegs gegen eine vernünftige Arbeits
zeitbeschränkung. Aber ich fürchte, dass wir aus poli
tischen Erwägungen oder Befürchtungen nicht mehr wa
gen, das Tempo und das Mass der Forderungen zu dros
seln und rechtzeitig halt zu rufen. Das Schweizervolk ist 
ein Volk der Arbeit. Durch seine Arbeitsamkeit hat es 
sich den Wohlstand und das Ansehen errungen, um das 
uns die ganze Welt beneidet. 

Hüten wir uns darum, Experimente mit dieser Tugend 
des Schweizers zu machen, die unser Land in eine Stel
lung drängen könnten, die uns nur schaden wird. 

Grundsätzlich freue ich mich, dass es dem mensch
lichen Geist gelungen ist, arbeitssparende Maschinen zu 
erfinden und den Menschen von einer allzuschweren Ar
beitsfron zu befreien. Die arbeitsfreie Zeit birgt aber 
auch Gefahren in sich und wer diese Zeit nicht dazu 
verwendet, den Geist vermehrt zu pflegen, wer nicht 
Herr über sich selbst ist, der wird aus der freien Zeit 
keinen Nutzen ziehen. 

Ich stimme ebenfalls für Eintreten. Mit meinen Be
merkungen wollte ich nur darauf hinweisen, dass von 
der extremen Ausnützung der menschlichen Arbeitskraft 
zur Zeit Gotthelfs zu einem andern Extrem nur noch ein 
kurzer Schritt zu tun ist. Die Männer, welche sieh mit 
diesen Fragen zu befassen haben, tragen eine grosse Ver
antwortung. Die Arbeitszeitfrage sollte m. E. keine poli
tische Frage sein, sondern ein kluges Abwägen der In
teressen des Landes und nicht zuletzt auch der Arbeiter
schaft. 

Diet~hi: Die Vorteile und Klippen des eidgenössi
schen Arbeitsgesetzes sind während der sehr langen bis
herigen parlamentarischen Beratung eindrücklich aufge
zeigt worden. Mir scheint es wichtig, festzuhalten, dass 
wenn es gelingt, den uns heute vorliegenden Entwurf zu 
verwirklichen, dies einen grossen, einen bedeutungsvollen 
Schritt vorwärts in der Sozialgesetzgebung bedeutet. Ne
ben einigen Einzelprohlemen der Gesundheitsvorsorge, 

der Unfailvcrhütung, des Sonderschutzes der jugendli
chen und wcihlichen Arbeitnehmer und der Betriebsord
nung sind die Höchstarbeitszeit und Ueberzeitarhcit, 
die Fcrienrc,;cluns, smvie der abschliessende Charakter 
de,; (~e,et7c, für die Ferienregeltrng umstritten seh!ie
hen. Im N:itionalrat war man sehr bemüht, in diesen 
wichtigsten Pnnkten zu einer Verständigung zu gelangen. 
Dabei spielte im Hintergrund zweifellos die Absicht mit. 
zu erreichen. dass e~ dem Schweizerischen Gewerk · 
schaftsbund und der Vereinigung Schweizerischer An
gestellten- Verbände möglich wird, die von ihnen am 3. 
April 1960 eingereichte Arbeitszeit-Initiative zurückzu
ziehen. Man versuchte eine goldene Brücke zu bauen 
für den Rückzug dieses heute gelegentlich auch von sei
nen Urhebern als unbequem empfundenden Volksbe
gehrens. Nach schweren Geburtw.:ehen ist der sogenannte 
Kompromiss von Lugano zustande gekommen. Er bezieht 
sich vorab auf die von allem Anfang an am härtesten 
umstrittene Bestimmung der Festsetzung der wöchent
lichen Höchstarbeitszeit. Es ist dies ein Eckpfeiler des 
neuen Arbeitsgesetzes. Dieser Kompromiss basiert auf 
der Bestimmung, dass die 46-Stundenwoche noch bis 
Ende 1966 Gültigkeit besitzen soll, dann aber, ab 1967, 
von der 45-Stundenwoche abgelöst würde. Man kam 
dagegen den Wünschen der Arbeitgeberschaft in den 
Fragen der Ueberzeitarbeit, der Hilfsarbeit und der Ta
gesschicht der weiblichen Arbeitnehmer durch flexiblere 
Lösungen entgegen. Ich habe mich bereits in der Kom
mission für diesen mühsam errungenen Komprornis ein
gesetzt und ich bekenne mich nach wie vor zum national
rätlichen Entscheid. Warum? In seiner Botschaft stellte 
sich der Bundesrat auf den Standpunkt, die 46-Stunden
woche entspreche «weitgehend den tatsächlichen Ver
hältnissen'>, wie auch schon bisher die gesetzliche Fixie
rung der tatsächlichen Entwicklung nicht vorgriff, son
dern ihr nachgefolgt sei und gleichzeitig Raum für wei
tere vertragliche Arbeitszeitkürzungen gelassen habe. 
Ich stimme diesen grundsätzlichen bundesrätlichen 
Ueberlegungen durchaus zu. Dabei möchte ich jedoch 
daran erinnern, dass die Botschaft des Bundesrates 1960 
geschrieben wurde, und dass seither die Entwicklung in 
der Arbeitszeitverkürzung auf vertraglichem Wege wei
tergegangen ist. Sie wird ganz zweifellos auch in den 
nächsten Monaten und Jahren weitergehen. Dafür spricht 
der bedeutungsvolle, viel beachtete und viel diskutierte 
Entscheid der grössten Industrie des Landes, der Ma
schinenindustrie, die auf den kommenden 1. Mai die Ar
beitszeit auf 44 Stunden senkt. Von der chemischen In
dustrie möchte ich hier gar nicht sprechen. Es ist keines
wegs unwahrscheinlich, dass Ende 1966 die 45-Stunden
woche annähernd jenen Voraussetzungen entspricht, die 
6~ Jahre zuvor massgebend für den Beschluss des Bun
desrates waren. Im Nationalrat hat ein Vertreter der Ar
beitgeberschaft, Dr. Hermann Häberlin, als Befürworter 
des Kompromisses von Lugano die sehr bemerkenswer
ten Worte ausgesprochen, dass 1967, wenn das Arbeits
gesetz in Kraft treten könnte, die 45-Stundenwoche wohl 
allgemein verwirklicht sei. Seine Beurteilung teile ich. 
Wesentlich scheint mir, dass das Inkrafttreten der gesetz
lichen 45-Stundcnwoche auf das Jahr 1967 hinausge
schoben wird. Bis in vier Jahren sollte doch die Situation 
soweit geklärt sein, dass der dannzumalige gesetzliche 
Uebergang von der 46-Stundenwoche zur 45-Stunden
woche die Wirtschaft nicht mehr vor unlösbare Schwie
rigkeiten stellt. Sobald die 45 -Stundenwoche in Kraft 
tritt -·- und <las scheint mir bedeutungsvoll -- erhöht 
sich nach dem Kompromiss von Lugano die Zahl der im 
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der weiblichen Arbeitnehmer fan
den die speziellen Wünsche der Textilindustrie Berück
sichtigung. Das ist alles zusammen genommen -. 
wirklich doch recht beachtlich. 

Alle diese Ueberlegungen führen mich dazu, dem Be
schluss des Nationalrates zuzustimmen. 

Noch einige Bemerkungen zur Ferienregelung, ohne 
der Detailberatung vorgreifen zu wollen und zum ab
schliessenden Charakter des eidgenössischen Arbeitsge
setzes. Der Schutz der Arbeitnehmer muss in der ganzen 
Schweiz einheitlich sein. Die kantonalen Vorschriften 
müssen mit dem neuen Gesetz dahinfallen, weil der wirt· 
schaftliche Wettbewerb vor den Kantonsgrenzen schon 
lange nicht mehr Halt macht. Ja, hält er sich überhaupt 
an Landesgrenzen? Müsste ein eidgenössisches Gesetz 
im Zeitalter der Integration nicht auch an europäischen 
Massstäben gemessen werden? Würden wir mit einem in 
dieser Richtung ausgebauten Gesetz nicht formal inte
grationsfähiger? Dieser Gesichtspunkt ist in der Gesetzes
vorlage nicht berücksichtigt worden. Undenkbar wäre 
es, so scheint mir, in einer abschliessenden Ordnung unter 
den Stand zurückzugehen, der in einigen Kantonen bereits 
erreicht worden ist. Während nur in wenigen Kantonen 
weitergehende Arbeitsschutzvorschriften bestehen, so 
dass sich dieses Sachgebiet leicht durch die eidgenössische 
Regelung ersetzen lässt, räumen 11 Kantone den Ar
beitnehmern höhere Ferienansprüche ein, als sie der 
Gesetzesentwurf vorsieht. Der Nationalrat trägt dem mit 
einer Besitzstandgarantie Rechnuni. Bestehen bleiben 
die kantonalen Ferienvorschriften, soweit sie für den 
Arbeitnehmer günstiger sind und im Durchschnitt 3 Wo
chen im Jahr nicht übersteigen. 

Damit wird auch den kantonalen Regelungen Rech
mmg getragen. welche die Ferien nach Alters- und 
Dienstjahren haben, wie z.B. in Basel-Stadt, 
wo ein Maximum von 4 Wochen gesetzlich festgelegt 
worden ist. Die Mehrheit unserer Kommission vermochte 
aber auch hier dem Nationalrat nicht zu folgen. Ich 
bekenne mich auch hier zur Minderheit und bin für 
Zustimmung zum Nationalrat, wofür Sie, meine Herren 
Kollegen, sicher Verständnis haben, wenn ich Ihnen in 
Erinnerung rufe, dass Basel-Stadt durch eine Volksab
stimmung 4 Wochen Ferien gesetzlich festgelegt hat. In 
einer ersten Volksabstimmung über eine Initiative im 
fanua r J 958 erfolgte die Zustimmung mit 22 400 gegen 
11 200 Stimmen, und in einer zweiten Volksabstimmung 
mr gesetzlichen Festlegung von 4 Ferienwochen wurde 
mit l 8 000 gegen 10 000 Stimmen zugestimmt. Es hat 
allen Anschein. dass die parlamentarische Leidensge
sd1ichte des Gesetzesentwurfes, den wir jetzt zu behan
deln haben. noch nicht zu Ende ist. Die Mühlen der De-
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von 
lative im Aktike! 34, Absatz l, erstmals die 
Handhabe, in der Materie zu Daraus resul-
tierte das vom 23. März 
1877, das aber ausschliesslich auf Fabrikbetriebe Anwen
dung fand. 

Das Bundesgesetz vom 27. Juni 1919 brachte die 48-
Stundenwoche für die Verkehrs- und Fabrikbetriebe, 
die heute noch gesetzlich Geltung hat, aber durch die 
Gesamtarbeitsverträge im Laufe der letzten 25 Jahre 
durchbrochen wurde. 

Für Gewerbe und Handel hingegen besteht auf Bun
desebene heute noch keine gesetzliche Regelung. Die 
meisten Kantone sind hier eingesprungen und haben 
kantonale Arbeiterschutzgesetze erlassen, die aber nichts 
Einheitliches bieten und sehr verschiedenartig sind. Die 
Schweiz mit ihren heutigen Verkehrs- und Verbindungs
möglichkeiten bildet je länger je mehr ein einheitliches 
Ganzes, in das abgeriegelte Kantonsgrenzen nicht hin
einpassen. 

Mit Recht wird betont, dass wir keine kantonale, son
dern nur eine eidgenössische Volkswirtschaft und nur 
ein eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement ken
nen. Dies bedingt auch bestmöglichste Einheitlichkeit 
und Ausgeglichenheit im Arbeits- und Lohnsektor und 
deren Regelung in ihren Grundlagen von eidgenössischer 
\Varte aus. 

Der Ruf nach gesetzlicher Regelung der Arbeitsbe
dingungen in Gewerbe und Handel von Bundeswegen 
geht auf das Jahr 1908 zurück, als das Schweizervolk 
mit der Volksabstimmung vom 5. Juli den Verfassungs
artikel 34ter annahm und damit den Weg ebnete für den 
Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung des Bundes. 
Aber unsere Gesetzesmühlen liefen anscheinend damals 
noch langsamer als heute, ansonst es nicht voller 55 Jahre 
bedurft hätte, um diesem Verfassungsartikel Nachachtung 
zu verschaffen. Für die ausgearbeiteten Gesetzesentwürfe 
der Jahre 1935, 1945 und 1950 wurde das Vernehmlas
sungsverfahren durchgeführt, dem Parlament wurden sie 
aber nicht vorgelegt. 

Es wird somit schon stimmen, wenn das BIGA er
klärt, die heutige Vorlage sei das Ergebnis reiflicher Er
dauerung. Aber diese Feststellungen müssen uns Finger
zeig sein, dass wir wieder auf lange Sicht legiferieren 
und diesem Umstande auch im Ausmass der Ansätze 
Rechnung tragen müssen. Nicht zu sehr dürfen wir auf 
die heutige Zeit, mit ihren Konjunkturerscheinungen, ab
stellen. aber auch nicht zu pessimistisch die Zukunft und 
das Höchsterträgliche beurteilen. Das Gesetz soll ein Mi
nimum bieten, über das hinau~gegangen werden kann, 
sei es über den Weg der Freiwilligkeit, der Erkenntnis 
und des sozialen Fmpfindens der Arbeitgeber oder jenen 
der Vereinbarungen in Gesamtarbeitsverträgen. Aber es 
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die 
gebene 
hat man den Entwurf Pfister vom Jahre 
stellt, weil die Krisenzeit nicht als der 

oft und zu 

bezeichnet wurde und die Wirtschaft keine Mehrbela-
vertrage. 

Und doch wäre der m. E. gut ge-
wesen, um durch Reduktion der ordentlichen Arbeitszeit 
Hunderttausende von Arbeitslosen wieder in den Arbeits
prozess einzusetzen. 

Trotz der erlittenen Enttäuschungen durch das Veto 
Frankreichs in den Verhandlungen um die Aufnahme 
Englands in die EWG, geben wir unsere Hoffnung auf 
eine Assoziierung nicht auf. Diese würde der Schweiz 
auch Verpflichtungen bringen in sozialpolitischen Be
langen und nicht am \Venigsten auch in der Frage der 
Arbeitsgesetzgebung, die zweifellos über das Ausmass 
dieser Vorlage hinausgehen würden. 

Der sozialpolitische Aspekt der Vorlage hat nicht 
minder grosse Bedeutung in bezug auf den Familien
schutz. Das Arbeitszeit- und Ferienausmass stehen dabei 
im Vordergrunde. 

Die Eingliederung des Fabrikgesetzes in ein Gesamt
gesetz für Industrie, Gewerbe- und Handel ist glücklich 
und verdient Anerkennung. Der Nationalrat hat den Ent
wurf bereits eingehend durchleuchtet. Nach langen Be
ratungen hat er in einer Hauptfrage, jener der Arbeits
zeit, dem sogenannten Kompromiss von Lugano, zuge
stimmt, der eine Art Uebergangslösung bedeutet. Er trägt 
dem Einwand Rechnung, die heutige überspitzte Hoch
konjunktur sei schlecht gewählt, da zweifellos der ohne
hin schon stark übersetzte Prozentsatz an Fremd- oder 
Gastarbeitern noch mehr in die Höhe schnellen würde. 
Bis 1967 wird sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt so oder 
anders stabilisieren müssen. Hoffentlich werden die vom 
Bundesrat eingeleiteten Anstreng~ngen in dieser Rich
tung das ihrige dazu beitragen. Der Entw11rf, wie er aus 
den Verhandlungen des Nationalrates hervorgegangen 
ist, kann somit im grossen und ganzen als ausgewogen 

U,,,,,~H~H werden. 
Bei der Beratung des Entwurfes erfahren die Gesamt· 

arbeitsverträge erfreuliche Aufwertung. Man möchte ihre 
segensreiche Auswirkung auch in Zukunft nicht missen 
und ihnen einen gebührenden Aktionsradius belassen. 
Man kann sich darüber freuen, wissend wie es auch 
hier einer verhältnismässig langen Anlaufzeit bedurfte. 
Anfänglich war es für viele Arbeitgeber nicht so selbst· 
verständlich, sich mit den Vertretern der Arbeitnehmer 
an den grünen Verhandlungstisch zu setzen, aber auch 
Gewerkschaftskreise gab es, die dieser Verhandlungsart 
skeptisch gegenüberstanden. Seit Jahren aber spielt die 
Sache gut, und wir verdanken es weitgehend der Ver
ständigung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschaft 
liher die Gesamtarbeitsverträge, wenn in der Schweiz 
Streiks bald zur grossen Unbekannten geworden sind. 
Wir haben somit allen Grund, auf die Gesamtarbeits
verträge das Loblied zu singen. 
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dürfte in der eintre-
ten. 

Es muss werden, dass d:is Gewerbe eher 
,färker bebstet wird. weil es den in der Tn
dustrie nicht mitmachen konnte. Dieser Situation wird 
teilweise in Artikel 2 (Nichtunterstellung), ganz beson
ders aber im Artikel 25 (Sonderbestimmungen) Rech
nung getragen, womit eine ganze Reihe von Betrieben 
oder Gruppen in den Genuss von Ausnahmen 
kann. 

Bedenken vvurden laut, weil vielfach nur die Grund
züge im Gesetz Berücksichtigung finden, während We
sentliches auf dem Verordnungs,vege geregelt werden 
soll. Dies birgt Vor- und Nachteile. Das Gesetz ist weni
ger umfangreich und leicht leserlich, dagegen werden 
vielleicht wichtige Bestimmungen dem fakultativen Re
ferendum entzogen. Auch werden damit der Verwaltung 
weitgehende Kompetenzen eingeräumt. Doch dürften die 
Vorteile die Nachteile überwiegen. 

Gegenüber dem heutigen Fabrikgesetz bringt die Vor
lage beachtenswerte Verbesserungen. Ganz besonders 
hoch einzuschätzen ist aber der Einbezug von Handel und 
Industrie, womit rund 240 000 Werktätige neu in den 
Genuss gesetzlicher Schutzbestimmungen gelangen. 

Nach diesen kurzen allgemeinen Bemerkungen wird 
sich in der Detailberatung Gelegenheit bieten, auf ein
zelne Bestimmungen noch näher einzutreten. Ich 
schliesse selbstverständlich mit der Unterstützung auf 
Eintreten auf die Vorlage, und dies mit leicht flatternder 
Fahne, entgegen der Meinung unseres Kommissionsprä
sidenten, der sie eher auf Halbmast stellen möchte. 

Bundesrat Schaffner: Für den Bundesrat ist die Ein
tretensfrage in diesem Falle sehr einfach. Sie ist nämlich 
gelöst seit der Junisession 1958. Sie haben uns dort in 
einer Motion den Auftrag erteilt, dieses umfassende Ge
setzeswerk Ihnen bis Ende 1959 vorzulegen, und zwar 
haben Sie uns auch den Weg wir sollen 
eine loi unique entwerfen, wir sollen das Fabrikgesetz 
modernisieren und gleichzeitig die Arbeitnehmer von 
Handel und Gewerbe ebenfalls in den Genuss dieses Ge
setzes stellen oder - wie der Auftrag heisst - «bis Ende 
! 959 den Entwurf zu einem ArbeitsGesetz vorzule:.;en 
und darin für alle dem Gesetz unterstellten Arbeitneh
mer eine Regelung vorzusehen, die der wirtschaftlichen 
Entwicklung entspricht». 

Wir haben also einen verbindlichen Auftrag des Ge
•;dzgebers ausgeführt: mit diesem Entscheid üher die 
Motion ist deshalb sicher auch der Eintretensentsdwid 
gefällt worden. 

Die Grundgedanken, die diesem Arbeitsge~etz als Ba
sis dienen, sind vom Herrn Kommissionsreferenten so 
meistcrha ft und wohl abgewogen dargestellt worden, 
dass ich mich einer Wiederholung schuldig machen würde, 
wenn ich Ihnen noch einmal die ganze Entstehungsge-
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schichte und die tragenden Säulen dieses Gesetzgebungs
v;·~rkes auseinandersetzen würde. Ich l\laube, wir sind dar
über einig und die Vorlage versucht das zu verwirkli
chen -, dass der Staat nur insofern Recht ,etzen soll, 
als unerla,sliche Mindc,tbcstmm1un:;en 1111 ai!gerneinen 
Interesse aufzustellen sind. Auch Herr Ständerat Gun
tern hat dieses Prinzip der Subsidiarität gutgehtissen. 
Er sieht auch in dem Vertrag und in der vertraglichen 
Entwicklung das dynamische Element, fügt dann aber 
bei, es möchte die allgemeine subsidiäre Regelung nicht 
allzu sehr nachhinken. 

Dann soll in zweiter Linie mit dem neuen Gesetz 
ein sozialer Fortschritt erzielt werden, ohne jedoch die 
Wirtschaft in einer über das erträgliche Mass hinaus ge
henden Art und Weise zu belasten. Sie haben die mah
nenden Worte der praktizierenden Industriellen in die
sem Saale gehört. Es ist sicher das Wort von Herrn alt 
Bundesrat Stampfli immer noch richtig, dass eine unab
dingbare Voraussetzung für eine gedeihliche Sozialpoli
tik eine gesunde Wirtschaftspolitik sei. Darüber besteht 
wohl auch Einigkeit. 

Dann versuchen wir, so gut wir das können - ob es 
völlig gelungen ist, darüber werden Sie in der Einzelbe
ratung Ihr Urteil fällen -, uns der Schematisierung zu 
enthalten. Wir haben auf eine sehr grosse Vielfalt von 
Betrieben Rücksicht zu nehmen. Man denke etwa daran, 
dass eine Viertelmillion neuer sogenannter «Betriebe» 
diesem Gesetz unterstellt werden müssen. Kleinstbe
triebe, «Gevatterschuster und Handschuhmacher» hätten 
sich wohl nie vorgestellt, dass sie einmal unter dem 
Stichwort «Betrieb» unter diese generelle Regelung sub
sumiert werden würden. Da muss man schon mit der 
Schematisierung etwelche Zurückhaltung üben. Man 
kann nicht mit einem Mal das Fabrikreglement mit all 
seiner «Fabrikdisziplin» auch in andern, völlig anders 
gelagerten Bezirken menschlicher Zusammenarbeit 
durchexerzieren. Sodann wollen wir auch noch dem Ge
samtarbeitsvertrag seine Chancen der Entwicklung las
sen. In seiner plastischen Sprache hat der leider allzu 
früh verstorbene Gewerkschaftsführer Arthur Steiner 
einmal gesagt, man solle den Christbaum - unter 
«Christbaum» verstand er die Regelung durch den Ver
trag zwischen den Sozialparteien - nicht durch die öf
fentlich-rechtlichen Zwangsvorschriften so stark abräu
men. dass nichts mehr für den Vertrag übrig bleibe. Wir 
haben also dafür zu sorgen, dass nicht durch zwingende 
öffentlich-rechtliche Vorschriften der «Christbaum der 
vertraglichen Verständigunp schon völlig kahlgeräumt 
wird. 

In diesem Sinne ist für den Bundesrat Eintreten auf 
eine von Ihnen bestellte «Massarbeit» nicht kontrovers. 
Ich stelle mit Genugtuung fest, dass sich auch keine 
Stimmen erhoben haben gegen ein Eintreten, 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

Le Conseil passe sans opposition ä la discussion 
des articles 

Artikelweise Beratung - Discussion des articles 

Titel und Ingress 

Antrag der Kommission 
Titel 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

24 13 mars 1963 

Ingress: 

Die Bundesversammlung 
da Scfnvci::,erischen Eil/:;etwssenschaf t, 

ge,tützt auf Artikel 26, 31 bis, AL 2. 34bis. 34ter, 36. 
64, 64bis, 85, 103 und l 14bis der Bundesverfassung. 

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 
30. September 1960, 

heschliesst: 

Titre et preambule 

Proposition de 1a commission 

Titre 

Adherer a Ia decision du Conseil national. 

Preambule: 

L'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu les articles 26, 3tbis, 2e alinea, 34bis, 34ter, 36, 64, 
64bis, 85, t 03 et l l 4bis de la constitution ; 

vu te message du Conseil federal du 30 septembre 
1960, 

arrete: 

Obrecht, Berichterstatter: Zum Titel habe ich keine 
Bemerkungen anzubringen. 

Im Ingress schlägt Ihnen die Kommission vor, noch 
den Artikel 85 der Bundesverfassung zu zitieren. Es 
scheint dies notwendig, weil der Nationalrat auf Antrag 
von Herrn Düby einen Artikel 62bis in die Vorlage ein
gefügt hat, durch welchen der Artikel 62, Absatz 1, des 
Bundesgesetzes über das Dienstverhältnis der Bundes
beamten ergänzt wurde. Bei der Beratung des Beamten
gesetzes im Jahre 1927 hatten beide Räte einer Formu
lierung zugestimmt, wodurch der Bundesrat unter Vor
behalt der Bundesgesetzgebung über die Arbeit in den 
Fabriken das Dienstverhältnis der Arbeitskräfte ordnen 
kann die nicht die Eigenschaft von Beamten haben. 
Merkwürdigerweise ist dieser Vorbehalt aber nur in den 
französischen Text aufgenommen worden, fehlt aber 
im deutschen Text des Beamtengesetzes. Der Antrag von 
Herrn Düby hatte also lediglich eine selbstverständliche 
Korrektur des Beamtengesetzes zum Gegenstand. Er 
wurde denn auch im Nationalrat unbestritten angenom
men. 

Der Berichterstatter im Nationalrat wies darauf hin, 
dass es bei Annahme dieses Antrages Düby notwendig 
sein würde, auch noch Artikel 85 BV im Ingress des Ar
beitsgesetzes zu zitieren. auf welchen sich das Beamten
gesetz stützt. Weil ein Unglück selten allein kommt, hat 
aber der Nationalrat dann doch vergessen, diese Konse
quenz zu ziehen und Artikel 85 BV tatsächlich im In
gress unseres Gesetzes aufzuführen, Ihre Kommission 
hat diese Frage geprüft und ist zum Schluss gekommen. 
dass es zumindest zweckmässig sei, auch Artikel 85 BV 
im Ingress des Arbeitsgesetzes zu zitieren, wie es eigent
lich der Nationalrat auch hatte tun wollen. Wir beantra
gen Ihnen Zustimmung zu diesem Antrag der Kommis
sion. 

Angenommen - Adopte. 

Art, l 

Antrag der Kommission 
Marginalie: Betrieblicher und persönlicher Geltungs

bereich. 
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Abs. 1 Lit. 
Das Gesetz ist, unter Vorbehalt von Artikel 2bis und. Streichen . 

. ,, anwendbar auf :die öffentlichen und Betriebe, A h. :! 
namentlich snk:he der Industrie, des 1 fand werk,, des 

Dienstleistun- Kantone und der Gemeinden 
die des Bundes. der Kantone 

Abs. 2 bis 5 den, auf die das Ge<,etz anwendbar ist. 

Titre 

des 

Article premier 

Proposition de la commission 

: Champ 
entreprises et atL, personnes. 

Al. l 

quant aux 

La loi s'applique, sous reserve des articles 2bis et 3, 
a toutes !es entreprises publiques et privees, notamment 
ä celles de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et des 
transports, aux etablissements d'assurance, aux banques, 
aux hotels, restaurants et cafes, ainsi qu'au traitement 
des malades et a Ja prestation d'autres services. 

Al. 2 a 5 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: In Artikel l beantragt Ih
nen Ihre Kommission lediglich eine Aenderung des Mar · 
ginale und eine Aenderung im französischen Text des 
Absatzes l. Wir beantragen Ihnen, das Marginale wie 
folgt zu fassen: «Betrieblicher und persönlicher Gel
tungsbereich» statt wie in der Vorlage des Bundesrates: 
«Anwendbarkeit». Dieser Vorschlag hängt mit dem An
trag zusammen, den wir Ihnen in Artikel 2 stellen wer
den. Wir beantragen nämlich, Artikel 2 gemäss Fassung 
des Bundesrates in 2 selbständige Artikel aufzuteilen 
und den einen mit dem Marginale zu versehen «Ausnah
men vom betrieblichen Geltungsbereich» und den an
dern mit dem Marginale «Ausnahmen vom persönlichen 
Geltungsbereich». Damit scheint uns die Aufgliederung 
dieser wichtigen einleitenden Bestimmungen des Geset
zes klarer gestaltet zu sein. 

In Absatz l glauben wir, dass der französische Text 
nicht ganz mit dem deutschen übereinstimmt. Der deut· 
sehe Text spricht von Betrieben der Krankenpflege, wäh
rend im französischen Text gesagt wird, dass das Ge
setz anwendbar sei «au traitement des malades.» Die 
französische Fassung würde ohne Zweifel wesentlich 
weiter gehen als die deutsche. Die Kommission schlägt 
daher vor, den bundesrätlichen Text zu ersetzen durch 
die Worte: «Aux etablissements de soin aux malades». 
Leider fehlt die Korrektur in der französischen Fahne 
und muss noch angebracht werden. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 2 
Antrag der Kommission 

Marginalie: Ausnahmen vom betrieblichen Geltungs· 
hereich. 

Abs. l 

Lit. a, b, c, e und f 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Ut. d 

Nach Entwurf des Bundesrates. 

Betriebe von 

Stiickli 

Abs. l, lit. d 

Einschluss von Nebenbetrieben, ... 

Art. 2 

Proposition de 1a commission 

und 

Titre marginal : quant aux entreprises. 

Al. l 

Lettres a, b, c, e et f 
Adherer ä la decision du Conseil national. 

Lettre d 

Se!on le projet du Conseil federal. 

Lettre dbis 
Biffer. 

Al. 2 

L'ordonnance designera !es etablissements publics 
a assimiler aux administrations de Ja Confederation, des 
cantons et des communes, ainsi que les entrep,ises fe
derales, cantonales et communales auxquelles Ja Ioi est 
applicable. 

Proposition eventuelle de M. Stöckli 

Al. 1, lettre d 

Aux entreprises agricoles et aux entreprises s'occupant 
principalement d'horticulture, ni aux services accessoi
res ... 

Obrecht, Berichterstatter: Wie ich bereits zu Artikel 1 
ausführte, beantragt Ihnen die Kommission, Artikel 2 
aufzuteilen in einen Artikel 2 und in einen Artikel 2bis. 
Artikel 2 würde das Marginale erhalten «Ausnahme 
vom betrieblichen Geltungsbereich». Zu Artikel 2 käme 
als zweiter Absatz der Absatz 3 gemäss bundesrätlicher 
Fassung. Dieser Absatz bezieht sich nur auf die Aus
nahme vom betrieblichen Geltungsbereich. 

Zu den Buchstaben a bis c beantragt Ihnen die Kom
mission Zustimmung zur Fassung des Nationalrates. 

In Litera d hat der Ent\Nurf des Bundesrates Betriebe 
der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Urproduk
tion ausgenommen. In der Fassung des Nationalrates 
wird nur noch von der landwirtschaftlichen Urproduk
tion gesprochen. Dagegen hat der Nationalrat eine Li
tera dbis eingefügt mit dem Wortlaut: «Gartenbaube
triebe, soweit die Arbeitnehmer vorwiegend im Gemüse
bau oder für den Selbstbedarf beschäftigt sind.» Ihre 
Kommission beantragt Ihnen, auf Vorschlag von Herrn 
Kollege Ullmann, zur Fassung des Bundesrates zurück
zukehren und damit Litera dbis in der Fassung des 
Nationalrates zu streichen. Die~er Antrag wurde in der 
Kommission mitt 11 gegen 4 Stimmen angenommen. 
Bei der Begründung dieses Antrages wurde darauf hin-

4 
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gewiesen, dass <ler Gartenbau mehr mit der Landwirt
schaft gemeinsam hahe als mit dem Gcwerhe. Die Gärt
nerei sei ein Zweig der Urrroduktion, der weitgehend 
\ om Wetter und von der fahrcv:eit abhängig ,ei. Die 
t\r!,,:1tszeit könne nicht wie in einem Industrie- oder Gc
werhehetneb ,chematisch geregelt werden. Witterungs
einflüsse zwingen oft zu raschem Handeln, wenn nicht 
Schäden und Qualitätseinhussen eintreten sollen. Es 
scheine all';geschlossen, dass das Arbeitsgesetz mit sei
nen starren Regelungen diesen besonderen Verhiltnis
sen Rechnung tragen könne. 

Wie gesagt, hat sich Ihre Kommission mit grosser 
Mehrheit dieser Argumentation angeschlossen. Es 
mochte dabei noch mitspielen, dass auch der National
rat in dieser Frage geschwankt hat In der ersten Bera
tung wurde der Antrag der Kommission auf Einfügung 
einer Litera dbis, der in der Kommission nur mit einer 
Stimme Mehrheit angenommen worden war, mit 89 ge
gen 36 Stimmen abgelehnt Die Kommission stellte her
nach einen Rückkommensantrag, der mit einem knap
pen Mehr von 6 Stimmen angenommen wurde. 

Zur Klarstellung der Tragweite des Antrages, den 
lhnen Ihre Kommission steilt, sind indessen noch einige 
zusätzliche Ausführungen notwendig. Die Gärtner ha
ben zwei Seelen in ihrer Brust! Je nach Bedarf stellen 
sie die eine Seele mehr an die Sonne und die andere 
Seele mehr in den Schatten! Je nachdem gehören sie 
mehr zur Landwirtschaft oder mehr zum Gewerbe. Sie 
sind unter sich auch nicht ganz einig, auch nicht in der 
Frage, die uns hier jetzt beschäftigt. Diese hat nämlich 
zwei Seiten. Der Gartenbau, mit Ausnahme des gärtneri
schen Obst-, Gemüse- und Beerenbaues ist heute den 
Bundesgesetzen über die wöchentliche Ruhezeit und 
über das Mindestalter der Arbeitnehmer unterstellt. Die 
Normalarbeitsverträge, die nach Artikel 96 des Land
wirtschaftsgesetzes von den Kantonen erlassen werden 
können, gelten nicht für Gärtnereibetriebe. Anderseits 
werden die Arbeitsverhältnisse im Gartenbau, aller
dings mit Ausnahme des Gemüsebaues, weitgehend durch 
Gesamtarbeitsverträge oder durch einen Normalarbeits
vertrag für Privatgärtner geregelt. Auch inbezug auf die 
Berufsbildung untersteht der Gartenbau, mit Ausnahme 
des gärtnerischen Gemüsebaues, nicht dem Landwirt
schaftsgesetz, sondern dem Berufsbildungsgesetz von 
1930. Mit Ausnahme der Freilandgärtnereien sind die 
Gartenbaubetriebe auch nicht der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung unterstellt. Wenn wir also den Gar
tenbau grundsätzlich nicht dem Arbeitsgesetz unterstel
len, so wird das für die Arbeitnehmer einen gewissen 
Rückschritt bedeuten. Es werden sich nach dem neuen 
Berufsbildungsgesetz auch gewisse Schwierigkeiten für 
die Lehrlingsausbildung ergeben, da Lehrlinge nur noch 
in den Betrieben ausgebildet werden können, die dem 
Arbeitsgesetz unterstehen. Immerhin ist ja auch das Be
rufsbildungsgesetz noch in Beratung, so dass diese Lücke 
noch geschlossen werden könnte. 

Ich beantrage Ihnen, wie gesagt, Zustimmung zum 
Antrag der Kommission, der dahingeht, bei Litera d die 
Fassung des Bundesrates wieder zu übernehmen und 
Litera dbis nach dem Beschluss des Nationalrates zu 
streichen. 

Nun ist anscheinend noch ein Antrag von Herrn 
Stöckli unterwegs. Er war so freundlich, ihn mir zu ge
hen. Er würde lauten: «d) Betriebe der landwirtschaft
lichen Urproduktion und Betriebe von vorwiegend gar
tenhaulicher Produktion mit Einschluss von Nebenbe-' 
trieben ... » Tch glauhe, wir erreichen mit unserem An-
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lrag (Rückkehr Hm1 Antra~; des Bunde,rates) d.:v,s:'.'!he. 
was Herr Stöckli will, nämlich dass diejenigen Zweige 
der Gärtnerei, die man wirklich als Bestandteil der lJr
rroduktion an,prechen kann, dem Gesetz nicht unter
stellt sein ,ollen. Sein Antrag ist meiner Meinung nach 
nicht nötig .. ~ ich muss allerdings seine Begründung ab
warten -. weil er nichts anderes will, als was wir auch 
wollen. Für die übrigen Zweige der Gärtnerei. die dann 
dem Gesct:r. unter,tellt würden. haben wir ja in Artikel 
25 noch die Möglichkeit, dass hinsichtlich der Gestaltung 
der Arbeitszeit auf dem Verordnungswege besondere 
Vorschriften erlassen werden können, die der besonde
ren Struktur dieser Gärtnereibetriebe Rechnung tragen 
können. 

Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Antrag der 
Kommission. 

Stöckli: Es ist richtig, dass ich einen Antrag zu Li
tera d eingereicht habe in folgender Fassung: 4:Auf Be
triebe der landwirtschaftlichen Urproduktion und Be
triebe von vorwiegend gartenbaulicher Produktion mit 
Einschluss von Nebenbetrieben ... soll das Gesetz nicht 
anwendbar sein.» 

Ich bin nun bereits vom Herrn Kommissionspräsi
denten dahin orientiert worden, dass der Antrag der 
Kommissionsmehrheit die gartenbauliche Produktion 
voll und ganz erfassen werde. Unter diesen Umständen 
und wenn Herr Bundesrat Schaffner mir die entspre
chende Bestätigung gibt, kann ich auf diesen Antrag 
verzichten. 

Dagegen liegt es mir daran, eine Begründung für 
meine Stellungnahme anzubringen. Ich stelle also den 
Antrag. das Arbeitsgesetz soll nicht anwendbar sein 
auf den produzierenden Gartenbau. Die Fassung des 
bundesrätlichen Antrages «Betriebe der landwirtschaft
lichen und gärtnerischen Urproduktion unterstehen dem 
Gesetz nicht» lässt in mir etwas Zweifel aufkommen, 
dass damit nicht alle Betriebe des produzierenden Gar
tenbaues eingeschlossen sind. Zu dieser Auffassung ver
leiten mich die Ausführungen der Botschaft auf Seite 
36, die folgendermassen lauten: «Der gärtnerischen Ur
produktion werden die verschiedenen Formen des 
Gartenbaues zugerechnet, soweit sie der Nutzbar
machung des pflanzlichen Keimes dienen, d. h. der so
genannte produzierende Gartenbau. Der Erfolg der Ar
beit dieser Gartenbaubetriebe hängt wie jene des Bauern 
weitgehend von der Natur ab. Die Pflege der Kulturen 
und unvoraussehbare Naturereignisse bedingen nicht 
nur unregelmässige Arbeitszeiten, sondern verlangen 
auch Verrichtungen ausserhalb der normalen Arbeits
zeit. Es erscheint deshalb als angezeigt, die Betriebe des 
produzierenden Gartenbaues, wie z. B. den gärtnerischen 
Gemüsebau, vom Gesetz auszunehmen.:> 

Unter den Begriff «produzierender Gartenbau» 
fal!en Betriebe, die sich ausschliesslich oder überwiegend 
mit der Produktion von Gemüse, Baumschulpflanzen, 
Topfpflanzen und Schnittblumen befassen. Nicht zum 
produzierenden Gartenbau gehören Betriebe, die sich 
mit der Anlage und dem Unterhalt von Garten- und 
Parkanlagen oder mit Gartengestaltung, Blumen- und 
Kranzbinderei und Jer Handelsgärtnerei befassen. Die 
ersteren (Gemüser,rnduzenten, Baumschulenbesitzer. 
Topfpflanzen- und Schnittblumengärtner) sind im Ver
band der schweizerischen Gartenbauproduzenten zu. 
sammenge~ch!os<en. Sie verlangen mit vollem Recht, al~ 
Betriebe der Urproduktion anerkannt zu werden und 
verlangen mit gleichem Recht, dem Arbeitsgesetz nicht 
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unterstellt zu werden. Es ,ind Betriebe gartenbaulicher 
Produktion; sie sollen als solche wie die Landwirtschaft 
ausgeklammert werden. Sie bemühen ,ich ,chon fang,t. 
der landwirtschaftlichen Gesetzgebung unter,tellt 1u 

werden, wie ihre Kollegen in den andern euror;ii,chen 
Staaten es bereits schon sind. 

Natürlich gibt es viele gemischte Gärtnereibetriebe, 
bei denen m. E. der Hauptbetriebszweig über Unterste!· 
Jung oder Nichtunte~stellung massgehcnd und entschei
dend sein soll. 

Die produzierenden Gartenbaubetriebe zählen zur 
Urproduktion wie die Landwirtschaft. Sie benützen den 
Boden als Produktionsgrundlage, versuchen die Bo
denkräfte für ihre Produktion so weitgehend wie mög
lich auszunützen. Insbesondere ist es der Gemüsebau, 
der ausserordentlich intensiv betrieben wird. Der Boden 
wird gartenmässig bearbeitet, und durch die Untergrund· 
lockerung werden auch die Bodenkräfte in den unteren 
Schichten des Bodens zur Produktion herangezogen. 
Diese Nutzung ist volkswirtschaftlich von ausserordent
licher Bedeutung. 

Aber nicht nur die Nutzbarmachung des pflanzlichen 
Keims ist als Kriterium für die Nichtunterstellung unter 
das Arbeitsgesetz massgebend; es ist ebensogut die Tat
sache, dass die Pflege, die Ernte und die Vermarktung 
abnormale Arbeitszeiten erfordern, so die Vorbeugungs
massnahmen gegen Frost, dessen Eintreten in der Regel 
erst um 5 Uhr abends mit ziemlicher Sicherheit voraus
gesehen werden kann. Diese Arbeiten müssen am spä
ten Abend oder in der Nacht vorgenommen werden, 
auch das Anbringen von Frostschutz, das Decken und 
Heizen, das Begiessen der Kulturen in einer Hitzeperiode 
abends, in der Nacht oder am frühen Morgen. Ferner 
ist zu nennen die regelmässige Kontrolle der Gewächs
häuser inbezug auf Temperatur, Lüftung und Versagen 
der Heizung. Ganz besonders ist es auch die Ernte und 
die Vermarktung am späten Abend, in der Nacht oder 
am frühen Morgen, das alles auch an Samstagen und 
Sonntagen, was hier ins Gewicht fällt. Die Urproduk· 
tion erfordert alle diese unzeitlichen Massnahmen in 
der Gärtnerei wie in der Landwirtschaft. 

Wir verlangen, dass die Betriebe von vorwiegend 
gartenbaulicher Produktion wie die Landwirtschaft dem 
Arbeitsgesetz nicht unterstellt werden. Ich empfehle lh· 
nen, meinem Antrag zuzustimmen. Ich wiederhole aber, 
dass ich auf diesen Antrag :verzichten kann, wenn mir 
auch von seiten des Herrn Bundesrates die Bestätigung 
gegeben wird, dass die gartenbauliche Produktion in vol
lem Umfange im Antrag der Mehrheit der Kommission 
enthalten ist. 

Bundesrat Schaffner: Wenn ich Herrn Ständerat 
Stöckli richtig verstehe, will er sogar weiter gehen als 
der Bundesrat. Der Bundesrat hat in seinem Ent,vt1rf ge
schrieben: «. . . Betriebe der landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Urproduktion». Es ist also die gärtnerische 
Urproduktion mit Einschluss von Nebenbetrieben, die 
ausgeschlossen werden soll. Wenn man aber so weit 
gehen würde, wie Herr Ständerat Stöckli es gerne 
möchte, und die Fassung wählte «Betriebe der land
wirtschaftlichen Urproduktion und Betriebe von vorwie
gend gartenbaulicher Produktion», so haben Sie die ge
samte Gärtnerei darin, auch diejenigen, die Rabatten an
kgen und als «Gartengestalter» wirken. Diese und alle 
ihre fleis,igen Gesellen, die sich um das Anlegen von 
Wegen, Platten und Rabatten bemühen, um das Land 
,chön zu machen, wären dann auch vom Gesetz ausge.-
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1v.m1men, denn die,e machen auch vorwiegend gJrtcn
hauliche Produktion, sie machen Pflanzen für Rabat
ten, Stamknpflanzen und alles mr>gliche. 

Ich könnte also die Erklirung, d;e Herr .Ständerat 
Stiickli wiinscht. nicht abgehen. Ich las,e mich natürlich 
hei dem bundesrätlichen Text behaften, obschon ich lh· 
nen offen gestehe, dass ich nicht den Eindruck habe. er 
,ei der «Weisheit letzter Schluss». Die Gärtner werden 
eines Tages nicht sehr glücklich sein. da,s ,ie ausge
schlossen worden sind von der modernen Entwicklung 
der beruflichen Ausbildung, der Nachwuchsrekrutierung, 
der Meisterprüfung usw. Herr Ständerat Obrecht hat 
Ihnen als Kommissionsreferent schon gesagt. dass die 
Gärtner in ihrer Auffassung gespalten seien. Viele Gärt· 
ner möchten unbedingt, dass die Gärtnereien unterstellt 
werden; sie möchten die Vorteile haben auf dem Ge
biete der Rekrutierung, des Jugendlichen-Schutzes, der 
Berufsbildung usw. Der Beweggrund, Herr Ständerat 
Stöckli, der einen Teil der Gärtner veranlasst, dass sie 
für diese gärtnerische Urproduktion nicht unterstellt 
werden möchten, ist eigentlich nichts anderes als der 
Versuch - Sie haben das richtig angedeutet -, sie 
möchten das Schicksal des Landwirtschaftsgesetzes mit 
Bezug auf den Schutz der gärtnerischen Produkte teilen. 
Auf diesem Umweg über das Arbeitsgesetz werden sie 
das aber nicht erreichen. Wir haben eine Regelung, das 
Landwirtschaftsgesetz, diese grosse Magna Charta, für 
das Agrarprodukt. Wir schützen das in den Unbilden der 
Natur frei gezogene pflanzliche Gemüse, nicht aber das. 
was unter Glas, in einem geheizten Block gezogen wird. 
Wir werden aber auch in Zukunft gemäss Landwirt
schaftsgesetz auf das grosse pflanzliche bäuerliche An
gebot abstellen, wenn wir den Zeitpunkt des Tnkraft
tretens des Einfuhrschutzes wählen müssen. Daran än
dern wir nichts, ob wir die Gärtner dem Arbeitsgesetz 
unterstellen werden oder nicht. Ich möchte diesen Irr
tum jetzt schon richtigstellen, um zu vermeiden, dass 
man eines Tages kommt und sagt: Wir sind jetzt der 
Landwirtschaft gleichgestellt im Arbeitsgesetz, deshalb 
habt Ihr die Einfuhrpolitik mit Bezug auf die Gartener
zeugnisse analog zur Landwirtschaft zu handhaben. Wir 
kö;nen dem schweizerischen Konsumenten nicht zu
muten, dass wir die Grenze zutun, wenn die ersten 
schweizerischen Treibhausprodukte auf dem Markte 
auftauchen. · 

Ich möchte, wenn Sie bei dem Beschluss der Korn· 
mission bleiben wollen. Ihnen doch auf jeden Fall em
pfehlen, nicht weiter zu gehen, als der Bundesrat be· 
reits gegangen ist. Nach dem Geschmack der fortschritt
lichen Teile der Gärtnerschaft ist er weit gegangen. 

Stöckli: Ich bin im Besitz von Unterlagen, wonach 
der Verband schweizerischer Baumschulbesitzer. der 
Verband schweizerischer Gemüseproduzenten und der 
Verband schweizerischer Topfpflanzengärtncr zusam
mengefasst sind in einem Verband der Schweizerischen 
Gartenbauproduzenten. Dagegen sind die übrigen Gärt· 
ner, die sogenannten Landschaftsgärtnereien, die Gar
tengestalter, die Handelsgärtnereien, im Verband schwei
zerischer Gärtnermeister zusammengefasst. 

Nun geht es vor allem darum - ich darf das aus den 
Ausführungen von Herrn Bundesrat Schaffner sch!ies· 
sen --, dass beispielsweise Topfpflanzengärtner nicht in 
der Fassung der Mehrheit der Kommission eingeschlos
sen sein sollen. Herr Bundesrat Schaffner sagt das, im 
Gegensatz zum Präsidenten der Kommission. 
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Nun möchte ich aber <loch hinwei,en auf eile Bot
s;chaft, die ich vorher schon verle~en habe: ,rDer gärt-

Ich kann nicht ohne weiteres dem Antrag der ~fehr
heit der Kommission zustimmen. Ich möchte an mei
nem Antrag festhalten, weil ich bestimmt dass 
damit die gärtnerische Urproduktion, das heisst die 
Baumschulbesitzer, die und die Topf

umfasst werden. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Stöckli 

24 Stimmen 
10 Stimmen 

Le president: En adoptant l'alinea l er, lit. d, dans 
Ja forme ou vous l'avez fait, la lit. dbis tombe automa
tiquement. 

Aucune opposition n'etant faite a l'alinea 3 il est 
adopte et devient l'alinea 2. 

Art. 2bis 

Antrag der Kommission 
Marginalie: Ausnahmen vom persönlichen Geltungs

bereich. 
Ingress 

Das Gesetz ist ferner nicht anwendbar auf 
Lit. a-d 

gemäss Artikel 2, Absatz 2. des Entwurfes des Bundes
rates. 

Lit. dbis 

Assistenzärzte, Lehrer an Privatschulen sowie Lehrer, 
Fürsorger, Erzieher und Aufseher in Anstalten; 

Lit. e 
Heimarbeiter im Sinne der Bundesgesetzgebung. 
(Rest des Satzes streichen.) 

Lit. f 
Handelsreisende im Sinne der Bundesgesetzgebung. 

Art. 2bis 

ProPosition de la commission 

Titre marginal : Exceptions quant aux personnes. 

Preambule et fit. a--d 

Selon art. 2, al. 2, du projet du Conseil federal. 

Lettre dbis 
Aux medecins assistants, aux instituteurs des ecoles 

privees, ni aux instituteurs, assistants sociaux, educateurs 
et surveillants occupes dans des etablissements ; 

Lettre e 

Aux ouvriers a domicile selon la legislation federale ; 

Leltre f 
Aux voyageurs de commerce selon la legislation fc

derale. 
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Ohrecht, Berichter,tatter: Ich beantrage Ihnen, dm 
Ab,atz 2 der hunde,rätlichen und nationalrätlichen Fas
•mng zum 

hereich 
wurde der Kommis•;ion vom 
das bereits die 
beits- oder Ruhezeit im Sinne von Artikel 25 ausarbeitet. 
Dabei hat sich dass es sozusagen un-

ist, die Arbeits- und Ruhezeit dt:r Assistenz· 
ärzte, der Lehrer an Privatschulen und der Lehrer und 
des in Anstalten zu 
Die Arbeits- und Ruhezeit der Assistenzärzte sind durch 
den Normalarbeitsvertrag vom 30. März Au
gust 1958 geregelt. Dieser Normalarbeitsvertrag ist sehr 
flexibel und beschränkt sich auf die Vorschrift, dass die 
Arbeits- und Präsenzzeit der Aerzte sich nach den je
weiligen Bedürfnissen der Anstalt richten und dass min
destens vier Tage im Monat dienstfrei sein müssen. We
nigstens zwei dieser Tage müssen auf einen Sonntag fal
len. Mit Rücksicht auf die hohen Anforderungen des 
Arztdienstes in Krankenanstalten könnte eine Arbeits
und Ruhezeitordnung für die Assistenzärzte nicht über 
den heutigen Normalarbeitsvertrag hinausgehen. Es 
scheint daher zweckmässiger, die Regelung der Arbeits
und Ruhezeit der Assistenzärzte nach wie vor dem Nor
malarbeitsvertrag zu überlassen. Es muss dabei auch be
rücksichtigt werden, dass eine Kontrolle über eine ge
setzliche Regelung in einer Krankenanstalt sozusagen 
unmöglich wäre. Man soll aber keine Gesetze erlassen, 
deren Einhaltung sich nicht kontrollieren lässt. 

Aehnlich verhält es sich bei den Lehrern, Erziehern, 
Fürsorgern und Aufsehern in Anstalten. soweit sie zur 
Betreuung der Schüler oder Zöglinge im Internat le
ben. Die Arbeits- und Ruhezeit dieser Personen müssen 
ebenfalls weitgehend durch die Bedürfnisse der Schu
len oder Anstalten bestimmt ,verden. Soll der Erzie
hungszweck erreicht werden. so ist eine intensive Be
treuung der Schüler und Zöglinge nötig, was eine sche
matische Ordnung der Arbeits- und Ruhezeit ausschliesst. 
Sollte sich eine Regelung dennoch als notwendig erwei
sen, so würde man auch hier am vernünftigsten zum In
strument des Normalarbeitsvertrages greifen. 

Auch für die Lehrer an Privatschulen besteht kein 
Bedürfnis nach einer gesetzlichen Regelung von Ar
beits- und Ruhezeit. Die eigentlichen Lehrstunden sind 
immer und überall in einer Zahl, die nicht eine Ueber
schreitung der Vorschriften des Arbeitsgesetzes invol· 
vieren würde. Die Arbeitszeit, die der Lehrer einsetzt, 
um sich für die Stunden vorzubereiten oder um die Ar· 
beit der Schüler zu korrigieren, lässt sich keineswegs 
überprüfen und kontrollieren. Ein Bedürfnis nach der 
Regelung der Arbeitszeit der Lehrer an Privatschulen 
besteht praktisch nicht. Sollte sich einmal eine Regelung 
als notwendig erweisen, so würde sie zweckmässiger
weise auch auf dem Wege des Normalarbeitsvertrages 
erfolgen. Für Lehrer, Erzieher, Aufseher und Fürsorger 
an öffentlichen Schulen und Anstalten bedarf es einer 
Regelung im Arbeitsgesetz nicht, da nach Artikel 66, Li
tera abis die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältni,se 
ohnehin ausgenommen sind. 

Ich beantrage Ihnen Zu\timrnung zu dieser neuen 
Litera d. 
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LI. \Lirz l %3 

In Litera e nur eine r..:daktionelle Aenderung vor. 
Wir beantragen Zustimmung. 

fn der neuen Litera f Ihnen die Kommission 
vor, auch die Handehreisenden im Sinne der Bundes

de~ 
auszunehmen. Vom Bundesrat war beab

der besonderen Struktur des Arbeitsverhält
nisses der Handelsreisenden auf Grund von Artikel 25, 

2. Dort ist in Litera a vor-
dass unter anderem zu 

erlassen sind über die Arbeits- und Ruhezeit für Arbeit
in erheblichem Masse Reisen 

oder eine des erfor
dert. Wie aus der Botschaft zu entnehmen ist, hat man 
dabei in erster Linie an die Handelsreisenden gedacht. 
Die Handelsreisenden haben jedoch in einer 
die sie unserer Kommission unterbreitet haben, darauf 
hingewiesen, dass eine Regelung der Arbeits- und Ruhe
zeit für sie auf gesetzlichem Wege so grossen Schwie
rigkeiten begegnen würde, dass es zweckmässiger wäre, 
diese Gruppe von Arbeitnehmern überhaupt vom Ge
setz auszunehmen. Das Departement konnte sich diesen 
Einwendungen nicht verschliessen und musste die Schil
derung der Situation durch den Verband reisender Kauf
leute der Schweiz als zutreffend anerkennen. Einmal ist 
festzustellen, dass die Arbeits- und Ruhezeit eines Han
delsreisenden, der seinen Beruf ja auf der Reise ausübt, 
sich praktisch überhaupt nicht kontrollieren lassen. Zu
dem liegt es in der Natur des Arbeitsverhältnisses des 
Handelsreisenden, dass er viel reist und viele Präsenz. 
und Wartezeit zu bestehen hat. Ist zum Beispiel diese 
Wartezeit Arbeitszeit, oder ist sie Ruhezeit? Schliesslich 
ist darauf hinzuweisen, dass der Handelsreisende ja be
reits einen arbeitsrechtlichen Schutz besitzt im Bundes
gesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsrei
senden vom 13. Juni 1941. Es handelt sich um ein recht 
umfassendes Arbeitsgesetz für die Handelsreisenden, in 
welchem allerdings die Arbeits- und Ruhezeit nicht ge
regelt sind. Wenn man damals auf die Regelung der Ar
beits- und Ruhezeit verzichtet hat, so geschah es wohl 
aus der Einsicht heraus, dass Arbeits- und Ruhezeit in 
diesem spezifischen Arbeitsverhältnis praktisch kaum 
zu regeln sind. Die Verhältnisse haben sich seit damals 
nicht geändert, und es wäre nicht sehr sinnvoll, das Ver
säumte nun im Arbeitsgesetz nachholen zu wollen. Wir 
dürfen darauf hinweisen, dass, auch Herr Bundesrat 
Tschudi in seiner Habilitationsschrift von 1948 ausführt: 

«Die Anwendung allgemeiner Arbeiterschutzvor
schriften, wie vor allem der Arbeitszeitbestimmungen 
stösst bei Handelsreisenden auf unüberwindliche Schwie
rigkeiten. Dass sie im eines umfassen
den Arbeitsschutzgesetzes ausgeschlossen werden, er
scheint deshalb auch verständlich.» 

Ihre Kommission hat sich einstimmig die,er zweifel
los zutreffenden Auffassung angeschlossen, und das De
partement stimmt ebenfalls zu. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 3 

Antrai,: der Kommission 
Marginalie: Nichtanwendbarkeit auf Familienbetriebe. 

Abs. 1 

Das Gesetz ist nicht anw.:ndbar auf Betriebe, in de
nen lediglich der Ehegatte des Betriebsinhabers, seine 
Blutsverwandten in auf- und absteigender Linie und de-
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rcn 
sind. 

Durch 
Gc,ctzes 
Absatz 1 

oder zur 

,o,\ ,eine Stid- und 

Abs. 3 

Abs. 2 

Mehrheit 

zum Beschluss des Nation:ilrntes. 

i'vfinderheit 
(Dietschi. Guntern) 

Sind im Betrieb auch andere Personen 
das Gesetz auf den und auf 

ist. 

so ist 
Fa-

milienmitglieder des Betriebsinhabers im Sinne von Ab
satz 1, die mit ihm in Hausgemeinschaft leben, nicht an
wendbar. 

Art. 3 

Proposition de 1a commission 

Titre marginal : Inapplicabilite aux entreprises fa
miliales. 

Al. l 

La loi ne s'applique pas aux entreprises dans Ies
quelles sont scmls occupes le conjoint du chef de l'entre
prise, ses parents par le sang en ligne ascendante et des
cendante ainsi que leurs conjoints, ses enfants adoptifs 
et !es enfants de son conjoint. 

Al. 3 

Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordon
nance, etre rendues applicables a des jeunes gens mem
bres de la famille du chef de l'entreprise selon le ler 
alinea, si c'est necessaire pour proteger leur vie ou leur 
sante ou pour sauvegarder la moralite. 

Al. 2 
lvfajorite 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Minorite 
(Dietschi, Guntern) 

Lorsque d'autres personnes travaillent aussi dans 
l'entreprise, ni le conjoint ni les membres de Ia famille 
du chef de l'entreprise selon le ler alinea qui vivent dans 
son menage ne sont soumis a Ja loi. 

Obrecht, Berichterstatter der Mehrheit: Artikel 3 re
gelt das Verhältnis der Familienbetriebe zum Gesetz. In 
Absatz I ist klar geregelt, dass auf die reinen Familien
betriebe das Gesetz nicht Anwendung findet. Die Auf
fassung, dass der Staat nicht in Betriebe hinein regieren 
sollte, die auf rein familiären Verhältnissen aufgebaut 
sind, ist unbestritten. Dagegen muss natürlich der Grad 
der Familienzugehörigkeit begrenzt werden. Er ist in 
der bundesrätlichen Fassung, der auch der Nationalrat 
zugestimmt hat, so umschrieben, dass zum Familienbe· 
trieb der Ehegatte des Betriebsinhabers, seine Blutsver
wandten in auf- und absteigender Linie und deren Ehe
gatten sowie seine Stief- und Adoptivkinder gehören. 
Verwandte weiterer Grade gehören nicht mehr zum 
Familienbetrieb, ,ondern gelten vor dem Gesetz als 
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Bundesrates aus
und unübersichtlich ,var. Sie 

ist nur darauf zurückzuführen. dass die 
wie es ihre Pflicht ist sorgsam versuchte, 

verschiedenen internationalen Abkommen. die die 
Schweiz ratifiziert hat, zu tragen. Diese Ab· 
kommen stellen in gemischten Familienbetrieben nicht 
nur die familienfremden Arbeitnehmer unter die gesetz. 
liehe Ordnung, sondern ,ie sehen in gemischten Betrie
ben anch keine Ausnahmen für die Familienmitglieder 
vor. 

Bereits im Nationalrat ist indessen der Antrag des 
Bundesrates auf keine grosse Gegenliebe gestossen. Die 
Kommission hat ihm nur mit Stichentscheid des Präsi
denten zugestimmt, und der Nationalrat selbst hat mit 
47 gegen 81 Stimmen dem Antrag der Kommi,sionsrnin
derheit zugestimmt, die die klare und einfache Regelung 
bringt. dass auch in gemischten Familienbetrieben die 
dort arbeitenden Familienmitglieder restlos vom Gesetz 
au,genommen sind, während das Gesetz in allen Teilen 
:rnf die familienfremden Arbeitnehmer anzuwenden ist. 
Dieser Beschluss des Nationalrates hat den Vorteil gros
ser Klarheit und Einfachheit für sich. Er vermeidet 
auch die groteske Situation, die z. B. in gemischten Sai
sonbetrieben eintreten könnte, wo in der ruhigen Jahres
zeit nur Familienmitglieder arbeiten und der Betrieb 
vom Gesetz ausgenommen ist, wo aber in der Saison 
noch fremde Arbeitnehmer hinzuengagiert werden, was 
nach der bundesrät!ichen Fassung zur Folge hätte, dass 
in der betreffenden Saison das Gesetz vorübergehend 
auch auf die Familienangehörigen anwendbar würde. 
Schliesslich muss darauf hingewiesen werden, dass es 
ausserordentlich schwer ist, juristisch einwandfrei; klar
zustellen. ob ein Familienangehöriger als reiner Arbeit· 
nehmer oder auf Grund einer farnilienrechtlichen Pflicht 
im Betrieb mitarbeitet. 

Aus diesen Gründen h:i.t sich Ihre Kommission mit 
i l gegen 3 Stimmen für den Beschluss des Nationalra· 
tes Die \1inderheit der Kommission vo· 
tierte für einen des EVD. der dahin 

die Familienmit· 

versuchte damit, den Einwen· 
des N'ationalrates zu tragen und doch 

so gut wie eine Uebereinstimmung mit den in· 
ternationalen Abkommen zu erzielen. Dieser neue An· 
trag fand aber in der Kommission ebenfalls keine grosse 

da Kriterium der 

J() LI mars !')()1 

Menschenverstand 
scheint uns nicht 

viel besser sein. 
Wir halten sonst darauf, dass die internationalen Ab· 

kommen. die wir ratifizieren, auch wirklich in allen 
Teilen angewendet werden. Wir wollen dieser Treue zu 
den internationalen Verpflichtungen sicher keinen Ab· 
bruch tun, auch wenn andere Staaten in dieser Hinsicht 

und weniger subtil sind. Indessen glaubt 
Ihre Kommission, dass die bei den Familien· 
betrieben derart wichtig ist, dass eine klare Ordnung den 
internationalen Verpflichtungen vorgehen muss. Sie be
trachtet diesen Abstrich an den internationalen Ver
pflichtungen nicht als bedeutend und glaubt, dass diese 
lässliche Sünde des Nationalrates auch vom Ständerat 
mitbegangen werden darf. 

Wir beantragen Ihnen Zustimmung zur Fassung des 
Nationalrates in Absatz 2. 

Dietschi, Berichterstatter der Minderheit: Wie Ih· 
nen der Kommissionsreferent mitgeteilt hat, beantragt 
Ihnen die Kommissionsmehrheit in Absatz 2 Zustimmung 
zur Fassung des Nationalrates mit der Begründung, dass 
sie viel einfacher sei als jene des Bundesrates. 

Schon in den Kommissionsberatungen hat der Chef 
des BIGA beachtliche Gründe vorgebracht, die für eine 
Korrektur des nationalrätlichen Beschlusses und für 
eine neue, vom EVD ausgearbeitete Fassung sprechen 
und deren Wortlaut ich in meinem Minderheitsantrag 
aufgenommen habe. Direktor Holzer hat in der Korn· 
mission sehr nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Fassung des Nationalrates in krassem Widerspruch stehe 
zu den von der Schweiz ratifizierten internationalen 
Uebereinkommen Nm. 5, 6, 14 und 89, die Ausnahmen 
lediglich zugunsten von reinen Familienbetrieben zulas· 
sen, nicht aber für gemischte Familienbetriebe, in denen 
auch nur eine einzige Drittperson beschäftigt wird. 

Massgebend für meinen Antrag ist der Umstand, dass 
einem im gemischten Familienbetrieb tätigen Familien

das ausserhalb der Familiengemeinschaft lebt, 
Lohn 

damit er seinen 
Es geht also darum, 

mi!ienmitglieder, die ausserhalb der 
leben, aber im Betrieb mitarbeiten, erfasst werden. Diese 

können ja nur dann ausserhalb 
leben, wenn sie einen Barlohn 

Dienstverhält-
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( 

michael.tellenbach
Textfeld



3. f\Lirz 1963 

gt:tragen. Ich Ihnen daher, meinem zu-
1ustimmen, wobei ich nachdrücklich festhalte, chss es 
,.ich um den Text handelt, den das E\ D 

hat Der Chef des BIGA 

wir uns - ich 
allemal werden müssen, an 
die übernommenen zu halten haben, 
wenn wir schon internationale Kontakte suchen.>> Des
halb ich Ihnen, diesem zu
zustimmen. 

Mäder: Ich möchte Sie meinerseits bitten und Ihnen 
empfehlen, den Antrag der Minderheit abzulehnen und 
denjenigen der Mehrheit Trotz den Be
schwörungen des Herrn Direktor Holzer vom BIGA, die 
soeben Herr Kollege Dietschi zitiert hat, lasse ich mich 
nicht davon abbringen, mich an das zu halten, was Herr 
Bundesrat Schaffner über diesen Punkt im Nationalrat 
:rnsgeführt hat Er hat damals gesagt: «Es bleibt ein ,in
convenient', auf das Herr Eggenberger mit Recht auf
merksam gemacht hat Sind wir nicht in internationalen 
Verpflichtungen durch die Ratifikation von Genfer-Kon
ventionen so weit gegangen, dass wir eigentlich Absatz 2 
von Artikel 3 in diesem Sinne interpretieren müssten? 
kh glaube, so peinlich dürfen wir diese internationalen 
Verpflichtungen auch nicht interpretieren, dass wir dem 
gesunden Menschenverstand nicht mehr nachleben dürf
ten.» 

Der gesunde Menschenverstand ist mir in diesem 
Punkte wichtiger als der Schwur des Herrn Direktor 
Holzer. Der Antrag der Minderheit bedeutet eine aus
sergewöhnliche Komplikation dieser Regelung der Stel
lung der Familienbetriebe unter das Arbeitsgesetz. Wir 
haben nach dem Antrag der Minderheit drei Kategorien 
von Leuten, die in den Betrieben tätig sind, einmal die 
familieneigenen. Diese unterstehen keinesfalls dem Ge
setz, wenn sie in Hausgemeinschaft wohnen. Dann die 
familieneigenen, die nicht in Hausgemeinschaft wohnen. 
Diese unterstehen dem Gesetz. Dann haben wir endlich 
die familienfremden Arbeitskräfte, die den Regelungen 
des Gesetzes ebenfalls unterstehen. Nun hat in der Kom
mission Herr Direktor Holzer den Begriff der «Hausge
meinschaft» noch in einer Art und Weise interpretiert. 
die eine weitere Komplikation schafft. Nach dem Proto
koll hat er ausgeführt. dass Familienmitglieder, für die 
der Betriebsinhaber ausserhalb des Hauses ein Zimmer 
gemietet hat, gleichwohl noch zur Hausgemeinschaft zu 
rechnen sind, wenn das Familienhaupt für die Miete auf
kommt. Nicht zur Hausgemeinschaft gehören Familien
mitglieder, die auf eigene Rechnung ein Zimmer oder 
eine Wohnung gemietet haben, also selbst als Mieter 
auftreten. 

Der Begriff der Hausgemeinschaft ist ein ganz un
taugliches Kriterium, um zu entscheiden, ob die betref
fenden Arbeitnehmer dem Arbeitsgesetz unterstellt wer
den sollen. Nehmen wir das folgende Beispiel: Wenn der 
Sohn 5 oder 10 Kilometer von der Betriebsstätte entfernt 
in einem Hause wohnt, aber der Vater die Miete bezahlt, 
dann lebt er nach dieser Interpretation noch in Hausge
meinschaft, wenn aber ein anderer Sohn oder eine Toch
ter im Nachbarhause wohnt und die Miete sdb~t be
zahlt, dann bt dies keine Hausgemeinschaft mehr. Das 

J l ,\r be1l l!I lndu,tric 

ist Perfektinni,rnu, auf die Ich 11Hhs 

Sie deshalb dem Antrag der !'vfinderhcit nicht zu 

den 
Für den 

zur Kann-Forrnd zurück
bundcsrätlichen 

halten war. Man 
zu erlassen, 

Nationalrat tun wollte, sondern man sollte es dem 
finden des Bundesrates überlassen, ob er eine solche 

für hält. 

Angenommen Adople. 

Art. 4 

Antrag der Kommission 
zum Beschluss des Nationalrate,. 

Proposition de Ia commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

A llifeno111me11 

Arf. 5 

Antrag der Kommission 

Abs./ 

Der Arbeitgeber ist verrflichtet, zum Schutz von Le
ben und Gesundheit der Arbeitnehmer sowie zum Schutz 
der Umgebung des Betriebes vor schädlichen und lästi
gen Auswirkungen alle Massnahmen zu treffen, die nach 
der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik 
anwendbar sowie den Verhältnissen des Betriebes ange
messen sind. 

Abs. 2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs.3 
Bei der Gesundheitsvorsorge und Unfallverhütung 

hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer zur Mitwirkung 
heranzuziehen. 

Abs. 4 
Streichen. 

Art. 5 

Proposition de la commission 

Al. J 
Pour proteger la vie et la sante des travail!eurs et 

mettre le voisinage de l'entreprise ä l'abri d'effets nui
sibles ou incommodants l'employeur est tenu de prendre 
toutes !es mesures dont l'experience a demontrc la 
necessite, que l'etat de Ja technique permet d'appli
quer et qui sont adaptees aux conditions d'exploi
tation de l'entreprise. 

Al. 2 et 3 

Adhcrer it la decision du Conseil national. 

Al. 4 
Biffer. 

(La nll1difo.:ation a l'alinea 3 ne concerne que le texte 
al!cmand.) 
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statt von Aus
dem 

der Immission. Ihre Kom
n11ss10n möchte aber hier auch noch etwas 
und nicht nur von schädlichen 
sondern auch von lästigen Einwirkungen. Denn es gibt 
Immissionen. die von einem Gewerbebetrieb 
und die an sich nicht gesundheitsschädlich sind, jedoch 
für die Umgebung äusserst lästig wirken. Zu denken ist 
an Raucheinwirkungen, die nicht unbedingt schädlich 
sein müssen, aber doch die Umgebung in starkem Masse 
belästigen können. Zu denken ist auch an Lärm-Immis
sionen. die an sich nicht schädlich sind, aber die das 
Wohnen in der Nähe eines Betriebes zur Qual machen 
können. Anderseits ist aber die Kommission der Mei
nung, dass nicht jede Einwirkung behoben werden muss, 
die von irgendeinem Anwohner subjektiv als lästig em
pfunden wird, sondern es muss sich wirklich um Ein
wirkungen handeln, die nach allgemeiner Erfahrung als 
lästig zu gelten haben. 

Im Absatz 3 beantragt Ihnen die Kommission, an
stelle des Begriffes «Sicherheitsdienst gegen Unfallge
fahren» den plastischeren und in Gesetzgebung und 
Praxis eingebürgerten Ausdruck «Unfallverhütung» zu 
verwenden, wie er auch in Artikel 6 und in anderen Be
~timmungen des Gesetzes verwendet wird. Es entspricht 
dies auch dem französischen Text besser, der von «preven
tion des accidents» spricht. 

Im Absatz 4 beantragt Ihnen die Kommission, diesen 
vom Nationalrat neu aufgenommenen Absatz zu strei
chen. Eine ähnliche Bestimmung finden wir im Abschnitt 
«Sonderschutz der Jugendlichen» in ,Artikel 30, Absatz 
2. wonach der Arbeitgeber, der Jugendliche in Hausge
meinschaft hält, «für eine ausreichende und dem Alter 
entsprechende Verpflegung, sowie für gesundheitlich 
und sittlich einwandfreie Unterkunft zu sorgen hat». 
Diese Vorschrift wurde aus dem 
übernommen. Sie galt bisher nur für die Lehrlinge und 
soll nun durch die Uebernahme ins Arbeitsgesetz auf 
alle Jugendlichen ausgedehnt werden, die mit dem Ar· 
beitgeber in Hausgemeinschaft leben. 

Nun hat der Nationalrat auf Antrag seiner Kommis
sion beschlossen, einen solchen öffentlich-rechtlichen 
Schutz allgemein, d. h. auch für die erwachsenen Ar
beitnehmer vorzusehen, die mit dem Arbeitgeber in 
Hausgemeinschaft leben. Die Meinung war, dass dann 
Artikel 30, Absatz 2, gestrichen werden könnte. Dcr Na· 
lionalrat hat aber den Absatz 4 von Artikel 5 angenom, 
men, ohne diese Konsequenz zu ziehen und den Artikel 
30, Absatz 2, zu streichen. 

Diese Doppelspurigkeit kann natürlich nii.:ht beste
llen bleiben. rhre Kommission glaubt, dass eine solche 
Mfentlich-rechtliche Vorschrift, deren Einhaltung vn:1 
den staatlichen Vollzugsorganen kontrolliert werden 

32 13 mars !963 

sollte daher all
nur für die relativ 

die 
unterstehen. Diese umfassende Lö· 

soll mit der Revision des im 
werden. Sie wäre dann 

sondern zivilrechtlicher Natur, 
für alle Arbeitsverhältnisse verbindlich. 

Der neueste Entwurf der für das 
Dienstvertragsrecht regelt auch den Naturallohn und be
stimmt: «Die Unterkunft muss einwandfrei und die Ver

ausreichend sein.» Das ,cheint uns zu genügen. 
weshalb wir aus diesen Gründen Streichung von Ab
satz 4 beantragen. 

Angenommen Adopte. 

Art. 6 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 7 
Antrag der Kommission 

Abs.] und 2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 3 

Ein industrieller Betrieb darf seine Tätigkeit erst auf
nehmen, nachdem er die Betriebsbewilligung von der 
kantonalen Behörde erhalten hat. Die kantonale Behörde 
holt das Gutachten des Eidgenössischen Arbeitsinspekto
rats ein und erteilt die Betriebsbewilligung, wenn Bau 
und Einrichtung des Betriebes der Plangenehmigung ent
sprechen. 

Art. 7 
Proposition de 1a commission 

Al. 1 et 2 

Adherer a la dccision du Conseil national. 

Al. 3 
Une entreprise industrielle ne peut commencer l'ex· 

ploitation qu'aupres avoir obtenu l'autorisation de l'au
torite cantonale. Cette autorite consulte l'inspection fe· 
d6rale du travail et donne l'autorisation d'exploiter si la 
construction et l'amenagement de l'cntreprise sont con· 
formcs a la dccision portant approbation des plans. 

Obrccht, Berichterstatter: Zu Absatz 3 ist Ihre Kom
mission der Auffassung, es genüge nicht, dass ein indu
strieller Detrieb, bevor er seine T:itigkeit aufnimmt, die 
Betriebsbewilligung der kantonalen Behörde nachzusu-
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chen hat Er muss vielmehr m1 Besitze dieser Bewilligung 
sein, bevor er seine Tätigkeit aufnehmen darf. 

Angenommen ... ~ Aclupte. 

Art. 8 

Antrag der Kommission 
Abs. I 

Ingress und Lit. b und c 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Lit. a 

Mehrheit. 

46 Stunden für Arbeitnehmer in industriellen Be
trieben sowie für Büropersonal. technische und andere 
Angestellte, mit Einschluss des Verkaufspersonals in 
Grossbetrieben des Detailhandels ; 

Minderheit 
(Guntern, Dietschi, Klaus) 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 2 und 3 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art.8 

Proposition de 1a commission 
Al. l 

Preambule et lettres b et c 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Lettre a 

Majorite 

Quarante-six heures pour Ies tra vailleurs occupes dans 
!es entreprises industrielles ainsi que pour Ie personnel de 
bureau, Ie personnel technique et !es autres employes ; 
y compris le personnel de vente des grandes entreprises 
du commerce de detail ; 

Minorite 
(Guntern, Dietschi, Klaus) 

Adherer a Ia decision du Conseil national. 

Al. 2 et 3 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter der Mehrheit: Mit Artikel 8, 
der die wöchentliche Höchstarbeitszeit regelt, kommen 
wir zu einer der wichtigsten und umstrittensten Fragen 
des Entwurfes. Sie haben ja darüber in der Eintretens· 
debatte einiges hören können, wo glücklicherweise schon 
einiger Dampf entwichen istt Der Entwurf des Bundes
rates sah eine wöchentliche Arbeitszeit von 46 Stunden 
für Arbeitnehmer in industriellen Betrieben sowie für 
Büropersonal, technische und andere Angestellte vor, 
und 52 Stunden für die Arbeitnehmer des Baugewerbes 
und andere Gruppen von Betrieben oder Arbeitneh
mern mit witterungsbedingtem Arbeitsausfall, und 
schliesslich 50 Stunden für alle übrigen Arbeitnehmer. 
Der Nationalrat hat diese drei Stufen auf zwei reduziert. 
Wie Sie sich erinnern werden, war vor allem die Frage 
der Höchstarbeitszeit für die Arbeitnehmer in industriel
len Betrieben sehr stark umstritten. Die Kommission des 
Nationalrates hatte 45 Stunden für Arbeitnehmer in in-

St:iud,~rat - Conseil 1frs. Etats 19H3 

dustriellen Betrieben sowie für Büropersonal, techni
sche und andere Angestellte beantragt und 50 Stunden 
für alle übrigen Arbeitnehmer. [n der ersten Beratung 
im Nationalrat ist indessen ein Antrag der Kommissions
minderheit bei Litera a auf 46 Stunden zu gehen. gegen
über dem Kommissionsantrag mit 81 gegen 79 Stimmen 
siegreich geblieben. Am Schlusse der Beratung wurde 
beantragt, auf diesen Beschluss zurückzukommen. Der 
Nationalrat hat diesen Antrag angenommen und die 
Sache zur neuen Prüfung an die Kommission gewiesen. 
Diese gelangte dann zum bekannten Kompromiss von 
Lugano und beantragte dem Nationalrat eine Höchst
arbeitszeit von 46 Stunden, die vom 1. Januar 1967 an 
automatisch auf 45 Stunden reduziert würde für Ar
beitnehmer in industriellen Betrieben sowie für Büro
personal, technische und andere Angestellte mit Ein
schluss des Verkaufspersonals in Grossbetrieben des De
tailhandels. Der Nationalrat hat in zweiter Lesung die
sem Antrag stillschweigend zugestimmt Die Höchst
stundenzahl von 52 wurde vom Nationalrat fallengelas
sen und für alle übrigen Arbeitnehmer, d. h. für alle, 
die nicht unter Litera a fallen, die Höchstarbeitszeit auf 
50 Stunden festgesetzt. Litera c wurde gestrichen. 

Ihre Kommission folgt dem Nationalrat bei Litera b, 
dagegen konnte sie sich bei Litera a dem Kompromiss von 
Lugano und damit dem nationalrätlichen Beschluss nicht 
anschliessen. Ihre Kommission beschloss mit der eindeu
tigen Mehrheit von 12 gegen 3 Stimmen, bei Litera a 
zum Antrag des Bundesrates zurückzukehren und die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 46 Stunden festzu
setzen. 

Angesichts der wirtschaftlichen und politischen Wich
tigkeit dieser Frage, bin ich Ihnen eine nähere Darlegung 
der Gründe schuldig, die für den Antrag der grossen 
Mehrheit Ihrer Kommission massgebend waren. Die 
Gründe sind mannigfacher Art. Das Problem der wö
chentlichen Höchstarbeitszeit hat in den letzten Jahren 
in der schweizerischen Diskussion eine Bedeutung an
genommen, die ihm nach seinem wirtschaftlichen und 
sozialen Gehalt in Tat und Wahrheit kaum zugemessen 
werden kann. Der Grund liegt darin, dass die Politik, 
und zwar die Parteipolitik, sich dieser Frage mit beson
derer Liebe angenommen hat. Sie erinnern sich an die 
Initiative des Landesrings auf Einführung der gesetzli
chen 44-Stundenwoche, die am 26. Oktober 1956 mit 
rund 586 000 Stimmen und 19 ganzen und 5 halben 
Standesstimmen gegen rund 315 000 Stimmen und einer 
halben Standesstimme abgelehnt wurde. Diese Initiative, 
gegen die sich auch der Gewerkschaftsbund gewandt 
hatte, ist nicht ganz unschuldig am Entstehen der zwei
ten Initiative auf verfassungsmässige Begrenzung der 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit auf 44 Stunden, der die 
sozialdemokratische Partei und der Gewerkschaftsbund 
zu Gevatter standen. 

Nach der Auffassung der grossen Mehrheit Ihrer 
Kommission haben diese Bestrebungen zur Verkürzung 
der gesetzlichen Höchstarbeitszeit nie so schlecht in die 
Landschaft gepasst, wie gerade heute. Während doch von 
einer Volkswirtschaft vernünftigerweise nicht mehr ver
langt werden kann, als dass sie dem ganzen Volk Arbeit 
und Verdienst gewährt, haben wir unsere Kapazität 
derart vergrössert, dass wir sie nur noch mit einem Heer 
von !andesfremden Arbeitskräften von rund 700 000 
bewältigen können. Bald jeder Dritte, der in unserem 
Arbeitsprozess steht, ist ein Ausländer, und es gibt Be
triebe, die sogar mehr ausländische als schweizerische 
Arbeitskräfte beschäftigen. Gewiss ist damit die Produk-
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tivität 
diese es, der 

Arbeitnehmerschaft in starkem Masse ihr Realltihnein
und ihre ,oziale Lage in 

zu heben, das man vor Jahren noch für unmög
hätte. Aber wir bezahlen 

der Produktivität und des gesamten 
der Teilnehmern zugute-

zudem auf 

die einen kritischen 
der Produktivität ruht 

auf dieses grosse Heer von Gastarbeitern zählen. Wenn 
man z. B. die wirtschaftliche in unserem 
südlichen Nachbarland, das uns ja das grösste Kontin
gent an Arbeitskräften liefert, aufmerksam 
wird man die nicht los, dass dieses Land sich bald 
einmal den Luxus des Exportes von Arbeitskräften nicht 
mehr wird leisten können. Andere Länder, die uns noch 
Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, befinden sich eben
falls in einer starken wirtschaftlichen Evolution. Wir 
könnten sehr wohl bald einmal vor die Frage gestellt 
sein, ob wir uns wieder auf die eigene Arbeitskraft be
sinnen oder ob wir unsere Wirtschaft mit schwarzen und 
gelben Arbeitskräften in Gang halten wollen! Sehr wohl 
könnten aber auch politische Ereignisse uns dieses gros
sen Kontingents ausländischer Arbeitskräfte plötzlich 
berauben. Dies würde den Stillstand ganzer Gruppen 
unserer Wirtschaft bedeuten, oder doch den Ertrag un
serer Produktion ganz wesentlich herabsetzen. Glaubt 
denn jemand, dass die Wirtschaft noch die gleichen 
Löhne zahlen, die gleichen sozialen Bedingungen gewäh
ren könnte, wenn ihre Produktion plötzlich auf zwei 
Drittel reduziert werden müsste? 

Wir wissen alle, dass eine Stunde Reduktion der Ar· 
beitszeit in der Industrie 15 000 zusätzliche Arbeitskräfte 
erfordert. Die Rationalisierungen, mit denen die ver
traglich gewährte Arbeitszeitverkürzung aufgefangen 
werden konnte, sind fast durchwegs durchgeführt. Wei
tere Arbeitszeitverkürzungen gehen an die Substanz. 
Man muss sich wirklich fragen, ob es sinnvoll ist, ausge
rechnet bei dieser Lage des Arbeitsmarktes die gesetz
liche Höchstarbeitszeit zu reduzieren. Ich glaube, man 
darf und muss offen sagen, dass dies, volkswirtschaftlich 
gesehen, heute ein Widersinn ist. Leider hat sich auch 
in den Konjunkturgesprächen wenig Verständnis für 
diese Betrachtungsweise gezeigt. Es scheint, dass die po
litische Betrachtung das Primat vor der volkswirtschaft. 
liehen hat 

Es wird nun allerdings gesagt, dass in den massge
benden Industrien durch Gesamtarbeitsverträge bereits 
effektive Arbeitszeiten ausgehandelt worden sind, die 
schon auf 45 Stunden liegen. In der Metall- und Uhren
industrie wird man dieses Jahr auf die 44-Stunden-Woche 
kommen. Gewiss, die Regelung durch GA V bleibt unbe
stritten. Wo sich die Sozialpartner einvernehmlich zu 
einer Reduktion der Arbeitszeit finden, wird sie der Ge
setzgeber daran nicht hindern. Die Festlegung der ge
setzlichen Höchstarbeitszeit, die durch private Verein
harung nicht mehr überschritten werden darf, steht aber 
a,uf einem ganz anderen Blatt Sie soll ein absoluter 
Schutz sein, ein Schutz auch gegen die vertragliche Ab· 
machung, ein Schutz auch für diejenigen, deren Arbeits
verhältnis nicht durch Kollektivvertrag geregelt ist. Die
,er gesetzliche Schutz muss die Subsidiarität wahren, 
m11ss die Ultima ratio sein, und er darf daher nicht zu 
tief angesetzt werden, sonst höhlt er das [nstrument der 

J4 

die mit ihrem 
stellten, 

kommen eine gro-.se 
ihren technischen Ange

nun neu diesen Be-
sein werden. Wir dass 

Grund besteht, diese Betriebe nunmehr 
mit Gewalt zu einer überstürzten ihrer Ar-
beitszeit zu 

Schliesslich ist darauf hinzuweisen. dass die gesetz
liche Höchstarbeitszeit stets einen natürlichen Druck 
auf die GAV ausübt Es ist ja der Sinn der GAV. auf 
dem bessere Bedingungen zu errei
chen, als die groben Schutzgrenzen des Gesetzes sie vor
sehen. Wenn wir nun mit der gesetzlichen Höchstgrenze 
bereits bei 45 Stunden angelangt sind, dann ist die Marge 
von einer Stunde, die noch bis zur 44-Stundenwoche ver
bleibt, ein zu schmaler Lebensraum für die Verhand
lung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Der 
Christbaum ist dann eben abgeräumt! Es wird dann ganz 
natürlich sein, dass schon bald nach Inkrafttreten des 
Arbeitsgesetzes auf dem Vertragswege die 42-, wenn 
nicht gar die 40-Stundenwoche anvisiert wird. So lange 
wir ein solches Fremdarbeiterheer beschäftigen müssen, 
sollte der Gesetzgeber aber einer solchen Entwicklung 
nicht Vorschub leisten. 

Wir sind über 40 Jahre mit der gesetzlichen 48-Stun
denwoche ausgekommen. Diese gesetzliche Höchstar
beitszeit haben heute noch 6 der 7 Staaten der EWG. Nur 
Frankreich, das für uns in vieler Hinsicht nicht Vorbild 
sein kann, ist auf 40 Stunden zurückgegangen. In Deutsch
land, Belgien, Italien, den Niederlanden, liegt auch die 
effektive Arbeitszeit heute noch im Durchschnitt zwi
schen 45 und 46 Stunden, also höher, als wir nach dem 
Antrag des Nationalrates in wenigen Jahren mit der ge
setzlichen Höchstarbeitszeit stehen würden. Ist es wirk· 
lieh erwünscht, dass gerade unser kleines Land in die
ser Hinsicht vorprellt, unser Land, das wirtschaftlich in 
so vieler Hinsicht benachteiligt ist und dessen wichtig
ster Produktionsfaktor immer die Arbeitskraft bleiben 
wird? 

Nun sagen ja die Arbeitnehmerverbände, dass sie 
effektiv die Arbeitszeit nicht verkürzen, dass sie also 
nicht weniger als bisher arbeiten wollen, und dass damit 
der Hinweis auf die Lage des Arbeitsmarktes obsolet 
werde. Sie wollen aber eben, dass die Ueberstunden mit 
dem ordentlichen Lohnzuschlag bezahlt werden. Damit 
wird aber deutlich gesagt, dass es beim Verlangen nach 
Arbeitszeitverkürzung gar nicht um den Arbeitsschutz, 
um ein volkshygienisches Postulat geht, sondern um eine 
Lohnfrage. Ueber den gerechten Lohn, über den Kon
junkturanteil des Arbeitsnehmers, soll und muss man 
sprechen. 

Aber der Gesetzgeber sollte nicht Hand zu diesem 
doch nicht ganz ehrlichen Umweg bieten. Die Frage kann 
für den Gesetzgeber einzig die sein: Ist es vom Stand· 
punkte der Volksgesundheit und der sozialen Gerech
tigkeit aus nötig, dass die gesetzliche Maximalgrenze auf 
45 Stunden herabgesetzt wird? Ich glaube, diese Frage 
kann niemand in guten Treuen mit Ja beantworten. 

Wenn man glauben sollte, dass sozial-hygienische 
Gründe für ein weiteres Entgegenkommen des Gesetz-
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gebers ,prechen, dann müs,te die Lösung --- das war 
:weh die einhellige Meinung fhrer Kommission - eher 
auf dem Gebiete der Ferien, nicht aber auf dem Gebiete 
der Arbeitszeit gesucht werden. Eine Woche mehr Fe
rien bedeutet heim heutigen intensiven Arbeitstempo 
etwas für die Volksgesundheit. Zehn Minuten weniger 
Arbeitszeit im Tag bedeuten gar nichts! 

Schliesslich glaubt Ihre Kommission noch, dass es 
vom gesetzgeberischen Standpunkt aus unzweckmässig 
wäre, eine Uebergangslösung - und das ist der Be
schluss des Nationalrates - zu verewigen. Wenn wir 
uns für 46 Stunden entscheiden, so ist ja diese Arbeits
zeit nicht für die Ewigkeit gedacht. Wenn sich wirklich 
später eine weitere Reduktion der gesetzlichen Höchst
arbeitszeit aufdrängen sollte, dann wäre eine Gesetzes
revision jederzeit möglich. 

Aus allen diesen Gründen beantragt Ihnen die grosse 
Mehrheit Ihrer Kommission, bei Litera a dem Entwurf 
des Bundesrates zuzustimmen mit der Ergänzung, die 
der Nationalrat beigefügt hat: <. . . mit Einschluss des 
Verkaufspersonals in Grossbetrieben des Detailhandels.» 
Ihre Kommission hat einen Antrag auf Streichung dieses 
Zusatzes des Nationalrates mit grossem Mehr abgelehnt. 
Er scheint im Rate nicht mehr aufgenommen zu wer
den. 

Guntem: Berichterstatter der Minderheit: Ich bin 
mir zum vornherein bewusst, dass ich nach diesen glän
zenden Ausführungen Ihres Kommissionspräsidenten 
hier einen schweren Standpunkt zu vertreten habe. Wir 
haben das bereits in der Kommission selbst feststellen 
können. Wenn wir trotzdem einen Minderheitsantrag 
eingereicht haben, so ist das aus folgenden Gründen ge
schehen: 

Einmal möchten wir die Differenz mit dem National
rat vermeiden, und anderseits sind wir der Ueberzeu
gung, dass auch die 45-Stundenwoche erträglich wäre. 
Aus dieser Ueberlegung heraus haben wir uns entschlos
sen, den Minderheitsantrag zu vertreten. Als weiteren, 
dritten Grund, möchte ich noch nennen: Wir haben in 
der Kommission selbst versucht, eine Art Kompromiss
lösung herbeizuführen, darin bestehend, dass man einen 
Ausgleich mit den Ferienansätzen herbeigeführt hätte. 
Leider sind wir auch in der Ferienfrage mit unserem 
Antrag auf generell drei Wochen unterlegen. Indessen 
haben wir uns verpflichtet gefühlt, diesen Minderheits
antrag zu vertreten, weil wir eben auf der andern Seite 
in Minderheit geblieben sind. 

Nach dem glänzenden Votum von Herrn Kollega 
Dietschi in der Eintretensdebatte könnte ich eigentlich 
auf eine Begründung meines Antrages verzichten. Ge
statten Sie mir aber trotzdem noch zwei bis drei Be
merkungen: 

Es ist mir die Aufgabe überbunden worden, den Min
derheitsantrag zu vertreten, wahrscheinlich mit nicht 
sehr grossem Erfolg, wie ich bereits gesagt habe. Es han· 
delt sich dabei um die Aufrechterhaltung des Textes, 
der aus den Beratungen im Nationalrat hervorgegangen 
ist Dieser Text wird als Kompromiss der nationalrät
lichen Kommission bezeichnet. Der Nationalrat hat sich 
erstmals nach ausgiebiger Auseinandersetzung - nicht 
weniger als 18 Redner haben in die Debatte eingegrif
fen - mit 81 gegen 79 Stimmen für die 46-Stundenwoche 
entschieden. Bei Behandlung des Rückkommensantra
ges wurde mit Recht auf die so1ialistische Initiative der 
·M-Stundenwoche hingewiesen. Dabei dachte man an 
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deren Rückzug, wenn irgendwie der Weg zur 45-Stun
denwoche berücksichtigt werden könnte. 

Der Kompromiss wurde als Lösung politisch-parla
mentarischer Natur bezeichnet, da das Abstimmungs
resultat im Rate selbst ( ob -46 oder 45 Stunden) sich so
zusagen die Waagschale hielt, wie das auch bei meh
reren anderen Abstimmungen in der Vorlage der Fall 
war. In unserem Rate handelt es sich eher darum, den 
Mehrheitsbeschluss des Nationalrates zu honorieren oder 
zu desavouieren. Er wurde im Nationalrat schlussend
lich ohne Vornahme einer Abstimmung gefasst, da wohl 
Gegenmeinungen begründet wurden, aber kein Gegen
antrag gestellt worden ist. Das ist Beweis genug, wie man 
im Nationalrat nach tagelangen Wortgefechten das Be
dtirfnis zu einer Verständigung spürte. 

Der Beschluss des Nationalrates stellt zudem eine 
tragbare Uebergangslösung dar im Hinblick auf die der
zeitige Hochkonjunktur und die damit verbundene Auf
blähung des Fremdarbeiterbestandes. Innert vier Jah
ren wird sich unsere Wirtschaft entweder mit der an
haltenden Hochkonjunktur abfinden und sich darnach 
einrichten müssen, oder es gelingt ihr in Verbindung mit 
Behörden und Verbänden, wieder normale Konjunktur
bedingungen herbeizuführen. 

Für die Industrie wird die gesetzliche 45-Stunden
woche kein Problem sein, da sie heute schon zum gröss
ten Teil auf dem Vertragswege eingeführt ist und bis 
1967 durchs Band weg eingeführt sein wird. Wahrschein
lich wird bis dahin schon die 44-Stundenwoche weit
gehend Eingang gefunden haben. Die vielfach übernom
mene Fünftagewoche zielt in diese Richtung. Sie wird 
nicht nur von der Arbeitnehmer-, sondern oft ebenso 
von der Arbeitgeberseite geschätzt. Auch für einzelne 
Handelsbetriebe birgt sie keine Schwierigkeiten, da sie 
teilweise längst schon die 44-Stundenwoche haben (Ban
ken, Bürobetriebe, Verwaltungen usw.). 

Das Gewerbe allerdings wird mehr Mühe haben. Es 
ist nicht zu verkennen, dass dieses allgemein mit dem 
neuen Arbeitsgesetz am härtesten betroffen wird, weil 
es eben im Rückstande blieb. Aber es wird diesen Weg 
der Anpassung auch zu finden wissen. 

Die vom Nationalrat beschlossene Lösung wird ab 
1967 tragbar, unbekümmert darum, wie die Wirtschafts
konjunktur sich gestalten wird. Die vierjährige Anpas
sungsfrist wird erlauben, sich auf diese gesetzliche ma
ximale Arbeitszeit von 45 Stunden pro Woche einzu
richten. Sie haben aus dem Votum von Herrn Kollege 
Dietschi vernehmen können, dass nach dieser Richtung 
nun weitgehend vorgearbeitet worden ist, diese 45-Stun
denwoche auch gesetzlich verankern zu können. 

Ich empfehle Ihnen daher den Minderheitsantrag 
zur Annahme und damit Zustimmung zum Nationalrat 
in den Artikeln 8 und 11. 

Obrecht, Berichterstatter der Mehrheit: Ich habe in 
meinem Bericht zu Artikel 8, den ich namens der Kom
missionsmehrheit erstattet habe, die Initiative des Ge
werkschaftsbundes und der Sozialdemokratischen Par
tei auf Einführung der 45-Stundenwoche etwas negli
giert. Herr Ständerat Guntern hat nun auf diese Initia
tive hingewiesen. Es ist klar, dass diese Initiative besteht 
und dass wir uns mit ihr auseinandersetzen müssen. Das 
Bestehen dieser Initiative hat ja sehr stark in die Ver
handlungen des Nationalrates und seiner Kommission 
hineingespielt. Der Kompromiss bezüglich der Arbeits
zeit ist in erster Linie auf das Bestreben zurückzufüh
ren, einen Rückzug dieser Initiative zu ermöglichen. 
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Nun besteht vorläufig keine verbindliche Zusage, 
dass die initiative bei Annahme der nationalrätlichen 
Lösung zurückgezogen würde. Der Präsident de, Schwei
zerischen Gewerkschaftsbundes ist als Gast bei uns hier 
im Saale; er wäre in der Lage, diese Zusicherung uns 
abzugeben! 

Ihre Kommission hat sich bei der Beurteilung der 
Arbeitszeit-Frage weniger als die nationalrätliche Kom
mission von dieser Initiative beeinflussen lassen. Sie muss 
wohl damit rechnen, dass die Initiative nicht zurückge
zogen wird, wenn gemäss unserem Antrag die gesetzli
che Höchstarbeitszeit im bereinigten Gesetz schliesslich 
auf 46 Stunden festgelegt wird. Dann wird eben über 
diese Initiative entschieden werden müssen. Die Kom
mission betrachtet das nicht als ein Unglück, und sie 
sieht keinen Grund, unter allen Umständen diese Ab
stimmung überflüssig zu machen. Die Frage der Ar
beitszeitverkürrung ist bei der heutigen Arbeitsmarkt
lage und der heutigen Konjunkturlage überhaupt zu ei
nem so wichtigen und zentralen Problem geworden, dass 
es im Gegenteil sogar wünschbar sein kann, dass Volk 
und Stände dazu einmal verbindlich ihre Meinung sa
gen. 

Abstimmung - V ote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

28 Stimmen 
6 Stimmen 

Le president: La lettre b n'est pas combattue. Elle est 
donc adoptee. Automatiquement la lettre c tombe et 
l'alinea 3 devient l'alinea 2. Le reste de l'article est 
adopte tacitement. 

Art. 9 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 bis 3 

Zustimmung zum Besch\uss des Nationalrates. 

Abs.4 

Wird die wöchentliche Arbeitszeit im Einverständnis 
der Arbeitnehmer durchgehend oder für einzelne Wo• 
chen auf fünf Tage festgelegt, so darf die Grenze de, 
Tagesarbeit bis 23 Uhr verschoben werden. 

Art 9 

Proposition de 1a commismon 

Al.Ja3 
Adherer a Ja decision du Conseil national. 

Al. 4 

Lorsque Ja duree de la semaine de travail est repartie 
sur cinq jours, regulierement ou alternativement, la li
mite superieure du travail de jour peut etre reportee 
jusqu'a 23 heures. 

Obrecht, Berichterstatter: Artikel 9 regelt die zeit
liche Fixierung der Tagesarbeit. In den Absätzen 1 bis 
3 beantragen wir Ihnen Zustimmung zur Fassung des 
Nationalrates. 

Dagegen schlagen wir Ihnen die Aufnahme eines Ab
satzes 4 vor, der sich zwingend aus den Beschlüssen des 
Nationalrates ergibt. 

Eine Verschiebung der Grenzen der Tagesarbeit ist 
nach Absatz 3 höchstens bis 24.00 Uhr zulässig. Nach 
dem Beschluss des Nationalrates ist aber eine Verlänge
rung bis 24.00 Uhr nur in Verbindung mit einem zwei-

J6 l:l mars 1%3 

schichtigen Tagesbetrieb möglich ; in allen andern fäl
kn darf jedoch die Tagesarbeit nicht länger als bis 22.00 
Uhr verschoben werden. 

Nun haben wir für die weiblichen Arbeitnehmer noch 
eine Sonderbestimmung in Artikel 32, Absatz 1. Nach 
der Fassung des Bundesrates zu diesem Artikel dürfen 
für weibliche Arbeitnehmer die Grenzen der Tagesar
beit nur bis 22.00 Uhr verschoben werden. Der Natinal
rat beschloss nun aber mit Rücksicht auf die besonderen 
Verhältnisse in der Textilindustire, die Verschiebung 
der Grenzen der Tagesarbeit für weibliche Arbeitneh
mer bis 23.00 Uhr zuzulassen, wenn die wöchentliche 
Arbeitszeit durchgehend oder für einzelne Wochen auf 
5 Tage festgelegt wird 

Wir haben gegen diese Ordnung für weibliche Ar
beitnehmer nichts einzuwenden. Es scheint uns aber un
bedingt notwendig, sie in Artikel 9, Absatz 3, auf für 
die männlichen Arbeitnehmer vorzusehen, denn sonst 
würde für diese eine strengere Ordnung gelten als für 
die weiblichen Arbeitnehmer, was sicher nicht in der 
Absicht des Gesetzgebers liegen kann, und was sicher 
auch nicht in der Absicht des Nationalrates lag. 

Wir beantragen Ihnen Zustimmung zum neuen Ab
satz 4. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 10 

Antrag der Kommission 

Wird die Arbeit wegen Betriebsstörungen, wegen Be
triebsferien, zwischen arbeitsfreien Tagen oder unter ähn
lichen Umständen für verhältnismässig kurze Zeit aus
gesetzt oder werden einem Arbeitnehmer auf dessen 
Wunsch arbeitsfreie Tage eingeräumt, so darf der Ar
beitgeber innert eines angemessenen Zeitraumes einen 
entsprechenden Ausgleich in Abweichung von der wö
chentlichen Höchstarbeitszeit anordnen. 

Der Ausgleich für den einzelnen Arbeitnehmer darf, 
mit Einschluss von Ueberzeitarbeit, zwei Stunden im Tag 
nicht überschreiten, ausser an anbeitsfreien Tagen oder 
Halbtagen. 

Art. 10 

Proposition de 1a commission 

Lorsque Je travail est suspendu, soit pour cause de 
perturbation dans l'entreprise, soit en cas de fermeture de 
l'entreprise pour cause de vacances, soit entre des jours 
chömes, soit dans d'autres circonstances analogues pour 
un temps relativement court, soit encore pour donner a 
un travailleur des conges qu'il a demandes, l'employeur 
peut faire compenser le temps perdu dans un delai con
venable et, ä. cet effet, depasser la duree maximum de Ja 
semaine de travail. 

11 est interdit de compenser plus de deux heures par 
jour, y compris le travail supplementaire. et par travail
leur, sauf pendant les jours ou demi-journees ordinaire
ment chömes. 

Obrecht, Berichterstatter: Artikel 10 ordnet die Mög
lichkeiten des Ausgleichs ausfallender Arbeitszeit. Der 
Bundesrat wollte die Möglichkeit des Ausgleichs aus
fallender Arbeitszeit in Abweichung von der wöchentli
chen Höchstarbeitszeit zulassen, wenn der Betrieb aus 
besonderen Gründen, z. B. wegen Betriebsferien, Ar
beitstage ausfallen liess oder wenn einem Arbeitnehmer 
auf seinen Wunsch arbeitsfreie Tage eingeräumt wor
den waren. Der Nationalrat hat diese Bestimmung ver· 
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schärft. Fin Ausgleich der amfallenden Arbeitszeit darf 
nach der nationalrätlichen nur stattfinden, wenn 
die .\rbeit 
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Al. 5 

Le travail ne donne droit a aucun 
de est d'entente 

eines avec le trnvailleur et dans un delai convenable, par un 

nur an 
den. :rn anderen 
nur wenn der 
nehmer 2 Stunden im 

Ar-
wer

der Ueberzeit 
Arbeit-

Grundsätzlich ist Ihre Kommission mit dieser Ver
wie sie der Nationalrat vorgenommen hat, 

einverstanden. Sie aber, dass die des Na-
tionalrates doch zu eng ist. Nach der des 
Nationalrates dürfte z. B. der 
Arbeitszeit auch an freien 

nicht als zwei Stunden dauern. Das 
ist bedeutend schärfer als die Praxis und wäre 
wohl den Arbeitnehmern in sehr vielen Fällen gar nicht 
erwünscht Es sollte dem Arbeitnehmer nicht verwehrt 
werden, auch an freien Halbtagen länger als 2 Stunden 
zu arbeiten, wenn er ausgefallene Arbeit nachzuholen 
hat. Aus diesem Grunde möchte Ihre Kommission die 
Fassung des Nationalrates etwas erweitern und den 
Ausgleich nicht nur an arbeitsfreien Tagen, sondern auch 
an arbeitsfreien Halbtagen unbeschränkt zulassen. 

Angenommen Adopte. 

Art. 11 

Antrag der Kommission 
Abs. l 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 2 und 3 

Nach Entwurf des Bundesrates. 

Abs. 4 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern für die 
Ueberzeitarbeit einen Lohnzuschlag von wenigstens 25 
Prozent amzurichten, dem Bureaupersonal sowie den 
technischen und andern Angestellten jedoch nur für 
Ueberzeitarbeit, die 60 Stunden im Jahr übersteigt. 

(Rest des Absatzes streichen.) 

Abs.5 

Wird Ueberzeitarbeit im Einverständnis mit dem 
einzelnen Arbeitnehmer innerhalb eines angemessenen 
Zeitraumes durch Freizeit von gleicher Dauer ausgegli
chen, so ist kein Zuschlag auszurichten. 

Art. 11 
Proposition de la commission 

Al. J 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Af.. 2 et 3 

Selon le projet du Conseil federal. 

Al. 4 

Pour le travail supplementaire, l'employeur versera 
au travailleur un supplement de salaire d'au moins vingt
cinq pourccnt, qui n'est toutefois dt'.i aux employes de 
hureau, aux techniciens, aux autres employes qu'a par
tir de Ja soixante et unicme heure ,upplementaire 
accomplie dans l'annee. 

(Biffer Ie reste de l'alinea.) 

conge de duree. 

Obrecht, Berichterstatter: Zu Absatz 2: Nach der 
sung des Bundesrates darf die lJeberzeitarbeit für den 
einzelnen Arbeitnehmer ::! Stunden 
schreiten. ausser an arbeitsfreien 
fällen, und sie darf im 
n,,?es,an,r 220 Stunden betragen. 

Nationalrates kann die lJeberzeitarbeit vom 1. Januar 1967 
an ausnahmsweise 260 Stunden im Kalender-

Diese des Nationalrates ist Be-
standteil des Kompromisses von 

Nachdem wir in Artikel 8 zur 
desrates zurückgegangen sind, d. h. die 5 .,,,.., ... ,,,,,.,,,., 

chentliche Höchstarbeitszeit auf 46 Stunden 
wollen. scheint es konsequent, in der Frage der zulässi
gen Ueberstunden auch zum Entwurf des Bundesrates 
zurückzukehren. Ihre Kommission stellt Ihnen Antrag 
in diesem Sinne. 

Bei Absatz 3 haben wir eine ähnliche Situation. Im 
Rahmen des Kompromisses von Lugano ist der Na
tionalrat über den Antrag des Bundesrates hinaus ge
gangen und hat die Ueberstundenzahl, die der Arbeit
geber ohne behördliche Bewilligung anordnen darf, von 
60 auf 90 heraufgesetzt. Wir sind der Meinung, dass wir 
auch hier zum Entwurf des Bundesrates zurückkehren 
sollten, nachdem wir auch in der Frage der wöchentli
chen Höchstarbeitszeit dem Bundesrat gefolgt sind. 

Absatz 4 enthält den Grundsatz, dass Ueberzeitar
beit mit einem Lohnzuschlag von wenigstens 25 Prozent 
entschädigt werden muss. Von diesem Grundsatz be
steht eine Ausnahme für das Bureaupersonal, techni
sche und andere Angestellte. Für sie, die ja in der Regel 
im festen Monatslohn angestellt sind. gilt die Pflicht zur 
Sonderentschädigung der Ueberzeitarbeit nach Entwurf 
des Bundesrates nur, wenn diese 60 Stunden im Jahr 
übersteigt. Der Nationalrat hat demgegenüber beschlos
sen, dass bei den technischen und andern Angestellten, 
sowie beim Bureaupersonal nur 12 Stunden im Kalen
derquartal zuschlagfrei sein dürfen. Es ist dies ein 
Wunsch der Angestelltenkreise. Gegenüber dem Bun
desrat bedeutet dieser Beschluss des Nationalrates, dass 
die zuschlagsfreie Ueberzeit im Jahr höchstens 48, statt 
wie nach Vorschlag des Bundesrates 60 Stunden betragen 
darf. Er bedeutet weiter, dass diese zuschlagsfreie Ueber
zeitarbeit noch gleichsam quartalsweise detai!Iiert wird. 

Ihre Kommission hält diese für unangebracht 
und unzweckmässig. Sie ist einmal der Meinung, dass 
die Angestellten im Monatslohn die Zumutung auf 
sich nehmen dürfen, bis zu 60 Ueberstunden im Jahr, 
das sind im Durchschnitt 5 Stunden im Monat, zuschlags
frei zu leisten. Mit nur 48 Stunden durchschnittlich im 
Jahr würde der besonderen Situation des Angestellten
Verhältnisses gerade nicht Rechnung tragen. Der Ange· 
stellte steht in einem besonderen Vertrauensverhältnis 
zum Arbeitgeber, und er steht sehr oft mitten in der 
eigentlichen Geschäftsleitung. Er hat oft selbst ein Tn
teresse daran, dass er gewisse Arbeiten in kurzer Frist 
erledigen kann, und zu diesem Zwecke muss ihm auch 
die Möglichkeit gegeben werden, Ueberzeitarbeit zu lei
sten. Da er im Monatslohn steht und seine Arbeit nicht 
stundenweise vergütet wird, darf ihm auch zugemutet 
werden, dass er in der Bezahlung von Ueberzeitarbeit in 
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eine gewisse Souplesse einwilligt und eine angemessene 
Zahl von Ucberstunden als durch ,einen Lohn gedeckt 
betrachtet. 

Die Begren1,ung der 1us-:hlagsfreien Ueberzeitarbeit 
auf 12 Stunden im Quartal trägt aber auch der wirt
schaftlichen Struktur der Gewerbebetriebe und der 
freien Berufe nur höchst ungenügend Rechnung. Bei 
einem Arzt. in einem Anwaltsbüro, in einem Verbands
sekretariat lässt sich die Arbeit in Gottes Namen nicht 
gleichmässig auf das ganze Jahr verteilen. Es gibt Stoss
zeiten, es gibt saisonmässige Belastungen, in denen die 
zusätzlich anfallende Arbeit geleistet werden muss. Es 
ist daran zu erinnern, dass die Detailgeschäfte ihre be
sonderen Stosszeiten zu Weihnachten und zu Ostern ha
ben, während andere Jahreszeiten wieder einen ruhige
ren Betrieb erlauben. Es darf daran erinnert werden, 
dass die Betriebe und die Annexbetriebe des Fremden
verkehrs stark saisonbedingt sind, während in der Zwi
schensaisonzeit die Arbeitskraft oft nicht voll ausgenützt 
wird. 

Es schiene uns nun sehr unzweckmässig, allen diesen 
Sonderverhältnissen nicht Rechnung tragen und solche 
Betriebe verpflichten zu wollen, quartalsweise abzurech
nen und in den stark belasteten Zeiten, in welchen man 
mit 12 Stunden Ueberzeit nicht auskommen kann, Zu
schläge zu entrichten, während in andern Quartalen die 
zulässige Ueberzeit überhaupt nicht ausgenützt werden 
könnte. Es würde diese Bestimmung eine ganz uner
wünschte Erstarrung bringen und die Beweglichkeit, die 
die Lösung des Bundesrates den Betrieben belässt, weit
gehend aufheben. 

Diese Lösung ist denn auch vom Nationalrat nicht 
mit überzeugenden Mehrheiten angenommen worden. 
Sie wurde schon von seiner Kommission mit einem 
Stimmenverhältnis von 12 : l 1 beantragt, und der Natio
nalrat hat ihr mit 66 : 65 Stimmen, also mit einem Zu
fallsmehr, zugestimmt Ihre Kommission beantragt Ihnen 
einstimmig, zur Fassung des Bundesrates zurückzukeh
ren, hingegen wie der Nationalrat aus dem zweiten Satz 
im Artikel 4 einen neuen Absatz 5 zu machen. 

Wir sind grundsätzlich damit einverstanden, den zwei
ten Satz von Absatz 4 in Absatz 5 zu verselbständigen, 
wie dies der Nationalrat getan hat. Wir beantragen Ihnen 
indessen eine redaktionelle Verbesserung der national
rätlichen Fassung. Vor allem möchten wir zur Verdeut
lichung von «Freizeit von gleicher Dauer> statt von 
«entsprechender Freizeib reden. 

Angenommen - Adopte. 

Art.12 
Antrag der Kommismon 

Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 3 
Die Hilfsarbeit ist möglichst zu beschränken und darf 

für den einzelnen Arbeitnehmer im Tag, abgesehen von 
arbeitsfreien Tagen oder Halbtagen, nur ausnahmsweise 
mehr als zwei Stunden betragen. Dauert sie länger als 
zwei Stunden, so ist die zwei Stunden überschreitende 
Arbeitszeit durch Freizeit von gleicher Dauer an anderen 
Tagen der laufenden oder folgenden Woche auszuglei
chen. Für Hilfsarbeit, die nicht durch Freizeit ausgegli
chen wird, hat der Arbeitgeber einen Lohnzuschlag ge
mäss Artikel 11, Absatz 4, auszurichten. 
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Art 12. 

Proposition de la commission 

Al. 1 et 2 

13 rnars 1%3 

Adherer a la dec1s1on du Conseil national. 

Al. 3 

Les travaux accessoires doivent etre restreints autant 
que possible et. a moins de circonstances exceptionnel!es, 
ils n'excederont pas deux heures par travailleur et par 
jour. abstraction faite des jours et des demi-journees ordi
nairernent chömes. S'ils depassent deux heures, le depas
~ement sera compense, avant la fin de la semaine sui-, 
vante, par un conge de meme duree. Pour les travaux 
accessoires qui ne sont pas compenses par un conge, l'em
ployeur versera un supplement de salaire selon l'article 
1 l, 4e alinea. 

Obrecht, Berichterstatter: Artikel 12 regelt die Hilfs
arbeit, die nach der Vorlage des Bundesrates die wöchent
liche Höchstarbeitszeit überschreiten darf. In den Ab
sätzen l und 2 stimmt die Kommission den Anträgen 
des Nationalrates zu. In Absatz 3 beantragen wir Ihnen 
gegenüber dem Beschluss des Nationalrates gewisse Aen
derungen, die sich aus andern Beschlüssen ergeben. Der 
Nationalrat hat beschlossen, dass die Hilfsarbeit für 
einzelne Arbeitnehmer im Tag, abgesehen von sonst ar
beitsfreien Tagen, nur ausnahmsweise mehr als zwei 
Stunden betragen darf. 

Entsprechend unserer Fassung in Artikel 10 möchten 
wir Ihnen beantragen, zu sagen: « ... abgesehen von den 
arbeitsfreien Tagen oder Halbtagen». 

Im zweiten Satz von Absatz 3 möchten wir in Artikel 
l l nicht von «entsprechender Freizeit:i>, sondern von 
«Freizeit von gleicher Dauer» sprechen, dies im Sinne 
einer Vereinheitlichung der Terminologie. Im französi
schen Text besteht diese Verdeutlichung schon in der 
Fassung des Nationalrates. 

Wir beantragen Ihnen Zustimmung. 

Angenommen - Adopte. 

Hier wird die Beratung abgebrochen 

lci, le debat est interrompu 
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Art. 4 bis 6 

Antrag der Kommission 

zum Beschluss des ?'-,;ationalrate,. 

Art. 4 ä 6 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Are. 7 

Antrag der Kommission 
zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Klaus, Berichterstatter: Hier ist auf den Beschluss des 
Nationalrates zu verweisen, dem sich unsere Kommis
sion angeschlossen hat. In der Vorlage des Bundesrates 
war das Datum der Inkraftsetzung nicht enthalten. Der 
Nationalrat setzte den 14. März 1963 ein, also das Da
tum des heutigen Tages. Unsere Kommission schliesst 
sich dem an. Das bedeutet ich möchte das noch ein
mal unterstreichen nicht automatisch, dass mit dem 
heutigen Tag die neuen Massnahmen, die über die bis
herigen Einsparungsmassnahmen hinausgehen, in Kraft 
gesetzt werden, sondern nur, dass das zuständige De
partement ab heute die Kompetenz hat, diese Massnah
men auf den Zeitpunkt in Kraft zu setzen, den es für 
richtig erachtet. Wir beantragen Ihnen Zustimmung zur 
Fassung des Nationalrates. 

Angenommen -Adopte. 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 31 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident: Sie wissen, dass wir bei diesem Geschäft 
noch die Dringlichkeit beschliessen müssen. Vorher hat 
aber der Nationalrat als Prioritätsrat noch das Wort. 
Wir werden erst nachher über die Dringlichkeit beschlies
sen. 

An den Nationalrat - Au'Conseil national 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat 
et le commerce. Loi 

Siehe Seite 15 hiervor - Voir page 15 ci-devant 
Fortsetzung- Suite 

Art. 13 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de In cornmission 
Adherer a la decision du Conseil national. 
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Ohrecht, Berichterstatter: Wir setzen die Beratung 
des fort beim Abschnitt Ruhezeit. Ich 

beit mit der ,<Ruhezeit» 
Ich wir wollen unsere 

Abschnitt Ruhezeit unter das Motto des 
Plutarch ,etzen. der 

Würze der Arbeit. 
Meine 

Nachsicht 
möchte ich mit einer Bitte um 

\Vir kommen mm zu mehreren Ab-
schnitten, die sehr formelle. um nicht zu sagen formali
stische und viele technische enthalten, die 
für Unbeteiligte nicht sehr unterhaltsam sind. Ich bitte 
Sie also um Nachsicht, wenn ich Ihnen ziemlich viel trok
kene Verwaltungsprosa bieten muss. die Sie nicht be
sonders unterhalten wird. lch verspreche Ihnen dafür, dass 
es nachher rascher geht. 

Zu Artikel 13 habe ich keine Bemerkungen anzu
bringen. 

- Adopte. 

Art. 14 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Dieser Artikel ist vom Na
tionalrat diskussionslos genehmigt worden. Auch Ihre 
Kommission stimmte der Fassung des Bundesrates vor
behaltlos zu. Indessen diskutierte Ihre Kommission in 
zwei Sitzungen ausgiebig über einen Antrag des Herrn 
Kollegen Guntern, der dem Artikel 14 einen Absatz 3 
folgenden Wortlauts beifügen wollte: «In den Bäcke
reien ist die Erzeugung von Backwaren nur innert der 
Grenzen von Artikel 9, Absatz 3 zulässig.» Es scheint, 
dass dieser Antrag im Rate nicht mehr aufgenommen 
wird, doch hat mir Herr Guntern gesagt, dass er zu die
sem Problem noch einige Ausführungen machen möchte. 
Die Kommission hat den Antrag Guntern mit 12 : 3 
Stimmen eindeutig abgelehnt. Ich möchte nun zunächst 
gerne die Ausführungen des Herrn Guntern hören und 
behalte mir vor, dann noch den Standpunkt der Kommis
sionsmehrheit darzulegen. 

Guntem: Wie Sie gehört haben, habe ich mir in der 
Kommission gestattet, einen Antrag einzureichen, wie er 
soeben durch den Herrn Kommissionspräsidenten dar
gelegt wurde. Ferner haben Sie gehört, dass ich nicht be
absichtige, diesen Minderheitsantrag hier wieder aufzu. 
nehmen, dass ich aber doch das Bedürfnis empfinde, über 
die Frage hier im Plenum noch zu sprechen. 

Im Bäckereigewerbe tauchen je länger je mehr die 
Grossbäckereien der Migros und der Konsumgenossen
schaften auf, während die Kleinbäckereien des Gewer
bes immer stärker verdrängt werden. Die Grossbäcke
reien gehen durchwegs zum Schichtenbetrieb über, oder 
nehmen die Arbeit um I oder 2 Uhr morgens auf. Das 
Bäckereigewerbe hat die grösste Mühe, die Biickergcsd
len bei der Stange zu behalten, da sie diese Früharbeits· 
zeit scheuen. Sie kehren dem gelernten Bäckerhandwerk 
den Rücken und suchen sich anderweitige Beschäftigung, 
mit rcgdmiissigerer Tagesarbeit. Der Nachwuchs im 
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Rickereipersonal ist ernstlich in Gefahr. Der Antt:il Lehr
verträge, gemessen an der Zahl der Berufsarbeiter im 
Bäckergewerbe. ist auf 15 Prozent gesunken. während es 
im Metzgergewerbe noch 22 Prozent und im Kondi
torengewerbe 60 Prozent ,ind. Die Zahl der ausländi
schen Arbeitskräfte im Bäckergewerbe ist bereits auf 
. fü Prozent angestiegen. In der Jowa-Bäckerei AG Zü
rich werden trotz der 44-Stundenwoche und guter Löhne 
zwei Drittel Ausländer beschäftigt. 

Aber auch vom gesundheitlichen Standpunkt aus ist 
die Nachtarbeit möglichst einzuschränken. Die Ansicht 
der Aerzte darüber ist eindeutig. Ich zitiere überdies die 
diesbezügliche Stellungnahme des arbeitsärztlichen Dien
stes des BIGA über «Die Bedeutung der Früh- resp. 
Schichtarbeit für die Gesundheit der Bäcker>, von Mitte 
Februar 1957. mit folgenden Schlussfolgerungen: «Nacht
arbeit bedeutet aus physiologischen, aber auch aus psy· 
chologischen Gründen eine zusätzliche Belastung des Ar· 
beiters. Auch wenn dies im Lebensalter, in der Morbidi
tät, nicht deutlich zum Ausdruck kommt, so ergibt es 
sich doch eindeutig aus den Aussagen der Nachtarbeiter 
sowie aus physiologischen Untersuchungen über die Ver
schiebung des Tagesrhythmus. Während jüngere Leute 
sich meist verhältnismässig leicht umzustellen vermögen, 
haben Personen über 50 Jahre oft Schwierigkeiten. Nicht 
selten ergeben sich ungünstige Rückwirkungen auf die 
Familie, und die Teilnahme des Bäckers an gesellschaft
lichen und kulturellen Veranstaltungen ist behindert. Die 
Nachtarbeit soll deshalb auf das absolut unentbehrliche 
Mass beschränkt werden. Wünschenswert wäre der 4-
Uhr-Arbeitsbeginn, wie er während des Zweiten Welt
krieges bestanden hat.~ 

Zitieren wir auch einen Passus aus dem Rechtsgut
achten über die Nachtarbeit in den Fabrikbäckereien, 
von Prof. W. Hug, vom 20. März 1957: dm übrigen 
entspricht allein weitgehende Zurückhaltung in der Er
teilung aller Nachtschichtbewilligungen, sowohl im Sinne 
des Früharbeitsbeginnes als auch im Sinne der Nacht
schichtarbeit, der gesetzlichen Ordnung, weil - wie noch· 
mals unterstrichen werden muss - jede Bewilligung 
eine Ausnahme von einem tragenden Prinzip der Ar
beitszeitregelung des FG ist, eine Ausnahme vom Grund
satz des Nachtarbeitsverbotes. Soll dieses Prinzip nicht 
illusorisch gemacht werden, dann darf es nicht durch 
allzu viele Ausnahmen durchbrochen werden. Schliess
lich ist nochmals auf das Recht der Nachbarstaaten hin
zuweisen: Wenn Staaten wie Deutschland und Frank
reich, die kein allgemeines Nachtarbeitsverbot kennen, 
gerade nur für die Bäckereien die Nachtarbeit verboten 
haben und an diesem Verbot auch heute festhalten, dann 
kommt in dieser gesetzespolitischen Haltung doch wohl 
zum Ausdruck, dass wirtschaftliche Notwendigkeiten in 
der Brotfabrikation nicht so unbedingt zwingend für ei
nen Arbeitsbeginn mitten in der Nacht oder für die Ein
legung von Nachtschichten sprechen. Damit drängt sich 
aber in der Anwendung einer Arbeitszeitordnung, welche 
vom Grundsatz des Nachtarbeitsverbotes ausgeht, ge
bieterisch die Richtlinie auf, die gesetzlichen Voraus-1 

setzungen der Ausnahmebestimmungen nach strengen 
Massstäben zu beurteilen und Nachtarbeitsbewilligun
gen jeder Art nur zu erteilen, wenn die wirtschaftliche 
Unentbehrlichkeit für die industrielle Brotfabrikation als 
Ganzes wie für den einzelnen Betrieb ausser jedem Zwei
fel steht.» 

Es stimmt somit nicht, <lass es sich hier weitgehend 
um vorwiegend nur gewerbepolitische Aspekte und Aus
einandersetzungen zwischen Gross- und Kleinbäckereien 
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handelt, sondern es liegt nicht minder ein sozialpoliti
sches Problem der Arbeiterschaft vor. Unsere heran
wachsende Jugend verpönt die unregelmässige Dienst -
zeit, die Nacht-. Früh- und Spätdienste immer mehr und 
zieht regelrn:issige Tagesarbeit vor. Die eidgenössischen 
Betriebe und viel fach auch Fabrikbetriebe haben be
reits hierin ihre bitteren Erfahrungen machen müssen . 
Diese für die Betriebe nachteilige Erscheinung gewinnt 
immer mehr an Boden. 

Es wird auch bestritten, dass technisch keine Lösung 
zu finden wäre, um die teuren Installationen in den 
Grossbetrieben rationell auszunützen und die Versor
gung mit Frischbrot zu sichern. Das Brot wird durch
wegs am Vortag während der verlängerten Tagesarbeit 
gebacken, und bloss das Kleingebäck, das einen viel 
kürzeren Backprozess erfordert, muss am Morgen ge
backen werden. Der Teig kann aber am Vortag aufge
arbeitet werden. Es bestünde somit durchaus die Mög
lichkeit, auch beim Vieruhrarbeitsbeginn die Brotkons
menten morgens rechtzeitig mit frischer Ware zu bedie
nen. Da meinem Antrag in der Kommission kein Erfolg 
beschieden war, habe ich verzichtet, ihn hier im Rate wie
der aufzunehmen. 

Ich halte dagegen darauf, die Frage gleichwohl zu 
erörtern, umsomehr als der Bundesrat selbst in seiner 
Botschaft auf Seite 75 sie aufgreift, doch ohne abschlies
send dazu Stellung zu nehmen. Daher möchte ich Herrn 
Bundesrat Schaffner bitten, prüfen zu lassen, wie die 
Nachtarbeit in den Bäckereien auf dem Verordnungs
wege befriedigend gelöst werden kann. 

Obrecht. Berichterstatter: Ich muss kurz sagen, welche 
Gründe für die Kommission massgebend waren, diesen 
Antrag abzulehnen. Der Bundesrat und das BIGA ha· 
ben sich seit Jahrzehnten mit der Frage der Nachtarbeit 
in den Bäckereien zu befassen. Von den wackeren Bäk
kergesellen aus gesehen ist dieser frühe Beginn der Ar· 
beit seit Jahren immer angegriffen worden. Es ist tat
sächlich so, dass in den gewerblichen Bäckereien die Bäk
ker ihre Arbeit in der Regel um 3 Uhr oder sogar um 
2 Uhr beginnen ; die Teigmacher müssen ihre Arbeit noch 
eine Stunde früher aufnehmen. 

Die Brotbäckerei befindet sich zur Zeit offensicht
lich in einer Strukturwandlung. Die kleingewerbliclien 
Bäckereibetriebe gehen immer mehr zugunsten der gross
gewerblichen fabrikmässigen Betriebe zurück. Die gros
sen Brotbetriebe können ihre Kapazität mit ihren Tur
nusöfen nur ausnützen, wenn sie in drei Schichten arbei
ten. Allerdings gibt es auch Grossbäckereien, die nicht 
auf Schichtarbeit disponiert haben, sondern ihre Arbeit 
um 1 Uhr oder 2 Uhr beginnen. Ein späterer Arbeits
beginn würde die Grossbetriebe daran hindern, ihre Back
waren am Morgen frühzeitig den Wiederverkäufern und 
den Kunden zu liefern. Anderseits wäre es einer klei
nen Bäckerei wahrscheinlich auch bei Arbeitsbeginn um 
4 Uhr noch möglich, auf den Zeitpunkt der Geschäfts· 
öffnung die Waren frisch auf dem Ladentisch zu haben, 
weil sie sie ja nicht transportieren muss. 

Es geht also nicht nur um eine Frage der Arbeitszeit. 
sondern ebensosehr um eine Auseinandersetzung inner
halb der gewerblichen Struktur. Es ist allerdings zu be
merken, dass auch der Gewerbeverband eindeutig den 
Antrag Guntern ablehnt. 

Schliesslich geht es darum, ob grosse Teile des 
Schweizervolkes, nämlich diejenigen, die durch Gross
betriebe beliefert werden, auf das frische Brot am Mor, 
gen verzichten wollen oder nicht. Es gibt gewiss auch 
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Back waren am Abend herzustellen und 
aufzuhacken. Aber auch das ist für die 

Gnv;sbetriebe. die ihre \Vare auf Distanz an 
Knnsumenkn und \Viederverkäufer liefern. wesentlich 

bestritten ist, in 

wollte. 
Das sind die uduµc,a1.11rn .. ,t1,nc;1 Gründe, die Ihre Kom

haben, die Aufnahme eines Nacht
abzulehnen und der Ein

die auch den Mit-
ist. keine zu ge-

ben. 

Guntem: Nur eine kurze Bemerkung bezüglich der 
Auffassung des Kommissionspräsidenten, auch das Ge
werbe sei gegen diese Lösung. Ich weise darauf hin, 
dass das Bäckereigewerbe auf jeden Fall vor nicht lan
ger Zeit sich mit dieser Einschränkung und Ansetzung 
der Nachtarbeit durch Frühdienstarbeit auf 4 Uhr ein
verstanden erklärt hat, vorausgesetzt, dass auch die in
dustriellen Betriebe sich dieser Regelung unterziehen 
würden. In dieser Hinsicht wäre es also möglich, mit dem 
Bäckereigewerbe eine Einigung zu erzielen, so dass es 
nicht allein eine Frage der Arbeitnehmer ist, sondern 
auch den Arbeitgebern gedient wäre. 

Obrecht, Berichterstatter: Ich habe hier eine Eingabe 
des Gewerbeverbandes vor mir, worin steht: «Da aus 
rechtlichen Gründen eine Gleichbehandlung der Fabrik
bäckereien nicht möglich ist, würde sich eine solche Be
stimmung ausschliesslich gegen die Klein- und Mittel
betriebe auswirken. Wir möchten Sie deshalb bitten, ei
nen allfälligen Antrag Guntern nicht zu unterstützen» 
(Heiterkeit). 

Angenommen -Adopte. 

Art. 15 
Antrag der Kommission 

Abs. l und 2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs.3 
Bei Nachtarbeit darf die Arbeitszeit für den ein

zelnen Arbeitnehmer neun Stunden innert 24 Stunden 
nicht überschreiten und muss, mit Einschluss der Pau
sen, innert eines Zeitraumes von zehn Stunden liegen. 

Art.15 

Proposition de la commission 
Al. l et 2 

Adherer a. la decision du Conseil national. 

Al.3 
La duree du travail de nuit n'excedera pas neuf 

heures ~ur vingt-quatre par travailleur et eile sera com· 
prise dans un espace de dix heures, pause.<; incluses. 

Ohreeid, Berichterstatter: Artikel l 5 regelt die Aus
nahmen vom Verbot der Nachtarbeit. Hier schlägt Ihnen 
die Kommission nur bei Absatz 3 eine Aenderung vor. 
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\Vie \eir noch sehen werden. wird der Bundesrat. 
,tützt auf Artikel 25 der für eine grosse Anzahl 

diesen Betrieben wird die Nachtarbeit ohne 
einer erklärt werden müssen. 

Absatz 3 beschränkt die Arbeitsdauer bei Nachtar
beit. In der nationalrätlichen wird dabei gesagt, 
dass die Arbeitszeit für den einzelnen Arbeitnehmer 
9 Stunden innert 24 Stunden nicht überschreiten darf. so
fern Nachtarbeit ist. Diese würde 
die Fälle nicht decken, von denen ich eben gesprochen 
habe, das heisst die Fälle, in denen generell, durch Ver
ordnung. die Nachtarbeit zugelassen ist. Wir schlagen da· 
her vor. nicht von einer Bewilligung der Nachtarbeit in 
Absatz J zu sprechen, sondern zu sagen: «Bei Nacht· 
arbeit darf die Arbeitszeit 9 Stunden nicht überschrei
ten.» 

Angenommen Adopte. 

Art. 16 
Antrag der Kommission 

Abs. l 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 2 

Die Kantone können für industrielle Betriebe höch
stens acht Feiertage im Jahr und für nicht-industrielle 
Betriebe höchstens zwölf Feiertage im Jahr den Sonn
tagen gleichstellen und sie nach K.antonsteilen verschie
den ansetzen. 

Abs. 3 

Der Arbeitnehmer ist berechtigt, an andern als an 
den von den Kantonen anerkannten konfessionellen Feier
tagen die Arbeit auszusetzen. Er hat jedoch sein Vor
haben dem Arbeitgeber spätestens bei Beginn der Arbeit 
am Vortag anzuzeigen. Artiekl 10 ist anwendbar. 

Art. 16 
Proposition de la commission 

Al.! 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Al. 2 
Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit 

jours feries par an au maximum pour !es entreprises 
industrielles, et douze par an au maximum pour !es 
entreprises non industrielles, et les fixer differemment 
selon les regions. 

Al.3 
Le travailleur peut suspendre le travail a l'occasion 

de jours feries confessionnels autres que ceux reconnus 
par !es cantons. fl doit cepen<lant en aviser l'employeur, 
au plus tard la veille au debut du travail. L'article 10 
est applicahle. 

Obrecht, Berichterstatter: Ich hoffe, bei Artikel 16 
meinen lieben Freund Guntern besser behandeln zu kön
nen als hei Artikel 14. 
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Artikel 16 statuiert unter Vorhehalt der Ausnah- werden. Ich kein lokaler Schutzpatron wird das 
men v,,n Artikel 17 ein Verbot der 
arheit. Seit l P.77 können die Kantone auf 

bezeichnen. die den Sonn
An 

triebe unter Vorbehalt von Artikel 17 nicht arbeiten. Es 

ganze Anzahl von Kantonen. 
ihrer kantonalen 

anzuerkennen So 
der Kanton Tessin 12 gesetz

aber für die Fabrikbetriebe das 

mit 12 gesetzlichen 
die Betriebe, die nicht dem 

Selbstverständlich kann der Arbeitgeber auch an 
kantonalen Feiertagen, die nach dem Fabrikgesetz nicht 
den Sonntagen gleichgestellt sind, die Arbeit einstellen. 
Er darf aber umgekehrt an kantonalen Feiertagen. die 
dem Sonntag gleichgestellt werden, nicht arbeiten las
sen, es wäre denn auf Grund einer Ausnahmebewilli
gung. 

Nun hat sich schon bei Beratung des Arbeitsgesetzes 
in der nationalrätlichen Kommission und im National
rat der Wunsch erhoben, es sollte mindestens für die 
nichtindustriellen Betriebe die bisherige kantonale Feier
tagsordnung beibehalten werden können. 

Es wurde bereits im Nationalrat der Antrag gestellt, 
dass die Kantone unbeschränkt die Feiertage bezeich
nen können, die den Sonntagen gleichgestellt sind. Herr 
Kollege Guntem hat diesen Antrag, der im Nationalrat 
abgelehnt wurde, in unserer Kommission wieder aufge
nommen. Die Kommission stand diesem Gedanken 
grundsätzlich sympathisch gegenüber ; sie glaubt aber, 
dass man über die bewährte Ordnung des Fabrikgeset
zes zum mindesten für industrielle Betriebe nicht hin
ausgehen sollte. Sie ist der Meinung, dass für industrielle 
Betriebe die Regelung, wonach höchstens acht Feiertage 
den Sonntagen gleichgestellt werden können, beibehal
ten werden sollte. Industriebetriebe greifen ja oft über 
die Kantonsgrenzen hinaus, und es ist unzweckmässig, 
wenn wir hier verschiedene Feiertagsordnungen haben. 

Dagegen konnte sich die Kommission der Auffas
sung anschliessen, dass die Kantone für nichtindustrielle 
Betriebe einen grösseren Spielraum haben sollen. Indes
sen ist sie der ~1einung, dass die Zahl der Feiertage, die 
in den Kantonen den Sonntagen gleichgestellt werden 
können, doch nicht unbeschränkt sein soll. Die Arbeits
gesetzgebung will nicht befehlen - sie hat es auch bis
her nicht getan -·-, dass die Feiertage bezahlt werden 
müssen. Es ist dies den Einzelabmachungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder den Gesamtar
beitsverträgen vorbehalten. Wo nun Gesamtarbeitsver
träge oder individuelle Verträge nicht bestehen, geht der 
im Stunden- oder Taglohn beschäftigte Arbeitnehmer an 
Feiertagen seines Verdienstes verlustig Die Arbeitneh
mer haben uaher in vielen Fällen kein Interesse an einer 
allzu hohen Zahl von Feiertagen. Es würde übrigens auch 
schlecht zur gegenwärtigen Lage passen, wenn wir in 
dieser Situati,m des Arbeitsmarktes und angesichts der 
praktisch fortschreitenden Arbeitszeitverkürzung auch 
nnch die Zahl der Feiertage ins Ungemessene wachsen 
la~scn wollten. Den Kantonen darf hier eine gewisse Be
~chriinkung und eine vernünftige Selektion zugemutet 

wie wir sie im 
den Kantonen 

für nichtindustrielle Betriebe höchstens zwölf 
1111 

In Absatz :i sodann wir lhnen noch eine re-
daktionel!e vor. Wir möchten statt den 
Kantonen bestimmten konfessionellen sagen: 
die von den Kantonen anerkannten konfessionellen Feier
tage. 

Im französischen Text sind leider irrtümlich die 
Worte: «l'article 10 est ; die 

wieder aufzunehmen. 
Ich Ihnen Zustimmung. 

Guntern: Vorab danke ich dem Herrn Kommissions
präsidenten für seine Ausführungen zu Artikel 16 be
treffend Wie Sie hörten, habe ich mir gestattet, 
den im Nationalrat gestellten Antrag auf vollständige 
Kompetenzerteilung an die Kantone wieder aufzuneh
men. Ich mache auch hier aus der Sache keine Prestige
frage ; teilweise ist meinem Antrag ja bereits Rechnung 
getragen worden. 

In der Kommission musste ich anerkennen, dass es 
schwer halten würde, diese acht Feiertage, wie sie in der 
Industrie seit langem bestehen, rückgängig zu machen; 
infolgedessen habe ich diesem Antrag dann zugestimmt. 
Tch weiss auch, dass in kirchlichen, speziell katholischen 
Kreisen von höherer Warte diese Frage diskutiert wird 
und dass es nicht ausgeschlossen ist, dass sich nach dieser 
Richtung auch eine Annäherung in dem Sinne abzeichnen 
wird, wie wir nun hier die Frage lösen wollen. Deshalb 
können wir m. E. diesem Artikel, wie er vorgeschlagen 
wird, beruhigt zustimmen. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 17 

Antrag der Kommission 
Abs.} und 2 

Nach Entwurf des Bundesrates. 

Abs. 3 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Atr. 17 

Proposition de la commission 
Al. 1 et 2 

Selon le projet <lu Conseil federal. 

Al. 3 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Bei den Absätzen 1 und 2 
des Artikels 17 beantragen wir Ihnen, zur Fassung des 
Bundesrates zurückzukehren. Artikel 17 regelt in der 
Fassung des Bundesrates in Uebereinstimmung mit Ar
tikt.:! 15 (Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit) die 
Sonntagsarbeit. In Absatz 1 wird die vorübergehende 
Sonntagsarbeit, in Absatz 2 die dauernde oder regel
mässig wiederkehrende Sonntagsarbeit geregelt. Der Na-
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tionalrat beschloss für 
in Absatz 

entschied ~ich in "'"P1m:i 

des Bundesrates. Er 
nicht in auf Artikel 17, so dass wir nun bei den 
Artikeln l 5 und 17 eine unterschiedliche 

erscheint Nach der Fas
müsste das Einverständnis des 
für 

haben, was uns unzw·eckn1a 
sung des Nationalrates 
Arbeitnehmers sowohl 
dauernde oder 
beit werden, während bei Artikel 15 das Ein
verständnis nur für Nachtarbeit einzu
holen ist. Eine solche Diskrepanz wäre kaum verständ
lich. Ein für dauernde oder wiederkehrende 
Sonntagsarbeit angestellter Arbeitnehmer gibt bereits mit 
Abschluss des Dienstvertrages sein Einverständnis zu die
ser Arbeitsgestaltung. Es erübrigt sich eine Vorschrift im 
Arbeitsgesetz. Das gleiche gilt für die Nachtarbeit. 

Anders ist es mit der Frage der vorübergehenden 
Sonntagsarbeit wie auch der vorübergehenden Nachtar
beit, da in solchen Fällen die Vertragsparteien vielleicht 
nicht ohne weiteres mit dieser Möglichkeit gerechnet ha
ben ; vorübergehende Sonntags- und Nachtarbeit bildet 
immer die Ausnahme. 

Wir beantragen Ihnen also, systematische Ueberein
stimmung der Artikel 17 und 15 herzustellen und zu die
sem Zweck auf die Vorlage des Bundesrates zurückzu
gehen. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 18 

Antrag der Kommission 

Abs.1 
Fällt Sonntagsarbeit auf den Vormittag und den 

Nachmittag oder dauert sie länger als fünf Stunden, so 
ist während der vorhergehenden oder folgenden Woche 
eine auf einen Arbeitstag fallende Ersatzruhe von min
destens 24 aufeinanderfolgenden Stunden zu gewähren. 
Innert zwei \Vochen muss wenigstens einmal ein ganzer 
Sonntag als wöchentlicher Ruhetag freigegeben werden. 
Vorbehalten bleibt Artikel 23. 

Abs 2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 18 

Proposition de la commission 

Al. 1 

Lorsque le travail du dimanche empiete sur le matin 
et l'apres·midi ou dure plus de cinq heures, il sera com
pense, pendant la semaine precedente ou Ja suivante, 
par un repos d'au moins vingt-quatre heures consecutives 
coincidant avec un jour de travail. Le jour de repos 
hehdomadaire doit co'incider avt.-c un dimanche une fois 
toutes !es deux semaines au moins. L'article 23 est re
serve. 

Al. 2 
Adherer i1 la decision du Conseil national. 

Ohrccht, Berichterstatter: Aus den gleichen Gründen 
wie für Artikel 15 beantragen wir llrnen, nieht von be-

49 Arbeit in lndu,trie 

darf. 

A 

Art. 19-23 

der Kommission 

zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer a 1a decision du Conseil national. 

Angenommen -

Art. 24 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Zum Schutz der Arbeitnehmer können durch Ver
ordnung im Rahmen der wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
weitere Bestimmungen aufgestellt werden über die Ver
,chiebung der Grenzen der Tagesarbeit, die Ueberzeit-, 
Hilfs-, Nacht- und Sonntagsarbeit sowie die Schichtarbeit 
und den ununterbrochenen Betrieb. 

Abs. 2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 24 

Proposition de l:i commission 

Al.1 
D'autres dispositions sur le deplacement des limites 

du travail de jour, sur Ie travail supplementaire, acces
soire, nocturne ou dominical, de meme que sur Je travail 
par equipes et sur le travail continu peuvent etre edictees 
par ordonnance, dans !es limites de Ja duree maximum 
de la semaine de travail, pour proteger !es travailleurs. 

Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Obreclit, Berichterstatter: Der Artikel 24 gibt dem 
Bundesrat eine recht weitgehende Verordnungskompe
tenz. Wenn man den Artikel 24 unbefangen liest, könnte 
man den Eindruck erhalten, der Bundesrat sei ermächtigt, 
auf Grund dieser Vorschrift das ganze Gesetz auf dem 
Verordnungswege aus den Angeln zu heben. So ist dies 
indessen nicht gemeint. Wir haben eine ähnliche Ordnung 
sehon im Fabrikgesetz, wo in den Artikeln 47, Absatz 4, 
und 64, Absatz 2, der Bundesrat ermächtigt wird, die 
nötigen Bestimmungen zum Schutze der Arbeiter in Eil
len der Verschiebung der Grenzen der Tagesarbeit, des 
zweischichtigen Betriebes und der Hilfsarbeit zu erlas
sen. Darüber hinaus enthält die Vollziehungsverordnung 
zum Fabrikgesetz eine Reihe von Bestimmungen über 
den Sehutz der Arbeitnehmer, die die Arbeits- und Ruhe
zeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach ver
schiedener Richtung einschränken. 

Im Sinne der bisherigen Regelung ermäehtigt der Ar
tikel 24, Absatz 1, den Bundesrat, auf dem Verordnung,
wege, unter Wahrung der zulässigen Höchstarbeitszeit, 
die sich aus den Artikeln 8, 11 und 12, sowie au, den 
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Verordnungsbestimmungen über den ununterbrochenen 
Betrieb (Artikel 23, Absatz 2) ergibt, weitere Vor
c;chriften zum Schutze der Arbeitnehm1:r über die Arbeits
und Ruhezeit aufzustellen. Die,e Kompetenzerteilung 
an den Bundesrat schemt n,Hig, weil t:S bti der \' erschie
denartigkeit der Verhältnisse und der Betriebsarten un
moglich wäre. ailes nach der gleichen F:u;:on zu regeln. 
Anderseits würde c;ich aber das Gesetz in eine unüber
sichtliche Kasuistik zersplittern. wenn wir :dien diesen 
Verhältnissen im Gesetz selbst Rechnung tragen wollten. 
Wie ich schon im Eintretensreferat gesagt habe, wird ein 
Grossteil der Arbeitsgesetzgebung nicht im Gesetze 
selbst, sondern in den Ausführungsverordnungen liegen. 

Um klar darzulegen, dass der Bundesrat in seiner 
Verordnungskompetenz an den Rahmen der öffentlichen 
Höchstarbeitszeit des Gesetzes gebunden bleibt, bean
tragen wir Ihnen, dies in Artikel 24, Absatz I, ausdrück
lich zu sagen. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 25 
Antrag der Kommission 

Abs. l 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 2 

Ingress 
Nach Entwurf des Bundesrates. 

Lit. e 

Betriebe zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Er· 
zeugnisse sowie Gärtnereien, soweit sie unter das Gesetz 
fallen; 

Lit. /bis 
Betriebe, die der Versorgung mit Elektrizität, Gas 

oder Wasser dienen; 
Lit. gbis 

Redaktionen und Druckereien von Zeitungen und 
Zeitschriften ; 

Rest des Absatzes: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates. 

Art. 25 
Proposition de 1a conunission 

Al. l 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Al. 2 
Preambule 

Selon Je projet du conseil föderal. 

Lettre e 
Les entreprises qui transforment des produits agri

coles, ainsi que !es exploitations horticoles, en tant qu'el
les sont soumises a Ja loi. 

Lettre /bis 
Les entreprises qui assurent le ravitail!ement en ener

gie electrique, gaz ou eau. 

Lettre gbis 
Les redactions et imprimeries de journaL1x et perio

diques. 

Pour le reste de t'alinea: Adherer .'1 !a decision du 
Conseil national. 

50 14 mars l 'J(,3 

Obrccht. Berichterstatter: Ich habe ,oeben w Artikel 
24 ausgeführt, dass der Bundesrat eine sehr weitgt:hende 
V erordnung\kompetenz zur Ergänzung des Gesetzes und 
zur Berücksichtigung hesllnderer Verhältnisse erhalte. 
Das gilt in noch ,türkerem Masse für Artikel 15. Der 
Entwurf des gesamten Arbeitsgesetzes ist weitgehend 
nach der Methodik des Fabrikgesetzes konzipiert. Beim 
Fabrikgesetz war es noch relativ einfach, eine einiger
massen einheitliche Regelung für alle ihm unterstellten 
Betriebe herbeizuführen, denn es handelte sich durchwegs 
um industrielle Betriebe oder grossgewerbliche Unter
nehmungen. Der Rahmen des Arbeitsgesetzes ist bekannt
lich ungleich weiter gezogen, und er umfasst Betriebe 
ganz anderer Natur. Es ist nur zu erinnern an die Be
triebe der Krankenpflege, der Erziehung, an das Wirt
schaftsgewerbe, an den Detailhandel, den Forstbetrieb, 
an die grosse Zahl reiner Bürobetriebe. Es ist natürlich 
unmöglich, einheitliche Regeln aufzustellen, die in allen 
Fällen sowohl für industrielle Unternehmungen wie auch 
für kleinste Bürobetriebe gelten. Wir würden der Ver
schiedenheit der wirtschaftlichen Struktur aller unter das 
Arbeitsgesetz fallenden Betriebe sehr schlecht Rechnung 
tragen, wenn wir versuchen wollten, in der Frage der Ar
beitszeit und der Arbeitsgestaltung alles zu unifizieren. 
So sieht der Artikel 25 vor, dass besondere Verhältnisse 
auch eine besondere Regelung auf dem Verordnungs
wege erfahren dürfen. 

Grundsätzlich bleibt für alle Gruppen die allgemeine 
Ordnung der Arbeits- und Ruhezeit anwendbar. Aber 
Ausnahmen von diesen Vorschriften sollen grundsätzlich 
zugelassen werden, sofern dies mit Rücksicht auf die 
besonderen Verhältnisse nötig ist und soweit diesen be
sonderen Verhältnissen nicht im Rahmen der allgemeinen 
Vorschriften Rechnung getragen werden kann. In diesen 
Fällen würden die Vorschriften des Gesetzes über die 
Arbeits- und Ruhezeit in der Verordnung durch entspre
chende besondere Vorschriften ersetzt werden. 

Wir müssen uns darüber klar sein, dass diese Son
derverordnungen in grosser Zahl erscheinen werden und 
dass sie zusammen jedenfalls weit mehr Vorschriften ent
halten werden als das ganze Gesetz. Das lässt sich aber 
kaum vermeiden, wenn wir von einem beengenden Sche
matismus absehen und den besonderen Verhältnissen 
Rechnung tragen wollen. Das BIGA bereitet seit einiger 
Zeit diese Sonderbestimmungen in enger Zusammenar
beit mit den direkt interessierten Organisationen der Ar
beitgeber und Arbeitnehmer vor. Es handelt sich also um 
Vorschriften, die ähnlich wie ein Gesamtarbeitsvertrag 
zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt werden. Der 
Erlass erfolgt nachher allerdings nicht auf dem Vertrags-, 
sondern auf dem Verordnungswege. Es ist klar, dass 
hier die Verwaltung, oder, wenn wir es noch etwas rüder 
sagen wollen, die Bürokratie Gelegenheit hat, Orgien zu 
feiern, wenn sie will. Bei die~er Art der Vorbereitung 
ist aber dafür gesorgt, dass die Verhältnisse in den ein
zelnen Branchen so weit wie möglich berücksichtigt wer
den und dass sowohl die Interessen der Arbeitgeber wie 
der Arbeitnehmer in dieser Branche zur Geltung kom· 
men. 

Vor Erlass der Verordnungen werden, gemäss Ar· 
tikel 36, Absatz 2, die Kantone und die Arbeitskommi~· 
sion wie auch die zuständigen Organisationen der Wirt· 
schaft noch angehört. 

Zum Absatz 1 habe ich keine btsonderen Bemerkun
gen zu machen. 

Bei Absatz 2 möchten wir im Ingress auf die Fassung 
des Bundesrates zurückgehen. Wir 1110chten es dem Bun· 
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Vorschriften erlassen werden 
könnte bei einer Muss-Vorschrift 

klinnen. Somit 
darauf 

dass der Bundesrat für sie eine Sondervorschrift 
zu erlassen habe. Mit der Kann-Vorschrift hat es der 

wird ohnehin für den Bundesrat noch eine bedeutende 
Materialschlacht absetzen. 

Zum Katalog der Betriebe, für welche Sondervor-
schriften aufgestellt werden können ein Katalog, der, 
wie gesagt, nicht abschliessend ist beantragen wir Ih-
nen noch einzelne die wir absatz
weise behandeln könnten (Zustimmung). 

Bei Litera e sprechen wir von den Gärtnereien, soweit 
sie unter das Gesetz fallen. Gemäss Ihrem Beschluss zu 
Artikel 2 fallen nicht alle Gärtnereien unter das Gesetz, 
sondern nur diejenigen, die Bestandteil der Urproduktion 
sind. Für diejenigen Gärtnereien, die unter das Gesetz 
fallen, d. h. für die, die mehr den Charakter gewerblicher 
Betriebe haben, sollen auf Grund von Artikel 25 Aus
nahmen statuiert werden können. Unsere Formulierung 
scheint redaktionell etwas schöner zu sein als die des 
Nati0nalrates. Ich bitte sie, ihr zuzustimmen. 

Präsident: Steht dieser Antrag nicht im Widerspruch 
zu unserem Beschluss in Artikel 2? 

Obrecht, Berichterstatter: Keineswegs. 
Wir wollen im Litera fbis auch noch die Betriebe, die 

der Versorgung mit Elektrizität, Gas oder Wasser die
nen, aufnehmen. Artikel 25, Absatz 2, hat keine ab
schliessende Bedeutung ; es könnten Sondervorschriften 
für die Betriebe der öffentlichen Versorgung aufgestellt 
werden, auch ohne dass diese Betriebe ausdrücklich in 
Artikel 25 genannt sind. Nachdem, wir aber schon eine 
Aufzählung haben, die ziemlich stark in die Details geht, 
w!ire es nicht recht verständlich, wenn man ausgerechnet 
die Betriebe nicht nennen würde, die der öffentlichen 
Versorgung mit Elektrizität, Gas oder Wasser dienen. 
Diese Betriebe müssen dauernd in Funktion sein und 
über einen der ein
satzbereit zu sein hat. Gerade der vergangene strenge 
Winter hat mit aller Deutlichkeit gezeigt, welche Bedeu
tung für die Oeffentlichkeit die dauernde Einsatzbereit
schaft der Werke der öffentlichen Versorgung und ihres 
Personals besitzt. 

Die Kommission beantragt Ihnen aus diesen Gründen 
einstimmig, die Betriebe der öffentlichen Versorgung aus
drücklich in Artikel 25 fhis zu nennen. Es hat dabei die 
Meinung, dass nicht nur die eigentlichen Werke unter 
die,e Bestimmung fallen sollen, sondern auch die Unter
nehmen, die der Verteilung dienen. 

Der Nationalrat hat in einer neuen Litera ghis auch 
die Redaktionen von Zeitungen und Zeitschriften in den 
Katalog von Artikel 25 eingefügt. Ihre Kommission ist 
damit einverstanden, doch findet sie es nicht ganz logisch, 
dass man nur die Redaktionen zu den Betrieben zählen 

Arbeit in lm!w.trie 

Art. 

der Kommissio,, 

zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer i Ja decision du Conseil national. 

Art. 27 

Antrai:: der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de fa commission 

Adherer i la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Mit Artikel 27 nehmen wir 
das Kapitel des Ju6endlichenschutzes in Angriff. Der 
Bundesrat hatte in seinem Entwurf beantragt, das Ju. 
gendlichen-Alter für beide Geschlechter, das zu beson
derem Schutz berechtigt, mit der Vollendung des 18. Al
tersjahres ablaufen zu Jassen. Der Nationalrat ist weiter· 
gegangen und hat die Vollendung des 19. Altersjahrs als 
Grenze gesetzt. Zudem hat er für die Lehrlinge diese 
Altersgrenze noch um ein Jahr verschoben, d. h. bis zur 
Vollendung des 20. Altersjahres. In Ihrer Kommission 
hat man sich die Frage gestellt, ob man einerseits mit 
diesem hohen Schutzalter von 19 Jahren und anderseits 
mit der Differenzierung zwischen Lehrlingen und andern 
jugendlichen Arbeitnehmern nicht zu weit gegangen sei, 
und ob man nicht zum Entwurf des Bundesrates zurück· 
kehren sollte. Ihre Kommission hat aber schliesslich ein
hellig den Anträgen des Nationalrates zugestimmt. Ich 
möchte Ihnen die Begründung für diese Stellungnahme 
kurz darlegen. 

Man muss sich darüber klar sein, dass die Vorlage 
des Bundesrates, was den Sonderschutz für Jugendliche 
betrifft, etwas kahl ausgefallen war. Die Jugendlichen 
sind bekanntlich nicht organisiert, und es haben sich um 
sie die in der Expertenkommission vertretenen Organi
sationen auch nicht sonderlich bemüht. Anderseits haben 
verschiedene westschweizerische Kantone einen viel wei
tergehenden, fortschrittlichen Jugendschutz, so insbeson
dere Genf. Hinter diesen Vorschriften, die ja durch das 
Arbeitsgesetz aufgehoben werden, blieb der Entwurf des 
Bundesrates wesentlich zurück. Zurück steht er aber auch 
hinter den fortschrittlichen Gesetzgebungen des Auslan
des. So hat z. B. Deutschland ein eigentliches Jugend
schutzgesetz, das viel weitergehende Vorschriften enthält 
als der vorliegende Entwurf. Wir dürfen daher ohne 
Zweifel für den Schutz der Jugendlichen ein mehreres 
tun. Es würde der fortschrittlichen Haltung des schwei· 
zerischen Bundesgesetzgebers keine gute Note ausstel
len, wenn er gerade in bezug auf den Schutz der Jugend
lichen weit hinter dem zurückbleiben würde, was einzelne 
Kantone in dieser Hinsicht erreicht haben. 

Nicht ohne weiteres ver~tlindlich ist die Differenzie
rung zwischen Lehrlingen und anderen jugendlichen Ar-
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Gründen hat das neue bewusst auf 
Schutzvorschriften verzichtet, in der Meinung, dass der 

u1cCc11uu1.,.-""'""u'"' mit Einschluss des Lehrlingsschutzes 
ausschliesslich im geregelt werden sollte. 

Die Vorschriften des heutigen Berufsbildungsgesetzes 
gelten bis zum Abschluss der Lehre, und zwar auch dann, 
wenn der Lehrling während der Lehre 
ist. Würden wir das besondere Schutzalter der Lehrlinge 
wie das der andern Arbeitnehmer mit 19 Jahren begren
zen, so würde das gegenüber dem heute geltenden Ge
setz einen Rückschritt bedeuten. Deswegen diese Diffe
renzierung und die Heraufsetzung des Schutzalters für 
Lehrlinge bis zum vollendeten 20. Altersjahr. Für dieje
nigen Lehrlinge, die während der Lehre mündig werden, 
wird ohnehin das neue Schutzalter weniger weit gehen, 
als es früher mit dem Berufsbildungsgesetz gegangen ist. 

Bundesrat Schaffner: Ich möchte Sie bitten, diesen 
weitergehenden Sonderschutz der Jugendlichen und der 
weiblichen Arbeitnehmer in der Fassung des Nationalrates 
aus den vom Herrn Referenten genannten Gründen zu 
akzeptieren und ihm den Segen zu erteilen. Ich habe be
reits in der Kommission darauf hingewiesen, dass die 
Botschaft und das Gesetz in der langen Entstehungsge
schichte etwelche «Patina» angesetzt haben, weshalb wir 
diesen Spezialschutz etwas modernisieren müssen. Ich 
halte die jetzige Lösung für eine ausgeglichene. Die Diffe
renzierung zwischen den Lehrlingen mag auf den ersten 
Blick etwas auffallen, aber ich muss doch darauf hin
weisen, dass der Lehrling recht stank durch die Gewerbe
schule belastet ist. Er muss eine ernsthafte gewerbliche 
Schulung neben seiner Berufslehre durchstehen. Er 
braucht auch Zeit. um sich vorzubereiten. Man macht 
die Erfahrung, dass die jungen Leute in der physischen 

recht sind, dass sie aber im 
Prozess durch die Ueberflutung von vielen 

Eindrücken dieses modernen und aufgeregten Zeitalters 
grössere Mühe, vor allem hinsichtlich der Konzentration 
haben. Deshalb glaube ich, dass dieser zusätzliche Schutz 
für Lehrlinge bis zur Vollendung des 20. Altersjahres für 
die Ausbildung und den «Reifeprozess» erforderlich ist. 
Ich möchte also auch vom Bundesratstisch aus diese über 
den Bundesrat hinausgehende Lösung befürworten. 

A n1;enom111en ··- Adupte. 

Art. 28 
Antrag der Kommission 

Abs.! 

V tlr dem vollendeten 15 .Altersjahr dürfen Jugend· 
li..:hc nicht b\.'schäftigt ,verdcn. Vorbehalten bldhen die 
Absätze Ibis und 2. 

52 

Abs. Ibis 

Abs. 2 

Art. 28 
i>r,no,n"iti,,,n de la commission 

Al. l 

Il est interdit des gens de moins de 
ans revolus. Les alineas ! bis et 2 sont reserves. 

Al. l bis 

Une ordonnance determinera dans quelles 
d'entreprises ou d'emplois et a conditions des 
jeunes gens de plus de treize ans peuvent 2tre 
de faire des courses et des travaux 

Al. 2 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Die Kommission beantragt 
Ihnen hier insofern eine neue Redaktion, als sie den zwei
ten Satz des Absatzes 1, der Ausnahmen statuiert, zu 
einem selbständigen Absatz Ibis macht. Der Absatz I 
,vürde dann die Absätze l bis und 2, die die Ausnahmen 
von der Regel statuieren, ausdrücklich vorbehalten. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 29-31 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 32 

Antrag der Kommission 
Abs. J 

Die Tagesarbeit der weiblichen Arbeitnehmer muss, 
mit Einschluss der Pausen, innert eines Zeitraumes von 
12 Stunden liegen. Die Grenzen der Tagesarbeit dürfen 
nur von 6 bis 5 Uhr und von 20 bis 22 Uhr verschoben 
werden. 

(Rest des Absatzes streichen.) 

Art. lbis 
Wird die wöchentliche Arbeitszeit im Einverständnis 

der Arbeitnehmer durchgehend oder für einzelne Wo· 
chen auf fünf Tage festgelegt, so darf die Grenze der 
Tagesarbeit bis 23 Uhr verschoben werden, und bei 
schichtähnlichem Gruppenbetrieb darf die Tagesarbeit 
mit Einschluss der Arbeitsunterbrechungen, innert eines 
Zeitraumes von 13 Stunden liegen. 

Art. 32 

Proposition de 1a commission 
Al. l 

Pour le~ fommes, le travail Je jour doit etre com· 
pris dans un esrace de douze heures, pauses induses. 
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Lcs limites ne peuvent en etre deplacees quc de 6 heures 
,1 5 heures et de 20 heures i 22 heures. 

(Biffer le reste de l'alinea.) 

Al. !his 

Lorsque la duree de la semaine de travail est tou
inurs repartie ,ur cinq jours ou seulement certaines ,e
maines avec le con<;entement des travailleurs, la limite 
,uperieurc peut etre fixee ;i 23 heures et, en ca, de tr:i.
vail par groupes comparables a des equipes, le travail 
de jour peut etre cornpris dans un espace de treize heures, 
interruptions du travail incluses. 

Obrecht, Berichterstatter: Absatz 1 regelt die Grenzen 
der Tagesarbeit für weibliche Arbeitnehmer in Abwei
chung von der Regelung. wie sie Artikel 9 für die männ
lichen Arbeitnehmer vorsieht. Die ersten beiden Sätze 
umschreiben die Zeiträume, innert welchen normaler
weise die Tagesarbeit liegen muss und innert welchen 
die Grenzen der Tagesarbeit verschoben werden dürfen. 
Demgegenüber wird im dritten Satz eine etwas elasti
schere Regelung vorgesehen für den Fall, dass die wö
chentliche Arbeitszeit durchgehend oder für einzelne Wo
chen auf 5 Tage festgelegt wird, also bei durchgehender 
oder alternierender Fünftagewoche. Zur Verdeutlichung 
schlagen wir vor, dass die Worte der nationalrätlichen 
Fassung «ganz oder teilweise» ersetzt werden durch 
«durchgehend oder für einzelne Wochen». 

Tn der zweiten Hälfte des Absatzes möchten wir die 
Worte q:Bei schichtähnlichem Gruppenbetrieb» voraus
stellen, damit klarer zum Ausdruck kommt, dass diese 
Vorschrift nur auf eine bestimmte Art der Arbeitsorga
nisation anwendbar ist. 

Im übrigen ist der Absatz 1 in der nationalrätlichen 
Fassung ein unübersichtliches Monstrum. Wir beantra
gen Ihnen daher, den letzten Satz des Absatzes als Ab
satz Ibis zu verselbständigen. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 33 und 34 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 33 et 34 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 35 

Antrag der Kommission 
Abs./ 

Für industrielle Betriebe ist eine Betriebsordnung 
aufzustellen. Für nicht-industrielle Betriebe kann eine 
Betriebsordnung nach Massgabe dieses Artikels aufge
stellt werden. 

Abs. Ibis 
Durch Verordnung kann die Aufstellung einer Be

triebsordnung auch für nicht-industrielle Betriebe vorge
schrieben werden, soweit die Art des Betriebes oder die 
Zahl der Arbeitnehmer dies rechtfertigen. 

Abs. lter 

Die Betriebsordnung wird zwischen dem Arbeitgeber 
und einer von den Arbeitnehmern frei gewählten Ver-
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tretung sclmftlich vereinbart oda vom Arbeitgeber nach 
Anhören der Arbeitnehmer crbssen. 

Abs. 2 

In der ß;;triebsordnung sind das Verhalten der Ar
beitnehmer im Betrieb, die Gesundheitsvorsorge und die 
Unfallverhütung, die Lohnperiode, die Zeit und der Ort 
der Lohnzahlungen, die Auszahlungsweise sowie die Kün
digunJstermine zu regeln. Sie darf dem zwin;enden 
Recht und den für den Arbeitgeber verbindlichen Ge
samtarbeitsverträgen nicht widersprechen. 

Abs. 3 und 4 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs.5 
Streichen. 

Art. 35 

Proposition de 1a commission 

Al.! 

Toute entreprise industrielle est tenue d'avoir un 
reglement d'entreprise. Une entreprise non industrielle 
peut en etablir un volontairement, en se conformant au 
present article. 

Al Ibis 
L'etablissement d'un reglement peut etre prescrit 

par ordonnance aux entreprises non industrielles, en tant 
que Ia nature de l'entreprise ou le nombre des tra
vailleurs Je justifient. 

Al. lter 

L'employeur peut soit convenir par ecrit du texte du 
reglement avec une delegation librement elue pr !es 
travailleurs, soit l'etablir seul apres avoir entendu les 
tra vailleurs. 

Al. 2 

Le reglement d'entreprise doit reg!er le comporte
ment des tra vailleurs dans l'entreprise, l'hygiene et la 
prevention des accidents, Ia periode de paie, le moment 
et Ie Iieu de Ia paie, le mode de paiement ainsi que !es 
termes du conge. II ne prescrira rien de contraire au 
droit imperatif ni aux conventions collectives de travail 
qui Iient l'employeur. 

Al.3et4 

Adherer a Ia decision du Conseil national. 

Al. 5 
Biffer. 

Obrecht, Berichterstatter: Bei Artikel 35, der die Be
triebsordnung regelt, schlagen wir Ihnen verschiedene 
Aenderungen vor, teils formeller, teils materieller Na
tur. 

Nach dem Beschluss des Nationalrates, der überein
stimmt mit dem Antrag des Bundesrates, ist für indu
strielle Betriebe eine Betriebsordnung obligatorisch. Das 
ist in Absatz 1 gesagt. Für nichtindustrielle Betriebe ist 
sie freiwillig, was in Absatz 5 enthalten ist. Wir wollen 
diese beiden Arten von Betriebsordnungen zusammen· 
nehmen in den Absatz 1 und schlagen Ihnen neu einen 
Absatz 1 bis vor, der eine dritte Form der Betricbsord· 
nung vorsieht, nämlich für nichtindustrielle Betriebe, die 
aber nicht auf Freiwilligkeit beruht, sondern vom Bun
desrat durch Verordnung vorgeschrieben werden kann, 
sofern die Art und Grösse des Betriebes sowie die Zahl 
der Arbeitnehmer es rechtfertigen. Es soll dies natürlich 
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die Ausnahme sein; aber wir glauben, dass es auch nicht
indu~trielle Betriebe geben könne (z. B. Grossbetriebe 
des Handels, ~~rosse Verkauf<;betriebe u~w .) mit einer 
gros,en Anzahl von Arbeitnehmern, bei denen Jer Er
lass einer Betrieb,ordnung notwendig erscheint, aber auf 
freiwilligem Wege nicht zustande kommt. Deshalb 
möchten wir hier dem Bundesrat diese Möglichkeit ge
ben. in einer Verordnung auch für solche nichtindustriclle 
Betriebe ausnahmsweise eine Betriebsordnung v,Jrzu. 
schreiben. 

In Absatz lter übernehmen wir, was im zweiten Satz 
von Artikel 35, Absatz 1, nach bundesrä.tlicher Fassung 
stand. Absatz 1 ter sowie die 'Absätze 2, 3, 4 gelten dann 
für alle drei Arten von Betriebsordnungen, wie wir sie 
in den Absätzen 1 und lbis umschrieben haben; Absatz 
5 kann gestrichen werden. 

Eine materielle Aenderung schlagen wir Ihnen in Ab
satz 2 vor, indem wir dort nicht nur Zeit und Ort der 
Lohnzahlung in der Betriebsordnung geregelt haben 
möchten, sondern auch die Auszahlungsweise. Wir möch
ten ermöglichen, dass die Betriebsordnung auch den bar
geldlosen Zahlungsverkehr vorschreiben kann, der sich ja 
auch für die Lohnzahlung einer steigenden Beliebtheit 
erfreut. Nach dem Obligationenrecht ist der Lohn eine 
Bringschuld. Wenn wir hier die Kompetenz geben. die 
Auszahlungsweise des Lohnes in der Betriebsordnung 
anders zu regeln, so kann in Abweichung von der Re
gelung des OR auch eine andere Auszahlungsweise vor
gesehen werden, eben zum Beispiel die bargeldlose 
Lohnzahlung. 

Ich bitte Sie, diesen Aenderungen zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 36 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer a Ia decision du Conseil national. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 37 
Antrag der Kommission 

Abs.! 
Der Vollzug des Gesetzes und der Verordnungen ob· 

liegt, unter Vorbehalt von Artikel 38. den Kantonen. 
Diese bezeichnen die zuständigen Vollzugsbehörden und 
eine kantonale Rekursbehörde. 

Abs. 2 und 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 37 
Proposition de 1a commission 

Al.! 
Sous reserve de l'article 38, l'execution de la loi et 

des ordonnances incombe aux cantons. qui designent 
!es autorites chargees de l'execution, ainsi qu'une auto
rite de recours. 

Al 2 et 3 
Adherer a la decision du Conseil national. 
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Obrccht, Berichterstatter: r n Artikel 3 7, Absatz 1 
SL'.heint es uns logischer, den ganzen Artikel 38 vorzube
halten und nicht nur den 1\b,atz 1. 

A11ge11omn1cn -·- ,ldoptc. 

Art. 38 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer a Ja decision du Conseil national. 

Obrecht. Berichterstatter: Hier schlagen wir Ihnen 
keine Aenderung der nationalrätlichen Fassung vor, aber 
ich möchte doch einige Worte zum Vollzug sagen. Der 
Vollzug des Gesetzes wird natürlich für den Bund und 
rue Kantone einen nennenswerten administrativen Mehr
aufwand bringen. Das BIGA rechnet mit einem zusätz· 
liehen Personalaufwand von 12 Einheiten bei den Ar· 
beitsinspektoraten. Das wäre noch sehr mässig. Wir hö· 
ren die Botschaft gern und hoffen, das5 wir später auch 
den Glauben behalten dürfen. 

Das BIGA ist der Meinung (und ich glaube, es ist 
die einzig richtige, denn anders müsste man einen allzu 
grossen Apparat aufstellen), dass man bei Kleinbetrie
ben sich mit Stichproben zufriedengeben muss. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 39 

Antrag der Kommission 

Abs.! 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 2 
Die Arbeitskommission begutachtet zuhanden der 

Bundesbehörden Fragen der Gesetzgebung und des 
Vollzugs. Sie ist befugt, von sich aus Anregungen zu 
machen. 

Art. 39 

Proposition de 1a commission 

Al. 1 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Al. 2 
La commission du travail donne son avis aux auto

rit63 federales sur des questions de legislation et d'exe
cution. Elle peut faire des suggestions de son , propre 
chef. 

Obrecht, Berichterstatter: Der Artikel 39 sieht die 
Bestellung einer eidgenössischen Arbeitskommission vor. 
Es wird Sie vielleicht interessieren, wie gross der Bun
desrat sich diese Kommission vorstellt. Er rechnet mit 
20 bis 24 Mitgliedern. 

In Absatz 2 beantragen wir eine redaktionelle Aen· 
derung, nämlich die Streichung des Wortes «entspre
chend», weil es uns überflüssig scheint. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 40-42 

Antr.ig der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 
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'"'·"""" de la commission vail, il le faa aussitot que possible en indiquant la 
t\dherer la decision du Coföeil national. cause du retard. Dans !es et de mi-

Ab„ I 

Abs. 2 

zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 43 
1•r,mn,<cit1,nn de 1a commission 

Al.! 

Selon le projet du Conseil federal. 

Al. 2 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Hier beantragen wir Ihnen, 
zum Entwurf des Bundesrates zurückzukehren. Die Fas
sung des Nationalrates fällt etwas aus dem Rahmen. 
Der ganze Abschnitt handelt von den Pflichten des Ar· 
beitgebers. Die Frage, wo und wie lange der Stunden· 
plan und die Arbeitszeitbewilligungen angeschlagen 
werden müssen, ist in diesem Zusammenhang von un· 
tergeordneter Bedeutung und kann in der Verordnung 
geregelt werden. Wir möchten, dass, wie in andern Ar· 
tikeln dieses Abschnittes, auch hier die Verpflichtung des 
Arbeitgebers zum Anschlag des Stundenplanes und der 
Arbeitszeitbewilligung in den Vordergrund gestellt wird. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 44 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Angenommen Adopte. 

Art. 45 

Antrn~ der Kommission 

Ahs. l und 3 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 2 

Kann in dringlichen Fällen das Gesuch für eine Ar
beitszeitbewilligung nicht rechtzeitig gestellt werden, so 
hat der Arbeitgeber dies so rasch als möglich nachzuholen 
und die Verspätung zu begründen. In nicht vorausseh
baren Fällen von geringfügiger Tragweite kann auf die 
nachträgliche Einreichung eines Gesuches verzichtet wer
den. 

Art. 45 
Proposition de Ja commission 

Al. / et 3 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Al. 2 
Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut de

mander a temps un permis concernant la duree du tra-

----------------·-~·--.. ----

il peut 

Obrccht, Berichterstatter: Bei Absatz 2 schien uns die 
Redaktion in der bundesrätlichen nicht ganz 
klar zu sein. Vor allem schien uns unklar, worauf sich 
die Ausnahme :im des Absatzes beziehen 
Wir eine klarere zu haben, 
die nun deutlich sagt, dass in nicht voraussehbaren Fäl-
len von auf die 

Art. 46 

Antrag der Kommission 

Abs. l 

Die auf Grund des Gesetzes oder einer Verord
nung getroffenen Verfügungen sind schriftlich zu eröff
nen. Verfügungen, durch welche ein Gesuch ganz oder 
teilweise abgelehnt wird, sind unter Hinweis auf Be
schwerderecht, Beschwerdefrist und Beschwerdeinstanz 
zu begründen. 

Abs. 2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 46 

Proposition de 1a commission 
Al. 1 

Les decisions fondees sur la loi ou sur une ordonnance 
doivent etre communiquees par ecrit. Lorsqu'il s'agit 
d'un refus total ou partiel de donner suite a une requete, 
elles doivent etre motivees et mentionner le droit, le de
lai et l'autorite de recours. 

Al. 2 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Bei Absatz 1 beantragen 
wir Ihnen eine kleine Ergänzung dahingehend, dass be
schwerdefähige Verfügungen nicht nur mit einem Hin
weis auf das Beschwerderecht und die Beschwerdefrist, 
sondern auch mit einem Hinweis auf die Beschwerdein
stanz zu versehen sind. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 47-49 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 50 

Antrag der Kommission 
Abs. l 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 2 
Trifft die Behörde auf Anzeige hin keine oder unge

nügende Vorkehren, so kann die übergeordnete Be
hörde angerufen werden. 
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Art. 50 

Proposition de la commission 

Al. l 

Adhercr a la decision du Conseil national. 

Al. 2 

Si, en ca5 de denonciation, I'autorite n'intervient pas 
ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorite 
superieure peut etre saisie. 

Obrecht, Berichterstatter: Hier sehen wir eine kleine 
redaktionelle Verbesserung vor. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 51-54 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de 1a commission 
Adherer a Ia decision du Conseil national. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 55 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Ingress und Lit. a und b 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Lit. C 

Ueber den Sonderschutz der jugendlichen oder weib
lichen Arbeitnehmer vorsätzlich oder fahrlässig zuwider
handelt. 

Abs. 2 und 3 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 55 
Proposition de 1a commission 

Al. 1 

Preambule et lettres a et b 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Lettre c 

Sur la protection speciale des jeunes gens ou des 
femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par negli
gence. 

Al. 2 et 3 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Im Absatz l, Litera c, 
möchten wir eine kleine redaktionelle Aenderung vor
schlagen. Im Gesetz kommt mehrmals der Begriff «Son
derschutz der jugendlichen und weiblichen Arbeitneh
mern vor. Die Fassung ist auch in der bundesrätlichen 
Vorlage nicht einheitlich. Bald heisst es «jugendliche und 
weibliche», an andern Stellen «jugendliche oder weib
liche». Der Nationalrat hat das zum Teil geändert. Wir 
haben uns überlegt, was besser sei, und glauben es sei 
richtig, das Wort «oder» zu verwenden. Es handelt sich 
um einen Sonderschutz, der für die jugendlichen oder 
für die weiblichen Arbeitnehmer gilt, aber nicht gleich
zeitig für beide. 

Angenommen - Adopte. 
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Art. 56 
Antrag der Kommission 

Abs. l 

Nach Ent,, urf de~ Bundesrates. 

Abs. 2 

14 mars 196.1 

Werden dadurch Leben oder Gesundheit anderer 
Personen erheblich gefährdet, ~o ist auch die fahrlässige 
Widerhandlung strafbar. 

Art. 56 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 

Selon le projet du Conseil federal. 

Al. 2 

Si elle met serieusement en danger la vie ou la sante 
d'autrui, l'infraction par negligence est egalement pu
nissable. 

Obrecht, Berichterstatter: Dieser Artikel regelt die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arbeitnehmers. 
Die nationalrätliche Fassung schien uns widersprüchlich 
zu sein. Der Begriff «schuldhaft\> umfasst sowohl den 
Vorsatz wie die Fahrlässigkeit. Die Kommission findet, 
die Fassung des Bundesrates sei vorzuziehen. Sie ist 
aber mit dem Nationalrat darin einig, dass bei einer Ge
fährdung von Leben und Gesundheit anderer Personen 
auch die fahrlässige Widerhandlung strafbar erklärt wer
den sollte. Sie sagt das in einem zweiten Absatz und 
hält damit die vorsätzliche und die fahrlässige Wider
handlung klar auseinander und verzichtet auf den Ober
begriff der Schuldhaftigkeit, der nur Unklarheit schafft. 
Ich bitte um Zustimmung. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 57 
Antrag der Kommission 

Abs./, Abs. 2, Ingress und Lit. a und Abs. 3 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 2, Lit. b 

Nach Entwurf des Bundesrates. 

Art. 57 

Pro1JOsition de la commission 
Al. J, al. 2, preambule et lcflre a et al. J 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Al. 2, lettre b 
Selon Je projet du Conseil federal. 

Obrecht, Berichterstatter: Hier handelt es sich um die 
gleiche kleine redaktionelle Aenderung wie in Artikel 55. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 58 und 59 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 58 et 59 

Proposition de L'l commission 
Adherer a la dccision du Conseil national. 

Angenommen - Adopte. 

1 
1 
1 

1 
t 

1 
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Der 

Art. 60 

Antrai~ der Kmnmission 

l. Art. 328bis 

Abs. l 

Abs. 2 

darf während der Dauer des 
Dienstverhältnisses keine Arbeit gegen 
Dritten leisten, soweit dadurch die 

verletzt wird, insbesondere soweit der 
Dienstherr durch den Dienstpflichtigen konkurrenziert 
wird. 

Art. 60 

Proposition de la commission 
Preambule 

Adherer a la decision du Conseil national. 

/. Art. 328bis (nouveau) 

Al. I 

Le travailleur est tenu d'executer avec soin le tra
vail qui lui est confie et doit sauvegarder fidelement 
!es interets legitimes de l'employeur. 

Al. 2 

Pendant Ia duree du contrat, le travailleur ne doit 
pas accomplir de travail remunere pour un tiers dans 
Ja mesure ou il lese par Ja son devoir de fidelite envers 
l'employeur, notamment s'il lui fait concurrence. 

Obrecht, Berichterstatter: Ich schlage vor, dass wir 
hier zuerst Artikel 328 bis OR behandeln und nachher 
Artikel 341 bis, der eine ganz andere Frage zum Gegen
stand hat. 

Präsident: Artikel 34lbis müssen wir sowieso zu
rückstellen, bis wir Artikel 68 behandelt haben. Wir ge
hen also zur Beratung von Artikel- 328bis über. 

Obrecht, Berichterstatter: Die nationalrätliche Kom
mission hat im Rahmen von Artikel 60 dieser Vorlage 
eine Ergänzung des OR durch Einfügung eines Artikels 
328bis der vom Nationalrat diskussions
los gutgeheissen wurde. Dieser Beschluss des National· 
rates geht auf eine Anregung von Herrn Nationalrat 
1\ifeyer-Boller in der Kommission zurück. Es handelt 
5ich also offensichtlich um ein gewerbepolitisches Postu
lat. Das Gewerbe beklagt sich über die stets zuneh
mende Bedeutung der Schwarzarbeit. Der Vorschlag ist 
insofern massvoll, als er der Schwarzarbeit nicht mit 
öffentlich-rechtlichen Mitteln zu Leibe rücken will, son
dern die Ordnung dem Zivilrecht überlässt, womit auch 
die Folgen einer Uebertretung des Schwarzarbeitverbo
tes rein zivilrechtlicher Natur sind. Nach der Fassung des 
Nationalrates ist die Schwarzarbeit während der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses verboten, aber nur dann, wenn 
durch sie die berechtigten Interessen des Arbeitgebers 
verletzt werden. Eine ähnliche Regelung ist im Artikel 
enthalten, der uns nachher beschäftigen wird, nämlich in 
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Artikel 3-+ 1 bis, für di:: Zeit der Ferien. \V:ihrcnd 
r\rbeitsverhältni,ses war nach der national -

',! it diesem neuen Beschluss hat aber der 
den Wirt 

zur Zeit eine 
den g:rnzen Ab~chnitt über den 
Die Arbeiten dieser Kommis~ion stehen nahezu 
Abschluss. Diese hat mm 

eine Abänderung des Artikels 328 OR 
in welcher ebenfalls ein Schwarzarbeits-Vcr-

"'"'''cut" ist. Das Justiz- und Polt-
hat auf Grund dieser der 

ständerät!ichen Kommission empfohlen, entweder den 
vom Nationalrat beschlossenen Artikel 328bis OR zu 
streichen und die Regelung dieser Materie der Vorlage 
über die Revision des Dienstvertragsrechtes zu überla,-
,en, oder die aufzunehmen, die die 
kommission dem Artikel 328 OR geben möchte. Das 
Justiz- und Polizeidepartement glaubt, dass die Fassung 
der Expertenkommission den Vorzug verdiene, und dass 
der Artikel 328bis in der Fassung des Nationalrates 
durch die OR-Revisionsvorlage wieder geändert werden 
müsste. Das Justiz- und Polizeidepartement gibt eine 
einlässliche Begründung für diesen Standpunkt. Ich will 
Sie aus Zeitgründen von dieser Begründung verschonen. 
behalte mir aber vor, darauf zurückzukommen, falls 
der Kommissionsantrag bestritten werden sollte. 

Ihre Kommission ist der Auffassung. dass man dem 
dringlichen Wunsch auf eine Regelung der Schwarzarbeit 
im Arbeitsgesetz, der aus gewerblichen Kreisen gekom
men ist, Rechnung tragen sollte. Dagegen teilt sie die 
Auffassung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeide
partementes in der Hinsicht, dass die Formulierung in 
das Arbeitsgesetz aufgenommen werden sollte, die spä
ter für das OR vorgesehen ist. Die vom Nationalrat vor
gesehene scharfe Sanktion für die Dauer des Arbeits· 
verhältnisses passt nicht ins System des OR und Iiesse 
sich praktisch, vor allem in Fällen von untergeordneter 
Bedeutung, kaum durchsetzen. Die Fassung der Exper
tenkommission verdient daher ohne Zweifel den Vorzug. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen, dieser neuen Fassung 
zuzustimmen. 

Allerdings ist die Darstellung in der Fahne nicht rich
Es handelt sich nach dem Beschluss der Kommission 

nicht mehr um einen neuen Artikel 328bis, sondern um 
eine Revision des Artikels 328 OR. Durch diese Revi
sion wird Absatz l von Artikel 328 durch zwei neue Ab· 
sätze ersetzt. Der bisherige Absatz 2 von Art.ikel 328 
wird zu Absatz 3 und der bisherige Absatz 3 zu Absatz 
4. Wir müssen demnach beschliessen, dass wir den Ar
tikel 328 OR revidieren, und müssen der Fassung der 
Fahne noch beifügen: «Absatz 2 wird zu Absatz 3, Ab
satz 3 wird zu Absatz 4.> 

Ich bitte Sie, in diesem Sinne zu beschliessen. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 34/his (neu) 

Präsident: Hier haben wir einen Mehrheits- und einen 
Minderheits-Antrag. fch gebe zuerst das Wort dem Re· 
ferenten der Kommission. 
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Ohrecht, Berichterstatter: kh stelle Ihnen den Ord-

m 
falls so vorgegangen. 

Art. 61 
Antrag der Kommission 

,~~·""H""-"'1" zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 62 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: In Artikel 62 hat der Na
tionalrat beschlossen, die Schutzvorschriften des Arbeits
gesetzes für Schwangere in das Arbeitszeitsgesetz für 
Verkehrsbetriebe hinüberzunehmen. um Uebereinstim
mung herzustellen. Wir begrüssen diesen Gedanken und 
beantragen Zustimmung. 

In Artikel 19bis, den der Nationalrat neu dem Ar
beitszeitgesetz für Verkehrsbetriebe einfügen möchte, 
will er weitere Angleichungen zwischen Arbeitsgesetz 
und Arbeitszeitgesetz auf dem Verordnungswege ermög
lichen. Tch beantrage Ihnen Zustimmung zu Artikel 62. 

Anienommen - Adopte. 

Art. 62bis 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: In Artikel 62bis hat der 
Nationalrat eine Ergänzung des Beamtengesetzes be
schlossen, die seinerzeit im deutschen Text vergessen 
wurde ; ich habe darüber bei der Behandlung des Ingres
ses einige Ausführungen gemacht. Die Aufnahme dieses 
Artikels 62bis war der Grund dafür, dass. wir Artikel 85 
der Bundesverfassung im Ingress noch genannt haben. 

Wir beantragen Ihnen auch hier Zustimmung. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 63-67 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 
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de 1a commission 

du Conseil national. 

Art. 68 

Präsident: Hier 

Kommissions· 

Obrecht, Berichterstatter: Wir haben beschlossen, 
Artikel 68 mit Artikel 341bis OR zu be
handeln - man kann das praktisch nicht trennen -, 
und zwar ganz am Schluss. Dann könnten wir vielleicht 
noch Artikel 69 vorausnehmen und dann 
zu Artikel 34lbis. 

Zustimmung - Adhesion. 

Art. 69 

Antrag der Kommbsion 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 
Adherer i\. !a decision du Conseil national. 

Angenommen - Adopte. 

Zu Art. 60 und Art. 68 
Antrag der Kommission 

Art. 34Ibis (neu) 

Abs. 2 bis 5 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Mehrheit 

Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Abs. 1 bis (neu) 

Die Kantone sind befugt, die Dauer der Ferien bis 
zu drei Wochen zu verlängern. 

Abs. 6 
Nach Entwurf des Bundesrates. 

Minderheit 
(Guntern, Dietschi, Theus) 

Abs. l 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern Ferien von 
wenigstens folgender Dauer zu gewähren: 

Lit. a 

drei Wochen im Jahr für Jugendliche bis zum voll
endeten 19. Altersjahr und für Lehrlinge bis zum voll
endeten 20. Altersjahr ; 

Lit. b 

drei Wochen im Jahr für Erwachsene, auf die das 
Bundesgesetz vom ......... über die Arbeit in Indu-
stire, Gewerbe und Handel anwendbar ist ; 

Ut. C 

zwei Wochen im Jahr für alle übrigen Erwachsenen. 

Ahs. 6 

Zustimmung z.um Beschluss des N,itionalrates. 
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Art. 68 

Abs. Ibis und Abs. 2 

zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs./ 
,'vfehrheit 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die kan-
tonalen Vorschriften, die , om Gesetz Sach-

über die Ferien 
Vorschriften, die 
satz l des 

sowie die kantonalen Vorschriften 
sind die 

Ferien als Artikel 341 bis, Ab
uone11rt:cnres vorschreiben und auf den 

des Inkrafttretens dieses Gesetzes von den 
Kantonen auf Grund und im Rahmen von Artikel 341 bis, 
Absatz 1 bis des als kantonales Zi
vilrecht erklärt werden. 

Minderheit l 
(Guntem, Dietschi, Theus) 

Nach Entwurf des Bundesrates. 

,Winderheit II 
(Klaus) 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die kanto
nalen Vorschriften aufgehoben, die vom Gesetz geregelte 
Sachgebiete betreffen. Ausgenommen sind jene kanto
nalen Vorschriften betreffend die Ferien, die gegenüber 
den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes für die 
Arbeitnehmer günstigere Lösungen vorschreiben. 

Antrag Bolla 
(Variante zum Mehrheitsantrag) 

Abs.! 

... Ferien aufgehoben. Ausgenommen sind die Vor
schriften, die längere Ferien als Art. 341 bis, Absatz 1, 
des Obligationenrechtes vorschreiben und auf den Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes auf Grund und 
im Rahmen von Art. 341bis, Absatz lbis, des Obliga
tionenrechtes als kantonales Zivilrecht fortbestehen. 

Ad art. 60 et art. 68 

Proposition de 1a commission 
Art. 34lbis (nouvr;au) 

Al.2-5 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Majorite 

Al.1 

Adherer a. Ja decision du Conseil national. 

Al. Ibis (nouveau) 

Les cantons peuvent prolonger la duree des vacan
ces jusqu'a concurrence de trois semaines. 

Al. 6 

Selon le projet du Conseil federal. 

1Winorite 
(Guntern, Dietschi, Theus) 

Al. l 

L'employeur est tenu de donner aux travailleurs des 
vacances annuelles d'une duree minimum de: 
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de 

Ar heil in [ndu,t ne 

Lcllre a 

trois ,emaines pnur les 

de 
r6volus et 
r.:volus; 

Lettre b 

!es 

Lellre c 

a la loi du 
et 

deux pour tous autres adultes. 

Al. 6 

Adherer a. la decision du Conseil national. 

Art. 68 

Al. !bis et al. :! 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Al./ 

Majorite 

L'entree en vigueur de la loi rend caduques !es 
prescriptions cantonales se rapportant aux dornaines 
qu'elle regit, ainsi que !es prescriptions cantonales sur 
!es vacances. Sont exceptees !es prescriptions prevoyant 
une duree de vacances depassant ce!le de l'article 341bis. 
ler alinea, du code des obligations et que !es cantons 
declarent droit civil cantonal en vertu et dans les limites 
de l'article 341bis, alinea lbis, du code des obligations 
avec effet des l'entree en vigueur de Ja presente loi. 

l\!linori te l 

(Guntern, Dietschi, Theus) 

Selon le projet du Conseil federal. 

Minorite II 
(Klaus) 

L'entree en vigueur de la loi rend caduques !es 
prescriptions cantonales se rapportant aux domaines 
qu'elle regit. Sont exceptees !es prescriptions cantonales 
sur les vacances qui sont plus favorables que !es dis
positions de Ja presente loi. 

Proposition Bolla 
(Variante concernant Ja proposition de la 

majorite de la commission) 

Al. l 

. . . sur les vacances. Sont exceptees !es prescrip
tions prevoyant une duree de vacances depassant celle 
de l'article 341 bis. alinea I, du code des obligations 
qui subsistent comme droit civil cantonal en vertu et 
dans !es lirnitcs de l'article 341 bis, alinea Ibis, du code 
des obligations avec effet des l'entree en vigueur de la 
presente loi. 

Obrecht, Berichterstatter der Mehrheit: Wie die Fest
legung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit, so ist auch die 
Umschreibung der gesetzlichen Minimaldauer der Fe
rien der Arbeitnehmer eines der Zentralprobleme des 
Gesetzes. Sie müssen mir hier schon einige längere Aus
führungen gestatten, aber ich versichere Sie, dass es da
für die letzten sind. 

Der Nationalrat und seine Kommission haben sehr 
viel Zeit und Geist auf diese Frage verwendet, und 
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auch Ihre Kommission hat sich viele Stunden mit ihr aus
einandergesetzt. Da5 Problem einer möglichst einheitli
chen Ferienordnung für die Arbeitnehmer ist gesdzge
herisch sehr schwierig zu lösen. Der Bundesrat will diese 
1 rage ;1ut dem Wege des Zivilrechtes lösen, was in den 
Beratungen unbestritten blieb. Anderseits haben wir un
zahlige kantonale Ferienordnungen, die öffentlich-recht
licher Natur sind und die in ihrem Aufbau alle über
haupt möglichen Varianten aufweisen. Eine einheitliche 
Lösung rn suchen, dabei doch den Besitz,tand der Kan
tone zu wahren und auf die Wirtschaftszweige, die nicht 
an der Spitze marschieren, zugleich Rücksicht z:u neh
men, ist ein Problem, das kaum eine allseits befriedi
gende Lösung finden kann. Je mehr man sich in dieses 
Problem vertieft, um so schwieriger und unlösbarer 
kommt einem diese Frage vor. Auch Ihre Kommission 
hat dies in ihren stundenlangen Beratungen über diese 
Frage erfahren, und der Sprechende wurde mehrmals 
an den Ausspruch des berühmtesten Staatsschreibers er
innert, den sein Heimatkanton in seiner Geschichte auf
zuweisen hat, Hans Jakob vom Stall, der einmal erklärte: 
,<Je mehr man taget, je mehr es nachtet. das hab' ich oft 
mit Schmerzen betrachtet.» 

Wie gesagt, ist die grundsätzliche Konzeption der 
Ferienordnung nicht bestritten. Sie wird nicht durch eine 
öffentlich-rechtliche Ordnung im Arbeitsgesetz geregelt, 
sondern wird ins Dienstvertragsrecht des OR eingebaut. 
Das bedeutet einmal, dass diese Ferienordnung für alle 
Arbeitnehmer gilt und nicht nur für jene, die dem Ar
beitsgesetz unterstehen. Die zu treffende Regelung gilt 
also z.B. auch für die Land- und Hauswirtschaft. Diese 
Ordnung bedeutet anderseits, dass die Einhaltung der 
Ferienvorschriften nicht mit Zwang und Strafe sicher
gestellt wird, sondern dass die Verfolgung dieses Rechts
anspruches auf Ferien dem Arbeitnehmer überlassen ist, 
der seinen Anspruch nötigenfalls vor den Gerichten 
durchsetzen müsste, die nach kantonalem Recht für Ar
beitskonflikte zuständig sind. 

Die Schwierigkeit des Problems liegt einerseits in der 
Minimaldauer der Ferien, die das Gesetz vorschreiben 
soll, und anderseits in der Frage, ob der Bund abschlies
send legiferieren soll, oder ob und in welchem Umfang 
er die Kantone ermächtigen will, ihre weitergehenden 
Feriengesetze aufrechtzuerhalten und sie eventuell noch 
weiter auszubauen. Der Bundesrat hat in seinem Ent
wurf einen gesetzlichen Minimalanspruch von 2 Wochen, 
für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Altersjahr von 
J Wochen Ferien aufgestellt, und er wollte in der 
Uebergangsbestimmung des Artikels 68 alle kantonalen 
Feriengesetze aufheben. Das wäre eine klare, saubere 
Lösung. Aber es zeigte sich schon in den Beratungen im 
Nationalrat und auch in Ihrer Kommission eindeutig, dass 
die Beanspruchung einer absch!iessenden Bundeskompe
tenz politisch und sozial nicht vertretbar ist, wenn der 
Bund den Minimalanspruch nur auf zwei Wochen Fe
rien festlegt. Mit den Gesamtarbeitsverträgen kommen 
wir bei dieser Lösung nicht in Konflikt ; denn sie dürfen 
ja jederzeit weitergehen als die gesetzliche Minimal
lösung. Aber die kantonalen Feriengesetze sind doch 
zum grö~sten Teil weit über die zwei Wochen Ferien
anspruch hinausgewachsen. Nach einer Uebersicht über 
Ferien und Feiertage, die das BIGA im Januar heraus
gegeben hat, gewähren von den 13 zur Zeit in Kraft 
stehenden kantonalen Feriengesetzen 10 gewissen Kate
gorien von erwachsenen Arbeitnehmern, vor allem den 
ültcren, bereits heute mehr als zwei Wochen Ferien. Für 
alle diese Kantone würde eine Regelung nach Entwurf 
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des ßunde\rates zu einem Rückschritt führen. Ein snl 
eher Rücbchritt l iesse ,ich bei weitem nicht in allen 
Fällen durch Gesamtarbeitsverträge auffangen. Er wäre 
für viele Arheitnehmerkategorien effektiv, wenn er ,ich 
auch bei <.lt:r heutigen Arbeitsmarktlage nicht so ,ta rk 
auswirken würde; denn heute könnte es sich ja kaum 
ein Arbeitgeber leisten, dem Arbeitnehmer den hi,hcr 
gehabten Ferienanspruch herabzusetzen. 

Der ~ationalrat hat nun im berühmten Kc-mr1ronfr;·, 
vnn Lugano eine Lösung gefunden, die Ihre Kommission 
,o wenig befriedigen konnte, dass der Beschluss des 
Nationalrates von keinem einzigen Mitglied mehr auf
genommen wurde. Die Lösung des Nationalrates besteht 
darin, dass er sich der Vorlage des Bundesrates (zwei 
Wochen Ferien) anschloss, wobei er, in Uebereinstim
mung mit andern Bestimmungen des Gesetzes, mit dem 
dreiwöchigen Ferienanspruch für jugendliche Arbeitneh
mer bis zum vollendeten 20. Altersjahr ging. Ich möchte 
beifügen, dass die Kommission mit dieser Aenderung 
einverstanden ist. 

Im Gegensatz zum Bundesrat gibt der Nationalrat 
aber den Gedanken einer abschliessenden Bundeskom
petenz auf und bestimmt übergangsrechtlich in Artikel 
60, dass die kantonalen Ferienvorschriften, soweit sie 
für den Arbeitnehmer günstiger sind, weiterhin in Kraft 
bleiben. Die kantonalen Ferienvorschriften dürfen aber 
im Durchschnitt drei Wochen pro Jahr nicht übersteigen. 
Es werden nur diejenigen kantonalen Ferienordnungen 
anerkannt, die im Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
Eidgenössischen Arbeitsgesetzes in Kraft stehen. 

Diese Lösung vermag in verschiedener Hinsicht nicht 
zu befriedigen. Gewiss ist auch Ihre Kommission der 
Meinung, dass von Bundes wegen in irgendeiner Form 
eine abschliessende Regelung getroffen werden muss, 
damit die Kantone nicht mehr, wie es bisher geschehen 
ist, wild und vollständig unabhängig voneinander auf 
dem Gebiete der Ferien legiferieren können. Die kleine 
Schweiz kann auf die Dauer nicht noch in kantonale 
Wirtschaftsgebiete aufgesplittert werden. Wo eine Dif
ferenzierung nötig wird, besteht sie nicht zwischen den 
Kantonen, sondern höchstens zwischen den Wirtschafts
gruppen. Es waren ja auch nicht immer sachliche wirt
schaftliche und sozialpolitische Notwendigkeiten, die zu 
den kantonalen Ferienordnungen geführt haben. Die Fe
rien sind seit langem das beliebteste Anwendungsgebiet 
des kantonalen Initiativrechtes, und es gibt sogar eine 
Partei in unserem Lande, die ihr ramponiertes Ansehen 
vorwiegend noch mit kantonalen Ferieninitiativen zu 
stützen sucht! 

Aber der Weg des Nationalrates für diese Beschrän
kung der kantonalen Gesetzgebungshoheit im Ferien
recht ist nicht gangbar. Wenn nur diejenigen kantonalen 
Ferienvorschriften weiter gelten können, die im Moment 
der Veröffentlichung des Arbeitsgesetzes in Kraft ste
hen, so bedeutet das, dass die kantonalen Vorschriften 
mit dem Inkrafttreten des Arbeitsgesetzes versteinern 
werden. Diese kantonalen Petrefakten müssten wir dann 
für alle Zeiten mitschleppen, und den Kantonen, die 
früher im Wettlauf um die Siegespalme des sozialsten 
Kantons .weniger schnell gelaufen sind, bliebe keine 
Möglichkeit mehr, aufzuholen und ihre Gesetzgebung 
derjenigen der sogenannten fortschrittlichen Kantone an
zupassen. Das wiire eine Verewigung der bestehenden 
Rechtsungleichheit. 

Unbefriedigend an der nationalrtitlichen Fassung i~t 
auch die Be~timmung, dass die kantonalen Ordnungen, 
die weiterhin in Kraft bleiben können, «im Durch-
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schnitt» 3 Wochen Ferien im Jahr nicht überschreiten 
dürfen. Man kann diese Vorschrift ruhig als Jex Basilien-

bezeichnen, denn dient ausschliesslich dazu, den Be-

Ferien kennt, zu wahren. Es ist 
dieser Durchschnitt einer kantonalen 

errechnet werden soll. Jedenfalls würde diese Durch-

,m,1e;4rn11,,,u1:,",u."'"u,ttcll zwischen Bundes-
rat und Kantonen zur haben könnte, so z. B. wenn 
eine kantonale auf dem der Initia-
tive zustande käme und der Bundesrat einen solchen 
Volksentscheid nachher annullieren müsste mit der Be

der Durchschnitt sei überschritten. 
In Ihrer Kommission standen verschiedene 

möglichkeiten zur Diskussion. Die Kommission disku
tierte sehr lange über eine die Sie nun im Prin
zip im Minderheitsantrag zu Artikel 341bis und im 
Minderheitsantrag I zu Artikel 68 finden. Diese Lösung 

grundsätzlich auf eine abschliessende Bundeskom
petenz und auf die Aufhebung aller kantonalen Ferien
erlasse, aber sie ginge im Gegensatz zum Vorschlag 
des Bundesrates grundsätzlich von drei Wochen Ferien 
für alle Arbeitnehmer aus. Ich habe als Kommissions
referent den Minderheitsantrag nicht unterschrieben, und 
ich bemühe mich, loyal den Mehrheitsantrag zu vertreten, 
aber ich brauche Ihnen auch nicht zu verschweigen, dass 
ich in der Kommission für den Minderheitsantrag einge
treten bin, ja vielleicht sogar als der legitime Vater die
ses Gedankens anzusprechen bin. Diese Lösung wäre 
doch einzig klar und sauber, das mussten auch alle 
Kommissionsmitglieder zugeben. Aber sie wäre sehr 
kühn und würde für viele Wirtschaftsgruppen, vor allem 
für die Textilindustrie und das Gewerbe, die in der Fe
riengewährung noch etwas zurückliegen, einen sehr gros
sen, wahrscheinlich einen allzu grossen Schritt bedeuten. 
Sie ginge für die Land- und Hauswirtschaft ohne Zweifel 
zu weit und würde, wenn man, wie es jetzt der Minder
heitsantrag tut, für diese Wirtschaftszweige eine Sonder
lösung statuieren wollte, das Gefälle, das ohnehin auf 
dem Arbeitsmarkt zu Lasten dieser Berufe besteht, noch 
vergrössern. 

Schliesslich würde ein so kühner Fortschritt in der 
Feriengestaltung ebenso schlecht in die heutige Landschaft 
passen wie eine allzu starke Verkürzung der Arbeitszeit. 
Auch wurde es von vielen Kommissionsmitgliedern als 
stossend empfunden, dass dann praktisch keine Diffe
renzierung im Ausmasse der Ferien zwischen älteren und 
jüngeren Arbeitnehmern mehr möglich wäre, oder höch
stens noch durch die Gewährung der vierten Ferienwoche 
an ältere Arbeitnehmer. 

mission veranlasst haben, 
Stimmen eine abschliessende 
auf der Basis von drei Wochen zu verwerfen und einem 
Antrag von Kollege Roggo den Vorzug zu der 
sich stärker an die nationalrätliche anlehnt, ohne 
indessen ihre Nachteile aufzuweisen. Dieser dem 

Mehrheit Ihrer 
bundesrechtlich 
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Kantonen die Befugnis erteilt, den 
anspruch drei \Vochen 7.U 

Der zweite 
dass unsere 
mit drei \Vüchen 
Basel-Stadt kennt, wird bei Annahme unseres Antrages 
nicht mehr gedeckt sein. Da uns die mit 
einem durchschnittlichen Maximum von drei Wochen 
nicht praktikabel erscheint, müssen wir dem ehrenwerten 
Stande Basel-Stadt dieses kleine Opfer zumuten. Der 
Bundesrat wollte ihm ja wesentlich mehr zumuten. \Vir 
halten es für unmöglich, eine eidgenössische Lösung fest
zulegen, die auf die äusserste aufschliesst und 
auch eine Ordnung noch deckt, die schätzungsweise nicht 
einmal einem Prozent der Schweizerbürger heute auf 
Grund des Gesetzes zukommt. \Vir muten dieses Opfer 
praktisch auch nur dem fortschrittlichen Stande Basel
Stadt zu, nicht aber seinen Arbeitnehmern, die heute 
schon im Genusse der vierten Ferienwoche sind. Diesen 
kommt die Lage des Arbeitsmarktes zu Hilfe. Heute 
kann es sich bestimmt kein Arbeitgeber in Basel-Stadt 
leisten, einem Arbeitnehmer, der bereits im Genusse von 
vier Wochen Ferien ist, bei der Aenderung der Gesetz
gebung eine Woche wegzudekretieren. Sonst wird er den 
Arbeitnehmer verlieren. 

Zum dritten unterscheidet sich unser Vorschlag vom 
Beschluss des Nationalrates dadurch, dass wir in Artikel 
68 zur Voraussetzung machen, dass die Kantone ihre 
Ferienordnungen, soweit sie sie im Rahmen der neuen 
bundesrechtlichen Bestimmungen in Kraft behalten wol
len, auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Arbeitsge
setzes als kantonales Zivilrecht erklären müssen. Die
ser Antrag geht auf einen Vorschlag unseres Kollegen 
Bolla zurück und hat folgenden Sinn: 

Die kantonalen Feriengesetze sind ausnahmslos öf
fentliches Recht. Bundesrechtlich werden wir nun eine zi
vilrechtliche Regelung haben. Wir würden es für eine un
mögliche Diskrepanz halten, wenn die ersten beiden, d. h. 
die beiden Bundesferienwochen, zivilrechtlich 
würden und nur durch den Richter durchgesetzt werden 
könnten, während die dritte, die kantonale Ferienwoche, 

B. 

\Venn wir schon die Kantone im Ferien-
recht noch lassen, muss das 
doch ein einheitliches sein. 

Wie die Kantone diese Ueberfühmng vom öffentli-
chen ins Zivilrecht ihnen überlas-

Die kantonalen Staatsn,chte sind 

michael.tellenbach
Textfeld



Tra vad dan~ l"indlhtrie 

zu transformieren, so ,teht ihnen nach unserem 
das Rundesret:ht nid1t 

zu nehmen, 
kh muss noch betonen, 

tenz zur einer dritten Ferienwoche selbstver
ständlich auch teilweise ausnützen können, indem sie 
z. B. diese dritte Ferienwoche, wie es heute viel-
fach im kantonalen Recht nur für ältere Ar· 
beitnehmer oder nur nach bestimmten 
Anzahl von Dienstjahren 

Wir haben in der von Ar-
tikel 68 noch einen Minderheitsantrag II, den Herr Klaus 
vertreten wird. Herr Klaus steht, wie ich annehmen muss, 
bei Artikel 341bis auf dem Boden des Minderheitsan
trages Guntem. Er unterscheidet sich von diesem Antrag 
nur für die Uebergangsordnung, indem er integral die 
Gesetzgebungskompetenz der Kantone im Ferienrecht 
aufrecht erhalten will, sofern die kantonalen Vor~chriften 
für den Arbeitnehmer günstigere Lösungen vorsehen. Das 
würde bedeuten, dass das kantonale ·wettrennen in der 
Ferienfrage ungestört weitergehen könnte, und dass es 
den Kantonen unbenommen wäre, auf 4, 5 und mehr 
Wochen Ferien zu gehen. Klar geht das aus dem Antrag 
Klaus nicht hervor, doch muss ich aus der Begründung 
in der Kommission annehmen, dass er nicht nur, wie der 
Nationalrat, die bei Inkrafttreten des Arbeitsgesetzes 
geltenden kantonalen Feriengesetze vorbehalten und sie 
dann erstarren lassen, sondern dass er ein Gesetzgebungs· 
recht der Kantone auf dem Gebiete der Ferien auch 
nach Inkrafttreten des Arbeitsgesetzes anerkennen will. 
Das scheint aber der überwiegenden Mehrheit Ihrer Kom
mission viel zu weit zu gehen. 

Ich beantrage Ihnen namens der grossen Mehrheit der 
Kommission, Artikel 341 bis, Absatz 1 OR, in der Fas
sung des Nationalrates anzunehmen, dem Absatz l bis 
zuzustimmen und auch die Uebergangsordnung im Ar· 
tikel 68 nach Antrag der Kommissionsmehrheit gutzu
heissen. Es scheint dies eine Lösung zu sein, die wohl für 
für den Augenblick am besten allen Gelegenheiten Rech
nung trägt und die auch den Kantonen noch einen hübsch 
begrenzten Tummelplatz belässt. 

Zu den andern Absätzen von Artikel 341 bis werde 
ich referieren. 

Präsident: Nachdem wir mit dieser schwierigen Frage 
begonnen haben, bin ich der Auffassung, dass wir sie zu 
Ende führen sollten. Ich bitte Sie daher auszuharren. Das 
würde uns erlauben, nächsten Dienstag erst um 18.15 
Uhr zu beginnen. Wenn wir hier nicht fertig machen, 
müssen wir die Sitzung am nächsten Dienstag früher an· 
setzen und mit dieser schwierigen Materie wieder von 
vorn beginnen. Ich darf wohl annehmen, dass Sie ein
verstanden sind. Ich glaube nicht, dass wir sehr lange Zeit 
brauchen. 

Tch gedenke nun folgendermassen vorzugehen. Nach· 
dem dt:r Herr Kommission~präsident den l\•!ehrheitsan· 
trag begründet hat, scheint es mir richtig zu sein, dass 
nun auch Herr Bolla seine Varianten noch näher hegriin
den kann. Nachher würden wir der ersten und zweiten 
Minderheit das Wort zur Begründung ihrer Anträgt'. gc· 
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!Jeber den 
unterhalten. 

:VL Bolla: 

celui·ci ne 
Jroit cantona!es et m;:me pas aux 
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cantonales en vigueur edictees en vertu de la com· 
reservee aux cantons en matiere de droit 

par l'article 6 du Code civil. C'est la so!ution de 
schliessende Zivilrechts-Kodifikation». 

Sur ce meme terrain. c'est a dire reconnaissance du 
principe de l'exclusivite de Ja legislation civile federale, 
repose la solution proposee par la minorite du Conseil 
des Etats. Par rapport a la solution du Conseil federal. 
iL n'y a qu'une difference quant a Ja durce minimum des 
vacances. Toutes les dispositions cantonales sur !es va· 
cances seraient abrogees. y compris celles de !a loi de 
ßale-ville, qui va au-dela des limites des trois semaines. 
Je dois reconnaitre que cette solutions, de meme que 
celle proposee par Je Conseil federal, qui se base sur 
Je meme principe, est Ja plus simple. Le probleme des 
relations entre droit prive federal et droit cantonal ne 
se poserait plus: la substance meme d'un probleme est 
de contenir une contradiction. Or, avec les deux solu· 
tions envisagees, la contradiction ne serait plus possible. 
Tout rentrerait dans !'ordre du droit civil federal. 

Albert Schweizer pretend que «l'esprit de l'cpoque 
n'aime pas ce qui est simple. Il ne croit plus que le sim
ple puisse etre profond». Ce n'est certainement pas pour 
cette raison que la solution simple qui nous est proposee 
par Ja minorite ne nous semble pas acceptable. 

Donner une solution simple a un probleme complexe 
est-ce !ui donner une solution juste? J'en doute et meme 
si la solution uniforme des trois semaines de vacances 
pour !es adultes soumis a la loi devait etre reconnue 
comme la solution juste, ne serait-il pas prudent d'at· 
teindre cette solution par degre, de fa9on a eviter a l'or· 
ganisme economique suisse des secousses qui pourraient 
etre nuisibles a l'interet general? L'industrie, le com
merce, l'artisanat sont encore assez loin, dans Ja majo
rite des cantons suisses, du postulat des trois semaines 
de vacances ; a fortiori, cette constatation vaut pour les 
autres tra vailleurs l'article 341 bis du Code 
des obligations serait applicable. 

Realiser ce postuJat d'un seul coup aurait des incon
venients serieux au moment ou Ja limitation de l'afflux 
de la main d'oeuvre ctrangere devient imperieuse, au 
moment ou Ja preoccupation de l'augmentation du coüt 
de la vie s'impose avec une gravite accrue, au moment 
ou le probleme de la force competitive du travail suisse 
pourrait assumer une importance nouvelle dans Ie cadre 
international. 

C'est la raison pour laquellle j'adhcre a la proposi
tion de la majorite: article 341 bis, alinfa 1 er, d'acc,mJ 
avec l:i. solution du Conseil national; et adjonction de 
l'al. Ibis: «!es cantons peuvent proroger Ja duree des 
vacances jusqu'a concurrence de trois semaincs.» 

fo dirai tout de suite que !e Tessin a un interet ,\ ce 
cp1e ltcs cantons fassent usage de cette rcserve. Pourquoi? 
Parce que le canton du Tessin connait deja la solution 
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des trois semaines de vacances Une ,emaine de 
vacances payees par an correspond au 2 pour-cent du 
,a!aire annuel. Au Tessin. les ,;alaires :rn moins 
500 millions de francs par an. Le 2 pour cent constitue 

tons 
cances seulement. 

!O de li-
Tessin par rapport aux can

de deux ,emaines de va-

Si nous ce que trois 
maines de vacances soit rcalise et 
connaitre que sa realisation immediate, pour toutes les 
branches de Ja aurait !es inconvenients que 

D'autre part, ainsi que vient de le 
dent, la proposition de la majorite un avantage 

par rapport a la solution du Conseil natio
nal. Tout d'abord, notre solution cette course 
desordonnee des cantons, avant l'entree en vigueur de 
Ja loi federale, vers la d'arrivee des trois semaines 
de vacances payees. Certains atteindront cette ligne plus 
ou moins essoufles -, d'autres ne l'atteindront pas. II 
serait inequitable. ainsi qu'il resulterait de !a proposition 
du Conseil national, que la situation se cristallise dans le 
sens que !es cantons n'ayant pas atteint le but des trois 
semaines avant l'introduction de la loi federale ne pour
raient jamais l'atteindre et recuperer ce retard, alors 
que !es autres cantons resteraient au benefice du droit 
acquis en raison de l'article 68, selon le texte du Conseil 
national. 

Je reconnais que la solution proposee par Ja minorite 
eviterait aussi la cristallisation de cette disparite, mais 
en creant une uniformite prematuree que !es branches 
productives soumises a la loi federale auraient de la 
peine a digerer. 

Au point de vue constitutionnel, la solution proposee 
par Ja majorite est admissible. En effet, I'article 64 du 
projet du Conseil federal. qui donne a la Confederation le 
droit de legiferer en matiere de droit civil. n'exclut pas 
que !es cantons puissent, par reserve expresse du legisla
teur federal (voir I'article 5 du Code civil) edicter des 
normes de droit prive. 

Cette reserve expresse pour le droit du travail teile 
qu'elle resulterait de l'acceptation de notre proposition 
aurait pour consequence que !es dispositions relatives 
aux vacances, edictees par les cantons en vertu de cette 
reserve, seraient des dispositions- de droit civil et non 
plus des dispositions de droit public. 

Le travailleur pourrait donc recourir a une action 
de droit prive contre remployeur pour faire valoir sa 
creance en rnatiere de vacances. 

Pour faciliter aux cantons qui, en vertu de leur auto
nomie en matiere de droit public, ont deja prevu une 
duree minimum de trois semaines de vacances, le main· 
tien de ce regime apres l'entree en vigueur de la loi 
federale et notamment de l'article 341 bis du Code des 
obligations, nous avons propose l'article qui figure sous 
Je numero 68 du projet de la majorite, c'est ä. dire la 
possibilite de donner aux cantons le droit de declarer 
ces prescriptions droit civil cantonal, en vertu et dans 
les limites de l'article 341 bis, alinea Ibis du Code des 
obligations, avec effet des l'entree en vigueur de cettc 
loi. 

Ce texte de loi, que j'avais propo,c :'t Pontresina, 
avait ete accepti: sans opposition, mais aus.'>i sans enthou
~iasme par les rnernbres de la comrnission. II soule
vait des difficultes pratiques, mentionnees par nos col
legues juristes, MM. Obrccht et Milder. Le passage de 
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Ja solution car1tlmale. 
blic. :i la ,olution cantonale 

du 
referendum. 

Td t':tait 

subsistent com
me droit civil cantonal en vertu et dans !es limites de 
l'article HI bis, alinea l er bis, du code des 
avec effet l'entree en de la 

Comme disposition finale d transitoire, si le 
teur federal peut toutes les canto
nales sur !es vacances (proposition du Conseil federal et 
de la minorite) ou si le peut maintenir en vi
gueur !es prescriptions cantonales concemant !es va
cances a la condition ne prevoient pas plus de 
trois semaines par an et en moyenne (proposition du 
Conseil national), ce merne legislateur qui !aisse, a l'ar
ticle 341 bis du Code des ob!igations Ja porte ouverte 
aux cantons pour realiser sur le terrain du droit prive 
Je postulat de trois semaines, peut laisser subsister et re
connaitre comme droit civil cantonal !es prescriptions 
deja existantes prevoyant une duree de vacances de
passant celle de l'article 34lbis, !er alinea, pourvu que 
!es prescriptions cantonales soient dans !es limites de 
l'article 341 bis, alinea l bis. 

Le Tribunal federal a reconnu, sur la base de l'ar
ticle 6 du Code civil, que le principe des trois semaines 
de vacances obligatoire n'etait pas incompatible avec 
le droit civil federal et pouvait donc ctre realise comme 
regle de droit public cantonal. Si le Tribunal federal 
est arrive a cette conclusion, c'est parce que Je droit ci
vil federal ne reglait pas la matiere des vacances. Du 
moment oü cette matiere est reglee par le droit civil fe
deral - et tel est le but de l'article 341 bis du Code des 
obligations revise - il n'y a plus de place pour une 
competence legislative cantonale en matiere de droit 
public. Les normes cantonales de droit public ne peuvent 
subsister que dans le cadre du droit prive. 

C'est pourquoi dans ce cadre et dans la limite de la 
reserve expresse concedee aux cantons par I'article 341 
bis, le legislateur peut !es reconnaitre en vertu d'une dis
position finale et transitoire au sens de la variante que 
je viens d'illustrer. 

Certains se sont etonnes qu'on puisse passer si fa. 
cilement du droit public cantonal au droit prive. La rai
son de ce passage, je le repete, c'est que 1a Confedera
tion fait desormais usage de son droit de legiferer sur 
!es vacances en matiere de droit prive. 

D'ailleurs, deja comme disposition cantonale de 
droit public, Ja norme sur les vacances etait appliquee 
en tant que disposition de droit prive. Nous en avons la 
confirmation dans une ~tude du Dr. Hans-Peter Tschudi 
intitulee: <<Die Ferien im schweizerischen Arbeitsrecht» 
(pages 240 - 241 ). II s'agit d'une dissertation publiee en 
1948. M. Je Dr Tschudi etait alors «Gewerbeinspektor». 
C'est en ecrivant cctte etude sur !es vacances dans le 
droit suisse ciu'il a fini par atteindrc une fonction pub, 
lique si absorbante qu'il en ouhlie Je sens rneme des 
vacances! 
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'.\L lc conseiller federal Tschudi n\:,t ras 
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machen. In der Praxis wird diese 
nicht gezogen. Es ist interessant, dass die Gerichte ohne 
weiteres auf eintreten, die auf kan-

,chriften an, wie wenn es sich um solche zivilrechtlichen 
Charakters handeln würde. Vielfach wird dem Problem 
der Scheidung in öffentliches Recht und Privatrecht bei 
der Beurteilung von Streitigkeiten kaum ge
schenkt. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um 
die dass sich eine privatrechtliche 
Vorschrift ins öffentliche Recht hinüberentwickelt (Pub
lizierung, Sozialisierung des Privatrechts). Im Gegenteil, 
eine öffentlich-rechtliche Bestimmung wird wie eine zi
vilrechtliche angewendet. Dies hat seine Ur~ache darin, 
dass aus materiellen Gründen niemand auf den Gedan
ken kommen würde, eine Urlaubsregelung ausschliess
lich öffentlich-rechtlich zu konstruieren. Da der Bund 
noch keine Ferienregelung geschaffen hat, müssen die 
Kantone auf diesem Gebiete legiferieren. Ihnen fehlt je
doch die Zuständigkeit zur Aufstellung zivilrechtlicher 
Normen. Sie müssen sich deshalb mit einer einseitig öf
fentlich-rechtlichen Regelung der Materie begnügen. Für 
diese komplizierte Situation hat der Laie begreiflicher
weise kein Verständnis. Auch die Gerichte, welche Ar
beitsstreitigkeiten zu entscheiden haben, und die sich 
mehrheitlich nicht aus Juristen zusammensetzen. befassen 
sich kaum mit solchen Erwägungen.» 

Cette situation compliquee - qui ne preoccupe d'ail
leurs nullement !es juges laics et ne trouble en rien leur 
bon sens - nous voulons l'ordonner dans le sens de l'ar
ticle 5 CC. Les cantons se voient confirmee et reconnue 
la faculte d'etablir comme regle de droit civil la duree 
minimum des vacances jusqu'a coocurrence de trois se
maines. 

C'est le litterateur et ecrivain politique Rivarol qui 
a dit: «Ce qui n'est pas clair n'est pas fran<;ais». (II par
lait de la langue et non pas de Ja politique 

J'espere vous avoir convaincus que les propositions 
de la majorite concernant l'article 341 bis et l'article 68, 
ler alinea, l'un et l'autre indis~olublement lies, stmt des 
propositions qui pourraient ctre acceptees meme par Ri
varol. 

Une derniere remarque: Georges Ripert, professeur 
a Ja faculte de droit de Paris, apres avoir analyse Ja 
legislation contemporaine, a ecrit un livre sur «Le declin 
du droit». Un des chapitres de ce livre a pour titre «Tout 
dcvient droit public,,. Par notre prnposition, la maticn: 
des vacances, qui depcnd des principes du Jroit civil, 
e\t ramenee a son bercail. Quc ce soit Je commence
rnt:nt d'unc renai,sance du droit. 

Präsident: Nachdem Artikel 341 bis des Obligationen· 
rechtes und Art. 68 der Vorlage zusammengehören, ist 
cs offenbar zweckm[issig, wenn ich den beiden Minder-
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heiten da, \V.irt einriume. Die 
\1inderheit 

zum 
druck, man dürfte in der Bemessung sich etwas 

wenn anderseits in der 
setzlichen wöchentlichen Höchstarbeitszeit eher Zurück

sei. Sie haben in diesem Sinne Artikel 8 
des Gesetzes angenommen. Auch dürfte eine 
gere Ferienlösung im Interesse des Arbeiters 
profitiere davon gesundheitlich und materiell 
von einer Stunde kürzerer wöchentlicher oder 10 Minu
ten Arbeitszeit. Dabei müsste man 
sich bewusst bleiben, dass in mehreren Kantonen die 
Ferienansitze über die im bundesrätlichen Entwurf vor
gesehenen hinausgehen. Ein Abbau könnte in diesen Kan
tonen nicht recht verstanden werden. 

Im Schosse der Kommission wurde ein Antrag, die 
Ferien einheitlich und abschliessend auf drei Wochen fest
zulegen, mit dem Ansetzen einer Uebergangsperiode 
- das war der ursprüngliche Antrag unseres Kommis
sionspräsidenten als Eventualantrag, verbunden mit 
einem Hauptantrag - in die Diskussion geworfen. Er 
fand an und für sich keinen schlechten Anklang. Im Laufe 
der Diskussion wurden aber starke Bedenken geltend 
gemacht ; besonders für das Gewerbe dürfte dieser 
Sprung auf drei Wochen als zu grosse Belastung erach
tet werden. 

Trotzdem möchte ich im Namen der Kommissions
minderheit den Antrag, wie er in etwas abgeänderter 
Form in die Fahne aufgenommen wurde, wieder auf
nehmen, abgeändert in dem Sinne, dass wir nicht ein
heitlich drei Wochen Ferien für alle Arbeitnehmer ver
langen, sondern nur drei Wochen für jene, die dem Ge
setz unterstehen und überdies für die Jugendlichen. Sie 
sehen, dass die drei Wochen Ferien nur für die dem Ar· 
beitsgesetz unterstehenden erwachsenen Arbeitnehmer 
Geltung haben sollen; für die übrigen Arbeitnehmer wür-
den die zwei \Vochen Ferien verlangt. Damit würde die 

abschliessend und einheitlich auf Bundes-

Kommissionsmehrheit hat den Antrag Roggo 
übernommen, der die Ferienregelung den Kantonen über
lassen will in dem Sinne, dass sie Gelegenheit haben. 
sofern sie noch nicht drei Wochen Ferien kennen - ihre 
Ferien auf maximal drei Wochen zu verlängern. 

Unser Minderheitsantrag will hingegen die Ferienfrage 
durch das Bundesgesetz abschliessend regeln, und zwar 
ohne Uebergangsbestimmung. Wir erblicken eine Kom
pensation gegenüber der 46-Stundenwoche, wie sie nun 
unser Rat gegen den Beschluss des Nationalrates festge
~etzt hat. Auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus 
scheinen uns die drei Wochen Ferien tragbarer zu sein. 
Sie sind überdies teilweise, arlL:rdings nach Alter und 
Dienstdauer abgestuft, in der Industrie und zum Teil 
auch im Handel und Gewerbe bereits eingeführt. Auch 
technisch wird man mit den drei Wochen kaum auf 
Schwierigkeitcn stossen. Kleinere Industrie- und Ge-
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werhebetriehe haben die sogenannten Ferienwochen ein
geführt, während welchen der Betrieh entweder ge,chlos
scn oder stark reduziert wird. 

Mit dieser abschliessenden Regelung des Arbeitsge
,etze, bezüglich Ferien. gültig für das ganze schweizcri
,che Gebiet, wird eine saubere und abschliessende gesetz-
1 iche Lösung gefunden, die auf dem Wege der Gesamt
arbeitsverträge ,päter immer noch Verbesserungen er
fahren dürfte. Das ist auch die Begründung, weshalb wir 
Ihnen diesen Minderheitsantrag empfehlen, also - wie 
bereits betont, - allgemein abschliessend auf Bundes
ebene drei Wochen Ferien, mit Ausnahme für diejenigen. 
die nicht dem Arbeitsgesetz unterstehen und denen dann 
zwei Wochen Ferien zuständen. Wir haben diese Aus
scheidung gemacht hauptsächlich von der Erwägung aus
gehend, dass damit jene, die dem Arbeitsgesetz nicht un
terstehen, Schwierigkeiten haben könnten, wenn sie die 
drei Wochen Ferien übernehmen müssten. Anderseits 
kann man sich fragen, ob diese Diskriminierung an und 
für sich richtig sei. Um aber hier den Betrieben, die das 
vielleicht noch nicht «ertragen» könnten, entgegenzukom
men, haben wir uns mit diesen zwei Wochen begnügt. 
Ich bitte Sie darum, diesem Antrag zuzustimmen. Er 
entspricht in den Grundzügen dem Antrag, wie er von 
unserem Kommissionspräsidenten gestellt wurde, der 
auch jetzt dazu steht, obwohl dem Kinde ein etwas ab
geändertes Kleid übergestreift wurde, indem der ur
sprüngliche Antrag - ohne Ausnahme - auch für die 
dem Arbeitsgesetz nicht Unterstehenden auf drei Wochen 
Ferien lautete. 

Klaus, Berichterstatter der II. Minderheit: Das vor
liegende Arbeitsgesetz löscht, sofern nicht ausdrücklich 
das Gesetz hiefür eine Ausnahme bestimmt, die kanto
nalen Vorschriften auf dem Gebiete der Regelung der 
Arbeitszeit aus. Für die Erwachsenen wird durch das 
heutige Gesetz eidgenössisch eine Feriendauer von zwei 
Arbeitswochen zugebilligt. Darüber hinaus sollen die 
Kantone gemäss dem Antrag unserer Kommissions
mehrheit das Recht erhalten, für die Arbeiter ihres Kan
tons drei Wochen Ferien zu beschliessen. Man will durch 
diese ergänzende kantonale Ferienkompetenz zum ei
nen jenen Kantonen die Zustimmung zum vorliegen
den Gesetzesentwurf erleichtern, die schon heute kraft 
kantonalen Rechts drei Wochen Ferien kennen, man will 
zum zweiten jenen Kantonen, die 'bis heute diese drei 
Ferienwochen nicht kannten, die aber - dem Zuge der 
Zeit folgend - eine derartige Erweiterung über die vom 
Bunde zugestandenen beiden Ferienwochen hinaus als 
wünschenswert erachten, es ermöglichen, unabhängig 
vom eidgenössischen Entscheid eine derartige Erweite
rung vorzunehmen, ohne die andern Kantone zu nöti
gen, dasselbe vorzukehren. 

Der von mir vertretene Vorschlag will in dieser Hin
sicht noch einen Schritt weitergehen. Nach meiner Auf
fassung sollten die Bundesvorschriften nur den Mindest
rahmen umschreiben, also im Falle der Ferien festlegen, 
wieviele Ferien im Mindestumfang zu gewähren sind. 
Den Kantonen sollte zusätzlich das Recht zugebilligt 
werden, über diesen Mindestrahmen nach ihrem Ermes
sen hinauszugehen. 

fm Grunde genommen steht auch der Lösungsvor
schlag des Bundesrates auf diesem Standpunkt. Vom 
Bundesratstisch aus wurde ausdrücklich erklärt, dass die 
Bundesbestimmungen Mindestbestimmungen bedeute
ten, über die hinausgegangen werden könne. Die Auf
fassung des Bundesrates unterscheidet sich aber in der 
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H imid1t von dem von mir vorgetragenen Gedankl'.n, dass 
der Bundesrat diese~ Ueberschreiten nur den \Virt
,chaftwerbänden. also den Verbänden der Arbeiter und 
Angestellten auf der einen, und den Organisationen der 
Unternehmer auf der andern Seite, Lllbilligen \, ill, die 
auf dem Vertragswege oder auf dem Wege v()n Ein
zelvereinbarungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeit
gebern derartige Erweiterungen vereinbaren können. 
Das Ausfüllen des Rahmens wäre nach der Konzeption 
des Bundesrates nur der Wirtschaft vorbehalten. nicht 
aber auch den kantonalen Gemeinwesen. Das Bundes
recht wäre demnach nur und ausschliesslich ergänzbar 
durch die Wirtschaft, das heisst durch die Betroffenen 
selbst, nicht aber auch durch das öffentliche Recht der 
Kantone. 

rn diese starre Mauer des Ausschlusses kantonalen 
Rechtes schlägt nun bereits der Antrag der Kommis
sionsmehrheit eine Lücke, der zwar nicht eine unbe
schränkte Ergänzungsmöglichkeit durch die Kantone 
vorschlägt, wohl aber eine teilweise Ergänzungsmöglich
keit. Die Konzeption des Bundesrates wird daher auch 
durch den Antrag der Kommissionsmehrheit, soweit er 
die kantonale dritte Ferienwoche betrifft, über den Hau
fen geworfen, und es bedeutet im Grunde nicht einen 
prinzipiellen, sondern bloss einen graduellen Unterschied, 
ob diese ergänzende kantonale Kompetenz auf drei Wo
chen begrenzt oder aber ohne obere Begrenzung be
schlossen wird. 

Es wäre, meiner Ansicht nach, falsch, zu erklären, 
die Schweiz stelle eine wirtschaftliche Einheit dar, wel
che Differenzen zwischen den Kantonen oder zwischen 
den Regionen ausschliesse. Die Schweiz stellt nicht nur 
auf politischem Gebiete eine Föderation dar, sondern -
nicht minder - ebenfalls auf wirtschaftlichem Gebiete. 
Die schweizerischen wirtschaftlichen Regionen sind Tat
sachen, die nicht bestritten werden können. Unsere In
dustrien verteilen sich nicht gleichmässig auf das ge
samte eidgenössische Territorium, sondern zeigen deut
lich Schwerpunkte in einer oder in wenigen Regionen. 
Es handelt sich vielfach um Industrien, die in gewissen 
Landesgegenden das gesamte Erwerbsleben formen. So 
wie man in der Landwirtschaft von Monokulturen spre
chen kann, kann man nicht minder auch in der schwei
zerischen Industrie von Monoindustrien sprechen. Die 
Grosschemie ist im Raume Basel zu Hause. Die Sticke
rei und die Textilindustrie drücken der st. gallischen und 
appenzellischen Region ihren Charakter auf. Die Uh
renindustrie beherrscht den westschweizerischen Jura und 
macht dabei vor der Sprachengrenze nicht Halt. Sie 
schweisst Gebiete welscher und deutscher Sprache zu 
einer Einheit zusammen, mitsamt den ihr zugehörigen 
Lebensgewohnheiten, die andern schweizerischen Indu
strielandschaften fremd sind. Die schweizerischen Indu
strien durchdringen nicht gleichmässig die schweizerische 
Landschaft, im Gegenteil, es liegen vielfach die schwei
zerischen Industrien in beinahe abgeschlossenen Regio
nen nebeneinander. Deren Leben wickelt sich vielfach 
nicht nur nebeneinander, sondern darüber hinaus auch 
unabhängig voneinander ab, so dass nicht einzusehen 
ist, warum nicht auch hier, wie auf andern Gebieten, den 
kantonalt:n Rechten Möglichkeiten der Entfaltung gebo
ten werden sollen. 

Die gro,se schweizerische industrielle Entwicklung 
erfolgte ührigens bis heute nicht unter der Herrschaft 
einer gesamteidgenössischen Einheitslösung und Gleich
artigkeit, sie vollzog sich unter dem Mantel der kanto
nalen Vielfalt. Die Mannigfaltigkeit in der Einheit, die-
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ser typische Schweizergrundsatz, den Gottfried Keller 
in seinem Fähnlein der sieben Aufrechten dem jungen 
Schützenfestredner auf die Zunge legt, ist nicht nur für 
die politischen Beziehungen zwischen dem Bunde und 
den Kantonen von Bedeutung. Diese Mannigfaltigkeit 
in der Einheit ist auch für die schweizerische Wirtschaft 
ein Prinzip, das nicht leichthin ausgelöscht \Verden darf. 
Die schweizerische Wirtschaft wird auch in den kom
menden Zeiten nicht gehemmt sein, wenn diese Vielfalten 
nicht unterdrückt werden. 

Es ist übrigens daran zu erinnern, dass derart viel
fältige Lösungsmöglichkeiten sonst eben von jenen Krei
sen gefordert werden, die im vorliegenden Falle sol
chen föderativen Lösungen feindlich gegenüberstehen 
und sonst nicht laut genug erklären können, dass man 
ausschiiesslich nur das von Bundes wegen regeln müsse, 
das als Mindestlösung das ganze Land zu erfassen habe, 
dass daneben jedoch den kantonalen oder den kommu
nalen Ergänzungsmöglichkeiten ein weiter Spielraum zu 
reservieren sei. Es sei in diesem Zusammenhang an die 
AHV mit den sie ergänzenden kantonalen oder kom
munalen AHV-Fürsorgen zu erinnern. Gleich verhält es 
sich mit den kantonalen oder kommunalen Ergänzun
gen zur Invalidenversicherung. 

Im Schosse der Kommissionsberatungen wurde er
klärt, man solle durch kantonale Ergänzungen zur Ar
beitszeit und zur Regelung der Feriendauer nicht unbe
dingt zur Spitze aufschliessen wollen. Ich vertrete umge
kehrt die Auffassung, dass wir uns noch mehr davor zu 
hüten haben, zu weit hinter die Spitze zurückzufallen. 
Gerade auf dem Gebiete der Ferien ist daran zu er
innern, dass, sofern die heutige Vorlage nach der Auf
fassung der Mehrheit unserer Kommission redigiert 
wird, wir nicht nur gegenüber dem in Betracht fallenden 
Ausland zurückfallen, sondern sogar hinter heutigen 
schweizerischen Lösungen zurückbleiben. Dieser Rück
schritt gegenüber bei uns Bestehendem wird auch nicht 
aufgehoben, sofern wir gemäss dem Antrag der Kom
missionsmehrheit über die zwei Bundesferienwochen hin
aus den kantonalen Gesetzgebern die Möglichkeit zu. 
billigen, eine dritte Ferienwoche zu beschliessen. Basel 
kennt unter bestimmten Voraussetzungen die vierte Fe
rienwoche, die nun sowohl nach dem Antrag des Bun
desrates wie nach dem Antrag der Mehrheit unserer 
Kommission dahinzufallen hätte. 

Wir bleiben aber auch gegenüber dem mit unsern 
Verhältnissen vergleichbaren Ausland zurück. Die fran
zösische Autoindustrie besitzt zu einem grossen Teil die 
vierte Ferienwoche. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass 
diese Bewegung zur vierten Woche auch auf die übri
gen Zweige der französischen Industrie übergreifen wird. 
Wenn man festhält, wie diese Bewegung über drei Wo
chen hinaus auch bei uns um sich greift und Erwerbs
zweige erfasst, bei denen man dies nicht ohne weiteres 
als gegeben anzunehmen geneigt ist, mu">S man verste
hen, dass man einem kantonalen Gesetzgeber die Mög
lichkeit geben muss, auf seinem Gebiete über die heu
tige Bundeslösung hinaus zu gehen. Wenn man dem kan
tonalen Gesetzgeber diese Möglichkeit vorenthält, be
deutet dies nicht etwa, dass diese Bewegung aufgehal
ten wird, sondern sie wird dann ausschliesslich auf den 
Weg der Arbeitsverträge verwiesen. Das bringt es aber 
automatisch mit sich, dass jene Erwerbszweige, deren 
Kraft zur Erreichung von günstigeren Arbeitsverträgen 
klein ist, allein hinter der Entwicklung zurückbleiben 
werden. Das bedeutet, dass sich diese Erwerbszweige 
Schritt um Schritt entvölkern, selbst dann, wenn diese 
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Entvölkerung, v,)m allgemein scl1weizerischen Gesichts
punkt aus betrachtet, nicht als wünschbar erscheint. Eine 
derartige Entvölkerung von Erwerhszweigen zieht aber 
jedesmal auch eine Abwanderung von Arbeitskräften 
aus benachteiligten Gebieten nach sich, der man sonst 
überall entgegentritt. Derart zwingt man den Schwachen, 
sich dorthin zu begeben, wo er wirtschaftlich stark sein 
kann. 

Ich erachte es daher als nötig, den kantonalen Ge
setzgebern nicht in den Arm zu fallen und ihnen dort 
Gesetzgebungsrechte zu belassen, wo dies, gesamt
schweizerisch gesehen, nötig ist. 

Milller-Baselland: Nur em1ge wenige Worte: Es 
wurde gesagt, allein der Stand Baselstadt kenne vier Wo
chen Ferien. Der basellandschaftliche Landrat ver
abschiedete kürzlich ein Feriengesetz. das ebenfalls auf 
vier Wochen geht. Einer Verschlechterung unseres kan
tonalen Gesetzes könnte ich nicht zustimmen. Ich bitte 
Sie daher, dem Antrag Klaus zuzustimmen. 

Theos: Ich habe mich bei der Behandlung von Artikel 
8, Absatz l, Litera a, in der ständerätlichen Kommis
sion wie im Rate zum Mehrheitsbeschluss der 46-Stun
denwoche bekannt und zwar im Hinblick darauf, dass 
ich nachher für wenigstens drei statt nur zwei Wochen 
Mindestferien im Jahr stimmen werde. Mit einer sol
chen Ferienregelung wäre eine gewisse Kompensation 
für die 46- statt 45-Stundenwoche geschaffen worden. 
Meine Ueberlegung war dabei, dass mehr Ferien einer 
verkürzten Arbeitszeit sowohl vom Standpunkt des Ar· 
beitgebers wie des Arbeitnehmers vorzuziehen seien. Die 
Kommissionsmehrheit schloss sich hingegen der vom Na
tionalrat angenommenen Regelung von wenigstens zwei 
Ferienwochen an, doch wurde den Kantonen die Befug
nis eingeräumt, die Dauer der Ferien bis auf drei Wo
chen zu verlängern. Die Minderheit vertritt die Auffas
sung, dass es in der heutigen Zeit gerechtfertigt sei, 
den Mindestferienanspruch auf drei Wochen festzuset
zen für Erwachsene, auf die das Arbeitsgesetz anwend
bar ist, für die übrigen Erwachsenen aber auf zwei Wo
chen im Jahr. 

Den vielleicht etwas kühnen Schritt dürfen wir ruhig 
wagen, denn schon seit einiger Zeit verbreitet sich im
mer mehr die Ueberzeugung, dass es im öffentlichen 
Interesse liege, allen Arbeitnehmern in ausreichendem 
Masse bezahlte Ferien zu gewähren. Dieser Forderung 
kommt insbesondere mit Rücksicht auf den beschleunig
ten Arbeitsrhythmus und die Spezialisierung der Funk
tionen zweifellos erhöhte Bedeutung zu. 

Da sich bisher die Feriengesetzgebung des Bundes 
auf seine Beamten, Angestellten und Arbeiter, auf das 
Personal der Verkehrsanstalten sowie auf die Lehrlinge 
beschränkte, begannen die Kantone, sich mit dieser 
Frage zu befassen. So führten 13 Kantone eigene Fe
riengesetze ein, während 12 Kantone keine kantonalen 
Ferienregelungen besitzen. Wie dem Sonderheft Nr. 71 
der «Volkswirtschaft> entnommen werden kann, haben 
die Kantone Tessin, Waadt, Neuenburg und Genf einen 
Mindestferienanspruch von drei Wochen schon einge
führt, während er sonst in den übrigen kantonalen Fe
riengesetzen und in den Gesamtarbeitsverträgen nicht 
einheitlich geregelt ist. Da sich unser Rat im Gegensatz 
zum Nationalrat für die 46-Stundenwoche ausgespro
chen hat, wäre es meines Erachtens zweckmässig, we· 
nigstens durch Gewährung einer grosszügigeren schwei
zerischen Ferienregelung in Artikel 60 einen gewissen 
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Ausgleich hiezu zu schaffen, sofern man bei Artikel 8, 
Absatz 1, Litera a, auf der 46-Stundenwoche auch im 
Differenzbereinigungsverfahren beharren will. 

Das Ziel des Arbeitsgesetzes ist, für die ganze 
Schweiz eine möglichst einheitliche Arbeitsgesetzgebung 
zu schaffen. Aehnlich verhält es sich bei der Ferienrege
lung im Obligationenrecht. Die bestehenden grossen Un
terschiede können im allseitigen Interesse nur über eine 
gewisse abschliessende Ordnung etwas ausgeglichen wer
den ; im andern Falle wird es nicht möglich sein, die gros
sen Differenzen zwischen den einzelnen Kantonen zu be
seitigen. Die uneinheitlichen Ferienbestimmungen wer
den zudem die Abwanderung aus den Bergkantonen in 
die Industriezentren, die in bezug auf die Ferienordnung 
in der Regel grosszügiger sind, begünstigen. 

Für die nicht dem Arbeitsgesetz unterstellten Er
wachsenen besteht gemäss Minderheitsantrag ein Min
destferienanspruch von 2 Wochen. Damit hat man vor 
allem den landwirtschaftlichen Arbeitnehmern und den 
Hausangestellten einen bestimmten Ferienanspruch zu. 
erkannt, von dem gemäss Beschluss des Nationalrates 
und der ständerätlichen Kommissionsminderheit eine ab
weichende Regelung durch Gesamtarbeitsverträge oder 
durch Normalarbeitsverträge nur möglich ist, wenn sie 
für die Arbeitnehmer im Ganzen mindestens gleichwer
tig bleibt. Im Gegensatz dazu will die Kommissions
mehrheit über den Weg des Normalarbeitsvertrages für 
die Hausangestellten und die landwirtschaftlichen Ar· 
beitnehmer eine abweichende Regelung, die nicht gleich
wertig sein muss, gestatten. Die Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung von landwirtschaftlichem Personal sind für 
mich aber Beweis genug, dass man hier nicht zögern 
sollte, etwas grosszügiger zu sein, sonst läuft man Ge
fahr, dass noch mehr Arbeitskräfte von der Landwirt· 
schaft abwandern. 

Den Einwand, dass beim heutigen Personalmangel 
die Festsetzung eines Mindestferienanspruches ganz all
gemein auf 3 Wochen nicht angehe, kann man immer 
wieder hören, doch mutet es mich etwas sonderbar an, 
wenn man sich einerseits einer grosszügigen Ferienrege
lung widersetzt, anderseits aber den sukzessiven Abbau 
der wöchentlichen Höchstarbeitszeit in verschiedenen In
dustriegruppen durch Gesamtarbeitsverträge verwirk
licht. Wenn dies wirtschaftlich tragbar ist, sollte man we
niger auf einen Abbau der wöchentlichen Höchstarbeits
zeit, als vielmehr auf eine grosszügigere Ferienregelung 
hin tendieren. Die Auswirkungen scheinen doch nicht so 
gross zu sein, wie man immer wieder geltend macht. Ue
ber den Weg der Rationalisierung und Modernisierung 
lässt sich manches ausgleichen. 

Herr Professor Küng von der Handels-Hochschule 
St. Gallen hat letzthin in einem Zeitungsartikel zum 
Problem «Bringt die neue Arbeitsmarktpolitik einen 
verstärkten Lohnauftrieb?» u. a. wie folgt Stellung ge
nommen: 

dnfolgedessen beruhen alle die angeführten Rech
nungen über den Mehrbedarf an Arbeitskräften (der 
sich etwa ergeben soll aus der Herabsetzung der Wo
chenarbeitszeit um eine Stunde) auf völlig irrealen 
Grundlagen. In Verbindung damit ist freilich auch die 
Schlussfolgerung hinfällig, es müsse ein Stopp gegen die 
weitere Arbeitszeitverkürzung eingeführt werden, wenn 
es gelingen solle, den Bedarf an ausländischen Arbeits
kräften konstant zu halten. Wenn im Zuge der Fort
schritte Arbeit durch Kapital ersetzt wird, kann man es 
sich vielmehr durchaus gestatten, entweder die Arbeits
zeit herabzusetzen oder die Löhne aufzubessern oder so-
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gar beides zusammen. Worauf es ankommt, ist lediglich, 
dass die Belastung der Wirtschaft, welche durch diese 
Massnahme insgesamt hervorgerufen wird, das «Mass 
des Erträglichen» nicht übersteigt.» 

Bei der von der ~1inderheit vorgeschlagenen neuen 
Ferienregelung wird das «1'.fass des Erträglichen» mei
nes Erachtens nicht überstiegen. Gleichzeitig erzielen 
wir bei Annahme des Minderheitsantrages eine grössere 
Einheit in der Ferienregelung in der Schweiz als beim 
Antrag der Mehrheit, denn hier bleiben gewisse Unter
schiede nach wie vor bestehen. Aus diesen Gründen bitte 
ich Sie, dem ersten Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Obrecbt, Berichterstatter der Mehrheit: Ich möchte 
namens der Kommission noch Stellung nehmen zum 
neuen Antrag Bolla zu Artikel 68, Absatz t. Die Kom
mission konnte zu diesem neuen Antrag nicht Stellung 
beziehen; wenn aber dieser Antrag der Kommission vor
gelegen wäre, hätte sie ihm gegenüber dem Antrag, der 
in der Fahne enthalten ist, sicher den Vorzug gegeben. 
Er ist einfacher und klarer und wird die Kantone· vor 
vielen Schwierigkeiten gesetzgeberischer Natur bewah
ren. Ich darf Ihnen mitteilen, dass auch der Bundesrat 
diesem Antrag Bolla zustimmt, immer vorausgesetzt, 
dass der Mehrheitsantrag angenommen wird, so dass ich 
Ihnen auch namens der Kommission empfehlen darf, 
durch diesen neuen Antrag Bolla den Kommissions
Mehrheitsantrag in Artiekl 68, Absatz l, abzuändern. 

Präsident: Da das Wort nicht mehr verlangt wird. 
können wir zur Flurbereinigung schreiten. In einer er
sten Abstimmung würden wir Mehrheit und Minderheit 
zu Artikel 341 bis des OR einander gegenüberstellen. 
Absatz 1 bis würde dabei zurückgestellt. Dann würden 
wir übergehen zur Abstimmung über Artikel 68, wobei 
ich gedenke, die Mehrheit der Minderheit II und das Re
sultat daraus der Minderheit I gegenüberzustellen. Hier
auf kämen wir zu Artikel 341 bis, Absatz 1 bis, zurück. 

Ich weiss nicht, ob dieses Vorgehen zu kompliziert 
ist; wahrscheinlich klärt sich die Sache schon bei der er
sten Abstimmung. Ich frage Sie an, ob Sie mit diesem 
Abstimmungsmodus einverstanden sind. 

Obrecht, Berichterstatter der Mehrheit: Ich bin mit 
diesem vorgeschlagenen Abstimmungsmodus einver
standen, mit einer Ausnahme. Sie haben gesagt: Artikel 
Ibis wird vorläufig zurückgestellt - Das geht nicht Wir 
müssen Artikel 34Ibis, Absatz 1 und Absatz Ibis ge
meinsam dem Antrag der Minderheit gegenüberstellen, 
denn sie gehörten nach dem Mehrheitsantrag unlösbar 
zusammen. 

Abstimmung - Vote 
Artikel 341, Absatz 1 und Ibis 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

19 Stimmen 
II Stimmen 

Präsident: Bei Artikel 68 wäre zuerst die Variante 
des Herrn Bolla zu bereinigen. Der Kommissionspräsi
dent stimmt dem Antrag Bolla zu. Wird der Antrag der 
Mehrheit, wie er in der Fahne enthalten ist, wieder auf
gegriffen? Wenn das nicht der Fall ist, hätten Sie -
eventuell - der Variante des Herrn Bolla zugestimmt. 

Wir kommen zur Hauptbereinigung. Den Antrag 
der Mehrheit, inklusive Antrag Bolla, stellen wir dem 
Antrag der Minderheit II gegenüber. 
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Für den 
Für den 

Abstimmung - Vote 

Art. 68 

der Mehrheit 
der Minderheit II 

24 Stimmen 
4 Stimmen 

Präsident: Nun stellen wir den so beschlossenen 
dem der 

Guntern, Berichterstatter der I. Minderheit: Der An· 
trag der Minderheit I ist nach meiner nun 
erledigt. Er deckt sich nicht mehr mit dem Antrag des 
Bundesrates, weil anders lautet als der Antrag der 
Minderheit in Artikel 341. Wir würden ja 
auf das, was der Bundesrat beantragte, nämlich auf 
zwei Wochen Ferien und den Kantonen dann noch die 
Möglichkeit lassen, innert einer gewissen Frist diese Fe· 
rien auszudehnen. Der Bundesrat geht ja nicht einmal 
so weit. Das ist schon nicht der Sinn dieses Minderheits
antrages, und ich glaube, er ist durch die erste Abstim
mung erledigt. 

Präsident: Wenn man natürlich Artikel 341, Absatz 1 
bis, erst nachher abgestimmt hätte, wäre auch diese Ab· 
stimmung richtig gewesen. 

Sind Sie nun damit einverstanden, dass die Sache be
reinigt ist? 

Zustimmung - Adhesion 

Obrecht, Berichterstatter der Mehrheit: Wir haben Ar
tikel 341 bis noch nicht fertig behandelt, sondern nur die 
Absätze 1 und 1 bis. Es besteht noch eine Differenz in 
Absatz 6. Zu den Absätzen 2 bis 5 habe ich keine Be
merkungen zu machen. 

Absatz 6 regelt das Verhältnis von Gesamtarbeits
vertrag und Normalarbeitsvertrag zum Gesetz. Unbe
stritten ist, dass diese beiden Kollektiv-Vertragsarten 
Ordnungen treffen können, die vom Gesetz abweichen. 
Nach der Fassung des Bundesrates könnte durch Nor
malarbeitsvertrag der gesetzliche Minimalanspruch un
terschritten werden, nicht aber durch Gesamtarbeitsver
trag. Durch Gesamtarbeitsvertrag könnte nur eine Re
gelung getroffen werden, die für die Arbeitnehmer im 
ganzen mindestens gleichwertig ist. Der Nationalrat hat 
diese Regelung auch für den Normalarbeitsvertrag über
nommen. 

Diese Lösung kann die Mehrheit Ihrer Kommission 
nicht befriedigen, während die Minderheit dem National
rat beipflichten möchte. Die Mehrheit ist durchaus damit 
einverstanden, dass durch Gesamtarbeitsvertrag die ge
setzlichen Bestimmungen nicht unterboten werden kön
nen. Der Normalarbeitsvertrag hat aber eine ganz an
dere Funktion. Er ist eigentlich nicht ein Vertrag, son· 
dern eine Verordnung, die dispositives Recht schafft. Er 
wird nicht durch Vertrag zwischen den Sozialpartnern 
festgelegt, sondern vom Bundesrat oder den Kantons· 
regierungen erlassen. Der Normalarbeitsvertrag kann 
aber nicht allgemein verbindlich erklärt werden. Es liegt 
in seiner Natur, dass er im Einzelfall durch schriftliche 
Abrede abgeändert werden kann. Er ist somit ein wert
volles Instrument, mit dem generell gewissen beson
deren Verhältnissen Rechnung getragen werden kann, 
wobei im Einzelfall immer die Möglichkeit zu einer 
Sonderregelung besteht. Vor allem für die Land- und 
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Hauswirtschaft bundesrechtliche 
Ferien im Verhältnis zur 

beson-

tragen können. Ob ,ich dann der einzelne Ar· 
beitnehmer mit dieser zufrieden oder oh 
er mindestens die 
will, bleibt ihm 

Minimalferien fordern 

Im von Ab· 
satz 6 angenommen werden, dass er auch für Absatz 1 bis 

Das würde bedeuten, dass auch eine kantonale Fe
im Rahmen von Absatz l bis wohl durch 

nicht aber durch Gesamtarbeits
vertrag, unterboten werden könnte. 

kh ihnen zum der 
Mehrheit. 

Guntem, Berichterstatter der Minderheit: Ich kann 
mich kurz fassen. Wir sind von der Idee ausgegangen, 
dass der Beschluss des Nationalrates in dem Sinne gün
stiger sei, dass Einschränkungen auf die Gesamtarbeits· 
verträge bewilligt werden können. Aus dieser Erwägung 
heraus sind wir für die Lösung, wie sie vom National
rat getroffen wurde. 

Abstimmung Vote 

Art. 341, Abs. 6 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

26 Stimmen 
6 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 28 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

8708. Elektrische Energie. Versorgung 
des Landes 

Energie electrique. Approvisionnement 
du pays 

Dringlichkeitsklausel - Clause d'urgence 

Siehe Seite 39 hiervor Voir page 39 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 14. März 1963 
Decision du Conseil national du t 4 mars 1963 

Für Annahme der Dringlichkeitsklausel: 31 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme dec; Beschlussentwurfes 31 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

A II den Bundesrat ······· A II Conseil jederal 
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NachmitfagssitLUng rnrn 12 .. Juni l ')63 

Seancc du 12 juin 1963, aprcs-rnidi 

Vorsitz - Prcsidence: M. G11inm11J 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat et Je 
commerce. Loi 

Siehe Jahrgang 1962, Seite 460 ... Voir annee 1962, page 460 

Beschluss des Ständerates vom 14. März 1963 
Decision du Conseil des Etats du 14 rnars 1963 

Differenzen - Divergences 

Ingress 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates. 

Preambule 

Proposition de la commission 

Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: Der Gesetzesentwurf für das 
Gesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 
hat eine sehr lange Vorbereitungszeit erfordert, an die 
50 Jahre. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch die 
parlamentarische Behandlung sich in die Länge zieht. 
Schliesslich wird es darauf hinauskommen, dass weder Sie. 
noch die Kommissionsreferenten, noch der Bundesrat, die 
Geduld verlieren. Es handelt sich immerhin um ein bedeu
tendes Gesetzeswerk. 

Bei der Behandlung im Ständerat ist eine grössere Zahl 
von Differenzen entstanden gegenüber der Vorlage, wie 
sie aus den Beratungen des Nationalrates gekommen war. 
Kollege Grredel hat 46 Differenzen gezählt. Die Kommis
sion des Nationalrates konnte bei einer grossen Zahl dieser 
Differenzen dem Ständerat zustimmen und stellt Ihnen ent
sprechend Antrag. Es handelt sich da bei um einleuchtende 
Ergänzungen einzelner Artikel, um eine bessere Gliederung 
oder redaktionelle Verbesserungen. 

In drei wichtigen Teilen des Gesetzes entschied der 
Ständerat materiell anders als der Nationalrat. Einmal in 
der Frage der Unterstellung der Gärtnereibetriebe, sodann 
beim Problem der Höchstarbeitszeit, dem Fragenkomplex 
des sogenannten « Kompromisses von Lugano» und bei 
der Ferienregelung. In den Fragen der Unterstellung der 
Gärtnereibetriebe und der Höchstarbeitszeit konnte die 
Kommission dem Ständerat nicht folgen, hingegen stimmte 
sie in der Frage der Ferienregelung dem Ständerat zu. 

Ich schlage Ihnen nun vor, die Differenzen in der Rei
henfolge der Artikel des Gesetzesentwurfes durchzunehmen 
und möchte zuerst die Differenz beim Ingress behandeln. 
Der Nationalrat hatte auf Antrag des Herrn Kollegen Düby 
die Vorlage durch einen Artikel 62 bis betreffend Änderung 
des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1927 üocr das Dienstva
hältnis der Bundesbeamten ergänzt; da dieses Gesetz sich 
auf Artikel 85 der Bundesverfassung stl'1tzt, beschloss der 
Ständerat, diesen Verfassungsartikel auch im Ingress anzu
flihren und Ihre Kommission beantragt Ihnen Zustimmung 
zum SWnderat. 

326 12 juin 1%, 

\f. (;r:l'dd, r;ipportcur: ~~<llrc co111111i·;,ion ,·cst rcu,1ic' 
k 26 avril dcrnicr pnur cxamiricr lcs ·16 divcrgenccs qui sont 
apparucs :w cours des dclibcr;Hions du Conseil des Etats. 
Toute unc scrie de ccs ,tn1t:nJcmcnts ,ont J'ordrc rcdac
tionnel ou rrecisent certains faits. D'autres points sont 
d'ordre systematique et plusieurs J'entre eux apportcnt des 
elemcnts complementaires au texte du Conseil national. 
Tous ces amendemcnts ne modi/ient pas Je mani.::re fonda
mentale ni importante lc projet sorti Je vos de!ibcrations. 
Aussi votre commission vous proposc-t-t:lle de vous rallicr 
,\ la version du Conseil des Etats dans 35 des 46 amcndc
ments apportes par ledit conseil. Sur huit points juges 
cssentiels par votre commission. cellc-ci a estirne qu'il con
venait de maintenir le texte sorti de vos defiberations. Sur 
!es trois derniers points, votre commis~ion vous propose 
une nouvelle redaction propre a faciliter un accord avec le 
Conseil des Etats. En cc qui concerne !es huit divergenccs 
jugces assez importantes pour que le texte du Conseil 
national soit maintenu, votre commission constate que 
l'une concerne un titre marginal, une autre le nombre de 
jours feries pouvant etre reconnus par !es cantons et deux 
autres le champ d'application du projet. Les divergences 
subsistant portent sur les points suivants qui, par leur 
importance, devraicnt spcciaJement retenir l'attention de 
notre Conseil : 

D'abord, le champ d'application de la loi relatif a la 
soumission des entreprises specifiquement horticoles. 

Ensuite la duree du travail, concernant le probleme des 
45 et 46 heures, fixee a l'article 8 du projet. 

Troisiemement le nombre maximum d'heures supple 
mentaires autorise en vertu de l'article 11. 

Enfin, Ie Conseil des Etats a modifie le texte du projet 
afferent a l'article sur la caducite des prescriptions canto
nales se rapportant aux matieres regies par la loi federale 
et taut specialement en matiere de vacances. 

Les modifications apportees par le Conseil des Etats 
quant a la duree du travail et au nombre des heures supple
mentaires remettent en question Je compromis realise a 
Lugano et repris dans le texte sorti de vos deliberations. 

Votre commission a estime dans sa grande majorite 
qu'il convenait de ne pas toucher a ce compromis qui 
reflete l'equilibre social de notre pays. Les textcs que vous 
aviez adoptes devraient donc ctre maintenus. Votre com
mission n'a pas voulu s'engager dans un nouveau debat sur 
les principes qui president a Ja loi. Elle a estirne que dans ce 
domaine a peu pres tout avait ete dit a la commission 
d'abord et au sein du Conseil ensuite. Elle a renonce a un 
grand debat general et a aborde immediatement l'examen 
des divergences point par point. C'cst egalement ce que 
nous vous proposons de faire. 

La premiere divergence consiste en une modification du 
preambule de la loi. Le Conseil des Etats propose d'ajouter 
un chilfre 85 du fait de Ja modification apportee a l'article 
62bis par le Conseil national et qui concerne le statut des 
fonctionnaires. Cette adjonction parait justifiee Ju point 
de vue du droit. Votre commission vous invite i1 vous rallier 
it la proposition du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. l, ,Warginale 1111d Abs. ! 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Stiinderates. 

Artic!e premier, titre marginal et a!. / 

Proposition de la commission 

AJhercr [1 !a decision du Conseil des Cuits. 
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Schallcr, lkricht<:rstatt<.:1: 111 -\1 t1kel l hat ,kr Stiillllnal 
zuerst cinmal das \larginak: gcämlcrt, um! L,var im Zu
sammenha11g mit eina amkren Cliedcrung l:es . .\rtikels 2. 
Die Vorlage regelt in .'\rtii<;cl l, den wir jetzt beh:indeln, 
die ;\nwt:ndharkeit, und in Anikcl 2 ,iic Nichtam,cndlnr
keit des Gesetzes. Der Ständerat hat nun beschlossen, <len 
Artikel 2 zur Vcr<leutlichung in zwei Artikel aufzuteilen, 
Artikel 2 und 2 bis, von denen der erste die Ausnahmen 
vom betrieblichen Geltu11gsbcreich und der zweite <lie Aus
nahmen vom persönlichen Geltungsbereich festlegt. Dem
entsprechend erhielt nun Artikel I das neue Marginale: 
« Betrieblicher und persönlicher Geltungsbereich.» 

Die Kommission des Nationalrates beantragt Ihnen 
Zustimmung zu dieser Änderung. In Absatz !, den ich auch 
gleich mitbehandle, musste auch der neue Artikel 2 bis vor
behalten werden. Der Ständerat hat entsprechend be
schlossen, und fhre Kommission beantragt Ihnen auch hier 
Zustimmung zum Ständerat. 

M. Grredel, rapporteur: A l'article premier, la diver
gence porte sur le titre marginal. Le Conseil des Etats 
propose une subdivision plus explicite du champ d'appli
cation entre entreprises et pcrsonnes. ll en sen de meme 
qu'a l'article 2. Votre commission vous invite a adherer a 
c~tte proposition. 

D'autre part, a l'alinea 1, il convient de mentionner 
l'article 2, alinea 2bis. puisque nous aurons une nouvelle 
subdivision de cet article. 

Enfin, a l'alinea 2, a la derniere phrase, une modifica
tion redactionnelle apporte plus de clarte. Nous vous pro
posons de vous y rallier. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2, Abs. /, Lit. a, d und dbis 

Antrag der Kommission 
Lit. a 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Lit. d 
Festhalten. 

Lit. dbis 

Mehrheit 
Festhalten. 

Minderheit 
(Strahm, Burgdorfer, Bürgi, Conzett, Fischer, Häberlin, 

Hofstetter, Meyer-Zürich, Weibel, Widmer) 

Betriebe mit überwiegend gärtnerischer Pflanzenpro
duktion; 

Art. 2, al. 1, /ettres a, d et dbis 

Proposition de Ia commission 
Lcttre a 

Adhercr a Ja decision du Conseil des Etats. 

Lettre d 
Maintenir. 

Lettre dbis 

Maiorite 
Maintenir. 

,Hinorite 
(Strahm, Burgdorfer, Bürgi, Conzi.:tt, Fischer, Hiiberlin, 

Hofstdter, Meyer-Zurich, Weibel, Widmer) 

Le.s entreprises se livrant surtout a la production horti
cole de plantes; 

A, h:1 t i 11 l 1Hlthl rit: 

Sd1allcr, lkrichkrstatt..:r ckr \lchrhcit; lki -\1,ih.cl 2 
h:1l ,kr St:il1lkrat, wie: ,cho11 g•:sa~t . ..:inc "icu:.H1ftcilung 
\mgc110111rne11 und :tus de,i, ur,prü11glich..:n .\rtikel deren 
zwei gemacht, Artikel 2 und 2bis. Ich bca11tr:1ge lhn•:11 
Zustimmung, chenso zu der bereits zitierten Andcrung d·cr 
\largi11alien. Ich m6chte anreg..:n, nun die L;tera d u;Ll 
dbis von Artikel 2 zu behandeln (Absatz t d-:, .\rtikels 2). 

Die Frage der Unterstellung des Gartenlnues unter d:1s 
.-'I. rbcitsgesetz war in beiden Räten sehr umstritten. D,2r 
'-lationairat hatte die Gärtnereibetriebe dem Gesetz unter
stellt, mit Ausnahme der Betriebe oder Betriebsteile, die 
vorwiegend Gemüsebau treiben oder ,km Selbstbedarf 
dienen. Der Ständerat beschloss, auf die Vorlage des Bun
desrates in diesem Punkt rnrückzukommen. In Litera d 
wurde deshalb neben der Landwirtschaft auch die gärt
nerische Urproduktion vom Gesetz ausgenommen und die 
vom Nationalrat beigefügte Litera d bis gestrichen. Herr 
Strahm stellte in der Kommission des Nationalrates den 
Antrag, im Prinzip dem Ständerat zuzustimmen, nämlich 
den Gartenbau dem Gesetz nicht zu unterstellen, aber die 
Ausnahme anders zu formulieren und statt der ,<g'irtneri
schen Urproduktion» gemäss Litera d die Betriebe mit 
überwiegend gärtnerischer Pflanzenproduktion auszuneh
men. Diese Ausnahme geht materiell noch über die ur
sprüngliche Vorlage des Bundesrates und den Beschlusc; des 
Ständerates hinaus. Während nach dem Ständerat bei ge
mischten Betrieben nur jener Betriebsteil vom Gesetz aus
genommen wird, der sich mit der gärtnerischen Urproduk
tion befasst, würde nach Antrag Strahm der ganze Betrieb 
ausgenommen, sofern er überwiegend gärtnerische Pflan
zenproduktion betreibt. 

Die Kommission hat in ihrer 8. Sitzung (in der l. Sitzung 
nach der Behandlung der Vorlage durch den Ständerat) 
zunächst mit 21 :4 Stimmen dem Beschluss des Ständerates 
gegenüber Festhalten am Beschluss des Nationalrates den 
Vorzug gegeben. Gemäss einem Antrag Schmid entschied 
die Kommission in der Hauptabstimmung in der 8. Sitzung 
mit 17 Stimmen für Zustimmung zum Ständerat (Lit. d), 
wogegen 9 Stimmen auf den Antrag Strahm (Lit. dbis) 
entfielen. Dieser wurde als Minderheitsantrag eingereicht. 

Wir mussten dann eine 9. Sitzung der Kommission ein
berufen, weil festgestellt wurde, dass Herr Leuenberger 
offensichtlich ein irrtümliches Votum auf Zustimmung zum 
Ständerat abgegeben hatte. An der 9. Sitzung der Kommis
sion vorn 5. Juni wurde dann auf einen Rückkommens
antrag von Herrn Leuenberger die Abstimmung wiederholt. 
Der Antrag auf Zustimmung zum Ständerat wurde von 
keiner Seite aufgenommen und somit stillschweigend fest
halten am Beschluss des Nationalrates zu Litera d bean
tragt. Bei Litera d bis standen sich der Antrag Schmid/ 
Leuenberger auf Festhalten am Beschluss des National
rates und der Antrag Strahm gegenüber. Der Antrag 
Strahm blieb mit 8 : 9 Stimmen in Minderheit und wird nun 
heute auch wieder als Minderheitsantrag eingereicht. Die 
Kommission beantragt [hnen also bei Litera d Festhalten 
und bei Litera d bis, ebenfalls mehrheitlich, Festhalten. 
Demgegenüber steht der Minderheitsantrag Strahm und 
Konsorten. 

M. Grredel, rapporteur de la majorite: A l'artide 2, 
nou~ avons d'abord une mo<lification du titre marginal 
dont nous avons deja p:1rle et auquel votre commission 
vous rccommande d'adhcrer. 

Au.x alineas det dhis, la diwrgcncc porte sur une question 
longt1L:111ent Jiscutee par votn: Conseil. Je n'cntcnd, ras 
revenir sur le fond. Au sein de la commission, la discussion 
a repris -- d parfois t111 peu dans unc atmo~phcre de con-
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lrav:ul dan, l'indthtrie 

fusion pui,qu'il a fallu une ,cance 
par la 

pour rcexa-
1:l minoritc. 

de , au sein 
de vous propose de mainrenir le 
texte du Conseil national. A l'alinea tfbis, il 

La de la commission, par 9 voix contre 8, vous 
propose de maintenir !e texte du Conseil national que 
la minorite donr M. Strahm exposera le 
point de vue vous propose un texte visant a excepter de 
l'application de la loi !es se livrant surtout a la 

horticole de 

Strahm, Berichterstatter der Minderheit: Namens der 
Kommissionsminderheit beantrage ich Ihnen, den Antrag 
der Kommissionsmehrheit, es sei am gefassten Beschluss 
des Nationalrates festzuhalten, abzulehnen und dafür eine 
Litera d bis in den Gesetzentwurf einzufügen, wonach die 
Betriebe mit vorwiegend gärtnerischer Pflanzenproduktion 
nicht den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes unterstellt 
würden. Den Antrag der Kommissionsmehrheit finden Sie 
nicht auf der Fahne, er ist aber dem Rate in den letzten 
Tagen zugestellt worden. Der Nationalrat hat seinerzeit 
mit knapper Mehrheit, durch einen Zufallsentscheid, 
mit 70 gegen 64 Stimmen diesen Beschluss gefasst. Dieser 
Antrag ist in der Kommissionsberatung vom Biga ein
gereicht worden. Er entbehrt bei näherer Prüfung der 
praktischen Überlegungen und müsste, wollte man ihn 
verwirklichen, zu grossen Härten führen. Ich erlaube mir, 
zur Beweisführung zwei Beispiele aus der Praxis anzu
führen: Ein grosser Anstaltsbetrieb in der Nähe von Brugg 
produziert in seiner Gartenbauanlage in erster Linie 
Gemüse für die Selbstversorgung der rund 800 Anstalts
insassen. Daneben werden aber auch noch Schnittblumen 
und andere gärtnerische Produkte ausserhalb des Selbst
bedarfes produziert. Dieser Grossbetrieb würde nach dem 
Wortlaut der Kommissionsmehrheit dem Gesetz nicht 
unterstellt, da natürlich die Produktion für den Selbst
bedarf stark überwiegt. Rund 300 m davon entfernt be
findet sich eine kleine Gärtnerei. Dort werden Schnitt
blumen, Topfpflanzen und auch Gemüse für den Markt 
produziert, die eigene Produktiori wird verkauft. Dieser 
Kleinbetrieb würde nach dem Wortlaut des Antrages der 
Kommissionsmehrheit dem Gesetz unterstellt. Das scheint 
mir nicht in Ordnung zu sein, und mir will scheinen, dass 
man einmal mehr die Existenz der Kleinbetriebe erschweren 
will. Ein noch überzeugenderes Beispiel aus der Praxis: 
In einer Nachbargemeinde meines Wohnortes befinden 
sich zwei ungefähr gleich grosse Gartenbaubetriebe. Sie 
beschäftigen zwei bis drei familienfremde Arbeiter. Der 
eine Betrieb hat sich zur Hauptsache auf die Produktion 
von Gemüse spezialisiert, daneben pflanzt er auch noch 
Schnittblumen für den Verkauf auf dem Markt. Der andere 
Betrieb produziert weniger Gemüse; er hat sich auf die 
Produktion von Schnittblumen, Topfpflanzen und der
gleichen eingerichtet. Der erste Betrieb, der '.lorwiegend 
Gemüse produziert, würde dem Gesetz nicht unterstellt, 
der zweite Betrieb aber müsste von ihm erfasst werden. 
Daraus geht doch eindeutig hervor, wie schwer der Vor
s..:hlag der Kommissionsmehrheit in der Praxis durch
zuführen ist und wie gross die Härten bei seiner Anwendung 
sein müssten. Unser Antrag, es seien die Betriebe mit vor
wiegend giirtnerischer Pflanzenproduktion auszunehmen, 
tsellt redaktionell eine Priizisierung unseres frl'lheren /\.n-
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trages dar, wonach die llctricbe mit 
baulicher Produkti,.111 dem 
\tdlen ,cien. Wir v,olltcn 
\-1 

wird 
der Gartenbaubetriebe wünschten gar 

ausgenommen würden. Das 
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garten
umer-

Tatsachen in keiner Weise. Ich bin im Besitze von Schrift-

einer 
haben, in der erklärt wird, dass sie nach wie vor mit Nach-
druck die Betriebe mit vnrU!lf"C'Pnn 

Pflanzenproduktion seien vom 
sen, ganz einfach deswegen, weil dieses Begehren den 
Tatsachen und den praktischen Produktionsverhältnissen 
entspricht. 

Überprüfen wir zweitens noch kurz, aus welchen 
zwingenden Gründen wir die Betriebe mit vorwiegend 
gärtnerischer Pflanzenproduktion ausnehmen sollten. Als 
Kriterium müssen doch die unvorhersehbaren und unbe
rechenbaren Witterungsverhältnisse gelten. Wie die Land
wirtschaftsbetriebe unterliegen auch diese Betriebe den 
Einflüssen des Wetters. Wie in der Landwirtschaft, ergibt 
sich noch viel mehr beim produzierenden Gartenbau oft 
die Notwendigkeit, die Arbeitskräfte ausserhalb der ordent
lich festgesetzten Arbeitszeit plötzlich einzusetzen. Man 
kann nicht zum voraus disponieren. Der Faktor Natur: 
Licht, Sonne, Temperatur, Regen usw„ ist bei der gärt
nerischen Pflanzenproduktion für <len Enderfolg ausschlag
gebend. Die Verderblichkeit der Gartenbauprodukte ist im 
Vergleich zu den landwirtschaftlichen Erzeugnissen noch 
grösser. Das Publikum, das heisst der Konsument, wünscht 
frisches Gemüse, frische Beeren usw., so dass manchmal, 
wenn die Witterungsverhältnisse entsprechend sind, sogar 
an Sonntagnachmittagen plötzlich Ernten vorgenommen 
werden müssen. Wenn die Verwaltung auf gestelltes Gesuch 
hin das geeignete und beständige Wetter zur Verfügung 
stellen könnte, würde ich sofort auf meinen Antrag ver
zichten. 

Wie steht es aber mit der Produktion im Gewächshaus 
und unter Glas? Da ist zunächst einmal zu bemerken, dass 
die Glasanlagen zu einem rationell geführten Gartenbau
betrieb gehören, gleich wie die Oekonomiegebäude oder der 
Kuhstall zu einem Landwirtschaftsbetrieb. Ich musste mich 
in der Praxis davon überzeugen lassen, dass gerade diese 
Art der gärtnerischen Pflanzenproduktion ebenfalls sehr 
stark von den Witterungsverhältnissen abhängig ist und 
von ihnen im Endrohertrag ausserordentlich stark be
einflusst wird. Die automatischen Anlagen können ver
sagen; die Ablüftung muss vorgenommen werden; es 
müssen die Glasanlagen zugedeckt werden; bei heran
ziehendem Hagelwetter hat plötzlich die Equipe in Einsatz 
zu treten usw. Es mag für uns eine beruhigende Feststellung 
sein, die nur am Rande vermerkt werden soll, dass der 
Mensch doch nicht voll und ganz aus dem Produktions
prozess ausgeschaltet werden kann. Aus dem Gesagten 
dürfte eindeutig hervorgehen, dass es sich einfach darum 
handelt, die Produktion auszunehmen. Darum sprechen 
wir auch von Betrieben mit vorwiegend gärtnerischer 
Ptlanzenproduktion. Mit dieser Formulierung wird von 
Anfang an die wünschenswerte Klarheit hergestellt. Der 
Beschluss des Ständerates ermangelt dieser klaren und 
einfachen Formulierung, weil man in den ein1.clne11 Be· 
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trieben nicht genau feststellen Lllln, was nun Lur g(irtnc
rischen Urproduktion gehört. Wir bringen hier eine PräLi-

da \vir, wenn wir schon ,cr-
dass nachher 1.u 

kommen 
produzierende Teil vom Gesetz ausgenommen, während 
der andere Teil. zum Beispiel der Handel, dem Gesetz 
unterstellt werden müsste. oder auch Teil, der sich 

Diese Einzelheiten können 
werden; wir können sie hier 

Eine Teilung ist durchaus mög-
weil sie schon in den vor-

genommen. wird. 
Besonders erwähnt werden muss, dass die 

dieser Betriebe unter das die Konkurrenz-
dem Ausland wesentlich verschlechtern 

müsste, was einen grossen Rückschritt in produktions
technischer Hinsicht bedeuten würde. Wie wir Ihnen bei 
früherer Gelegenheit darlegten, unterstehen in allen 
Ländern Europas, sogar einschliesslich der Sowjetunion, 
die Betriebe mit gartenbaulicher Produktion nicht den Be
stimmungen der Gewerbeschutzgesetze, sondern sind den 
gesetzlichen Bestimmungen der Landwirtschaft gleich
gestellt. Wir dürfen den Wettbewerb in der internationalen 
Auseinandersetzung für unsere anerkannt guten Gartenbau
betriebe einfach nicht verschlechtern. Das müsste einen 
Rückschritt bedeuten. Es ist aber kein Rückschritt, wie 
behauptet wird, wenn wir diese Betriebe von den Gesetzes
bestimmungen ausnehmen. Die sozialpolitischen Fragen 
und Massnahmen sind jetzt schon in den Gesamtarbeits
verträgen geregelt. Ein Gärtner, der nicht fortschrittliche 
Arbeitsbedingungen in seinem Unternehmen kennt, wird 
bald aufhören, Unternehmer zu sein, ganz einfach deshalb, 
weil er heute keine Leute mehr bekäme. Hier sind absolut 
keine Bedenken am Platze, wie sie etwa von gewerkschaft
licher Seite eingewendet werden. Die Arbeitnehmer ver
stehen heute die besondere Lage ihrer Arbeitgeber und 
machen diesen Vorschlägen keine Opposition mehr. 

Es ist behauptet worden, die berufliche Ausbildung und 
der Schutz der Jugendlichen müsse dahinfallen oder 
wenigstens darunter leiden, wenn diese Betriebe nicht 
ebenfalls dem Arbeitsgesetz unterstellt würden. Das ist 
ebenfalls kein stichhaltiger Einwand. Im Ständerat hat der 
Herr Kommissionsreferent erklärt, es bestehe wohl in dieser 
Beziehung eine Lücke, es sei aber einfach und leicht, durch 
gesetzgeberische Arbeit diese Lücke zu schliessen. Herr 
Direktor Holzer hat in der Kommissionsberatung er
klärt, dass durch einen einfachen Zusatz eine Regelung 
möglich sei. Mir will scheinen, dass wir in unserer Staats
form und auch im Parlamentsbetrieb derart elastisch sein 
sollten, dass wir den absoluten Erfordernissen des 
Rechnung tragen können. Die witterungsbedingte Produk
tion zwingt uns, diesen tatsächlichen Verhältnissen Rech
nung zu tragen. Wir wollen uns hier gar nicht ereifern, 
sondern wir wollen die Tatsachen so sehen, wie sie nun 
einmal sind. Die Wittenmgseinflüsse sind eben da und 
können nicht vorausgesehen werden; der Mensch kann 
ihnen nicht zum vomeherein begegnen. Daher ist es 
wichtig, dass diese Gartenbaubetriebe, die weitgehend und 
stark vom Wetter abhängig sind, von den Gesetzesbestim
mungen ausgenommen werden. Das sind einige Ober
legungen und Gründe, welche die Kommissionsminderheit 
veranlassen, Sie zu bitten, ihrem Antrag zuzustimmen. 

Leuenberger: Im Ständerat hat der Kommissions
präsident und Kommissionsreferent bei der Behandlung der 
umstrittenen Ferienfrage die Bemerkung fallen lassen, dass 

in der Debatte ihm ot't ein eines 
ehemaligen berühmten solothumischcn Staatsschreibers 
in den Sinn sei, der 1:inmal habe: 
«Je mehr man taget, je mehr es nachtet. lbs hab' ich oft 
mit Schmerzen 

von einer zur andern in dieser an sich harmlosen 
Sache oft nicht mehr wusste, was ist 
und was ist nicht was zu und was nicht zu 

hat. Der Streit um das, unter den 
,,Gartenbau, Landwirtschaftliche Urproduktion, Gärtne
rische Pflanzenproduktion, Gärtnerische >> 

verstanden wird, beginnt wirklich langsam l'1Lt""""' 
uninteressant bzw. ein leerer Streit um Worte zu werden. 
Dafür haben hier im Rat und im Plenum unserer Kom
mission Herr Strahm und im Ständerat Herr Stöckli ge
sorgt. Mit einer Hartnäckigkeit, die einer wichtigeren 
Seite des Arbeitsgesetzes würdiger wäre, versucht Herr 
Strahm immer und immer wieder, die Bedeutung eines 
ganzen gewerblichen Berufsstandes zu verzeichnen. Kein 
anderes Wort ist hier am Platze als die Verzeichnung eines 
ganzen Berufsstandes, und das Durcheinanderbringen von 
Begriffen, die im Grunde genommen in der Botschaft des 
Bundesrates ganz klar voneinander geschieden sind. Herr 
Strahm und seine Auftraggeber, nämlich jener Teil des 
Gärtnereigewerbes, der, je nachdem es ihm passt, einmal 
ein stolzer Berufsstand, ein andermal - wenn es vorteil
hafter zu sein scheint, der Landwirtschaft zugeteilt werden 
möchte, glaubt, mit irgendeiner Formulierung der Unter
stellung der Gärtnerei unter das Arbeitsgesetz ausweichen 
zu können. Um etwas anderes geht es nicht. Es geht nicht 
um Topfpflanzen, es geht nicht um das und um jenes, um 
den und um jenen Begriff, den Herr Strahm hier zu prägen 
versucht, sondern es geht um Menschen. Und ich muss 
sagen, Herr Strahm, in Ihren vielen langen Reden hören 
wir nie, dass von Menschen die Rede ist, von den Menschen, 
von den Arbeitnehmern, die geschützt werden müssen. Sie 
haben für die Glasscheiben Verständnis, Sie haben für das 
und für jenes Verständnis. Wann reden Sie einmal vom 
Schutz der Arbeitnehmer, die in diesem Gewerbe beschäf
·tigt sind? Die bäuerlich-gewerblichen Anträge hätten 
nämlich nur eines sicher zur Folge, dass praktisch und zum 
voraus der gesamte Gartenbau aus dem Gesetz ausgenom
men werden kann und ausgenommen würde. Wenn ich, 
sehr ungern, - Sie können es mir glauben - noch einmal 
zu diesem Problem das Wort verlangt habe, dann nur, um 
ein letztes Mal zu sagen und um ein letztes Mal hier zu 
unterstreichen, dass es beim Arbeitsgesetz nicht darum 
gehen kann, nicht darum gehen darf und nicht darum geht, 
gewerbepolitische Postulate durchzusetzen, sondern solche 
des Arbeitnehmerschutzes zu verankern. Das ist die Auf
gabe des Arbeitsgesetzes. Ich habe schon einmal gesagt und 
ich wiederhole auch das, dass unter anderem die ganze 
Lehrlingsausbildung, die Berufsschulung, die Berufs
bildung und alle bisher für die Arbeitnehmer im Giirtnerei
gewerbe gültig gewesenen gesetzlichen Schutzbestimmungen 
auf dem Spiel stehen. Die Degradierung des Gärtners zu 
einem landwirtschaftlichen H ilfäarbciter unter \Vegfall 
eines staatlichen gesetzlichen minimalen Schutzes würde 
für die Zukunft dieses Berufes unabsehbare Folgen haben. 
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Ich 111,_ichtc di•: 1 chrlingc ,chcn, di,: Herr Strc1hrn da1rn 1wcl1 

i;cwinnen kann, um diesen an~cblich so schönen Beruf. der 
hohe Anforderungen an den c\rhcitnchmer stellt. noch 1u 
ergri:ifcn. :\!an fragt ,ich: Kann es denn nicht für Herrn 
Str,1hm g~niigend sein, 11as in der ßntsd1aft des Bundes
rates über Jas ganze Problem gcsagt wird·! Der Bundesrat 
selbst gibt in der Botschaft folgende Formulierung: « Der 
gärtnerischen Urproduktion werden die 1erschiedenen 
Formen des Gartenbaues zuregechnet, soweit sie der 
:-;utzbarmachung des ptlanzlic.:hen Keimes dienen, das 
heisst der sogenannte produ;:ierende Gartenbau. Der 
Frfofg der Arbeit dieser Gartenbaubetriebe hängt», und 
das ist genau, wie Herr St rahm gesagt hat, ,, wie jene des 
Bauern weitgehend von der Natur ab» usw. Und dann am 
Schluss sagt die bundesrätliche Botschaft: « Im Hin blick 
auf die starke Verbreitung der gemischten Gärtnerei
betriebe wird die Verordnung den Begriff der gärtnerischen 
Urproduktion noch näher abgrenzen müssen.» fch würde 
es in diesem Falle tatsächlich ruhig der Verordnung über
lassen, hier eben diese Ausscheidung vorzunehmen, was 
reiner Gartenbaubetrieb, was pflanzliche Urproduktion 
ist, usw. Ich glaube, die Gesetzgebung selbst ist dafür gar 
nicht geeignet. Zum Schluss mache ich darauf aufmerksam, 
dass wir einen Artikel 25 des Gesetzes haben. In diesem 
Artikel 25 werden ausdrücklich die Gärtnereien, resp. die 
Gartenbaubetriebe für einige Bestimmungen, insbesondere 
die Bestimmungen über die Arbeitszeit usw. ausgenommen. 
Wir haben also durch den Artikel 25 die Möglichkeit, auf 
dem Verordnungsweg den besonderen Verhältnissen, di,.: 
Herr Strahm geschildert hat, durchaus Rechnung zu tragen. 
Aber sein Antrag, ich wiederhole es, würde bedeuten, dass 
man im Grunde genommen die grössten Schwierigkeiten, 
auf alle Fälle keine Klarheit schafft. Wir haben in der 
ganzen bisherigen Debatte keine Klarheit geschaffen. 
Dagegen hat Herr Strahm dafür gesorgt, dass wir in bezug 
auf den Artikel 2 den grössten Salat, und zwar keinen 
schönen und keinen sauberen Salat, vor uns haben. 

M. Grandjean: Si nous votions l'assujettisement de 
l'horticulture i1 la loi sur le travail nous aboutirions a un 
resultat absurde: on verrait une entreprise de culture 
maraichere (qui peut produire une certaine quantite de 
fleurs) n'etre pas soumise a la loi, et tout a cöte, une entre
prise horticole qui y serait soumise, alors que !es conditions 
d'exploitation sont exactement les memes. 

On invoque toujours l'argument'que Ja loi sur Je travail 
serait plus genereuse que les conventions collectives de• 
travail actuellement en vigueur. A cela il convient de re
pondre que Je contrat collectif de travaiJ peut mieux tenir 
compte des necessites specifiques des differentes branches 
de l'horticulture et de leurs rapports particuJiers, alors quc 
la loi sur le travail est un instrument qui s'applique a tout 
le territoire de la Confederation et du contenu duquel les 
autorites sont scules responsables. II est certain que les 
plus petites exploitations qui n'ont quc peu de personnel 
de meme que les entreprises situees dans !es regions 
elevees en souffriraient. 

N'oublions pas que nos horticulteurs doivent lutter 
uvec des pays plus favorises: France, Italic, Espagne, peut
etre rncme parfois avec fes pays d'outre-mer. 

i\ cause du climat, !es installations en verre sont nussi 
indispensables il la production horticofe que les ctablcs le 
sont ;'1 l'agriculture, aussi bien dans !es pays septentrinna11x 
que mcridionaux. (La rlupart des produits h,)r! icoles qui 
sont importes cn qualitc de produits agricoles sont cultives 
dans des serres.) 

L't.~xclu,ion ,k lt loi sur le travail des «entn.:priscs 
dans ksq11clles la production horticofc est prcponderante » 

11'cst auc11r1cment antiprogrcssiste pour cette profession et 
nc porte pas prejudicc aux ernployes. Tout productcur 
horticuk ~,,it qu'il ne pcut s'npposer au progrcs et qw~ 
l'cxccptiun demandec en f,l\eur de l'horticulture produc
trice ne peut avoir quc des effets po~itifs. 

En soumctrant cctte dernicre a la loi sur fe travail, on 
aggrnverait sensiblement sc:s capacitcs concurrenticllcs par 
rapport au.x entrepriscs horticoles europcennes, d'orien
tation totalement agricole. 

D'autre part, s'il est normal et heureux que lcs em
ployes de burcau et les ouvriers d'usine puissent se libercr 
du vendredi soir au lundi matin, la situation est differente 
pour ceux qui ont encore le courage de travailler la terre. 

II ne faut pas oublier que malgre l'evolution, mafgre 
!es machines, malgre toutes !es lois, le paysan doit traire 
deux fois par jour. 

Faisons une petite comparaison. Peut-on penser qu'en 
periode de gel, en periodc de secheresse, le paysan puisse 
rester les bras croises au risque de compromettre sa recolte 
parce qu'il ne pourrait pas, a cause d'une loi trop severe, 
soigner les plantes sur lesquelles il compte pour vivre et 
faire vivre sa famille? N'oublions pas qu'en soignant ses 
plantes, ses fleurs, il nous rend service a nous aussi qui, le 
samedi, aimons aller acheter un bouquet de fleurs pour 
embellir nos foyers et pour faire plaisir a nos familles. 
Nous ne voudrions pas que Je marchand soit oblige 
d'acheter des fleurs a l'etranger a cause de la loi. Je vous 
invite a voter Ja proposition de Ja minorite. 

Ami: Ich möchte zum vornherein empfehlen, dem An
trag der Kommissionsminderheit ?uzustimmen. Wenn 
Herr Kollega Leuenberger sich in der Art und Weise 
geäussert hat, wie wir es vernommen haben, dann möchte 
ich betonen, dass der «Salat» hier jedenfalls in einer 
warmen Atmosphäre gedeiht, und dass er den «Salat» von 
Herrn Kollega Strahm auch entsprechend begossen hat. 

Ich glaube, vorweg konstatieren zu müssen, wenn ich 
mich zu diesem Minderheitsantrag bekenne, dass wir das 
Verständnis für die pflanzenbauliche Produktion nicht nur 
in der Landwirtschaft, sondern auch in den Gärtnerei
betrieben aufbringen müssen. Ich möchte gleich beifügen, 
dass die pflanzenbauliche Produktion schlussendlich auch 
keine Schablonisierung verträgt. Sonne, Wind und Wetter 
dokumentieren ihren Einfluss über das hinaus, was mensch
liches Wissen, Wollen und Können vermag. Die Natur 
geht ihre eigenen Wege. 

Ich darf auch beifügen, dass die Gärtner und Gärtner
meister es im allgemeinen gar nicht leicht haben, sich in 
ihrer Existenz zu behaupten. Das Schöne des Berufes - das 
hat mir letzthin ein Gärtnermeister von Ansehen erklärt -
geht vielfach in der Arbeitsüberlastung, in den Sorgen um 
die Beschaffung der notwendigen Arbeitskräfte unter. Ich 
glaube, wir tun gut daran, die Stellung der Gärtner· 
meister nicht zu erschweren und Verständnis für ihre 
Sorgen und die Schattenseiten ihres Daseins und ihrer 
Existenz aufzuhringen. Ich darf wohl auch beifügen, dass 
die vielgenannte und vielgepriesene Mechanisierung nicht 
nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Gärtnerberuf 
ihre bestimmt gezogenen Grenzen hat. 

Ich glaube, es ist auch richtig, wenn wir erkennen, Jass 
sich das doktriniire Vorgehen absolut nicht lohnt. Es ist 
sicher notwendig, wie ich bereits betont habe, dass wir d:1s 
notwendige Verständnis aufbringen. nicht zuletzt auch aus . 
finanziellen Ob1:rlegungen. vom Standpunkt des Gürtncrei-
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12. Ju111 l'HLI 

hdrich:s aus gesehen i11 bc,:ug :iur die i·rlullu11g sc111n 
E:,istcnzbedi ngune;cn. 

Ich ,.iche aus mcin,~n Ausfi1hru11gc11 die ~;chlussfol
gcrung. dass \~ir gut daran tun. das Gesetz, das ja ohnehin 
eine ganze ,\n1ahl mehr ,,der minder ghkklicher Bindungen 
aufweist, doch noch soweit als möglich freiheitlich, liberal 
zu gestalten. Der Absatz dbis bildet hierzu wohl die 
beste Gekgenheit. Ich bitte Sie, dem Antrag Strahm 
bzw. dun 1\ntrag J:::r \1inderhcit gebührend Folge zu 
leisten. 

Schmid Ernst: Die Frage der Unterstellung des Garten
baus unter das Arbeitsgesetz ist sowohl im Gremium der 
nationalrätlichen Kommission wie in unserem Rate nun 
wirklich sattsam zur Diskussion gestanden. Ich teile eigent
lich auch Ihre Ansicht, dass der Worte nun genug gewech
selt sind und man Taten sehen muss. kh wilt Sie auch nicht 
mit langen Erklärungen hinhalten, fühle mich aber im 
Hinblick auf die Bedeutung der Bestimmung verpflichtet, 
doch noch einige Überlegungen zum Ausdruck zu bringen. 

Die Nichtunterstellung des Gartenbaus unter das 
Arbeitsgesetz würde im Vergleich zu dem jetzigen Verhält
nis einen Rückschritt bedeuten; denn schon jetzt ist der 
Gartenbau mit Ausnahme des Obst-, Gemüse und Beeren
baus dem Bundesgesetz über die wöchentliche Ruhezeit und 
den Mindestalterbestimmungen für die Arbeitnehmer 
unterstellt. Ich glaube, das ist doch ein deutlicher Hin weis, 
wie bisher die Sache angesehen und mit Recht behandelt 
worden ist. 

Es ist so, dass gemäss Landwirtschaftsgesetz die Kan
tone die Kompetenz haben, Normalarbeitsverträge einzu
führen. Diese gelten im Bereiche der Landwirtschaft, wobei 
sie nur normativen Charakter haben, in dem Sinne, dass bei 
Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
die Normen des Normalarbeitsvertrages Geltung haben 
sollen. Im Gärtnereigewerbe hingegen haben wir Gesamt
arbeitsverträge, Verträge, die zwischen den Arbeitgeber
und Arbeitnehmerorganisationen abgeschlossen und die 
auch schon allgemein verbindlich erklärt worden sind. Auch 
dies ist ein Hinweis, dass es im Gartenbau doch nicht gleich 
ist wie in der Landwirtschaft. 

Noch eine weitere Überlegung: Das Berufsbildungs
gesetz setzt in seiner Konzeption voraus, dass diejenigen 
Branchen, die diesem Gesetz unterstehen, auch unter das 
Arbeitsgesetz fallen. Ich könnte mir nicht gut vorstellen, 
wie die Lehrlingsausbildung bei dieser Lücke im Gärtnerei
gewerbe weiter zweckmässig und umfassend vorangetrieben 
werden soll. 

Was macht nun aber das Gärtnereigewerbe, wenn eine 
solche Lücke besteht? Wie kann der dringend nötige, be
ruflich ausgewiesene Nachwuchs erhalten werden? Es 
wäre doch paradox, wenn sich gerade das Gärtnereige
werbe den « Pflanzgrund » für die eigenen Berufskräfte 
durch die Herausnahme aus dem Arbeitsgesetz selbst ver
derben würde. 

Bei der Kontaktnahme mit Gärtnermeistern bei ver
schiedenen Gelegenheiten, auch bei Vertragsverhandlungen, 
habe ich im Gegensatz zu der Behauptung von Kollega 
Strahm feststellen müssen, dass es eine schöne Anzahl 
Gärtnermeister gibt, die fortschrittliche Betriebe besitzen 
und die ihr Lnten.:sse an Jer Unterstellung des Gartenbaus 
unter das Gesetz bezeugt haben. Das ist übrigens sehr gut 
verständlich, weil gerade dks.:: i\rbeitgeber wissen, dass sie 
unter diesen U rnstä11den die notwendigen Arbeitskräfte 
nicht nur besser erhalten, sondern auch besser behalten 
können. 

.UI :\rhe1t in Industrie 

\Vc11n nun Hlll ,cilc11 der CiL'g11c1· der Untcr-;tellung 
immer wieder geltend gemacht wird, es handle sich hier um 
cinen Zweig iihnlich der Landwirtschaft, der von der 
Witterung abhängig sei, so ist doch darc1uf hinzuweisen, 
dass wir auch andere wittcrungsabhängige Branchen, wie 
beisriclS\\eisc das Baugewerbe, dem Gesetz unterstellt 
haben. 

Etwas dürfen wir aus den Beobachtungen und Erfah
rungen heraus wohl noch anführen: Es freut uns, dass wir 
die Beobachtung machen konnten, dass das Gärtnerei
gewerbe selbst bewiesen hat, dass es durch neuzeitliche 
Anbaumethoden, durch entsprechende Klima- und Be
wässerungsanlagen, durch die Anlegung von Kulturen 
unter Glas bis zu einem gewissen Grade die Unbilden der 
Witterungseinflüsse zu überwinden, zu umgehen und minde
stens zu mildern vermochte. Gehen Sie, um nur ein Bei
spiel zu nennen, einmal auf den Blumenmarkt in eine 
Stadt und sehen Sie, was von schweizertschen Gartenbau
betrieben schon im Frühling an Sommerblumen und sogar 
Herbstblumen auf den Ständen angeboten wird! Das zeigt 
doch, dass wir nicht einmal mehr entsprechend der Blumen
produktion die Jahreszeit feststellen können; wir kommen 
da durcheinander. Aber es ist ein Beweis, wie bis zu einem 
gewissen Grade der Gartenbau sich doch unabhängig von 
der Witterung macht. 

Noch etwas! Die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer, 
um deren Schutz es ja hier im Gesetz geht, haben durchaus 
Verständnis für die in gewissen Beziehungen erschwerenden 
Umstände des Gartenbaus. Wir haben ja auch die Möglich
keit nicht nur gesehen, sondern auch benützt, in Artikel 25 
auf diese Sonderverhältnisse des Gartenbaus Rücksicht zu 
nehmen. Wir sind überzeugt, dass man dort und in der Ver
ordnung die Lösungen finden kann nach Mass der Anfor
derungen und sicher auch im Einverständnis mit der 
Arbeitnehmerschaft. 

Zum Schluss möchte ich sagen: Wir schaffen heute ein 
Gesetz zum Schutze der Arbeitnehmer. Es sollte doch nicht 
schon bei seiner Inkraftsetzung revisionsbedürftig sein. 
Folgen Sie dem Antrag Ihrer Kommission und halten Sie 
auch an Ihrem eigenen Beschluss vom letzten Herbst 1962, 
den Sie gefasst haben, fest; nehmen Sie die Unterstellung 
vor und lehnen Sie den Antrag des Herrn Strahm ab! 

Gfeller: Die Frage der Abgrenzung in der Gesetzesvor
lage betreffend Gartenbau- und Gärtnereibetriebe hat ja 
schon in der ersten Beratung sehr viel zur Diskussion An
lass gegeben. Gleich waren die Verhandlungen im Ständerat 
und somit auch wieder bei uns. 

Der Antrag des Bundesrates ist tatsächlich etwas unklar 
und muss sp:iter entschieden zu Unstimmigkeiten in der 
Auslegung führen. 

Herr Leuenberger hat nun den Antrag der Minderheit 
als ausschliessliche Meinung des Herrn Strahm dargelegt. 
Dem ist nun absolut nicht so. Die schweizerischen Gartenbau
organisationen, denen zum grossen Teil auch Arbeitnehmer 
angehören, haben einhellig die neue Fassung, die nach 
langem Suchen gefunden worden ist - den Antrag der 
Minderheit - unterstützt und sie als Begehren und Gesuch 
an die Behörden weitergeleitet. Mir scheint, es sollten doch 
jene Kreise, um die es geht, auch etwas angehört werden; 
man darf nicht einfach über sie hinweggehen, denn im 
Grunde sind ja hi<.:r bei <ler ptlanzenbaulichen Produktion 
im Gartenbau die gleichen Argumente und Gründe vor
handen wie bei der Landwirtschaft. Es hundelt sich um eine 
Betätigung, um einen Beruf, der mit der Natur, mit dem 
Ablauf der Witterung, sehr enge verbunden ist. Wer hier 
irgendwelche Schranken gesetzgeberisch einlegt, der schä-

michael.tellenbach
Textfeld



digt diese Betriebe und 11irn111t ihnen unter L'msti11dc11 dcn 
Erfolg, wenn in einer Frostnacht eben niemand zur Sache 
schaut. Es ist dringend notwendig, dass hier die Zusammen
arbeit und das Zusammengehen mit den Kräften der Natur 
nicht gesetzgeberisch gestört wird. 

Nun hat Herr Leuenberger darauf hingewi..:scn, Jass es 
dann auch Schwierigkeiten in bezug auf die berufliche 
/\.usbildung geben könnte; auch Bemerkungen des Biga 
gehen in dieser Richtung. fch möchte aber doch darlegen, 
dass die berufliche Ausbildung in dieser Hinsicht nicht tan
giert wird. Wir haben ja bereits einen Präzedenzfall, der das 
beweist; das ist die Berufslehre der Bäuerinnen. Auch die 
Bauernfrauen sind hier nicht unterstellt, und die Berufs
lehre der Bäuerinnen, die ja auch vom Biga betreut wird, 
funktioniert deswegen absolut gleich gut. Es ist unzweideu
tig und klar, dass im besonderen die kleinen Betriebe im 
Gartenbau schwer zu leiden bekämen. Es ist auch unzwei
deutig, dass die Abgrenzung zum Beispiel nach der Höhe 
der Glashäuser eine lllusion und zugleich eine Unstimmig
keit bedeutet. Die Abgrenzung muss nach diesem Gesichts
punkt erfolgen: Pflanzenproduktion. Sobald es Handels
betriebe, Blumenbindereien usw. sind, ist es klar, dass diese 
Zweige nicht unter diese Pflanzenproduktion fallen. 

Ich möchte Sie bitten, diesen Berufen hier nicht gesetz
geberisch und durch die Gesetzgebung die Hände zu bin
den, sondern eine Lösung zu treffen, die diesen Berufen auch 
wirklich dient. Sie dient dem Arbeitnehmer wie dem Arbeit
geber. Wenn diese Gruppen - ich möchte es nochmals 
unterstreichen - sich nun auf dieser Lösung gefunden 
haben, so müssen und dürfen wir heute dieser neuen Situa
tion Rechnung tragen. 

kh möchte Sie deshalb dringend bitten, dem Minder
heitsantrag zuzustimmen. 

Le president: Nous avons une premiere divergence sous 
alinea 1, lettre a, de l'article 2. Les rapporteurs vous ont 
pries de bien vouloir adherer au texte du Conseil d'Etat. 
Est-il fait une proposition contraire? Tel n'etant pas le cas, 
cette proposition est adoptee. 

La majorite et la minorite de Ja commission sont d'ac
cord avec le maintien de la lettre d. 

Y a-t-il une proposition contraire? Tel n'etant pas le 
cas, Ja lettre d est adoptee. 

La majorite de Ja commission vous propose de confirmer 
votre decision et de ne pas adherer a celle du Conseil des 
Etats. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

61 Stimmen 
79 Stimmen 

Art. 2, Abs. 2, und Art. 2bis, Abs. 3 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 2, al. 2, et art. 2bis, al. 3 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

SchaJJer, Berichterstatter: Ziffer 2, Absatz 2, entspricht 
dem alten Absatz 3 des ungeteilten Artikels 2 und wurde 
nun logischerweise in den neuen Artikel 2 aufgenommen. 
Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung zum 
Ständerat. 

M. Gr:edel, rnpportcur: La commission vous propose 
d'adherer aux Etats ctant donne que l'alinea 2 est repris 
de l'alinea 3 de l'article 2bis. 

3.\2 12JlHl11%J 

Le president: Si \<lus 0tcs d'accord avcc les propPsitions 
de vos rapporteurs, il faudrait que nous adoptions ce chiffrc 
2 it l'article 2 mais qu'a l'article 2his, nous supprimions lc 
chiffrc 3. t'-Jous ne voterions donc plus a ce sujet. S'il n 'cst 
pas fait de proposition contrairc, je considererai LHticle 2 
adopte dans son entier. 

A11ge110111111en - ,·/dopte 

Art. 2bis 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

SchaUer, Berichterstatter: Ich möchte Ihnen beliebt 
machen, den ganzen Artikel 2 bis zu behandeln. Zunächst 
die Frage des Marginale, das neu heissen soll: Ausnahmen 
vom persönlichen Geltungsbereich. Wir beantragen Zu
stimmung zum Ständerat. 

Zum Ingress ist zu sagen, dass durch den Ständerat 
lediglich eine Verdeutlichung des alten Ingresses stattge
funden hat, indem das Wort «ferner» eingefügt wurde. 
Auch hier beantragen wir lhnen Zustimmung zum Stände
rat. 

Nun finden Sie neu eine Litera d bis: Auf Assistenz
ärzte, Lehrer an Privatschulen sowie Lehrer, Fürsorger, 
Erzieher und Aufseher in Anstalten soll das Gesetz auch 
nicht anwendbar sein. Bei der Vorbereitung der Sonder
bestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit im Sinne von 
Artikel 25, Absatz 2, Litera a, der Vorlage hat es sich ge
zeigt, dass es kaum möglich ist, für Assistenzärzte, sowie 
für Lehrer an Privatschulen, für Lehrer, Fürsorger, Er
zieher und Aufseher in den Anstalten, insbesondere in 
Internaten, die den Verhältnissen und Bedürfnissen ent
sprechenden Regelungen zu treffen. Es wird daher vorge
schlagen, diese Assistenzärzte, Lehrer an Privatschulen, 
Lehrer, Fürsorger, Erzieher und Aufseher in Anstalten, 
dem Gesetz auch nicht zu unterstellen. 

Zu Litera e ist zu sagen, dass hier der Ständerat die drei 
Worte «über die Heimarbeit» gestrichen hat. Es versteht 
sich von selbst, dass hier die Bundesgesetzgebung über die 
Heimarbeit gemeint ist, weshalb sich diese drei Worte 
erübrigen. Wir beantragen auch hier Zustimmung zum 
Ständerat. 

Litera f ist neu. Gemäss Artikel 25, Absatz 2, Litera k 
des Arbeitsgesetzes sind u. a. Sonderbestimmungen über 
die Arbeits- und Ruhezeit zu erlassen für Arbeitnehmer, 
deren Tätigkeit in erheblichem Masse Reisen oder eine 
häufige Verlegung des Arbeitsplatzes erfordert. Wie auf 
Seite 76 der Botschaft des Bundesrates dargelegt wurde, 
dachte man dabei vor allem an die Handelsreisenden. Die 
Verhandlungen mit den interessierten Organisationen über 
die Aufstellung von Sonderbestimmungen haben jedoch 
gezeigt, dass es bei den Handelsreisenden nicht möglich ist, 
den Begriff der Arbeitszeit und der Pause mit der für die 
Anwendung des Arbeitsgesetzes nötigen Bestimmtheit zu 
umschreiben. Es gibt noch andere, nicht so wesentliche Be
gründungen dafür, dass man die Handelsreisenden eben
falls nicht dem Gesetz unterstellen solle. 

Wir beantragen Ihnen also im Namen der Kommission 
Zustimmung zu Jen Beschlüssen des Ständerates. 

M. Gr~el, rapporteur: Lc Conseil des Etats propose 
differcnts amendements a l'article 2bis. Le titre marginal 
devrnit ctre intitule: ,, Exceptions quant aux personnes » 
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1 2. J Utll I W1.l .Ll3 Arbeit 111 lndthtrie 

comme des modifications appom:es 
aux artidcs premicr et 2. 1 
au Conseil des Etats. 

""''"''"'' l'adhcsion 

A la lettre il adjorH.:tion it ia des 
personnes qui ne seront pas soumises ,i !a loi. mcdecins
assistants, instituteurs des ccoles instituteurs
assistants cducateurs, surveillants occupcs dans 

cta biissements. 
Votre commission vous propose !'adhcsion 

Un des conditions de ces 
a montre qu'il serait difficile de !eur 

toutes les et que la conclusion 
de contrats-types constituerait la maniere la de 

a,,...,.,,,,,...,,r leurs conditions de travaiL 
Sous lettre e, !a modification est d'ordre 

redactionnel. 
Sous lettre f, le Conseil des Etats propose, apres consul-

tation des d'exclure !es voyageurs de commerce 
des dispositions de la loi. 

Enfin, il convient de supprimer ralinea 3, dont les dis
positions ont ete reprises a l'alinea 2 de l'artic!e 2. 

Pour l'ensemble de l'article votre commission vous 
propose de vous rallier aux modifications du Conseil des 
Etats. 

A11genom111e11 Adopte 

Art. 3. ,'vfargina!ie, Abs. I 1111d J 

Antrag der Kommission 

Marginalie: Familienbetriebe. 

Abs. I 1111d 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 3, titre marginal, al. 1 et J 

Proposition de la commission 

Titre marginal: Entreprises familiales. 

Al. l et 3 

Adhercr a la decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: Wir möchten Ihnen auch 
hier beantragen, den Artikel 3 in seiner Gesamtheit zu 
behandeln. In erster Linie schlägt Ihnen die nationalrätliche 
Kommission Festhalten an dem vom Bundesrat vorge
schlagenen und vom Nationalrat übernommenen Marginale 
vor. Der vom Ständerat vorgeschlagene Randtitel «Nicht
anwendbarkeit auf Familienbetriebe» passt nur für 
Absatz 1, der die Nichtanwendbarkeit des Gesetzes auf die 
reinen Familienbetriebe statuiert, nicht aber für die 
Absätze 2 und 3. Das ist der erste Antrag zu diesem 
Artikel. 

Zu Absatz l ist zu sagen, dass in den Beratungen im 
Ständerat darauf hingewiesen wurde, dass in reinen 
familienbetrieben die mitwirkenden Familienmitglieder 
nicht unbedingt Arbeitnehmer im Sinne des Arbeits
gesetzes sind. Es sollte deshalb nicht vom Arbeitgeber, 
sondern vom Betriebsinhaber gesprochen werden. Wir 
beantragen Zustimmung zum Ständerat. 

Zu Absatz 3: Der Nationalrat hatte die Ermächtigung 
an den Bundesrat, Verordnungsbestimmungen zu erlassen. 
durch einen verbindlichen Auftrag ersetzt. Sie ersehen das 
aus dem Text des Nationalrates « Durch Verordnung sind 
einzelne Vorschriften ... ». Bei der Ausarbeitung der 
Verordnung rnm Arbeitsgesetz zeigte es sich jedoch, dass 
die Kontrolle und Durchsetzung der als anwendbar 

:-.:-ationalrat - l'.ons+•il national l'.HiJ 

erklärten Vorschriften zum mindesten in reinen Familien
hctrieben auf erhebliche stosscn würde. 
,\uf Fall sollte der Bundesrat nicht vom 
vn-rrnirrnPT werden, solche Bestimmungen zu erlassen. Die 
Kommission des Nationalrates hielt es mit dem Stiindcrat 
für zum Text der 
zurückzukehren und von einem verbindlichen 
den Bundesrat zum Erlass 

abzusehen. Wir beantragen Ihnen auch hier 
''"'m,mi,,m, rnm Ständerat. 

M. Grredel, rapporteur: A l'article 3, le Conseil des 
Etats a modifie le titre Votre commission est 
d'avis que cette modification ne se justifie pas, le titre 
propose par le Conseil des Etats ne 
l'alinea l et non pas aux alineas 2 et 3. Elle vous dcmande 
de maintenir le titre propose par le Conseil fedcral. 

A l'alinfa l une modification rcdactionnelle d'ordre 
logique s'impose. Nous vous proposons l'adhcsion au 
Conseil des Etats. 

A l'alinea 3, le Conseil des Etats propose le remplace
ment de la formule imperative prevuc par le Conseil 
national par une formule facultative. La commission 
d'experts pour l'etablissement des ordonnances d'exe
cution de la loi partage cet avis pour cviter des difficultes 
lors de l'application de la Ioi. 

Votre commission vous propose d'adherer au texte du 
Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopti 

Art. 5, Abs. l, 3 und 4 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 5, al. /, 3 et 4 

Proposition de 1a commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: Wir können auch Artikel 5 
in seiner Gesamtheit behandeln. Zu Absatz I sind folgende 
Bemerkungen anzubringen: Der Ständerat hatte beschlos
sen, den Arbeitgeber zum Schutz der Umgebung des 
Betriebes nicht nur vor schädlichen, sondern auch vor 
lästigen Wirkungen zu verpflichten. Gleichzeitig ersetzte 
er die Wendung <<Auswirkungen» durch «Einwirkungen»; 
da die Umgebung nicht vor Auswirkungen, sondern vor 
Einwirkungen geschützt werden solle. Es gibt da schöne 
Wortspiele, die auch in der nationalrätlichen Kommission 
weitergezogen wurden. 

Dieser Beschluss des Ständerates geht zurück auf eine 
Eingabe des eidgenössischen Departementes des Innern, es 
sei in diese Vorschrift auch die Reinhaltung der Luft ein
zubeziehen. Anlass zu diesem Vorschlag gab ein Beschluss 
der eidgenössischen Lufthygienekommission. Der Ständerat 
unterstützte grundsätzlich die Anregungen des Departe
mentes des Innern; er war aber der Auffassung, dass die 
vorgeschlagenen Ergänzungen nicht ausdrücklich auf Be
lästigungen der Umgebung des Betriebes durch Luft
verunreinigung Bezug nehmen, sondern auch solche durch 
Lärm und Erschütterungen erfassen sollen. Diese Belästi
gungen, die vielleicht nicht von Anfang an, aber doch mit 
der Zeit gesundheitsschädlich oder zum mindesten uner
träglich sein können, sollten ebenfalls verhindert werden, 
wenn sie ein bestimmtes, zumutbares Mass überschreiten. 
Bei der Handhabung des Fabrikgesetzes wurden übrigens 
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sd10n bisher in lahlrcichcn Fiillcn nicht 1iur sclüdliche, 

sion zum Stiinderat. 

Zu Absatz 4. Der Nationalrat hatte beschlossen, die 
Vorschrift von Artikel 30, Absatz 2, der 

bei 
auf alle Arbeitnehmer, also auch auf die Erwachsenen 

indem er dem Artikel 5 einen neuen Absatz 4 
beifügte. Mit dieser Ergänzung würde der 
öffentlich-rechtlich verpflichtet, für alle Arbeitnehmer, die 
mit ihm in Hausgemeinschaft leben, für ausreichende 
Verpflegung und einwandfreie Unterkunft zu sorgen. 

Der Nationalrat unterliess aber in der Folge, Artikel 30, 
Absatz 2, zu streichen; es scheint also ein Fehler bei uns 
passiert zu sein oder eine Unterlassung, so dass die Be
stimmung mit geringen Abweichungen zweimal im Gesetz 
figuriert. Diese Doppelspurigkeit wurde nun vom Ständerat 
beseitigt. Die nationalrätliche Kommission konnte sich den 
Überlegungen des Ständerates anschliessen, wonach eine 
öffentlich-rechtliche Vorschrift, deren Einhaltung von den 
staatlichen Vollzugsorganen kontrolliert wird, für Jugend
liche durchaus am Platze sei, nicht aber für Erwachsene, 
die selbst in der Lage sind, ihre Interessen zu wahren. 
Übrigens würde die Vorschrift ihren Zweck nur unvoll
ständig erreichen, da der Grossteil der in Betracht fallenden 
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft und im Hausdienst 
tätig sind, die dem Gesetz nicht unterstehen. Es erscheint 
daher als zweckmässiger, diese Frage bei der Revision des 
Dienstvertragsrechtes im Zusammenhang mit dem Natural
lohn zu regeln. Auch hier beantragt Ihnen die Kommission 
Zustimmung zum Ständerat; praktisch wird zu allen 
Änderungen und Ergänzungen des Ständerates in diesem 
Artikel Zustimmung beantragt. 

M. Grredel, rapporteur: La commission vous propose 
de vous rallier a !a version du Conseil des Etats a l'alinea 1 
qui constitue un progres sur le texte primitif. 

A l'alinea 3, la modification ne eoncerne que Ja redac· 
tion du texte allemand. Quant a l'alinca 4, Ja eommission 
vous propose de le biffer, son objet ctant deja regle par 
rartide 30, alinea 2, du projet ayant trait aux gens. 
Quoique cet alinea eoncerne egalement les adulte;, la 
commission s'est eependant ralliee a l'avis du Conseil des 
Etats. Elle estime que le regime applicable aux adultes 
devrait etre reexamine lors de Ja revision du Code des 
obligations. 

La commission vous propose en conscqucnce de vous 
rallier au texte du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

,frt. 7, .1/!s. 3 

Antrag der Kommission 
Zustimmung wm Beschluss des Stiinderatcs. 

Arr. 7, al. 3 

Propo~ition de la commission 
Adhercr ü la dccision du Conseil des Etats. 

12 Jlllll 1%.\ 

Sdmller, !kridll,:r::tattcr: In Artikel 7 besteht eine 
Differe,11: bei \bsatz 3. Der Stiinderat 

zunächst eine 
teilt wird, so namentlich 

Dieser Situation entspricht 
1\bsatzes 3. 

neue Text des 

Die Kommission 
Ständerat. 

Ihnen zum 

M. Grredel, rapporteur: A l'artiele 7, a!inea 3, la com
mission vous propose d'accepter le texte du Conseil des 
Etats qui presente une amelioration sur la version primitive. 
ll pr.:cise qu'une entreprise ne peut comrnencer rexploi
tation qu'apres avoir obtenu rautorisation de l'autorite. 

A11ge11om111e11 - Adopte 

Festhalten. 

Art. 8, A/!s. /, Lit. a 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 

M imlerheit 

(Meyer-Zürich, Burgdorfer, Bürgi, 
Conzett, Hackhofer, Strahm) 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Maintenir. 

Art. 8, al. 1, lettre a 

Proposition de la commission 
/vfajorite 

Minorite 

(Meyer-Zurich, Burgdorfer, 13ürgi, 
Conzett, Hackhofer, Strahm) 

Adherer i1 Ja decision du Conseil des Etats. 

Schallcr, Berichterstatter der Mehrheit: Wir kommen 
nun zu dem wohl am meisten berühmt gewordenen und 
am meisten diskutierten Artikel des zum 
Artikel 8, welcher den Abschnitt Arbeits- und Ruhezeit des 
Gesetzes einleitet. 

Sie wissen, dass der Bundesrat für die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit 46 Stunden für Arbeitnehmer in indu
striellen Betrieben vorgeschlagen hat, 52 Stunden für 
Arbeitnehmer des Baugewerbes und andere Gruppen 
und 50 Stunden für alle übrigen Arbeitnehmer. Der 
Nationalrat hat im Zusammenhang mit dem sogenannten 
Kompromiss von Lugano 46 Stunden für Arbeitnehmer 
in industriellen Betrieben beschlossen und \,Ofll 1. Januar 
1967 an 45 Stunde11; weiter hat er die Bestimmung liba 
52 Stunden gestrichen und 50 Stunden nir alle übrigen 
Arbeitnehmer festgelegt. Ich skizziere das kurz und nicht 
textlich. 

Der St:imkrat ist im Prinzip zur Vorlage des Bi111des
rntes zurückl~ekchrt. Immerhin hat er die Streidwng der 
52 Stunden ebenfalls Dbcrnomn1en. Die Kommission des 

j . 
. 
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li 111 l 1 'J(, ; 

ll111t11 mit 21 :6 Stimmen Fcst
hzw. am Ktlll1-

rnn 220 
<ler nicht 
von 60 auf 90, letzteres gemäss 
auch noch zurückkommen werden. Diest·r 
in der der wöchentlichen Höchstarbeitszeit und der 
C bcrzeit wurde \ on der Kommission in Lugano mit 

beschlossen, unter der Vor
aussetzung, 1 nitiative des Schweizerischen Ge
werkschaftsbundes und der Vereinigung schweizerischer 

t.or,ur>rh,;,.,,ip auf Verkürzung der Arbeitszeit zu
rückgezogen werde, wenn diesen Vorschlägen zugestimmt 
werde. Ich glaube, es sei nun an der Zeit, dass eine deut
liche Erklärung von kompetenter Seite abgegeben wird, 
dass diese Initiative tatsächlich zurückgezogen wird, falls 
beide Räte dem Kompromiss von Lugano ihre Zustim
mung geben. Ich glaube, diese Erklärung ist nun wirklich 
in aller Eindeutigkeit fällig. Der Kompromiss von Lugano 
ist begreiflicherweise, seitdem er entstanden ist, stark 
diskutiert worden. Er wurde sogar in einer Zeitung als 
ein fauler Kompromiss bezeichnet. Ich glaube nicht, dass 
diese Bezeichnung, diese Diskriminierung verdient ist. Es 
wurde immer zum vorneherein nicht nur zugestanden, 
sondern erklärt, dass der Kompromiss von Lugano ein 
politischer Kompromiss ist, und die politische Überlegung 
gilt immer noch, dass dem sozialen Frieden in der Schweiz 
besser gedient ist, wenn die Volksabstimmung über die 
Initiative auf Verkürzung der Arbeitszeit nicht stattfinden 
muss. Auch wenn die Erfolgschancen dieser Initiative 
nicht als hervorragend beurteilt werden, würde der Ab
stimmungskampf Spannungen schaffen, die gerade in der 
heutigen Zeit besser vermieden werden. 

Materiell ist die Differenz in der Frage der Höchst
arbeitszeit zu den Vorschlägen des Bundesrates nicht 
bedeutend. Die 45 Stunden sind in den in Frage kom
menden Wirtschaftsfragen weitgehend « position acquise ». 
ja man ist in wichtigen Zweigen unserer Wirtschaft weiter
gegangen in der Verkürzung der Arbeitsteit. Es ist freilich 
nicht zu bestreiten, dass dem Gewerbe in gewissem Sinne 
ein Opfer zugemutet wird; das soll auch offen gesagt 
werden. Die eidgenössischen Räte haben nicht die Rolle 
der Parteinahme in der Beratung von Gesamtarbeits
verträgen zu übernehmen. Wir gestalten ein das 
der Entwicklung der Zeit Rechnung tragen sollte, unter 
Verzicht auf extreme Auflagen. Und hier ist der Kom
promiss als Mittel der Gesetzgebung durchaus gerecht
fertigt, insbesondere wenn damit eine politische Ausein
andersetzung über eine extremere Lösung obsolet ge
macht werden kann. Ich schlage Ihnen nun vor, zur Be
handlung des Artikels 8, Absatz 1, überzugehen. Der 
Antrag der Mehrheit der Kommission, der, wie gesagt, 
mit 29: 6 Stimmen gefasst worden ist, lautet auf Fest
halten am ßeschluss des Nationalrates. Es ist arn:h ein 
M indcrheitsantrag auf Zustimmung zum Beschluss des 
Stiinderatcs eingereicht, der zweifellos bcgri.111det werden 
wird. 

M. Grn,del, r;1ppmtcur de In 111;1joritc: .. \ L1rti..:lc 8, 
lc Conseil des l tats proposc un :1111cndcmcnt qui constitue 
sans aucun doute le point lc plus dclicat parmi toutes les 

\ 

sation, 
aurons l'occasion de rcvenir. 

La commission n'a pas repris la discussion de fond 
sur Ja reduction de la duree du travail a 46 et 45 heures. 
Elle a considere quc le compromis intervcnu a Lugano 
reflete l'equilibre social actuel du pays et qu'il nc convicnt 
pas d'y porter attcintc. Par '.::l voix contre 6 ellc vous pro
pose de conserver Je texte du Conseil national. 

Mever-Zürich Berichterstatter der Minderheit: Ich er
suche Sie im N~men der Kommissionsminderheit, beim 
Artikel 8, Absatz I a, dem Antrag des Bundesrates und 
dem Beschluss des Ständerates zuzustimmen und die ge
setzliche wöchentliche Höchstarbeitszeit mit 46 Stunden 
festzulegen. Ich werde mich zur Begründung dieses An· 
trages sehr kurz halten. 

Die bisherigen parlamentarischen Beratungen und die 
Diskussion in der Öffentlichkeit haben nun zur Genüge 
gezeigt, dass es sich bei der gesetzlichen Regelung der 
wöchentlichen Höchstarbeitszeiten nicht um ein materielles, 
sondern um ein politisches Problem handelt. Im Vorder
grund steht die Auseinandersetzung über zwei wichtige 
grundsätzliche Fragen des Arbeitsrechtes, nämlich zu
nächst über die Frage, ob das Gesetz im Sinne des eigent
lichen verfassungsmässigen Auftrages absolute Mindest
normen zum Schutze der Arbeitnehmer festzulegen habe; 
Mindestnormen, die durch private oder durch kollektive 
Vereinbarungen nur zugunsten des Arbeitnehmers abge
ändert werden können. Ich habe dieser Auffassung immer 
zugestimmt, und ich war auch erfreut, soeben zu ver
nehmen, dass die Herren Leuenberger und Schmid eben
falls der Ansicht sind, dass wir dieses Gesetz in erster 
Linie zum Schutze des Menschen, zum Schutze des Arbliit
nehmcrs machen. Ich habe jedoch immer darauf hinge-

dass es sich nicht um überholte oder 
Mindestnormen handeln diirfc. Diese Normen haben 
einer modernen Konzeption über den Schutz der Gesund
heit und die Entfaltung der persönlichen Integrität des 
arbeitenden Menschen zu folgen. Auf der andern Seite 
stellt sich die Frage, ob es tatsächlich dem Willen des 
Gesetzgebers entspricht, dass durch dieses Gesetz die 
Substanz der Gesamtarbeitsverträge oder der Einzel
dienstverträge immer mehr durch öffentliches Recht er
setzt und damit der vertraglichen Vereinbarung ent
zogen wird. 

Ich habe diese These immer 111it aller Deutlichkeit ah
gelehnt und darauf hingewiesen, dass mit der Reduktion 
der gesetzlichen wöchcnlliclv:11 Arh:its1eit von ,bisher 48 
auf 46 Stunden die Crcnze der im üffcntlichen fnteressc 
liegenden Mindestnorm erreicht ,ei. Ich Vt'.rtrete daher 
nach wie vor, in Ot1cr,'.i11sti111mung mit (k:111 Bundesrat und 
mit dem Beschluss des Stiinderatcs, die iVleinung, dass es 
nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein kann, libcr diese 
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Grenze von 46 Stunden hinauszugehen. Weitergehende 
Reduktionen der Höchstarbeitszeit sind der vertraglichen 
Regelung in den einzelnen zu über-

kh erinnere daran, dass grnsse und 
Staaten, mit denen wir in einem lebhaften Warenaus
tausch, aber auch in einem Konkurrenzverhältnis auf den 
Weltmürkten stehen - ich nenne die fiinf 
Staaten der EWG, mit Ausnahme von Frankreich -. 
heute noch die 48-Stunden-Woche kennen. In 
diesen Staaten 
noch über 45 Stunden. Auch diese Tatsache muss, wenn 
wir sie realistisch betrachten wollen. in den 

wirtschaftlichen Integrationsbe
gestellt werden. 

Wenn wir nun aber diese Mindestnorm, diese Grenze 
von 46 Stunden, dann greifen wir damit 
rein schematisch ein in die Gestaltung der Arbeitszeit, die 
nicht mehr im Bereich des Arbeitnehmerschutzes und 
damit des öffentlichen Rechtes liegt. Hier dürfen nur noch 
der gemeinsame Wille der Parteien und die wirtschaftliche 
Tragbarkeit und nicht das Gesetz massgebend sein. 

Der Beschluss des Ständerates weicht übrigens bereits 
vom Antrag des Bundesrates ab, indem die Mindestnorm 
von 52 Stunden für das Baugewerbe fallengelassen wurde. 
Das Baugewerbe hat dieser Ablehnung keine Opposition 
gemacht. Ebenso sind wir einverstanden mit der noch
maligen Verlängerung des gesetzlichen Ferienanspruches 
von bisher 2 auf 3 Wochen; denn 3 statt nur 2 Wochen 
Feriendauer im Jahr sind vom gesundheitlichen Stand
punkt aus betrachtet sicher viel wichtiger als die Reduktion 
der täglichen Arbeitszeit, bei der 5-Tage-Woche um 12, 
bei der 6-Tage-Woche um 10 ganze Minuten. Die gesetz
liche wöchentliche Verkürzung der Höchstarbeitszeit -
wenn auch mit der Übergangsfrist bis zum Jahre 1967 -
auf 45 Stunden wird, wie die Erfahrungen leider zeigen, 
Rückwirkungen auf die Gesamtarbeitsvertragspolitik ha
ben. Verständlicherweise wird sich keine Gewerkschaft 
mit diesem gesetzlichen Ansatz begnügen wollen, und die 
Konkurrenz zwischen Vertrag und Gesetz wird zu weitem 
Reduktionsbegehren führen. Davon werden Wirtschafts
zweige beeinflusst, die zufolge ihrer besondern Struktur 
und der geringem Möglichkeit der Produktivitätssteige
rungen diese Bewegungen einfach nicht mitmachen kön
nen, ohne schwerwiegende Rückwirkungen befürchten zu 
müssen. Diese Rückwirkungen sind Ihnen bekannt; sie 
äussern sich besonders im Ansteigen der Fremdarbeiter
zahlen und in der Erhöhung der Lebenskosten. 

In der Presse, vor allem in der gewerkschaftlichen 
Presse, ertönt ständig der Ruf nach einer Reduktion der 
Zahl der Gastarbeiter. Der Ihnen bekannte Beschluss des 
Bundesrates über die betriebliche Plafonierung der fremden 
Arbeitskräfte wird aber vollkommen sinnlos, wenn gleich
zeitig weitere Arbeitszeitverkürzungen durchgeführt wer
den. Ebenso ist die Forderung nach Stabilisierung der 
Lebenskosten und der Baukosten nach Bereitstellung eines 
grösseren Angebots an Wohnungen einfach nicht in 
Übereinstimmung zu bringen mit den Begehren nach 
weiterer Verkürzung der Arbeitszeit. Jede ausfallende 
Arbeitsstunde ist in der heutigen Zeit ein Teuerungs
element, das neue zusätzliche Kosten schafft. Diese ein
fache Tatsache liisst sich nicht mehr mit den schönsten 
Worten wegdiskutieren. 

Zu Beginn dieser langen Auseinandersetzung über die 
gesetzliche oder sogar verfassungsmiissige Verkürzung der 
Arbeitszeit - ich erinnere in diesem Zusammenhang an 
die erste Initiative 1.ur Einführung der 44-Stunden-Wodie -
wurde diese Forderung immer begründet mit den Belangen 

der SoLia mit 
tischcn .s\rgurncntcn, mit 
Freizeit und Anteilnahme 

wurde heute 
einem 
und auch die Zunahme 

man nicht in erster Linie 
sondern eine Verbesserung der 
Dieses Ziel sollte nicht über den Umweg der 

l'J6, 

erreicht werden. Besonders kann es nicht Auf-
sein, dieser Vorschub 

zu leisten, 

Aus allen diesen Gründen ersuche ich Sie nochmals, 
dem Antrag der Kommissionsminderheit und damit dem 
Ständerat und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Schmidhciny: Ich möchte zu Artikel 8 keinen Antrag 
stellen, sondern lediglich einige Tatsachen festhalten, damit 
man sich bei der Abstimmung über die Arbeitszeit klar 
darüber ist, um welch hochbedeutsames Problem für unsere 
Volkswirtschaft es hier geht. Es sollen in summarischer 
Weise einige grundsätzliche Bemerkungen zu den - könnte 
man sagen - sekundären Folgen der Arbeitszeitverkürzung 
angebracht werden, die in den bisherigen Diskussionen 
wenig Beachtung gefunden haben. Sie beziehen sich auf die 
Ausdehnung der Schwarzarbeit und auf die geringere Aus
nützung unserer Produktionsanlagen. Auch in Arbeit
nehmerkreisen verschliesst man sich heute der Erkenntnis 
im allgemeinen nicht, dass mit der Arbeitszeitverkürzung 
das ursprünglich gesetzte Ziel, nämlich die Ausdehnung der 
Freizeit und die Schaffung vermehrter Möglichkeiten für 
eine sinnvolle Gestaltung dieser Freizeit nur zum Teil er
reicht worden ist. Die Arbeitszeitverkürzung hat vielfach 
zu einer sehr starken Zunahme der Schwarzarbeit geführt. 
Dies muss ich besonders auch auf Grund meiner persön
lichen Erfahrungen in der Industrie feststellen. Es mag 
grotesk erscheinen, dass man eine an sich ehrenwerte Betä
tigung überhaupt als Schwarzarbeit bezeichnen kann, 
Schwarzarbeit illustriert den Charakter der Situation aber 
vorzüglich. In der Regel wird die Schwarzarbeit ohne 
Kenntnis des vertraglichen Arbeitgebers geleistet, zum Teil 
vollzieht sie sich auch ausserhalb der gesetzlichen Arbeits
zeit. Es sind sogar Fälle bekannt, da die Schwarzarbeit 
gewissermassen zu einer zweiten Schicht geworden ist. Zu
meist erfährt man aber davon erst, wenn ein Arbeitnehmer 
infolge Überbeanspruchung körperlichen Schaden nimmt 
oder wenn man als erster offizieller Arbeitgeber auf Grund 
dringender Aufträge einen Arbeitnehmer um Überzeitarbeit 
ersucht hat, die dann aber trotz der Zulage nicht angetreten 
werden kann, weil man sich für diese Zeit anderswo bereits 
vertraglich verpflichtet hat. Besonders augenfällig wird die 
Prägnanz des Begriffs Schwarzarbeit in jenen Fällen, da ein 
Schwarzarbeiter seine Dienste nur unter der Voraussetzung 
anbietet, dass er ausserhalb des Lohnausweises bezahlt wird. 
Es überrascht infolge des Arbeitskräftemangels daher auch 
in keiner Weise, dass das Ausmass der Schwarzarbeit in den 
letzten Jahren stark zugenommen hat. Quoten von 30 bis 
40% und mehr einer Belegschaft, die der Schwarzarbeit 
nachgehen, dürften heute keine Seltenheit mehr bilden. 
Früher war die 51/i-Tage-Woche die Regel, nun hat aber 
für viele Arbeitnehmer die formelle 5-Tage-Woche mit 
44 oder 45 Stunden in ko11kreto zur 6-Tage-Woche geführt. 
Wenn dann auch noch der Sonntag mit einer grossen Akti
vität unter dem Titel 1., Freizeitgestaltung» ausgeflillt ist, so 
muss man sich fragen, wann der Arbeitnehmer überhaupt 
noch seine notwendige Ruhe findet, wie das vom Gesetz-
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gewünscht \\ ird. 1 in weiteres l'roblern. das ebenfalls 
kaum die fk,Khtung findet, darin, d,1ss 
der Arbeitszeitverkürzung die vorhandenen Prüduktio11s

f 11 

der Gesamtwirtschaft nicht nur der vnlle 
sondern auch vor allem die schlechtere Ausnützung der 

und die erforderlichen Neuinvestitio
nen getragen werden. Um Grossbetriebe entstehen Klein
betriebe, welche die Produkte herstellen und in 
denen ausserhalb der normalen Arbeitszeiten der Gross-
betriebe mit deren Arbeitern gearbeitet wird, sogar an 

Mit andern Worten: wir miissen doppelte 
erstellen, weil wegen zu kurzer Arbeits

zeit die vorhandenen Anlagen nicht ausgenützt werden 
können. Eine Arbeitszeitverkürzung um I Stunde bedeutet 
bei den heutigen Arbeitszeitverhältnissen in der Regel eine 
Lohnteuerung um etwa 2,5 Im gleichen Ausmass werden 
aber die bestehenden Produktionsanlagen weniger ausge
nützt. Dies fällt vor allem bei den Unternehmen mit teuren 
Produktionsanlagen stark ins Gewicht. Es ist denkbar, dass 
diese Entwicklung mit der Zeit zu einer vermehrten Ein
führung des 2- oder sogar 3-Schichten-Betriebes zwingt, 
was wohl kaum überall als Fortschritt bezeichnet würde. 
Auf jeden Fall ist der ungenügende Ausnützungsgrad der 
Produktionsanlagen infolge der verkürzten Arbeitszeit zu 
einem sehr ernsthaften Problem geworden. Wir treiben ein 
gefährliches Spiel mit dem wichtigsten Element unseres 
nationalen Reichtums, mit der Arbeitskraft und beein
trächtigen die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft 
gegenüber dem Ausland. Der Beweis ist sicher erbracht 
dafür, dass die Arbeiter nicht in erster Linie eine Arbeits
zeitverkürzung erstreben, sondern dass sie arbeiten und 
verdienen wollen, was sehr gut zu verstehen ist. 

Bei den Fragen, die ich hier kurz gestreift habe, handelt 
es sich nach meiner Auffassung um solche, die wesentlich 
wichtiger sind als verschiedene Tatbestände, die im vor
liegenden Arbeitsgesetz geregelt werden. Für die Organisa
tionen der Arbeitnehmer, die die Arbeitszeitpolitik mass
geblich beeinflussen, leitet sich hieraus ein besonderes 
grosses Mass von Verantwortung ab. Wollte man auch 
diese Fragen gesetzlich regeln, so wäre dies ohne weitere 
Eingriffe des Staates nicht möglich: Dies würde die Freiheit 
des Einzelnen in starkem Masse einschränken. Man sollte 
die grösseren Zusammenhänge, und wie ich es einleitend 
formuliert habe, die sekundären Folgen der Arbeitszeitver
kürzung nicht übersehen; im Gegenteil sollte gerade bei 
der Behandlung der Arbeitszeitfrage in verstärktem Masse 
Sorge für einen Ausgleich der Interessenten mit dem Ziel 
einer soliden Untermauerung der Leistungskraft und Wett
bewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft getragen werden. 

Grolimund: Es durfte wohl zum voraus angenommen 
werden, dass sich ilber Artikel 8, Absatz a in unserem Rate 
noch einmal ein kleines Geplänkel abspielen werde. 

Nachdem wiederum eine Höchstarbeitszeit von 46 Stun
den und damit Zustimmung zum Ständerat vertreten wor
den ist, drängt es mich, die Sachlage auch von der andern 
Seite zu beleuchten, bei allem Verständnis für die Sorgen 
der Industrie. Es geht doch heute, da wir daran sind, auf 
lange Frist die Arbeitszeit neu zu ordnen, darum, eine 
1 löchstarbeitszeit festzusetzen, welche erstens einen Fort
schritt gegenüber der noch gültigen Gesetzgebung bedeutet, 
z.weitens den tatsächlichen Verhältnissen hinsichtlich der 
Arbeitszeit möglichst nahekommt und drittens eine weitere 
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,\rbcit,teit\erk ürzung 1u bremsen ,crm:i)!. \ l it der ·1(>-
Stunden- \V,),~he erreidicn "ir 
dieser /ide. 

ent,c:hieden 

Zu !'unkt ! : Nachdem 40 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche hatten, 
doch eine um 3 Stunden, wie sie der Beschluss 
unseres Rates ab 1. Januar 1967 vorsieht, sicher 
vertretbarer Fortschritt bezeichnet werden. Nur 2 
nach Ständerat, würden kaum als Fort,;chritt 

Zu Punkt 2: Noch stärker aber ist eine 45-Stunden
Wochc vertretbar, wenn wir die heute tatsächlich zur An

kommenden Arbeitszeiten in Betracht ziehen. 
Nach den des Biga vom ersten Quartal dieses 
Jahres haben bereits 72 genau 71,9 der in der Indu
strie Arbeitnehmer eine Arbeitszeit von als 
46 Stunden. Man wohl nicht fehl, wenn man annimmt, 
dass bis Jahresende bereits drei Viertel dieser Arbeitnehmer
kategorie weniger als 46 Stunden pro Woche arbeiten wer
den. Dieser Prozess wird sich weiter fortsetzen. was sich 
ganz offensichtlich darin zeigt, dass heute nur noch 12,2 ~u 

eine Arbeitszeit von 48 Stunden oder mehr kennen. 

Und nun noch zu Punkt 3. Wenn wir also die gesetzliche 
Höchstarbeitszeit einigermassen den tatsächlichen Ver
hältnissen anpassen wollen, so müssen wir an unserem Be
schluss festhalten. Es scheint mir dies um so wichtiger, als 
meines Erachtens nur durch diese Anpassung an die realen 
Gegebenheiten eine noch weitere Arbeitszeitverkürzung 
gebremst oder aufgehalten werden kann 45 Stunden werden 
dann zu einer Norm, an die man sich weitgehend halten 
kann und halten wird, weil sie wirklichkeitsnahe ist. Diese 
Arbeitszeit wird meines Erachtens als Normalarbeitszeit 
in das Bewusstsein des arbeitenden Volkes übergehen wie 
seinerzeit die 48-Stunden-Woche, auch wenn man in freier 
Vereinbarung heute zum Teil auf 44 Stunden hinunter
gegangen ist. Eine im Gesetz genannte Arbeitszeit von 
46 Stunden, auch wenn sie als Höchstarbeitszeit gilt, würde 
als wirklichkeitsfremd diese Funktion eines festen Pols nicht 
übernehmen können. Unruhe und Unsicherheit würden 
bestehen bleiben, und die Diskussion um weitere Arbeits
zeitverkürzungen ginge weiter. Meines Erachtens tun wir 
deshalb gut daran, an unserem Beschluss festzuhalten. Wir 
können mit Überzeugung dazu stehen. 

Eggenberger: Als einer von denen, die intensiv am Zu
standekommen des Kompromisses von Lugano mitgear
beitet haben, gestatte ich mir doch auch eine ganz kurze 
ßemerkung in der heutigen Debatte. Dabei möchte ich 
mich absolut an die Richtlinie halten, die für die Diskussion 
des Problems in der Kommission massgebend war, dass 
nämlich nicht wieder alle hier und in der Kommission 
schon mehrmals vorgetragenen Argumente pro und contra 
zu wiederholen seien. Ich gestatte mir, an eine Bemerkung 
zu erinnern, die ich hier schon bei der ersten Behandlung 
dieses Kompromisses abgegeben habe. Ich sagte damals: 
Wenn die Politik die Kunst des Möglichen darstellt, dann 
glaube ich, dass im konkreten Falle dieses Mögliche einzig 
und allein im vorgeschlagenen Kompromisse liegt. 

kh habe es sehr bedauert und filr mich war es eine 
bittere Enttäuschung, dass der Ständerat mit dieser - ich 
will es anständig sagen - Leichtigkeit liber den in unserer 
Kommission nach wirklich mühsamen Verhandlungen zu
standegekommenen Kompromiss hinweggeschritten ist, 
dass er das Verständigungswerk zwischen den Sozial
partnern, wie es sich im Nationalrat verwirklichen konnte, 
nicht beachtet, nicht berücksichtigt hat. 

Ich bin davon überzeugt, dass im Jahr 1967, wenn dann 
die 45-Stundcn-Woche Wirklichkeit werden soll, man es 
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1,idll 11k·hr \crstche11 "in!, d,1ss \\ ir lllLi heute 11,H.:h so um 
Stui;de t1i1d darum lubcn. kh J,i11 .1u!Pritc·, 

auch ü bcrzeugt 
des ·er-

111 keiner \\'eise leiden \\ ird. '\ach meiner 
· berzcugung hat sich der 

A rt,eitsrecht, als M ittcl der 
in der Schw·iiz durchge~ctzt 

\\eiterhin absolut durchsetzen. lch mikhte bitten, dem 
v,elche mit 21 :6 Stim

men Festhalten am von beschlossen 
hat. Ich freue mich, feststellen zu dürfen, dass in der Kom-
mission alle die seinerzeit am 
mitgearbeitet haben, auch in der zweiten Behandlung der 
Frage treu und aufrecht «zur sind. 

kh möchte den Nationalrat bitten, mit grosser \lehr
heit das auch zu tun. 

lVL Vincent: Permettez-moi deux ou trois breves obser
vations de principe, fond„"es, croyons-nous, sur des avis 
autorises, en reponse a celles formulees ici tout ü !'heure par 
\IM. Me1er et Schmidheiny. 

A la verite, nous eprouvons en tout cas de la confusion 
et, pourquoi ne pas le dire, un peu de honte, a voir renaitre 
dans ce parlement le debat que nous avons deja suivi une 
premiere fois. Comment est-il possible, au moment oü nous 
vivons, en 1963, de discuter encore sur un chapitre pareil 
alors qu'ailleurs, dans tous Jes pays qui nous entourent, 
depuis fort longtemps deja, de pareilles discussions parai
traient depassees, perimces. desuetes? 

En France, c'est en 1936 qu'on a instaure Ja semaine de 
40 heures qui, a vrai dire, a subi diverses atteintes. l\fais 
quoi qu'il en soit, Je principe en a cte admis en 1936 deja. 
Et ces dernieres semaines, les travailleurs frarn;ais de la 
mine et de la metallurgie ont obtenu Ia quatrieme sernaine 
de vacances. 

L'annee derniere, Je 13 aout 1962, la grandc fcderation 
syndicaJe americaine AFL-CIO, qu'on n'accusera pas 
d'etre particulierement revolutionnaire, a lance une cam
pagne energique pour Ja semaine de 35 heurcs sans dimi
nution de salaire. Et Iorsqu'on parle ici de Ia semaine de 
45 heures, c'est l'abomination, la desolation, aux yeux de 
queJques representants du patronat. Mais quand vous y 
reflechissez et sans vouloir faire du paradoxe, travailler 
moins, gagner plus en produisant davantage, la est Je 
progrcs, a la fois Je progres sociaJ et le progres technique. 

Quant a J'utilisation des loisirs, que M. Schmidheiny 
ne se fasse pas de souci: Ceux qui auront une heure de 
moins a travailler par semaine sauront fort bien et sans 
aucune difficulte comment l'employer! 

Quand nous disons que la revendication sociale cst en 
elle-meme un facteur de progres, nous sommes d'accord 
avec un eminent savant, un eminent agronome, M. Rene 
Dumont, qui ecrivait rccemment ceci: « Lcs rcven<lications 
sociaJes sont cgalement un facteur de progres. Si les salaires 
augmentent, le grand proprietaire se voit force de tirer de 
chacun de ses salaries une production plus importante, donc 
d'etfectuer des investissements, d'acheter de l'equipement. » 
M. Rene Dumont disait cela pour l'agriculture, mais c'est 
tout aussi valable pour l'industrie. 

Pour lc patronat, bien sur, nous le savons, la journee de 
travail plus longuc est le moyen le plus commode, lc plus 
simple, d'obtenir le 111aximu111 de valcur at,,oluc et dt.! re
duire au moins relatrvement !es frais tixes. 

Lors du prernicr dcbat, nous avions cite Lafarguc ,, Le 
droit it la parcsse ». Ccla avait un peu etonne et rni:111<! 

navcttes des tisserands 
d'atelier n'aurait besoin d'aides, 

pour terminer ces citations doivent cmporter, 
votre conviction, dan'i ,, Les 

disait: << 0 \felibee, un Dieu nous a donne 

Je crois qu 'il nous faut mediter du tout ccla ... 

Pour nous autres, il est evident que 45 heures de travail 
inscrites dans Ja loi sur le travail, trois semaines de vacances. 
en tout cas la ou clles sont obtenues et si possible partout, 
sont un minimum. Nous l'avons dit, nous somrncs cons
cients de la solidarite nationale, no\Js sommes tri:s con,
cients de ce que peut representer comme progres l'accep
tation d'une loi nationale sur le travail, mais il est evident 
qu'a nos yeux ce progres ne peut etre accompli au pri'< de 
n'importe quel sacrifice. Les cantons dits ,,avances>> nou, 
n'aimons pas beaucoup le mot ne tire:1t aucun orgueil de 
leur situation mais simplement une legitime satisfaction, ii 
laquelle ils ne peuvent renoncer en aucun cas. Et s'il y avait 
recul dans Ja loi dont nous parlons, son sort serait scelle. 

Et apres toutes !es autorites que je vous ai citees, 
permettez-moi d'en venir un peu plus pres de nous, mai, 
,\ peine, ,\ Thomas Morus qui, au xvte siecle, ecrivait ceci: 
« Le but des institutions sociaJes en Utopie est de fournir 
d'abord aux besoins de Ja consommation publique et 
individuelle, puis de laisser it chacun le plus de temps 
possible pour s'affranchir de la servitude du corps, cultiver 
Iibrement son esprit, developper I'etude des sciences et des 
lettres. C'est dans ce developpement complet que reside lc 
bonheur. » 

La semaine de 45 heures n 'est pas encore lc bonheur, 
mais eile nous en rapproche un peu! 

Leuenberger: Mit meinem Fraktionsfreund Eggenbergcr 
bin ich überzeugt, dass die Meinungen gemacht sind; sie 
waren es ja auch im Ständerat. Schon in der Kommission 
unseres Rates habe ich vorgeschlagen, ohne eine no.::h-
1mllige grosse Debatte über die Frage· Festhalten oder 
Nachgeben auf den Standpunkt des Ständerates'? zu ent
scheiden. Wir können deshalb darauf verzichten, all das zu 
wiederholen, was wir in der seinerz:itigen grossen und 
mehrmaligen Debatte hier im Rate fiir und gegen die 
Beschlüsse unseres Rates beziiglich d,:r Arbeitszeit aus
geführt haben. 

Der Kommissionsreferent, Herr Kollege Schaller, er
wartet von einem Vertreter des Gewerkschaftsbundes je
doch eine Erklärung in bezug auf die Initiative des Gewerk· 
schaftsbundes und der Angestelltenverbände. Ich kann 
Thnen einen vorläufigen Entscheid bekanntgeben; er ist 
~ehr einfach und auch sehr unmissverstiindlich: Schon am 
14 . .l'vfai 1962 hat unser Ratskolkge Ernst \Vi.itl1rieh im 
1\usschuss des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes tiber 
den Stand der parlamentarisch,;n Beratungen des .·\rbeih· 
gesetzcs referiert und am S..:hluss den Aus,chuss d.:, 
Schweizc.rischen Gewerkschaftsbundes nebenbei bc111t.!rkt 
in Obereinstimmung mit der Stellungnahme der Vcrc·i 111 · 
gung Schweizerischer i\ngestelltcmerbändc cr,udH. die 
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einen 
Ständerat nicht entschieden hat, 

er sich nicht den Beschlüssen des Nationalrates in 
auf die Arbeitszeit anschlicsst und das 

Schicksal des 
schieden ist. Aber nehmen Sie zur 
Gewerkschaftsbund und die der schwei
zerischen Angestelltenverbände die Meinung haben, dass 
die Initiative geworden wenn das Arbeits
gesetz die Verankerung der 45-Stundcn-Woche bringen 
1.\ird. 

Ich habe gesagt, dass ich auf die ganze Diskussion 
nicht mehr eintreten möchte. Gestatten Sie mir aber, noch 
zwei Dinge zu sagen. 

'Nie kann man über die Auswirkungen der 45-Stunden
Wochc heute schon diskutieren, wenn sie nach dem B<:
schluss unseres Rates erst ab !.Januar 1967 in Kraft treten 
soll? Ersparen Sie sich doch alle diese Prophezeiungen, 
dass das und jenes eintreten werde. Erzählen Sie uns andere 
Dinge! Sagen Sie uns nicht, Herr l\leyer-Zürich, ab 
l. Januar 1967 werde das und jenes eintreten und das eine 
und das andere Entsetzliche werde passieren! Wir wissen 
ja gar nicht, was passieren wird; wir wissen nicht einmal, 
was am 1.Januar 1967 sein wird! 

Das Zweite: Verschonen Sie uns doch endlich mit den 
Mahnungen, ein verantwortungsvolleres Verhalten an den 
Tag zu legen! Verlangen Sie doch nicht mehr als das, was 
die Gewerkschaften und die Angestelltenverbände bis 
jetzt unter Beweis gestellt haben, und tun Sie ein Drittes 
nicht: Erzählen Sie uns nicht mehr, da.ss die Arbeitszeit
verkürzung a tout prix und in jedem Fall den Nachzug 
eines weiteren Heeres ausländischer Arbeitskräfte zur 
Folge haben werde. Nein, Sie dürfen es nicht, solange man 
uns die Antwort auf die Frage schuldig bleibt: Woher und 
wie ist man zu der Rechnung gekommen, dass eine Stunde 
Arbeitszeitverkürzung 100 000 oder sogar l 50 000 aus
ländische Arbeitskräfte nach sich ziehen würde'? Ich habe 
diese Frage jetzt schon zweimal, auch im Zusammenhang 
mit der grossen Konjunkturdebatte, hier ; wir haben 
immer noch keine Antwort bekommen, wie man zu dieser 
Rechnung gekommen ist, wobei wir nicht einmal bestreiten, 
dass in gewissen Branchen - zum Beispiel im Dienst
ieistungsgewerbe, aber auch in gewissen industriellen und 
gewerblichen Betrieben - die Arbcitszeitvcrkiirzung die 
Folge haben kann, dass zusätzliche Arbeitskräfte kommen 
müssen. Aber verallgemeinern Sie es wenigstens nicht! Es 
gibt ebenso viele Fälle, wo wir Geschäftsberichte zitieren 
können, welche nachweisen, dass durch arbeits- und 
kostensparende Investitionen ['roduktivit/it und Produktiun 
grösscr geworden sind bei gleichbleibendem, ja sogar bei 
verringertem Personalbestand. kh behaupte wiederum 
nicht, das sei generell so. Aber Sie dürfen auch nicht 
generell behaupten, in jedem Fall, unter allen Umstünden, 
werde die Arbeitszeitverklirzung zur Folge haben, was rnan 
uns erziihlt. Tun Sie es l.,ittc deshalb schon nicht, weil die 
45-Stunden-Woche nach Ihrem scincrzcitigcn F111sd1cid j:1 

\1: 0 •• 1 

festzuhalten, das Zustandekommen des 
Lugano zu und damit 
,ersetzen, cndiich einmal das 
r nitiative zu 

Hofstetter: Ich will mich materiell nicht mehr üussern. 
die für den Kompromiss eintraten. 

hat es so schön gesagt, dass in der 
nationalriitlichen Kommissionssitzung die 
wiederum - trotz des Beschlusses des Ständerates 
Kompromiss eingetreten seien. Ich glaube sogar, feststellen 
zu dürfen, dass ich wenigstens einen bescheidenen Anteil 
am Zustandekomn,en jenes Kompromisses hatte. Zum 
Teil bewogen mich sachliche Grllnde - ich v, i!t nicht 
darauf eintreten -, aber auch namentlich dahingehende 
Gründe, eine Brücke zwischen den auseinandergehenden 
Meinungen zu schlagen, und schliesslich solche des all
gemeinen Interesses am Arbeitsfrieden. Dieser Kompromiss 
kam zustande. Ich bin dem Herrn Kommissionsreferenten 
dankbar, dass er heute sagte, eine eindeutige Erklärung 
hinsichtlich der Frage der Initiative sei jetzt fällig. Diese 
Erklärung ist wiederum nicht abgegeben worden. Warum, 
Herr Leuenberger, können Sie nicht erklären: Falls der 
Kompromiss zustandekommt, sind wir bereit, die Initiative 
zurückzuziehen? Sie haben das nicht getan; im Herbst 1962 
haben Sie nicht einmal erklärt, dass Sie sich persönlich für 
den Rückzug einsetzen wollten, falls der Kompromiss 
Gesetz werde. Sie waren in der Märzsession drüben Gast 
im Ständerat und sind aufgefordert worden, eine Zusiche
rung abzugeben, aber Sie haben nicht geantwortet. Herr 
Kollege Häberlin hat Sie in der nationalrätlichen Kom
missionssitzung auch darauf aufmerksam gemacht. Sie 
haben geschwiegen. Der Kommissionsreferent ist sogar 
weitergegangen als ich und er sagte: Der Kompromiss 
habe zur Voraussetzung, dass die Initiative zurückgezogen 
werde. Das haben Sie jetzt nicht bestritten. Trotzdem 
sind wir ohne 

lch will Ihnen sagen: Persönlich wäre ich auch für den 
Kompromiss eingestanden, wenn die Frage des Rückzuges 
der Initiative nicht akut geworden wäre. Ich glaube, dass 
der Ständerat zu sehr darauf Gewicht gelegt hat, dass die 
nationalrätliche Kommission unter dem Druck dieser 
Initiative gestanden sei. Aber es geht mir jetzt nicht um 
diese Feststellung, sondern darum, dass nicht bestritten 
wird, dass die Meinung bestand, wenn der Kompromiss 
zustandekomme, sei eine solche Erklärung abzugeben. 
Jetzt könnte man doch sagen: falls dieser Kompromiss 
Gesetz wird (genau wie am 14. Mai 1962), würde man die 
Initiative zurückziehen. Der von Herrn Leucnbcrgcr 
erwiihntc Beschluss vom 14. Mai l 962 steht ja in keinem 
Zusammenhang mit dem Kompromiss, da der ietztere viel 
,p:iter gefasst worden ist. 

Ich stelle also fest und das ist der Akzent, den man in 
der heutigen Beratung festlegen muss ··, dass eine solche 
eindeutige Frkliirung in bezug auf den Kompromiss nicht 
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erfolgt ist. kh will nicht sagen, ! !crr I cucnbcrger. das ich 
ctv,a das Vertrauen \Cr!oren habe. ,\her man möchte am 
Schluss nicht der Düpierte sein. \Vc11n es so weiter geht, 
dann ich nicht, dass das zu einem guten 
Lmk kommt, ich für Jen 
partner sehr bedauern würde. 

Heil: Ich bin in der gleichen Situation wie meine 
Vom.:dner, die zum Zeil bereits in der 

und dann in der nationalrät!ichen 
haben. Alle die Argumente, 

hörten, haben zum Teil schon x-mal zur 
Diskussion Ich will auf keines dieser 
mehr eintreten. Sie haben vielleicht selber bemerkt, dass 
auch heute wieder Dinge in Verbindung mit der ai>,:i>ro,11c·h 

zu Arbeitszeit worden sind, die 
damit gar nichts zu tun haben. Wenn vom Verhältnis 
Gesamtarbeitsvertrag: Gesetz gesprochen wurde oder vom 
Verhältnis Arbeitszeitverkürzung: Fremdarbeiter, Arbeits
zeitverkürzung: Schwarzarbeit, darf ich Sie an einen Satz 
unseres Kommissionsreferenten erinnern, der im Zusam
menhang mit diesem Artikel fast beiläufig feststellte: diese 
Arbeitszeit von 45 Stunden, die ab l. Januar 1967 einge
führt werden soll, existiert praktisch heute schon, abgesehen 
vielleicht von ein paar Ausnahmen, von «letzten Mohi
kanern», wie sich Herr Leuenberger ausdrückte. 

Etwas anderes darf ich vielleicht in diesem Zusammen
hang ausführen. Es ist etwas erstaunlich, aus welchen 
Kreisen sich die Redner zusammensetzten, die sich gegen 
die Lösung der nationalrätlichen Kommission wandten. 
Wenn Sie die Fahne nachsehen, stellen Sie fest, dass die 
Minderheit sich aus dem Gewerbe rekrutiert. Zur Diskussion 
steht nun aber die industrielle Arbeitszeit. Ich weiss nicht, 
ob das auf Abmachungen beruht und das Gewerbe ins
künftig die fndustrie vertreten wird; Sie verstehen den 
Spass. In der Kommission, die vorgängig dieser Session 
erneut tagte, war es erneut so, dass die Industrie, zusammen 
mit den Gewerkschaften, sich an den Kompromiss von 
Lugano gehalten hat und dass die Industrie keine Schwierig
keiten sieht in bezug auf die Fixierung der 45-Stunden
Woche mit Geltung ab 1. Januar 1967. Es ist nun tatsächlich 
schon etwas verwunderlich, warum das Gewerbe nun hier 

ich will nicht sagen: über den Hag frisst und nicht von 
der ihm näherliegenden Arbeitszeit von 50 Stunden redet, 
die praktisch immer unbestritten geblieben ist. 

Nicht gerade erstaunlich, aber etwas verwunderlich ist 
die Ausdauer, mit der das Gewerbe nun in bezug auf die 
Arbeitszeitfixierung im Arbeitsgesetz die Diskussionen 
führt. Ich glaube, es hat in diesem Zusammenhang nie 
eine Sitzung gegeben, da man nicht versuchte, irgend etwas 
im Sinne des Zurückdrehens wieder aufzugreifen. Diese 
Politik kann dann und wann Erfolg haben. Ich erinnere an 
die Situation, in der Herr Strahm stand. Hartnäckig hat er 
jedesmal wieder den Artikel 2 aufgegriffen. Manchmal 
haben wir andern gesagt: Das hat keinen Sinn, denn das ist 
eine verlorene Position. Heute hat er mindestens in diesem 
Rat einen Sieg davongetragen. Ich bezweifle allerdings, 
dass das in bezug auf die Arbeitszeit so sein wird, denn es 
darf und muss daran erinnert werden, was in der letzten 
Session beschlossen wurde. Das was über die Arbeitszeit
frage beschlossen wurde, war ein Kompromiss der Sozial
partner. Nicht dass ich glauben würde, diese wlirden immer 
das Ei des Kolumbus entdecken. Umgekehrt darf aber die 
Tatsache dieses Kompromisses auch in einem Parlament 
in die Waagschale geworfen werden, um so mehr als es sich 
um Dinge handelt, die in erster Linie die Sozialpartner 
angeht, die doch am besten wissen, wie sie sich betten 
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Für der \khrheit (Festhalten) 111 
Für den Antrag der \lim!crheit 

Stii ndera t l 42 Stimmen 

Arr. 9, Abs. 4 

. \ntrag der Kommission 

Beschluss des Ständerates. 

Art. 9, a!. 4 

Proposition de la commission 

Adherer ii la decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: Der Artikel 9 handelt von 
den Grenzen der Tagesarbeit. Er regelt diese Grenzen in 
allgemeiner Weise. Eine Verschiebung der Grenzen der 
Tagesarbeit ist nach Absatz 3 gemäss den Anträgen des 
Bundesrates bis 24 Uhr zulässig. Nach dem Beschluss des 
Bundesrates gilt diese Höchstgrenze nur in Verbindung mit 
zweischichtiger Tagesarbeit. In allen andern Fällen muss 
die Tagesarbeit spätestens um 22 Uhr zu Ende gehen. Dem
gegenüber hatte unser Rat mit Rücksicht auf die besonderen 
Verhältnisse in der Textilindustrie beschlossen, für weib
liche Arbeitnehmer die Verschiebung der Grenzen der 
Tagesarbeit bis 23 Uhr zuzulassen, wenn die wöchentliche 
Arbeitszeit durchgehend oder für einzelne Wochen auf fünf 
Tage festgelegt wird. Es wurde aber unterlassen, diese 
Möglichkeit in Artikel 9, Absatz 3, auch für die männlichen 
Arbeitnehmer vorzusehen, für die nun eine strengere Ord
nung gilt, was nicht die Absicht des Gesetzgebers sein kann. 
Der Ständerat beschloss deshalb, Artikel 9 durch einen 
neuen Absatz 4 entsprechend zu ergänzen. Die Kommission 
beantragt Ihnen Zustimmung zum Ständerat. 

M. Grredel, rapporteur: A l'article 9, alinea 4, Je Conseil 
des Etats propose une modification justifiee. En effet a 
l'article 30, alinea 1, notre Conseil avait admis que Jorsque 
Ja semaine de travail est repartie sur cinq jours, Je travail 
de jour peut etre prolonge jusqu'a 23 heures lorsqu'il y a 
travail en equipe. (II s'agissait de faciliter la reglementation 
du travail dans l'industrie textile et specialement pour !es 
femmes.) Comme il ne serait pas logique de faire une diffe
rence ici en faveur des hommes, votre commission vous 
propose l'adhesion aux Etats. 

Angenommen Adopte 

Art. 10, Abs. 1 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 10, al. J 

Proposition de la commission 

Adherer ,\ Ja decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: kh spreche zu beiden Ab
siitzen von Artikel 10. Es handelt sich um den Ausgleich 
ausfallender Arbeitszeit. Der Nationalrat hat in Ergänzung 
der Vorlage des Bundcsrates beschlossen, dass der Ausgleich 
ausfallender Arbeitszeit für den einzelnen Arbeitnehmer 
mit Einschluss von Oberzeitarbeit zwei Stunden im Tag 
nicht liherschreitcn dlirfe, ausgenommen an arbeitsfreien 
Tagen. Diese Finschr;inkung hütte zur Folge, dass der Aus· 
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gleich auch an freien Halbtagen nicht länger als zwei 
Stunden dauern dürfte, was die heutige Praxis allzusehr 
einengen und oft auch nicht im Interesse der Arbeitnehmer 
liegen würde. Der Ständerat war der es sollte 
dem Arbeitnehmer nil.:ht verwehrt werden, auch an freien 
Halbtagen zum ausfallender Arbeitszeit länger 
als zwei Stunden zu arbeiten. Er beschloss daher, die 

des Nationalrates durch Einfügen der Worte 
« oder zu ergär,zen und den letzten Satz etwas 
umzustellen. Die Kommission beantragt Ihnen Zustim
mung zum Ständerat. 

M. Gr:.edel, rapporteur: A l'article 10, votre commission 
vous propose d'adherer au Conseil des Etats. Ce texte 
offre de plus !arges possibilites de compensation, ce qui est 
a la fois dans l'interet des travailleurs et celui des entre-

Angenommen - Adopte 

Festhalten. 

Maintenir. 

Art. 11, Abs. 2 und 3 

Antrag der Kommission 

Art. ll, al. 2 et 3 

Proposition de la commission 

Schaller, Berichterstatter: Ich referiere zu den Differen
zen bei den Ziffern 2 und 3. Artikel 11 handelt von der Über
zeitarbeit. Bei Absatz 2 hatte der Ständerat beschlossen, 
nach Entwurf des Bundesrates die Überzeitarbeit auf nicht 
mehr als 220 Stunden zu begrenzen. Nach dem Kompro
miss von Lugano hat der Nationalrat diese Ziffer von 220 
Stunden auf 260 hinaufgesetzt. Ihre Kommission hat Fest
halten am Beschluss des Nationalrates beantragt - im 
Rahmen des Kompromisses von Lugano. Nachdem der 
Rat nun beschlossen hat, mit deutlicher Mehrheit, am 
Kompromiss von Lugano festzuhalten beziehungsweise bei 
Artikel 8, Absatz l, diesen grundsätzlichen Beschluss ge
fasst hat, dürfen wir Ihnen beantragen, hier ebenfalls fest
zuhalten. 

Die gleichen Überlegungen gelten für den Absatz 3, 
wo es um die bewilligungspflichtigen beziehungsweise um 
die bewilligungsfreien Überstunden geht, die der National
rat von 60 auf 90, im Sinne des Kompromisses von Lugano, 
erhöht hat. Auch hier beantragen wir Ihnen, im Sinne des 
vorhin gefassten Beschlusses bei Artikel 8, Festhalten. 

M. Grredel, rapporteur: Vous venez de decider de main
tenir votre position a l'article 8 sur la duree du travail. En 
bonne logique, il convient de maintenir egalement vos 
decisions concemant !es alineas 2 et 3 de l'article 11. II en 
est de meme en ce qui concerne l'alinea 4. Votre commis
sion vous propose de maintenir le texte adopte par le 
Conseil national. 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 l, Abs. 4 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Festhalten. 

iHinderheit 

(f·lackhofer, Conzett, Fischer, Hofstetter, Meyer-Zürich, 
Strahm, Weibel) 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Nationalrat - Conseil national 1UH:l 
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Art. 11, al. 4 

Proposition de la commission 

;1,finorite 

(Hackhofer, Conzett. Hofstetter, 
Strahm, Weibel) 

Adhesion a la decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: Ich komme zu 
Absatz 4 des Artikels 11. Der Ständerat hatte beschlossen, 
zum Entwurf des Bundesrates zurückzukehren. Es schien 
ihm die Betriebe zu zwingen, quartals
weise die Überzeit abzurechnen und in den stark belasteten 
Zeiten in welchen 12 Stunden Überzeit nicht ausreichen, 
Zuschläge zu entrichten, während in andern Quartalen die 
zulässige Überzeitarbeit überhaupt nicht ausgenützt werden 
könne. In der Kommission des Nationalrates waren die 
Meinungen geteilt. Mit 16 : l l Stimmen wurde Festhalten 
am Beschluss des NationaJrates beschlossen. Es liegt ein 
Minderheitsantrag der Herren Hackhofer, Conzett, Fischer, 
Hofstetter? Meyer-Zürich, Strahm und Weibel vor, der 
zweifellos begründet wird. 

M. Gr:.edel, rapporteur de la majorite: Votre commis
sion vous invite a ne pas adherer aux Etats et a maintenir 
votre decision anterieure. 

Le Conseil des Etats propose pour cette categorie d'em
ployes de ne verser le supplement de 25 % qu'a partir de Ia 
6te heure supplementaire. Le texte du Conseil d'Etat est 
moins liberal a l'egard des travailleurs. 

De plus nous sommes en presence d'une proposition de 
la minorite de la commission, presentee par M. Hackhofer, 
qui tend a revenir au texte du Conseil des Etats. Votre 
commission vous propose, par 16 voix contre 11, de main
tenir le texte que vous avez adopte anterieurement. 

Hackhofer: Berichterstatter der Minderheit: Ich bitte 
Sie, in diesem Absatz 4 dem Ständerat zuzustimmen. Der 
Ständerat hat seinen Beschluss ohne Gegenstimme gefasst. 
In unserem Rate wurde unser Beschluss mit 66 : 65 Stimmen 
gefasst, also offensichtlich mit einem Zufallsmehr. In sol
chen Situationen ist es schon üblich, im Differenzbereini
gungsverfahren mit der schwächeren Mehrheit der stärkeren 
Mehrheit nachzugeben. Ich habe den Standpunkt, der im 
ständerätlichen Beschluss zum Ausdruck kommt, in der 
ersten Beratung ausführlich begründet; ich möchte mich 
daher nur auf ein paar Bemerkungen beschränken. 

Es geht hier um den Lohnzuschlag von 25 % für Büro
personal, technische und andere Angestellte. Der Ständerat 
hat, wie Sie vom Kommissionspräsidenten gehört haben, in 
Zustimmung zum Bundesrat beschlossen, dass 60 Über
stunden im Jahr bewilligungsfrei und parallel dazu auch 
zuschlagsfrei sein sollen. Unser Beschluss ging dahin, dass 
nur 12 Stunden im Quartal zuschlagsfrei sein sollen. Ich 
möchte bei dieser Gelegenheit noch einmal darauf aufmerk
sam machen, was ich wiederholt hier getan habe, dass die 
Ausdehnung des Geltungsbereiches dieses Gesetzes gegen
über dem Fabrikgesetz ganz wesentlich neue Gruppen von 
«Betrieben» dieser gesetzlichen Regelung unterstellt. Unter 
den 250 000 Betrieben, die neu von einem solchen Gesetz 
erfasst werden, befinden sich Zehntausende von Klein- und 
Kleinstbetrieben im Handwerk und im Detailhandel. Es 
wurde auch im Ständerat darauf hingewiesen, dass sich 
Anwaltsbüros, Architekturbüros, Verbandssekretariate 
usw. darunter befinden. Nun wissen Sie alle, dass sich bei 
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diesen Betrieben der Arbeitsanfall nicht über 
das ganze Jahr verteilt; hier kommen Stosszeiten vor in 

auf besondere Termine. Im Detailhandel sind es vor 
die Ostern und lch 
sagen zu dass Zehntausende dic:ser Betriebe 

mit einer Limite von 60 im Jahr durchkom
men werden; aber ebenfalls Zehntausende dieser Betriebe 
werden nicht für alle mit einem '.faxirnum von 
12 durchkommen. Sie kommen vielleicht mit 

,acmc,.,u für zwei Quartale für 
werden diese 12 

einfach nicht ausreichen. Sie können sich 
ein mit Oster- und Weihnachtssaison in den 
übrigen beiden Quartalen nicht mehr alle 12 Überstunden 
für ihre Angestellten braucht; aber an Weihnachten und 
Ostern kommt dieses Geschäft nicht durch. Was hat das 
zur Folge? Das hat zur dass diese Geschäfte eine 
eigene Lohnkontrolle einführen müssen und den Monats
lohn es handelt sich durchwegs um Angestellte im Monats
lohn - in Stundenlohn umzurechnen haben. Sie können 
sich aber vorstellen, dass nicht alle diese Betriebe buch
halterisch bis ins letzte ausgerüstet sind. Ich erinnere Sie 
wieder an den neuen Geltungsbereich des Gesetzes. Nun 
wollen Sie diese Betriebe wegen der besonderen Situation 
zu derart unnötigen administrativen Aufwendungen zwin
gen! Ich finde das als unzweckmässig und daher als unange
bracht. Die betreffenden Betriebe werden eine derartige 
Regelung als schikanös empfinden, besonders im Hinblick 
darauf, dass das Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und 
seinen Angestellten in diesen Betrieben - ich spreche jetzt 
von den Betrieben, von denen ich einige Beispiele genannt 
habe - ganz anders ist als für den Arbeiter. Sie wissen 
genau, dass Absenzen vorkommen. Es werden diesen An
gestellten besonders in Klein- und Kleinstbetrieben Ab
senzen bewilligt, die nie am Lohn abgezogen werden. 
Nun wollen Sie diese Verhältnisse überhaupt nicht berück
sichtigen und mit einer schematischen Regelung einfach 
darüber hinweggehen. Ich bin überzeugt, dass die Lösung, 
die der Bundesrat vorschlägt und die der Ständerat akzep
tiert, und zwar ohne Gegenstimme - ich wiederhole das 
noch einmal - die einzig richtige ist und den gegebenen 
Verhältnissen gerecht wird. Ich bitte Sie, die Mehrheit des 
letzten Males in eine Minderheit zu verwandeln. Ich bin 
zufrieden, wenn es im gleichen Verhältnis geschieht, wie 
das letzte Mal hier beschlossen wurde, aber umgekehrt. 

Widmer: Bei Artikel 11, Absatz 4, sind zwei Fragen zu 
entscheiden, erstens, ob die Periode der Bemessung der zu 
leistenden Überzeit auf das ganze Jahr ausgedehnt wird, 
oder ob, wie dies der Nationalrat beschlossen hatte, das 
Quartal entscheidend sein soll. Bei der zweiten Frage han
delt es sich um 60 oder 48 Stunden. Nun wird geltend ge
macht, dass die Begrenzung auf das Quartal und die Reduk
tion auf 48 Stunden der Struktur der Gewerbebetriebe 
keinerlei Rechnung trage. Es wird auf die Gewerbebetriebe 
hingewiesen, welche an Ostern und Weihnachten Stoss
zeiten haben. Es darf erwähnt werden, dass es vielleicht 
nicht nur bei diesen Stosszeiten bleibt. So sind auch die 
Ausverkäufe für einzelne Geschäfte, besondere Verkaufs
gelegenheiten wie Muttertag usw. zu erwähnen. Es bleibt 
also, wie gesagt, nicht nur bei diesen Stosszeiten an Ostern 
und Weihnachten. Sicher fallen nicht alle Überstunden auf 
diese Stosszeiten von Ostern oder Weihnachten. Dem Ver
kaufspersonal würde ohnehin die Freude an solchen Fest
tagen genommen, wenn es vorgängig 20 bis 30 Überstunden 
zu leisten hätte. Der Ständerat hat unsere Lösung abgelehnt 
mit der Begründung der knappen Abstimmungszahl sowohl 

342 12 juin !963 

m der nationalrät!ichen Kommission wie im Plenum. Ich 
aber, das~ eine Begründung sachlich abzu-

lehnen ist. Wenn die Überstunden im nicht aus-
reichen, steht den ja 
offen, Überstunden zu leisten, Jie aber mit 25 
zu verrechnen sind. Dies lässt sich sicher rPr,u,,,r, 

mal ja in Stosszciten die Einnahmen sein 
werden. Man hat auch auf die der Kontrolle 

wenn diese auf das ganze 
dass es besser wenn wir 

die denn dann ist die 
Kontrolle einfacher und die Schwierigkeit der 
dieser Überstunden sollte auch nicht unüberwindlich sein. 
Ich glaube, das sollte in der heute fortgeschrittenen Zeit 
der Bürotechnik keine Rolle spielen. Ich möchte nur noch 
darauf dass bei den Arbeitsverträgen für das 
Verkaufspersonal Zürich und Winterthur die Arbeitgeber 
des Detailhandels einer solchen Regelung - pro Quartal 
12 Überstunden ohne Überzeitzuschlag- zugestimmt haben, 
und ich möchte Sie deshalb bitten, am Beschluss des Natio
nalrates festzuhalten. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 11, Abs. 5 

61 Stimmen 
50 Stimmen 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 11, a/. 5 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: In Absatz 5 sind lediglich 
Änderungen redaktioneller Bedeutung durch den Ständerat 
angebracht worden. Wir beantragen Zustimmung zum 
Ständerat. 

M. Grredel, rapporteur: II s'agit ici d'une question de 
redaction. Votre commission vous propose d'adherer au 
texte du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Hier wird die Beratung abgebrochen 

lci, le debat est interrompu 

1 

l 

l 

michael.tellenbach
Textfeld



17.Junil%3 

Vormittagssitzung vom 14 .. Juni 1963 

Seance du 14 juin 1963, matin 

Vorsitz Presidence: 1\!. Guinand 

8587. Luftfahrtgesetz. Änderung 
Navigation aerienne. IVfodification de la Ioi 

Siehe Seite I hiervor - Voir page I ci-devant 

Beschluss des Ständerates vorn 5. Juni 1963 
Decision du Conseil des Etats du 5 juin 1963 

Schlussabstimmung -
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

Vote final 

133 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Nachmittagssitzung vom 17. Juni 1963 

Seance du 17 juin 1963, apres-midi 

Vorsitz- Presidence: M. Guinand 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le 
commerce. Loi 

Siehe Seite 325 hiervor - Voir page 325 ci-devant 

Fortsetzung - Suite 

Art. 12, Abs. 3 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 12, al. 3 
Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: Es sind noch eine ganze 
Reihe von Differenzen zu behandeln. Wir kommen nicht 
darum herum, zu jeder einzelnen Differenz Beschluss zu 
fassen. Die Berichterstatter würden sich sehr gerne kurz 
halten, aber ein Wort dazu müssen wir jeweils sagen, 
schon wegen der schriftlichen Berichte, die über diese 
Gesetzesarbeit verfasst werden. 

Zu Artikel 12, der von der Hilfsarbeit handelt, Ab
satz 3: Wie beim Ausgleich ausfallender Arbeitszeit nach 
Artikel 10, soll auch bei der nicht ausgleichspflichtigen 
Hilfsarbeit nicht nur an arbeitsfreien Tagen, sondern 
auch an arbeitsfreien Halbtagen die Begrenzung auf 2 
Stunden wegfallen. Die Kommission beantragt Zustim
mung zum Ständerat. 

M. Grredel, rapporteur: A l'article 12, alinea 3, Je 
Conseil des Etats propose un amendement qui facilite la 
compensation des travaux accessoires. II s'agit d'une 
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disposition identique :\ celle que nous avons dej:\ 
a l'article 10. 

Votre commission vous propose de vous 
texte. 

Angenommen 

Art. Abs. 3 

Antrag der Kommission 
zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 15, al. 3 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: Artikel 15, Absatz 3: An 
sich ist die Änderung, die vom Ständerat vorgenommen 
wurde, redaktioneller Natur. Sie bedarf aber einer kurzen 
Begründung. 

In einer Reihe von Sonderbestimmungen, die, gestützt 
auf Artikel 25 der Vorlage, für bestimmte Gruppen von 
Betrieben von den Arbeitnehmern aufzustellen sind, wird 
in Abweichung von Artikel 15, Absatz l oder 2, vor
gesehen, dass der Arbeitgeber die Arbeitnehmer ohne 
Bewilligung für Nachtarbeit heranziehen darf. Es handelt 
sich dabei um Gruppen von Betrieben oder Arbeit
nehmern, bei denen die Nachtarbeit üblich ist und ohne 
vorherige Einholung einer Bewilligung gestattet werden 
muss, so die Betriebe der Beherbergung, der Bewirtung, 
der Unterhaltung usw. Damit Artikel 15, Absatz 3, der 
die Arbeitsdauer bei Nachtarbeit beschränkt, nicht aus 
bloss redaktionellen Gründen durch eine Sonderbestim
mung ersetzt werden muss, wurde er vom Ständerat so 
formuliert, dass er ohne weiteres auch als bewilligungsfreie 
Nachtarbeit anwendbar ist. Die Kommission beantragt 
Ihnen Zustimmung zum Ständerat. 

M. Grredel, rapporteur: A l'article 15, alinea 3, Je 
Conseil des Etats apporte une modification redactionnelle 
qui ne change rien au fond. Votre commission vous 
propose de vous rallier au Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 16, Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Festhalten. 
Art. 16, al. 2 

Proposition de la commission 
Maintenir. 

Schaller, Berichterstatter: Hier kommen wir zu einer 
umstrittenen Differenz. Artikel 16 handelt von der Sonn
tagsarbeit. Die Differenz besteht bei Absatz 2. Der Stände
rat will die Kantone ermächtigen, für nicht industrielle 
Betriebe höchstens 12 Feiertage den Sonntagen gleichzu~ 
stellen, während er für die industriellen Betriebe die vom 
Nationalrat beschlossene Höchstzahl von 8 Feiertagen 
übernahm, also eine Differenzierung geschaffen hat. Mit 
dieser Unterscheidung wollte der Ständerat dem Umstand 
Rechnung tragen, dass im geltenden Bundesrecht die Be
schränkung auf 8 Feiertage nur für Fabrikbetriebe gilt. 
Dieser Beschluss des Ständerates wurde von der Kom
mission mit 14:9 Stimmen abgelehnt. Die Kommission be
antragt fhnen also Festhalten an dem vorn Nationalrat 
beschlossenen Text. 
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M. Gr~del, rapporteur: A l'article 16, le differend 
entre les deux conseils porte sur le nombre de fcries 

peuvent etre rcconnus par !es cantons. Le texte du 
national et cclui 

8 jours au maximum. Lc Conseil des Etats a introduit une 
nouvelle disposition autorisant les cantons a porter ce 
nombre a 12 jours pour les non industrielles. 
Une discussion a eu !ieu au sein de la com
mission et celle-ci vous propose de maintenir votre pre
miere c'est-a-dire de limiter a 8 le nombre des 

pouvant etre reconnus par !es cantons. 

Bachmann: Ich beantrage, dem Beschluss des Stände
rates zuzustimmen, und zwar aus folgenden Gründen: Im 
Fabrikgesetz, das nun durch das abgelöst 
werden soll, sind die für industrielle Betriebe 
geregelt. Die nicht industriellen Betriebe, zum Beispiel 
auch das Baugewerbe, sind dem kantonalen Rechte unter
stellt. Das kantonale Recht konnte vor allem auf die 
kantonalen Verhältnisse abstellen, die sehr verschieden 
sind. Die ständerätliche Fassung nimmt auf die ver
schiedenartigen Verhältnisse in den Kantonen besser 
Rücksicht als die nationalrätliche Fassung. Sie schliesst 
sich der bisherigen Regelung, die in den Kantonen rechtens 
war, besser an. Der Ständerat hat ohne Gegenstimme den 
Beschluss gefasst; ich beantrage Ihnen, ihm zuzustimmen. 
Der Beschluss des Ständerates geht nach dem Bulletin des 
Ständerates auf einen Antrag von Herrn Bundesrat 
Schaffner zurück. Ich bitte Sie, dem Beschluss des Stände
rates zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Bachmann 

Art. 16, Abs. 3 

85 Stimmen 
28 Stimmen 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 16, al. 3 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Scballer, Berichterstatter: Es besteht noch eine Diffe
renz bei Absatz 3 von Artikel 16. Die Differenz ist rein 
redaktioneller Natur. Die Kommission beantragt Zu
stimmung zum Ständerat. 

M. Grredel, rapporteur: Le Conseil des Etats a ajoute 
une precision redactionnelle que la commission propose 
d'adopter. 

Angenommen - Adopte 

Art. 17, Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 17, al. 1 et 2 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: Artikel 17 betrifft die Aus
nahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit. Ich äussere mich 
zu den Absätzen 1 und 2. 

Nach der Vorlage des Bundesrates ist Artikel 17 gleich 
wie Artikel 15 in den Abs:itzen I und 2, wo es 

sich um die Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit 
handelt. Ahsatz l die 
arbeit, Absatz 2 
kehrende 

in 
für die U\.,WUl!liCUt 

verständnis der Arbeitnehmer zu 
ordnen. Diese unterschiedliche Systematik zwischen den 
beiden Artikeln erschien dem Ständerat als unzweck-

Er beschloss deshalb, zum Entwurf des Bundes
rates zurückzukehren, und die Kommission des National
rates beantragt Ihnen Zustimmung zum Ständerat. 

M. Grrebel, rapporteur: A l'article 17, la divergence 
provient d'une systematique differente que la commission 
vous propose d'adopter. 

Angenommen - Adopte 

Art. 18, Abs. 1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 18, al. 1 

Proposition de Ja commission 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 24, Abs. l 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 24, al. 1 

Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats, 

SchaJier, Berichtersatter: Zu Absatz 1. Es handelt sich 
um die sogenannten weiteren Schutzbestimmungen. Der 
Ständerat hielt es für nötig, ausdrücklich zu sagen, dass die 
Verordnungskompetenz des Bundesrates zum Erlass wei
terer Bestimmungen an den Rahmen der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit gebunden sei. Dieser Ergänzung kann 
ohne weiteres zugestimmt werden, obwohl sie im Grunde 
genommen selbstverständlich ist, da es sich ja um Bestim
mungen zum Schutze der Arbeitnehmer handelt. Die 
Kommission beantragt Ihnen Zustimmung zum Ständerat. 

M. Grredel, rapporteur: A l'article 24, alinea 1, le 
Conseil des Etats apporte une precision au texte adopte par 
le Conseil national, a savoir que l'on peut edicter par 
ordonnance «dans !es limites de la duree maximum de la 
semaine de travail». II s'agit d'une precision favorable a 
Ja protection des travailleurs. 

La commission vous propose d'adherer au nouveau 
texte. 

Angenommen - Adopte 

Art. 25, Abs. 2, Ingress 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

l 
l 
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l 
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Afinderht'it 

(Meyer-Zürich, Conzett, Fischer, Hachkofer, 
1-lofstettcr, Strahm, Weibel) 

festhalten. 

Art. 25, al. 2, preambu!e 

Proposition de la commission 

Afajorite 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Minorite 

(Meyer-Zurich, Conzett, Fischer, Hackhofer, 
Hofstetter, Strahm, Weibel) 

Maintenir. 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: Absatz 2 be
trifft die Sondervorschriften für bestimmte Gruppen von 
Betrieben oder Arbeitnehmern. Diese Vorschriften können 
nur erlassen werden, soweit sie - wie Absatz l vorschreibt -
mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse notwendig 
sind, was in jedem einzelnen Fall zu überprüfen ist. Der 
Katalog in Artikel 25, Absatz 2, ist deshalb nicht ab
schliessend. Auch für Betriebe oder Arbeitnehmer, die hier 
nicht angeführt sind, können Sonderbestimmungen er
lassen werden. Bei einer Muss-Vorschrift könnten die 
Beteiligten darauf Anspruch erheben, dass der Bundesrat 
für sie eine Sondervorschrift zu erlassen habe, auch wenn 
vielleicht die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht oder 
nicht mehr gegeben sind. Der Ständerat hat deshalb die 
Kann-Formel vorgezogen. 

Eine Mehrheit der Kommission beantragt Zustimmung 
zum Ständerat. Nun ist von Herrn Meyer-Zürich und 
Konsorten ein Minderheitsantrag eingereicht worden auf 
Festhalten am Beschluss des Nationalrates. 

M. Grredel, rapporteur de la majorite: A l'article 25, 
Je Conseil des Etats a choisi la forme facultative au lieu de 
la forme imperative. Comme les dispositions speciales a 
edicter par Ie Conseil federal ne peuvent l'etre que si !es 
conditions requises a l'alinea 1 sont remplies, Ja forme 
facultative est plus logique que la forme imperative. C'est 
la raison pour laquelle votre commission s'est ralliee au 
texte du Conseil des Etats dans sa majorite. 

Notre collegue Meyer et quelques-uns de ses collegues 
presenteront une proposition de minorite visant a maintenir 
Ie texte alors que la commission propose l'adhesion au 
Conseil des Etats. 

Meyer-Zürich, Berichterstatter der Minderheit: Ich 
beantrage Ihnen im Namen der Kommissionsminderheit, 
am seinerzeitigen Beschluss des Nationalrates festzuhalten 
und bei Artikel +5, Absatz 2, erste Zeile, - im Ingress - die 
zwingende Form vorzuschreiben. Unser Rat hat seinerzeit 
dieser Fassung diskussionslos zugestimmt. Der Ständerat 
übernahm dann aber wieder die ursprüngliche Formulie
rung des Bundesrates. Die Mehrheit unserer Kommission 
will sich ebenfalls dieser Formulierung anschliessen. 

Nach reiflicher Prüfung der ganzen Frage sind wir 
jedoch der Auffassung, dass es notwendig sei, am seiner
zeitigen Beschluss unseres Rates festzuhalten. Diese Fas
sung hat für die dem Artikel 25 unterstellten Kreise nicht 
nur eine rechtliche und materielle, sondern vor allem auch 
eine psychologische Bedeutung. Sie legen besonderen 
Wert darauf, dass eine Verpflichtung des Bundesrates ·;,;um 
Erlass solcher Sondervorschriften festgelegt wird. Mit der 
Muss-Formel ist der Bundesrat gehalten, diese Sonder-
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bestimmungen zu erlassen, allerdings unter der Voraus
setzung, dass die Bedingungen dazu erfüllt sind. Diese 
Bedingungen sind in Absatz I mit den Worten umschrieben: 
«Soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Verhältnis
se notwendig ist.>> Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt 
sind, ist der Bundesrat auch nicht verpflichtet, solche Vor
schriften zu erlassen. Die Kann-Formel ist also gar nicht 
nötig, wie man uns zu ihrer Begründung erklärte, um zu 
verhindern, dass der Bundesrat gezwungen werden könnte, 
ohne Notwendigkeit oder sogar gegen den Willen der 
beteiligten Kreise solche Sonderbestimmungen zu er
lassen. 

Ich möchte Sie daher ersuchen, dem Antrag der 
Minderheit zuzustimmen und damit an unserem seiner
zeitigen Beschluss festzuhalten. 

Abstimmttng - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
(Zustimmung zum Ständerat) 53 Stimmen 

Für den Antrag der Minderheit (Festhalten) 56 Stimmen 

Art. 25, Abs. 2, Lit. e 

Antrag der Kommission 
Festhalten. 

Art. 25, al. 2, lettre e 

Proposition de la commission 
Maintenir. 

Schaller, Berichterstatter: Bei Litera e müssen Ihnen die 
Berichterstatter einen vom Text der Fahne abweichenden 
Vorschlag unterbreiten, und zwar auf Grund der Beschlüsse, 
die der Nationalrat letzten Mittwoch zu Artikel 2 gefasst 
hat. Für Gartenbaubetriebe fallen Sonderbestimmungen 
über die Arbeits- und Ruhezeit nur soweit in Betracht, als 
sie nicht gemäss Artikel 2, Absatz 1, vom Gesetz ausge
nommen sind. Die Kommission des Nationalrates hatte 
Ihnen Zustimmung zum Ständerat beantragt, das heisst die 
Frage der Anwendbarkeit des Gesetzes auf den Gartenbau 
in Artikel 2, Absatz 1, Lit. d, zu regeln. Nun hat aber der 
Nationalrat am 12.Juni dem Antrag Strahm zugestimmt, 
in Artikel 2, Absatz 1, Litera dbis, die Betriebe mit über
wiegend gärtnerischer Pflanzenproduktion auszunehmen. 
Somit muss in Artikel 25, Absatz 2, Buchstabe e, der Hin
weis auf Litera d von Artikel 2, Absatz 1, durch eine Litera 
d bis ersetzt werden. Die Berichterstatter müssen somit 
Festhalten am Beschluss des Nationalrates beantragen. 

Grredel, rapporteur: L'article 25 permet de soumettre 
par ordonnance certaines categories d'entreprises a des 
dispositions speciales. A la suite du vote qui est intervenu 
le 12 juin dans notre Conseil, l'article 2, alinea 1, lettre 
dbis, relatif aux entreprises horticoles et specialement 
occupees a Ja culture de plantes, a subi une modification 
qui implique logiquement une modification a l'article 25, 
alinea 1, lettre e. II convient d'ajouter, en fin de phrase, la 
lettre «dbis» au Iieu de lettre «d». 

Par mesure de simplicite, Ja commission vous propose 
de maintenir simplement le texte du Conseil national et 
tout rentrera dans !'ordre. · 

Angenommen - Adopte 

Art. 25, Abs. 2, lit.fbis 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 
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Afinderheit 

(Meyer-Zürich, Conzett, Fischer, Hachhofer, 
Hofstetter, Strahm, Weibel) 

Festhalten. 

Art. 25, al. 2, lettre [bis 

Proposition de la commission 
Mc,Jorite 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Minorite 

(Meyer-Zurich, Conzett, Fischer, Hackhofer, 
Hofstetter, Strahm, Weibel) 

Maintenir. 

Angenommen nach Afltrag der Minderheit -

La proposition de la minorite est adoptee 

Festhalten. 

Maintenir. 

Art. 25, Abs. 2, Lit. gbis 

Antrag der Kommis.sion 

Art. 25, al. 2, lettre gbis 

Proposition de la commission 

Schaller, Berichterstatter: Der Nationalrat hatte be
schlossen, in Litera gbis nur die Redaktionen von Zei
tungen und Zeitschriften zu erwähnen. Der Ständerat 
führte neben den Redaktionen auch die Druckereien auf. 
Die Kommission des Nationalrates beantragt mit 19: 8 
Stimmen Festhalten am Beschluss des Nationalrates. 

Nach Auffassung der Kommission sind die Druckereien 
bezüglich der Voraussetzungen zum Erlass von Sonder
bestimmungen mit den Redaktionen nicht zu vergleichen. 
Da die Aufzählung nicht abschliessend ist, schliesst die 
Streichung der Druckereien nicht aus, dass gleichwohl 
Sonderbestimmungen für sie erlassen werden. 

Die Kommission beantragt Festhalten am Beschluss 
des Nationalrates. 

M. Griedel, rapporteur: A la Jettre gbis, Je Conseil des 
Etats a introduit une notion nouvelle en ajoutant «Jes 
imprimeries ». 

Cette adjonction parait peu indiquee a votre commission 
qui Ja considere comme une intrusion dans un domaine 
regle de fai;on tres precise par le contrat collectif de travail 
dans !es irnprimeries fixant Ja duree du travail et toutes les 
rnodalites qui s'y rapportent. 

Votre commission vous propose, par 19 voix contre 8, 
Je maintien du texte tel qu'il est issu de nos derniers 
debats. Cela n'empechera pas le Conseil federal de prendre 
au besoin une ordonnance speciale relative aux imprimeries, 
la liste figurant a l'article 25 n'etant pas exhaustive. 

Angenommen - Adopte 

Art. 28, Abs. 1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 28, a/. l 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

346 17 juin 1963 

Art. 12, Abs. 1 und Ibis 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 32, al. I et Ibis 

Proposition de Ia commission 
Adhercr a Ja decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 35, Art. 35 bis ( neu) und Art. 35 ter (neu) 

Antrag der Kommission 
Art. 35 

Marginalie: Aufstellung. 

Abs.1 

Für industrielle Betriebe ist eine Betriebsordnung auf
zustellen. Sie wird zwischen dem Arbeitgeber und einer von 
den Arbeitnehmern frei gewählten Vertretung schriftlich 
vereinbart oder vom Arbeitgeber nach Anhören der 
Arbeitnehmer erlassen. 

Abs. 2 

Durch Verordnung kann die Aufstellung einer Betriebs
ordnung auch für nicht-industrielle Betriebe vorgeschrieben 
werden, soweit die Art des Betriebes oder die Zahl der 
Arbeitnehmer dies rechtfertigen. 

Abs.3 

Andere nicht-industrielle Betriebe können nach Mass
gabe der Vorschriften dieses Abschnittes freiwillig eine 
Betriebsordnung aufstellen. 

Abs. 1 bis, 1 ter und 5 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 35bis 
Marginalie: Inhalt. 

Abs. 1 

In der Betriebsordnung sind das Verhalten der Arbeit
nehmer im Betrieb, die Gesundheitsvorsorge und die Un
fallverhütung, die Lohnperiode, die Zeit und der Ort der 
Lohnzahlung, die Auszahlungsweise sowie die Kündigungs
termine zu regeln. 

Abs. 2 

Die Betriebsordnung darf dem zwingenden Recht und 
den für den Arbeitgeber verbindlichen Gesamtarbeitsver
trägen nicht widersprechen. 

Art. 35ter 

Marginalie: Genehmigung; Wirkungen. 

Abs.! 

Die Betriebsordnung bedarf der Genehmigung der kan
tonalen Behörde; diese holt das Gutachten des Eidgenössi
schen Arbeitsinspektorates ein und erteilt die Genehmigung, 
wenn die Betriebsordnung dem zwingenden Recht nicht 
widerspricht. 

Abs. 2 

Nach der Bekanntgabe im Betrieb ist die Betriebsord
nung ftir den Arbeitgeber und für die Arbeitnehmer ver
bindlich. 

1 
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Art. 35, art. 35bis (nouveau) et 35ter (nouveau) 

Proposition de 1a commission 

Titre marginal: Etablissement du rÄn" 0 •·m"~• 

Al. l 

peut soit convenir par ecrit 

par !es 
!es travailleurs. 

L'etablissement 
Al. 2 

librement elue 
avoir entendu 

par 
ordonnance a des non en tant que 
la nature de l'entreprise ou le nombre des travailleurs le 
justifient. 

Al. 3 

Les autres entreprises non industrielles peuvent, en se 
conformant au present chapitre, etablir volontairement un 
reglement d'entreprise. 

Al. l bis, l ter et 5 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Art. 35bis 

Titre marginal: Contenu. 

Al. l 

Le reglement d'entreprise doit regler le comportement 
des travailleurs dans l'entreprise, l'hygiene et la prevention 
des accidents, la periode de paie, le moment et le lieu de la 
paie, Ie mode de paiement ainsi que !es termes de conge. 

Al. 2 

Le reglement ne prescrira rien de contraire au droit 
imperatif ni aux conventions collectives de travail qui Iient 
l'employeur. 

Art. 35ter 

Titre marginal: Approbation; elfets. 

Al. l 

Le reglement d'entreprise sera soumis pour approbation 
a l'autorite cantonale; celle-ci doit demander l'avis de 
l'inspection federale du travail, puis approuver Je reglement 
s'il ne contient rien de contraire au droit imperatif. 

Al.2 

Le reglement d'entreprise lie l'employeur et !es travail
leurs des qu'il a ete rendu public dans l'entreprise. 

Schaller, Berichterstatter: Zu den Differenzen bei Ar
tikel 35 ist einiges zu sagen, damit der Rat einen klaren 

hat über die verschiedenen die 
vom Ständerat und vom Nationalrat 
gleichlautend, aber redaktionell verschieden gefasst worden 
sind. 

Der Ständerat hat im Artikel 35, der von der Betriebs
ordnung handelt, grundsätzlich dem Nationalrat zuge
stimmt, jedoch mit Änderungen teils formeller, teils mate
rieller Natur. Es war unbestritten, dass auch nicht-industri

aufstellen 
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kann. Für nicht-industrielle Grossbetriebc, beispielsweise 
grosse Betriebe des Baugewerbes oder Grossbetriebe des 
Detailhandels, kann sich eine als ebenso 

erweisen wie für kleinere industrielle Betriebe. 
Im weiteren hat der Stünderat zu Absatz 2 der bundes-

rätlichen beschlossen. d:tss in der 
nicht nur die Zeit und der Ort der 
auch die zu 

wo nichts anderes bestimmt ist, der 
dass Geldschulden am Wohnsitze des Gläubi-

gers zu zahlen sind. Der Lohn ist somit eine 
In davon bestimmt Artikel 25, 

Absatz l, des dass der Lohn innert der 
das heisst im auszuzahlen ist. Eine ent-

sprechende Vorschrift soll in das revidierte 
recht übernommen werden. 

Mit der vom Ständerat beschlossenen 
ermöglicht werden, dass die Betriebsordnung eine andere 
Auszahlungsweise des Lohnes vorsehen kann, zum Beispiel 
die bargeldlose Lohnzahlung, die sich einer steigenden Be
liebtheit erfreut. Die vom Ständerat getroffene Anordnung 
des Stoffes vermag nicht zu befriedigen. Zu den 5 Absätzen 
der bundesrätlichen Vorlage käme nun noch ein sechster 
hinzu, wodurch die Lesbarkeit erschwert würde. 

Nach Vorschlag der Verwaltung beantragt Ihnen Ihre 
Kommission, den Artikel 35 in drei Artikel aufzuteilen, so 
wie sie hier auf der Fahne verzeichnet sind, und damit der 
Fassung der nationalrätlichen Kommission zuzustimmen, 
die materiell aber die Zustimmung zu den Änderungen des 
Ständerates bedeutet. 

M. Grredel, rapporteur: Le Conseil des Etats apporte 
quelques precisions a l'article 35. Au fond, le Conseil des 
Etats se rallie a l'esprit du texte qui avait ete etabli par Je 
Conseil national. Cependant, !es adjonctions du Conseil des 
Etats rendent le texte difficilement comprehensible. C'est 
la raison pour laquelle le departement a prepare une 
redaction systematique et divisee en trois articles. Votre 
commission, apres avoir examine et compare ces textes 
- ce que vous avez certainement pu faire vous-memes -
vous propose de vous rallier a la nouvelle redaction. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37, Abs. l 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 37, al. l 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38, Abs. 1 bis 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 38, al. l bis 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil Etats. 

Antrag der Kommission 
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Art. 39 a/. 2 

Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 43, Abs. 1 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 43, al. I 

Proposition de Ja commission 

Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopti 

Art. 45, Abs. 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 45, al. 2 

Proposition de la commission 

Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopti 

Art. 46, Abs. I 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 46, al. I 

Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopti 

Art. 50, Abs. 2 
Antrag der KommJssion 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 50, al. 2 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 55, Abs./, Lit. c 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 55, a/. /, lettre c 

Proposition de la commission 
Adherer il la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 56, Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 56, al. 1 et 2 

Proposition de Ja commission 
Adhcrer il Ja decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 57, Abs. 2, Lit. b 

Antn1g der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 57, al. 2, lettre b 

Proposition de 1a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 60 

Antrag der Kommission 
Art. 328, Abs. I und Abs. f bis OR 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 60 

Proposition de Ja commission 
Art. 328, al. f et a/. 1 bis CO 

Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 328bis OR 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 328bis CO 

Proposition de 1a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Scballer, Berichterstatter: Zu Artikel 328 bis des Obliga
tionenrechtes (Schwarzarbeit): 

Sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat sind 
der Auffassung, dass dem Wunsche des Gewerbes, bereits 
im Arbeitsgesetz und nicht erst bei der allgemeinen Re
vision des Dienstvertragsrechtes ein zivilrechtliches Verbot 
der Schwarzarbeit aufzustellen, Rechnung getragen wer
den soll. 

Eine Differenz besteht lediglich darin, ob an der vom 
Nationalrat beschlossenen Bestimmung festgehalten oder 
ob nicht gemäss Beschluss des Ständerates jener Formu
lierung zugestimmt werden soll, die für die allgemeine 
Revision des Dienstvertragsrechtes vorgeschlagen wurde. 

Mit 23: 3 Stimmen hat die nationalrätliche Kom
mission beschlossen, Ihnen zu beantragen, der Formulie
rung des Ständerates zuzustimmen. Diese Formulierung 
verdient den Vorzug, weil sie sich in das System des 
Dienstvertragsrechtes einfügt, so dass sie bei der bevor
stehenden Revision des Dienstvertragsrechtes nicht noch
mals revidiert werden müsste. 

Nach der Auffassung des Nationalrates kann das 
Arbeitsverhältnis bei Schwarzarbeit innert einer vom 
Arbeitgeber angesetzten Frist von diesem sofort aufgelöst 
werden, auch wenn die Verletzung des Schwarzarbeits
verbotes eine leichte ist. Umgekehrt kann nach dieser 
Fassung eine sofortige Entlassung aus triftigen Gründen 
gemäss Artikel 352 OR nicht vorgenommen werden, auch 
wenn an sich ein wichtiger Grund vorliegt, weil zuerst 
noch eine Frist angesetzt werden müsste. Diese Sanktion 
ist zu starr, da sie in leichten Fällen zu weit, in schweren 
Fällen dagegen nicht weit genug geht. 

Die Fassung des Ständerates hingegen lässt bei Ver
letzung des Schwarzarbeitsverbotes die gleichen Sank
tionen eintreten wie bei andern Verletzungen des Dienst-

l 
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vertrages und ermöglicht eine differenzierte Behandlung 
des Einzelfalles nach seinen hesonderen Umständen. 

Die Kommission Ihnen zum 

A rarticle 328 du Code des 
du travail noir. Le 

Conseil des Etats a 
a profite de cette occasion pour consulter 

Ja commission d'experts pour la revision du Code des 

Cette commission a fait savoir qu'a son avis le texte 
par le Conseil des Etats est parce 

que plus souple. II s'adaptera plus facilement au texte 
prevu par la commission d'experts pour Ja revision du 
Code des a l'article 328. 

En outre, l'article ainsi modifie n'aura pas besoin 
d'etre amende lorsque Je chapitre du Code des obligations 
relatif au contrat de travail sera revise. 

Votre commission partage cet avis et vous propose, 
par 23 voix contre 3, de vous ral!ier au nouveau texte. 

Angenommen - Adopte 

Art. 341 bis, Abs. 1 bis 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Antrag Wyss 

Die Kantone sind befugt, die Dauer der Ferien im 
Durchschnitt bis zu drei Wochen zu verlängern. 

Art. 341 bis, al. 1 bis 

Proposition de la commission 

Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Proposition Wyss 

Les cantons peuvent prolonger la duree moyenne des 
vacances jusqu'a concurrence de trois semaines. 

Schaller, Berichterstatter: Wir sind hier bei dem 
Problem der Ferienregelung angelangt. 

Der Ständerat konnte sich mit der vom Nationalrat 
im Rahmen von Artikel 68 beschlossenen Besitzstand
garantie für die Kantone nicht befreunden. Nach Auf
fassung des Ständerates würde die Regelung, wonach nur 
diejenigen kantonalen Ferienvorschriften weiter gelten 
können, die im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Arbeits
gesetzes in Kraft stehen, bedeuten, dass die kantonalen 
Vorschriften mit dem Inkrafttreten des Gesetzes ver
steinern und damit die heutige Rechtsungleichheit ver
ewigt würde. Der Ständerat beschloss also mit grosser 
Mehrheit, an der Stelle der Besitzstandgarantie den Kan
tonen die Kompetenz einzuräumen, die Dauer der Ferien 
auf dem Wege des kantonalen Zivilrechtes bis zu drei 
Wochen im Jahr zu verlängern. 

Die Kommission des Nationalrates hat mit 16:8 
Stimmen beschlossen, Ihnen Zustimmung zum Ständerat 
zu beantragen. 

Herr Kollege Wyss hat nun einen neuen Antrag, dies
mal auch zu Artikel 60, eingebracht, wonach die Kantone 
befugt wären, die Dauer der Ferien im Durchschnitt bis zu 
3 Wochen zu verlängern. 

Ich persönlich kann hier dem Beschluss der Kom
missionsmehrheit nicht folgen und werde dem Minder
heitsantrag Wyss zustimmen. 

Nationalrat - Conseil national 1 rwa 

M. Grredel, rapporteur: L'article 341his (nouveau) 
du Code des obligations concerne !es vacanccs. 

Le Conseil des Etats propose l"adjonction d"un 
alinea Ibis, autorisant les cantons a la duree 
des vacances 3 semaines au maximum. Le Conseil 
des Etats a recherche une formule qui evite la discrimination 
entre les cantons qui ont la duree des vacances 
au-dela de deux semaines et les cantons ne l'ont 
pas fait. 

Alors que le texte du Conseil national. en relation 
avec l'article 68, alinea !, etablit un droit de situation 

en faveur des cantons dont la 
en matiere de vacances ne pas trois sernaines en 
moyenne, le Conseil des Etats, en autorisant tous les 
cantons a introduire trois semaines de vacances au 
maximum, a voulu assurer l'egalite de droit entre eux. 

Une tres longue discussion a eu lieu a ce sujet au 
sein de votre commission entre les membres qui mettent 
l'accent sur l'egalite de droit entre les cantons et ceux 
qui veulent reserver la possibilite de prolonger la duree 
des vacances par voie de contrats collectifs plutöt que 
par voie legale. 

Enfin notre collegue Wyss a attire l'attention de la 
commission sur la situation qui resulterait a Bäle-Ville et 
peut-etre demain a Bäle-Campagne du fait de l'adhesion 
a la proposition du Conseil des Etats. A Bäle-Ville, la 
duree des vacances fixee par la loi cantonale est eche
lonnee jusqu'a 4 semaines. La proposition du Conseil des 
Etats ne permettrait pas a ce canton de maintenir ses 
dispositions legales sur !es vacances. 

La majorite de votre commission, par 16 voix contre 8, 
vous recommande d'adherer a Ja proposition du Conseil 
des Etats. 

Wyss: Wie Sie der Fahne entnehmen konnten, hat der 
Ständerat beschlossen, Absatz 341 bis des Obligationen
rechtes wie folgt festzulegen: « Die Kantone sind befugt, 
die Dauer der Ferien bis zu drei Wochen zu verlängern.» 
Weder in der ständerätlichen Kommission noch im 
Plenum des Ständerates ist von irgendeiner Seite der 
Antrag auf Zustimmung zu der vom Nationalrat be
schlossenen Besitzstandgarantie gestellt worden. Unter 
diesen Umständen resignierte die grosse Mehrheit der 
nationalrätlichen Kommission und stimmte dem Be
schluss des Ständerates zu 

Der Regelung des Nationalrates mit der sogenannten 
Besitzstandklausel werden im wesentlichen drei Mängel 
vorgeworfen: Erstens sei diese Ordnung geeignet, vor 
Inkrafttreten des Arbeitsgesetzes noch manche Kantone 
zu veranlassen, ein Feriengesetz zu schaffen oder be
stehende Vorschriften entsprechend zu ändern; zweitens 
entstünde eine Diskrepanz zwischen der zivilrechtlichen 
Bundesregelung auf zwei Wochen - wie sie der Bundesrat 
vorgeschlagen hat - und den öffentlich-rechtlichen kanto
nalen Ferienordnungen; drittens werde eine Rechtsun
gleichheit zwischen Kantonen, die heute eine gesetzliche 
Ferienregelung besitzen, und Kantonen ohne eine solche 
Legiferierung geschaffen. 

Von allen drei Einwänden scheint mir jener der Rechts
ungleichheit am gewichtigsten zu sein. In dieser Beziehung 
hat die Regelung des Ständerates den Vorteil, den demo
kratischen Gepflogenheiten besser zu entsprechen, da sie 
jedem Stand oder Kanton die gleichen Rechte einräumt 
und nicht einzelne Kantone ·- wenn auch nur theoretisch 
privilegiert. Ich sage bewusst: theoretisch; denn in praxi 
wird auch der ständerätliche Vorschlag :rn ungleichen 
Verhältnissen unter den Kantonen führen. Es ist nämlich 
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anzunehmen, dass nur wenige von den Kantonen, die 
zufolge ihrer Bevölkerungsstruktur oder aus ökonomischen 
Gründen in den letzten drei Jahrzehnten kein Feriengesetz 
geschaffen haben oder schaffen konnten, unter der Herr
schaft des neuen Arbeitsgesetzes über die bundesrechtliche 
Norm von zwei Wochen Ferien hinausgehen. werden. Ich 
habe von dieser Stelle schon einmal darauf hingewiesen, 
dass verschiedene Kantone bereits Anläufe unternommen 
hatten, um ein kantonales Feriengesetz zu erlassen, jedoch 
ohne Erfolg. Anders dürfte die Situation in den 13 Kan
tonen mit eigenen Feriengesetzen liegen, ist doch eher 
damit zu rechnen, dass diese Kantone von der vom 
Ständerat stipulierten Kompetenz, die Ferien bis zu drei 
Wochen zu verlängern, Gebrauch machen werden. In 
Wirklichkeit wird also auch mit der Regelung des Stände
rates die Entwicklung zu ungleichen Verhältnissen auf 
dem Gebiete der Ferien zwischen den Kantonen führen. 
Herr Kollege Häberlin hat in der Kommission darauf 
hingewiesen, dass unter Umständen der Kanton Uri, 
um nur ein Beispiel zu nennen, noch im Jahre 2000 ein 
Feriengesetz schaffen kann. 

Sollte sich nun der Rat grundsätzlich für die Neu
fassung von Artikel 341 bis OR gemäss Ständerat ent
scheiden, so ersuche ich, die Bestimmung mit den Worten 
« im Durchschnitt» zu ergänzen, so dass Artikel 341 bis O R 
folgendermassen lauten würde: « Die Kantone sind befugt, 
die Dauer der Ferien im Durchschnitt bis zu 3 Wochen 
zu verlängern.» Bei dieser Fassung lassen Sie die Möglich
keit der Zulassung der gesetzlichen Festlegung einer 
vierten Ferienwoche offen. Es ist meines Erachtens nicht 
richtig, die Berücksichtigung einer vierten Ferienwoche 
als !ex basiliensis zu bezeichnen, denn bereits hat der 
basellandschaftliche Landrat ein Feriengesetz verab
schiedet, das ebenfalls 4 Wochen vorsieht. Über diese 
Vorlage wird das Baselbieter Volk noch in diesem Monat 
entscheiden. Es ist durchaus möglich, dass bei zunehmender 
Rationalisierung der Wirtschaft und der Verschärfung des 
Arbeitstempos noch weitere Kantone zum Schutze der 
Gesundheit der älteren Arbeitnehmer entsprechende ge
setzliche Vorschriften erlassen. Hin und wieder wird be
merkt, die kleine Schweiz könne nicht in kantonale Wirt
schaftsgebiete aufgesplittert werden, und eine Differen
zierung der Feriendauer sei höchstens zwischen den Wirt
schaftsgruppen möglich und zulässig. Wer diese Auffas
sung vertritt, verkennt jedoch vollkommen die unter
schiedliche Struktur der Wirtschaft in den einzelnen 
Kantonen. Der städtische Unternehmer zum Beispiel, mit 
seinen Standortsvorteilen, ist wirtschaftlich weit eher in 
der Lage, seinem Personal bessere Sozialleistungen, also 
auch längere Ferien, zu gewähren als sein Berufskollege 
im abgelegenen Bergtal. Dazu sind längere Ferien für 
den im nervenbelastenden Stadtleben tätigen Arbeit
nehmer notwendiger als für Arbeitnehmer in einer ruhigen 
ländlichen Gegend. Aus all diesen Gründen werden daher 
Vorschriften, die je nach der wirtschaftlichen Struktur 
und den Bedürfnissen der Arbeitnehmer den Kantonen 
eine elastischere Regelung zulassen, der Wirklichkeit 
weitaus gerechter als die vom Ständerat festgelegte ein
heitliche und daher starre Regelung. Vergessen Sie auch 
nicht, dass eine abschliessende Regelung, wie sie der 
Ständerat vorsieht, Tausenden von Baslern und Basel
bieter Arbeitnehmern Nachteile bringen kann. 

Der ständerätliche Kommissionsreferent, Herr Obrecht, 
glaubte zwar in seinem Kommissionsreferat vor dem 
Ständerat, dass bei Wegfall der gesetzlichen vierten 
Ferienwoche nur dem Stande Basel-Stadt ein Opfer zu
gemutet werde, jedoch nicht seinen Arbeitnehmern, da 

diese zufolge der günstigen Arbeitsmarktlage der vierten 
Woche nicht verlustig gehen würden. Zur Bekräftigung 
dieser These gab Herr Direktor Holzer in der Kom
mission bekannt, dass mit der Annahme des Vorschlages 
des Ständerates insofern keine praktischen Auswirkungen 
zu befürchten seien, als sich die Arbeitgeber bereit erklärt 
hätten, die vierte Ferienwoche auch weiter zu garantieren. 
Ich weiss nun nicht, von wem Herr Direktor Holzer 
diese Zusicherung bekommen hat; eines weiss ich aber: 
dass die Behörden unseres Kantons jedenfalls nicht an
gefragt worden sind, wie sie die Auswirkungen des stände
rätlichen Beschlusses (ob damit die vierte Ferienwoche 
verloren gehe oder nicht) beurteilen, und ich weiss darüber 
hinaus, dass auch die Arbeitnehmerorganisationen aller 
Schattierungen über diese Frage nicht konsultiert worden 
sind. Und noch eines weiss ich als Vorsteher des Departe· 
ments des Innern in Basel, dem auch der Vollzug des 
kantonalen Feriengesetzes obliegt, mit Bestimmtheit: Dass 
nämlich die Behauptung von Herrn Obrecht den tatsäch
lichen Verhältnissen nicht gerecht wird. Wie war es denn 
vor Einführung der gesetzlichen vierten Ferienwoche? 
Hatte die jahrelange Hochkonjunktur und der Mangel 
an Arbeitskräften schon damals dazu geführt, dass die 
Arbeitgeber ihrem Personal die vierte Ferienwoche ge
währt hätten? Ganz und gar nicht! Mit Ausnahme des 
Stammpersonals in verschiedenen fortschrittlichen Unter
nehmungen kam der Grossteil der älteren Arbeitnehmer, 
die lange Jahre im gleichen Betrieb gearbeitet hatten, 
erst nach Inkrafttreten des revidierten Basler Ferien
gesetzes in den Genuss der vierten Ferienwoche. Wie 
diesbezüglich die Verhältnisse bei den Angestellten in 
unserem Kanton waren, könnte Ihnen am besten unser 
Kollega Gasser, Präsident des Kaufmännischen Vereins, 
Basel, darlegen. Nach den beim Vollzug dieses Gesetzes 
gemachten Erfahrungen besteht auf jeden Fall die Gefahr, 
dass ein Teil dieser Angestellten und Arbeiter der vierten 
Ferienwoche wieder verlustig geht, insbesondere dann, 
wenn der eidgenössische Gesetzgeber diese Regelung, wie 
sie Basel heute besitzt, nicht mehr deckt. überdies ist es 
eine Tatsache, die nicht übersehen werden darf, dass die 
Mobilität der über 50 Jahre alten Arbeiter und Ange
stellten auf dem Arbeitsmarkt viel geringer als die der 
jüngem Arbeitnehmer ist und dass daher selbst in der 
Hochkonjunktur diese Kategorie von Beschäftigten nach 
wie vor in einem mehr oder weniger starken Abhängig
keitsverhältnis zu ihren Dienstherren steht. Demzufolge 
würde mancher unter den älteren Arbeitnehmern wohl 
oder übel den Verlust dieser vierten Ferienwoche im 
Interesse der Erhaltung der Arbeitsstelle in Kauf nehmen. 
Diese Gefahr würde besonders dann akut, wenn sich 
die Beschäftigungslage wieder einmal verschlechtern sollte, 
wovon erfahrungsgemäss gerade die ältem Arbeitnehmer 
in erster Linie betroffen würden. 

Und noch eines: Man versucht uns immer wieder 
damit zu trösten, der Verlust der gesetzlichen vierten 
Ferienwoche könnte durch die gesarntarbeitsvertragliche 
Regelung kompensiert werden. Bei dieser Argumentation 
übersieht man aber geflissentlich, dass auch in uaserem 
Kanton noch ein erheblicher Teil der Arbeitnehmer keinem 
Gesamtarbeitsvertrag unterstellt ist. Unser Gewerbe
inspektorat hat mittels einer Erhebung festgestellt, dass 
25 Prozent aller Arbeitnehmer im Kanton Basel-Stadt, 
also ein Viertel, direkt vom kantonalen Feriengesetz 
profitieren, indem sie keiner gesamtarbeitsvertraglichen 
oder ähnlichen Regelung unterstellt sind. 

Zum Schluss noch eine Bemerkung: Ich habe Ihnen von 
dieser Stelle aus schon einmal dargelegt, dass der Erlass des 
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neuen eidgenössischen Arbeitsgesetzes den Arbeitnehmern 
unseres Kantons nicht nur keinen Fortschritt, sondern 
einen absoluten Rückschritt bringt. So wie die Dinge heute 
liegen, verlieren wir mit dem Gesetz für den Schutz der 
Arbeiterinnen insbesondere auch das kantonale Arbeits
zeitgesetz mit seiner fortschrittlichen Arbeitszeitregelung. 
Damit nicht genug, will man uns nun noch das Opfer 
zumuten, auf die vierte Ferienwoche zu verzichten. Gerade 
bei der Ferienregelung soll nach der Auffassung des 
Nationalrates, aber auch nach dem ständerätlichen 
Beschluss auf die bestehenden Verhältnisse in den Kantonen 
Rücksicht genommen und allen Kantonen, ob sie ein 
kantonales Feriengesetz haben oder nicht, das Recht 
eingeräumt werden, noch in einem bestimmten Rahmen zu 
Iegiferieren. Aus dieser Konzeption heraus ist ja der 
ständerätliche Vorschlag entstanden. Alle Kantone mit 
eigenen Feriengesetzen könnten entweder ihre Regelung 
unverändert beibehalten oder haben sogar noch - nach 
Beschluss des Ständerates und Antrag der nationalrätlichen 
Kommission - einen Spielraum, ihr Gesetz weiter auszu
bauen. Demgegenüber mutet man den beiden Halbkantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft zu, dass sie das Rad der 
Entwicklung zurückdrehen. Gegen eine solche Ungerech
tigkeit, gegen eine solche Diskriminierung setze ich mich, 
und mit mir tun das die Arbeitnehmerorganisationen aller 
Richtungen in unseren beiden Ständen, zur Wehr. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass man im Rahmen eines neuen 
eidgenössischen Arbeitsgesetzes auf diese Weise nur gerade 
zwei Kantone benachteiligt. Aus diesen Überlegungen 
bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Wüthricb: Gestatten Sie mir zu Artikel 60 bzw. Artikel 
341 bis und damit im Zusammenhang auch zu Artikel 68 
eine Erklärung. Sie wird kurz sein. 

Die nationalrätliche Kommission hat, nachdem sie 
zweimal an ihrem Beschluss betreffend die abschliessende 
Bundesordnung mit Besitzstandgarantie festgehalten hat, 
nun der Lösung des Ständerates zugestimmt. Ich möchte 
nicht auf die Beweggründe eintreten, aber darauf hinweisen, 
dass damit die Position des Vertrages in einer wichtigen 
Frage ungebührlich geschwächt wird. Als Anhänger der 
vertraglichen Ordnung werde ich deshalb in der Ferien
frage weder dem Ständerat noch dem Antrag Wyss zu
stimmen. Das hat nichts zu tun mit der materiellen Berech
tigung bzw. Festsetzung der Ferien, sondern widerspricht 
einfach meiner Auffassung zur Frage Vertrag/Gesetz. 

Auf einen Antrag auf Festhalten ard früheren Beschluss 
des Nationalrates habe ich verzichtet, nachdem die Arbeit
gebervertreter in der Kommission sich vor dem politischen 

· Föderalismus gebeugt haben. Ich hoffe nur, dass sie dem 
beruflichen bzw. branchenmässigen Föderalismus gegen
über ebenso konz.essionsbereit sind wie gegenüber dem 
politischen Föderalismus, wenn wir in der Ferienfrage an 
sie gelangen. 

Abst!mmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Wyss 

82 Stimmen 
57 Stimmen 

Art. 341 bis, Abs. 6, OR 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 341 bis, al. 6, CO 

Proposition de la commisslon 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

351 Arbeit in Industrie 

Art. 61 

Art. 65, Abs. J bis, KUVG 

Antrag der Kommission 

Der Betriebsinhaber oder sein Stellvertreter hat bei der 
Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten die 
Versicherten zur Mitwirkung heranzuziehen. 

Art. 61 

Art. 65, al. 1 bis, LAMA 

Proposition de 1a commission 

L'employeur ou son representant fera collaborer les 
assures a Ja prevention des accidents et des maladies 
professionnelles. 

Scballer, Berichterstatter: Es besteht eine Differenz 
bei Ziffer 3 des Artikels 61, wo es um das Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz (Artikel 65, Absatz I bis) geht. 
Bei der Regelung der Vorschriften über die Gesundheits
vorsorge und die Unfallverhütung im Arbeitsgesetz wurde 
auf die Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestim
mungen im Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
Bedacht genommen. Bei den Vorbereitungen auf die Bera
tungen der nationalrätlichen Kommission ist eine Lücke 
hinsichtlich dieser Übereinstimmung entdeckt worden, 
indem nach Artikel 5, Absatz 3, des Gesetzesentwurfes die 
Arbeitnehmer zur Mitwirkung bei der Unfallverhütung 
heranzuziehen sind, während im KUVG eine derartige 
Bestimmung fehlt. Da der Artikel 65 des KUVG im 
Rahmen des Arbeitsgesetzes, also in diesem Artikel 61, 
ohnehin revidiert wird, erscheint es der Kommission in 
Übereinstimmung mit dem Eidgenössischen Departement 
des Innern und der Schweizerischen Unfallversicherungs
anstalt als angebracht, den Grundsatz der Mitwirkung der 
Arbeitnehmer in der Unfallverhütung in einem neuen 
Absatz lbis des Artikels 65 KUVG ebenfalls zu verankern. 
Dabei ist freilich Artikel 16, Absatz 3, des Geschäfts
verkehrsgesetzes zu beachten (wir führen etwas neu ein, 
trotzdem keine Differenz in diesem Artikel besteht), wo
nach im Verfahren bei Differenzen auf andere Fragen nur 
zurückgekommen werden kann, wenn es als Folge der 
neuen Beschlüsse nötig wird oder wenn die Kommissionen 
beider Räte einen übereinstimmenden Antrag stellen. 
Letzteres wäre die Meinung, indem die Kommission des 
Nationalrates Ihnen diesen neuen Absatz Ibis vorschlägt, 
in der Erwartung, dass die Kommission des Ständerates in 
gleichem Sinne beschliesst. 

M. Grlfdel, rapporteur: A I'article 65, alinea Ibis et 
alinea 3, il n'y avait pas de divergence. 

Cependant, au cours des discussions, il est apparu 
qu'une lacune existait dans Ja loi sur Je travail, car eile ne 
prevoit pas de disposition permettant a l'employeur ou a 
son representant de faire collaborer !es assures a la pre
vention des accidents et des maladies professionnelles. 

Or, une teile collaboration est souhaitable, dans l'in
teret commun. C'est pourquoi, a la demande du Departe
ment de l'interieur et d'entente avec la commission föderale 
des fabriques, il nous est propose d'introduire un alinea Ibis 
a l'article 65, alinea 1. 

Cette maniere de faire n'est pas habituelle. Dans la 
procedure applicable a Ja liquidation des divergences, il 
n'est admis qu'un conseil introduise de nouveaux textes 
Jorsqu'il n'y avait pas de divergence, a moins que les deux 
commissions, du Conseil national et du Conseil des Etats, 
n'en decident en commun. 
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Nous vous invitons cependant a vous rallier a Ja propo
sition d'adjoindre un alinea Ibis a l'article 65, en esperant 
que Ia commission du Conseil des Etats et le Conseil des 
Etats lui-meme s'y rallieront. 

Angenommen - Adopte 

Art. 68 

Antrag der Kommission 
Abs./ 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes sind aufgehoben: 

lit. a 

die kantonalen Vorschriften, die vom Gesetz geregelte 
Sachgebiete betreffen; 

Lit. b 
die kantonalen Vorschriften über die Ferien, unter 

Vorbehalt von Absatz Ibis. 

Abs. Ibis 

Kantonale Vorschriften über die Feriendauer, die 
längere Ferien als Artikel 341bis, Absatz l, des Obli
gationenrechts vorsehen, bleiben als zivilrechtliche Be
stimmungen im Rahmen von Artikel 341 bis, Absatz Ibis, 
des Obligationenrechts weiterhin in Kraft. 

Abs. lter 

Vorbehalten bleiben kantonale Vorschriften über die 
ärztliche Untersuchung der Jugendlichen, soweit der Bund 
von seiner Befugnis gemäss Artikel 27, Absatz 4, keinen 
Gebrauch macht. 

Art. 68 

Proposition de 1a comrnlssion 
Al. I 

A son entree en vigueur, la presente loi rend caduques: 

Lettre a 

Les prescriptions cantonales se rapportant aux der 
maines qu'elle regit; 

Lettre b 

Les prescriptions cantonales sur !es vacances, sous 
reserve de l'article 341 bis, alinea 1, du Code des obligations. 

Al. Ibis 

Les prescriptions cantonales prevoyant de plus longues 
vacanc.es que I' article 341 bis, alinea 1, du Code des obli
gations restent toutefois en vigueur, a titre de dispositions 
de droit civil, dans !es Iimites de l'alinea Ibis dudit article. 

Al. Jter 

Sont reservees !es prescriptions cantonales concemant 
l'examen medical des jeunes gens dans la mesure ou la 
Confederation n'a pas fait usage de la competence que lui 
confere l'article 27, alinea 4. 

Schaller, Berichterstatter: In Artikel 68 haben wir die 
Konsequenzen aus den Beschlüssen des Ständerates und 
aus Ihrem Beschluss auf Zustimmung bei Artikel 60 zu 
ziehen. Es geschieht dies aber mit etwas andern Texten, 
als sie der Ständerat beschlossen hat. 

Ich äussere mich zuerst zu Absatz I, wie er von der 
Kommission des Nationalrates vorgeschlagen ist. Der 
Nationalrat hatte den Ferienanspruch für erwachsene 
Arbeitnehmer von Bundes wegen auf zwei Wochen be-

schränkt, gleichzeitig aber für weitergehende kantonale 
Vorschriften über die Feriendauer eine Besitzstandgarantie 
in eben diesem Artikel 68 vorgesehen gehabt. Der Ständerat 
hat sich dieser Lösung nicht angeschlossen, mit der Be
gründung, sie schaffe eine Ungleichheit unter den Kantonen. 
Er ersetzte die Besitzstandgarantie durch eine Kompetenz 
der Kantone, der Sie jetzt zugestimmt haben, die Ferien 
auf dem Wege des Zivilrechts bis zu drei Wochen zu ver
längern. Gleichzeitig beschloss der Ständerat, eine Be
stimmung aufzunehmen, wonach die bisherigen kantonalen 
Vorschriften über die Feriendauer (Ferien, die über die 
zwei Wochen nach Bundesrecht, aber nicht über drei 
Wochen hinausgehen) als kantonales Zivilrecht fort
bestehen. 

Die Frage, ob das Vorgehen, bisherige öffentlich
rechtliche Vorschriften der Kantone durch den Bundes
gesetzgeber unverändert als Vorschriften des kantonalen 
Zivilrechts anzuerkennen, als zulässig zu betrachten ist, 
wurde von der Justizabteilung des Eidgenössischen Justiz
und Polizeidepartementes bejaht. Die nationalrätliche 
Kommission erklärt sich grundsätzlich mit dem Beschluss 
des Ständerates einverstanden, unterbreitet aber in An
lehnung an einen Vorschlag der Justizabteilung eine neue 
Formulierung. Danach wird der bisherige Absatz 1 auf
geteilt. In Litera a des neuen Absatzes I wird die Auf
hebung der kantonalen Vorschriften geordnet, die vom 
Gesetz geregelte Sachgebiete betreffen. Litera b von 
Absatz I bestimmt grundsätzlich die Aufhebung der 
kantonalen Vorschriften über die Ferien, soweit sie nicht 
auf Grund des neuen Absatzes 1 bis von Artikel 341 bis OR 
als kantonales Zivilrecht in Kraft bleiben. Die Kommission 
beantragt Ihnen Zustimmung zu diesem Absatz 1 des 
Artikels 68. 

Ich möchte auch gleich Absatz 1 bis behandeln. Dieser 
vom Nationalrat beschlossene Absatz wird neu zu Absatz 
1 ter. Die Kommission beantragt Ihnen also Zustimmung 
zur Neugliederung und Neuformulierung des Artikels 68. 

M. Gr:edel, rapporteur: A l'article 68, nous vous 
proposons une nouvelle redaction qui tient compte de 
l'amendement du Conseil des Etats, mais en le presentant 
de maniere plus systematique et plus claire. Votre com
mission a exam.ine cet article avec Je plus grand soin. Elle a 
constate que les modifications apportees sur Je fond 
decoulent en partie de l'amendement adopte a l'article 60. 

Dans la nouvelle version, !es dispositions cantonales 
actuelles qui prevoient plus de deux semaines de vacances, 
mais au maximum trois semaines, demeureraient en vigueur 
a titre de disposition de droit civil. 

Le departement a demande a Ja division de la justice 
de Iui dire si Ie Conseil national etait habilite a prendre 
une decision de cet ordre, c'est-a-dire si Je legislateur 
federal pouvait decider que !es prescriptions cantonales 
de droit public actuellement en vigueur seraient maintenues 
en tant que prescriptions de droit civil cantonal. Le Depar
tement de justice et police ayant repondu par !'affirmative, 
votre commission vous propose d'adherer au nouveau 
texte. 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 
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Differenzen - Divergences 

Art. 2 

Antrag der Kommission 

Abs./, Lit. d und dbis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Abs. 3 

Durch Verordnung können einzelne Bestimmungen 
des Gesetzes auf Betriebe mit überwiegend gärtneri
scher Pflanzenproduktion, die Lehrlinge ausbilden, an
wendbar erklärt werden, soweit dies zum Schutze der 
Lehrlinge erforderlich ist. 

Art. 2 
Proposition de la commission 

Al. l, lettre d et dbis 
Adherer a Ia decision du Conseil national. 

Al. 3 
Certaines dispositions de Ja loi peuvent, par ordon

nance, etre declarees applicables a des entreprises se 
livrant surtout a la production horticole de plantes et 
formant des apprentis, en tant que cela est necessaire 
pour proteger ceux-ci. 

()brecht, Berichterstatter: Unsere Beratungen über 
das Arbeitsgesetz, im März dieses Jahres, haben unge

St.iinderat - Con~eil 1fos Rtats UH,:l 

Abonnements: Un an, Sulue, 15 fr., port compris, postale, 20 Ir. 
On s'abonna excluslvement auprlls de la Verbandsdruckerei S. A. Bern• 
qul est chargee de l'expedltlon. 

fähr 50 Differenzen zum Nationalrat geschaffen. Der 
Nationalrat hat in seinen Beschlüssen vom 17. Juni viele 
dieser Differenzen behoben ; es sind deren nur unge
fähr ein Dutzend stehengeblieben, aber darunter eine 
recht wichtige, nämlich die Frage der gesetzlichen Höchst
arbeitszeit. 

Eine erste Differenz haben wir in Artikel 2, Ab
satz 1, Litera d und dbis. Es war von Anfang an un
bestritten, dass das Arbeitsgesetz auf Betriebe der land
wirtschaftlichen Urproduktion nicht anwendbar sein soll. 
Dagegen bestanden Differenzen darüber, wieweit auch 
Betriebe der gärtnerischen Urproduktion vom Gesetz 
ausgenommen werden sollten. Auch der am ehesten 
interessierte Stand der Gärtner war in dieser Frage 
selbst nicht ganz einig. 

Der Nationalrat hat in der ersten Beratung die Li
tera d nur der landwirtschaftlichen Urproduktion reser
viert und eine neue Litera dbis eingefügt, in welcher 
er sagte, dass Gartenbaubetriebe, die die Arbeitnehmer 
vorwiegend im Gemüsebau oder für den Selbstbedarf 
beschäftigen, vom Gesetz auszunehmen seien. Wir ha
ben im März nach dem Entwurf des Bundesrates ent
schieden und die Streichung dieser Litera dbis beschlos
sen. Der Nationalrat hält seinerseits fest an Litera d 
und hat für Litera dbis eine neue Formulierung vor
geschlagen, die lautet: «Vom Gesetz sind ausgenommen 
Betriebe mit überwiegend gärtnerischer Pflanzenproduk
tion.» 

Unsere Kommission beantragt Ihnen Zustimmung 
zu dieser neuen Fassung des Nationalrates, aber unter 
einer Bedingung. Wir haben nämlich festgestellt, dass 
die Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates für 
die Gärtnereibetriebe, die vom Gesetz ausgenommen 
sind, eine unerfreuliche Konsequenz hätte. Das Arbeits
gesetz und das Berufsbildungsgesetz, über das wir noch 
diese Woche die Schlussabstimmung vornehmen wer
den, sind in ihrem Geltungsbereich gleichgeschaltet. Auf 
Betriebe mit überwiegend gärtnerischer Pflanzenproduk
tion wird also das Berufsbildungsgesetz nicht anwend
bar sein. Das ist ein gewisser Rückschritt, auch deshalb, 
weil auf diese Betriebe auch die Bestimmungen des 
Arbeitsgesetzes über den Lehrlingsschutz nicht anwend
bar sein würden. Das wollen diese gärtnerischen Be
triebe, die vom Arbeitsgesetz ausgenommen sein möch
ten, selber nicht ; das würde ihre Konkurrenzfähigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt stark in Frage stellen. 
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Wir hahen nun d:e Meinung, dass durch die Auf-
einer neuen diese Lücke 

,en werden ,ollte. \Vir beantragen Ihnen al,o in Ab
\rtikd 2 Zu,timmung zum Natiunalrat. 

,oweit zum 

d::iss ein Ahsatz 3 neu 
lautet: «Durch 

des Gesetzes 

Damit können wir auch die 
gen für Betriebe anwendbar erklären, die 
vom Gesetz ausgenommen werden. Eine 

wird auch noch in das Berufsbildungsge
werden müssen. Damit ist diese be-

und das uns, 
des Nationalrates zuzustimmen. 

wenn wir die Bedingung stellen, dass dieser 
Absatz 3 aufgenommen wird, handelt es sich um eine 
echte Differenz. Wenn man anderer Meinung sein 
sollte, so müssten wir Artikel 16, Absatz 3, des Ge

in Anwendung bringen, der so 
lautet: <<Auf andere Fragen kann nur zurückgekommen 
werden, wenn dies als Folge der neuen Beschlüsse nö
tig wird oder wenn die Kommissionen beider Räte einen 
übereinstimmenden Antrag stellen.» Wir dürfen anneh
men, dass auch die nationalrätliche Kommission dieser 
Ergänzung des Gesetzes zustimmen wird. 

Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Nationalrat 
und Aufnahme eines neuen Absatzes 3 in Artikel 2. 

Angenommen 

Festhalten. 

Adopte. 

Art. 8 

Abs. l, Lit. a 

Mehrheit 

Minderheit 
(Müller-Baselland, Dietschi, Guntern) 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Maintenir. 

Art. 8 

Al. /, [eitre a 

Majorite 

Minorire 
(Müller-fülle-Campagne, Dietschi, Guntern) 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter der Mehrheit: Artikel 8 
regelt die gesetzliche Höchstarbeitszeit. Hier haben wir 
die Kardinaldifferenz mit dem Nationalrat. Der Na
tionalrat hat mit 111 :42 Stimmen im Juni Festhalten am 
Kompromiss von Lugano beschlossen, d. h. für indu
strielle Betriebe, Büropersonal usw. 46 Stunden Höchst
arbeitszeit bis 31. Dezember 1966 und 45 Stunden vom 
1. Januar 1967 an. Ihre Kommission beantragt Ihnen 
ihrerseits mehrheitlich Festhalten an der bundesrätlichen 
Lösung, d. h. durchwegs 46 Stunden Höchstarbeitszeit. 
Ihre Klm1mission hat diesen Beschluss mit 9:3 Stimmen 
gefasst. In der ersten Beratung im Januar wurde dieser 
Besd1lu,s mit 12: 3 Stimmen angenommen. 3 Herren 
haben an der letzten Kommissionssitzung gefehlt, alle 
J haben aber erklärt, dass sie für Festhalten gestimmt 
hätten. Es hat also kein Mitglied der Kommission in 
dieser Frage ,eit dem Januar die Meinung geändert. 
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Sie kt:rmen die Differenz, die um hier vom Nat10nal
rat trennt. Sie mag auf den er,ten Blick als 

S;e ist aber zu 

von Gesetzes wegen noch 
Mehrheit Ihrer Kommi,,ion 

[; 

auch wenn viele industrielle Arbeitneh-
mer sowie das schon eine effektive 
Arbeitszeit besitzen, die unter 46 Stunden 
mit der der so
fern sie nahe an die effektive Arbeitszeit herankommt, 
ein Druck auf die und damit auch 
eine effektive weitere der Arbeitszeit er-
reicht würde. Wir halten dafür, dass die ein 
wertvolles Instrument zur Regelung der Arbeitsbedin
gungen und zur Regelung der Arbeitszeit sind. Die Ver
träge können aber nur Bedeutung haben, wenn wir ih
nen einen gewissen Spielraum, eine gewisse Manövrier
mögliehkeit auch selber schaffen. Das heisst aber, dass 
der Vertrag, wenn die gesetzliche Höchstgrenze sehr 
tief angesetzt wird, nach unten wieder zu spielen ver
suchen wird und wir damit noch kürzere Arbeitszeiten 
bekommen. 

Ihre Kommission glaubt in ihrer Mehrheit, dass sich 
diese Tendenz heute nicht verantworten lässt. Sie hat 
die Meinung, dass sich seit unseren Beschlüssen im März 
die Lage in dieser Hinsicht eher noch verschärft hat. 
Es bestehen sicher gewisse Gefahren für unsere Wirt
schaft, wenn sie zur Hauptsache auf die ausländische 
Arbeitskraft abstellt, die in Zukunft wegen der wirt
schaftlichen Erstarkung dieser Länder, aber auch wegen 
allfälliger politischer Schwierigkeiten nicht mehr immer 
so leicht zu haben sein wird. Die Kommission glaubt 
auch, dass die Gefahren der Ueberfremdung seit dem 
März noch eher manifest geworden sind. 

Es kommt dazu, dass der sogenannte Kompromiss 
von Lugano von der Voraussetzung ausgeht, das hän
gige Volksbegehren auf Einführung der 44-Stunden
woche werde zurückgezogen. Wir haben aber bis jetzt 
keine verbindliche Zusicherung, dass dieser Rückzug er
folgt, sofern sich die Räte auf den Kompromiss eini
gen würden. Man hat in die bisher abgegebenen Er
klärungen die Bedingung aufgenommen, dass das Re
ferendum nicht ergriffen werden darf. Wir können aber 
nach Meinung der Kommissionsmehrheit unmöglich ei
nen Kompromiss sehliessen, der darauf hinausläuft, dass 
von einem unserer Volksrechte nicht Ge
brauch gemacht werden darf. 

Es war nun interessant, gerade gestern in der Zei
tung eine Notiz zu lesen über eine Sitzung des Aus
schusses des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Es 
heisst hier: «Nach einem Referat von Nationalrat 
Wi.ithrich nahm der Auschuss zur Lage Stellung, wie 
sie sich in der parlamentarischen Behandlung des Ar
beitsgesetzes hinsichtlich der gesetzlichen wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit ergeben hat. Er beauftragte die Organe 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, im Einvt:r· 
nehmen mit der Vereinigung schweizerischer Angestell
tenverbände eine den eidgenössischen Räten abzuge
bende Erklärung auszuarbeiten, die, auf den Ausfüh
rungen des Präsidenten de\ Gewerkschaftsbundes in der 
Sommersession des Nationalrates fussend, eindeutig 
feststellt, dass die 44-Stundenwoche-lnitiative zurück-

i 
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gaogen wird, wenn da Komrromiss von Lugano Ge· 
wird.» 

Dieser Re,chluss de, Aus,chusses des Gewerkchafts
hundes ,teilt doch offenbar auch fe,t. das, hi,her 

verbmd!:che nicht wnrden 
i,L 

Diese für Ihre Kommissions-
mehrheit nicht entscheidend. Ihre K,rnimissionsmehrheit 

i:ach al:v,olut sach

gegen eine ,veitere 
Höchstarbeitszeit und für 
liehen des Bundesrates snr·-1,,.n 

nicht 

Wenn die hän-
Initiative diesen sachlichen Interessen 

und wenn sie trotz der Veränderung der Verhältnisse 
seit ihrer Einreichung nicht werden will, 
so glauben wir, dass diese Initiative eben auf dem or
dentlichen Wege erledigt werden muss. Wie gesagt, be
antragt Ihnen die grosse Mehrheit Ihrer Kommission bei 
Artikel 8 Festhalten an unseren Beschlüssen. 

Müller· Baselland, Berichterstatter der Minderheit: 
Ich beantrage Ihnen namens der Minderheit der Korn· 
mission Zustimmung zur Fassung des Nationalrates. Der 
Nationalrat hat leider der Ferienbeschränkung des 
Ständerates zugestimmt. Es wäre deshalb rein verhand
lungsmässig gesehen nur Gegenrecht, wenn der Stände
rat dem Nationalrat folgen würde. Es ist mir klar, dass 
dies eine schwache Begründung ist. Ich kann aber stär· 
kere Momente ins Feld führen. Viele Staaten haben 
heute eine wesentlich kürzere Arbeitszeit, ohne dass das 
Wirtschaftsgefüge gelitten hätte. In den USA z. B. ist 
nicht einmal die Arbeitslosigkeit zurückgegangen, trotz. 
dem nach Adam Riese kürzere Arbeitszeit eine grössere 
Anzahl Arbeiter bedingen würde. Mit den Gesamtar· 
beitsverträgen lässt sich diese Angelegenheit nicht re
geln. Das muss im Gesetz verankert sein. Sie verschan
zen sich hinter der Arbeitsmarktlage, wobei ich mir die 
Bemerkung erlaube, dass nicht die werktätigen Schwei
zer von den Gastarbeitern profitieren. In Artikel lt ist 
die Möglichkeit vorgesehen, durch Ueberstunden im Be· 
darfsfalle die wöchentliche Arbeitszeit zu erhöhen, wobei 
ich nicht bezweifle, dass die Arbeitgeber reichlich davon 
Gebrauch machen werden. Diese Bestimmung allein 
wird die 45-Stundenwoche, wie sie im Nationalrat be
schlossen wurde, illusorisch machen. In verschiedenen 
Betrieben gilt übrigens heute schon die 45-Stunden
woche, so dass wir eigentlich mit der Zustimmung zum 
Nationalrat nichts wesentlich Neues bringen. 

Ich bin vom Gewerkschaftsbund ermächtigt, fol· 
gende verbindliche Erklärung abzugeben: «Die Arbeits· 
zeitinitiative wird zurückgezogen, wenn der Kompro· 
miss von Lugano Gesetz wird.» Ich bitte Sie, der Min
derheit zuzustimmen. 

Guntem: Sie werden von mir wohl nicht erwarten, 
dass ich mich, nachdem Kollege Müller als neues Kom
mi~sionsmitgl ied den Minderheitsantrag begründet hat, 
wie ich das anlässlich der Behandlung des Geschäftes 
am I3. März heorgte, nun in den Schmollwinkel zu. 
rikkziehen würde und stillschweigend der Sache den 
Lauf lie~se, wennschon ich wei\s, dass die Meinungen 
mehr oder minder gemacht sind. Nach wie vor hin ich 
iihcr;.eugt. da\s die ge,etzliche Verankerung der 45-
Stundenwoche ab 1. Januar 1967 nichts Weltbewegendes 
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bedeuten kann. da bi, dahin nicht nur die 45-. sondern 
die .1.i-Srundenwoche in der lndu,tric 

hahcn w;rd. Dies 

,ein. Deren für un,er 
Wirtschaft und deren Arbciter,chaft 

ihre grosse 
ders um in Dienste des Arbeitsfr;edens wirk,am und 

und wirken zu können. Leider 
bestehen aber heute noch eine ansehnliche Zahl von Be· 
trieben, besonders im Bereich des Handels und Gewer· 
bes. deren Personal keinem 
!erstellt und daher auf den 
,en ist. Gesetzliche Ansätze auch hinsichtlich Höchstar· 
beitszeit dürfen daher nicht zu sehr den 
Errungenschaften nachhinken. Es unterliegt auch keinem 
Zweifel, dass der gesetzliche Höchstarbeit5zeitansatz die 
Entwicklung auf dem Vertragssektor beeinflusst, wobei 
die Meinungen über die wahrscheinlichen Auswirkungen 
auseinanderklaffen und verschiedenartig beurteilt wer· 
den. Die Arbeiterschaft sieht und wünscht diese Ent
wicklung in der Richtung nach der 44-Stundenwoche, 
während die Arbeitgeberschaft mit der gesetzlichen 
46-Stundenwoche dieser Entwicklung eine Bremse an
legen will. 

Hierin liegt das eigentliche Problem der Auseinan
dersetzung, wobei die derzeitige Hochkonjunktur mit 
dem damit bedingten Uebermass an Gastarbeitskräften 
als Beispiel der Not und Zwangslage, in der wir uns 
befinden, und die für die 46-Stundenwoche sprächen, 
herhalten muss. Man berechnet, wie mit der gesetzlichen 
45-Stundenwoche ein Mehrbedarf an ausländischen Ar
beitskräften von 15 000 Einheiten notwendig wäre. Aber 
es wird dabei verschwiegen, wie falsch diese Rech· 
nung ist, da ja der grösste Teil der Industriearbeiter 
bereits im Besitze der 45-, resp. 44-Stundenwoche ist. 
Die Auswirkung ist daher nicht halb so schlimm, wie 
sie beurteilt und hingestellt werden will. Auch mit der 
Befürchtung, der Zufluss von Gastarbeitern aus der süd
lichen Nachbarschaft könnte in absehbarer Zeit versie
gen, da Italien in seiner rapiden wirtschaftlichen Ent
wicklung immer mehr auf den Einsatz seiner Landsleute 
im eigenen Land angewiesen sein werde, ist es vorder
hand nicht weit her. Tatsachen beweisen vorläufig noch 
das Gegenteil, und mit Genugtuung können wir fest· 
stellen, dass unser Land von der italienischen Arbeiter
schaft als bevorzugt gilt und auch in Zukunft gelten 
wird, sofern wir mit andern Staaten 
Schritt halten werden. Ueberdies wäre eine Dämpfung 
der Hochkonjunktur und damit ein Abbau im Bestand 
der Gastarbeiter im angemessenen Rahmen nur zu be
grüssen. 

Anderseits wird behauptet, die Arbeitnehmerver
bände mit ihrer Forderung nach Arbeitszeitverkürzung 
betrieben ein Spekulationsmanöver. Ihnen gehe es nicht 
so sehr um die verkürzte Arbeitszeit, um weniger Ar· 
beitsstunden. als vielmehr darum. fiir die über die ge
setzliche und vereinbarte Höchstarbeitszeit hinausgehende 
Ueberzeit die vorgesehenen Ueberzeitzuschläge einheim· 
~en zu können, wohei auf Umwegen Lohnerhöhungen 
erzielt werden. Der Beweis hiefür sei erbracht. dazu 
~teige auch noch die Gefahr der Leistung von Schwarz· 
arbeit. Auch da wird zu leichtfertig übertrieben und 
verallgemeinert. Die gro\se l\1as~e der Arheiterschaft 
i,t und bleibt sich hcwusst, das~ die Verkürzung der 
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Arbeit,zeit im I nterc:,,e der Gesundheit des Arbeiters 
und der Förderung der Familiengemeinsehaft und des 
Familien,;nnes wci,s ,ich auch 
chcnd zu verhalten und einzurichten. 

Die Reduktion der Höchstarbeitszeit von 
48 auf 46 Stunden pro Woche wird als 
angemessen erachtet. da man mit der 
Stundenwoche während mehr als 40 Jahren gut 
sei. Hier sei daran erinnert, wie innert 9 Jahren im 
Jahre 1919 Jie Höchstarbeitszeit von 60 
auf 48 Stunden pro Woche reduziert wurde und es von 
da an mehr als 40 Jahre erforderte, um zu den nun in 
Diskussion stehenden neuen Reduktionen zu gelangen. 
Darin liegt der Beweis, wie die Neuregelung 
voraussichtlich wieder auf Jahrzehnte hinaus 
wird und es daher nicht als übertrieben bezeichnet wer
den kann, unter den gegebenen Umständett die 45-
Stundenwoche als gesetzliche Höchstarbeitszeit festzu
setzen. 

Der Nationalrat hat sich in zweiter Runde eindeutig 
mit grossem Mehr für den Kompromiss von Lugano 
ausgesprochen. Er sieht darin den gangbaren Weg zu 
gegenseitiger Verständigung, der von vielen Arbeitge
bern gewünscht und längst beschritten wurde. Es steht 
meines Erachtens auch dem Ständerat nicht schlecht an, 
zu dieser Verständigungslösung die Hand zu reichen, 
um die ich Sie bitten möchte. Damit ersparen wir bei
den Räten weitere Auseinandersetzungen und ermög
lichen die Inkraftsetzung dieses Bundesgesetzes, nach 
Verständigung mit den Kantonen, und den Rückzug 
der Initiative für die 44-Stundenwoche. Wir haben so
eben gehört, dass nun ein formeller Beschluss von Sei
ten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes vorliegt 
und die Zusicherung da ist, dass die Initiative zurück
gezogen wird, sofern der Ständerat der Kompromiss
lösung zustimmt. 

Dietschi: Gestatten Sie dem Dritten im Bunde der 
kleinen Minorität, doch auch noch seine Gründe dar
zulegen, die Veranlassung geben, Sie zu ersuchen, dem 
Beschluss des Nationalrates zuzustimmen. 

Es kann nicht bestritten werden, dass der National
rat sich sehr bemühte, zu einer Verständigung zu ge
langen. Prominente Persönlicpkeiten - ich nenne nur 
Dr. Hermann Häberlin - haben sich grosse Mühe ge
geben, zu einer Verständigung zu kommen. Ich 
schliesse mich ihrer Beurteilung an. Der Nationalrat ist 
uns in einem der wesentlichsten Punkte, in der Fe
rienregelung, entgegengekommen, wobei ich nicht ver
schweigen möchte, dass mit der Ablehnung der Besitz
standgarantie die Kantone mit längerer Feriendauer, 
allen voran Basel-Stadt, betroffen werden, das in zwei 
Volksabstimmungen mit überwältigenden Mehrheiten 
die vier Wochen Ferien gesetzlich festgelegt hat. Da 
der Nationalrat sich dem Mehrheitsentscheid des Stän
derates angeschlossen hat, wird damit das Basler Fe
riengesetz in dieser Bestimmung obsolet. Nachdem 
Kollege Müller die Zusicherung gegeben hat, dass die 
Arbeitszeit-Initiative zurückgezogen werde, sollten wir 
nun dem Kompromiss von Lugano zustimmen. Dies 
kann umsoeher verantwortet werden, als ja die 45-
Stundenwoche erst ab 1967 wirksam werden soll und 
dann zweifelsohne den dannzumaligen tatsächlichen 
Verhältnissen entspricht. Die grossen Industrien unse
res Landes, die chemische Industrie, die Maschinenin
dustrie, die Uhrenindustrie, sind heute ~chon bei 45 
oder unter 45 Stunden. Es ist keineswegs unwahrschein-
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lieh, dass Ende 1966 die 45-Stundenwoche annähernd 
Voraussetzungen entspricht, die 6 1/4 Jahre 

zuvor für den Antrag des Bundesrates 
\\aren. Gerade die des Inkrafttretens 
der 45-Stundenwoche auf das Jahr l 967 
scheint mir ein 
für 

entscheidendts Argument zu sein, das 
spricht. Dabei sind aber auch die an-

des von Lugano 
willkommene 

Ueberzeitstunden, nämlich von 220 auf und zwar 
auch für Arbeitnehmer, deren wöchentliche Ar
beitszeit 50 Stunden Der darf 90 
Stunden Ueberzeitarbeit ohne Bewilligung anordnen, 
während heute eine solche bewilligungsfreie Quote über
haupt nicht existiert. Auch wenn ich die Gründe, die 
von der Mehrheit dargelegt werden, ernst nehme, allem 
voran die Tatsache der zunehmenden Schwierigkeiten 
in der Beschaffung ausländischer Arbeitskräfte, so 
halte ich doch dafür, dass, weil die tatsächliche Ent
wicklung der in Aussicht genommenen gesetzlichen 
Fixierung vorausgeht, dem Nationalrat zugestimmt wer
den darf. Es wäre bedauerlich, wenn das Arbeitsgesetz 
an diesem Schicksals-Artikel 8 scheitern würde. Diese 
Gefahr besteht, wenn es zu keiner Verständigung 
kommt. Es ist fast unvermeidlich, dass dann die Eini
gungskonferenz zusammentreten muss. Die Gefahr 
besteht, dass der so mühsam erarbeitete bedeutende 
Schritt vorwärt in der Sozialgesetzgebung unseres 
Landes an diesem Artikel 8 scheitern kann. Daher 
stimme ich für Zustimmung zum Nationalrat. 

Obrecht, Berichterstatter der Mehrheit: Unsere Min
derheit hat sich als sehr streitbar erwiesen. Es sind tat
sächlich alle drei Mitglieder dieser kleinen Minderheit 
in die Schranken getreten. Aber ich glaube, diese De
batte hat keine neuen Gesichtspunkte zutage fördern 
können. Die Meinungen sind ja schon in unserer letz
ten Beratung, im März, in dieser Hinsicht ausgesprochen 
worden, und ich glaube, es ist kaum möglich, neue 
Elemente beizutragen oder jemanden noch von seiner 
Meinung abzubringen. Das einzige neue Element, das 
in die Debatte getragen worden ist, ist die Erklärung 
von Herrn Kollege Müller, er sei ermächtigt, namens 
des Gewerkschaftsbundes zu sagen, dass die Initiative 
zurückgezogen werde, wenn der Kompromiss von 
Lugano Gesetz wird. Ich habe noch nie erlebt, dass Herr 
Müller als Sprecher des Gewerkschaftsbundes auf
getreten ist. Wer für einen andern handelt, muss in der 
Regel eine Vollmacht beibringen, und ich möchte Herrn 
Müller ersuchen, seine Vollmacht vorzulegen (Heiter
keit). Es war ja in dieser Pressenotiz von gestern ge
sagt, dass der Gewerkschaftsbund zusammen mit den 
Angestelltenverbänden diese Erklärung beibringen 
werde. Ich weiss nicht, ob Herr Müller auch legitimiert 
ist, für die Vereinigung schweizerischer Angestellten
verbände zu sprechen, die auch mit in dem Ding ist bei 
dieser Initiative. 

Aber mehr hat uns gewiss der materielle Gehalt 
der Erklärung interessiert. Herr Müller gibt die Er
klärung ab: «Die Initiative wird zurückgezogen, wenn 
der Kompromiss von Lugano Gesetz wird.» Was heisst 
das? Das heisst doch wieder, dass das Referendum 
nicht ergriffen werden darf und dass man mit dieser 
Erklärung einen Druck auf das Volk ausüben will, eben 
zum Arbeitsgesetz das Referendum nicht zu ergreifen. 
Das scheint uns unannehmbar. Wenn man einen Korn-

l 
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promi,s ,chliessen will, muss man ihn hier im Parla
ment schliessen und sagen: Wenn die beiden Räte sich 

dann wird die Initiative Aber 
man kann nicht die auf Ko,ten eines Dritten, 
n:imlich des Volkes, machen. Aber wie gesagt, das war 

die Mehrheit Ihrer Kommis,ion nicht ent,cheidend. 
Wir haben in der gar nicht, oder 

über diese Initiative 

tragen. und wir haben 
eben die dass ein weiterer Druck auf 
die effektive Arbeitszeit sich in der Wirtschafts
und Arbeitsmarktsituation nicht verantworten lässt. 
Wenn die Initiative diesen sachlichen Erfordernissen in 
die Quere kommt, dann ist für sie eben der ordentliche 

dann muss sie Volk und Ständen 
zum Entscheid unterbreitet werden ; vielleicht gibt es 
erst dann Luft, erst dann Klarheit, wie sich das Volk 
überhaupt zu der Frage der weiteren Arbeitszeitver
kürzung stellt. Ich glaube, es wäre kein Unglück, wenn 
diese Initiative dem Volk vorgelegt würde. Aber je
denfalls sollte sie unsere Schlussnahme zu einem Ar
beitsgesetz, das vielleicht Jahrzehnte gelten soll, nicht 
präjudizieren. 

Müller-Baselland, Berichterstatter der Minderheit: 
Herr Kollege Obrecht bezweifelt, ob ich legitimiert 

sei, diese Erklärung abzugeben. Ich wüsste nicht, wer 
sonst in diesem Rate für die Gewerkschaft sprechen 
sollte. Es ist nicht notwendig, dass ich eine Legitima
tion habe und weil ich nicht Jurist bin, dürfen Sie auf 
mein ehrliches Gesicht hin glauben. 

M. Barrelet: A mon avis, Ie fait nouveau qui nous 
est signale et que constitue Je retrait de !'initiative, 
ne doit pas influencer la position que nous avons de
fendue jusqu'ici. Vous me permettrez de faire une 
simple reflexion que l'on entend egalement dans !es 
milieux qui ont une charge de travail tres lourde; on 
parle de quarante-six heures, de quarante-cinq heures, 
dans certains pays il est question d'un nombre encore 
inferieur, mais, Messieurs, parle-t-on de ceux qui en 
font cinquante, voire soixante? Vous me direz peut
etre que ces gens ne sont pas a plaindre, qu'ils ont 
choisi leur profession, leur vocation de paysans, c'est 
entendu. Mais voyez !es familles paysanne harassees 
par une activite extremement• penible. Pour ceux-ci, 
le legislateur n'intervient pas. On veut legiferer pour 
tout et sur tout et l'on consate des differences pareil
les! L'ouvrier ou l'employeur disposent de contrats 
collectifs. Le canton de Neuchatei, qui a ete l'un des 
premiers a instituer ces contrats, s'en felicite. En re
vanche, on regrette d'avoir voulu legiferer en detail en 
matiere d'allocations familiales, domaine prefere de 
la surenchere. II faut faire face chaque annee a des 
demandes nouvelles d'adaptation parce que !es textes 
sont trop precis. C'est dire, Messieurs, que si Ie peuple 
doit se prononcer en definitive sur cette initiative, ce 
sera une solution satisfaisante. Le peuple suisse pren
dra lui-meme ses responsabilites dans cette affaire. 
Quant a moi, eile est extremement importante et je 
n'admets pas qu'une minorite de gens ploient sous le 
faix, alors que !es autres se voient mis au benefice de 
maximums fixes. 

Heer: Gestatten Sie mir auch einige Bemerkungen 
zu dieser Differenz. Ich hätte zwar mein Votum schon 
bei der Eintretensdebatte abgeben können ; aber es ist 

:!45 Arbeit in Industrie 

vidk:cht d,lch noch ct\,a, /ll 

Herr Danioth hat hci der Eintn:tensdebatte 
erklärt, da~s man bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes 
einen \larin nicht Ansicht habe, 
einen Mann, der nicht mehr lebe. nämlich 

CiotthelL 

ich eines andern Mannes der zwar auch nicht 
mehr lebt, der es aber wie kaum ein zweiter verdient, 
:m Zusammenhang mit Gesetz genannt zu wer-
den, nämlich des Glarners Dr. Fridolin Schuler, des 

der von l 

und dessen Name weit über unsere 
hinaus bekannt war. Ihm war es zu verdanken, dass 
das am 1. Januar 1878 in Kraft getretene erste 
nössische ,ich einleben und in 
ziehung auswirken konnte. Für dieses 
nössische Fabrikgesetz war die glarnerische Fabrikge-

sowohl im Hinblick auf die Arbeitszeit und 
den besondern Schutz der Frauen und Kinder als auch 
mit Bezug auf die Fürsorge für Wöchnerinnen von 
massgebender Bedeutung. Mit Recht ist auf Seite 2 der 
Botschaft auf dieses glarnerische Gesetz von 1848 über 
die Arbeit in Baumwollspinnereien verwiesen, welches 
Gesetz erstmals in den Fabriken den Normalarbeitstag 
auch für Erwachsene einführte und damit die Arbeits
dauer in diesem Industriezweig regelte. Es war das 
erste Gesetz dieser Art in Europa und bildete den 
Beginn der nachfolgenden sozialen Entwicklung. 

Heute, wo zwischen Nationalrat und Ständerat u. a. 
noch eine Differenz bezüglich der Höchstarbeitszeit 
für die in Artikel 8 genannten Arbeitnehmer besteht, 
ob diese auf 46 oder 45 Stunden wöchentlich festzu
legen sei, ist es vielleicht interessant, sich kurz in Erin
nerung zu rufen, wie die Verhältnisse zur Zeit des Er
lasses des glamischen Arbeitgesetzes von 1848, in der 
sogenannten guten alten Zeit, waren. Die tägliche in 
der Schweiz und auch im Auslande übliche Arbeitszeit 
betrug je nach Jahreszeit 14 bis 15 Stunden. Einen 
Schutz für Kinder gab es nicht. Diese wurden allzu früh 
der Schule entzogen und ohne Rücksicht auf körper
liche und geistige Entwicklung zur Fabrikarbeit ange
halten. Aus der von Dr. Jakob Winteler anlässlich der 
600-Jahrfeier des Eintrittes von Glarus in den Bund 
der Eidgenossen verfassten Geschichte des Landes Gla
rus ist zu entnehmen, dass man im Jahre 1837 die Schul
pflicht bis zum 12. Altersjahr ausdehnte und glaubte, 
damit der Kinderbeschäftigung Einhalt gebieten zu 
können. Allein noch 1839 rügte, nach den Ausführungen 
von Dr. Winteler, die Glarner Zeitung, dass 6- bis 10-
jährige Halbtagsschü!er vor dem Unterricht zwei bis drei 
Stunden und nachher abends bis 8 Uhr in der Fabrik 
Handlangerdienste leisten mussten. Das Gesetz des 
Jahres 1848 beschränkte dann die Arbeitszeit für Kin
der unter 14 Jahren auf höchstens 14 Stunden. Für alle 
übrigen Arbeiter wurde sie auf 15 Stunden festgesetzt. 
Die ununterbrochene Fabrikarbeit wurde gestattet, wo
bei aber in solchen Betrieben ein Arbeiter innerhalb 
24 Stunden nicht länger als 13 Stunden am Tag und 
11 Stunden in der Nacht beansprucht werden durfte. 
Am Vorabend vor Feiertagen mussten die Unterneh
men um 8 Uhr geräumt sein. Halbtagsschulpf!ichtige 
Kinder unter 12 Jahren durften nicht mehr beschäftigt 
werden. Solchen im Alter von 12 bis 17 Jahren war die 
Nachtarbeit vor dem Rcpetier- und Religionsunterricht 
verboten. 
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werden müssen. Wenn ich heute trotzdem dem 
Antrag Kommissionsminderheit zustimme, so tue 
ich es in der dass damit das fortschritt-
liche werden kann. 

Zu meiner Stellungnahme veranlasst mich aber auch 
der l 962er Bericht des schweizeri
scher Maschinen- und Metallindustrieller, wo auf den 
Seiten 80 und 81 zum folgendes ausge
führt wird: «In dieser Phase der Verhandlungen er
blickte dann der vield;skutierte Kompromiss von Lu
gano das Licht des Tages. Er beruht auf der Mittellö
sung, dass die wöchentliche Höchstarbeitszeit für die 
Arbeitnehmer der Kategorie a 46 Stunden und ab 
1. Januar 1967 45 Stunden beträgt. Wenn damit auch 
das Inkrafttreten der 45-Stundenwoche um einige Jahre 
hinausgeschoben werden konnte, so bedeutet dies trotz
dem vom Arbeitgeberstandpunkt aus eine wesentliche 
Konzession. 

Für eine gerechte Würdigung darf aber nicht über
sehen werden, dass auch die andere Seite Entgegen
kommen zeigte. So erhöht sich - sobald die 45-Stunden
woche in Kraft tritt - die Zahl der im Kalenderjahr 
zulässigen Ueberzeitarheit von 220 auf 260 Stunden, 
notabene auch für jene Arbeiter, deren wöchentliche 
Arbeitszeit 50 Stunden beträgt. Der Arheitgeber darf 
90 Stunden Ueberzeit ohne behördliche Bewilligung an
ordnen ; heute existiert eine solche bewilligungsfreie 
Quote überhaupt nicht, und der Bundesrat hatte nur 
60 Stunden beantragt-» Hier ist gerechterweise gesagt, 
dass auch die andere Seite Entgegenkommen gezeigt 
habe. Aus diesen Gründen stimme ich dem Antrag der 
Kommissionsminderheit zu. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 11, Abs. 2 und 3 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Festhalten. 

JO Stimmen 
7 Stimmen 

Minderheit 
(Müller-Baselland. Dietschi, Guntern) 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 
(Der Minderheitsantrag wird, nach der Abstimmung 

über Artikel 8, nicht aufrechterhalten.) 

Art.//, al. 2 et 3 

Proposition de la commissiou 
1Wajorit/, 

~.1 a in t en i r. 
AfinoriN! 

(Miiller-Ba!e-Campagne. Diet,chi, Guntern) 

Adherer a la dccision du Con,eil national. 
(La proposition de Ja minorite n ·e~t pas maintcnue, vue 

de resultat du votc sur l'article 8.) 

18 1%3 

Obrecht, Bcrid1tcr,tatter: Artikel 11. Absiitze 2 und 
3 handeln v,,n den llcher,tunden. Hier hc,teht eine Dif· 
fereru rnm Nationa!rat, d:e ,ich darau, dass 
diese nach Nationalrat\besch!m, ehenfa!I, 
Bestandteil des K von waren. E, 

8 an unerem Be
wir auch bei den Absätzen 2 

und 3 von Artikel l I fe,thalten. Ich Ihnen in 
Antrag. 

A 

Art. ll, Abs.4 

Antrag der Kommission 
Festhalten. 

Art. J /, al. 4 

Proposition de fa commission 
Maintenir. 

Obrecht, Berichterstatter: Absatz 4 handelt vorn 
Lohnzuschlag bei Ueberzeitarbeit. Der Bundesrat hatte 
vorgeschlagen, dass 60 Stunden im Jahr zuschlagsfrei 
sein sollten für Büropersonal, technische und andere 
Angestellte. Der Nationalrat hat hingegen beschlossen, 
dass nur 12 Stunden im Kalenderquartal zuschlagsfrei 
sein sollten. Wir haben im März dem Bundesrat zu
gestimmt, und der Nationalrat hat nun - allerdings 
nur mit 61 :50 Stimmen - Festhalten an seinem frü
heren Entscheid beschlossen. Ihre Kommission beantragt 
Ihnen mit 9:3 Stimmen, am Beschluss des Ständerates 
und an der bundesrätlichen Fassung festzuhalten. Sie 
ist der Meinung, dass 48 Stunden als zuschlagsfreie 
Ueberstunden ungenügend sind für Büropersonal und 
weitere Angestelitenkategorien und dass vor allem 
die Aufteilung auf Kalenderquartale unzweckmässig 
ist. weil diese Lösung den Saisonbetrieben oder Betrie
ben zum Beispiel mit Weihnachtsgeschäft, Ostergeschäft 
usw. nicht den nötigen Ausgleich ermöglichen würde. 
Wir beantragen Thnen Festhalten. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 16, Abs. 2 

A11tra2 der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 16, al. 2 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Eine weitere Differenz 
besteht bei Artikel 16, Absatz 2. Nach Vorschlag des 
Bundesrates könnten die Kantone höchstens 8 Feier
tage im Jahr den Sonntagen gleichstellen. Wir haben 
im Ständerat differenziert zwischen industriellen und 
nichtindustriellen Betrieben und haben festgestellt, dass 
wohl (wie bisher schon im Fabrikgesetz) für industrielle 
Betriebe höchstens 8 Feiertage im Jahr den Sonntagen 
gleichgestellt werden dürfen, dass aber für nichtindu· 
strielle Betriebe die Kantone bis auf 12 Feiertage im 
Jahr gehen können. Der Nationalrat hat diesen Beschluss 
des Ständerates mit 85:28 Stimmen abgelehnt. Ihre 
Kommission beantragt Ihnen aher Festhalten. Sie macht 
geltend, dass im Gegensatz zum Fabrikgesetz nun auch 
Kleingewerbe und K.leinhandel dem Arbeitsgesetz un
terstellt sein werden. Es sollte gerade aus diesem 
Cirunde eine gewi~se Elastizität zur Anpassung an die 

L 
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ver,..:hiedenen Verhältnis,e in den einzdnen L:rndestei· 
Jen werden. Ihre Kommission d:i,, 
die,e 
Verhältnis~e ein 

Sie 

Angenommen 

Art. 15, Abs. 2. 

Antrag der Kommission 
Festhalten. 

Art. 15. al.1, 

Proposition de la commission 
Maintenir. 

Obreclit, Berichterstatter: Bei Artikel 25 be,teht eine 
Differenz im zu Absatz 2. Der Bundesrat hat 
beantragt zu sagen: «Solche Sonderbestimmungen kön· 
nen insbesondere erlassen werden ... » Wir haben dieser 
Fassung zugestimmt. Der Nationalrat seinerseits will 
vorschreiben, dass solche Sonderbetimmungen «zu er
lassen sind». Wir glauben. dass die Logik hier bei der 
ständerätlichen Fassung liegt. Man sollte den Gesetz
geber nicht zwingen, in allen Fällen solche Sonderbe
stimmungen obligatorisch aufzustellen; denn es ist sehr 
wohl möglich, dass es für einzelne Berufsgruppen gar 
nicht unbedingt notwendig i~t. solche Sonderbestimmun
gen zu erlassen. Wir glauben, dass die Kann-Formel 
hier das richtige ist und beantragen Festhalten. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 25, Abs. 2, Lit. e 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 25, al. 2, lettre e 

Proposition de Ja commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecltt, Berichterstatter: Es handelt sich hier um 
die Gärtnereien, und wir beantragen Ihnen Zustimmung 
zum Beschluss des Nationalrates, wie wir auch in Ar
tikel 2 in bezug auf die Gärtnereien Zustimmung be
schlossen haben. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 25, Abs. 2, Ut. g 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 25, al. 2, lettre g 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Die Fahne ist leider un
vollständig. Sie enthält bloss die Anträge, in denen wir 
Festhalten beantragen, aber nicht diejenigen, wo wir 
Zmtimmung zum Nationalrat beantragen. 

Es schien noch eine Differenz zu bestehen in Artikel 
25, Ah,atz 2, Litera fbis, wo der Ständerat auch die 
Elektrizitäts-, Gas- und Was~erwerke eingefügt hat. 
Dort steht im stenographischen Protokoll des National
rates, das~ ein Minderheitsantrag angenommen worden 
,ei, der Streichung dieses Beschlusses beantragt habe. 
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Wir hatten aber die dav, das ein Irrtum 

des Protokolls ,ein müs,e. und die hat tat
,iichlich das, das Prutnknll de, Natinr:alrates 
falsch i,t. E, besteht in dieser keine Diffe
renz. 

Der 
Wir 

weitere Differenz bei Absatz 
Ständerat neben den Redaktionen 

Zeitschriften auch die Druckereien 
die 

zum Beschluss des Natinna!rates. \Vir können 
so leichter, als Artikel 25 ja keine abschliessende Be

für die 
sollten, so kann der 

Bundesrat diese erlassen, ohne 
dass die Druckereien au~drück!ich im Artikel 25 er
wähnt sind. 

Adopte. 

Art. 35 

Antnig der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Proposition de la commission 

Adherer a Ja decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Eine weitere Differenz be
steht bei Artikel 35, betreffend die Betriebsordnung. 
Wir haben in unsern letzten Beschlüssen die vorgesehene 
Ordnung wesentlich ergänzt, und der Artikel ist nun 
etwas schwerfällig geworden. Der Nationalrat hat diesen 
Artikel 35 in drei verschiedene Artikel aufgeteilt, ohne 
materiell etwas zu ändern. Wir halten die Fassung des 
Nationalrates für besser und beantragen Zustimmung. 

Angenommen - Adopte. 

Art. 61, Ziff. J 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 61, chif f re J 

Proposition de 1a commission 

Adherer a Ja decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Der Nationalrat hat fest
gestellt, dass man es irrtümlicherweise unterlassen hat, 
eine Ergänzung des Kranken- und Unfallversicherungs
gesetzes, das im Arbeitsgesetz ohnehin revidiert wird, 
vorzusehen, nämlich eine in der Hinsicht, 
dass die Pflicht zur Unfallverhütung im Betrieb, wie 
sie das Arbeitsgesetz nun vorsieht, auch im Kranken
und Unfallver~icherungsgesetz festgehalten wird. Wir 
glauben, dass es zweckmässig ist, im Kranken- und Un
fallversicherungsgesetz diese Ergänzung vorzusehen, und 
wir beantragen Zustimmung zum Beschluss des National
rates unter Anwendung von Artikel 16, Absatz 3, des 
Geschäftsverkehrsgesetzes, weil es sich hier nicht um die 
Bereinigung einer Differenz, sondern um ein,;: neue 
Bestimmung handelt. 

A 11;::enommcn - -- Ado pi(;. 

Art. 68 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 
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Amelioration dans Ja plaine de la Linth 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Obrecht, Berichterstatter: Eine redaktionelle Diffe
renz besteht in Artikel 68 hinsichtlich der Uebergangs
ordnung für die kantonalen Feriengesetze. Hier hat der 
Nationalrat auf Grund einer Anregung der Justizabtei
lung eine bessere Formulierung gefunden. Wir bean
tragen Zustimmung. 

Angenommen - Adopte. 

An den Nationalrat- Au Conseil national 

8694. Melioration der Linthebene. 
Unterhalt 

Amelioration foncieres dans la plaine de 
Ia Linth. Entretien des ouvrages 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 1. Män 1963 
(BBI I, 365) 

Message et projet de loi du 1er mars 1963 (FF I, 369) 

Beschluss des Nationalrates vom 20. Juni 1963 
Decision du Conseil national du 20 juin 1963 

Antrag der Komm~ion 
Eintreten. 

Proposition de 1a comm~ion 
Passer a Ja discussion des articles. 

Berichterstalfung - Rapport general 

Stöckli, Berichterstatter: Einer Melioration geht in 
der Regel eine Flusskorrektion voraus. Da, wo im Som
mer zur Zeit der Schneeschmelze die Wasser unserer 
Berge die Talebenen überfluten, sie zum Teil dauernd un
ter Wasser halten und unproduktiv Jassen oder Kulturen 
zeitweise unter Wasser setzen und zum Absterben brin
gen, Ernten vernichten und Menschenleben gefährden, 
müssen die übergrossen Wassermengen in geordnete 
Bahnen geleitet und auf kürzestem Wege einem Wasser
speicher, einem See, zugeführt werden, wo sie ihr Ge
schiebe ablagern können und ihre Wellen verebnen. So 
im Linthgebiet, wo noch zur Zeit der Jahrhundertwende, 
vor 160 Jahren, rund 4000 ha Land zum Teil unfruchtbar 
waren, zum Teil die Produktion durch zeitweise zu hohen 
Wasserstand gefährdet war und wo selbst Wasser und 
Sumpfgelände immer wieder Menschenleben forderten. 

Hier hat es sich Hans Conrad Escher von der Linth 
zur Lebensaufgabe gemacht, der Linth den Lauf zu ge
ben, dass sie ihr Geschiebe im Wa!Iensee abgebe und 
von diesem aus auf kürzestem Wege den Zürichsee 
erreiche. 

Der Geschichtsschreiber lässt sich 1852 nach Vollen
dung des Werkes wie folgt vernehmen: 

«Mit dem Anwachsen der Schwierigkeiten aller Art 
wuchsen gleichzeitig sein Mut und seine Kräfte, ein ed
ler und reiner Patriotismus hat ihn begeistert und ge
leitet. Keine menschliche Vorsicht kann den Wirkun
gen zerstörender Naturkräfte vorbeugen, Aufgabe der 
Kunst ist bloss, solche ausserordentliche Fälle so selten 
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als möglich und wenn sie eintreten, so unschädlich wie 
möglich w machen. Die Linth folgt ihrem Meister und 
Führer. Was Escher für jene Täler geleistet, soll eine 
Mahnung an die Eidgenossen sein, nicht untergehen zu 
lassen. was er geschaffen hat und seinen Geist im Vater
lande lebendig zu erhalten.» 

Der Flusskorrektion, die allein nicht die Trockenle
gung eines grossen Gebietes bewirken kann, hat die 
Melioration zu folgen. Es müssen zum Zwecke der Sen
kung des Wasserstandes auf der ganzen zu entwässern
den Fläche Seitenkanäle gebaut und Rohrleitungen von 
grösserem und kleinerem Kaliber gelegt werden. Stras
sen müssen angelegt werden, und gleichzeitig hat eine 
Güterzusammenlegung, verbunden mit dem Bau von 
Siedlungen zu erfolgen. Das Werk Eschers zu vervoll
ständigen, es nicht untergehen zu lassen, war in einem 
spätem Zeitpunkt einer jüngern Generation vorbehalten. 
Im Jahre 1939 ist dann ein Bundesgesetz über die Me
lioration der Linthebene in den Kantonen Schwyz und 
St. Gallen geschaffen worden, mit dem Zweck, die Me
lioration der Linthebene, umfassend die Korrektion der 
Wildbäche, die Entwässerungen, die Güterzusammenle
gung und die Weganlagen auszuführen. An die veran
schlagten Kosten von 12,73 Millionen Franken leistete 
der Bund 60 Prozent. Es war vorgesehen, dass das Werk 
der Arbeitsbeschaffung dienen sollte. Mit den Bauarbei
ten konnte erst im Jahre 1942 begonnen werden, in einem 
Zeitpunkt, da bereits die Kriegswirtschaft ihren Einfluss 
geltend machte, Projektänderungen erforderte und eine 
Beanspruchung des meliorierten Landes für den Mehr
anbau notwendig machte. 480 ha konnten nach relativ 
kurzer Zeit der Schweizerischen Vereinigung für Innen
kolon-isation und industrielle Landwirtschaft (SVIL) zur 
Verfügung gestellt und von ihr bewirtschaftet werden. 
Es mussten in der Folge 1946 und 1951 bei zunehmender 
Teuerung und auch bedingt durch Bauschwierigkeiten 
und zusätzliche Arbeiten, die notwendig wurden, Nach
tragskredite bewilligt werden. Das 1951 überarbeitete 
Projekt erforderte Gesamtkosten von 32.5 Millionen 
Franken. Am Anfang des laufenden Jahres stand noch 
ein Rest-Baukredit, für die Ausführung der allemotwen
digsten Arbeiten, von 474 000 Franken zur Verfügung. 
Es steht aber schon heute fest, dass zum vollständigen 
Ausbau, insbesondere zur Ausbesserung der Kanäle und 
für Hartbeläge für 60 km Strassen, noch 2 bis 2.5 Millio
nen Franken notwendig sein werden. Durch einen soliden 
Ausbau der Anlagen kann eine Senkung der Unter
haltskosten herbeigeführt werden. 

Meliorationswerke im allgemeinen erfordern lange, 
über Jahre hin sich erstreckende Bauzeiten, so auch das 
Linthwerk, das insbesondere durch die Hochkonjunktur 
im Baugewerbe, dem auch ihm auferlegten konjunktur
gerechten Verhalten und durch das Fehlen der Arbeits
kräfte eine Verlangsamung des Bautempos erfahren 
hat. Uebermässig lange Bauzeiten bedingen erfahrungs
gemäss eine unverhältnismässig starke Zunahme der Ge
neralunkosten, das um so mehr, wenn Bauschwierigkei
ten zu überwinden sind, Löhne und Materialpreise un
aufhaltsam im Steigen begriffen sind. Die Organe des 
Werkes stunden diesen Kräften machtlos gegenüber; sie 
trifft keinerlei Schuld. Es liegt mir daran, dem Haupt
förderer des Werkes, Oberingenieur Meyer, und dem 
kürzlich verstorbenen Professor Ernst Ramser den ver
dienten Dank abzustatten. 

Damit komme ich auf den voliegenden Entwurf zu 
einem Bundesgesetz über den Unterhalt der Melioration 
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maladie du chef. Sur Ie fond, le Conseil des Etats apporte 
deux modifications qui seraient plus favorables aux assures, 
en supprimant d'une part la limitation dans le temps des 
nouvelles indemnitcs extraordinaires: le premier projet 
prcvoyait que ces indemnites ne pourraicnt are payees que 
pendant deux ans; d'autre part, le Conseil des Etats 
abandonne aussi l'idee du remboursement possible de ces 
nouvelles prestations. 

Comme je vicns de vous Ie dir~. tout cela est en faveur 
des assures et votre commission s'est d'emblee declaree 
d'accord avec ces modifications. 

Le Conseil des Etats en revanche est plus restrictif, 
en limitant a 30% au maximum du gain entrant en ligne 
de compte Ie montant des nouvelles prestations et en 
prevoyant d'autre part que celles-ci seront payables men
suellement, comme les autres rentes. Toutefois, cette 
derniere exigence, de I'avis de fädministration de l'assu
rance militaire, n'est pas d'une rigidite absolue et il serait 
possible d'appliquer par analogie, l'article 44 de Ia loi sur 
l'assurance militaire pour permettre au besoin Ie versement, 
d'avance ou en bloc, de quelques mensualites, s'il etait 
necessaire de realiser l'assainissement d'une entreprise. 

Ceci etant, Ia commission pense que l'intention qui a 
preside a Ja creation du nouvel article 27 bis a ete respectee, 
et que !es modifications apportees par Je Conseil des Etats 
ne sont pas de nature a etre combattues. Aussi lacommission 
!es a admises en bloc et eile vous propose egalement d'en 
decider ainsi. 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel. 
Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat et Je 
commerce. Loi 

Siehe Seite 343 hiervor - Voir page 343 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 18. September 1%3 
Decision du Conseil des Etats du 18 septembre 1963 

Differenzen - Divertences 

Art. 2, Abs. 3 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 2, al. 3 

Proposition de 1a commission 

Adherer a 1a decision du Conseil des Etats. 

Scballer. Berichterstatter: Die eidgenössischen Räte 
beraten dieses Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel seit September 1960, also seit über 
drei Jahren. Das Gesetz ist von grosser Bedeutung; aber 
es konnten im Zuge der Differenzenbereinigung noch nicht 
alle Differenzen erledigt werden. Der Nationalrat stehe 
heute vor einer weiteren Etappe der Differenzenbereini
gung. Aus den letzten Beratungen des Ständerates resul
tierten noch acht Differenzen, zu denen Ihre Kommission 
Stellung genommen hat, wobei die Kommission noch in 
ihrer alten Zusammensetzung tagte, und zwar am 18. No
vember 1963. 

635 Arbeit in Industrie 

Die erste zu behandelnde Differenz ist in Artikel 2, Ab
satz 3, welcher von der Anwendbarkeit des Gesetzes auf 
die Gärtnerlehrlinge handelt. Beide Räte hatten beschlos
sen, dass die Betriebe mit überwiegend gärtnerischer Pflan
zenproduktion vom Geltungsbereich des Gesetzes auszu
nehmen sind. Dies ist im Artikel 2, Absatz I, Litera dbis, 
festgelegt. Der Ständerat hat nun einen neuen Absatz 3 
beigefügt, der lautet: «Durch Verordnung können einzelne 
Bestimmungen des Gesetzes auf Betriebe mit überwiegend 
gärtnerischer Pflanzenproduktion, die Lehrlinge ausbilden, 
anwendbar erklärt werden, soweit dies zum Schutz der 
Lehrlinge erforderlich ist.» Mit dieser vom Ständerat neu 
eingefügten Bestimmung soll ermöglicht werden, dass die 
Schutzbestimmungen für Jugendliche in diesem Arbeits
gesetz auch den Gärtnerlehrlingen zukommen. Das Berufs
bildungsgesetz enthält keine besondern Schutzbestimmun
gen für die Lehrlinge mehr, da der Arbeitnehmer- und 
Jugendlichenschutz abschliessend im neuen Arb~itsgesetz 
geregelt werden soll. Nachdem nun aber die Betriebe mit 
überwiegend gärtnerischer Pflanzenproduktion nicht unter 
das Arbeitsgesetz fallen, würden zwei Kategorien von 
Lehrlingen geschaffen, von denen die eine den Sondervor
schriften über den Jugendlichenschutz unterstehen würde, 
und die andere nicht. Die für die Gärtnerlehrlinge aus 
dieser Entwicklung entstandene Lücke wird nun durch 
diesen neuen Absatz, den der Ständerat beschlossen hat, 
geschlossen. Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung 
zum Ständerat, d. h. Annahme dieses neuen Absatzes 3. 

M. Bringolf-La Tour-de-Peilz, rapporteur: Depuis 1960, 
Ja loi sur Je travail est en discussion entre !es Conseil et 
un certain nombre de divergences subsistent. Aujourd'hui, 
j'ai I'honneur de reprendre la succession de notre collegue 
M. Graedel, qui n'est plus dans cette salle, et c'est ainsi 
que j'ai ete appele a rapporter en Jangue frani;aise sur cet 
objet. Une des divergences sur lesquelles nous avons a nous 
prononcer est constituee par l'article 2. En etfet, Je Conseil 
national avait tout d'abord exdu des dispositions de Ja 
Joi !es entreprises horticoles dont Ja main-d'reuvre est sur
tout occupee a la culture maraichere et a Ja satisfaction 
des besoins propres de l'exploitation; Je Conseil des Etats 
a modifie cette decision touchant !es etablissements horti
coles. La decision du Conseil national du 17 juin 1963 
apportait une legere modification redactionnelle. Le Conseil 
des Etats reprit le probleme en septembre 1963 et proposa 
un nouveau texte qui tient compte du fait que Ja decision 
arretee ne pouvait plus s'appliquer aux etablissements horti
coles charges de former des apprentis. 

La commission unanime vous propose d'adherer a Ja 
decision du Conseil des Etats en acceptant Je 3e alinea, tel 
qu'il resulte des deliberations du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8, Abs. 1, Lit. a und Art. 1 I, Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Festhalten. 

Minderheit 
(Meyer-Boiler, Burgdorfer, Conzett, Glarner, Hackhofer, 

Rosset, Steb!er, Strahm) 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 8, al. 1, lettrc a et art. 11, al. 2 et 3 

Proposition de Ja commission 
Majorite 

Maintenir. 

michael.tellenbach
Textfeld



Tr:Hail dans l'indmtrie 636 l I decembre 1963 

,\Jinorite 

{Meyer-Boiler, Burgdorfor, Conzett, Glarner, Hackhofer, 

Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: Wir 
Ihnen, Artikel 8, Absatz 1, Litera a, der von der wöchent
lichen Höchstarbeitzeit handelt, sowie Artikel 11, Ab-
sätze 2 und 3, wekhe die der 
betreffen, zusammen zu behandeln und auch zusammen 
zur zu Es handelt sich hier um 
Artikel, die nach Beschluss des Nationalrates den soge-
nannten « Kompromiss von bilden. 

Bei Artikel 8, Absatz l, Litera a, wöchentliche Höchst
arbeitszeit, besteht die Differenz zum Ständerat darin, dass 
der Nationalrat die Höchstarbeitszeit für Arbeitnehmer in 
industriellen Betrieben sowie für Büropersonal, technische 
und andere Angestellte, mit Einschluss des Verkaufsperso
nals in Grosshetrieben des Detailhandels, vom 1. Januar 1967 
an auf 45 Stunden festgesetzt hat, während der Ständerat 
mit 30:7 Stimmen an den 46 Stunden laut Antrag und Bot
schaft des Bundesrates festhielt. Sie kennen ja alle die Ge
schichte des Kompromisses von Lugano. Ein wesentlicher 
Teil dieses Kompromisses ist die Bereitschafterklärung der 
Vertreter der Initianten für die Initiative auf Verkürzung 
der Arbeitszeit, diese Initiative zurückzuziehen, wenn der 
Kompromiss von Lugano Gesetz wird. Diese Erklärung 
liegt nun in recht deutlicher Form vor. Darum hat die 
Kommissionsmehrheit gefunden, es bestehe kein Grund, 
auf den Kompromiss von Lugano zurückzukommen oder 
auf ihn zu verzichten, sondern sie hat mit 17:9 Stimmen 
Festhalten beschlossen. 

In der Kommission machte Herr Kollege Weibel die 
Anregung, im Sinne eines Kompromisses zum Kompro
miss von Lugano, den Bundesrat zu ermächtigen, die 
Höchstarbeitszeit auf 45 Stunden herabzusetzen, sobald es 
das allgemeine Interesse gestatte. Diese Anregung wurde 
sehr eingehend diskutiert. Man fand aber in der Kommis
sion, dass in einem späteren Stadium der Beratungen nach 
einer Kompromissmöglichkeit in dieser oder anderer Rich
tung gesucht werden so!Ie, wobei durchaus nicht eine 
grundsätzliche Ablehnung einer neuen Lösung, welche die 
Beendigung der gesetzgeberischen Arbeit ermöglichen 
soIIte, festzustellen war. Herr Weibel hat hierauf seine An
regung zurückgezogen. 

In Artikel 11, Absatz 2 und 3,' handelt es sich um die 
Begrenzung der Überzeitarbeit. Die Differenzen in Absatz 2 
und 3 hängen mit jener zu Artikel 8, Absatz l, Litera a 
direkt zusammen. Mit Rücksicht eben auf den Kompro
miss von Lugano hat der Nationalrat beschlossen, die Zahl 
der Überstunden von 220 auf 260 und die Zahl der bewilli
gungsfreien Überstunden von 60 auf 90 im Jahr zu erhöhen. 
Der Ständerat hat, wie Ihnen bekannt ist, dagegen der Vor
lage des Bundesrates zugestimmt, wonach die Zahl der 
Überstunden 220 und die Zahl der bewilligungsfreien Über
stunden 60 beträgt, im Zusammenhang mit den 46 Stw1den 
für die Arbeitnehmer in industriellen Betrieben, wie sie in 
der Botschaft beantragt worden sind. 

Die Kommission hat über die Differenzen bei Artikel 11, 
Absatz 2 und 3, nicht mehr separat abgestimmt, sondern 
das Abstimmungsergebnis 17: 9 für Festhalten am Be
schluss des Nationalrates hier auf diese Differenzen über
tragen, und ich empfehle Timen, in gleichem Sinne zu han
deln. Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen also Fest
halten am Beschluss zu Artikel 8 und zu Artikel 11, Ab
satz 2 und 3, wi-e er in der letzten «Behandlungstour» im 
Nationalrat mit grosser Mehrheit gefasst worden ist. 

M. Bringolf-La Tour-de-Peilz, rapporteur de la majorite: 
11 s'agit de reprendre les articles 8 et 11, aline::is 2 et 3, 
sur lesqucls subsistcnt des avcc Je Conseil des 
Etats. 

Je dois vous dire que les discussions au sein de la com-
mission ont css;;ntiellemcnt porte sur une de 
notre collegue \Veibel qui, constatant les nettes 
ces qui subsistaient entre !es dcux Conseils, a 
le suivant a a Je compromis 
de Ja duree du travail resterait fixee dans la 
loi a 46 heures mais le Conseil federal serait habilite a 
instituer la semaine de 45 heures des que les circonstances 
le l"avis de la commission, notre col
legue Weibel a retire sa proposition parce qu'elle ne nous 
paraissait devoir etre avancee que si nous sommes con
traints de faire appel a la commission de conci1iation entre 
les deux conseils. Les arguments qui ont deja ete develop
pes dans cette salle pour le maintien de I'article 8 et des 
alineas 2 et 3 de l'article 11 sont toujours valables et c'est 
Ja raison pour laquelle Ja commission, par 17 voix contre 9, 
vous prie de maintenir Je point de vue du Conseil national 
sur cette question. En effet, il n'y a pas, a notre sens, de 
raison justifiant une modification du point de vue qui a 
ete defendu jusqu'a maintenant et nous vous invitons en 
consequence a suivre les propositions de la majorite de Ja 
comrnission, c'est-a-dire a maintenir !es articles 8, 11, 
alineas 2 et 3, tels que votes dans Ja session precedente. 

Meyer-BoJJer, Berichterstatter der Minderheit: Ich be
antrage Ihnen, dem Beschluss der Minderheit und damit 
dem Antrag des Bundesrates und dem Beschluss des Stände
rates zuzustimmen. Ich glaube nicht, dass längere Begrün
dungen zu diesem Antrag an dieser Stdle nochmals nötig 
sind, denn die Argumente, die gegen eine weitergehende 
Verkürzung der Arbeitszeit sprechen, als es dem Antrag 
des Bundesrates und dem Beschluss des Ständerates bezüg
lich der industriellen Betriebe entspricht, wurden hier wie
derholt schon mit aller wünschbaren Deutlichkeit darge
legt. Ich glaube auch nicht, dass diese Argumente seit den 
letzten Beratungen an Gewicht oder an Bedeutung einge
büsst hätten, ganz im Gegenteil. 

Im Zeitpunkt, da die Dämpfung einer ungestümen und 
ungezügelt fortschreitenden Konjunktur zum zentralen 
Problem unserer Behörden und des Parlamentes geworden 
ist, wäre es einfach nicht zu verantworten, den Begehren 
nach weitergehenden gesetzlichen Verkürzungen der 
Arbeitszeit stattzugeben. Die wachsende Zahl von aus
ländischen Arbeitskräften, der beängstigend rasche Anstieg 
der Kosten der Lebenshaltung verlangen dringend, dass 
wir uns endlich unserer Verantwortung und Aufgabe zur 
Stabilisierung der Lage bewusst sind. 

Man hört immer wieder die Meinung vertreten, die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit betrage heute schon in den 
meisten industriellen Betrieben 45 Stunden oder gar noch 
weniger. Das Gesetz bestätige daher nur das, was praktisch 
bereits verwirklicht sei. Wenn diese Verkürzungen der 
Arbeitszeit durch die Steigerungen der Produktivität er
möglicht wurden und nicht zu einer Überforderung des 
Produktionsapparates führen, wollen wir uns über diesen 
Fortschritt sicher freuen. Es kann aber niemals Aufgabe 
eines Arbeitsgesetzes sein, das Bisherige, d. h. was auf dem 
Wege von Verhandlungen durch die Verträge erreicht 
worden ist, als allgemein gültig vorzuschreiben. 

Unser Arbeitsgesetz hat die Aufgabe, Gesundheit und 
persönliche fntegritiit des Arbeitnehmers entsprechend den 
modernen Auffassungen siclv:rzustellen. Daflir sind diese 
gesetzlichen Mindestnormen nötig, sie sind aber nicht 
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nötig, um das zu legalisieren, was an wcitcrn sozialen Fort· 
schritten durch die realisiert werden 
konnte. 

unverrückbare Postu-

nicht dem 
einer Mindestnorm. Was heute notw,,n.1 

antwortbar wird es auch in zwei oder drei Jahren noch 
sein. 

Aus allen diesen ich 
des Antrages und Zustimmung zur Minderheit, d. h. zum 
Ständerat und zum des Bundesrates. 

Damit ich nicht noch einmal das Wort muss, 
möchte ich Sie ebenfalls ersuchen, beim Artikel 11, Ab· 
satz 2 und 3, der Minderheit zuzustimmen. 

Leuenberger: Es ist gar nicht so, wie eines unserer neuen 
Ratsmitglieder meinte, dass wir uns etwa darauf freuen 
würden, in dieser Session noch einmal zum Stand der Be
ratungen des Arbeitsgesetzes Stellung nehmen zu können. 
Der Kollege irrte sie!). Abgesehen davon, dass wir hier am 
Rednerpult des Nationalrates unsere Auffassungen zum 
Arbeitsgesetzentwurf und insbesondere zur Frage der 
Arbeitszeitnormen schon oft genug vertreten mussten und 
dass es deshalb kaum etwas Neues zu sagen gibt, sieht es 
zur Zeit ja auch keineswegs so aus, als ob der Ständerat 
sich zu einem Nachgeben in der Arbeitszeitfrage bereit
finden könnte. Eine Wiederholung der Debatten, und ins
besondere eine Wiederholung aller unserer Argumente für 
den Kompromiss von Lugano könnte ja höchstens für die
jenigen Ratsmitglieder von Interesse sein, die den bisherigen 
langen Debatten über die Gesetzesvorlage nicht beiwohnen 
konnten. Zum Glück steht aber - wie Herr Schaller soeben 
berichtete - heute nur noch eine einzige wichtige, grössere 
Differenz zur Diskussion und Entscheidung, eine Differenz, 
die das Gewicht der ganzen Gesetzesvorlage verlagern und 
unter Umständen das Schicksal der ganzen Gesetzesvor
lage besiegeln könnte. 

Mit der Frage, ob ab l. Januar 1967 die 45- oder die 
46-Stundenwoche für die Industrie Gesetzeskraft erhalten 
soll, steht und fällt - ich stelle das in Übereinstimmung mit 
dem, was der Herr Kommissionspräsident gesagt hat - im 
Grunde genommen der Kompromiss von Lugano. Mit dem 
Kommissionspräsidenten hoffen natürlich auch wir, dass 
unser Rat in der neuen Zusammensetzung der Kom
missionsmehrheit beipflichten und damit zum sogenannten 
Kompromiss von Lugano stehen wird. 

Das erwartet sogar die Schweizerische «Arbeitgeber
zeitung». Sie prophezeihte ja in ihrer Vorschau auf den 
mutmasslichen Verlauf der ersten Session der 37. Legislatur
periode der Eidgenössischen Räte, dass die beim Arbeits
gesetz zwischen den Räten bestehende wichtigste Differenz 
wohl kaum bereinigt werden könne, und darum dem Eini
gungsverfahren entgegentreiben werde. Und zur ähnlichen 
Beurteilung - nur noch um einige Grade deutlicher - ist 
auch die « Neue Zürcher Zeitung» gekommen. Sie schil
derte sogar schon. wie sich das reglementarische Einigungs
verfahren abwickeln könnte und rechnete aus, dass es zu 
einem aus 58 Mitgliedern der beiden Räte zählenden 
Einigungsparlament kommen könnte, meinte aber resi
gnierend, ob in einem solchen Gremium der « Stein der. 
Weisen» gefunden werden könne, bleibe abzuwarten. 

Doch, so weit sind wir noch nicht. Ob es zu einem 
Einigungsverfahren kommen wird, h:ingt meines Erach-
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tens fast ganz entscheidend von der Haltung des Bundes
rates ab, das hcisst, von der Haltung unseres verehrten 
Volkswirtschaftsministers. Zwei stehen auf dem 

: 1. ob zu einem über die Arbeits-
zeitinitiative des Gewerkschaftsbundes und der Ange
stelltenverbände kommen muss. 2. ob das an 
sich gerettet werden kann oder nicht. kh werde auf diese 
Alternative noch zurückkommen. 

In einem Punkt dürfen wir wahrscheinlich alle 
nämlich dass sowohl die 

ratung des als auch das Hin und 
Her zwischen dem Ständerat und uns nun wirklich schon 

genug hat. Einmal Sie den 
Ausdruck sollte dem grausamen ein Ende gemacht 
werden. Wir laborieren, wie Herr 
Schaller gesagt hat, schon seit 1960 am Arbeits· 
gesetz herum. Bereits die 10. Fahne in unseren Hän-
den. Von einer Fahne zur andern sind die Differenzen 
zwischen den Räten und dem Bundesrat, und die Diffe
renzen zwischen unseren beiden Räten, kleiner geworden. 
Die Fahne selbst ist dafür lang und immer länger geworden. 

kh habe mir die Fahnen vom Sekretariat der Bundes
versammlung aushändigen lassen; ich habe hier die ganze 
Sammlung. Fahne L Fahne 2, Fahne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die 
Fahne ist kleiner, die Zahl der Differenzen ist kleiner, aber 
die Fahne wurde immer länger. Ich weiss nicht, wie lange 
sie noch werden soll, wenn wir so weiter miteinander dis
kutieren. Ich sage Ihnen, dass die Sache anfängt, aus den 
Proportionen zu geraten, und langsam - Sie wissen, dass 
ich die Dinge immer so sage, wie ich sie verstehe - kommt 
man in Arbeitnehmerkreisen zur Überzeugung, dass gar 
nicht mehr alle Kreise an einer Verständigung interessiert 
seien; weder am Rückzug der Arbeitszeitinitiative, noch 
am Zustandekommen, noch an der Inkraftsetzung des 
Arbeitsgesetzes. Alle Argumente gegen die 45-Stunden
Woche, angefangen von der befürchteten Aushöhlung des 
Gesamtarbeitsvertrages durch die Gesetzgebung bis zu den 
konjunkturpolitischen Überlegungen, scheinen immer mehr 
nur noch zur Verbrämung der wahren Absichten zu die
nen. Bezeichnend dafür ist das Echo auf die Erklärung des 
Gewerkschaftsbundes und der Angestelltenverbände über 
den Rückzug ihrer Initiative. 

Mit welcher Lautstärke ist der Rückzug der Arbeits
zeitinitiative als Voraussetzung für die Zustimmung zum 
Kompromiss von Lugano gefordert worden. Nicht nur 
hier im Nationalrat, auch drüben im Ständerat! Als dann 
die eindeutige Erklärung über den Rückzug der Initiative 
vorlag, ist der Ständerat nicht einmal darauf eingetreten. 
Die Erklärung hat lediglich dazu geführt, dass Herr 
Dr. Obrecht, der Präsident der ständerätlichen Kommis
sion, drüben in der anderen Kammer an die zwei Drittel 
seiner Ausführungen - ich habe es gemessen - zur Be
gründung verwendete, warum er die Erklärung des Ge
werkschaftsbundes und der Angestelltenverbände nicht als 
erheblich betrachten könne und wolle. Ehrlicher, viel ehr
licher, war Herr Obrecht, als er anlässlich der erstmaligen 
Beratung des Gesetzentwurfes im Ständerat sich dahin
gehend äusserte, dass es seiner Meinung nach gar kein 
Ungltick wäre, wenn die Initiative des Gewerkschaftsbundes 
und der Angcstdlten dem Volk vorgelegt würde. Warum 
Herr Obrccht dies schon damals äusscrte, ist uns ganz klar, 
und Ihnen auch, Herr Strahm, weil Sie so nicken. Herr 
Dr. Obrecht und mit ihm die l\khrheit der Herren Stän
deräte, l,::ider auch Mitglieder unseres Rates, rechnen na
türlich mit der Verwerfung der Initiative. Diese Spekula
tion ist vielleicht richtig. Ich frage die Herren der Land· 
wirtschaft, des Gewerbes, der Industrie, was man sich 
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eigentlich von einer Verwerfung der Arbeitszeit-Initiative 
verspricht. Glaubt jemand im Ernst, dass damit die Ar
b·~itsz~itverkürzung aus Abschied und Traktanden fallen 
würde? Wer das crwartc:t und wer so spekuliert, ist sehr 
schlecht beraten. Was sicher erreicht würd~. wäre die Ge
fährdung des Arbeitsgesetzes selbst. Denn wer würde im 
Falle des Referendums, im Falle einer Volksabstimmung 
für dieses Arbeitsgesetz eintreten? Die Industrie? das Ge
werbe? die Bauern? die Landwirtschaft? Wer soll es dann 
überhaupt noch tun? Was aber noch schlimmer wäre: Mit 
der Verwerfung des Kompromisses von Lugano würden 
die Gewerkschaften dafür bestraft, dass sie seit drei Jahren 
praktisch - ich unterstreiche das Wort praktisch - keine 
Vorstösse mehr auf eine weitere Arbeitszeitverkürzung 
unternommen haben. Ausserdem - um jetzt über das 
Aktuelleste zu reden - würde man noch den Weg zu neuen 
Konjunkturdämpfungsgesprächen verb-arrikadieren. · 

Sie wissen, dass der Hauptwiderstand gegen eine Ver
ständigung in der Arbeitszeitfrage aus Kreisen kommt, die 
von der Streitfrage, ob 45 oder ob 46 Stunden in der Indu
strie, gar nicht so unmittelbar tangiert werden. Zum Bei
spiel soll dem Gewerbe - wir hahen es vorhin wieder ge
hört - der von der Industrie ausgehende Sog Bauchschmer
zen hereiten. Ich frage: Wird dieser Sog, wenn er vorhan
den ist - ich bestreite nicht, dass er vorhanden ist -, mit der 
46-Stunden-Woche beseitigt? Nein, er wird nicht beseitigt; 
denn dieser Sog wird immer da sein. Solange die Industrie 
bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und, was im
mer wesentlicher wird, auch bessere Ausbildungsmöglich
keiten bieten kann, wird auch die 46-Stunden-Woche im 
Arbeitsgesetz gar nichts am Sog ändern. 

Herr Kollege Meyer-Boiler und im Ständerat Herr 
Obrecht scheinen auch von der Sorge um die Aushöhlung 
des Gesamtarbeitsvertrages durch die Gesetzgebung ge
tragen zu sein. Ich will im Moment dahingestellt sein las
sen - und nicht unnötigerweise mehr polemisieren als un
vermeidlich ist -, wie weit diese Sorge echt und glaubhaft 
ist. Darf ich aber darauf aufmerksam machen, dass dem 
Gesamtarbeitsvertrag durch die Gesetzgebung in den Kan
tonen, wo die politischen Kräfteverhältnisse anders ge
lagert sind als hier im Bund, im Nationalrat und im Stände
rat, viel ernsthaftere Gefahren erwachsen als durch das 
Arbeitsgesetz? Gerade dieser Entwicklung der kantonalen 
Arbeitsgesetzgebung will ja das Arbeitsgesetz ein Ende 
setzen. Scheitert das Arbeitsgesetz, so erhält der kantonale 
Arbeiterschutz nur einen noch neuen und kräftigeren Auf
trieb. Überlegen Sie sich das! Vor allem aber wiederhole ich 
die schon oft gemachte und nicht wegzudiskutierende Fest
stellung, dass die Einbrüche auf der Lohnseite, dass die 
Überbietung vertraglicher Lohnvereinbarungen und die 
Anwerbeangebote für die weitere Entwicklung des Ge
samtarbeitsvertrages viel gefährlicher sind, als die 45-
Stunden-Woche im Arbeitsgesetz. Es ist auch nicht der 
öffentlich-rechtliche Arbeitsschutz, der den Weg und den 
Bestand des Gesamtarbeitsvertrages in Frage stellt; es sind 
vielmehr die Hunderttausende von organisationsunwil
ligen ausländischen Arbeitskräften, die weder die Funktion 
des Gesamtarbeitsvertrages noch das politische Klima in 
der Schweiz und erst recht nicht die Art und Weise ver
stehen, wie wir uns in der Schweiz am Verhandlungstisch -
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Gewerkschaften und Ar
beitgeberorganisationen - zu verständigen versuchen. Durch 
die Nichtbeteiligung an diesen Gesprächen und durch die 
Nichteinhaltung der erzielten Verständigungen zwischen 
den Arbeitgebern und den Gewerkschaften seitens der aus
ländischen Arbeitskräfte wird der Gesamtarbeitsvertrag 
viel mehr ausgehöhlt, viel mehr in Gefahr gebracht, als 

dies alle gesetzlichen Bestimmungen zusammen zu tun 
vermögen. 

Fs ist auch nicht \\Uhr, dass durch den Kompromiss 
von Lugano, das hcisst durch die 45-Stunden-\Voche, der 
Entwicklung vorgegriffen würde. 1967 wird die gesetzliche 
45-Stunden-Woche höchstens noch sanktionieren, was sich 
in der Praxis längst bewährt und durchgesetzt hat. Auch die 
konjunkturpolitischen Bedenken gegen die gesetzliche Ein
führung der 45-Stunden-Woche überzeugen einfach nicht. 
Was wir bis jetzt gehört haben, ist nicht überzeugend. Ich 
bitte die neuen Ratsmitglieder, zu entschuldigen, wenn ich 
di.: Frage noch einmal wiederhole. Wir haben hier auch 
den Volkswirtschaftsminister schon oft gefragt: Wo bleibt 
der Beweis dafür, dass die Arbeitszeitverkürzung bald I 
Million ausländischer Arbeitskräfte in unser Land ge
bracht hat? Ich frage noch einmal: Wo bleibt der Beweis 
dafür, dass die Produktionskapazitäten wegen der bis
herigen Arbeitszeitverkürzung nicht ausgenützt werden 
konnten? Beweise, meine Herren, nicht Reden! Wir möch
ten Beweise dafür, dass diese Argumente stimmen. Hüten 
wir uns also, Sie und wir, vor unzulässigen Verallgemeine
rungen und vor der Überwertung unkontrollierbarer Be
hauptungen. 

Lassen Sie mich zum Schlusse noch erklären, warum 
wir der Meinung sind, dass der Bundesrat endlich Stellung 
beziehen sollte. Unser Ratskollege, mein Freund Ernst 
Wüthrich, hat am diesjährigen Kongress des Schweizeri
schen Gewerkschaftsbundes an die Rede erinnert, die Herr 
Bundesrat Schaffner am 20. Dezember 1962, also fast vor 
einem Jahr, hier im Nationalrat gehalten hat. In jener Rede 
sagte unser verehrter Volkswirtschaftsminister: « Auf Sei
ten der Gewerkschaften wurde einige Zeit betont, jeden
falls in Unterredungen mit dem Volkswirtschaftsminister 
betont, ein erfolgreiches Konjunkturgespräch könne nur 
aufgenommen werden, wenn mit Bezug auf das Schick
sal des Arbeitsgesetzes und die wichtige Bestimmung der 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit eine Verständigung ge
funden werden könne. Auch auf diesem Gebiet ist durch 
den Kompromiss von Lugano. der von Ihrem Rate gut
geheissen worden ist, eine Ver~tändigung zustandegekom
men. Es will mir deshalb scheinen, dass die Ausgangslage 
sehr günstig sein müsste, um die drei Partner, die am Wirt
schaftsgeschehen beteiligt sind, Arbeitnehmer, Arbeit
geber und Landwirtschaft, zu einem fruchtbaren Kon
junkturgespräch zusammenzuführen.» Unser • Kollege 
Wüthrich folgerte am Gewerkschaftskongress daraus: 
«Leider ist bis heute - fast ein Jahr nach jener Rede -
trotz unser:::r Erklärung zur Initiative, der Luganer Kom
promiss noch nicht zustandegekommen. Und lassen Sie 
mich (sagte Wüthrich) feststellen, dass unser Volkswirt
schaftsminister, wenn wir das amtliche Bulletin des Stände
rates zu Rate ziehen, verdammt wenig für dieses Zustande
kommen getan hat. Ich glaube, es wäre nun wirklich an der 
Zeit, dass auch er, Herr Bundesrat Schaffner, sich klar ent
weder für oder gegen den Kompromiss von Lugano äus
sern würde.» Die Arbeitnehmer (schloss Wüthrich) er
heben Anspruch darauf, endlich zu wissen, woran sie sind. 

Das ist nicht nur die Meinung unseres Ratskollegen 
Wüthrich, sondern die des Schweizerischen Gewerkschafts
bundes und die Meinung aller Arbeitnehmer unseres Lan
des. Deshalb wiiren wir dankbar, wenn Herr Bundesr:it 
Schaffner uns endlich helfen wollte, dass der Kompromiss 
von Lugano zustandekommt, damit wir für das Arbeits
gesetz eintreten und in Zukunft nützlichere Gespräche 
über die Konjunkturdämpfung stattfinden könnten. Sie 
alle, meine I ferren, bitte ich, sich zum Kompromiss von 
Lugano bekennen zu wollen. 
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Berger-Zürich: Die Kommissionsminderheit des Stände
; ates, welcher drei Mitglieder aus verschiedenen Fraktior:en 
,mgehörten, setzte sich aus den Herren Guntern, \li\!ler 
und Dietsehi zusammen. Ohne der vor-

zu \\ darf vielleicht hievon 
dass in derselben die Absicht beswnd, 
fortschrittlich zu gestalten und zu 
Anders verhält es sich mit der. Kommissionsmehrh~it 
Ständerates. Sie ist den 
urteilen) nicht 
Leider lehnt sie nach wie vor an 
Fn~,m,no des Nationalrates ab. So sind denn auch die ein-
zelnen Argumente des in diesem 
Rahmen gehalten. In seinen wird jede Ver-
ständigungsmöglichkeit zurückgewiesen. Seine Argumente 
gegen die der und somit ebenfalls 
gegen den Kompromiss von sind nach meiner 
Ansicht jedoch nicht stichhaltig. Meiner Meinung nach 
verwechselt der Kommissionsreferent des Ständerates dabei 
Ursache und Wirkung. Denn obschon es sehr schwer fällt, 
den Ursprung exakt zu bestimmen, kann doch sicher fest
gestellt werden, dass die Arbeitszeitverkürzung nicht am 
Anfang stand, sondern eine Folge war. Meines Erachtens 
steht zu Beginn der Entwicklung das vielbesungene wirt
schaftliche «laisser faire, laisser aller», welches die uns 
allen bekannte Überinvestitionstätigkeit auf den Plan rief. 
Der Wirtschaftsablauf der letzten Jahre zeigt einen nie 
erwarteten Aufsch\.v1mg, was ganz besonders zu vermehrter 
Investitionstätigkeit führte. Die hieraus resultierende Auf
blähung erwirkte mit der Zeit Überinvestitionen und 
führte, dadurch gefördert, zur unerwünschten Überstei
gerung und Durchsetzung der Wirtschaft mit ausländischen 
Arbeitskräften. Wenn der Kommissionsreferent im Stände
rat erklärte, die Einführung der Arbeitszeitverkürzung in 
der Form des Kompromisses von Lugano sei nicht wünsch
bar wegen der Tendenz zur Arbeitszeitverkürzung, muss 
ich ihm sagen: diese Tendenz besteht auch ohne die Neu
fassung des Arbeitsgesetzes. Der Sprecher der stände
rätlicht>n Kommission dürfte hierüber orientiert sein, denn 
er stammt ja aus der Industrie. Es dürfte ihm daher be
kannt sein, wie es sich mit dieser Tendenz dort verhält. 
Die gesetzliche Einführung der 45-Stunden-Woche ab 
1.Januar 1967, wie sie von der Mehrheit des Nationalrates 
gewünscht wird, stellt dannzumal sicher nichts Weltbe
wegendes mehr dar, denn bis dahin hat in der Industrie 
nicht nur die 45-Stunden-Woche, sondern sogar die 
44-Stunden-Woche bereits Eingang gefunden. Die Zu
stimmung des Ständerates ergäbe also im Grunde ge
nommen nichts anderes als eine zeitgemässe Anpassung 
des Gesetzes an die dannzumal vorherrschenden Ver
hältnisse. 

Die Arbeitszeitverkünung, wie sie in der Industrie 
bekannt ist, stellt das Ergebnis von Verhandlungen der 
Sozialpartner über die Gesamtarbeitsverträge dar, die 
nach Meinung des ständerätlichen Mehrheitssprechers 
ein wertvolles Instrument zur Regelung der Arbeitsbedin
gungen und der Arbeitszeit sind. Durch die Einführung 
der gesetzlichen 45-Stunden-Woche sieht er die Manövrier
fähigkeit der Verträge gefährdet. Wohl niemand wird 
ernsthaft glauben. dass man in der vor uns liegenden 
Zeit Gesamtarbeitsverträge abschliessen wird mit dem 
Ziel, die Arbeitszeit zu verlängern. Es kann daher mit 
Bestimmtheit gesagt werden, dass die festgelegte Höchst
grenze die Manövcrierfähigkcit der GesamtarbeitsvcrtrLigc 
in keiner Weise beeinträchtigt. Es ist mir klar, dass der 
Referent im Ständernt unter der Manövcricrfähigkeit der 
Vertrüge nicht das gleiche versteht wie ich. Jedoch ist 
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nicht einzusehen, wieso die obere Grenze der :-.fanöverier-
fähigkeit nicht für beide hoch sein 
kann. Die die 

in 
der 
der durch 
werden sie bis zur 
unterschritten haben. Der Wert der 
für unsere Wirtschaft steht 
daher neben der ges:ctzuc11en 
falls eine 

werden 
in Zukunft eben

haben. 
Es ist nicht so, wie von seiten der ständerätlichen 

Kommissionsmehrheit weiter behauptet wurde, dass durch 
das die Wirksamkeit der Gesamtarbeitsver
träge eingeschränkt werde. Sie werden auch nicht - wie 
gesagt wurde - auf Grund des neuen Arbeitsgesetzes nach 
unten zu spielen versuchen. Ebenso unhaltbar erweist sich 
bei näherer Betrachtung der Vorwurf, die Vorlage des 
Nationalrates beeinflusse die orts- und branchenmässigen 
Arbeitszeiten mehr als jene des Ständerates. Die Kom
mission des Ständerates ist der Meinung, dass ein neu zu 
schaffendes Arbeitsgesetz den heutigen Verhältnissen 
Rechnung zu tragen habe. Dann darf man aber aus der 
Arbeitszeitfrage keine Prestigefrage machen, sondern man 
muss auch hier die sachlich gegebenen Verhältnisse mit 
berücksichtigen. Da die bis heute geltende Regelung seit 
mehr als 40 Jahren in Kraft ist, kann oder darf man für 
das neue Arbeitsgesetz ebenfalls mit einer längeren Gültig
keitsdauer rechnen. Eine eventuelle Erneuerung müsste 
dann nicht bereits nach kurzer Zeit in Angriff genommen 
werden, wenn den Wünschen des Nationalrates ent
sprochen würde. Mit andern Worten, die gesetzlichen 
Bestimmungen dürfen nach meiner Ansicht nicht hinter 
den vertraglichen Bindungen nachhinken, da sie sonst be
deutungslos würden. 

Mit meinen Ausführungen versuchte ich weiter die 
Frage zu beantworten: Welche Auswirkungen bringt die 
Vorlage des Nationalrates in der Arbeitszeitfrage auf die 
heutige Konjunkturlage? Der Ständerat vertritt die Auf
fassung, dass der Antrag des Nationalrates den Drang zu 
weiteren Arbeitszeitsverkürzungen verstärken werde. Hier 
gilt es, den tatsächlichen Sachverhalt unter die Lupe zu 
nehmen. Ich gehe vom Entwurf aus, wie er am 18. Sep
tembt'r 1962 vom Nationalrat formuliert wurde. Dabei 
ist doch Artikel 11 mit dem strittigen Artikel 8 in Ver
bindung zu bringen. Gemäss dem vorliegenden Entwurf 
darf Überzeit von jährlich insgesamt nicht mehr als 220 
Stunden, ab 1.Januar 1967, also bei der Einführung der 
45 stündigen Arbeitszeit, von nicht mehr als 260 Stunden 
pro Jahr geleistet werden. Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass diese Berechtigung, welche im geltenden Arbeits
gesetz zum Ausdruck kommt, auch ausgenützt wird. An 
Hand einer kleinen Rechnung möchte ich zeigen, wie ge
ringfügig im Grunde genommen die durch den Nationalrat 
beantragte Neuerung ist. Gleichzeitig wird dadurch offen
bar, wie weit der Nationalrat sein Entgegenkommen zum 
Kompromiss und durch den Kompromiss von Lugano 
gezeigt hat. 

Wenn die durch den Kompromiss von Lugano be
willigte Oberzeit voll ausgenützt wird, so können bis zwei 
Wochen Ferien pro Jahr, jede Woche 4,4 Stunden, nach
geholt werden. Es ergibt sieh die Möglichkeit, dass sogar 
in Betrieben. in welchen die Arbeitszeit heute 48 Stunden 
betrügt, unter Umständen in Zukunft noch liinger ge
arbeitet werden kann als het1te. Ausserdem zeigt diese 
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Rechnung, wie weit der Rahmen des Arbeitsgesetzes in 
der Vorlage des Nationalrates gespannt ist. Es kann somit 
am allerwenigsten behauptet werden, dass die durch den 
Nationalrat gefundene Form den Abschluss von Gesamt
arbeitsverträgen gefährden würde. In dieser Hinsicht 
gehen die Argumente des Ständerates unzweifelhaft an den 
wirklichen Tatsachen vorbei. 

Ebenso unhalt5ar ist das Argument des Ständerates, 
nach welchem die Arbeitszeit im Hinblick auf die heutige 
Arbeitsmarktlage nicht noch weiter reduziert werden 
könne. Ich habe dieses Argument ebenfalls untersucht 
und stelle fest, 1960 hatten wir 435 476, 1961 548 312, 1962 
619 013 Gastarbeiter im Lande. Trotz den abgegebenen 
Erklärungen von Industrie und Gewerbe für eine Plafo
nierung des Gastarbeiterbestandes hatten wir 1962/63 also 
eine Zunahme von 150 000 Gastarbeitern. Nach den An
gaben des BIGA ist die durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit in der Industrie im IV. Quartal 1961 nur 
minimal, nämlich nur um eine Zehntelstunde bzw. 6 Mi
nuten, kürzer als jene des IV. Quartals 1960. Trotzdem 
haben die ausländischen Arbeitskräfte innert Jahresfrist 
um mehr als 100 000 Personen zugenommen. Unter 
diesen tatsächlichen Verhältnissen kann für das An
schwellen der ausländischen Arbeitskräfte im genannten 
Zeitraum kaum mehr die Verkürzung der Arbeitszeit als 
Grund angenommen werden. Anderseits erwähnte der 
ständerätliche Sprecher, dass in der Kommissionssitzung 
gar nicht oder höchstens sehr wenig über den Kompromiss 
von Lugano gesprochen worden sei. Diese nach lebhaften 
Diskussionen zustande gekommene Verständigung scheint 
für den Sprecher des Ständerates überhaupt nicht zu 
existieren. In seiner Kritik übergeht Ständerat Obrecht 
diese Verständigungsbereitschaft ohne jeglichen Kommen
tar. Dafür beharrt er auf der Formfrage, ob eine verbind
liche Erklärung für den Rückzug der vom &hweizerischen 
Gewerkschaftsbund lancierten Initiative auf Verkürzung 
der Arbeitszeit vorliege. 

Abschliessend noch ein Wort zu der eventuell not
wendig werdenden Abstimmung über die vom &hweize
rischen Gewerkschaftsbund lancierten Initiative. Der 
Sprechende erachtet es keineswegs als ein Unglück, wenn 
über die vom &hweizerischen Gewerkschaftsbund lan
cierte Initiative abgestimmt werden müsste. Ich glaube 
an eine Volksmehrheit, wenn ich auch mit vielen von 
Ihnen am Ständemehr zweifle. Damit ist aber die Frage 
der Arbeitszeitverkürzung nicht, wie man im Ständerat 
annimmt, abgeschrieben. Ob wir wollen oder nicht, wird 
sie uns weiter beschäftigen. Unter derartigen Aspekten 
scheint mir der Kompromiss von Lugano eine annehm
bare Lösung. Ich betrachte ihn immer als eine Verständi
gung nach Treu und Glauben, was bei der Beurteilung 
des Sachverhaltes nicht einfach übersehen werden sollte. 

Gestützt auf diese Überlegungen beantrage ich Ihnen 
aus voller Überzeugung, an den von Ihnen in der Juni
session gefassten Beschlüssen zu Artikel 8 und Artikel 11, 
Absätze 2 und 3, festzuhalten. 

Heil: Ich werde Sie nicht hinhalten mit einer Rede. 
Gestatten Sie mir aber, eine kurze Erklärung abzugeben. 
Ich tue das vornehmlich im Hinblick auf die vielen neuen 
Kollegen in unserem Rate, die doch eher nur am Rande 
mit diesem Geschäft vertraut sind. 

Im Namen der christlichen Gewerkschaften erkläre ich 
mich nach wie vor einverstanden mit dem Kompromiss 
von Lugano, der übrigens unter ziemlich starker Mit
wirkung unserer Gewerkschaftsrichtung zustande ge
bracht worden ist. Eine gleiche Erklärung darf ich auch 

abgeben mit Bezug auf unsere Fraktion, da sich in dieser 
die Vertreter der Industrie zusammen mit den Arbeit· 
nchmervertretern ebenfalls \'On Anfang an für den Auf
bau des Kompromisses von Lugano bemüht haben und 
seither immer wic:der dazu gestanden sind. Wir haben bei 
heutiger Gelegenheit keinen Anlass, von diesem Stand· 
punkt abzuweichen, und ich bitte Sie, dem Kommissions
antrag des Nationalrates zuzustimmen. 

Bundesrat Schaffner: Herr Leuenberger hat mich mit 
der ihm eigenen Eloquenz aus dem Busche gelockt, dazu 
einen Kronzeugen von Gewicht zitiert und gefragt, wo 
eigentlich der Volkswirtschaftsminister in dieser Ange
legenheit stehe. Er hat mir diese Frage schon einmal 
gestellt, nicht nur mit seiner Eloquenz, sondern sogar durch 
eine reizende Dame, die mich nach der ständerätlichen 
Diskussion für die Gewerkschaftspresse zu interviewen 
hatte und die Frage stellte: «Warum haben Sie nicht Argu
mente für uns ins Feld geführt?» Ich habe darauf Herrn 
Leuenberger und seiner reizenden Abgesandten geant
wortet: «Ich hätte jedes gute Argument, das man mir lie
fert, gebraucht, und ich hatte gehofft, dass der Gewerk
schaftsbund mir sehr gute Argumente liefere, so dass ein 
Kompromiss zustande gebracht werden könnte.» 

Ich habe es sehr gerne gehört, dass der Präsident des 
Gewerkschaftsbundes das Wort aussprach, «nützlichere 
Konjunkturgespräche» seien möglich. Ich höre diesen 
Komparativ sehr gerne, denn bis jetzt war das «Nützlich» 
nicht so ausgesprochen. Es ist besser, das «Nützlichere» zu 
tun. Ich will gerecht sein und durchaus die Feststellung von 
Herrn Leuenberger gelten lassen, dass das, was er mit dem 
Worte «praktisch» andeutet, mit Bezug auf die Arbeitszeit 
zutrifft, indem die Gewerkschaften «praktisch» wirklich 
mit der Arbeitszeitverkürzung zurückhaltender waren, als 
nach den nicht zustandegekommenen Erklärungen nach 
aussen in Erscheinung getreten ist. Es wurde vielerorts so
zusagen «Tugend geübt», ohne sie nach aussen in Erschei
nung treten zu lassen. Ich habe natürlich bedauert, dass 
dieses «praktisch» nicht eine solche Verdichtung erfahren 
hat, die auch den Ständerat hätte zu überzeugen vermögen, 
so dass die grossen konjunkturpolitischen Sorgen - und 
vor allem die Sorge wegen der Überfremdung unseres Lan
des - eine Beschwichtigung erfahren hätten und der Weg 
für eine Verständigung frei geworden wäre. 

Nun zu meiner Stellungnahme in dieser Angelegenheit: 
Ich stehe durchaus zu den Erklärungen, die Herr Leuen
berger zitiert hat. Das Arbeitsgesetz bedeutet einen Fort
schritt und stellt eine gewaltige Arbeit nicht nur der Ver
waltung, der Exekutive, sondern vor allem auch der eid
genössischen Räte dar. Es ist ein Gesetz, das man in beiden 
Räten auch nach der juristischen Seite erheblich verbessert 
hat. Es stellt eine wünschenswerte Ergänzung zum kollek
tiven Arbeitsrecht dar. Es wäre ein Jammer, wenn der 
Gesetzesentwurf nicht Gesetz würde. Man kann natürlich, 
wenn man im Besitze eines vorteilhaften Gesamtarbeits
vertrages ist, sagen: Ich brauche das Gesetz eigentlich 
nicht. Man kann auch erklären: Ich bin ein Jungarbeiter 
und habe einen Konjunkturlohn, die würdigen Herren der 
Gewerkschaftsleitung sind mir nicht mehr gar so wichtig; 
selbst ist der Mann! Das wäre eine bedauerliche Entwick· 
lung. Ich glaube auch, dass die Argumentation von Herrn 
Leuenberger auch in dem Sinne zutrifft, dass wir alle an 
einer eidgenössischen Gesetzgebung auch im Blick auf die: 
europäischen Diskussionen sehr interessiert sind, und dass 
möglicherweise der Vorteil, den die Arbeitgeberseite durch 
dieses Gesetz mit einer eidgenössisch abschliessenden Rege
lung erreicht, recht bedeutend ist. Eine gesamteidgcnössi-
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sehe Regelung schafft Klarheit und gleiche Wettbewerbs
bedingungen in allen Kantonen. ~kin·: Einstellung zum 

Beziehung Ich 
die zu und zu 

der Initiative des Gewerkschafts
Ich 

wenn wir nicht noch einmal sämtliche 
pro und contra abwandeln. Ich bin persönlich über-
zeugt, dass der Rat nicht der bundesrätlichen Vorlage, die 
ich wird, sondern, dass er dem 
Kompromiss von noch einmal zustimmt. Ich 
glaube auch nicht, dass es von grossem Werte ist, die Vor
lage zwischen den beiden Räten hin und her zu schieben. 
Wir leisten damit keine sehr nützliche Arbeit. Wir haben 
nur den Zeitverlust. Wir können aber nicht mehr viel Zeit 
verstreichen lassen im Hinblick auf die nötig werdende Ab
stimmung über die Initiative. Also wird man zu einer Eini
gungskonferenz kommen müssen. Dem Vertreter des Bun
desrates wird in dieser Einigungskonferenz die schwierige 
Aufgabe zuteil werden, eine Verständigung zwischen den 
beiden zu suchen. Ich habe mir einige Formeln zurecht
gelegt, um eine Lösung dieses Problems herbeizuführen, 
und zwar gerade auch im Lichte dessen, was Herr Leuen
berger als «nützlichere Konjunkturgespräche» bezeichnet 
hat und das Herr Gallus Berger als «Oberinvasion fremder 
Arbeitskräfte» bezeichnet. Wir werden diese beiden Pro
bleme in das Gespriich einbeziehen müssen. Ich werde 
heute noch in der Antwort, die ich auf die Kleine Anfrage 
Eggenberger und der übrigen Fraktionschefs zu erteilen 
habe, mich über diese Ideen einer Gesamtplafonierung des 
Fremdarbeiterbestandes zu äussem haben. Persönlich 
glaube ich, dass es gelingen wird, zu einer Verständigung 
zu kommen und den Weg zu einem Rückzug der Initiative 
zu öffnen. Aber lassen Sie mich als Treuhänder, als Ver
mittler und als Negoziator mein Pulver trocken behalten. 
Sie sind Advokaten von so grosser Eloquenz und solchem 
Nachdruck, dass Sie nicht eines Advokaten, sondern eines 
Vermittlers bedürfen. Ich werde versuchen, dies zwischen 
den beiden Räten zu tun. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

festhalten. 

Art. 11, Abs. 4 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 

Minder/zeit 

121 Stimmen 
48 Stimmen 

(Hackhofer, Burgdorfer, Conzett, Glarner, Hofstetter, 
Meyer-Zürich, Stebler, Strahm, Weibel) 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Maintenir. 

Art. 1 !, al. 4 

Proposition de la commission 

,Wajorite 

641 Arbc,t m l ndustnc 

Minorite 
(Hackhofcr, Burgdorfer, 

Schaller: Berichterstatter der Mehrheit: Tn Artikel 11, 

mass nun 
eine Differenz zwischen Ständerat und Nationalrat. 

Nach dem Beschluss des Nationalrates kann der 
Arbeitgeber 12 Stunden im Kalenderquartal, also total 
48 Stunden pro Jahr, als ohne Lohn
zuschlag anordnen. Der Ständerat hingegen folgte der 
Vorlage des Bundesrates und begrenzte die Zahl der zu
schlagsfreien -Cberstunden auf 60 pro Jahr, ohne Auf
teilung nach Quartalen. Es geht somit eigentlich um zwei 
Fragen: 1. Soll die Zahl auf 60 oder 48 festgesetzt werden? 
- 2. Soll eine Aufteilung nach Quartalen erfolgen, wobei 
entweder 15 Überstunden nach Ständerat oder 12 nach 
Nationalrat im Quartal zuschlagsfrei wären? 

Die Kommission beschloss mit 14:11 Stimmen Fest
halten am Beschluss des Nationalrates, und ich stelle 
entsprechend Antrag. Eine Minderheit, angeführt von 
Herrn Hackhofer, will dem Ständerat zustimmen. Ich 
nehme an, dass Herr Hackhofer diesen Antrag noch ver
treten wird. 

M. Bringolf-La Tour-de-Peilz, rapporteur de Ia majorite: 
L'alinea 4 de I'article 11 concerne le paiement des heures 
supplementaires. La premiere phrase interesse essentielle
ment Ies ouvriers; pour ce qui a trait au personnel de 
bureau, aux techniciens et aux autres employes, qui sont 
generalement retribues au mois, on ne Ieur payait autrefois 
pas d'heures supplementaires, celles-ci etaient compensees 
d'autre maniere. Aujourd'hui, la loi institue aussi la sur
charge des heures supplementaires a ce personnel. La 
seule divergence qui separe le Conseil des Etats de notre 
Conseil porte sur Ja fa~on de payer ces heures supplemen
taires. Le Conseil des Etats est d'avis qu'il faut les compter 
a partir de Ja 6Je heure, alors que pour notre part nous 
proposons qu'elles soient retribuees a partir de 12 heures 
par trimestre. Personnellement, je pense que ce mode de 
calcul est preferable et entrainera moins de contestations 
entre employeurs et salaries puisque Ia surveillance des 
heures supplementaires sera plus aisee. 

La majorite de Ia commission, par 14 voix contre 11, 
vous invite en consequence a maintenir la decision du 
Conseil national de septembre 1962 qui prevoit que Je 
travail supplcmentaire n'exccdera pas 12 heures par tri
mestre civil. 

Hackhofer, Berichterstatter der Minderheit: Wie Sie 
von den Herren Kommissionsreferenten gehört haben, 
handelt es sich hier um die Frage des Lohnzuschlages für 
Überstunden, nicht um die Festsetzung der Überstunden 
an sich, sondern darum. von welcher Anzahl Überstunden 
an ein Lohnzuschlag von 25 % bezahlt werden muss; und 
zwar steht nur zur Diskussion der Zuschlag für Ange
stellte, inklusive Verkaufspersonal im Detailhandel. Sie 
haben gehört, dass sich gegenüberstehen: Verpflichtung zu 
einem Lohnzuschlag von 25 % flir mehr als 60 Überstunden 
im Jahr (gcmäss Bundesrat und Minderheit) oder 25 ~/,, 
Zuschlag für mehr als 12 Überstunden pro Quartal. 
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Tch möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass der 
vom Nationalrat seinerzeit gefasste Beschluss für Hunderte 
von Betrieben zu schikanösen Umtrieben führen muss. Es 
ist doch so, dass die Überstunden für Angestellte sich über 
das Jahr sehr unt~rschiedlich verteilen. Denken Sie an 
. Ä.rzte, Anwälte, Sekretariate, besonders aber an das Ver
kaufspersonal im Detailhandel. Für das letztere spielen 
die Saisons eine sehr grosse Rolle, so dass man nicht sagen 
kann, die Überstunden verteilten sich gleichmässig über 
das ganze Jahr; es sind Höhepunkte festzustellen. bei 
denen mehr Überstunden notwendig sind, während man 
vielleicht durch Monate oder ganze Quartale ohne Über
stunden auskommt. 

Nun ist es so, dass sehr viele Betriebe mit 60 Über
stunden pro Jahr auskommen würden, das heisst diese An
zahl nicht verlangen müssten, dass sie aber in einem 
QuaTtal vielleicht mehr als 12 Überstunden benötigen. 
Nach der Regelung, wie sie vom Nationalrat beschlossen 
wurde, müssten solche Betriebe für ein Quartal oder zwei 
im Jahr Überstunden bezahlen; nach dem Beschluss des 
Ständerates würden sie das Jahresquorum nicht erreichen 
und deshalb überhaupt keine Zuschläge für Überstunden 
bezahlen. 

Nun besteht die Schwierigkeit an sich nicht nur in der 
Bezahlung eines Zuschlages, sondern sie besteht darin, 
dass man in diesen Betrieben überhaupt einen Stunden
lohn ausrechnen muss. Es handelt sich durchwegs und 
restlos um Angestellte, die im Monatslohn bezahlt werden. 
Nun werden mit der Regelung, die der Nationalrat be
schlossen hat, hunderte von Betrieben gezwungen, aus den 
Monatssalären einen Stundenlohn auszurechnen. Es ist 
noch gar nicht festgelegt, wie diese Ausrechnung dann er
folgt, ob die Sonntage inbegriffen sind usw. Das alles, weil 
vielleicht für 1 Stunde oder 2 Stunden im Jahr 25 ~~ mehr 
bezahlt werden müssten. Darum sage ich: man schafft 
schikanöse Umtriebe für hunderte, ja für tausende von 
kleinen Betrieben. Das hat einfach keinen Sinn für Leute, 
die im Monatslohn beschäftigt sind. Darum ist auch in der 
Kommission die Mehrheit zusammengeschrumpft auf 
14: 11. 

Ich möchte Sie aus diesen Überlegungen bitten, dem 
zuzustimmen, was der Bundesrat vorgeschlagen hat und 
was der Ständerat beschlossen hat. 

Weiter: Ich möchte Sie inständig bitten, das «Privileg» 
der Angestellten, Überstunden ohne Zuschlag zu leisten, 
nicht weiter auszudehnen. Entgegen der Auffassung von 
Kollege Hackhofer möchte ich unterstreichen, dass die 
Regelung mit 12 Überstunden pro Quartal sich während 
Jahren bewährt hat. Sie ist Bestand der einheitlichen Dienst
und Besoldungsordnung für das gesamte Bankpersonal, sie 
ist Bestand der Vereinbarungen auf den Plätzen Zürich, 
Winterthur, Biel, Schaffhausen usw. Von schikanösen Um
trieben kann ja gar keine Rede sein. Die Zusammenfassung 
von 60 Stunden für das ganze Jahr führt dagegen in vielen 
Fiillen zu gewissen Unzulänglichkeiten, und zwar aus fol
genden Gründen: 

Der Hauptanfall an Überstunden fällt bei den Büro
angestellten auf Jahresende oder auf den Anfang des Jahres, 
und beim Verkaufspersonal auf die Saisonzeiten, zum Teil 
auf die Zeit vor Weihnachten oder vor Ostern. Es wäre 
doch eine gewisse Ungerechtigkeit, wenn man hier nicht 
den Ausgleich schaffen, sondern die Gesamtzahl für das 
ganze Jahr zusammenziehen würde. Bei der Aufteilung auf 
Quartale ist doch eine viel gerechtere und individuellere 
Lösung möglich. Es ist doch nicht gerecht, wenn man bei
spielsweise vor und um Weihnachten 60 Überstunden 
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leisten muss, die nicht entschädigt werden. Wenn Sie das 
auf das Quartal aufteilen und sagen, am Quartalsende 
müssten Ühcrstundcn, die 12 Stunden ülxrsteigen, bezahlt 
werden, so ist das sicher eine gerechtere Lösung und trägt 
der [ndividualität der Verhältnisse, die sehr unterschiedlich 
sind, viel besser Rechnung . 

Ich möchte Sie deshalb nochmals bitten, dem Antrag 
der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 16, Abs. 2 

Antrag der Kommission 
festhalten. 

Antrag Heil 

83 Stimmen 
41 Stimmen 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 16, al. 2 

Proposition de Ja commissioo 
Maintenir. 

Proposition Heil 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Schaller, Berichterstatter: Aus Gründen des atmosphä
rischen Gleichgewichts möchte ich betonen, dass bei Arti
kel 16 der Nationalrat bundesratstreu gewesen ist und der 
Ständerat sich nicht ganz gouvernemental verhalten hat. 

Artikel 16, Absatz 2, handelt von der Zahl der Feier
tage. Nach dem Beschluss des Nationalrates, entsprechend 
dem Antrag des Bundesrates, können die Kantone höch
stens 8 Feiertage im Jahre den Sonntagen gleichstellen. 
Diese Begrenzung der Feiertage besteht bereits heute für 
die Fabrikbetriebe. Bisher waren je doch die Kantone frei, 
die Zahl der Feiertage für die nicht dem Fabrikgesetz unter
stellten Betriebe nach eigenem Recht beliebig festzusetzen. 
Da eine Reihe von Kantonen für die nichtindustriellen 
Betriebe mehr als 8 Feiertage bestimmt haben (z. B. Schwyz 
12-13, Obwalden 12, Fribourg 10-12, Tessin 14, Wallis 10), 
hat der Ständerat beschlossen, die Kantone hier im Arbeits
gesetz zu ermächtigen, für diese nichtindustrieilen, also 
meistens gewerblichen Betriebe, bis zu 12 Feiertagen den 
Sonntagen gleichzustellen. Mit dem Beschluss des Stände
rates würde der gegenwärtige Zustand nur insofern geän
dert, als die Kantone inskünftig auch für die nichtindu
striellen Betriebe nicht mehr beliebig viele Feiertage bestim
men können, sondern nur noch höchstens 12, während für 
die Fabrikbetriebe die gleiche Regelung wie heute bestehen 
bleiben würde. 

Die Festsetzung der Zahl der Feiertage hat keinen Ein• 
l'luss auf die Frage der Lohnzahlung. Der Gesetzgeber kann 
die Lohnzahlung an den Feiertagen nicht vorschreiben. In 
der Mehrzahl der Gesamtarbeitsverträge wurde eine Lohn
zahlung für nur 6 Feiertage vereinbart. Abklärungen bei 
den beteiligten Verbänden haben gezeigt, dass weitere, von 
den Kantonen bezeichnete Feiertage zwar gewährt, aber 
von den Arbeitgebern in der Regel nicht bezahlt werden. 
Ausnahmsweise wird die an den Feiertagen ausfallende 
Arbeitszeit kompensiert, sei es, dass sie vorgeholt oder 
nachgeholt wird, oder dass in den Kantonen mit zahlreichen 
Feiertagen generell eine längere Wochenarbeitszeit ange· 
wendet wird. Ihre Kommission hat mit 13: 11 Stimmen, 
also mit einem knappen Resultat, festhalten am Beschluss 
des Nationalrates beschlossen, d. h. Begrenzung auf 8 Feier-
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tage für alle Betriebe und keine Differenzierung zwischen 
industriellen und nicht industriellen Betrieben. Ich stelle 
Ihnen im Namen der Kommissionsmehrheit 
den Antrag: Festhalten am Beschluss Nationalrates. -
Es ist nun aber ein Heil worden, der 
Zustimmung zum Ständerat beantragt. Ich nehme an, dass 
Herr Heil seinen vertreten wird. 

M. Bringolf-La rapporteur: A l'article 16, 
la de la commission s'est en faveur de 
la proposition tandis que le Conseil des 
Etats s'est oppose aux du Conseil föderal. Il 

de l'assimiliation des feries aux dimanches. 
La majorite de la commission vous propose de mainte

nir la decision prise par le Conseil national d'assimiler huit 
jours feries par an au maximum aux dimanchcs, tandis 

minorite s'est ralliee a Ja decision du Conseil des 
Etats prevoyant pour !es entreprises non industrielles, 
douze jours feries au maximum par an assimiles aux 
dimanches. 

Nous devons rappeler que Ja loi föderale sur Je travail 
dans !es fabriques prcvoit deja que huit jours feries par 
an sont assimiles aux dimanches et que Je nouveau regle
ment doit s'appliquer aux entreprises non industrielles. 

Dans Je domaine des jours feries, on se trouve en Suisse 
devant une bigarrure tres grande. C'est ainsi que le canton 
de Schwyz connait douze a treize jours feries par an, Ob
wald douze jours, Fribourg dix a douze jours, Je Tessin 
quatorze jours et le Valais dix jours. 

Le Conseil des Etats a desire attenuer cette bigarrure 
en portant le nombre des jours feries assimiles a des diman
ches a douze. La majorite de Ja commission du Conseil 
national est d'avis qu'il est preferable de s'en tenir a Ja 
proposition du Conseil federal, qui repond mieux d'une 
maniere generale aux dispositions des contrats collectifs. 

Par ailleurs, ces douze jours ne seraient pas automati
quement payes et en fait ne Ie seraient pas dans bon nom
bre d'entreprises dans lesquelles Ie probleme n'est pas regle 
par des contrats collectifs. 

Par treize voix contre douze, votre commission vous 
propose de maintenir votre decision precedente et de re
pousser Ja decision du Conseil des Etats. 

Heil: Sie haben bereits aus den Darlegungen der Her
ren Kommissionsreferenten gespürt, qass es bei diesem 
Feiertagsartikel nicht um eine Schicksalsfrage des Arbeits
gesetzes geht, obwohl dieser Artikel seit Beginn der Dis
kussion in den Kommissionen und in den Räten Anlass 
zu Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Man könnte 
sich fragen, warum eigentlich in dieser nicht gerade sekun
dären, aber doch nicht weltbewegenden Frage nicht vorher 
eine Einigung erzielt werden konnte. Vielleicht hängt es 
damit zusammen, dass der Artikel in seiner Substanz nie 
richtig ausdiskutiert wurde. Die Kommissionsreferenten 
haben soeben wieder daran erinnert, dass der Bundesrat 
in seiner Vorlage vorgeschlagen hat, dass für die Feiertage 
in das Arbeitsgesetz die Regelung des heute geltenden 
Fabrikgesetzes übernommen werden soll, in der Meinung: 
Was für die Industrie bis heute recht war, soll inskünftig 
fUr Gewerbe und Handel billig sein. Praktisch heisst das, 
dass die Kantone nach Inkrafttreten des Arbeitsgesetzes 
die Möglichkeit haben, weiterhin für die industriellen Be
triebe 8 Feiertage den Sonntagen gleichzusetzen, dass sie 
aber bei den übrigen Betrieben, die dem Arbeitsgesetz 
unterstellt sind, in der Zahl der Feiertage nicht mehr weiter
gehen können, während sie, wie das von den Referenten 
bereits richtig ausgeführt wurde, bis heute frei waren. 

Wenn man sich nach der BegrUndung erkundigt, warum 
nun die Betriebe von Handel und Gewerbe der 
Zahl 

werden, so stösst man auf nicht sehr viel Substan
wiihrend es 

Gründe die gegen eine 
zahl für Gewerbe und Industrie ~nr·,·ct1t>n 

ganz kurz an. 
Erstens einmal handelt es sich bei dicser Vorschrift über 

die überhaupt nicht 
sie ist vielmehr unter dem 

in das 
Diesem Gedanken konnte man 

da Tatsache ist, dass zwischen Industriebetrieben eine inter
kantonale Konkurrenz besteht. Nun glaube ich aber nicht, 
dass man mit gleichem Recht dasselbe hinsichtlich der 
Konkurrenzlage der Handels- und Gewerbebetriebe fest
stellen kann. Auch die Gewerbevertreter sind übrigens 
dieser Auffassung. Noch in unserer letzten Kommissions
sitzung hat Herr Kollege Hackhofer das ausdrücklich 
bestätigt. Es entfällt also die wesentliche Überlegung, die 
dazu geführt hat, dass der Gesetzgeber im Fabrikgesetz 
die Feiertagszahl für die ganze Schweiz limitiert. 

Dann aber ist zweitens die Festlegung der Feiertage an 
sich - darüber ist sich der Bund ganz klar - primär Sache 
der Kantone. Hier geht es um kulturelle Fragen. In Sachen 
Kulturpolitik sind nach wie vor die Kantone auch heute 
noch in erster Linie zuständig. Ohne Not sollte der Bund 
auf diesem Gebiet den Kantonen ihre Hoheit nicht be
schneiden. Wenn aber die Kantone nach dem Entwurf des 
Bundesrates inskünftig nur mehr das Recht haben sollten, 
für die Handels- und Gewerbebetriebe 8 Feiertage festzu
legen, so heisst das praktisch, dass den Kantonen auf die
sem Gebiet ihre Autonomie genommen wird, so dass wir 
es in der Konsequenz mit einer Situation zu tun bekom
men, die wohl formal den Kantonen noch die Möglichkeit 
gibt, zu legiferieren, dass es aber tatsächlich nicht mehr der 
Fall ist. Wir hätten dann eine Lösung, die man mit einer 
tauben Nuss oder einer leeren Schale vergleichen kann. 
Das können Sie sich ja leicht vorstellen. Ein Feiertag, der 
von einem Kanton dekretiert ist. aber von der überwiegen
den Mehrheit der erwerbstätigen Bevölkerung nicht ein
gehalten werden muss, ist eben kein Feiertag mehr. Die 
Referenten haben richtig darauf hingewiesen, dass wir 
heute eine Reihe von Kantonen haben - ich glaube, es ist 
fast die Mehrheit -, welche mehr als 8 Feiertage haben, 
die von den Betrieben in Handel und Gewerbe gehalten 
werden müssen. 

Ich komme zum dritten Argument. Bis heute haben 
sich keine Unzukömmlichkeiten bezüglich der Varietät der 
Feiertagszahl in den Kantonen gezeigt. Man kann für oder 
gegen die heutige Regelung sein; sie hat ihre Vor- und ihre 
Nachteile. Darüber sind wir uns ganz klar. Aber von Situa
tionen, von denen man sagen müsste, sie wären unhaltbar, 
kann keine Rede sein. Man muss sich schon fragen, ob es 
nun einen Sinn habe, dass der Bund unter allen Umständen 
das Recht haben soll, die Kantone zu zwingen, inskünftig 
auch dort, wo es bisher nicht notwendig war, nunmehr 
8 Feiertage zu dekretieren. Wäre es nicht richtiger, die alte 
Ordnung aufrechtzuerhalten, wie wir sie heute haben? An· 
träge in dieser Richtung sind früher und auch in der letzten 
Kommissionssitzung gestellt worden, aber ich glaube (um 
die Schwierigkeiten nicht noch zu vergrössern bzw. das 
Differenzbereinigungsverfahren zwischen den beiden Räten 
nicht noch weiter zu komplizieren), es wäre durchaus mög
lich, einfach dem ständerätlichen Antrag zuzustimmen, der 
festlegt: Die Kantone dürfen in bezug auf die industriellen 
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Betriebe im Maximum 8 Feiertage den Sonntagen gleich
stellen; für die gewerblichen und die Betriebe des Handels 
soll jedoch die Quote im Maximum 12 
Damit wären dann die der meisten Kantone 
Gesetz. Formal im Hinblick auf was ich 

ist das nicht ganz in Ord-
nung; aber hätten wir dann doch den 
Zustand für die Zukunft 

Ich bitte Sie nochmals, der ständerätlichen 
Zustimmung zu 

Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Heil 

Art. 25, Abs. 2 

Antrag der Kommission 
Festhalten. 

Art. 25, al. 2 

Proposition de la commission 
Maintenir. 

Ihre 

65 Stimmen 
50 Stimmen 

Schaller, Berichterstatter: Wir kommen zur letzten 
Differenz, die heute zu beraten ist. Diese Differenz in 
Artikel 25, Absatz 2, besteht darin, ob Sonderbestimmun
gen zu erlassen sind - also die Mussformel -, wie sie der 
Nationalrat gewählt hat, oder ob sie erlassen werden kön
nen, wie sie der Ständerat nach Vorschlag Bundesrat 
gewählt hat. Der Ständerat ging (wie der Bundesrat) davon 
aus, dass die Sonderbestimmungen einem Bedürfnis ent
sprechen sollen. Wenn die Verhältnisse sich ändern, soll 
der Bundesrat nicht gezwungen sein, Sonderbestimmungen 
zu erlassen. Die Kommission des Nationalrates hat jedoch 
mit 17: 3 Stimmen beschlossen, Ihnen Festhalten am Be
schluss des Nationalrates zu beantragen (also die Muss
formel). 

M. Bringolf-La Tour-de-Peilz, rapporteur: C'est Ja 
derniere divergence dont nous avons a parler aujourd'hui. 

A I'article 25, alinea 2, une divergence subsiste entre les 
mots «doivent» et «peuvent». Dans les circonstances 
actuelles, nous pensons qu'il est preförable que ces disposi
tions <<soient» et non pas «puissent» etre publiees. C'est 
Ja raison pour laquelle, par 17 voix contre 3, Ja commis
sion vous propose de rnaintenir votre precedente decision. 

Präsident: Es liegt ein Antrag Weibel vor, die Beschlüsse 
des Nationalrates als definitiv zu erklären. 

Weibel: Ich bin mir der Tatsache vollständig bewusst, 
dass dieser Antrag etwas ausserordentlieh ist, aber ich 
glaube, die Situation, in der wir stehen, ist ebenfalls ausser
ordentlich. Wenn Sie die Fahne vor sich haben, so sehen 
Sie, dass nun schon dreimal hintereinander die gleiche 
Kolonne unverändert «Festhalten» steht auf beiden Sei
ten. Jetzt, heute vormittag, haben Sie die vierte Kolonne 
beschlossen, noch einmal: Festhalten. Wir können also 
feststellen, dass die Fronten nun vollständig erstarrt sind. 
Ich glaube auch, dieser Antrag ergibt sich aus den Voten, 
die heute gifallen sind. Herr Präsident Schaller hat ja schon 
in seiner Einleitung eindeutig aufein mögliches Einigungs
verfahren hingewiesen. Herr Bundesrat Schaffner und 
das ist ein wichtiges Argument für mich - hat heute eben
falls unmissverständlich gesagt, dass er «sein Pulver trocken 
halten wolle» im Hinblick auf ein Einigungsverfahren. Es 
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scheint mir daher eine logische Konsequenz zu sein, ihn 
nicht daran zu hindern, sein Pulver dann auch zu ver
schiessen. 

Schlicsslich hat Herr in seiner blumigen 
kurz und klar erklärt: Genug des grausamen 

Spiels. Ich ich stimme mit ihm überein. 
die nun die Ehre und die Last hatten, während mehr als 
drei Jahren in dieser Kommission - und wir haben uns 

nicht wahr, Herr 
zu dass die Fronten erstarrt 
sind und dass wir nicht weiter kommen. Ich daher, 
dass wir aus dieser Situation herauskommen müssen. Ich 
möchte aber mit Bezug auf die Motive, insbesondere 
auch zuhanden der Presse (sofern sie von meinem Votum 
Notiz nehmen wird), sagen: Es geht mir bei den Motiven 
nicht darum, den Ständerat zu brüskieren. Ganz 
im Gegenteil. Ich möchte damit nur die Möglichkeit geben, 
dass wir weiterkommen. Ich habe vor dem Ständerat viel 
zu hohe Achtung, als dass ich ihn irgendwie brüskieren 
möchte. 

Auf der anderen Seite geht es mir einzig und allein 
darum, dieses Gesetz wenn möglich zu retten. Es ist nach 
meiner Meinung in Gefahr, und ich würde es bedauern, 
wenn es an einem einzigen Punkt scheitern sollte; denn 
vergessen wir nicht, dass in diesem Gesetz sehr viele andere 
Dinge gut geregelt worden sind. und dass wir ein Interesse 
daran hätten, diese Regelung Gesetz werden zu lassen. In 
diesem Sinne bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Schaller: Berichterstatter: Ich habe in der Kommissions
sitzung die Mitglieder gefragt, ob sie glauben, es sei der 
Antrag zu stellen, die Beschlüsse des Nationalrates, einzeln 
oder insgesamt, definitiv erklären zu lassen. Das Protokoll 
dieser Sitzung lautet: «Der Vorsitzende stellt fest, dass die 
Kommission davon Abstand nimmt, dem Nationalrat zu 
beantragen, seine Beschlüsse zu den Differenzen als end
gültig zu erklären. » Ich kann Ihnen also keine Stellung
nahme der Kommission zum Antrag Weibel bekanntgeben, 
hingegen persönlich sagen, dass der Antrag Weibel den 
Vorzug hat, die weitere Beratung des Arbeitsgesetzes zu 
beschleunigen. Es sind gewichtige Gründe für die Be
schleunigung des nun schon sehr lange dauernden Verfah
rens vorhanden. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Weibel 120 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 
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Baukosten eines landwirbchaftltchcn Tt:chnikurns Jurch
beraten und empfiehlt Ihnen, der Vorlage in globo zu
zustimmen. 

Angenommen - Adopte. 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
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i'ribident: Der Bundesrat nimmt Jen \Vunseh ent
gegen. 

A 11gc110111111c11 --Adnpte. 

Gesamtabstimmung - Vo1e sur /'cnsemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 40 Stimmen 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 40 Stimmen (Einstimmigkeit) 

(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

II.BUNDESGESETZ 
über die 

landwirtschaftlichen Techniken 

LOI FEDERALE 

sur !es 

technicums agricoles 

Antrag der Kommission 
Eintreten. 

Proposition de 1a commission 
Passer a la discussion des articles. 

Berichterstattung - Rapport general 

Clavadetschere., Berichterstatter: Wir haben auch die
ses Bundesgesetz durchberaten und empfehlen Ihnen 
Eintreten auf die Vorlage. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

Le consei/ passe sans opposition ii la discussion 
des articles 

Artikelweise Beratung - Discussion des articles 

Titel und Ingress und Art. 1, 2, 3 und 4 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Titre et preambule et art. premier, 2, 3 et 4 

Proposition de r,. commission 
Adhher au projet du Conseil federal. 

Ange1,c,mmen - Adopte. 

Art. 5 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Clavadetscher, Berichterstatter: Bei Artikel 5 wurde 
die Frage aufgeworfen, wann es überhaupt möglich sei, 
das Technikum zu bauen. Heute haben wir gehört, 
dass Herr Ständerat Buri die Frage wiederum aufge
worfen hat. Es scheint, dass innerhalb von einem Monat 
der Zeitpunkt um 2 Jahre hinausgeschoben worden sei, 
denn anlässlich der Kommissionssitzung wurde ein frü
heres Datum festgelegt. Ich möchte den Bund(..-srat und 
seine Mitarbeiter bitten, alles daranzusetzen, das Werk 
möglichst hald zu verwirklichen. 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat 
et le commerce. Loi 

Siehe Seite 241 hiervor - Voir page 241 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 1963 
Decision du Conseil national du 11 decembre 1963 

Differenzen - Divergences 

Art. 8, 11, Abs. 4, Art. 16 und 25 

Antrag der Kommission 
Festhalten. 

Art. 8, 11, al. 4 et art.16 et 25 

Proposition de 1a commission 
Maintenir. 

Obrecht, Berichterstatter: Der Kommissionspräsi
dent hatte die Absicht, die Kommission zur Behandlung 
der Differenzen im Arbeitsgesetz erst nach dieser Ses
sion wieder einzuberufen, um mit der nötigen Zeit und 
Ruhe abklären zu können, was wir vom Ständerat aus 
zur Ueberwindung der restl:ichen Differenzen bdtragen 
könnten. Die Situation hat sich nun geändert, weil der 
Nationalrat auf spontanen Antrag aus seiner Mitte ein
stimmig beschlossen hat, seine Beschlüsse als endgültig 
zu erklären. Die Kommission ist daher heute früh noch
mals zusammengetreten, und sie ist einstimmig der Auf
fassung, dass der Ständerat den baldigen Zusammentritt 
der Einigungskonferenz, den der Nationalrat offensicht
lich wünscht, ebenfalls ermöglichen sollte. Deswegen be
antragt Ihnen die Kommission, heute nochmals zu den 
Differenzen Stellung zu nehmen. Weil dies nicht voraus
zusehen war, ist keine neue synoptische Darstellung er
stellt worden. Sie müssen also ohne Vorlage zu den Dif
ferenzen nochmals Stellung nehmen. Ich glaube aber, 
das wird Ihnen nicht allzu schwer fallen, wenn Sie den 
Anträgen der Kommission zustimmen. 

Ich möchte kurz iin Eri.nnerung rufen, um welche 
Differenzen es sich handelt. Es sind nach unserem letz
ten BeschlUS1> Differenzen in 5 Artikeln stehengeblieben. 
Der Nationalrat hat in einer einzigen Frage sich unserer 
Auffassung angeschlossen; in allen andern Fragen hat 
er sich für Festhalten an seinen früheren Beschlüssen 
entschieden. Er hat uns zugestimmt in Artikel 3, in der 
Differenz über die Gartenbaubetriebe. Wir haben uns 
dort in Absatz I den Beschlüssen des Nationalrates an-
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geschlossen, haben aber ein::n neuen Ab\atz 3 aufge
nommen, und diesem neuen Absatz 3 hat nun der Na
tionakat zugestimmt. 

Dagegen hat. wie zu erwarten war, der Nationalrat 
in Artikel 8, in der Frage der ge~etzlichen Hiichstarheits
zeit, mit einer entscheidenden Stimmenmehrheit am so
genannten Kompromiss von Lugano festgehalten. Zu 
diesem Kompromiss von Lugano gehören auch die 
Artikel 11, Absätze 2 und 3 (Ueberzeitarbeit und be
willigungsfreie Ueberstunden). Auch hier hat der Na
tionalrat Festhalten an seinen früheren Beschlüssen be
schlossen. Desgleichen hat er Festhalten beschlossen bei 
Artikel 1 I. Absatz 4, der die Ueberzeitarbeit für An
gestellte regelt, wo wir mit dem Bundesrat auf 60 zu
schlagsfreie Ueberstunden pro Jahr gehen wollten, wäh
rend der Nationalrat 12 Stunden pro Quartal bewilligen 
will. Auch hier bleibt also die Differenz bestehen. 

Sodann bleibt die Differenz bestehen in Artikel 16, 
wo der Nationalrat sich nicht entschliessen konnte, den 
12 Feiertagen des Ständerates seine Zustimmung zu ge
ben, sondern an den 8 Feiertagen der ursprünglichen 
bundesrätlichen Vorlage festhielt. 

Schliesslich hat der Nationalrat noch Festhalten be
schlossen in der Differenz im Ingress zu Artikel 25, Ab
satz 2, wo dem Bundesrat die Kompetenz zum Erlass von 
Sonderbestimmungen für einzelne Gewerbe, auf dem 
Verordnungswege, gegeben wird, und wo wi;r mit dem 
Bundesrat sagen wollten: «es können solche Sondecbe
stimmungen insbesondere erlassen werden». Auch hier 
hat der Nationalrat an seiner Fassung festgehalten: 
«solche Sonderbestimmungen sind insbesondere zu er-
lassen». ' 

Nachdem der Nationalrat in den verbleibenden Dif
ferenzen seine Beschlüsse als definitiv erklärt hat, blei
ben uns nach Artikel 17 des Geschäftsverkehrsgesetzes 
zwei Möglichkeiten: Wir können dem Nationalrat zu
stimmen, dann sind alle Differenzen behoben und die 
Vorlage ist zu Ende beraten. Aber ich glaube, es wäre in 
dieser Situation dem Ständerat kaum möglich, auf der 
ganzen Linie seine frühere Auffassung aufzugeben und 
dem Nationalrat kurzerhand zuzustimmen. 

Die zweite Möglichkeit ist die: Wir können an unse
ren Beschlüssen ebenfalls festhalten ; dann müssen die 
Differenzen nach Artikel 17 des Geschäftsverkehrsge
setzes der Einigungskonferenz unterbreitet werden. Ob 
wir unsere Beschlüsse auch definitiv erklären, wie der 
Nationalrat, oder einfach Festhalten beschJiessen, ist ju
ristisch bedeutungslos. 

Dass der Nationalrat jetzt schon seine Beschlüsse als 
definitiv erklärt hat, mag etwas überraschen; denn das 
Differenzenbereinigungsverfahren hat in Vorlagen von 
solcher Tragweite oft schon viel ausgedehntere Formen 
angenommen. Nachdem aber der Nationalrat nicht nur 
in der Hauptfrage, sondern auch in den Detailfragen, 
in welchen noch Differenzen bestehen, seine Beschlüsse 
als endgültig erklärt hat, ist es offensichtlich, dass der 
Nationalrat vom weiteren Differenzenbereinigungsver
fahren nichts mehr hält und dass es sein Wunsch ist, diese 
Differenzen der Einigungskonferenz zu unterbrei,ten. 
Der Bundesrat hat ja in den nationalrätlichen Beratun
gen auch angedeutet, dass er bereit sei, seine Dienste 
als Mediator zwischen den beiden Räten in diesen Diffe
renzfragen zur Verfügung zu stellen. 

In dieser Situation ist es sicher zweckmässig, dass 
auch wi,r das Zusammentreten der Einigungskonferenz 
ermöglichen. Es scheint uns aber nicht sinnvoll, jetzt in 
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einzelnen der bestehenden Differenzen noch dem Na
tionalrat zuzustimmen. Die Einigungskonferenz ist sicher 
freier, wenn sie die gesamten verbleibenden Differen
zen gemeinsam hehandeln kann. Das war offensichtlich 
auch die Auffas,ung des Nationalrates. 

Ihre Kommission beantragt Ihnen daher einst:mmig, 
auf eine erneute materielle Diskussion der Differenzen 
heute zu verzichten. Die Kommission möchte Ihnen be
antragen, dass wir uns darauf beschränken, durch Be
schluss auf Festhalten den sofortigen Zw;ammentritt der 
Einigungskonferenz zu e.--.,öglichen. Ihre Kommission 
ist wie gesagt mit diesem Antrag einstimmig, obwohl 
sie in den entscheidenden Fragen nicht immer einhellig 
in ihren Anträgen war. Es ist selbstverständlich, dass alle 
Kommissionsmitglieder in ihrer Stellungnahme in der 
Einigungskonferenz absolut frei sein werden; ich möchte 
dies ausdrücklich den Kommissionsmitgliedern attestie
ren, die jeweils in der ständerätlichen Kommission in 
Minderheit waren und die mit der Zustimmung zum 
heutigen Antrag der Kommission ein sacrificiurn intel
lectus erbracht haben. 

Wir hoffen in der Kommission, dass die Einigungs
konferenz eine Lösung finden wkd, die beiden Räten 
die Zustimmung ermöglichen kann. Allerdings wird 
diese Einigungskonferenz ein sehr respektables Parla
ment werden. Nach dem Geschäftsverkehrsgesetz muss 
die Delegation des Ständerates in dieser Einigungskon
ferenz auf die Zahl der nationalrätlichen Kommission 
heraufgesetzt werden, das heisst, es werden dieser Eini
gungskonferenz 29 Ständeräte - das sind zwei Dr,ittel 
des Ständerates - angehören. Eine Einigungskonferenz 
von diesem Ausmass ist, glaube ich, in unserer Parla
mentsgeschichte erst einmal an der Arbeit gewesen, bei 
den Differenzen zur Finanzordnung 1949. Herr Dietschi 
und ich hatten die Ehre, damals dieser Einigungskonfe
renz, noch als Nationalräte, anzugehören. Aber wir 
hoffen doch, dass auch dieses ~osse Gremium sich auf 
eine Lösung einigen kann, die nachher beiden Räten die 
Zustimmung ermög1icht. 

Gegenüber einigen cholerischen Tönen im National
rat möchte ich doch festhalten, dass wir im Ständerat so 
sehr am Zustandekommen des Arbeitsgesetzes inter
essiert sind wie der Nationalrat. Wenn wir auch in eini
gen Fragen von entscheidender Bedeutung eine andere 
Auffassung vertreten haben als die Mehrheit des Na
tionalrates, so heisst das nicht, dass wir das Arbei.tsge
setz nicht wünschen. Auch wir sind überzeugt, dass ein 
eidgenössisches Arbeitgesetz zustandekommen muss; 
denn wenn es scheitern sollte, würden wi,r auf dem gan
zen Gebiete des Arbeitsrechts den üblen Wettlauf zwi
schen den Kantonen wieder bekommen, w,ie wir ihn etwa 
in der Ferienfrage gehabt haben. Und ich glaube, daran 
hat niemand in unserem Land ein Interesse, dass wir 
ausgerechnet unter dem Zeichen der Integration nun auf 
dem Gebiete des Arbeitsrechts in eine ausgesprochene 
Rechtszersplitterung zurückfallen. Deswegen müssen 
wiir - das war auch von Anfang an die Auffassung un
serer Kommission - in irgendeiner Weise in bezug auf 
die noch hängigen Fragen zwischen den beiden Räten 
eine Einigung finden. 

lch stelle Ihnen also namens der ei.nstimmigen Kom
mission den Antrag, bei den Differenzen zu den Arti
keln 8, l l, l 6 und 25 in globo Festhalten an unseren 
früheren Beschlüssen zu beschliessen, dagegen darauf 
zu verzichten, unsere Beschlüsse auch als endgültig zu 
erklären. 
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Postulat Dietschi 

A hs1i1111111111g --- Vo/c 

Für den Antrag der Kommission 35 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident: Artikel 17, Absatz 2, des Geschäftsver
kehrsreglements lautet: «Zählt die Kommission des ei
nen Rates weniger Mitglieder als diejenige des andern, 
so ist sie auf die gleiche Zahl zu ergänzen.» 

Das Büro wird deshalb beauftragt, unsere 15glied
rige Kommission auf 29 Mitglieder zu ergänzen. 

Das Büro hat sehr schnell gearbe;tet und die Er
gänzungswahlen bereits vorgenommen. 

887 4. Postulat Dietschi. 
Kostenüberschreitungen beim National

strassenbau 
Depassement de frais de la construction 

des routes nationales 

Text des Postulates 

Mit Unbehagen musste von den kürzlich bekannt
gegebenen gewaltigen Mehrkosten beim National
strassenbau Kenntnis genommen werden. Da die hie
für vorgebrachten Gründe nur zum Teil zu überzeu
gen vermögen, drängt sich eine eingehende Abklärung 
der Verantwortlichkeiten hinsichtlich der seinerzeit er
rechneten Kosten für den Nationalstrassenbau auf. 

Der Bundesrat wird ersucht, abzuklären, wie es zu 
dieser unerfreulichen Si.tuation kommen konnte und den 
eidgenössischen Räten einen Bericht vorzulegen über das 
Resultat seiner Ueberprüfung und allfällig daraus sich 
ergebender Folgerungen. 

Texte du postulat 

On a appris recemment avec une certaine inquietude 
que la construction des routes nationales couterai,t 
beaucoup plus eher que prevu. Les raisons alleguees ne 
sont que partiellement convaincantes. C'est pourquoi, il 
importe d'etablir avec soin qui est responsable des cal
culs fait anterieurement. 

Le Conseil federal est prie tl'etabli,r comment cette 
situation fächeuse a pu se creer et de presenter aux 
conseils legislatifs un rapport sur le resultat de cet exa
men et sur !es conclusions a en tirer, Je cas echeant. 

Dietschi: Die vom Vorsteher des Departernentes des 
Tnnern an einer Pressekonferenz im September ge
machte Mitteilung, dass die Baukosten der National
strassen höchstwahr<;cheinlich mehr als doppelt so hoch 
sein werden, als wie noch 1960 angenommen wurde, hat 
in der Oeffentlichkeit schockartig gewirkt. Hochkon
junktur und Teuerung, Rekordzahlen in fast allen Be
reichen der Wirtschaft, haben zwar das gesunde Emp
finden für Massstäbe und Relationen etwas beeinträch
tigt. Doch die quasi über Nacht bekanntgegebene ge
waltige Unterschätzung der Kosten des Nationa!stras
senbaues stellte jedenfalls eine sehr unangenehme 
Ueberraschung dar. Es ist erstaunlich, dass die Kosten
schätzung des vom Bundesrat im Jahre 1960 grundsätz
lich gutgeheissenen Bauprogramms heute schon, nach 
knapp drei Jahren, als völlig überholt bezeichnet wer-
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den mus,. fm Jahre 1960 vcr:rnschlagte man die Bau
kosten für die Nationalstrassen erster, zweiter und drit
ter Klasse mit 4,6 Mi.lliarden und jene für die städti
schen Expressstrassen mit 1,1 Milliarden, gesamthaft auf 
5,7 Milliarden Franken. Nur drei Jahre später lautet 
die Schätzung auf 12.2 Milliarden, wobei - wie dies
mal vorsichtig bemerkt wurde - diese Neuschätzung 
«aber immer noch mit Unsicherheiten behaftet ist». Die 
Mehrkosten verteilen sich wie folgt: 40 Prozent für Bau
und Landerwerb, 35 Prozent für zusätzliche Neben
arbeiten, 1 O Prozent für Ausfallstrassen in den Städten, 
IO Prozent für längere Tunnelstrecken und 20 Prozent 
für bautechnisch bedingte Mehrkosten. Aus dieser Auf
schlüsselung geht hervor, dass die in den letzten drei 
Jahren eingetretene allgemeine Baukostenteuerung, die 
übrigens in einem gewissen Ausmass von allem Anfang 
an hätte in Rechnung gestellt werden müssen, den dop
pelten Finanzbe-<larf für den Nationalstrassenbau bei 
weitem nicht erklärt. Ganz abgesehen davon, dass der 
ursprüngliche Kostenvoranschlag sich als unzuverlässig 
erweist, hat sich offensichtlich im Nationalstrassenbau 
auch mehr und mehr ein kostspieliger Perfektionismus 
eingestellt, dem Rationalität und Wtrtschafüichkeit kei
neswegs unbedingt zur Seite stehen. Der Appell des Bun
desrates zu einer gewissen Bescheidung an alle, die am 
Bau - sei es aktiv oder passiv - beteiligt sind, er
schei-nt unter diesem Gesichtspunkt als vollauf berech
tigt und begründet, wobei man sich allerdings fragen 
muss, ob es mit einem Apell sein Bewenden haben 
kann. 

Sicher konnte es nicht überraschen, dass die Kosten
schätzungen, die 1960 gemacht wurden, angesichts der 
steigenden Preise Abweichungen zur Folge haben muss
ten. Was aber Unbehagen auslöst, ist das hohe Aus
mass der Mehrkosten, die Verdoppelung von 5,7 Mil
liarden auf 12,2 Milliarden, die anscheinend schon heute 
nicht mehr stimmen. Es scheint mir notwendig, dass 
den Gründen dieser enormen Fehlschätzung nachgegan
gen und eingehend abgeklärt wird, nach welchen 
Schätzungsgrundlagen und -methoden 1960 vorgegan
gen worden ist und ob es stimmt, dass, wie Dr. V:ik
tor Umbricht (damals Direktor der Finanzverwaltung) 
in einer Sondernummer der Schweizerischen Handelszei
tung zum Bankiertag 1960 schrieb, bei den damaligen 
Berechnungen keinerlei Reserven für zukünftige Preis
steigerungen oder unvorhergesehene technische Gegeben
heiten eingeschlossen wurden. Dies sei nicht geschehen 
- so führte Dr. Umbricht aus -, weil für die Fest
setzung einer adäquaten Reserve für die nächsten 16 
bis 17 Jahre keinerlei Anhaltspunkte vorliegen. «Es 
würde aber sicherlich viel Mut dazu gehören», sagt Dr. 
Umbricht, «deswegen dem Glauben zu frönen, dass sich 
gegenüber der Preisbasis von 1960 weder Veränderun
gen noch Mehrkosten zeigen werden. Darf wirklich da
von ausgegangen werden», so fragt er, «dass keine Preis
erhöhungen für Landerwerb folgen werden, keine zu
sätzlichen Kosten für Strassen i,n Städten, keine zusätz
lichen Begehren für Uebergänge, keine geologischen 
Ueberraschungen, keine Zusatzkosten für Güterzusam
menlegungen usw.?» Wohl kaum. Man wird nicht sagen 
wollen, das seien prophetische Worte gewesen; solche 
Ueberlegungen lagen wirklich nahe. 

Mein Ersuchen an den Bundesrat geht dahin, abzu
klären, wie es zu ,t:eser unerfreulichen Situation kom
men konnte. Ich halte es für notwendig, dass den eid
geno,sischen Ritten eingehende Auskunft über die vor
genommene Ueberprüfung und allfällig sich ergebende 
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nen Verhältnissen scheint der Antrag der Kommission 
einen Weg zur Lösung zu bilden. welcher keiner Seite 
genügend Grund geben wird zur Ablehnung, zur Bekämp
fung des Gesetzes. Mit diesem bescheidenen Ziel müssen 
wir uns heute. nach diesen dreijährigen Auseinandersetzun
gen in den Räten, begnügen. 

Noch ein Wort zum Vorschlag von Herrn Nationalrat 
ForeL Wie die beiden Herren Kommissionsreferenten 
schon ausgeführt haben. ist die Frage des Tarifs definitiv 
von beiden Räten geregelt. Sie steht heute nicht zur Dis
kussion. Ausgangspunkt ist der Es ist den 
Kantonen nicht mehr möglich, irgend einen Tarif aufzu
stellen; sie werden nicht mehr die niedrigen Tarife, die 
Herr Nationalrat Fore! kritisiert hat, aufstellen können, 
sondern sie müssen vom Vertragstarif ausgehen. Der kanto
nale Tarif muss dann - das haben Sie so beschlossen so
wohl höher als auch niedriger als der Vertragstarif sein. 
Es muss also eine Marge geschaffen werden, ausgehend 
vom Vertragstarif mit Plus und Minus. Die Positionen 
müssen nicht nur unter dem Vertragstarif, sondern auch 
höher liegen. Vor der Festsetzung dieser Marge sind nach 
Ihren Beschlüssen die Ärzteverbindung und die Kranken
kassenverbände anzuhören. Entscheidend ist aber auch, 
dass in unserem lande für die Krankenversicherung keine 
Einheitstarife bestehen, im Gegensatz zur Suva. Man wollte 
das nicht, weil die Verhältnisse beispielsweise zwischen 
einem Bergkanton und Stadtkantonen sehr verschieden 
sind. Darum können wir hier nicht vom Suvatarif, sondern 
müssen von den Vertragstarifen der Krankenversicherung 
ausgehen. Der materielle Gesichtspunkt von Herrn Natio
nalrat Fore!, dass der kantonale Tarif nicht mehr als 20 % 
unter dem Vertragstarif liegen soll, dürfte der Praxis im 
allgemeinen entsprechen, denn, wenn die Marge, plus 
20 und minus 20, vom Vertragstarif ausgehend beträgt, 
dann ergibt dies eine Gesamtmarge von 40%; dies ist 
schon eine recht breite Streuung. Es ist allerdings zuzu
geben, dass die Verhältnisse der Krankenversicherung in 
unserem Land sehr verschieden sind. Immerhin dürfte im 
Wesentlichen der Vorschlag Fore! materiell durchgeführt 
werden. Die Frage einer zahlenmässigen Festlegung der 
unteren und oberen Grenze des kantonalen Tarifes wurde 
seinerzeit in der Kommission eingehend diskutiert. Man 
hielt es nicht für richtig, eine ziffernmässige Grenze festzu
legen, weil die Verhältnisse zu verschieden sind. Man sagte 
sich aber, wenn schon Ärzte und Kt;ankenkassen angehört 
werden müssen. werde sicher ein Tarif zustande kommen, 
der den beidseitigen Interessen im wesentlichen gerecht wird. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal unterstreichen, 
dass der Vorschlag Ihrer Kommission einen weiten Schritt 
in der Richtung der Auffassung des Ständerates bedeutet, 
indem der tiers garant als Honorarschuldner in Zukunft 
im Prinzp gelten soll. Dieser Vorschlag darf somit als eine 
vernünftige Verständigungslösung betrachtet werden. 

Präsident: Wir kommen zur Bereinigung. Vorerst hat 
Herr Fore! das Wort zur Abgabe einer Erklärung. 

M. Forel: J'ai ete tres interesse par les declarations de 
M. Tschudi, conseiller federal. Ma proposition avait pour 
but de diminuer Je nombre des ruptures de convention. 
Etant donne !es declarations de tvf. le representant du Con
seil federal, ma proposition n'a plus sa raison d'etre. En 
effet, si le Conseil federal nous garantit que !es tarifs seront 
infericurs ou superieurs de 20'.i~ a celui applique par la 
Suval, nous n'aurons pratiquement jamais plus de denon
ciation de convention entre rnedecins et caisses d'assurance. 
Je m'en vois profondemcnt heurcux et rctire par consequent 
rna proposition. 
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Präsident: Herr Fore! zieht seinen Antrag zurück. Zu 
Artikel 22bis. Absatz 6. haben wir nun noch den Antrag 
der Kommission sowie jenen der Herren Odermatt und 
Clottu. lautend auf zum Standerat. 

Afotimmung 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Odermatt ! Clottu 

Vote 

79 Stimmen 
79 Stimmen 

Präsident: Damit steht dem Präsidenten der Stichent
scheid zu. Ich entscheide mich für die Fassung des Stände-
rates. Damit ist Artikel 22 bis. Absatz 6. erledigt. 

Abschnitt ll bis 

Art. 73, Abs. l. letzter Satz 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Cliapitre llbis 

Art. 73. al. J, derniere phrase 

Proposition de 1a commission 

Adhesion a l'arrete du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Vormittagssitzung vom 4. Marz 1964 

Seance du 4 mars 1964, matin 

Vorsitz - Presidence: Herr Hess 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel. 
Bundesgesetz. 

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le 
commerce. Loi 

Siehe Jahrgang 1963, Seite 635 - Voir annee 1963, page 635 

Beschluss des Ständerates vom 18. Dezember 1963 
Decision du Conseil des Etats du 18 decembre 1963 

Anträge der Einigungskonferenz 

Art. 8 

Ahs. I 

Die wöchentliche Höchstarbeit beträgt: 

a) 46 Stunden für Arbeitnehmer in industriellen Be
trieben sowie für Büropersonal, technische und an
dere Angestellte, mit Einschluss des Verkaufsperso
nals in Grossbetrieben des Detailhandels. 

Ah.1·. Ibis 

Der Bundesrat kann die in Absatz 1, Buchstabe a 
fcstgesdzte wöchentliche Höchstarbeitszeit vom 1. Ja. 
nuar 1968 an auf 45 Stunden verkürzen, wenn die wirt
schaftlichen Verhältnisse, insbesondere die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt, und der Grad der Ueberfremdung dies 
gestatten. 
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Art. II 

Abs. 2 

Die Ueberzeitarbeit darf für den einzelnen Arbeit
nehmer zwei Stunden im Tag nicht überschreiten, aus
ser an arbeitsfreien Werktagen oder in Notfällen, und 
im Kalenderjahr insgesamt nicht mehr als 220 Stunden 
betragen. 

Abs. 3 

Der Arbeitgeber darf bis 60 Ueberstunden im Ka
lenderjahr ohne behördliche Bewilligung anordnen. Für 
weitere Ueberstunden bedarf er einer Bewilligung der 
kantonalen Behörde. 

Abs. Jbis 

Sofern der Bundesrat gemäss Artikel 8, Absatz 1 bis, 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 45 Stunden ver
kürzt, darf die Ueberzeitarbeit insgesamt 260 Stunden 
im Kalenderjahr betragen und der Arbeitgeber darf 
bis 90 Ueberstunden im Kalenderjahr ohne behördliche 
Bewilligung anordnen. 

Abs. 4 
Der Arbeitgeber hat den Arbeitsnehmern für die 

Ueberzeitarbeit einen Lohnzuschlag von wenigstens 
25 Prozent auszurichten, dem Büropersonal sowie den 
technischen und andern Angestellten jedoch nur für 
Ueberzeitarbeit, die 60 Stunden im Jahr übersteigt. 

Abs. 5 

Wird Ueberzeitarbeit im Einvernehmen mit dem 
einzelnen Arbeitnehmer innerhalb eines angemessenen 
Zeitraumes durch Freizeit von gleicher Dauer ausge
glichen, so ist kein Zuschlag auszurichten. 

Art. 16 
Abs. 2 

Die Kantone können höchstens acht Feiertage im 
Jahr den Sonntagen gleichstellen und sie nach Kantons
teilen verschieden ansetzen. 

Art. 25 
Abs. 2 

Solche Sonderbestimmungen können insbesondere 
erlassen werden für 

Proposidons de Ja commlssion de conclliadon 
Art. 8 , 
Al. l 

La duree maximum de Ja semaine de travail est de: 
a) Quarante-six heures pour !es travailleurs occupes 

dans !es entreprises industrielles ainsi que pour le 
personnel de bureau, le personnel technique et les 
autres employes, y compris le personnel de vente 
des grandes entreprises du commerce de detail ; 

Al. Ibis 
Le Conseil federal peut reduire a quarante-cinq 

heures a partir du ler janvier 1968 la duree maximum 
de la semaine de travail fixee a l'alinea 1, lettre a. si 
la situation economique, en particulier sur Je marche 
du travail, et le degre de surpopulation etrangere l'au
torisent. 

Art. /1 
Al. 2 

Le travail supplementaire ne peut depasser pour 
aucun travailleur deux heures par jour, sauf pendant 
!es jours chomes ou en cas de necessite, ni 220 heures 
par annee civile. 
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Al. 3 

L'employeur peut faire accomplir sans autorisation 
soixante heures de travail supplementaire par annee ci
vile. Au-dela de cette limite, il demandera un permis 
a l'autorite cantonale. 

Al. 3bis 

Si le Conseil federal reduit la duree maximum de 
la semaine de travail a quarante-cinq heures conforme
ment a l'article 8, alinea Ibis, le travail supplementaire 
peut atteindre 260 heures par annee civile et l'employeur 
peut faire accomplir sans autorisation quatre-vingt-dix 
heures de travail supplementaire par annee civile. 

Al. 4 
Pour le travail supplementaire, l'employeur ver

sera au travaiUeur un supplement de salaire d'au moins 
vingt-cinq pour-cent, qui n'est toutefois dll aux em
ployes de bureau, aux techniciens et aux autres em
ployes qu'a partir de Ia soixante et unieme heure sup
plementaire accomplie dans l'anneE. 

Al. 5 

Le travail supplementaire ne donne droit a aucun 
supplement de salaire lorsqu'il est compense, d'entente 
avec le travailleur et dans un delai convenable, par 
un conge de meme duree. 

Art. 16 

Al. 2 

Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit jours 
feries par an au maximum et les fixer differemment se
lon !es regions. 

Art. 2$ 

Al. 2 

De telles dispositions peuvent etre edictees notam
ment pour: 

ScbaUer, Berichterstatter: Wir stehen in der End
phase eines recht langen parlamentarischen Bemühens 
um das Gesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe 
und Handel. Die Botschaft zu diesem Gesetz datiert 
vom September 1960 und seit dieser Zeit sind die Kom
missionen und die Vollversammrnlungen der eidgenössi
schen Räte unablässig in der Beratung des Gesetzes 
gestanden. Das Gesetz selbst, die Vorlage, wurde über 
einen Zeitraum von ungefähr 50 Jahren durch die Ad· 
ministration und dem Bundesrat vorbereitet. In den Be
ratungen zwischen dem Nationalrat und dem Ständerat 
ist man bei einigen Differenzen festgefahren. Die 
wichtigste Differenz entstand beim sogenannten Korn· 
promiss von Lugano, bei dem der Nationalrat seiner
zeit in der Frage der wöchentlichen Höchstarbeitszeit 46 
oder 45 Stunden einen Kompromissvorschlag gemacht 
hat mit 45 Stunden ab 1. Januar 1967 ; in Kompensa· 
tion dazu wurde die Ueberzeit etwas !arger geregelt 
und die dritte Komponente dieses Kompromisses war 
die Aussicht auf den Rückzug der Initiative der Ge· 
werkschaften und der Angestelltenverbände auf Ver
kürzung der Arbeitszeit. Es bestanden auch andere Dif
ferenzen von weniger grosser politischer Bedeutung. Sie 
erinnern sich, dass der Nationalrat seine Beschlüsse am 
11. Dezember letzten Jahres als definitiv erklärt hat. 
Darauf hat der Ständerat Festhalten an seinen Be· 
schlüssen am 18. Dezember 1963 beschlossen. Aus die· 
ser Situation heraus musste daher die Einigungskonfe· 
renz, wie sie im neuen Geschäftsverkehrsgesetz vorge· 
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sehen ist, einberufen werden. Die Einigungskonferenz, 
tagte am 26. Februar. Sie bestand aus 29 Mitgliedern 
des Prioritätsrates. d. h. des Nationalrates, ihrer Kom
mission. und au, 29 \fitgliedern des Ständerates, zu
,ammen aus 58 Mitgliedern. Das Geschäftsverkehrs
gesetz schreibt vor. dass eine eine 
Verständigungslösung zu suchen hat, und ich darf mit 
Genugtuung feststellen, dass alle Teilnehmer an der 
Einigungskonferenz tatsächlich mit dem Willen zur Ver-

nach Bern sind. Die 
konferenz ist denn auch zu emem 

der Dieser 
stellt ein Ganzes dar und die Diskussion 

muss über das Ganze gehen. wie übrigens auch die Be
richterstattung. Der muss als Ganzes an
genommen oder abgelehnt werden. Die Diskussion in 
den Räten ist auf den Einigungsantrag beschränkt. Dies 
die Vorschriften des Geschäftsverkehrsgesetzes. 

Nun, die erste Differenz, die zu überwinden war, 
bestand darin, dass der Nationalrat gemäss dem Kom
promiss von Lugano die wöchentliche Höchstarbeitszeit 
für Arbeitnehmer in industriellen Betrieben sowie für 
Büropersonal, technische und andere Angestellte, mit 
Einschluss des Verkaufspersonals in Grossbetrieben des 
Detailhandels mit Wirkung ab 1. Januar 1967 auf 
45 Stunden festsetzte, während der Ständerat mit 
30 : 7 Stimmen auch für die Zeit nach Ende 1966 an den 
46 Stunden gemäss bundesrätlicher Botschaft festhalten 
wollte. Mit diesen 45 Stunden ab !. Januar 1967 des 
Nationalrates war ein Ausgleich bei der Begrenzung 
der Ueberzeit verbunden. Schon damals war der Kom
promiss an die Voraussetzung gebunden, dass die Ar
beitszeitverkürzungs-Initiative vom 5. April 1960 zu
rückgezogen werde. Sie erinnern sich, dass Herr Bundes
rat Schaffner in der Dezember-Session in dieser Diffe
renz «Kompromiss von Lugano» einen Vermittlungs
vorschlag in Aussicht gestellt hatte. Herr Bundesrat 
Schaffner hat denn auch Wort gehalten und einen Ei
nigungsvorschlag präsentiert. Herr Bundesrat Schaffner 
legte an der Einigungskonferenz die grosse Bedeutung 
des Arbeitsgesetzes dar, des Gesetzes, das für Industrie, 
Gewerbe und Handel eine abschliessende Ordnung des 
Arbeitsschutzes verwirklicht und allen Beteiligten we
sentliche Vorteile bringt. Die bundesrechtliche Regelung 
kann zwar nicht die Spitzenregelung besonders fort
~chrittlicher Kantone übernehmen, darf aber doch ge
samtschweizerisch als ein Werk betrachtet werden, das 
sich in der Entwicklung des Arbeitsschutzes nicht schlecht 
ausnimmt. Im Hinblick auf die Konjunkturgespräche, 
die der Bundesrat, anknüpfend an die Massnahmen der 
eidgenössischen Räte zur Bekämpfung der Teuerung, 
mit den Sozialpartnern zu führen gedenkt, haben wir 
das grösste Tnteresse an einer Lösung der Arbeitszeit
frage im Arbeitsgesetz, die dem Schweizervolk einen 
Abstimmungskampf über das hängige Volksbegehren 
erspart. Der Vertreter des Bundesrates hat den Ver
mittlungsvorschlag in einen neuen Absatz von Artikel 8 
gekleidet. Er lautet: «Der Bundesrat kann die in Ab
satz l a des Artikels 8 festgesetzte wöchentliche Höchst
arbcitsn:it vom 1. Januar 1968 an auf 45 Stunden ver
kürzen, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse, insbe
,ondere die Lage auf dem Arbeitsmarkt und der Grad 
der Ueberfremdung dies gestatten.» 

Nach Vorliegen des Vermittlungsantrages zum 
Kompromiss von Lugano hat die Einigungskonferenz 
ihre Beratungen unterbrochen, um den Fraktionen Ge
legenheit zur Aussprache zu bieten. Im Verlaufe der 
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weiteren Disku\sion kam in den Erklärungen der ver
,chiedenen Fraktionen zum Ausdruck, dass der Vor

von Herrn Bundesrat Schaffner von der Mehrheit 
der Konferenz 

die an den 
schon auf den l. Januar 1967 statt auf 
vorzusehen. wurde mit 45 : IO 
ebenso mit 40 · 12 Stimmen ein Dürrenmatt, 
der die Höchstarbeitszeit auf 46 Stunden an-

aber bis 1967 befristen wollte, 
das-, sie dann von den 

der gesamten wirtschaft
lichen Situation und insbesondere der auf dem 
Arbeitsmarkt neu überprüft werden soll. Damit war 
der Antrag des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepar
tementes als Bestandteil des gutge
heissen. 

Bei der Behandlung der Ueberzeitfrage in den Ar
tikeln 11, Absätze 2 und 3, wo bekanntlich der Na
tionalrat das Maximum der Ueberstunden vom 1. Ja. 
nuar 1967 an von 220 Stunden ausnahmsweise auf 
260 Stunden im Jahr festlegen und das Maximum der 
bewilligungsfreien Ueberstunden schon mit dem Inkraft
treten des Gesetzes von 60 auf 90 Stunden erhöhen 
wollte, stimmte der Ständerat, wie bei der Höchstarbeits
zeit, der Vorlage des Bundesrates zu, also Höchstzahl 
der Ueberstunden 220 und Höchstzahl der bewilligungs
freien Ueberstunden 60 im Jahr. In Verbindung mit 
der Regelung der Höchstarbeitszeit stellte Herr Bundes
rat Schaffner einen Vermittlungsantrag in der Form ei
nes neuen Absatzes 3bis zu Artikel 11, der lautet: 
«Sofern der Bundesrat gemäss Artikel 8. Absatz 1 bis, 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 45 Stunden ver
kürzt, darf die Ueberzeitarbeit insgesamt 260 Stunden 
im Kalenderjahr betragen, und der Arbeitgeber darf 
bis höchstens 90 Ueberstunden im Kalenderjahr ohne 
behördliche Bewilligung anordnen.» Dieser Antrag von 
Herrn Bundesrat Schaffner wurde in der Einigungs
konferenz mit 43: 14 Stimmen angenommen. Damit 
waren die Bestimmungen des Kompromisses von Lu
gano in abgeänderter Form und mit abgeändertem 
Text in den Einigungsvorschlag übergeführt in Sinne 
eines neuen Kompromisses. 

Ich behandle noch kurz die weiteren Differenzen. 
Artikel 11, Absatz 4: Für Ueberzeitarbeit ist ge

mäss Artikel 11. Absatz 4, grundsätzlich ein Lohn
zuschlag von 25 Prozent auszurichten. Dieser Zuschlag 
muss jedoch dem Büropersonal sowie den technischen 
und andern Angestellten nur bezahlt werden, wenn die 
Ueberzeit ein gewisses Mindestmass übersteigt. Ueber 
dieses Mindestmass bestand eine Differenz. Der Na
tionalrat beschloss: Der Arbeitgeber kann 12 Ueber
stunden im Kalenderquartal, also insgesamt 48 Stun
den im Jahr, ohne Lohnzuschlag anordnen. Der Stände
rat folgte der Vorlage des Bundesrates und begrenzte 
die Zahl der zuschlagsfreien Ueberstunden auf 60 im 
Kalenderjahr ohne gleichzeitige Begrenzung nach Quar
talen. In der Einigungskonferenz wurde die Lösung so 
gefunden, dass die Bestimmung, wie sie der Bundesrat 
festgelegt hatte, angenommen wurde, nämlich 60 Stun
den pro Kalenderjahr . 

Zur Differenz bei Artikel 16, Absatz 2: Hier geht 
es um die Zahl der den Kantonen zustehenden Feier
tage. Nach dem Beschluss des Nationalrates können die 
Kantone höchstens 8 Feiertage im Jahr den Sonntagen 
gleichstellen. Diese Begrenzung besteht bereits heute für 
Fabrikbetriebe nach Artikel 58 des Fabrikgesetzes. Da-
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gegen waren die Kantone bi,her frei. die Zahl der 
für die nicht dem Fabrikgesetz unterstellten 

Betriebe kraft Rechtes festzusetzen. Da eine 
Reihe von Kantonen für die nicllt industriellen Betriebe 
mehr als 8 
Wallis 10, 

bestimmt haben, zum 
10 bis 12, Obwalden 12 usw., be-

schloss der Standerat, die Kantone zu für 
diese Betriebe höchstens : 2 zu bezeichnen. Die 

hat der des Nationalrates 
mit 28 : 24 Stimmen und damit die Feier-
tage auf 8 

Die letzte Differenz bestand in Artikel 25, Absatz 2, 
und zwar in der ob die 
für bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitneh
mern nach der Muss-Formel zu erlassen sind, 
Beschluss des Nationalrates, oder nach der Kann-For
mel (Ständerat). Der Ständerat wie der Bundes
rat, davon aus, dass die Sonderbestimmungen einem 
Bedürfnis entsprechen müssen. Wenn sich die Verhält
nisse ändern, soll der Bundesrat nicht gezwungen sein, 
Sonderbestimmungen zu erlassen. Die Einigungskonfe
renz pflichtete mit 35 : 16 Stimmen dem Ständerat und 
dem Bundesrat bei und einigte sich auf die Kann
Formel. 

Soviel zur Erledigung der Differenzen, wie sie nun 
im Antrag der Einigungskonferenz festgelegt ist. Die 
Zustimmung zum Beschluss der Einigungskonferenz er
folgte mit 36 : 4 Stimmen, aber unter der ausdrückli
chen Voraussetzung, dass die Initiative des Gewerk
schaftsbundes und der Angestellten-Verbände auf Ver
kürzung der Arbeitszeit zurückgezogen werde. Diese 
Initiative ist tatsächlich in der Folge zurückgezogen 
worden. Jch habe die Erklärung des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes und der Vereinigung schweizeri
scher Angestellten-Verbände hier. Sie ist datiert wie 
folgt: «Bern und Zürich, den 2. März 1964» und lautet: 

«Erklärung. Die unterzeichneten Organisationen, 
Träger der am 5. April 1960 eingereichten Initiative 
für die Verkürzung der Arbeitszeit. haben vom Vor
schlag der Einigungskonferenz der eidgenössischen Räte 
zur Bereinigung der beim Arbeitsgesetz bestehenden 
Differenzen Kenntnis genommen. Im Hinblick auf die 
vorgeschlagene Lösung und um den eidgenössischen 
Räten die Möglichkeit zu geben, den Einigungsvor
schlag anzunehmen, erklären sie hiermit verbindlich den 
Rückzug der Initiative. Die formelle Rückzugserklärung 
wird bei der Bundeskanzlei unverzüglich eingereicht 
werden.» Damit ist erstens einmal der Bericht des 
Bundesrates zur Initiative auf Verkürzung der Arbeits
zeit, der Ihnen auf diese Session zugestellt wurde, gegen
standslos geworden. Mit der Erklärung, dass die Ini
tiative zurückgezogen werde, ist wohl nun auch der 
Weg für ein bedeutendes Gesetzeswerk frei, das geeig
net ist. den Arbeitsfrieden in unserem Lande zu sichern. 
Die Verständigung erscheint mir besonders wertvoll in 
einer Zeit, in der von allen Teilen unseres Volkes Opfer 
verlangt werden. Ich möchte ausdrücklich feststellen, 
dass beide Lager, die mit gegensätzlichen Auffassungen 
an die Beratung dieses Arbeitsgesetzes gingen, Kon
zessionen gemacht haben. Der Arbeitsfrieden und eine 
gt1te soziale Atmo,phäre sind sehr wichtig, ich möchte 
fast ~agen lebenswichtig bei Bewährungsproben, vor 
denen unser Volk ja gerade schon in näch~ter Zeit steht. 

Ich möchte nun am Schluss der Beratungen um das 
;\rbcitsgesdz Herrn Bundesrat Schaffner herzlich dan
ken für seine höchst wertvolle Mitwirkung. insbeson· 
ckre für scin1.: Bemühungen um den Einigungsvorschlag. 
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lch möchte aber auch Herrn Direktor Holzer, Herrn Dr. 
\Vcgmann und den \\citeren Mitarbeitern vom Bundes
amt für fndu-;tric, Gewerbe und Arbeit herzlich dan. 
ken fiir der parlamen 
tarischen Behandlung des Gesetzes. Und der 
,ion, die nun seit Herbst 1960 tat,ächlich ununterbrochen 
an der Arbeit war, möchte ich ebenfalls herzlich dan. 
ken für das Durchstehen und die Geduld, manch
mal auch mit ihrem Präsidenten haben musste. Ich 
möchte danken für den guten Willen, 
nun in der der Beratungen auf der parla. 
mentarischen Ebene festzustellen war und möchte diesen 
Dank auch in den anderen Ratssaal 

Ich stelle Ihnen den Antrag auf zum 
Einigungsvorschlag. in der Hoffnung, dass diese Zu-

in deutlicher Weise m 
einer grossen gesetzgeberischen Anstrengung der eid

Räte. 

M. ßringolf (La Tour de Peilz), rapporteur: La loi 
sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce 
voit bientöt son aboutissement apres de longues annees 
de peregrinations et d'aleas !es plus divers. Ceux qui 
s'interessent a ce tres important probleme se rappellent 
que depuis plusieurs decennies la question a ete posee 
a rlusieurs rerrises, sans qu·un projet de loi franchisse 
le seuil du Parlement. C'est le 30 septembre 1960 quc 
le texte que nous avons a connaitre a vu le jour et 
il n 'est nul besoin de rappeler les nombreuses seances 
tenues par !es commissions des deux conseils legislatifs 
et les conseils eux-memes pour aboutir aux resultats 
avalises jusqu'a maintenant. II y avait divergence con
cernant lcs dispositions des articles 8, alinea J, 11, ali
neas 2, 3 et 4, 16, alinea 2, et 25, alinea 2. Ces diver
gences n'avaient pu etre eliminees ni dans un conseil 
ni d:m" l'autre. chacune des deux chambres demeurant 
fermement attachee a son opinion. II ne restait donc 
plus qu'un moyen pour sortir de l'impasse; c'etait la 
convocation de Ja conference de conciliation reunissant 
les commissions parlementaires, celle du Conseil des 
Etats etant completee pour atteindre l'effectif de celle 
du Conseil national. Cette commission de conciliation 
de 58 membres etait presidee par notre collegue M. Al· 
fred Schaller. de Bäle; eile s'est reunie le 26 fevrier 
1964 en presence de M. Schaffner, conseiller federal, 
chef du Departement federal de l'economie publique 
et de plusieurs de ses collaborateurs, dont M. Holzer, 
dirccteur de !'Office federal pour l'industrie, les arts et 
metiers et le travail. 

D'emblee, le chef du Departement federal de l'eco
nomie publique exprima le desir du Conseil fäderal 
de voir Ja commission prendre des decisions de nature 
a rallier l'opinion des deux Conseils legislatifä et pro· 
posa a cet effet un nouveau texte pour I'article 8, ali
nea 1, ainsi qu'une nouvelle rcdaction pour l'articlc 1 f, 
alinea 3. Ces textes, sans satisfaire la majorite de I'un ou 
de l'autre des Conseils, etaient neanmoins de nature a 
rallier la majorite des membres de Ja commission de 
conciliation. Une suspension de seance fut alors de
cidfo pour permettre aux represcntants des different, 
grourcs d'examiner !es r,ropositions de l'autorite fedc· 
rale et de sc determiner sur lcs textes suivants: 

«Article 8, alinea l, le Conseil federal peut reduirc 
:'t 45 heurcs a partir du I er janvier 1968 la duree maxi 
mum de fa semaine de travail fixec a l'article 8. ali· 
nea I, lettre a, si la situation economiquc, cn particulicr 
sur lc marche du travail, et lc degre de surpopulation 
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etrangere l'autorisent.>> Et cclui de l'article 11. alinea 3 
qui dit que «si le Conseil federal reduit la duree maxi
mum de la semaine de lravail i 45 hcures conforme
ment a l'article 8, alinea Ibis, Je travail supplementaire 
peut atteindre 260 heure\ par annec civilc et l'employcur 
peut faire accomplir sans autorisation 90 heures de 
travail supplementaire par annec civile.» 

A Ja reprise, il fut constate qu'aucune Opposition 
de fond ne se manifestait dans les groupe~ et que l'cn
~cmble des propositions ralliait la quasi totalite des 
personnes presentes. Cependant quelques points ont 
fait l'objet de propositions de modification notamment 
cn prevoyant que le Conseil federal devrait etre habi
lite a reduire la duree du travail a 45 heures des Je 
!er janvier 1%7, cette date etant celle qui figurait dans 
ce qui a ete appele 1c «compromis de Lugano». Cette 
proposition a ete rejetee par 45 voix contre IO. 

Une autre proposition a fait l'objet d'un debat: eile 
demandait que la decision de reduction du travail soit 
de Ia competence des Chambres federales et non du 
Conseil federal. Ce point de vue a egalement ete rejete 
rar 40 voix contre 12. 

L'article 11, alinea 3, decoule de l'article 8, alinea l, 
et J'adoption de celui-ci entraine l'adoption de l'ar
ticle 11, alinea 3, selon Ja nouvelle formule du De
partement federal de l'economie publique. L'alinea 4 
de ce meme article a ete accepte par 35 voix contre 
16 dans la forme votee par Je Conseil des Etats. II 
s'agit des heures supplementaires. 

L'article 16, alinea 2, relatif au nombre de jours 
feries a ete admis dans Ja forme proposee par le projet 
initial du Conseil federal et vote par Je Conseil national, 
mais modifie par le Conseil des Etats. Ce sont donc 
huit jours feries au maximum qui peuvent etre assimiles 
a des dimanches. Cette decision a cte prise par 28 voix 
contre 24. 

Finalement, l'article 25 admis par le Conseil des 
Etats dans la forme proposee par Je Conseil federal, 
mais modifie par Je Conseil national, a ete comfirme 
dans sa redaction premiere par 35 voix contre 15. 

Pour conclure nous portons a votre connaissance 
que J'ensemble de la proposition de conciliation a ete 
vote par 36 voix contre 4 et un certain nombre d'ab
stentions dues au fait que les interesses ne pouvaient 
se determiner definitivement avant de connaitre le sort 
qui serait fait a !'initiative lancee par !'Union syndicale 
misse et Ja Fedcration des societes suisses d'employes 
demandant l'introduction de la semaine de 44 heures 
de travail. Depuis, la situation s'est eclaircie puisque 
lc retrait de cette initiative a ete decide. Ceci permettra 
vraisemblablement a ceux d'entre nous qui hesitaient a 
voter definitivement la loi sur le travail de le faire sans 
arriere pensee puisque l'objet de leur reserve est devenu 
inexistant. II est souhaitable que cette loi devienne bien
töt une realite en raison de son caractere tres positif. 

Nous attirons votre attention sur le fait que !es di
vergences font un tout, que c'est le tout qui doit etre 
accepte, sinon la loi est purement et simplement re· 
tirce. 

Cclui qui vous parle n'etant qu'un «rapporteur Er
•,atz» puisqu'il a remplace notre ancien collegue Grädel, 
,e permet en votre nom aussi de remercier M. le con
seiller federa! et tous ses collaborateurs. notrc presi
dent de la commission et tous les membres de la com
mission, pour !'enorme travail qu'ils ont fourni au cours 
de ces annces passees et nous n'avons qu'un souhait, 
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c'cst quc cettc o:uvre qui doit contribuer a promouvoir 
la paix sociale soit enfin appliquee pour le bien de tous. 

Präsident: Im Anschluss an die Ausführungen der 
Herren Referenten bc,tatigc ich, dass die Erklärung. 
wonach die Initiative über die Verkürzung der 1\rbeits
zeit zurückgez:ogen worden ist, beim Präsidenten vor. 
liegt. 

Die Di~kus~ion 1um ,;\11trag der Einigungskonferenz 
ist eröffnet. 

Hofstctter: Ich habe Ihnen im Namen und Auftrage 
der radikaldemokratischen Fraktion die folgende Er
klärung abzugeben: 

Die Fraktion nimmt vom Beschluss des Ausschusses 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und der Ge
schäftsleitung der Vereinigung S..:hweizerischer Ange
stelltenverbände, die Arbeitszeitinitiative im Hinblick 
auf den Vorschlag der Einigungskonferenz zum Arbeits
gesetz zurückzuziehen, mit Genugtuung Kenntnis. Da
mit ist die Voraussetzung, die an den Antrag der Eini
gungskonferenz gestellt worden ist, erfüllt. Die Fraktion 
beschloss ohne Gegenstimme bei ganz wenigen Enthal
tungen, dem Einigungsvorschlag zuzustimmen und stellt 
den Antrag auf dessen Genehmigung. Sie liess sich da· 
bei in der Hauptsache von den folgenden Erwägungen 
leiten: 

Die Fraktion begrüsste von jeher den Erlass eines 
eidgenössischen Arbeitsgesetzes und hat dies durch ihre 
Haltung beim Eintreten auf die Vorlage und ihre Mit
arbeit in den Kommissionen und in den Räten bewie
sen. Sie steht auch heute auf dem gleichen Standpunkt, 
wobei sie überzeugt ist, dass die Konzeption des Ge
setzes für eine flexible Handhabung in der Praxis alle 
Gewähr bieten wird. Die Fraktion bringt der Auffas
sung, wonach vom Standpunkte des Schutzes der Ar· 
beitnehmer aus nicht schon heute die 45-Stundenwoche 
im Gesetz verankert zu werden brauchte, Verständnis 
entgegen. Anderseits verschliesst sie sich der politischen 
Bedeutung, welche die Festsetzung der gesetzlichen 
Höchstarbeitszeit namentlich im Blick auf die Arbeits
zeitinitiative erhalten hat, nicht. Die Verankerung der 
45-Stundenwoche im Gesetz war den Initianten der Ar
beitszeitinitiative von jeher ein ernstes Anliegen. Ander· 
seit,; sollte bei den derzeitigen wirtschaftlichen Verhält· 
nissen alles vermieden werden, was geeignet sein könnte, 
der Teuerung Auftrieb zu geben. Der Vorschlag der 
Einigungskonferenz trägt nach Ansicht der Fraktion 
beiden Erfordernissen Rechnung, zumal die Herabset· 
zung der höchstzulässigen wöchentlichen Arbeitszeit 
nicht vor dem 1. Januar 1968. und auch dann nur unter 
bestimmten Voraussetzungen erfolgen darf, und mit 
der Reduktion die mögliche Ueberstundenzahl von 220 
auf 260 Stunden heraufgesetzt wird. Die Fraktion misst 
der Erhaltung und der Förderung des sozialen Friedens 
grosse Bedeutung bei. Sie begrüsst es, wenn durch die 
Zustimmung zum Einigungsvorschlag ein Abstimmungs
kampf über die Arbeitszeitinitiative vermieden werden 
kann, auch wenn diese nach ihrer Ansicht kaum Aus
sicht auf Erfolg hätte. 

Die Fraktion dankt Herrn Bundesrat Dr. Han~ 
Schaffner für seine Bemühungen um eine Einigung. Die 
Fraktion erwartet, dass Nationalrat und Ständerat dem 
Vorschlag der Einigungskonferenz zustimmen und da· 
mit eine während mehr als drei Jahren dauernde parla
mentarische Arbeit erfolgreich abgeschlossen werden 
kann. Die Fraktion hofft zuversichtli.:h, dass nachher 
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auch die Arbeitnehmerorganisationen in der Lage sein 
werden. einen Beitrag im Kampfe gegen die Teuerung 
zu leisten. Die Fraktion sieht diesen Beitrag insbeson
dere in einem zeitweiligen Verzicht auf weitere Forde
rungen auf effektive Arbeitszeitverkürzungen in jeder 
Form, und in einer zurückhaltenden, den normalen 
Produktivitätszuwachs unserer Wirtschaft jedenfalls 
nicht übersteigenden Lohnpolitik. Sie appelliert ander
,eits aber auch an die Arbeitgeberschaft, in der Preis
politik ein entsprechendes Verhalten zu zeigen. Die 
Fraktion gibt der Erwartung Ausdruck, dass das vom 
Bundesrat unter anderem in bezug auf die Mitwirkung 
der Sozialpartner in Aussicht genommene «Anschluss
programm>, mit welchem ein weiterer Schritt zur Er
haltung der Kaufkraft unserer Währung getan werden 
soll, verwirklicht werden kann. 

Vontobel: Ich beschränke mich auf eine kurze Er
klärung: Die Landesringfraktion stimmt dem Einigungs
vorschlag zu. Sie ist daran interessiert, dass nach den 
jahrzehntelangen Bemühungen um das Arbeitsgesetz und 
die während einiger Jahre dauernden Bemühungen der 
beiden Kommissionen nun doch ein wirksames und 
fortschrittliches Arbeitsgesetz zustande kommt. Auch 
wenn die Landesring-Fraktion an ihren ursprünglichen 
Auffassungen bezüglich der Arbeitszeitverkürzung -· 
ich möchte dies hier mit aller Deutlichkeit sagen -
nach wie vor festhält, will sie trotzdem zu diesem Kom
promiss Hand bieten, damit das Arbeitsgesetz nicht ge
fährdet wird. Dieses wird bei den zukünftigen Integra
tionsverhandlungen eine wesentliche Rolle spielen kön
nen, denn die Schweiz wird dannzumal über ein fort
schrittliches Arbeitsgesetz verfügen müssen. Deshalb be
grüssen wir diesen Kompromiss und stimmen ihm zu. 

Weibel: Als ich hier in der letzten Dezembersession 
den Antrag auf Definitiverklärung der Beschlüsse des 
Nationalrates stellte, war ich mir völlig klar über das 
Risiko, das wir eingegangen sind durch die Anrufung 
des letzten Mittels der Differenzenbereinigung, die un
ser parlamentarisches System kennt. Wenn ich es trotz
dem tat, so deshalb, weil ich glaube, dass Verständi
gungsmöglichkeiten existieren. Ich habe selber im letz
ten Herbst der Kommission einen solchen Vorschlag 
unterbreitet, der dahin ging, dass man den ersten Satz 
mit der 46-Stundenwoche stehen lässt und dass man 
dann den zweiten Satz beifügt: «Der Bundesrat kann 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 45 Stunden her
absetzen, sobald das allgemeine Interesse es gestattet, 
frühestens auf den l. Januar 1967.:. 

Ich begründete damals den Vorschlag auch mit dem 
ausdrücklichen Hinweis darauf. dass wir eine elastische 
Lösung haben müssen und dass wir auf die dannmalige 
Lage auf dem Arbeitsmarkt Rücksicht nehmen müssen. 
Die Lösung hat allerdings damals vor der Kommission 
keine Gnade gefunden. Es freut mich festzustellen, dass 
Herr Bundesrat Schaffner, der damals nicht anwesend 
war, diese Lösung offenbar bedeutend freundlicher auf
genommen hat. Denn sein Einigungsvorschlag entspricht 
ungefähr dem, was damals die Absicht war. Es ist sicher 
richtig, wenn nun datumsmäss vom 1. Januar 1968 die 
Rede ist, denn ich darf daran erinnern, dass damals, 
im Zeitpunkt des Kompromisses von Lugano, eine 
Schonfrist - wenn ich so sagen will - von etwa vier 
Jahren vorgesehen war. Seit dem Kompromiss von Lu
gano ist nun ungefähr ein Jahr ins Land gegangen und 
deshalb wird durch den neuen Vorschlag die Zeitrela-
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tion der damaligen Kompromisslösung wiederum her
gestellt. ßegnis~enswert ist auch, dass der etwas allge
meine Begriff des Allgemeininteresses nun klarer und 
eindeutiger umschrieben wird durch den ausdrücklichen 
Hinweis auf die Lage auf dem Arbeitsmarkt und den 
Grad der Ucberfremdung. Der Gesetzgeber --- und da\ 
möchte ich hier unterstreichen -- setzt der Entschei
dungsfreiheit des Bundesrates ganz klare Grenzen. Na
türlich bleibt ein Spielraum für die Auslegung, aber 
ich möchte hier zuhanden der Gesetzesmaterialien fol
gendes feststellen: Wenn am 1. Januar 1968 noch die 
gleiche l feberspannung am Arbeitsmarkt herrscht wie 
wir sie beispielsweise jetzt haben, dann kann der Bundes
rat auf diesem Gesetzestext die gesetzliche 45-Stunden
woche nicht einführen. Darüber hinaus möchte ich fest
stellen, dass. wenn der heutige Ueberfremdungsgrad 
am 1. Januar 1968 mit 700 000 Fremdarbeitern in der 
Schweiz immer noch besteht, dann der Bundesrat eben
falls von seiner Kompetenz keinen Gebrauch machen 
darf, denn wenn sich die Schweizer in einem Punkte 
einig sind. dann sicher darin, dass der heutige Ueber
frcmdungsgrad zu hoch ist. Nun wird der Verständi
gungslösung vorgeworfen, sie sei eine Flucht des Par
lamentes aus seiner Verantwortung. Diese Auffassung 
teile ich nicht, denn wir, das Parlament, fassen hier und 
heute den Beschluss grundsätzlich, dass die gesetzliche 
Möglichkeit der 45-Stundenwoche eingeführt werden 
kann und nicht der Bundesrat. Der Bundesrat hat ledig
lich die Kompetenz, den Zeitpunkt des lnkrafttretens 
zu bestimmen. Es ist daher nur logisch, wenn die grund
sätzlichen Gegner der 45-Stundenwoche heute nicht zu. 
stimmen und sie haben dafür durchaus honorable 
Gründe. Ich muss Ihnen sagen, als Arbeitgeber habe 
ich auch gewisse Hemmungen ; wenn ich diese überwinde, 
so, nebst den bereits erwähnten Argumenten, aus fol
genden Gründen: Zunächst geht es eindeutig um die 
Rettung des Arbeitsgesetzes. Da kann man sich natür-
1 ich fragen: ja ist diese Rettung überhaupt richtig? Dazu 
ist nur festzustellen: wir haben nicht zu wählen in dieser 
Frage zwischen Gesetz und Nichtgesetz, sondern haben 
einzig und allein zu wählen zwischen einem einheitlichen 
eidgenössischen Arbeitsgesetz und einer Vielfalt von 
kantonalen Gesetzen in dieser Materie. Die im Gange 
befindlichen Wettrennen in Sachen kantonaler Gesetze 
über die Ferienregelungen geben uns einen leichten Vor
geschmack dessen, was wir zu erwarten hätten, wenn 
das eidgenössiche Arbeitsgesetz nicht zustande käme. 
Dann geht es um einen wichtigen Beitrag zum Arbeits
frieden. Das wurde bereits unterstrichen. Dieses wich
tige Gut erscheint uns um so wertvoller, wenn wir ver· 
gleichen, was dieser Arbeitsfriede, wenn er nicht herrscht, 
wie oft in unsern umliegenden Ländern, unserer Wirt· 
schaft, und zwar allen Teilen, wert ist. Und schliesslich 
wird das Klima zwischen den Sozialpartnern im Zeit
alter der Integration und der [nflation täglich wichtiger 
und bedeutungsvoller. Das Zustandekommen dieses Ar· 
beitsgesetzes kann sicher dieses Klima verbessern, und 
das ist heute ganz besonders wün~chenswert, stehen wir 
doch vor den nun angekündigten Gesprächen zwischen 
den Sozialpartnern über das gegenseitige - ich möchte 
das unterstreichen - Konjunkturverhalten. Es ist hier 
nicht der Platz, nun die Konjunkturdebatte wieder auf· 
zunehmen. Aber Tatsache ist, dass, wenn diese Gesprä· 
1:he keine konkreten Ergebnisse tätigen, alle unsere Sta
bilisierungsbemühungen nutzlos sein werden, und diese 
gilt es nun «klimatisch» ---- um es so zu sagen -- zu 
erleichtern. Das sind die wesentlichen Gründe, welche 

4 Mä --
un~ere 
ruzu~t 
vativ-l 

(jlll Cl 

bicn l; 
attend 
fait d 

1wurr. 
Ar 

c,msta 
venicn 
reffor 
socialt 
possib 
liorati 
payeei 
desire1 
trois i 

maxin 
Ce 

comm 
celui-< 
au sUJ 

sin to1 
Q1 

si Ion 
et qu 
tue!le, 
satisf, 
salari• 
semai 
donnt 
semai 
!es d• 
sema1 
der a 
droit 
main• 
vier 
econ, 
surpc 
inacc 

1' 
confi 
l'init1 
l'Uni 
realit 
trava 
deve 
taux 

C 
aues 
heur, 
pres: 
vern, 

F 
recu, 
droit 
trav; 
port· 
!es c 
pas 
tout, 

s_ 

trav; 

?-

michael.tellenbach
Textfeld



964 

her
lge
und 
hen 
den 
da, 
hei
Na
,ber 
fol
die 
wie 

:Jes
Jen
·est
:rad 
der 
ien
hen 
1kte 
·Jer
,1di-
1ar
ung 
und 
ehe 
den 
dig
:ens 
,nd
zu-

1ble 
abe 
1de, 
fol
die 

tür
azu 
:ser 
ben 
aen 
·,on 
nge 
~tze 
'or
:nn 
,ne. 
its
ch
er
ht, 
irt-
ich 
:it-
;er 
1r-
rtd 
1ir 
en 
te 
er 
f. 
i-
l.· 

;e 
u 
e 

-4. März 1964 

unsere Fraktion veranlasst haben, dem Kompromiss nun 
zuzustimmen, und ich bitte Sie im Namen der konser
vativ-christlichsoz.ialen Fraktion, dies ebenfalls zu tun. 

M. Dafflon: Des le debat sur l'entree en matiere 
4ui eut lieu le 13 mars 1962, nous avons indique com
bien la loi federale sur le travail, pourtant impatiemment 
attendue depuis 40 ans, etait decevante et nous avions 
fait dependre notre vote final des ameliorations qui 
pourraii;;nt lui etrc apportees. 

Apres deux am de deliberations, force nous est de 
constater que !es avantages le cedent devant !es incon
venients, particulierement pour les cantons qui ont fait 
l'effort depuis de longues annees de parfaire leurs lois 
sociales et de legiferer, pour autant que cela leur etait 
possible, en matiere de droit du travail. Meme l'ame-
1 ioration obtenue relativement au regime des vacances 
paye{ls et qui permet aux: cantons d'acceder, s'ils Je 
desirent et quand ils le jugent utilc, a l'institution des 
trois semaines est, de par la Ioi, consideree comme un 
maximum qu'on ne saurait en aucune maniere depasser. 

Cette disposition desavantage deja certains cantons 
commc fülle- Ville, par cxemple, et represente pour 
celui-ci un recul sur des positions acquises. Elle interdit 
au surplus a la plupart des cantons romands et au Tes
sin tout progres nouveau dans cette direction. 

Quant a Ja seconde question essentielle, celle qui a 
si longuemcnt arrete les deliberations de notre Conseil 
et qui concerne Ja duree du travail, lc compromis ac
tuellement propose ne saurait en aucune maniere nous 
satisfaire, pas devantagc du reste que l'ensemble des 
saJaries. Alors que dans d'autres pays, on en est a la 
sernaine de 40 heures, !'Union syndicale suisse aban
donne son initiative qui tendait a l'introduction de la 
semaine de 44 heures et abandonnc meme, de surcroit, 
les dispositions du compromis dit «de Lugano> sur la 
sernaine de 45 heures ä. une prochaine echeance. Accor
der au Conseil federal, comme on nous Je propose, Je 
droit et la competence de reduire a 45 heures par se
maine Ja duree du travail a partir seulement du ler jan
vier 1968 et encore, dans Ja mesure ou Ja situation 
econornique, celle du marche du travail et le degre de 
surpopulation etrangere le permettraient, nous parait 
inacceptable. 

Nous ne sommes pas prets ici comme ailleurs a faire 
confiance au gouvemement et reprouvons Je retrait de 
!'initiative populaire lancee et' jusqu'ici defendue par 
l'Union syndicale suisse. Ce «compromiu qui n'est cn 
realite qu'une compromission sacrifie les interets des 
travailleurs et les empeche, en fait, de participer au 
developpement de Ja productivite et a la croissance du 
taux de Ia production. 

On ne saurait pretendre, somme le font nos colle
aues socialistes, que Je principe de Ja semaine de 45 
heurcs serait reconnu, puisqu'il l'est sous les plus ex:· 
presses reserves et que la decision depend du seul gou
vernement. 

Par ailleurs, la loi que nous examinons marque un 
recul, pour certains cantons, en ce qui conceme les 
droits des travailleurs encore mineurs, n'assure pas aux 
travailleuses des droits pourtant elementaires et ne com
porte, comme nous l'avons souligne, aucun chapitre sur 
!es droits ouvriers au sein de l'entreprise. Elle n 'institue 
pas davantage l'assurance-accidents obligatoire pour 
toutes !es entreprises. 

Si certains peuvent aller repetant que la loi sur lc 
travail a un champ d'application plus etendu, qu'elle 
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cnn.'>tituerait un progres pour lcs cantons dont la kgi.'>
lation ~ociale est moins developpec ou pour des profc,. 
sions mal organisees, ces progres relatifs sont paye\ par 
le re<.:ul ou Ja ~lagnation dans les region, plus avancec\ 
du pay,. ce qui nous parait inadmissible. 

Teiles ~ont Je, raison, pour le,quelle, nou, nou, 
prononcerons contrc le compromis propose par la com
mission de ..:onciliation. de meme que contre la loi 
elle-mem<: quand viendra le moment du vote final. 

Schmid Ernst: Der Sprechende darf Ihnen namens 
der demokratischen und evangelischen f'raktion die Zu
stimmung zum Antrag der Einigungskonferenz bekannt
geben. Wenn auch nicht alles im nun zur Diskussion 
stehenden Vorschlag so geregelt werden konnte, wie es 
von den verschiedenen Richtungen und Gruppen als 
wünschbar erschien, so halten wir es doch für äusserst 
wertvoll und wichtig, dass die Einigungskonferenz zu 
einem Antrag gekommen ist, zu dem ja gesagt werden 
kann und ja gesagt werden soll ; denn dieser Antrag 
trägt den wirtschaftlichen Verhältnissen, wie wir sie heute 
haben, Rechnung. Er stellt die Möglichkeit dar, das längst 
notwendige und wichtige Arbeitsgesetz zu verwirklichen. 
Es wird die einheitlichen Bestimmungen zum Schutze 
des Arbeitnehmers endlich bringen. Es ist abu auch 
so, dass die Annahme dieses Beschlusses heute von gros
ser Bedeutung ist im Hinblick auf die Besprechungen, 
die vorn Bunde,rat im Zusammenhang mit der Kon
junkturlage zwischen den Wirtschaftspartnern vorgese
hen sind. Sie wissen, dass fruchtbare Besprechungen nur 
da möglich sind, wo ein Geist der Verständigung herrscht, 
und Voraussetzung zu diesem Geist der Verständigung 
ist mit die Annahme dieser Vorlage. Deshalb empfehle 
ich rhnen Zustimmung zum Antrag der Einigungskonfe
renz und gebe der bestimmten Hoffnung und Erwartung 
Ausdruck, dass damit auch der Leidensweg des Arbeits
gesetzes ein Ende finden möge. 

Herrn Bundesrat Schaffner und seinen Mitarbeitern 
möchte ich ebenfalls namens der Fraktion herzlich dan
ken für die Bemühungen am Zustandekommen des 
Einigungsantrages. 

Burgdorfer: Der Sprechende hat den Auftrag, die 
Erklärung abzugeben, dass die f'raktion der Bauern-, 
Gewerbe- und Bürgerpartei ohne Gegenstimme, aber 
bei mehreren Enthaltungen, beschlossen hat, den An
trägen der Einigungskonferenz zuzustimmen. 

Heil: Gestatten Sie mir im Augenblick, da das Ar
beitsgesetz in unserem Parlament vor der Verabschie
dung steht, eine ganz kurze, fast persönliche Bemerkung. 

Der Kompromiss, den die Einigungskonferenz ge
funden hat, ist politisch tragbar, sogar notwendig; sach
lich vermag er aber nicht zu befriedigen. Wir müssen 
ihn trotzdem annehmen. Ich glaube sogar sagen zu kön
nen, dass mit dem Einverständnis der Arbeiterschaft 
zu diesem Kompromiss der Einigungskonferenz die Ar
beiterschaft die erste Gabe auf den Altar der Kon
junkturdämpfungsmassnahmen legt. So müssen wir die
ses Gesetz, wie es aus unseren Beratungen herausge
kommen ist, über uns ergehen lassen. Ich meine damit 
nicht, dass es für die Arbeitnehmer•;chaft zuviel enthalte, 
sondern im Gegenteil, zu wenig. Es ist vielleicht zu be
dauern, dass jene Kreise, die trotzdem mit dem Refe
rendum gegen dieses Arbeitsgesetz spielen, keinen fet
teren Brocken vorgesetzt bekommen, an dem sie ihre 
politische Diätübung ausprobieren können. Immerhin 
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will ich ancrhnncn, da,s wir jetzt wahr,cheinl1ch ein 
schweizerisches Arbeitsgesetz haben. Wenn man rück
blickend alle diese Beratungen überschaut, muss ich 
als Gewerkschaftssekretär feststellen: Es hätte noch 
,...:hlcchter herauskommen können. 

Ich bitte auch meinerseits und im Namen der christ· 
lieh organisierten Arbeiterschaft, dem Kompromiss der 
Einigungskonferenz, damit aber auch dem Arbeitsge
setz, zuzustimmen. weniger allerdings aus sachlichen, 
als vielmehr aus politischen Gründen. 

Widmer-Lenzburg: Die langen Beratungen über das 
t\ rbeitsgesetz haben immer und immer wieder aufge
zeigt, dass es an sich doch besser gewesen wäre, die 
Grundlagen für ein Angestelltenschutzgesetz von einer 
allgemeinen Regelung. wie es nun im jetzigen Gesetz 
über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel der 
Fall ist, zu trennen. Die besondern Bedürfnisse dieser 
bedeutenden Schicht der Arbeitnehmer konnten nicht 
oder nur sehr ungenügend berücksichtigt werden. Wenn 
ich daran erinnere, dass die einzige materielle Berück
sichtigung in der Regelung für die Bezahlung der Ueber
zeit lag, welche im Einigungsverfahren auch noch ge
strichen worden ist, so werden Sie verstehen, dass die 
Angestelltenschaft nur mit einem weinenden Auge, also 
ohne grosse Begeisterung von diesem neuen Gesetz 
Kenntnis nimmt. 

Bundesrat Schaffner: Ich bitte Sie auch vom Bundes
ratstisch aus, den Vorschlägen der Einigungskonferenz 
vom 26. Februar 1964 zuzustimmen. Sie versuchen, den 
Kompromiss von Lugano in ein gesetzlich einwandfreies 
und einfache Kleid zu kleiden und ihn gleichzeitig wirt
~chaftspolitisch tragbar zu machen. Dieselbe Behörde 
(der Bundesrat), die nach der Fremdenpolizeigesetz
gebung darüber zu wachen hat, ob und in welchem Um
fange ausländische Arbeitskräfte, wenn ich so sagen 
darf, eingeführt werden sollen, hat nach Massgabe der 
wirtschaftlichen Verhältnisse und der zurzeit obwalten
den Lage auf dem Arbeitsmarkt zu beurteilen, ob der 
Grad der Ueberfremdung des Landes mit ausländi
schen Arbeitskräften es gestattet, die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit um eine Stunde herabzusetzen. Diese 
Prüfung erfolgt auf den 1. Januar 1968 zum erstenmal. 

Die in Artikel 11 vorgesehene Erhöhungsmöglichkeit 
für Ueberzeitarbeit von 220 auf 260 Stunden im Ka
lenderjahr ist mit dem Kompromiss in Artikel 8 eng 
verbunden. Es ist das Korrelat zu diesem Kompromiss. 
Tch möchte betonen: Es ist auch eine substantielle Kon· 
zession, und wir müssen vielleicht hier doch noch unter
streichen, dass diese Erhöhung von 220 auf 260 nicht 
eine Selbstverständlichkeit ist und dass diese 40 zusätz
lichen Stunden nicht ohne Begründung und sozusagen 
schematisch in allen Fällen angewandt werden sollen; 
denn wir kommen damit möglicherweise bei einzelnen 
Kategorien hochintensiver Arbeit an die obere Grenze. 
Wir haben das seinerzeit zum Ausdruck gebracht in den 
alten Texten, die Sie vielleicht noch vor sich haben in 
den alten Fahnen, dadurch dass wir das Wort «aus
nahmsweise:r> geschrieben hatten. Das Biga hat aber -
ich glaube mit Recht - darauf hingewiesen, dass das 
Wort «ausnahmsweise> rechtlich nicht brauchbar sei, man 
hätte keinen brauchbaren juristischen Begriff. Man musste 
dieses Wort deshalb fallen lassen. Das bedeutet nun aber 
nicht, dass ohne Begründung und sozusagen schematisch 
von diesen 40 Stunden Gebrauch gemacht werden 
sollte. Ich wollte das zuhanden der Anwendung dieses 
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Gesetzes und zur Beruhigung einiger wegen des arbeit\. 
hygienischen Aspektes besorgter Herren doch noch mit
teilen. 

Die übrigen Bereinigungen der Einigungskonfcn:n„ 
sprechen für sich. Sie sollten in globo angenommen 
werden. Das i,t übrigens die einzige Möglichkeit. und des
halb bittet Sie auch der Bundesrat, in globo Ihr Plazet 
diesem Einigungswerk zu geben. Sie öffnen damit nicht 
nur den Weg zu einem modernen und abschliessenden 
eidgenössischen Arbeitsgesetz, sondern zu einer Einleitung 
von baldigen und hoffentlich auch fruchtbaren Gesprä, 
chen der beiden grossen Sozialpartner zu einem kon
junkturpolitisch abgestimmten gegenseitigen Verhalten. 
Nach mehr als dreijähriger intensiver parlamentarischer 
Arbeit an diesem Gesetz möchte ich Ihnen für Ihre 
grosse Mühe, Ihre Geduld und Ihre Verständigungsbe
reitschaft den Dank des Bundesrates aussprechen. Auch 
Herr Kommissionspräsident Schaller, der bekanntlich 
auch von Navigation viel versteht und in der Schiffahrt 
auch noch zu Hause ist, hat sich bei noch so hochgehen
den Fluten und stürmischen Wassern und selbst bei widri
gen Winden als ein unerschütterlicher Kapitän erwiesen! 

Präsident: Da die Anträge der Einigungskonferenz 
nur als Ganzes angenommen und nicht einzelne Artikel 
angenommen und andere abgelehnt werden können, 
schlage ich Ihnen vor. über sämtliche Anträge global 
in einer Abstimmung zu befinden. 

Zustimmung - Adhesion. 

A hstimmung - Vote 

Für die Anträge der Einigungskonferenz 129 Stimmen 
Dagegen 4 Stimmen 

Präsident: Damit sind die Anträge der Einigungs
konferenz angenommen und die Beratungen über die
ses Gesetz abgeschlossen. 

Am Schlusse dieser Beratungen möchte ich auch von 
dieser Stelle aus allen, die am Zustandekommen dieses 
Werkes beigetragen haben. danken. Der Dank gilt auch 
von hier aus insbesondere Herrn Bundesrat Dr. Schaff
ner. Ich danke den Mitgliedern der Kommission, danke 
vor allem auch den Referenten und insbesondere auch 
dem früheren Referenten französischer Sprache, Herrn 
Graedel. Jch danke weiter den Mitgliedern der Ver
waltung. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 
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Vormittagssitzung vom 5. März 1964 

Seance du 5 mars 1964, matin 

Vorsitz - Presidence: Herr Danioth 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le 
commerce. Loi 

Siehe Jahrgang 1963 Seite 366 - Voir annee 1963 page 366 

Beschluss des Nationalrates vom 4. März 1964 
Decision du Conseil national du 4 mars 1964 

Anträge der Einigungskonferenz 

Art. 8 

Abs. 1 

Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt; 

a) 46 Stunden für Arbeitnehmer in industriellen Be
trieben sowie für Büropersonal, technische und an
dere Angestellte, mit Einschluss des Verkaufsperso
nals in Grossbetrieben des Detailhandels. 

Abs. Ibis 

Der Bundesrat kann die in Absatz 1, Buchstabe a 
festgesetzte wöchentliche Höchstarbeitszeit vom 1. Ja
nuar 1968 an auf 45 Stunden verkürzen, wenn die wirt
:;chaftlichen Verhältnisse, insbesondere die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt, und der Grad der Ueberfremdung dies 
gestatten. 

Art. 11 

Abs. 2 

Die Ueberzeitarbeit darf für den einzelnen Arbeit
nehmer zwei Stunden im Tag nicht überschreiten, ausser 
an arbeitsfreien Werktagen oder in Notfällen, und im 
Kalenderjahr insgesamt nicht mehr als 220 Stunden 
betragen. 

Abs. 3 

Der Arbeitgeber darf bis 60 Ueberstunden im Ka
lenderjahr ohne behördliche Bewilligung anordnen. Für 
weitere Ueberstunden bedarf er einer Bewilligung der 
kantonalen Behörde. 

Abs. 3bis 

Sofern der Bundesrat gemäss Artikel 8, Absatz Ibis, 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 45 Stunden ver
kürzt, darf die Ueberzeitarbeit insgesamt 260 Stunden 
im Kalenderjahr betragen und der Arbeitgeber darf bis 
90 Ueberstunden im Kalenderjahr ohne behördliche Be
willigung anordnen. 

Abs. 4 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern für die 
Ueberzeitarbeit einen Lohnzuschlag von wenigstens 25 
Prozent auszurichten, dem Büropersonal sowie den tech
nischen und andern Angestellten jedoch nur für Ucber
zeitarbeit, die 60 Stunden im Jahr übersteigt. 

Abs. 5 

Wird Uebcrzeitarbeit im Einvernehmen mit dem 
einzelnen Arbeitnehmer innerhalb eines angemessenen 
Zeitraumes durch Freizeit von gleicher Dauer ausgegli
chen, so ist kein Zuschlag auszurichten. 
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Art. 16 

Abs. 2 

5 mars 1964 

Die Kantone können höchstens acht Feiertage im 
Jahr den Sonntagen gleichstellen und sie nach Kantons
teilen verschieden ansetzen. 

Art. 25 

Abs. 2 

Solche Sonderbestimmungen können insbesondere 
erlassen werden für: 

Propositions de 1a commission de concillation 

Art. 8 

La duree maximum de la semaine de travail est de: 

a) Quarante-six heures pour les travaiHeurs occupes 
dans !es entreprises industrielles ainsi que pour le 
personnel de bureau, Je personnel technique et les 
autres employes, y compris le personnel de vente 
des grandes entreprises du commerce de detail ; 

Al. Ibis 
Le Conseil föderal peut reduire a quarante-cinq 

heures a partir du ler janvier 1968 la duree maxi
mum de la semaine de travail fixee a l'alinea 1, 
Iettre a, si Ia situation economique, en particulier sur Ie 
marche du travail, et le degre de surpopulation etran
gere l'autorisent. 

Art. 11 

Al. 2 

Le travail supplementaire ne peut depasser pour 
aucun travailleur deux heures par jour, sauf oendant 
les jours chömes ou en cas de necessite, ni 220 heures 
par annee civile. 

Al. 3 

L'employeur peut faire accomplir sans autorisation 
soixante heures de travail supplementaire par annce 
civile. Au-dela de cette limite, il demandera un permis 
a l'autorite cantonale. 

Al. 3bis 

Si le Conseil föderal reduit Ja duree maximum de la 
semaine de travail a quarante-cinq heures conforme
ment a l'article 8, alinea Ibis, Je travail suppJementaire 
peut atteindre 260 heures par annee civile et l'employeur 
peut faire accomplir sans autorisation quatre-vingt-dix 
heures de travail supplementaire par annee civile. 

Al. 4 
Pour le travail supplementaire, l'employeur versera 

au travailleur un supplement de salaire d'au moins 
vingt-cinq pour-cent, qui n'est toutefois dti aux em
ployes de bureau, aux techniciens et aux autres em
ployes qu'a partir de la soixante et unieme heure sup
plementaire accomplie dans l'annee. 

Al. 5 
Le travail supplementaire ne donne droit a aucun 

supplement de salaire lorsqu'il est compense, d'entente 
avec le travailleur et dans un delai convenable, par un 
conge de meme duree. 

Art. 16 

Al. 2 
Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit 

jours feries par an au maximum et !es fixer differem
mcnt sdon !es regions. 
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Art. 25 
Al. 2 

De telles di,rositiom peuvent etre edictees notam
ment pour: 

Präsident: Es ist Ihnen ja wohl bekannt, dass nach 
Artikel 20, Absatz 2 des Geschäftsverkehrsgesetzes nur 
über den Antrag der Einigungskonferenz diskutiert 
werden kann. 

Obrecht. Berichterstatter: Sie werden sich erinnern, 
dass in der Differenzenbereinigung zum Arbeitsgesetz 
im letzten Herbst noch vier Differenzen stehen geblie
ben waren. Davon waren die gewichtigsten jene in Ar
tikel 8 über die gesetzliche Höchstarbeitszeit für indu
strielle Betriebe und jene in Artikel 11 über die Zahl 
der zulässigen Ueberstunden. Weitere Differenzen ver
blieben in den Artikeln 16 und 25. 

Im Dezember hat bekanntlich der Nationalrat etwas 
überraschend auf Antrag aus seiner Mitte beschlossen, 
seine Beschlüsse zu diesen restlichen Differenzen als 
endgültig zu erklären. Die nationalrätliche Kommission 
hatte einen entsprechenden Antrag nicht gestellt. 

Der Ständerat hat hierauf nach einstimmigem An
trag seiner Kommission am 18. Dezember diskussions
los beschlossen, an seiner Stellungnahme in den verblei
benden Differenzen ebenfalls festzuhalten. Er hat indes
sen davon abgesehen, auch seinerseits diese Beschlüsse 
als endgültig zu erklären. 

Somit hatte das Verfahren nach Artikel 17 des Ge
schäftsverkehrsgesetzes Platz zu greifen. Die Differen
zen waren der Einigungskonferenz zu unterbreiten. Da 
die Kommission des Nationalrates 29 Mitglieder um
fasste, war nach Gesetz die ständerätliche Kommisskm 
ebenfalls auf 29 Mitglieder zu ergänzen. Es gehörten 
also rund zwei Drittel der Mitglieder des Ständerates 
dieser Einigungskonferenz an! Dieses Parlament ad hoc, 
das mit seinen insgesamt 58 Mitgliedern wesentlich grös
ser war als der ganze Ständerat, trat am 25. Februar 
unter dem Vorsitze des Prioritätsrates. Herrn National
rat Schaller, zusammen. 

Nach Artikel 17 des Geschäftsverkehrsgesetzes hat 
die Einigungskonferenz die verbindliche Aufgabe, eine 
Verständigungslösung zu suchen. Nachdem vor allem 
in der Hauptdifferenz über die gesetzliche Höchst
arbeitszeit die Schlussnahmen der beiden Räte mit sehr 
deutlichen Mehrheiten ausein~ndergegangen waren, lag 
die Gefahr nahe, dass an dieser unüberbrückbar schei
nenden Differenz das ganze Arbeitsgesetz scheitern 
könnte. Alle Mitglieder des Ständerates, die an den Be
ratungen der Einigungskonferenz teilgenommen haben, 
waren wohl von der Ueberzeugung erfüllt, dass das 
Arbeitsgesetz nicht an einer einzelnen Differenz schei
tern sollte, weil ein parlamentarischer Misserfolg dieses 
wichtigen sozialen Gesetzes zweifellos das soziale und 
politische Klima in unserem Lande wesentlich hätte ver
schlechtern müssen. Dies musste gerade in einem Augen
blick unserer Geschichte vermieden werden, in dem 
eine verständnisvolle und weitsichtige Zusammenarbeit 
der Sozialpartner mehr als je eine staatspolitische Not
wendigkeit zu sein scheint. 

Es wäre wohl möglich gewesen, dass sich in der 
Hauptdifferenz - hätten sich nur die bisherigen Schluss
nahmen des Nationalrates und des Ständerates gegen
übergestanden -- in der Einigungskonferenz eine Mehr
heit für die ständerätliche Auffassung ergeben hätte. 
Allein das wäre keine Verständigungslösung im Sinne 
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des Geschäftsverkehrsgesetzes gewesen, sondern es wäre 
dann gewissermassen die Auffassung des einen Rates 
dem andern aufgezwungen worden. Einen solchen Aus
gang hat meines Wissens noch nie eine Einigungskon
ferenz genommen, sondern man hat immer eine echte 
Verständigungslösung auf einer mittleren Linie ange
strebt und in der Regel auch gefunden. Es wäre ja wohl 
auch politisch nicht sonderlich klug, wenn in dieser zu 
einem ausgesprochenen Politikum gewordenen Frage 
die Ständekammer kurzerhand die Volkskammer ma
jorisieren wollte. 

Was hätte ein solcher Ent~cheid der Einigungskon
ferenz, einseitig im Sinne der ständerätlichen Auffassung, 
bewirkt? Es ist nicht ausgeschlossen, wenn auch nicht 
wahrscheinlich, dass ein solcher Entscheid zu einer Ab
lehnung des Einigungsvorschlages im Nationalrat und 
damit zum Scheitern des Arbeitsgesetzes geführt häue, 
mit allen den unerfreulichen politischen Auswirkungen, 
die ich bereits angedeutet habe. Gewiss ist aber, dass 
der Gewerkschaftsbund und die Angestelltenverbände 
die hängige Initiative über die Beschränkung der Arbeits
zeit nicht zurückgezogen hätten, denn sie hatten sich für 
diesen Fall bereits so offensichtlich festgelegt, dass 
ihnen ein Rückzug praktisch nicht mehr möglich gewesen 
wäre. Dass in der heutigen wirtschaftlichen Situation 
diese Initiative keine grosse Aussicht auf Annahme 
durch Volk und Stände hätte, war auch den Initianten 
klar. Andererseits war vorauszusehen, dass ein solcher 
Abstimmungskampf die soziale und politische Atmo
sphäre in unserem Lande auf lange Zeit hinaus vergiftet 
und wohl bewirkt hätte, dass die Arbeitnehmer sich ei
nem Beitrag an die Massnahmen zur Konjunkturdämp
fung, den wir alle für dringend notwendig halten, aus 
einer mehr oder weniger verständlichen Verärgerung 
heraus versagen würden. Eine solche Verschlechterung 
des politischen Klimas und eine Verschlechterung der 
Stimmung zwischen den Sozialpartnern können wir aber 
gerade heute nicht brauchen. 

Aus allen diesen Gründen zeigte sich in der Eini
gungskonferenz ein ausgesprochener Wille zur Ver
ständigung. Auch die Mitglieder des Ständerates haben 
kräftig mitgeholfen, eine Einigungslösung zu finden. 
Dass es dabei nicht ohne ein Opfer an der eigenen Ueber
zeugung abging, ist selbstverständlich. Ganz besonders 
in der Frage der Höchstarbeitszeit dürfte die Grosszahl 
der Mitglieder des Ständerates nach wie vor, und heute 
noch bestärkt, der Meinung bleiben, dass die Auffas
sung des Ständerates die besseren Argumente für sich 
hatte und dass sie eindeutiger als die Auffassung des 
Nationalrates und auch eindeutiger als der Einigungs
vorschlag den Interessen des Landes in der heutigen 
Stunde angemessen wäre. Aber es galt schliesslich, das 
Ganze vor diese Einzelfrage zu stellen und das Arbeits
gesetz durch eine Verständigung zu retten. 

Wie sieht nun dieser Einigungsvorschlag aus? Zu 
den Artikeln 8 und 11 hat Herr Bundesrat Schaffner 
der Kommission einen Kompromissvorschlag unter
breitet, der zunächst in den Fraktionen der Einigungs
konferenz vorbesprochen wurde. Wie Sie wissen, wollte 
der Ständerat gemäss dem Antrag des Bundesrates als 
gesetzliche Höchstarbeitszeit für industrielle Betriebe 
ohne Beschränkung der Geltungsdauer 46 Stunden vorse
hen, während der Nationalrat durch den sog. Kom
promiss von Lugano die 46 Stunden nur bis wm 1. Ja. 
nuar 1967, von diesem Datum aber 45 Stunden als 
industrielle Höchstarbeitszeit im Gesetz anerkennen 
wollte. Wenn die Differenz nur in einer Stunde Ar-

!O 
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beitszeit liegt, ist der Verständigung natürlich kein wei
ter <;,r,ielraum gegeben. Man konnte schliesslich nicht 
die~e Stunde noch halbieren! 

Der Einigungworschhg, der wie gesagt auf die ver· 
dankenswerte Initiative des Vorstehers des EVD ZU· 

rückgeht, liegt nun insofern zwischen den Beschlüssen 
der beiden Räte, als er die 46 Stunden bis 1. Ja
nuar 1968 zwingend vurschreibt und es nachher dem 
Bundesrat überträgt, den Zeitpunkt der Herabsetzung 
auf 45 Stunden zu bestimmen. Der Bundesrat wird 
dabei nicht völlig freie Hand haben, sondern die Herab
setzung der Höchstarbeitszeit auf 45 Stunden nur ver
fügen dürfen, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse, 
insbesondere die Lage auf dem Arbeitsmarkt und der 
Grad der Ueberfremdung dies gestatten. Diese ein
schränkende Umschreibung will besagen. dass der Bun
desrat die Reduktion der gesetzlichen Höchstarbeitszei
ten nur in Aussicht nehmen darf, wenn wieder einmal 
eine Lockerung auf dem Arbeitsmarkt und eine Ver
minderung des Ueberfremdungsgrades eingetreten sein 
wird. Wann diese Reduktion auf 45 Stunden kommt, ist 
also noch völlig ungewiss, jedenfalls aber nicht vor 
dem 1. Januar 1968, während sie nach dem Beschluss 
des Nationalrates automatisch am 1. Januar 1967 ein
getreten wäre. 

In der Einigungskonferenz wurde eine Verkürzung 
dieser zwingenden Uebergangsfrist um ein Jahr, ent
sprechend dem Kompromiss von Lugano, von den So
zialdemokraten beantragt, aber mit grosser Mehrheit 
abgelehnt. Diskutiert wurde auch eine Uebertragung der 
Befugnisse an die Bundesversammlung, statt an den 
Bundesrat, aber diese Ansicht fand nicht genügend An
hänger. Ebensowenig fand ein Antrag von liberaler Seite 
Gnade, die 46 Stunden gesetzliche Höchstarbeitszeit bis 
Ende 1966 zu befristen, und dann die Frage auf dem 
ordentlichen Gesetzgebungswege neu zu überprüfen. 

Ich darf wohl sagen, dass ich als Sprecher der Kom
mission in diesem Rate immer mit Nachdruck für die 
46 Stunden eingetreten bin, aber ich halte, wenn nun 
schon eine Verständigungslösung gefunden werden 
musste, den Einigungsvorschlag in dieser wichtigen Frage 
für vertretbar und vernünftig. Es ist nur noch ein relativ 
kleiner Teil der Industriearbeiterschaft, der heute noch 
effektiv 46 und mehr Wochenstunden arbeitet. Diese 
Branchen werden ohne Zweifel gezwungen sein, sich 
der Arbeitszeit in den Schlüsselindustrien, die ja weit
gehend schon bei 44 Stunden liegt, früher oder später 
anzupassen, so dass angenommen werden darf, dass 
durch den späteren Beschluss des Bundesrates dann 
keine Branche mehr gesetzlich gezwungen werden wird, 
ihre in jenem Zeitpunkt effektive Arbeitszeit zu redu
zieren. 

Dazu kommt, dass nach dem Einigungsvorschlag zu 
Artikel 11, wie im Kompromiss von Lugano, für die 
den einzelnen Arbeitnehmer zulässigen Ueberstunden 
von 220 auf 260 im Kalenderjahr erhöht werden, sobald 
der Bundesrat die Höchstarbeitszeit auf 45 Wochen
stunden senkt. Ebenso werden im Moment dieser Re
duktion die bewilligungsfreien Ueberstunden von 60 
auf 90 pro Kalenderjahr erhöht werden. Diese Zuge
ständnisse sind für die Wirtschaft eine Beruhigung, weil 
damit doch weitgehend, auch bei Reduktion der gesetz-
1 ichen Höchstarbeitszeit auf 45 Stunden, weiterhin rund 
46 Stunden gearbeitet werden kann, wobei allerdings 
die 46. Stunde dann einen Lohnzuschlag auslöst. Es 
zeigt diese Tatsache zugleich, dass dem Begehren um 
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Arbeitszeitverkürzung im Grunde nicht ein hygienischer, 
sondern ein finanzieller Anspruch zugrunde liegt. 

Eine weitere Differenz lag in Artikel 11, Absatz 4. 
Dort ist gesagt, dass dem Arbeitnehmer für die Ueber· 
zeitarbeit ein Lohnzuschlag von wenigstens 25 Prozent 
auszurichten ist. Nach dem Antrag des Bundesrates und 
nach den Beschlüssen des Ständerates wäre dem Büro
personal und den technischen und anderen Angestellten 
dieser Zuschlag jedoch nur für die Ueberzeitarbeit aus
zurichten, die 60 Stunden im Jahr übersteigt. Der Natio
nalrat wollte diese zuschlagsfreien Ueberstunden auf 
48 begrenzen und sie zudem quartalsweise aufteilen, so 
dass nur 12 Stunden im Kalenderquartal zuschlagsfrei 
gewesen wären. Im Nationalrat erhielt diese Fassung 
bei der letzten Beratung nur eine kleine Mehrheit, wäh
rend der Ständerat einstimmig Festhalten an seiner Auf
fassung beschlossen hatte. Die Einigungskonferenz hat 
sich nun in dieser Frage mit 35: 19 Stimmen der Auf
fassung des Ständerates angeschlossen. Ein Vermitt
lungsversuch von Herrn Kollege Stucki, auf 15 Stunden 
im Vierteljahr zu gehen, fand keine Mehrheit. 

In Artikel 16 wollte der Ständerat die Kantone er
mächtigen, für die nicht industriellen Betriebe 12 Feier
tage im Jahre anzuerkennen, während der Nationalrat 
gemäss Antrag des Bundesrates für alle Betriebe nur 
8 Feiertage im Maximum zulassen wollte. In dieser 
Frage unterlagen in der Einigungskonferenz die föde
ralistischen Ueberlegungcn unseres Rates mit 28 : 24 
Stimmen. Es bleibt hier bei 8 Feiertagen für alle dem 
Gesetz unterstellten Betriebe. 

Eine letzte Differenz war im Artikel 25, Absatz 2, 
stehengeblieben. Der Artikel 25 sieht vor, dass für be
stimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern 
eine Sonderregelung gegenüber den allgemeinen Vor
schriften des Gesetzes über die Arbeits- und Ruhezeit 
aufgestellt werden könne. Bundesrat und Ständerat 
wollten sagen, dass solche Sonderbestimmungen für eine 
ganze Reihe speziell aufgeführter Branchen erlassen 
werden können, während der Nationalrat eine Formulie
rung wählte, wonach obligatorisch für alle aufgezählten 
Branchen solche Sondervorschriften hätten erlassen wer
den müssen. Auch hier drang in der Einigungskonferenz 
mit 36 : 16 Stimmen die Auffassung des Ständerates 
durch. 

Die Gesamtabstimmung über diesen Einigungsvor
schlag erfolgte in der Einigungskonferenz unter der 
formellen Voraussetzung, dass die Initiative auf Ver
kürzung der Arbeitszeit zurückgezogen werde. In der 
Gesamtabstimmung wurde unter dieser ausdrücklichen 
Voraussetzung dem Einigungsvorschlag mit 36 : 4 Stim
men zugestimmt. 18 Mitglieder haben sich der Stimme 
enthalten, worunter die Mitglieder der sozialdemokrati· 
sehen Fraktion. Ihre Haltung entsprang aber wohl mehr 
taktischen Ueberlegungen, weil über das Schicksal der 
Initiative in diesem Augenblick noch nicht entschieden 
war. Für den Fall des Rückzuges der Initiative durfte 
angenommen werden, dass auch die Sozialdemokraten 
dem Einigungsvorschlag zustimmen würden. Die Ab· 
stimmung im Nationalrat hat dies inzwischen bewahr· 
heitet. Die Initiative ist nun inzwischen in aller Form 
und vorbehaltlos zurückgezogen worden. Damit ist auch 
die Bedingung, unter welcher der Einigungsvorschlag 
zustandegekommen ist, erfüllt. Ohne Rückzug der Ini
tiative wäre die Einigungskonferenz nochmals zu neuer 
Beschlussfassung zusammengetreten. 

Auch in bezug auf die Initiative hat Jer Einigungs
vorschlag einen erfreulichen Fortschritt gebracht. Die 
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Initianten schienen während der Beratung des Arbeits
gesetzes nur ungern sich festlegen zu wollen. Die weitest
gehende Erklärung, die wir erhalten konnten, war so 
umschrieben, dass die Initiative zurückgezogen würde, 
wenn der Kompromiss von Lugano Gesetz werde, d. h. 
also, wenn der Ständerat nachgeben und wenn entwe
der das Referendum nicht ergriffen, oder wenn das 
Gesetz in einer Volksabstimmung angenommen würde. 

Nunmehr ist auf Grund des Einigungsvorschlages 
der Rückzug der Initiative vorbehaltlos erklärt worden, 
obwohl der Kompromiss von Lugano da.hingefallen ist 
und obwohl noch nicht feststeht, ob das Arbeitsgesetz 
unbehelligt durch die Referendumsklippen kommen 
wird. 

Ein Kind, dessen Erscheinen in dieser Welt meist 
eine reine Freude vorbereitet, schafft einem in den spä
teren Jahren der Bewährung oft Sorgen. So ergeht es 
nicht nur den Vätern leiblicher Kinder, sondern gele
gentlich auch den Vätern eines eidgenössischen Volks
begehrens! Es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Ini
tiative auch den Initianten heute keine reine Freude mehr 
bereitet hat. Es war daher sicher, wie ich mich in der 
Einigungskonferenz auszudrücken gestattete, ein Akt 
des barmherzigen Samariters, wenn wir mitgeholfen ha
ben, den Initianten den Dorn aus dem Fusse zu ziehen, 
den sie sich eingetreten hatten .. Wir alle aber dürfen 
wohl eine Genugtuung empfinden, dass uns diese un
nötige und unangenehme Volksabstimmung erspart 
wird. Wir haben heute grössere und wichtigere Auf
gaben gemeinsam zu lösen. 

Nach dem Geschäftsverkehrsgesetz kann der Eini
gungsvorschlag nur als Ganzes angenommen oder ab
gelehnt werden. Die Antragstellung ist auch auf die 
Annahme oder Ablehnung beschränkt. Abänderungsan
träge zum Einigungsvorschlag sind nicht zulässig. Ich 
beantrage Ihnen Annahme des Einigungsvorschlages in 
globo, wie dies gestern auch der Nationalrat mit 129: 4 
Stimmen beschlossen hat. Wenn Sie diesem Antrag zu
stimmen, so ist der Weg frei zur Annahme dieses wichti
gen Gesetzes. das irgendwie als die Krönung unserer 
Sozialgesetzgebung zu betrachten ist. Wir Ständeräte 
dürfen meines Erachtens diesem Antrag ohne Bedenken 
zustimmen, da der Einigungsvorschlag den Auffassun
gen des Ständerates in weitgehendem Masse Rechnung 
trägt und er uns zusätzlich von dieser Initiative befreit 
hat, die doch für Anhänger und .Gegner so etwas wie 
ein kleiner Alpdruck war. 

Abstimmung - Vote 

Für die Anträge der Einigungskonferenz 43 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

75 Massnahmen zur Konjunkturd:impfung 

8909. Massnahmen zur Konjunkturdämpfung 
Messures pour diminuer la surchauff e 

economique 
Siehe Seite 275 hiervor - Voir page 275 ci-devant 

Fortsetzung - Suite 

Präsident: Da Herr Bundesrat Schaffner bereits in 
unserem Rate ist, während Herr Bundesrat Bonvin noch 
im Nationalrat festgehalten ist, beantrage ich Ihnen, zu
erst den Baubeschluss zu beraten. 

Zustimmung - Adhesion 

Artikelweise Beratung - Discussion des articles 

Titel und Ingress 

Antrag der Kommission 

Titel 

II 
Bundesbeschluss 

über 
die Bekämpfung der Teuerung 

(Massnahmen auf dem Gebiete der Bauwirtschaft) 

Ingress 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Tilre et preambule 

Proposition de Ja commission 

Titre 

II 
Arrete federal 

concernant 
1a lutte contre Je rencherissement 

(Mesures dans le domaine de Ja construction) 

Preambule 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Rohner, Berichterstatter: Im Hinblick auf die künf
tige Volksabstimmung sollte aus psychologischen Grün
den für beide Vorlagen der Obertitel «Bundesbeschluss 
über die Bekämpfung der Teuerunp gewählt werden. 
Die bisherigen Titel 1:Massnahmen auf dem Gebiete des 
Geld- und Kapitalmarktes und des Kreditwesens~ und 
«Konjunkturpolitische Massnahmen auf dem Gebiete 
der Bauwirtschafh würden inskünftig als Untertitel fi
gurieren, übrigens der letztere Titel noch etwas gekürzt. 
Es soll nicht mehr von «konjunkturpolitischen Massnah
men auf dem Gebiete der Bauwirtschaft~. sondern nur 
noch von <Massnahmen auf dem Gebiete der Bauwirt
schafu die Rede sein. Der Arbeitstitel auf der synop· 
tischen Darstellung über die beiden Bundesbeschlüsse 
«Massnahmen zur Konjunkturdämpfung:, hat verschie
dencnorts zu Missverständnissen Anlass gegeben und in 
grossen Kreisen ein ~prejuge defavorable~ geweckt. 
Unter dem Stichwort der Teuerungsbekämpfung wer
den die Vorlagen eine positivere Etikettierung erfahren, 
jedenfalls den falschen Eindruck nicht aufkommen las
sen, dass eine gewaltsame Dämpfung oder gar eine Ab
tötung der guten Konjunktur beabsichtigt sei. 
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8251. Kranken- und Unfallversicherung. 
Bundesgesetz (KUVG). Änderung 

Assurance en cas de maladie et accidents. 
Loi (LAIVIA). l\:Iodification 

Siehe Seite 141 hiervor Voir page 141 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 13. März 1964 
Decision du Conseil des Etats du 13 mars !964 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 171 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat et Je 
commerce. Loi 

Siehe Seite 163 hiervor - Voir page 163 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 4. März 1964 
Decision du Conseil des Etats du 4 mars 1964 

Präsident: Vor dieser Schlussabstimmung wünschen die 
Herren Wyss und Leuenberger eine Eklärung abzugeben. 

Wyss: Im Einvernehmen mit den Herren Kollegen 
Breitenmoser, Gasser und Hubacher habe ich folgende Er
klärung abzugeben: Mehr als fünf Jahrzehnte dauern nun 
die Bestrebungen zum Erlass eines eidgenössischen Arbeits
gesetzes. Es ist daher begreiflich, wenn weite Kreise in 
unserem Lande darauf warten, dass nach diesen langen 
Bemühungen ein Gesetz geschaffen wird, das für alle 
Schweizer Arbeitnehmer einen Fortschritt bedeutet. Die 
Angestellten und Arbeiter des Kantons Basel-Stadt - es sind 
mehr als 100 000 - müssen aber 'ZU ihrem Leidwesen fest
stellen, dass ihnen dieses in Parlament und Presse als fort
schrittlich gepriesene Bundesgesetz nur Verschlechterun
gen bringt. In jahrzehntelangen Bemühungen der Arbeit
nehmerorganisationen und dank einer aufgeschlossenen 
Haltung der Basler Arbeitgeber hat der Kanton Basel-Stadt 
die ausgedehnteste und fortschrittlichste Arbeitnehmer
schutzgesetzgebung aller Kantone geschaffen. Diese vor
bildliche Gesetzgebung hat nicht unwesentlich zur Erhal
tung des Arbeitsfriedens und damit zur erfreulichen 
Prosperität der Basler Wirtschaft beigetragen. 

Aus dieser Sorge um die Erhaltung des Arbeitsfriedens 
in unserem Stadtkanton hat der Grosse Rat des Kantons 
Basel-Stadt National- und Ständerat durch eine motivierte 
Tagesordnung vom 10. November 1960 gebeten, den bun
desrätlichen Entwurf in dem Sinne abzuändern, dass, wie 
bisher, die Bundesvorschriften in Fragen der Höchstarbeits
zeit und der Ferien den Charakter von Minimalnormen 
haben sollen, die ein weitergehendes kantonales Recht nicht 
ausschliessen. Bedauerlicherweise haben die eidgenössischen 
Räte diesem berechtigten Begehren nicht entsprochen und 
damit einer fortschrittlichen Gesetzgebung, auf die Basel 
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seit jeher stolz war, den Todesstoss versetzt. Nicht nur ver
liert unser Kanton sein vorbildliches Arbeitszeitgesetz mit 
der 44-Stunden-Woche für das Gewerbe, sondern es wird 
durch das nun fcrtigberatene Arbeitszeitgesetz 
Ferienwoche in unserem kantonalen Fie1riie,111e'.se1:z 

Die Kantone sind in der Wirtschafts- und .:-,o:t:1a:1ge:seci
gebung unseres Landes stets bahnbrechend, um den unter
schiedlichen regionalen Verhältnissen Rechnung zu tragen, 
vorangegangen. Auch Gewerbe und Industrie haben die 
Vorteile der regionalen erkannt und sie einer 
schematischen Einheitsregelung vorgezogen. Es ist daher 
durchaus verständlich, dass weite Kreise der Basler Be
völkerung vom Resultat der Beratungen der ""'"""v":"
schen Räte zu tiefst enttäuscht sind und es nicht verstehen. 
dass mit dem neuen eidgenössischen Arbeitsgesetz der 
Basler Arbeitnehmerschaft seinerzeit hart erkämpfte Rechte 
entzogen werden. Einern Arbeitsgesetz, das einem grösseren 
Bevölkerungskreis unseres Landes nur Nachteile bringt, 
muss ich meine Zustimmung versagen. 

Leuenberger: Von Ratskollegen und Pressevertretern 
sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass man 
von uns eine Erklärung erwartet habe, als in der ersten 
Sessionswoche der Nationalrat die Anträge der Einigungs
konferenz zum Arbeitsgesetz behandelte und genehmigte. 
Eine Erklärung unsererseits ist, wenn man den Rückzug 
der Arbeitszeitinitiative nicht als solche bewerten wollte, 
tatsächlich ausgeblieben. Sie ist jetzt aber fällig, nachdem 
auch der Ständerat den Anträgen der Einigungskonferenz 
in der Zwischenzeit zugestimmt und damit dem Arbeits
gesetz seinen Segen erteilt hat. 

Ich kann erklären, dass in der bevorstehenden Schluss
abstimmung die grosse Mehrheit unserer Fraktion dem 
Arbeitsgesetz zustimmen wird. Eine Minderheit unserer 
Fraktion hat sich soeben hören lassen. Ich danke dem 
Kollegen Wyss dafür, dass er es sehr gnädig und sehr mass
voll getan hat. 

Wie zu erwarten war, lehnt er eine Zustimmung zum 
Arbeitsgesetz vornehmlich aus baselstädtischer Sicht ab. 
Auch er hat sich aber von Anfang an kaum der Illusion 
hingegeben, dass ein schweizerisches Gesetz auf dem Ge
biet des Arbeitnehmerschutzes so weit gehen werde, wie 
das nur im fortschrittlichen Städtekanton Basel möglich 
geworden ist. Natürlich ist es so, dass, am baselstädtischen 
Arbeitsgesetz gemessen, das schweizerische Gesetzeswerk 
sich bescheiden ausnimmt. Das muss aber leider in Kauf 
genommen werden und kann für uns, die den Schutz der 
Arbeitnehmer des ganzen Landes anzustreben haben, nicht 
entscheidend sein. Es ist eben so, wie einmal unser Rats
kollege Schütz in bezug auf Zürich gesagt hat, dass die 
Bahnhofstrasse in Zürich nicht Zürich sei, und auf den 
Stand des Arbeiterschutzes bezogen - Basel eben nicht die 
Schweiz. Aus seiner früheren Tätigkeit im Schweizerischen 
Gewerkschaftsbund weiss Kollege Wyss, dass Kompromisse 
nicht aus Feigheit geschlossen werden, dass dazu oft mehr 
Courage gehört als zur Vertretung eines extremen Stand
punktes. Am Schicksal des Arbeitsgesetzes bestätigt sich 
halt wieder einmal mehr die Richtigkeit des Ausspruches 
eines Staatsrechtlers, dass die Politik und die Gesetzgebung 
ein Gebiet sei, auf dem meistens nur das zweitbeste erreicht 
werden könne. Sei dem wie ihm wolle,jedenfalls überschät
zen auch wir den Wert des Arbeitsgesetzes in keiner Weise, 
und niemand, aber auch wirklich niemand, erwartet und ver
langt, dass man ihm mit Begeisterung zustimme. Auch wir 
können es nicht. Auch uns befriedigt das Ergebnis eines 
dreijährigen parlamentarischen Seilziehens um das Arbeits· 
gcsctz nicht in allen Teilen, vid weniger darum, weil uns 
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der Rückzug der Arbeitszeitinitiative schwer gemacht wor
den ist, sondern weit mehr aus dem einfachen Grund, weil 
an dem, was wir seinerzeit von einem umfassenden schwei
zeris.::hen Gesetz über den Schutz der Arbeitnehmer in 
[ndustrie, Gewerbe und Handel erhofft und erwartet haben, 
zu viele Abstriche worden sind. Was erreicht 
wurde und was als unserer Beratungen 
ist, auch nach unserer das Mindeste, was von 
einem Gesetz zum Schutze unseres Nationalreichtums, und 
das ist die Arbeitskraft, erwartet werden durfte. Wenn wir 
trotzdem so weil man gerade dieses 
Mindeste immer noch als einen Fortschritt auf dem Gebiete 
des gesetzlichen Arbeitnehmerschutzes bezeichnen kann. 
Allein schon durch die Ausdehnung des bisherigen, nur auf 
die Fabrikarbeiterschaft beschränkten gesetzlichen Schutzes 
auf alle Arbeitnehmer in Gewerbe und Handel die 
Vorlage vielen hunderttausend Menschen (und das ist das 
Entscheidende) in der Schweiz wenigstens etwas von dem, 
was in Basel schon lange zu den Selbstverständlichkeiten 
gehört. 

Im übrigen - auch das muss in diesem Zusammenhang 
festgestellt werden - gefährdet das Arbeitsgesetz alle weiter
gehenderen sozialen Positionen des öffentlichen Personales 
in keiner Weise; da es nur Mindestnormen beinhaltet, 
bleibt auch die Möglichkeit bestehen, das Gesetz durch 
gesamtarbeitsvertragliche oder privatrechtliche Verein
barungen zu verbessern, und ich bin überzeugt, dass gerade 
das in Basel geschehen wird. 

Vor allem aber - und damit komme ich zum Schluss 
die Tatsache, dass das Arbeitsgesetz endlich den Arbeit
nehmern des ganzen Landes einen Anspruch auf 14 Tage 
Ferien garantiert und der kantonalen Gesetzgebung er
möglicht, bis auf 3 Wochen zu legiferieren, ist- aus schwei
zerischer Sicht gesehen - soviel, dass sich ein Eintreten für 
das Gesetz lohnt. Ich bitte Sie daher, der Gesetzesvorlage 
Ihre Zustimmung zu geben. 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 149 Stimmen 
Dagegen 5 Stimmen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

8909. Massnahmen zur Konjunkturdämpfung 
Mesures pour diminuer la surchauffe 

economique 

Siehe Seite 230 hiervor - Voir page 230 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 12. März 1964 
Decision du Conseil des Etats du 12 mars 1964 

Präsident: Zu dieser Vorlage hat Herr Vontobel das 
Wort für eine Erklärung gewünscht. 

Vontobel: Ich danke Ihnen zum vorneherein für die 
Geduld, die Sie mir entgegenbringen. Die einstimmige 
Fraktion hat mich beauftragt, folgende Erklärung abzu
geben: 

« Die Fraktion des Landesrings lehnt die beiden Bun
desbeschlüsse zur Dämpfung der Konjunktur ab. Die vor
genommene Änderung des Titels vermag nicht darüber hin
wegzutäuschen, dass der Inhalt im Grundsiitzlichen unver-

ändert blieb. Trotz heftiger Kritik und zahlreicher Ein
wendungen bringen die beiden Bundesbeschlüsse schwere 

des Staates in unsere freiheitliche Wirtschaft. In 
Notzeiten. wie während des lassen sich ausnahms-
weise des Bundes Heute 

besteht keine solche Notzeit. weshalb Alarmrufe 
und Noterlasse nicht sind. Wir erleben im 
teil. dass immer breitere am Wohl-
stand teilhaben. Wir 
freuliche Aufstieg ist von 

den Lebens
hrntautge:tnetx:n haben. Daum ist es 

angezeigt, die Teuerung und die 
Inflation einzudämmen. Diese Aufgabe muss in erster 
Linie von der Wirtschaft selbst bewältigt werden. Der Staat 
soll hieftir die günstigen schaffen. indem 
er das freie Spiel des Wettbewerbes sichert. Zölle herab
setzt, preisverteuernde Kartelle bekämpft und alle mone
tären Massnahmen ergreift. die die Inflation eindämmen. 
Dies gilt insbesondere für die Situation auf dem Baumarkt. 
An Stelle eines Baustopps hat eine Ausweitung der Kapazi
tät des schweizerischen Baugewerbes zu treten. Statt Ver
bote verlangen wir die Förderung aller Rationalisierungs
massnahmen, namentlich im Wohnungsbau. Die beiden 
Bundesbeschlüsse weisen jedoch einen andern Weg: Staats
eingriff und Dirigismus. Die Leistung der Wirtschaft wird 
nicht verbessert, sondern gedämpft und gedrosselt. Da
durch entstehen Unsicherheiten, Stauungen und Störungen, 
mehr Bürokratie, und die Teuerung erhält vermehrten Auf
trieb. Bereits steigen die Zinsen, die Mieten ziehen nach. 
und die Neubauten werden teurer. Konsumenten und ins
besondere kinderreiche Familien müssen die last des ver
schärften Mangels und der vermehrten Teuerung tragen. 
Wenn derartige Konsequenzen zu befürchten sind, wenn 
man vom Volk sogar Opfer verlangen will, dann soll nicht 
das Parlament allein, sondern die Mehrheit der Bürger 
entscheiden. Die Dringlichkeit lässt sich weder rechtlich 
noch politisch rechtfertigen. Entscheide solcher Tragweite, 
die der freiheitlichen Tradition unseres Landes derart zu
widerlaufen, sollten nur in Kraft treten, nachdem sich das 
Volk an der Urne darüber ausgesprochen hat. Als über
zeugte Verfechter unserer direkten Demokratie, unserer 
freiheitlichen Wirtschaftsordnung und des sozialen Fort
schrittes lehnen wir die beiden Bundesbeschlüsse ab. Wir 
sind überzeugt, dass die Teuerung mit marktmässigen Mit
teln wirksamer bekämpft werden kann. 

Präsident: Gemäss Artikel 83 des Reglementes hat die 
Abstimmung unter Namensaufruf zu erfolgen, wenn 30 Mit
glieder dies verlangen. Es liegen die Unterschriften von 
42 Ratsmitgliedern vor, die eine namentliche Abstimmung 
verlangen. 

I. 
Mas.snahmen auf dem Gebiete des Geld- und Kapitalmarktes 

und des Kreditwesens 

Mesures dans Je domaine du marche de l'argent et des 
capitaux et dans celui du credit 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für Annahme des Beschlussentwurfes stimmen Ac-
ceptent le projet d'arrete: 

Abegg, Ackermann. Aebischer, Agostinetti, Agustoni, 
Akeret, Ami, Auroi, Bachmann-Winterthur, Bachmann
Wollerau, Bärlocher, Barras, Baudere, Bauer, Baumgartner. 
Berger-Ziirich, Berger-Olten, Bertholet, Bienz. Binder, 
Blatti, Bore!, Brändli, Bratschi, Brawand-Bern, Breiten-
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8842. Beamtengesetz und Statuten der 
Personalversicherungskassen. Revision 
Statut des fonctionnaires et des caisses 

d'assurance du personnel federaJ. Revision 

Siehe Seite 110 hiervor - Voir page !!O ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 4. März 1964 
Decision du Conseil national du 4 mars 1964 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 37 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat Au Conseil national 

8251. Kranken- und Unfallversichernng. 
Bnndesgesetz (KUV G). Änderung 

Assurance en cas de maladie et accidents. 
Loi (LAMA). Modification 

Siehe Seite 106 hiervor - Voir page 106 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 3. März 1964 
Decision du Conseil national du 3 mars 1964 

Schlussabstimmung - Vote f ina/ 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 39 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

112 13 mars 1964 

8113. Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel. Bundesgesetz 

Travail dans l'industrie, l'artisanat et Je 
commerce. Loi 

Siehe Seite 72 hiervor - Voir page 72 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 13. März 1964 
Decision du Conseil national du 13 mars 1964 

Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

8909. lWassnahmen zur Konjunkturdämpfnng 
Mesures pour diminuer la surchauffe 

economique 
Siehe Seite 111 hiervor - Voir page 111 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 13. März 1964 
Decision du Conseil national du 13 mars 1964 

I 
Massnahmen auf dem Gebiete 

des Geld- und Kapitalmarktes und des Kreditwesens 

Mesures dans le domaine du marche de Pargent 
et des capitaux et dans celui du credit 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 37 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

II 
Massnahmen auf dem Gebiete der Bauwirtschaft 

Mesures dans Ie domaine de Ia construction 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 35 Stimmen 
Dagegen: 2 Stimmen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

Schluss des amtlichen Bulletins der Frühjahrssession 1964 

Fin du Bulletin officie/ de la session de printemps 1964 
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